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Vorwort zur erſten Auflage. 

Das vorliegende Werk will einem lange gefühlten 
und beſonders in Folge der Geſetzgebung der beiden 
letzten Jahre dringender aufgetretenen Bedürfnisse ge¬ 
nügen, indem es in einem handlichen Bande sämmtliche 
neuere Gesetze über die Organisation der inneren Ver¬ 
waltung und das Verfahren derselben mit kurzen Er¬ 
läuterungen und ergänzt durch die einschlägigen Gesetze, 
Verordnungen und die wesentlichen ministeriellen Aus¬ 
führungs=Erlasse, Cirkulare u. a. bringt. 

Die Gesetze sind in ihrer neuesten Fassung zum Ab¬ 
druck gelangt; bei dem Zuständigkeitsgesetze iind der 
leichteren Uebersichtlichkeit wegen die ausdrücklich auf¬ 
gehobenen Bestimmungen fortgelassen. 

Das rechtzeitig erscheinende Buch wird somit Jedem, 
welchem daran gelegen sein muß, sich in dem vielgestaltigen 
Behörden=Apparat, dem verwickelten Instanzenzug und 
den mannigfaltigen Verfahrensarten rechthufinken, als 
ein unentbehrliches Handbuch nur erwünscht und will¬ 
kommen sein können. 

Berlin, 21. April 1881.



Vorwort zur zweiten Auflage. 
– 

Die zweite Auflage entspricht dem gegenwärtigen 
Stande der Gesetzgebung, wie sie aus der im vorigen 
Jahre vorgenommenen und voraussichtlich nunmehr für 
längere Zeit zum Abschluß gelangten Reform hervor¬ 
gegangen ist. 

Da der Inhalt des Haupttheils des Buchs auch jetzt 
noch in erster Linie die Organisation der Behörden 
behandelt, so hat der Titel des Buchs einer Aenderung 
nicht bedurft; ebenso konnte die bisherige Anordnung des 
Inhalts, welche sich der im §. 1 des Landesverwaltungs¬ 
gesetzes gegebenen Eintheilung anschließt, im Wesentlichen 
beibehalten bleiben. Eine Aenderung empfahl sich nur 
bezüglich des in Geltung gebliebenen Theils des Ver¬ 
waltungsgerichtsgesetzes, welches seinen Platz unmittel¬ 
bar hinter dem Landesverwaltungsgesetze erhalten hat, 
sowie hinsichtlich der Verordnung über das Verwaltungs¬ 
zwangsverfahren, welche in den Anhang übertragen 
worden ist. 

Der Anhang hat außerdem eine Erweiterung durch 
Aufnahme einiger fernerer Ministerialausführungserlasse 
erfahren. 

Nachdem im Uebrigen noch die Anmerkungen ins¬ 
besondere durch Anführung aller wichtigeren Ministerial¬ 
Erlasse sowie der wesentlichsten Entscheidungen des Ober¬ 
verwaltungsgerichts vermehrt und ergänzt worden sind, 
dürfte auch diese Auflage ihren Zweck als praktisches und 
zuverlässiges Handbuch in vollem Maaße erfüllen. 

Berlin, Ende Juni 1884. 

E. Pfafferoth.
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Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung) 
Vom 30. Juli 1883. 

(Ges. S. S. 196.) 

Die Bestimmungen des Gesetzes sind mit geringen Ausnahmen 
theils in der gleichen theils in geänderter Fassung dem Gesetze 
über die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung vom 
26. Juli 1880 (Ges.S. S. 291) und dem Verwaltungsgerichts¬ 
gesetz entnommen. · 

Unter den Paragraphen dieſes Geſetzes iſt vermerkt, welchen 
Beſtimmungen der bezeichneten beiden Geſetze ſie entſprechen. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König 
von Preußen cc. verordnen, mit Zustimmung beider 
Häuser des Landtags, für den gesammten Umfang der 
Monarchie, was folgt: 

Erster Titel. 

Grundlagen der Organisation. 

§. 1. Die Verwaltungseintheilung des Staatsgebiets 
in Provinzen, Regierungsbezirke und Kreise bleibt mit 
der Maßgabe bestehen, daß die Stadt Berlin aus der 

*) Das Gesetz hat lediglich die Organisation der allgemeinen 
Landesverwaltung zum Gegenstande und berührt nicht die örtliche 
Gemeindeverwaltung, soweit es sich nicht um die Staatsverwaltung durch 
Gemeindeorgane (Stadtausschüsse 2c.) oder um die Ausübung der Aufsicht 
über die Gemeindeverwaltung durch den Staat, oder endlich um Akte 
der Gemeindeverwaltung handelt, welche, wie bei dem Erlasse der Polizei¬ 
verorbnungen, von der Staatsverwaltung unzertrennbar sind. O. B.G. IX. 
S. 60. 

1*



4 Landesverwaltungsgesetz. §§ 2—4. 

Provinz Brandenburg ausscheidet und einen Verwaltungs¬ 
bezirk für sich bildet. 

— Bisher Organis. Ges. 3 1. — 
§8 41 ff., § 155; KreisO. § 1; Prov.O. 88 1, 2; Verordnung 

vom 30. April 1815 wegen verbesserter Einrichtung der Provinzialbehörden 
(Ges. S. S. 85). 

§ 2. In der Provinz Hannover bleiben die Land¬ 
drosteibezirke als Regierungsbezirke bestehen. 

Die Abänderung der Kreis= und Amtseintheilung der 
Provinz Hannover erfolgt mittels besonderen Gesetzes. 

— Bisher Organis. Ges. 8 2. — 

§§ 25, 26, 27, 155. 

§. 3. Die Geschäfte der allgemeinen Landesverwaltung 
werden, soweit sie nicht anderen Behörden überwiesen 
sind, unter Oberleitung der Minister, in den Provinzen 
von den Oberpräsidenten, in den Regierungsbezirken von 
den Regierungspräsidenten und den Regierungen, in den 
Kreisen von den Landräthen geführt. 

Die Oberpräsidenten, die Regierungspräsidenten und 
die Landräthe handeln innerhalb ihres Geschäftskreises 
selbstständig unter voller persönlicher Verantwortlichkeit, 
vorbehaltlich der kollegialischen Behandlung der durch die 
Gesetze bezeichneten Angelegenheiten. 

— Bisher Organis. Ges. 8 3. — 

Abs. 1: Regierungspräsident und Regierung bilden zusammen die 
Behörde der Bezirksinstanz, vgl. Ueberschrift zu § 17. Kreis O. 88 66, 76. 
Bezüglich der Organe der Amtsverbände vgl. Kreis O. §§ 46 ff. 

Abs. 2: Zu den vorbehaltenen Angelegenheiten gehören u. a.: Die 
Kirchen= und Schulsachen, sowie die Verwaltung der direkten Steuern, 
Domänen und Forsten. Vgl. § 117 Abs. 1, 2. 

§. 4. Zur Mitwirkung bei den Geschäften der all¬ 
gemeinen Landesverwaltung nach näherer Vorschrift der 
Gesetze bestehen für die Provinz am Amtssitze des Ober¬ 
präsidenten der Provinzialrath, für den Regierungsbezirk 
am Amtssitze des Regierungspräsidenten der Bezirks¬



Landesverwaltungsgesetz. §§ 5, 6. 5 

ausschuß, für den Kreis am Amtssitze des Landraths 
der Kreisausschuß. 

An die Stelle des Kreisausschusses tritt in den durch 
die Gesetze vorgesehenen Fällen in den Stadtkreisen, in 
welchen ein Kreisausschuß nicht besteht, der Stadtausschuß, 
in den einem Landkreise angehörigen Städten mit mehr 
als 10 000 Einwohnern der Magistrat (kollegialische Ge¬ 
meindevorstand). 

In Stadtgemeinden, in welchen der Bürgermeister 
allein den Gemeindevorstand bildet, treten für die in dem 
zweiten Absatze bezeichneten Fälle an die Stelle des 
Magistrats der Bürgermeister und die Beigeordneten als 
Kollegium. 

— BSisber Organis. Ges. 9 4. — 

Abs. 1: Der Provinzialausschuß, Prov.O. 88 45 ff., ist ein aus¬ 
schließlich kommunales Verwaltungsorgan. §§ 10 ff., 58 28 ff.; KreisO. 

§§8 130 ff., § 134 no. 5, §§ 169 u. 170. Der Bezirksausschuß ist an 
die Stelle des bisherigen Bezirksraths getreten; vgl. 8 153. 

Abs. 2: Nämlich in denjenigen Angelegenheiten, für welche die Ge¬ 

setze den Stadtausschuß ausdrücklich als zuständig bezeichnen. Vgl. 8§ 37 ff., 
KreisO. 8§§ 4, 169, 170. 

Abs. 3 ist neu hinzugekommen; vgl. § 38 Abs. 1. 

§. 5. In den Hohengollernschen Landen tritt, soweit 
nicht die Gesetze Anderes bestimmen, an die Stelle des 
Oberpräsidenten und des Provinzialraths der zuständige 
Minister, an die Stelle des Kreises der Oberamtsbezirk, 
an die Stelle des Landraths der Oberamtmann, an die 
Stelle des Kreisausschusses der Amtsausschuß. 

— Bisber Organis. Ges. 5. — 

§## 21, 35; Zuständ. Ges. § 7 Abs. 3 und Berordnung vom 7. Ja¬ 
nuar 1852 (Ges. S. S. 35) § 1. 

§. 6. In Bezug auf die amtliche Stellung, die Be¬ 
fugnisse, die Zuständigkeit und das Verfahren der Ver¬ 
waltungsbehörden bleiben die bestehenden Vorschriften



6 Landesverwaltungsgesetz. § 7. 

in Kraft, soweit dieselben nicht durch das gegenwäärtige 
Gesetz abgeändert werden. 

— Bisher Organuiſ. Geſ. 6. — 

§§ 7, 48, 49; 50 ff. 

§. 7. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Entscheisdung 
im Verwaltungsstreitverfahren) wird durch die Kreis¬ 
(Stadt=) Ausschüsse und die Bezirksausschüsse als Ver¬ 
waltungsgerichte, sowie durch das in Berlin für den 
ganzen Umfang der Monarchie bestehende Oberrver¬ 
waltungsgericht ausgeübt. Die Entscheidungen ergehen 
unbeschadet aller privatrechtlichen Verhältnisse. 

Die sachliche Zuständigkeit dieser Behörden zur Ent¬ 
scheidung in erster Instanz wird durch besondere gesettzliche 
Bestimmungen geregelt. 

Die Bezirksausschüsse treten überall an die Stelle 
der Deputationen für das Heimathwesen. 

Wo in besonderen Gesetzen das Verwaltungsgericht 
genannt wird, ist darunter im Zweifel der Bezirks¬ 
ausschuß zu verstehen. 

— Bisher Organis. Ges. 5 7 und Verw. Ger. Ges. Altz 1, 2 u. 3. — 

8 153. 
Im Gegensatz zu der Verwaltungsgerichtsbarkeit steht die ordentliche 

streitige Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten; vgl. Gerichts¬ 
verfassungsgesetz 5I8 12, 13 und Einführungsgesetz zu demselben § 2. 

In Verwaltungssachen steht dem Verwaltungsstreitverfahren das Be¬ 
schlußverfahren gegenüber; vgl. §§ 54, 57 ff., 61 ff. u. 115 ff. 

Das Verw.Ger.Ges. enthielt im § 1 den Satz, daß der Entscheidung 
der Verwaltungsgerichte „Streitsachen über Ansprüche und Berbindlich¬ 
keiten aus dem öffentlichen Rechte (streitige Berwaltungssachen)“ unter¬ 
liegen. — Bgl. §5 82, 83. 

Abs. 1: Schlußsatz: §8 127 Abs. 4; Ausnahme Zuständ.Ges. 8 160 
Abs. 2. Die Einrichtung des Oberverwaltungsgerichts ist in dem Verw. 
Ger. Ges. (hinter diesem Gesetze abgedruckt) geregelt. 

Abs. 2: Für Berlin § 43 Abs. 3. — 8gl. a. § 113 Ubf. 3 u. 
Zuständ. Ges. § 160. Oertliche Zuständigkeit §§ 56, 57. 

Abs. 3: §8 157 no. 3; Zuständ. Ges. § 39.



Landesverwaltungsgesetz. §§ 8—10. I
 

Zweiter Titel. 

Verwaltungsbehörden. 

I. Wb,schnitt. 

Provinzialbehörden. 

1. Oberprästident. 

§. 8. An der Spitze der Verwaltung der Provinz 
steht der Oberpräsident. Demselben wird ein Ober¬ 
präsidialrath und die erforderliche Anzahl von Räthen 
und Hülfsarbeitern beigegeben, welche die Geschäfte nach 
seinen Anweisungen bearbeiten. Auch ist der Ober¬ 
präsident befugt, die Mitglieder der an seinem Amtssitz 
befindlichen Regierung, sowie die dem Regierungspräsi¬ 
denten daselbst beigegebenen Beamten (§. 19 Absatz 1) 
zur Bearbeitung der ihm übertragenen Geschäfte heran¬ 
zuziehen. 

— Bisher Organis. Ges. 8 8. — 

§§ 3, 17, 126; Prov.O. § 47 Abs. 5, §8 114 ff.; Instruktion 
für die Oberpräsidenten vom 31. Dezember 1825 (Ges. S. 1826 S. 1). 

Durch Allerh. Erlaß vom 11. April 1881 (Ges. S. S. 281) ist den 
Oberpräsidialräthen der Rang der Oberregierungsräthe verliehen worden. 

§. 9. Die Stellvertretung des Oberpräsidenten in 
Fällen der Behinderung erfolgt, soweit sie nicht für ein¬ 
zelne Geschäftszweige durch besondere Vorschriften ge¬ 
ordnet ist, durch den Oberpräsidialrath. Die zuständigen 
Minister sind befugt, in besonderen Fällen eine andere 
Stellvertretung anzuordnen. 

- —omekokqun.oei.».— 
Pwv.0.§26. 

2. Provinzialrath. 

#§. 10. Der Provinzialrath besteht aus dem Ober¬ 
präsidenten beziehungsweise dessen Stellvertreter als Vor¬ 
sitzenden, aus einem von dem Minister des Innern auf



8 Landesverwaltungsgeſetz. 88 11, 12. 

die Dauer ſeines Hauptamtes am Sitze des Oberpräſi— 
denten ernannten höheren Verwaltungsbeamten beziehungs¬ 
weise dessen Stellvertreter und aus fünf Mitgliedern, 
welche vom Provinzialausschusse aus der Zahl der zum 
Provinziallandtage wählbaren Provinzialangehörigen ge¬ 
wählt werden. Für die letzteren werden in gleicher 
Weise fünf Stellvertreter gewählt. 

Von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind der Ober¬ 
präsident, die Regierungspräsidenten, die Vorsteher Kö¬ 
niglicher Polizeibehörden, die Landräthe und die Beamten 
des Provinzialverbandes. 

— Bisher Organis. Ges. 8 10. — 

§ 4, 8§ 11 ff.; Prov. O. §§ 17, 42; für Berlin § 43; Aussicht 
§ 48. Ueber Entschädigung der gewählten Mitglieder vgl. Prov.O. 8 100. 

Abs. 2: § 28 Abs. 4; Prov.O. § 47 Abs. 5, 88 87 ff. 

§. 11. Die Wahl der Mitglieder des Provinzial¬ 
raths und deren Stellvertreter erfolgt auf sechs Jahre. 

Jede Wahl verliert ihre Wirkung mit dem Aufhören 
einer der für die Wählbarkeit vorgeschriebenen Bedingungen. 
Der Provinzialausschuß hat darüber zu beschließen, ob 
dieser Fall eingetreten ist. Gegen den Beschluß des 
Provinzialausschusses findet innerhalb zwei Wochen die 
Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte statt. Die Klage 
steht auch dem Vorsitzenden des Provinzialraths zu. 
Dieselbe hat keine aufschiebende Wirkung; jedoch dürfen 
bis zur Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Ersatz¬ 
wahlen nicht stattfinden. 

— Bisher Organis. Ges. 8 11.— 

Findet auch auf die Bezirksausschüsse Anwendung; vgl. 8 28. 

§. 12. Alle drei Jahre scheidet die Hälfte der ge¬ 
wählten Mitglieder und Stellvertreter, und zwar das 
erste Mal die nächstgrößere Zahl, aus und wird durch 
neue Wahlen ersetzt. Die Ausscheidenden bleiben jedoch 
in allen Fällen bis zur Einführung der Neugewählten
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in Thätigkeit. Die das erste Mal Ausscheidenden werden 
durch das Loos bestimmt. Die Ausscheidenden sind 
wieder wählbar. 

Für die im Laufe der Wahlperiode ausscheidenden 
Mitglieder und Stellvertreter haben Ersatzwahlen statt¬ 
zufinden. Die Ersatzmänner bleiben nur bis zum Ende 
desjenigen Zeitraums in Thätigkeit, für welchen die 
Ausgeschiedenen gewählt waren. 

— Bisher Organis. Ges. 1 12.— 

Bgl. Anm. zu § 11. 

§. 13. Die Dauer der Wahlperiode kann durch das 
Provinzialstatut auch anders bestimmt werden. 

— Neue Bestimmung. — 

Bagl. Anm. zu § 11. Für Berlin vgl. 8 43 Abs. 2 no. 2. 

§. 14. Die gewählten Mitglieder und stellvertretenden 
Mitglieder des Provinzialraths werden von dem Ober¬ 
präsidenten vereidigt und in ihre Stellen eingeführt. 

Sie können aus Gründen, welche die Entfernung 
eines Beamten aus seinem Amte rechtfertigen (§. 2 des 
Gesetzes vom 21. Juli 1852, betreffend die Dienstvergehen 
der nicht richterlichen Beamten, Gesetz=Samml. S. 465), 
im Wege des Disziplinarverfahrens ihrer Stellen ent¬ 
hoben werden. 

Für das Disziplinarverfahren gelten die Vorschriften 
des genannten Gesetzes mit folgenden Maßgaben: 

Die Einleitung des Verfahrens, sowie die Ernennung 
des Untersuchungskommissars und des Vertreters der 
Staatsanwaltschaft erfolgt durch den Minister des Innern. 

Disziplinargericht ist das Plenum des Oberver¬ 
waltungsgerichts. 

— Bisher Organis. Gesf. 13. — 

Abs. 2: § 157 Abs. 2; vgl. auch das abändernde Gesetz vom 9. April 
1879 Ges. S. S. 345).
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§ 15. Der Provinzialrath ist beschlußfähig, wenn 
mit Einschluß des Vorsitzenden fünf Mitglieder anwesend 
sind. Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheeit ge¬ 
faßt. Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vor¬ 
sitzenden den Ausschlag. 

— Bisher Organis. Ges. K 14. — 

§§ 33, 40, § 54 Abf. 4. 

3. Generalkommissionen. 

§. 16. Die Generalkommission für die Prowinzen 
Pommern und Posen zu Stargard in Pommern wird 
aufgehoben. An die Stelle derselben tritt für die Pro¬ 
vinz Pommern die für die Provinz Brandenburg be¬ 

stehende Generalkommission. 

Für die Provinzen Ost= und Westpreußen und Posen 
wird eine gemeinsame Generalkommission gebildet. Die 

Generalkommission für die Provinz Hannover fungirt 
zugleich für die Provinz Schleswig=Holstein. 

— Bisher Organiſ. Geſ. 9 15. — 
gg 23, 41. 
§5 16 gilt auch in den Provinzen Posen, Schleswig=Holstein, Han¬ 

nover, Hessen=Nassau, Westfalen und der Rheinprovinz. 8 155 Abs. 2. 

Die Generalkommission für die Provinzen Ost= und Westpreußen und 
Posen hat ihren Sitz in Bromberg (Verordnung vom 16. August 1880 
(Ges. S. S. 351), die für Brandenburg in Frankfurt a. O., die für Han¬ 

nover in Hannover. 
Gesetz betr. das Verfahren in Auseinandersetzungsangelegenheiten vom 

18. Februar 1880 (Ges. S. S. 59). 

II. Abschnitt. 

Bezirksbehörden. 

1. Regierungspräsident und Bezirksregierung. 

§. 17. An die Spitze der Bezirksregierung am Sitze 
des Oberpräsidenten tritt, unter Wegfall des Regierungs¬
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vizeepräſidenten, ein Regierungspräſident. Der Ober— 
präüsident ist fortan nicht mehr Präsident dieser Regierung. 

— Bisbe##Organis. Ges. K 16. — 

Cirk. vom 9. Februar 1884 I (Anhang XVII). 

§. 18. Die Regierungsabtheilung des Innern wird 
auffgehoben. Die Geschäfte derselben werden, soweit nicht 
durrch das gegenwärtige Gesetz abweichende Bestimmungen 
getroffen sind, von dem Regierungspräsidenten mit den 
der Regierung zustehenden Befugnissen verwaltet. 

— Bishe##Organis. Ges. K 17. — 

88 3, 22, 23, 24, 28. 
§5 2 der Regierungs=Instruktion vom 23. Oktober 1817 und Littr. D 

der Kubinetsordre vom 31. Dezember 1825 (Ges. S. 1826 S. 6), Cirk. 
betr. die Erledigung der Geschäfte der ausfgehobenen Reg.Abth. des Innern 
vom 14. April 1881 (M. Bl. S. 94) und Cirk. vom 9. Februar 1884 III 
(im Anhang unter XVII abgedruckt). 

Inwieweit die Geschäfte der Reg.=Abth. des Innern auf den Land¬ 
rath, Kreis= (Stadt=) Ausschuß, den Bezirksausschuß und die Provinzial= 
behönden übergegangen sind, ergiebt das Zuständ.Ges. 

Der Regierung verbleiben fortan nur die Kirchen= und Schulsachen, 
die Berwaltung der direkten Steuern, Domänen und Forsten. Vgl. hierzu 
§§ 22, 26, 27 und die Verordnung betr. den Uebergang der Verwaltung 
der Angelegenheiten der evangelischen Landeskirche auf den Evangelischen 
Oberkirchenrath und die Konsistorien der acht älteren Provinzen der Mo¬ 
narchie vom 5. September 1877 (Ges. S. S. 215). 

Die Landräthe treten dem Regierungspräsidenten gegenüber in das 
gleiche Berhältniß, in welchem sie bisher der Abth. des Innern gegenüber 
sich befanden. 

Bezüglich der Zwangsbefugnisse vgl. §§ 132 ff., und wegen des Polizei¬ 
verordnungsrechts § 137 Abs. 2, 3. 

§. 19. Dem Regierungspräsidenten wird für die 
ihm persönlich übertragenen Angelegenheiten ein Ober¬ 
regierungsrath und die erforderliche Anzahl von Räthen 
und Hülfsarbeitern, von denen mindestens einer die Be¬ 
fähigung zum Richteramte haben muß, beigegeben, welche 
die Geschäfte nach seinen Anweisungen bearbeiten. 

Diese Beamten können zugleich bei der Regierung 
beschäftigt werden und nehmen an den Plenarberathungen



12 Landesverwaltungsgesetz. 88 20—22. 

derselben nach Maßgabe der für die Regierungsmitglieder 
bestehenden Vorschriften Theil. 
Die Mitglieder der Regierung können von dem Re¬ 

gierungspräsidenten zur Bearbeitung der ihm übertragenen 
Geschäfte herangezogen werden. 

— Bisher Organis. Ges. 8 18. — 
Cirk. vom 9. Februar 1884 (Anhang XVII). 
Abs. 1 8 31. 
Unter „Räthen und Hülfsarbeitern“ sind auch die technischen Beamten 

zu verstehen, z. B. Medizinalrath, Baurath, Gewerberath. 
Abs. 2: 88 8, 31, 118. 

§. 20. Die Stellvertretung des Regierungspräsi¬ 
denten in Fällen der Behinderung erfolgt durch den ihm 
beigegebenen Oberregierungsrath und, wenn auch dieser 
behindert ist, durch einen Oberregierungsrath der Bezirks¬ 
regierung. Die zuständigen Minister sind befugt, in be¬ 
sonderen Fällen eine andere Stellvertretung anzuordnen. 

— Bisher Organis. Ges. 8 19. — 

Cirk. vom 9. Februar 1884 II (Anhang XVII). 
8 28 Abs. 2, 88 30, 146. 

§. 21. Die Geschäfte der Regierungen zu Stralsund 
und zu Sigmaringen, soweit sie zur Zuständigkeit der 
Regierungsabtheilungen des Innern gehören, werden 
nach Maßgabe des §. 18 von den Regierungspräsidenten 
verwaltet. Die Mitglieder der Regierung bearbeiten 
diese Geschäfte nach den Anweisungen des Präsidenten. 

Die Stellvertretung des Präsidenten in Fällen der 
Behinderung erfolgt durch ein von den zuständigen Mi¬ 
nistern beauftragtes Mitglied der Regierung. 

— Bisher Organis. Ges. 38 20. — 

§§ 5, 130 Absk. 2. . 

8. 22. Bei den Regierungen zu Danzig, Erfurt, 
Münſter, Minden, Arnsberg, Coblenz, Cöln, Aachen 
und Trier tritt an die Stelle der Abtheilung des In— 
nern für die bisher von derselben bearbeiteten Kirchen¬
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und Schulsachen eine Abtheilung für Kirchen= und 
Schulwesen. 

— Bisber Organis. Ges. 21. — 

§. 23. Die landwirthschaftlichen Abtheilungen der 
Regierungen zu Königsberg und Marienwerder, sowie 
die bei den Regierungen der Provinzen Ost= und West¬ 
preußen und zu Schleswig bestehenden Spruchkollegien 
für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten werden auf¬ 
gehoben. Die Zuständigkeiten dieser Behörden, sowie 
diejenigen der Abtheilungen des Innern der Regierungen 
u Gumbinnen, Danzig und Schleswig als Auseinander¬ 
scrngeirberde gehen auf Generalkommissionen (§. 16) 
über. 

Bei der Regierung zu Wiesbaden tritt an die Stelle 
der Abtheilung des Innern als Auseinandersetzungs¬ 
behörde ein Kollegium, welches aus dem Regierungs¬ 
präsidenten, dem für ihn hierzu bestimmten Stellvertreter 
und mindestens zwei Mitgliedern besteht, von denen das 
eine die Befähigung zum Richteramte besitzen und der 
landwirthschaftlichen Gewerbslehre kundig sein, das an¬ 
dere die Befähigung zum Oekonomiekommissarius haben 
muß Von diesem Kollegium sind auch die Obliegen¬ 
heiten der Regierung hinsichtlich der Güterkonsolidationen 
wahrzunehmen. 

— Bisb#er Organis. Ges. 9 22. — 

bf. 1: 8 155 Abs. 2. 

L 24. Der Regierungspräsident ist befugt, Beschlüsse 
der Kegierung oder einer Abtheilung derselben, mit wel¬ 
chen er nicht einverstanden ist, außer Kraft zu setzen 
und, sofern er den Aufenthalt in der Sache für nach¬ 
theilg erachtet, auf seine Verantwortung anzuordnen, 
daß nach seiner Ansicht verfahren werde. Andernfalls 
ist höhere Entscheidung einzuholen. 

Luch ist der Regierungspräsident befugt, in den zur
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Zuſtändigkeit der Regierung gehörigen Angelegenheiten 
an Stelle des Kollegiums unter persönlicher Verant¬ 
wortlichkeit Verfügungen zu treffen, wenn er die Sache 
für eilbedürftig oder, im Falle seiner Anwesenheit an 
Ort und Stelle, eine sofortige Anordnung für erforderlich 
erachtet. 

— Bisher Ortanuiſ. Geſ. 23. — 

Cirk. vom 9. Februar 1884 VI (Anhang XVII). 
§ 50. Ueber das Anfechtungsrecht vgl. § 126. 

§. 25. In der Provinz Hannover treten an die 
Stelle der Landdrosteien und der Finanzdirektion sechs 
Regierungspräsidenten und Regierungen, welche, gleich 
dem Oberpräsidenten, die Verwaltung mit den Befugnissen 
und nach den Vorschriften führen, welche dafür in den 
übrigen Provinzen gelten, beziehungsweise in dem gegen¬ 
wärtigen Gesetz gegeben sind. 

Welche der vorbezeichneten Regierungen nach dem 
Vorbild der Regierung zu Stralsund zu organisiren sind, 
bleibt Königlicher Verordnung vorbehalten. 

— Bisher Organis. Ges. 6 24.— 

8# 2, 21, 26, 27, 155. 

§. 26. Die Zuständigkeiten der Konsistorialbehörden 
in der Provinz Hannover in Betreff des Schulwesens, 
sowie die kirchlichen Angelegenheiten, welche bisher zum 
Geschäftskreise der katholischen Konsistorien zu Hildes¬ 
heim und Osnabrück gehörten, werden den Abtheilungen 
für Kirchen= und Schulwesen der betreffenden Regierungen 
überwiesen. 

Die genannten katholischen Konsistorien werden auf¬ 
gehoben. 

— BSisber Orgenis. Ges. 8 25. — 

§. 27. Den evangelischen Konsistorialbehörden in 
der Provinz Hannover verbleiben, bis zur anderweitigen



Landesverwaltungsgesetz. § 28. 15 

gesetzlichen Regelung, in Kirchensachen ihre bisherigen 
Zuständigkeiten. 

— Bisher Organis. Ges. 8 26. — 

· 2. Bezirksausschuß. "“ 

§. 28. Der Bezirksausschuß besteht aus dem Re¬ 
gierungspräsidenten als Vorsitzenden und aus sechs 
Mitgliedern. 

Zwei dieser Mitglieder, von denen eins zum Richter¬ 
amte, eins zur Bekleidung von höheren Verwaltungs¬ 
amtern befähigt sein muß, werden vom Könige auf 
Lebenszeit ernannt. Aus der Zahl dieser Mitglieder 
ernennt der König gleichzeitig den Stellvertreter des 
Regierungspräsidenten im Vorsitze mit dem Titel Ver¬ 
waltungsgerichtsdirektor. Zur sonstigen Stellvertretung 
des Regierungspräsidenten im Bezirksausschusse und zur 
Stellvertretung jedes der beiden auf Lebenszeit ernannten 
Mitglieder ernennt der König ferner aus der Zahl der 
am Sitze des Bezirksausschusses ein richterliches oder ein 
höheres Verwaltungsamt bekleidenden Beamten einen 
Stellvertreter. Die Ernennung der Stellvertreter erfolgt 
auf die Dauer ihres Hauptamts am Sitze des Bezirks¬ 
ausschusses. 

Die vier anderen Mitglieder des Bezirksausschusses 
werden aus den Einwohnern seines Sprengels durch den 
Provinzialausschuß gewählt. In gleicher Weise wählt 
letzterer vier Stellvertreter, über deren Einberufung das 
Geschäftsregulativ bestimmt. 

Wählbar ist mit Ausnahme des Oberpräsidenten, der 
Regierungspräsidenten, der Vorsteher Königlicher Polizei¬ 
behörden, der Landräthe und der Beamten des Provinzial¬ 
verbandes jeder zum Provinziallandtage wählbare Ange¬ 
hörige des Deutschen Reichs. Mitglieder des Provinzialraths 
können nicht Mitglieder des Bezirksausschusses sein. 

Im Uebrigen finden auf die Wahlen beziehungsweise
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die gewählten Mitglieder die Bestimmungen der 88 11, 
12 und 13 sinngemäße Anwendung. 

— Bisher Organis. Ges. 8 27 u. Berw. Ger. Ges. 8 9. — 

Abs. 11 8 4; für Berlin § 43; Aussicht § 48. 
.Abs. 2: 8§ 30, 152. Die Verwaltungsgerichtsdirektoren nehmen 

für ihre Funktion die Stellung wie die Oberregierungsräthe ein. 
Abs. 3: 8§§ 32, 56; Prov.O. 88§ 17, 42. 
Abs. 4: § 10 Abs. 2. 

§. 29. Wo der Geschäftsumfang es erfordert, können 
durch Königliche Verordnung Abtheilungen des Bezirks=¬ 
ausschusses für Theile des Regierungsbezirks gebildet 
werden. In solchen Fällen gehören der Vorsitzende, und 
sofern nicht für die verschiedenen Abtheilungen besondere 
Ernennungen erfolgen, die ernannten Mitglieder allen 
Abtheilungen an. Die gewählten Mitglieder und deren 
Stellvertreter müssen für jede Abtheilung gesondert be¬ 
stellt werden. Im Uebrigen gelten die für den Bezirks¬ 
ausschuß gegebenen Vorschriften sinngemäß für jede 
Abtheilung. 

— Neue Bestimmung. — 

§. 30. Der Vorsitz im Bezirksausschusse geht in Be¬ 
hinderungsfällen von dem Regierungspräsidenten be¬ 
ziehungsweise dem Verwaltungsgerichtsdirektor auf das 
zweite ernannte Mitglied, sodann auf den Stellvertreter 
des Verwaltungsgerichtsdirektors über. Der Regierungs¬ 
präsident gilt als behindert in allen Fällen, in welchen 
über eine Beschwerde gegen die Verfügung eines Re¬ 
gierungspräsidenten verhandelt wird. 

— Bisher Verw.Ger. Ges. 8 10; Satz 2 nen. — 

§ 28 Abs. 2, 8§ 30. 

§. 31. Den ernannten Mitgliedern darf eine Ver¬ 
tretung des Regierungspräsidenten oder eine Hülfsleistung 
in den diesem persönlich überwiesenen Geschäften nicht 
aufgetragen werden. Beide nehmen an den Plenar¬
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berathungen der Regierung nach Maßgabe der für die 
Regierungsmitglieder bestehenden Vorschriften Theil. Im 
Uebrigen ist ihnen die Führung eines anderen Amtes 
nur gestattet, wenn dasselbe ein richterliches ist oder ohne 
Vergütung geführt wird. 

— Neue Betimmung. — 

Cirk. vom 9. Februar 1884 IV. V (Anhang XVI.I). 

§. 32. Die gewählten Mitglieder und stellvertretenden 
Mitglieder werden durch den Vorsitzenden vereidigt. Alle 
Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder unterliegen 
in dieser ihrer Eigenschaft den Vorschriften des Gesetzes, 
betreffend die Dienstvergehen der Richter u. s. w., vom 
7. Mai 1851 (Gesetz=Samml. S. 218), beziehungsweise 
des Gesetzes vom 26. März 1856 (Gesetz=Samml. S. 201). 

Disziplinargericht ist das Plenum des Oberver¬ 
waltungsgerichts; der Vertreter der Staatsanwaltschaft 
wird von dem Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts 
ernannt. 

— Bisher Verw. Ger. Ges. 3 12.— 

§. 33. Der Bezirksausschuß ist bei Anwesenheit 
von fünf Mitgliedern, in Streitsachen unter Armen¬ 
verbänden bei Anwesenheit von drei Mitgliedern beschluß¬ 
fähig, unter denen sich in allen Fällen mit Einschluß des 
Vorsitzenden mindestens zwei ernannte, darunter ein zum 
Richteramte befähigtes, und ein gewähltes Mitglied be¬ 
finden muß. 

Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefaßt. 
Bei gerader Stimmenzahl scheidet, wenn außer dem Vor¬ 
sitzenden zwei ernannte Mitglieder anwesend sind, das 
dem Dienstalter nach jüngste ernannte, wenn außer dem 
Vorsitzenden nur ein ernanntes Mitglied an#esend iſt, 
das dem Lebensalter nach jüngste gewählte Mitglied mit 
der Maßgabe aus, daß das Stimmrecht vorzugsweise 

Verw.=Org.-=Gesetze. 2. Aufl. 2
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1) unter den ernannten Mitgliedern einem zum 
Richteramte befähigten, sofern es dessen zur Be¬ 
schlußfähigkeit bedarf, 

2) im Uebrigen dem Berichterstatter 
verbleibt. 

& 7 Abs. 3, §8 15, 40 und Verw.Ger. Ges. 8 28. 

§. 34. Die gewählten Mitglieder und deren Stellver¬ 
treter erhalten Tagegelder und Reisekosten nach den für 
Staatsbeamte der vierten Rangklasse bestehenden gesetz¬ 
lichen Bestimmungen. 

Alle Einnahmen des Bezirksausschusses fließen zur 
Staatskasse. Derselben fallen auch alle Ausgaben zur Last. 

— Bisber Berw.Ger. Ges. I# 15 u. 16. — 
Abs. 1: Tagegelder von 12 M. und Reisekosten bei Reisen auf 

Eisenbahnen und Dampfschiffen 13 Pf. (sowie für jeden Zu= u. Abgang 

3 M.), sonst 60 Pf. für den Kilometer. Gesetz vom 24. März 1873 
(Ges. S. S. 122), Gesetz vom 28. Juni 1875 (Ges. S. S. 107) und Ver¬ 

ordnung vom 15. April 1876 (Ges. S. S. 107). 

Die ständigen (ernannten) Mitglieder sollen nicht zu dem Amte eines 
Schöffen berufen werden. Ausf.Ges. zum Ger,Verf. Ges. vom 24. April 

1878 u. Min. Erl. vom 20. Dezember 1883 (Min. Bl. 1884 S. 6). 

Abs. 2: §5 107 no. 1, § 124 Abs. 3. 

§. 35. In den Hohenzollernschen Landen kommen 
in Betreff des Bezirksausschusses die Bestimmungen der 
88. 28, 30, 32, 33, 34 mit der Maßgabe zur Anwendung, 
daß die zu wählenden Mitglieder von dem Landesaus¬ 
schusse aus der Zahl der zum Kommunallandtage wähl¬ 
baren Angehörigen des Handeskommunalverhandes ge¬ 
wählt werden. Der Regierungspräsident, die Oberamt= 
männer und die Beamten des Landeskommunalverbandes 
sind von der Wählbarkeit ausgeschlossen. 

— BSisber Ors#anis. Ges. 28 u. Verw. Ger. Gef. 86. 

§§ 5, 21. Hohenzollernsche Amts= und Landesordnung vom 2. April 
1873 (Ges. S. S. 145).
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III. Abschnitt. 

Kreisbehörden. 

§. 36. An der Spitze der Verwaltung des Kreises 
steht der Landrath. Derselbe führt den Vorsitz im Kreis¬ 
ausschusse. Im Uebrigen wird die Zusammensetzung des 
Kreisausschusses durch die Kreisordnungen geregelt. 

— Bisher Organis. Ges. 9 29. — 

Landrath: 88 3, 10 Abs. 2, § 28 Abs. 4; KreisO. § 21 Abf. 3, 
& 74—79. 

Kreisausschuß: §§ 7, 48; Kreis O. 88 130 ff., 173. 

#§. 37. Der Stadtausschuf besteht aus dem Bürgermeister 
beziehungsweise dessen gesetzlichem Stellvertreter als Vor¬ 
sitzenden und vier Mitgliedern, welche vom Magistrate 
(kollegialischen Gemeindevorstande) aus seiner Mitte für 
die Dauer ihres Hauptamtes gewählt werden. 

Für Fälle der Behinderung sowohl des Bürger¬ 
meisters wie seines gesetzlichen Stellvertreters wählt der 
Stadtausschuß den Vorsitzenden aus seiner Mitte. Der¬ 
selbe bedarf der Bestätigung des Regierungspräsidenten, 
in dem Stadtkreise Berlin des Oberpräsidenten der 
Provinz Brandenburg. 

Der Vorsitzende oder ein Mitglied des Stadtaus¬ 
schusses muß zum Richteramt oder zum häöheren Ver¬ 
waltungsdienst befähigt sein. 

— Bisher Organis. Ges. 9 30. — 

*54 Abs. 2 u. 3, 88 38, 42; KreisO. 88 4, 169, 170. 

§. 38. In Stadtkreisen, in denen der Bürgermeister 
allein den Gemeindevorstand bildet, werden die außer 
dem Vorsitzenden zu bestellenden Mitglieder von der 
Gemeindevertretung aus der Zahl der Gemeindebürger 
gewählt. 

Die Wahl erfolgt auf sechs Jahre. 
Alle drei Jahre scheidet die Hälfte der gewählten 

Mitglieder aus und wird durch neue Wahlen ersetzt. 
2*
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Die Ausscheidenden bleiben jedoch in allen Fällen bis 
zur Einführung der neu Gewählten in Thätigkeit. 

Die das nste Mal Ausscheidenden werden durch das 
Loos bestimmt. Die Ausscheidenden sind wieder wählbar. 

Für die im Laufe der Wahlperiode ausscheidenden 
Mitglieder haben Ersatzwahlen stattzufinden. Die Ersatz¬ 
männer bleiben nur bis zum Ende desjenigen Zeitraums 
in Thätigkeit, für welchen die Ausgeschiedenen gewählt 
worden. 

Im Uebrigen gelten in Betreff der Wählbarkeit, der 
Wahl, der Einführung und der Vereidigung der Mitglieder, 
sowie des Verlustes ihrer Stellen unter einstweiliger Ent¬ 
hebung von denselben, die für unbesoldete Magistrats¬ 
mitglieder bestehenden gesetzlichen Vorschriften. 

— Bisher Organis. Ges. 31. — 
§ 4 Abs. 3. 

§. 39. Die gewählten Mitglieder des Kreis=(Stadt¬) 
Ausschusses können aus Gründen, welche die Entfernung 
eines Beamten aus seinem Amte rechtfertigen (§ 2 des Ge¬ 
setzes vom 21. Juli 1852, betreffend die Dienstvergehen der 
nicht richterlichen Beamten), im Wege des Disziplinar¬ 
verfahrens ihrer Stellen enthoben werden. 

Für das Disziplinarverfahren gelten die Vorschriften 
des genannten Gesetzes mit folgenden Maßgaben: 

Die Einleitung des Verfahrens, sowie die Ernennung 
des Untersuchungskommissars erfolgt durch den Regierungs¬ 
präsidenten. 

Die entscheidende Behörde erster Instanz ist der Be¬ 
zirksausschuß, die entscheidende Behörde zweiter Instanz 
das Plenum des Oberverwaltungsgerichts. 

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft wird für die 
erste Instanz von dem Regierungspräsidenten, für die 
zweite Instanz von dem Minister des Innern ernannt. 

— Bisher Org#enis. Ges. 1 32.— 

& 14 u. Anm.
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§. 40. Der Kreis= (Stadt=) Ausschuß ist beschluß¬ 
fähig, wenn mit Einschluß des Vorsitzenden drei Mit¬ 
glieder anwesend sind. Die Beschlüsse werden nach 
Stimmenmehrheit gefaßt. Ist eine gerade Zahl von Mit¬ 
gliedern anwesend, so nimmt das dem Lebensalter nach jüngste 
gewählte Mitglied an der Abstimmung nicht Theil. Dem 
Berichterstatter steht jedoch in allen Fällen Stimmrecht zu. 

— Bisb####Organis. Ges. 9 33. — 

§§ 15, 33; KreisO. S 138. 

IV. Abschnitt. 
Behörden für den Stadtkreis Berlin. 

§. 41. Der Oberpräsident der Provinz Brandenburg 
ist zugleich Oberpräsident von Berlin. 

Ingleichen fungiren das Provinzialschulkollegium, 
das Medizinalkollegium, die Generalkommission und die 
Direktion der Rentenbank für die Provinz Brandenburg 
auch für den Stadtkreis Berlin. 

§ 1, 10 — BSisher Organis. Ges. K 34. — 

8. 42. An Stelle des Regierungspräsidenten führt 
der Oberpräsident die Aufsicht des Staats über die Ver¬ 
waltung der Gemeindeangelegenheiten der Stadt Berlin. 
Auf welche Behörden die sonstigen Zuständigkeiten der 
Regierungsabtheilung des Innern zu Potsdam in Be¬ 
treff Berlins übergehen, wird durch Königliche Ver¬ 
ordnung bestimmt. 

Im Uebrigen, und soweit nicht sonst die Gesetze" 
Anderes bestimmen, tritt für den Stadtkreis Berlin an 
die Stelle des Regierungspräsidenten der Polizeipräsident 

von Berlin. — Sisber Orgauis. Gef. 1 35.— 
& 18, 37 Abs. 2, §§ 48, 57 no. 2 Abs. 2; Zuständ. Ges. § 7 Abs. 2; 

Reglement vom 18. September 1822 (Beilage zum 28. Stück de# Amts¬ 
blatts der Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin von 1824). 

##m 59, 116 Abs. 2, § 127 Abs. 15.
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Verordnung, 
zur Ansführung des 1 35 des Gesetzes über die Orgauisation der all¬ 

gemeinen Laubesverwaltung von 26. Juli 1880. 
Bom 26. Jannar 1881. 

Ges.S. S. 14.) 
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von 

reußen 2c. verordnen auf Grund des §. 35 des Gesetzes 
er die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung 

vom 26. Juli 1880 (Gesetz= Samml. S. 291), was folgt: 
Artikel 1. Mit dem 1. April 1881 wird die Ver¬ 

waltung der Invaliden=Pensions= und Unterstützungs=An¬ 
elegenheiten der in Berlin wohnhaften Militär= und Marine¬ 

Irvaliden aus dem Stande vom Feldwebel abwärts, sowie 
der Angelegenheiten, betreffend die Unterstützung der hinter¬ 
bliebenen Eltern, Kinder und Wittwen solcher Personen, 
soweit diese Verwaltung bisher von der Abtheilung des 
#neern der Regierung zu Potsdam geführt worden ist, dem 

olizeipräsidenten von Berlin übertragen. 
Mit demselben Zeitpunkte gehen alle sonstigen Zuständig¬ 

keiten der gedachten Regierungsabtheilung in Betreff Berlins 
gleich der bereits durc §. 35 des Organisationsgesetzes vom 
26. Juli 1880 dem Oberpräsidenten von Berlin übertragenen 
Aufsicht des Staats über die Verwaltung der Gemeinde=An¬ 
elegenheiten der Stadt Berlin auf den Oberpräsidenten von 
erlin über. 

Artikel 2. Der Minister des Innern wird mit der 
Ausführung dieser Verordnung beauftragt. 

Urkundlich 2c. 
Gegeben Berlin, den 26. Januar 1881. 

Wilheln. 

§. 43. An die Stelle des Provinzialraths tritt in 
den Fällen, in welchen derselbe in erster Instanz be¬ 
schließt, der Oberpräsident, in den übrigen Fällen der 
zuständige Minister. · 

Für den Stadtkreis Berlin beſteht ein beſonderer 
Bezirksausſchuß. Auf denſelben finden die Beſtimmungen 
der §§. 28, 30 Satz 1, 31 Satz 3, 32, 33, 34 mit 
folgenden Maßgaben Anwendung: 

1) An Stelle des Regierungspräsidenten tritt ein 
vom Könige ernannter Präsident. Die Ernennung
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dieses Beamten kann im Nebenamte auf die Dauer 
seines Hauptamtes in Berlin erfolgen. Beamte 
des Polizeipräsidiums sind von dieser Ernennung 
ausgeschlossen. 

2) Die zu wählenden Mitglieder werden durch den 
Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung 
unter dem Vorsitz des Bürgermeisters gewählt. 
Dasselbe Kollegium beschließt an Stelle des Pro¬ 
vinzialausschusses über das Aufhören einer der 
für die Wählbarkeit vorgeschriebenen Bedingungen, 
sowie über die Abänderung der Dauer der Wahl¬ 
periode. Die Mitglieder des Magistrats und der 
Stadtverordnetenversammlung sind von der Wähl¬ 
barkeit ausgeschlossen. 

Zur Zuständigkeit des Bezirksausschusses für den 
Stadtkreis Berlin gehören die im Verwaltungsstreit= 
verfahren zu behandelnden Angelegenheiten und diejenigen 
im Beschlußverfahren zu behandelnden Angelegenheiten, 
welche im Einzelnen durch die Gesetze seiner Zuständig¬ 
keit überwiesen werden; in Betreff der übrigen im Be¬ 
chlußverfahren zu behandelnden Angelegenheiten tritt 
ür den Stadtkreis Berlin der Oberpräsident an die 
Stelle des Bezirksausschusses, soweit nicht in den Ge¬ 
setzen ein Andbres bestimmt ist. 

— Bisher Organis. Ges. K 36: Abf. 2 u. 3 neu. — 

Zuständ. Ges. 88 21, 161. 

§. 44. In Angelegenheiten der kirchlichen Ver¬ 
waltung tritt für den Stadtkreis Berlin an die Stelle 
der Regierungsabtheilung für Kirchen= und Schulwesen 
der Polizeipräsident. 

Bezüglich der Verwaltung des landesherrlichen Patro¬ 
nats und des Schulwesens verbleibt es bei den bestehenden 
Bestimmungen. 

— Bisher Organis. Gef. 8 37. —



24 Landesverwaltungsgesetz. §§ 45 —48. 

§. 45. Die Geschäfte der direkten Steuerverwaltung 
werden an Stelle der Regierungsabtheilung für direkte 
Steuern, Domänen und Forsten, für den Stadtkreis 
Berlin von der „Direktion für die Verwaltung der 
direkten Steuern“ wahrgenommen. 

Diese Behörde wird in Betreff der Zuständigkeit in 
Disziplinarsachen den im § 24 Nr. 2 des Gesetzes vom 
21. Juli 1852, betreffend die Dienstvergehen der nicht 
richterlichen Beamten 2c., bezeichneten Provinzialbehörden 
leichgestellt. 

g cg — Bisher Organis. Ges. 1 38.— 

§. 46. Die Mitglieder der nach §. 24 des Gesetzes vom 
t at 166. (Gesetz=Samml. für 1873 S. 213) gebildeten 
25. Mai 1873 6 3 

Bezirkskommission für die klassifizirte Einkommensteuer 
werden von dem Magistrate und der Stadtverordneten¬ 
versammlung in gemeinschaftlicher Sitzung unter dem 
Vorsitze des Bürgermeisters gewählt. 

— Bisher Organiſ. Geſ. 39. — 

§. 47. Für diejenigen Kategorien der in Berlin an¬ 
gestellten Beamten, bezüglich deren nicht die Zuständig¬ 
keit einer anderen Behörde in Disziplinarsachen begründet 
ist, behält es bei den Bestimmungen des §. 25 des Ge¬ 
setzes vom 21. Juli 1852 mit der Maßgabe sein Be¬ 
wenden, daß die Einleitung des Disziplinarverfahrens, 
sowie die Ernennung des Untersuchungskommissars und 
des Vertreters des Staatsanwalts für die erste Instanz 
dem Oberpräsidenten von Berlin zusteht. 

— Sisher Organis. Ges. 1 40. — 
§5 14 Anm. 

V. Abschnitt. 

Stellung der Behörden. 

§. 48. Die dienstliche Aufsicht über die Geschäfts¬ 
führung des Kreis= (Stadt=) Ausschusses wird von dem 
Regierungspräsidenten, in Berlin von dem Oberpräsidenten,
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die Aufsicht über die Geschäftsführung des Bezirksaus¬ 
schusses von dem Oberpräsidenten, die Aufsicht über die 
Geschäftsführung des Provinzialraths von dem Minister 
des Innern geführt. 

Vorstellungen gegen die geschäftlichen Aufsichtsver¬ 
fügungen des Regierungspräsidenten unterliegen der end¬ 
gültigen Beschlußfassung des Oberpräsidenten, Vor¬ 
stellungen gegen die Aufsichtsverfügungen des Ober¬ 
präsidenten der endgültigen Beschlußfassung des Ministers 
des Innern. 

Die Aufsichtsbehörden sind zur Vornahme allgemeiner 
Geschäftsrevisionen befugt. 

— Bisher Organis. Ges. 5 58 u. Verw. Ger. Ges. 1 7. — 

§ 50 Abs. 3. Cirk. des O.B.G. vom 14. Juni 1876 (/ S. 446). 
Beaufsichtigung der Kreisverwaltung KreisO. §8§ 136, 176 ff.; der 

Provinzialverwaltung Prov.O. 8§ 114 f.. 
Bgl. auch Zuständ. Ges. §8 5, 7, 24. 

§. 49. Die in §. 48 bezeichneten Behörden haben sich 
gegenseitig Rechtshülfe zu leisten. Sie haben den ge¬ 
schäftlichen Aufträgen und Anweisungen der ihnen im 
Instanzenzuge vorgesetzten Behörden Folge zu leisten. 

— Bisber Organis. Ges. K 59 u. Verw. Ger. Ges. 8 7. — 

88 48, 49 betreffen sowohl die Verwaltungsstreitsachen wie die Be¬ 
schlußsachen. 

Ger. Verf.Ges. § 157 u. Ausführungsgesetz zu demselben vom 24. April 
1878 (Ges. S. S. 230) § 87. 

Hinsichtlich der bei den ordentlichen Gerichten durch Ersuchen der 
Verwaltungsgerichte entstehenden baaren Auslagen ist mittels Berfüg. des 
Justizmin; vom 16. Januar 1883 — Cirk. vom 28. Februar 1883 
(Min. Bl. S. 40) — angeordnet, daß Schreibgebühren, sowie Gebühren 
und Anslagen der Gerichtsvollzieher nicht berechnet, Postgebühren und die 
übrigen baaren Auslagen aber nach dem wirklich gezahlten Betrage und 
Kalkulaturgebühren in Höhe der festgesetzten Summe in Ansatz kommen 
sollen. Bei Ersuchen des Oberverwaltungsgerichts und des Bezirksaus¬ 
schusses umterbleibt die Erstattung der Auslagen. 

Instanzenzug: Im Beschlußverfahren: Kreisausschuß, Bezirks¬ 
ausschuß, Provinzialrath; im Streitverfahren: Kreisausschuß, Bezirks¬ 
ausschuß, Oberverwaltungsgericht. — Aussicht: § 48.
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Dritter Titel. 

Verfahren. 

I. Abschnitt. 

Allgemeine Vorschriften.“) 

§. 50. Das Gesetz bestimmt, in welcher Weise Ver¬ 
fügungen (Bescheide, Beschlüsse) in Verwaltungssachen 
angefochten werden können. Zur ersten Anfechtung dienen 
in der Regel die Beschwerde oder die Klage im Ver¬ 
waltungsstreitverfahren. 

Die Beschwerde ist ausgeschlossen, soweit das Ver¬ 
waltungsstreitverfahren zugelassen ist, vorbehaltlich ab¬ 
weichender besonderer Bestimmungen des Gesetzes. 

Unberührt bleibt in allen Fällen die Befugniß der 
staatlichen Aufsichtsbehörden, innerhalb ihrer gesetzlichen 
Zuständigkeit Verfügungen und Anordnungen der nach¬ 
geordneten Behörden außer Kraft zu setzen, oder diese 
Behörden mit Anweisungen zu versehen. 

— Bisher Organis. Ges. K 41.— 

Wegen der Rechtsmittel gegen polizeiliche Verfügungen vgl. 8§ 127 ff. 
Abs. 3: 88 24, 48. 

§. 51. Wo die Gesetze für die Anbringung der Be¬ 
schwerde gegen Beschlüsse des Kreis= (Stadt=) Ausschusses, 
des Bezirksausschusses oder des Provinzialraths, oder 
der Klage beziehungsweise des Antrags auf mündliche 
Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren eine andere als 
eine zweiwöchentliche Frist vorschreiben, beträgt die Frist 
fortan zwei Wochen. Das Gleiche gilt von den im §. 11 
des Geseges vom 14. August 1876, betreffend die Ver¬ 
waltung der den Gemeinden und öffentlichen Anstalten 
gehörigen Holzungen in den Provinzen Preußen, Branden¬ 

Diese Vorschriften gelten für das VBerwaltungsstreitverfahren und 
das Beschlußverfahren.
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burg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen (Gesetz= 
Samml. S. 373) und im §. 91 des Gesetzes vom 1. April 
1879,. betreffend die Bildung von We¬ssssgenofsenschaff, 
(Gesetz=Samml. S. 297) vorgeschriebenen Fristen. 

§ 111 — Bisher Organis. Ges. K 42. — 

Wegen des Antrags auf mündliche Verhandlung vgl. §5 69, 64 
it 4 * 67, 89. Wegen des Antrags auf Beschlußfassung vgl. § 117 

§. 52. Die Fristen für die Anbringung der Be¬ 
schwerde und der Klage beziehungsweise des Antrags auf 
mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren, 
sowie alle Fristen im Verwaltungsstreitverfahren sind 
präklusivisch und beginnen, sofern nicht die Gesetze Anderes 
vorschreiben, mit der Zustellung. Für die Berechnung 
der Fristen find die bürgerlichen Prozeßgesetze maßgebend. 

Bezüglich der Beschwerde kann die angerufene Be¬ 
hörde in Fällen unverschuldeter Fristversäumung Wieder¬ 
einsetzung in den vorigen Stand gewähren. 

Für eine im Verwaltungsstreitverfahren zu gewährende 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sind lediglich die 
für das Verwaltungsstreitverfahren besonders getroffenen 
Bestimmungen maßgebend (§ 112). 
— Bisber OrgauisGes. k 43 u. Verw.Ger.Ges. 9 54 Abl. 2, 3 81.— 

Hinsichtlich des Antrags auf Beschlußfassung vgl. § 117 Abs. 4. 
Weitere Beschwerde §§ 60, 78 Abs. 2. 
Abs. 1: Die Art der Zustellung im Verwaltungsstreitverfahren ist 

durch die Geschäftsregulative (Anhang XX u. XXI § 17 und insbesondere 
XIV Nachtrag) bestimmt. Bgl. auch § 112 Satz 2. 

Für die Berechnung der Fristen giebt die Civ. Proz. O. folgende Be¬ 
stimmungen: 

8. 196. Der Lauf einer richterlichen Frist beginnt, sofern 
nicht bei Festsetzung derselben ein Anderes bestimmt wird, 
mit der Zustellung des Schriftstücks, in welchem die Frist 
sesteesett ist, und, wenn es einer solchen Zustellung nicht 

bedarg. mit der Verkündung der Frist. 
Der Lauf einer seglhen oder richterlichen Frist, deren 

Beginn von einer Fostelung abhängig ist, beginnt mit dieser
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auch gegen diejenige Partei, welche die Zustellung hat be¬ 
wirken lassen. 

§. 199. Bei der Berechnung einer Frist, welche nach 
Tagen bestimmt ist, wird der Tag nicht mitgerechnet, auf 
welchen der Zeitpunkt oder das Ereigniß fällt, nach welchem 
der Anfang der Frist sich richten soll. 

g. Eine Friſt, welche nach Wochen oder Monaten 
bestimmt ist, endigt mit Ablauf desjenigen Tages der letzten 
Woche oder des letzten Monats, welcher durch seine Be¬ 
nennung oder Zahl dem Tage entspricht, an welchem die 
Frist begonnen hat; fehlt dieser Tag in dem letzten Monate, 
so endigt die Frist mit Ablauf des letzten Tages dieses Monats. 

ällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag oder all¬ 
emeinen Feiertag. so endigt die Frist mit Ablauf des nächst¬ 
olgenden Werktages. 

§. 226. Die Unterbrechung und Aussetzung des Ver¬ 
fahrens hat die Wirkung, daß der Lauf einer jeden Frist 
aufhört und nach Beendigung der Unterbrechung oder Aus¬ 
setung die volle Frist von neuem zu laufen beginnt. 

ie während der Unterbrechung oder Aussetzung von 
einer Partei in Ansehung der Hauptsache vorgenommenen 
Prozeßhandlungen sind der anderen Partei gegenüber ohne 
rechtliche Wirkung. 

Durch die nach dem Schlusse einer mündlichen Ver¬ 
handlung eintretende Unterbrechung wird die Verkündung der 
auf Grund dieser Verhandlung zu erlassenden Entscheidung 
nicht gehindert. 

§. 53. Die Anbringung der Beschwerde, sowie der 

Klage beziehungsweise des Antrags auf mündliche Ver¬ 
handlung im Verwaltungsstreitverfahren hat, sofern nicht 
die Gesetze Anderes vorschreiben, aufschiebende Wirkung. 
Verfügungen, Bescheide und Beschlüsse können jedoch, 
auch wenn dieselben mit der Beschwerde oder mit der 
Klage beziehungsweise dem Antrag auf mündliche Ver¬ 
handlung im Verwaltungsstreitverfahren angefochten sind, 
zur Ausführung gebracht werden, sofern letztere nach dem 
Ermessen der Behörde ohne Nachtheil für das Gemein¬ 
wesen nicht ausgesetzt bleiben kann, vorbehaltlich der Be¬ 
stimmung im § 133 Absatz 3 dieses Gesetzes. 

— Bisber Org#enis. Gesf. 9 44. —
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§ 123 Abs. 6, § 126. 
Hinsichtlich des Antrags auf Beschlußfassung vgl. § 117 Abs. 4. 
Keine aufschiebende Wirkung: §§ 11, 28; KreisO. § 19 Abf. 4, 

§ 70 a Abs. 4; Zuständ. Ges. §§ 18, 34. « 

§.54.DasVerfahrendesKreis-(Stadt-)Aus- 
ſchuſſes und des Bezirksausſchuſſes in Angelegenheiten 
der allgemeinen Landesverwaltung iſt entweder das Ver— 
waltungsſtreitverfahren oder das Beſchlußverfahren. 

Das Verwaltungsſtreitverfahren tritt in allen An— 
gelegenheiten ein, in welchen die Geſetze von der Ent— 
ſcheidung in ſtreitigen Verwaltungsſachen oder von der 
Erledigung der Angelegenheit im Streitverfahren oder 
durch Endurtheil oder von der Klage. bei dem Kreis¬ 
ausschusse, dem Bezirksausschusse oder einem Verwaltungs¬ 
gerichte sprechen, und wo sonst dieses Verfahren gesetzlich 
vorgeschrieben ist. 

In allen anderen Angelegenheiten ist das Verfahren 
des Kreis= (Stadt=) Ausschusses und des Bezirksaus¬ 
schusses das Beschlußverfahren. 

Das Oberverwaltungsgericht verfährt nur im Ver¬ 
waltungsstreitverfahren; der Provinzialrath nur im Be¬ 
schlußverfahren. 

— Bisher Organis. Ges. S## 45 u. 62.— 

§ 7, 88 61 ff., 115 ff. 
Als Bezirksbehörden bestanden bisher für das Beschlußverfahren der 

Bezirksrath und für das Verwaltungsstreitverfahren das Bezirksverwal¬ 
tungsgericht. Beide Behörden sind jetzt im Bezirksausschuß verschmolzen. 
8 153. 

§. 55. Der Vorsitzende des Kreis= (Stadt=) Aus¬ 
schusses, des Bezirksausschusses und des Provinzialraths 
beruft das Kollegium, leitet und beaufsichtigt den Geschäfts¬ 
gang und sorgt für die prompte Erledigung der Geschäfte. 
Er bereitet die Beschlüsse der Behörde vor und trägt für 
deren Ausführung Sorge. Er vertritt die Behörde nach 
außen, verhandelt Namens derselben mit anderen Be¬
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hörden und mit Privatpersonen, führt den Schriftwechsel 
und zeichnet alle Schriftstücke Namens der Behörde. 

— Blöher Organis.Ge. 8 49. — 
§8 48, 56, 60. Beschlußfähigkeit und Abstimmung §8 15, 33, 40. 
Kreisausschuß: § 36; KreisO. 8§ 136, 137. 
Bezirksausschuß: 88 28, 30. 
Provinzialrath: § 10. 

§. 56. Soweit Geschäftsgang und Verfahren des 
Kreis= (Stadt=) Ausschusses, des Bezirksausschusses und 
des Provinzialraths nicht durch die nachstehenden oder 
durch besondere gesetzliche Bestimmungen geregelt sind, 
werden dieselben durch Regulative geordnet, welche der 
Minister des Innern erläßt. 

— Gisher Organis. Ges. 61 u. Verw.Ger.Ges. 8 14.— 

KreisO. § 166. 
Regulative im Anhang XIX. XX, XXI. 

§. 57. Die örtliche Zuständigkeit für das Verwaltungs¬ 
streit= und Beschlußverfahren bestimmt sich, wie folgt: 

Zuständig in erster Instanz ist: 
1) in Angelegenheiten, welche sich auf Grundstücke 

beziehen, die Behörde der belegenen Sache; 
2) in allen sonstigen Fällen die Behörde desjenigen 

Oezires (Kreis, Regierungsbezirk, Provinz), in 
welchem die Person wohnt oder die Korporation 
beziehungsweise öffentliche Behörde ihren Sitz hat, 
welche im Verwaltungsstreitverfahren in Anspruch 
genommen wird oder auf deren Angelegenheit sich 
die Beschlußfassung bezieht. Wenn die Korpo¬ 
ration oder öffentliche Behörde ihren Sitz außer¬ 
halb ihres räumlichen Bezirks hat, ist diejenige 
Heprde zuständig. welcher dieser Bezirk angehört. 

ezüglich des Kommunalverbandes der Provinz 
Brandenburg ist der Bezirksausschuß zu Potsdam 
zuständig. 

— Fisber Organis.Ges. z 46 u. Verw.Ger. Ges. ## 31 u. 878 Af. 2.—
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§ 113 Abs. 3. Vereinbarung der Parteien (prorogatio fori) ist 
nicht zulässig (O.#.G. V. S. 469). 

Zu 2: Zu den öffentlichen Behörden gehören auch die Kommunal= 
behörden, vgl. § 107 no. 1. Außerhalb des Bezirks haben ihren Sitz 
z. B. die Landrathsämter Teltow und Nieder=Barnim. 

§. 58. Sind die Grundstücke in mehreren Bezirken 
belegen, oder ist es zweifelhaft, zu welchem Bezirke sie 
gehören, so wird die zuständige Behörde 

1) für das Verwaltungsstreitverfahren durch den 
Bezirksausschuß und, wenn die Grundstücke in 
verschiedenen Regierungbezirken liegen, durch das 
Oberverwaltungsgericht, 

2) für das Beschlußverfahren durch den Regierungs¬ 
präsidenten, den Oberpräsidenten oder den Minister 
des Innern, je nachdem die betreffenden Bezirke 
demselben Regierungsbezirke, derselben Provinz, 
aber verschiedenen Regierungsbezirken, oder ver¬ 
schiedenen Provinzen angehören, 

endgültig bestimmt. 

Dasselbe findet statt, wenn die Personen oder Korpo¬ 
rationen, deren Angelegenheit den Gegenstand der Ent¬ 
scheidung oder Beschlußfassung bildet, in mehreren Be¬ 
zirken wohnen oder ihren Sitz haben. 

— Bisher Org#nis. Ges. 98 47 u. Verw.Ger. Ges. 8 32.— 

Die Bestimmung ist jetzt auch für das Beschlußverfahren endgültig. 

§. 59. Ist bei einer Angelegenheit, welche zur Zu¬ 
ständigkeit des Kreis= (Stadt=) Ausschusses gehört, die 

betreffende Kreiskorporation (Stadtgemeinde) als solche 
betheiligt, so wird 

1) für das Verwaltungsstreitverfahren von dem Be¬ 
zirksausschusse und, wenn ein Stadtkreis betheiligt 
ist, von dem Oberverwaltungsgerichte, 

2) für das Beschlußverfahren von dem Regierungs¬ 
präsidenten, für Berlin von dem Oberpräsidenten
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ein anderer Kreis= oder Stadtausschuß mit der Ent¬ 
scheidung oder Beschlußfassung beauftragt. 

— Bisher Organis. Ges. 48 u. Verw.Ger. Ges. 39 3414. — 

88 61, 115: KreisO. 8 139. 

§. 60. Die Vollstreckung im Verwaltungsstreitver¬ 
fahren und im Beschlußverfahren erfolgt im Wege des 
Verwaltungszwangsverfahrens. Die Vollstreckung wird 
Namens der Behäörde, welche in der ersten Instanz ent¬ 
1 beziehungsweise beschlossen hatte, von deren Vor¬ 
itzendem verfügt. Ueber Beschwerden gegen die Ver¬ 
fügungen des Vorsitzenden entscheidet die Behörde. Gegen 
die Entscheidung der Behörde findet innerhalb zwei Wochen 
die Beschwerde an die im Instanzenzuge zunächst höhere 
Behörde statt. 

Die Entscheidung der letzteren ist endgültig. 
— Bisher Berw. Ger. Ges. 3 79. — 

§§ 55, 111. Die Bestimmung ist bezüglich des Beschlußverfahrens neu. 

Instanzenzug vgl. Anm. zu § 49. 1 

Gesetz betr. das Verwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung 
von Geldbeträgen vom 7. September 1879 — Anhang XV — und Cirk. 
vom 26. Mai 1880, das Verfahren bei Einziehung der von den Kreis¬ 
ausschüssen resp. den Bezirksverwaltungsgerichten in streitigen Verwaltungs= 
sachen festgesetzten Kosten (Min. Bl. no. 7). 

Für Armenfsachen § 157 no. 3 und Reichsgesetz über den Unter¬ 
stützungswohnsitz vom 6. Juni 1870, §§ 53, 54. 

II. Abschnitt. 

Verwaltungsstreitverfahren. 

1. Von der Ausschlieh#ung und Ablehnung der Eerichtspersonen. 

§. 61. Die Bestimmungen der bürgerlichen Prozeß¬ 
gesetze über Ausschließung und Ablehnung der Gerichts¬ 
personen finden für das Verwaltungsstreitverfahren sinn¬ 
gemäße Anwendung. 

Aus der innerhalb seiner Zuständigkeit geübten amt¬ 
lichen Thätigkeit des Landraths beziehungsweise des
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Regierungspräsidenten darf kein Grund zur Ablehnung 
desselben wegen Besorgniß der Befangenheit entnommen 
werden. 

— Abs. 1: bisher Berw. Ger. Ges. & 33; Abs. 2 neu. — 

88 59, 115. 

Die betreffenden Bestimmungen der Civ. Proz. O. lauten: 
§. 41. Ein Richter ist von der Ausübung des Richter¬ 

amtes kraft Gesetzes ausgeschlossen 
1. in Sachen, in welchen er selbst Partei ist, oder in An¬ 

sehung welcher er zu einer Partei in dem Verhältnisse 
eines Mitberechtigten, Mitverpflichteten oder Regreß¬ 
pflichtigen neehie 

2. in Saachen einer Ehefrau, auch wenn die Ehe nicht mehr 
eſteht; 

3. in Sachen einer Perſon, mit welcher er in gerader Linie 
verwandt, verschwägert oder durch Adoption verbunden, 
in der Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt oder 
bis zum zweiten Gliede verschwägert ist, auch wenn die 
b —— die Schwägerschaft begründet ist, nicht 
mehr besteht; 

4. in Sachen, in welchen er als Prozeßbevollmächtigter oder 
Beistand einer Partei bestellt oder als gesetzlicher Ver¬ 
treter einer Partei aufzutreten berechtigt ist oder ge¬ 
wesen ist; 

5. in Sachen, in welchen er als Zeuge oder Sachverständiger 
vernommen ist; 

6. in Sachen, in welchen er in einer früheren Instanz oder 
im schiedsrichterlichen Verfahren bei der Erlassung der 
angefochtenen Entscheidung mitgewirkt hat, sofern es sich 
nicht um die Thätigkeit eines beauftragten oder ersuchten 
Richters handelt. 

§. 42. Ein Richter kann sowohl in den Fällen, in welchen 
er von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes aus¬ 
geschlossen ist, als auch wegen Besorgniß der Befangenheit 
abgelehnt werden. 

Wegen Besorgniß der Befangenheit findet die Ablehnung 
statt, wenn ein Grund vorliegt, welcher Feiguet ist, Miß¬ 
auen gegen die Unparteilichkeit eines Richters zu recht¬ 
ertigen. 

Das Ablehnungsrecht nteht injedem Falle beiden Parteien zu. 
.43. Eine Partei kann einen Richter wegen Besorgniß 

der Befangenheit nicht mehr ablehnen, wenn sie bei demselben, 
Verw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 8



34 Landesverwaltungsgesetz. § 62. 

ohne den ihr bekannten Ablehnungsgrund geltend zu machen, 
in eine Verhandlung sich eingelassen oder Anträge gestellt hat. 

g 44. Das Ablehnungsgeſuch iſt bei dem Gerichte, welchem 
der Richter angehört, anzubringen; es kann vor dem Gerichts¬ 
schreiber zu Protokoll erklärt werden. 

Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen; der Eid 
ist als Mittel der Glaubhaftmachung aus Uchloßen Zur 
Glaubhaftmachung kann auf das Zeugniß des abgelehnten 
Richters Bezug genommen werden. 

Der algelepute Richter hat sich über den Ablehnungsgrund 
dienstlich zu äußern. 

Wird ein Richter, bei welchem die Partei in eine Ver¬ 
handlung sich eingelassen oder Anträge gestellt hat, wegen 
Besorgniß der Befangenheit abgelehnt, ß iſt glaubhaft zu 
machen, daß der Ablehnungsgrund erſt ſpäter entſtanden oder 
der Partei bekannt geworden ſei. 

. 47. Ein zglehnt Richter hat vor Erledigung des 
Ablehnungsgeſuchs nur ſolche Handlungen vorzunehmen, welche 
keinen Aufſchub geſtatten. 

§. 62. Ueber das Ablehnungsgesuch beschließt das 
Gericht, welchem der Abgelehnte angehört, und wenn der 
Vorsitzende des Kreis= (Stadt=) oder Bezirksausschusses 
abgelehnt werden soll, das nächst höhere Gericht. 

Der Beschluß, durch welchen das Gesuch für begründet 
erklärt wird, ist endgültig. Wird das Gesuch für un¬ 
begründet erklärt, so steht der mit demselben zurückge¬ 
wiesenen Partei innerhalb zwei Wochen die Beschwerde 
an das im Instanzenzuge zunächst höhere Gericht zu. 
Das letztere entscheidet endgültig. Die Verhandlung über 
die Ablehnung erfolgt in nicht öffentlicher Sitzung. 

Das im Instanzenzuge zunächst vorgesetzte Gericht 
entscheidet desgleichen endgültig und bestimmt das zu¬ 
ständige Gericht, wenn das Gericht, dem das ausge¬ 
schlossene oder abgelehnte Mitglied angehört, bei bessen 
Ausscheiden beschlußunfähig wird. 

— Bisher Verw. Ger. Ges. 8 34.— 

88 111, 116. 
Instanzenzug: Kreisausschuß, Bezirksausschuß, Oberverwaltungsgericht.
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2. Von dem Verfahren in erster Instanz. 

§. 63. Die Klage ist bei dem zuständigen Gericht 
schriftlich einzureichen. Die Klage beim Kreisausschusse 
kann zu Protokoll erklärt werden. In der Klage ist 
ein bestimmter Antrag zu stellen, und sind die Person 
des Beklagten, der Gegenstand des Anspruchs, sowie die 
den Antrag begründenden Thatsachen genau zu bezeichnen. 

— Bisher Berw. Ger. Ges. 3 35; Satz 2 neu. — 

Civ. Proz. O. § 230. Anm. zu § 71 Abs. 2. 
Ausnahme § 129 Absk. 1. 

8. 64. Stellt sich der erhobene Anspruch sofort als 
rechtlich unzulässig oder unbegründet heraus, so kann 
die Klage ohne Weiteres durch einen mit Gründen ver¬ 
sehenen Bescheid zurückgewiesen werden. 

Scheint der erhobene Anspruch dagegen rechtlich be¬ 
gründet, so kann dem Beklagten ohne Weiteres durch einen 
mit Gründen versehenen Bescheid die Klaglosstellung des 
Klägers aufgegeben werden. 

Namens des Kreisausschusses steht auch dem Vor¬ 
sitzenden desselben, Namens des Bezirksausschusses auch 
dem Vorsitzenden im Einverständniß mit den ernannten 
Mitgliedern der Erlaß eines solchen Bescheides zu. 

In dem Bescheide ist den Parteien zu eröffnen, daß 
sie befugt seien, innerhalb zwei Wochen, vom Tage der 
Zustellung ab, entweder die Anberaumung der mündlichen 
Verhandlung zu beantragen oder dasjenige Rechtsmittel 
einzulegen, welches zulässig wäre, wenn der Bescheid als 
Entscheidung des Kollegiums ergangen wäre. 

Wird mündliche Verhandlung beantragt, so muß die¬ 
selbe zunächst stattfinden. 

Hat einer der Betheiligten mündliche Verhandlung 
beanwagt, ein anderer das Rechtsmittel eingelegt, so wird 
nur dem Antrag auf mündliche Verhandlung stattgegeben. 

37
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Wird weder mündliche Verhandlung beantragt, noch 
das Rechtsmittel eingelegt, so gilt der Bescheid als end¬ 
gültiges Urtheil. 

— Bisber Verw.Ger. Ges. N 37. — 

§§ 55, 61, 67, 81, 82, 111. Min, VBerf. vom 16. Juli 1881 
(Min. Bl. S. 205). 

Abs. 3: § 28; also auch dem den Regierungspräsidenten im Vorsitz 
vertretenden Verwaltungsgerichtsdirektor im Einverständniß mit dem an¬ 
deren ernannten Mitgliede. Im Beschlußverfahren § 117. 

Abs. 4: Bisher war nur „Einspruch“ zulässig. Rechtsmittel im 
Streitverfahren sind die Berufung und Revision §§ 82, 83 u. 93. 

Wegen Zustellung vgl. Anm. zu § 52 Abs. 1. 
Abs. 7: Gebührenfreiheit nach § 107 no. 2. 

§. 65. Wird ein Bescheid nach den Bestimmungen 
des § 64 nicht erlassen, so ist die Klage dem Beklagten 
mit der Aufforderung zuzufertigen, seine Gegenerklärung 
innerhalb einer bestimmten, von einer bis zu vier Wochen 
zu bemessenden Frist schriftlich einzureichen. Wenn das 
Verfahren bei dem Kreisausschusse anhängig ist, so kann 
die Gegenerklärung auch zu Protokoll erklärt werden. 

Die Frist kann in nicht schleunigen Sachen der Regel 
nach nicht über zwei Wochen verlängert werden. Die 
Gegenerklärung des Beklagten wird dem Kläger zugefertigt. 

— Bisher Verw. Ger. Ges. 3 36. — 

§ 68 Abst. 3. 
Abs. 1: Satz 2 ist neu. 

§. 66. Allen Schriftstücken sind die als Beweismittel 
in Bezug genommenen Urkunden im Original oder in 
Abschrift beizufügen. Von allen Schriftstücken und deren 
Anlagen sind Duplikate einzureichen. 

Das Gericht kann geeigneten Falls gestatten, daß stau 
der Einreichung von Duplikaten die Anlagen selbst 
Einsicht der Betheiligten in seinem sarlslgen gel füur 
gelegt werden. 

— Bisber Verw.Ger. Ges. 3 38. — 
Civ. Proz. O. § 122.
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§. 67. Ist weder vom Kläger noch vom Beklagten 
die Anberaumung der mündlichen Verhandlung ausdrück¬ 
lich verlangt, so kann das Gericht auch ohne solche Ver¬ 
handlung schon auf Grund der Erklärung der Parteien 
seine Entscheidung in der Form eines mit Gründen ver¬ 
sehenen Bescheides fällen. Dabei gelten die Bestimmungen 
der Absätze 4 bis 7 des § 64. 

Die Bestimmung ist neu und findet auch in der Berufungsinstanz 
entspr. Anwendung § 89. 

§8 68, 80 Abs. 1. Rechtsmittel §§ 82, 83. 

§. 68. Hat dagegen auch nur eine Partei die An¬ 
beraumung der mündlichen Verhandlung gefordert oder 
erachtet das Gericht eine solche für erforderlich, so werden 
die Parteien zur mündlichen Verhandlung unter der Ver¬ 
warnung geladen, daß beim Ausbleiben nach Lage der 
Verhandlungen werde entschieden werden. 

Das Gericht kann zur Aufklärung des Sachverhält¬ 
nisses das persönliche Erscheinen einer Partei anordnen. 

Den Parteien steht es frei, ihre Erklärungen, auch 
ohne dazu besonders aufgefordert zu sein, vor dem Ter¬ 
mine schriftlich einzureichen und zu ergänzen. Das 
Duplikat solcher Erklärungen ist der Gegenpartei zuzu¬ 
fertigen. Kann dies nicht mehr vor dem Termine zur 
mündlichen Verhandlung bewirkt werden, so ist der wesent¬ 
liche Inhalt der Erklärungen in dieser Verhandlung mit¬ 
zutheilen. 

— Bisher Verw.Ger. Ges. 8 39. — 

Gilt auch für das Beschlußverfahren § 119. 
Zu Abs. 1 wurde in der betr. Kommission des Abgeordnetenhauses 

konstatirt, daß die Verwaltungsgerichte nach §§ 4 und 9 des Gesetzes, 
betreffend die Geschäftssprache der Behörden 2c. vom 28. August 1876 
(Ges. S. S. 389) zur Verhandlung mit Personen, welche der deutschen 
Sprache nicht mächtig sind, einen beeidigten Dolmetscher zuzuziehen haben. 
(Drucks. 14 Leg.=Per. 1 Sess. 1879—80 Nr. 307 S. 5). 

Abs. 2: Wegen der baaren Auslagen § 103; Civ. Proz. O. § 132. 
Abs. 3: Jetzt „Erklärungen“ allgemein, bisher nur „4thatsächliche“. 
§65.
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§. 69. Wo die Gesetze zur Einleitung des Verwal¬ 
tungsstreitverfahrens statt der Klage den Antrag auf 
mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren 
geben, erfolgt auf den Antrag ohne Weiteres die Vor¬ 
ladung der Parteien zur mündlichen Verhandlung. 

Der Antrag muß Alles enthalten, was nach § 63 
für den Klageantrag erfordert wird, soweit dasselbe nicht 
aus den Vorverhandlungen bei der Behörde sich ergiebt. 

Die Bestimmung ist neu. 
Abs. 2: Es können also alle im Beschlußverfahren bereits ermittelte 

Thatsachen sofort als Unterlage für das Streitverfahren dienen. 

§. 70. Das Gericht kann auf Antrag oder von Amts¬ 
wegen die Beiladung Dritter, deren Interesse durch die 
zu erlassende Entscheidung berührt wird, verfügen. Die 
Entscheidung ist in diesem Falle auch den Beigeladenen 
gegenüber gültig. 

— Bisher Berw.Ger.Ges. 40. — 

Civ. Proz. O. 88 61 ff. 
Die Beigeladenen können auch Rechtsmittel einlegen. O. V.G. vom 

19. Juni 1879 (V S. 463). 

§ 71. In der mündlichen Verhandlung sind die Par¬ 
teien oder ihre mit Vollmacht versehenen Vertreter zu hören. 

Dieselben können ihre thatsächlichen oder rechtlichen 
Anführungen ergänzen oder berichtigen und die Klage 
abändern, insofern durch die Abänderung nach dem Er¬ 
messen des Gerichts das Vertheidigungsrecht der Gegen¬ 
partei nicht geschmälert oder eine erhebliche Verzögerung 
des Verfahrens nicht herbeigeführt wird. Sie haben sämmt¬ 
liche Beweismittel anzugeben und, soweit dies nicht bereits 
Lchchen die schriftlichen ihnen zu Gebote stehenden Be¬ 
weismittel vorzulegen; auch können von ihnen Zeugen 
zur Vernehmung vorgeführt werden. 

Der Vorsitzende des Gerichts hat dahin zu wirken, 
daß der Sachverhalt vollständig aufgeklärt und die sach¬ 
dienlichen Anträge von den Parteien gestellt werden.
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Er kann einem Mitgliede des Gerichts gestatten, das 
Fragerecht auszuüben. 

Eine Frage ist zu stellen, wenn das Gericht diese für 
angemessen erachtet. 

— Bisber Verw.Ger. Ges. 8 41.— 
Gilt auch für das Beschlußverfahren § 119. 
Abs. 1: VBertreter § 73. 
Abs. 2: Eine Frist für Einreichung der Klage ist also auch dann 

gewahrt, wenn letztere nicht in jeder Beziehung den Erfordernissen des 
§ 63 entspricht. O. V.G. 20. Mai u. 21. Juni 1882 (IX S. 84, 158). 
BgLl. noch Zuständ. Ges. § 56 Abs. 4, § 66 Abs. 4 u. § 81. 

Abs. 3: Civ. Proz. O. § 464. 

8. 72. Die mündliche Verhandlung erfolgt in öffent¬ 
licher Sitzung des Gerichts. 

Die Oeffentlichkeit kann durch einen öffentlich zu ver¬ 
kündigenden Beschluß ausgeschlossen werden, wenn das 
Gericht dies aus Gründen des öffentlichen Wohls oder 
der Sittlichkeit für angemessen erachtet. 

Der Vorsitzende kann aus der öffentlichen Sitzung 
jeden Zuhörer entfernen lassen, der Zeichen des Beifalls 
oder des Mißfallens giebt oder Störung irgend einer 
Art verursacht. 

Parteien, Zeugen, Sachverständige, welche den zur 
Aufrechthaltung der Ordnung erlassenen Befehlen des 
Vorsitzenden nicht gehorchen, können auf Beschluß des 
Gerichts aus dem Sitzungszimmer entfernt werden. Gegen 
die bei der Verhandlung betheiligten Personen wird so¬ 
dann in gleicher Weise verfahren, wie wenn sie sich frei¬ 
willig entfernt hätten. 

— Bisher Verw. Ger. Ges. 8 42. — 

Gilt auch für das Beschlußverfahren § 119. 
Abs. 1: §. 157 no. 1 u. Gewerbeordnung § 21 no. 5. Urtheils¬ 

verkündigung § 81 u. Ger,.Verf.=Ges. § 170. 
Abs. 2: Ger.Verf.Ges. §8 173, 175. 
Abs. 3 u. 4: § 79, Ger,Verf. Ges. 88 177 ff., Civ. Proz. O. 8 144.



40 Landesverwaltungsgesetz. §## 73, 74. 

§. 73. Die Parteien sind in der Wahl der von ihnen 
zu bestellenden Bevollmächtigten nicht beschränkt. 

Das Gericht kann Vertreter, welche, ohne Rechts¬ 
anwalte zu sein, die Vertretung vor dem Gerichte geschäfts¬ 
mäßig betreiben, zurückweisen. Eine Anfechtung dieser 
Anordnung findet nicht statt. 

Gemeindevorsteher, welche als solche legitimirt sind, 
bedürfen zur Vertretung ihrer Gemeinden einer besonderen 
Vollmacht nicht. 

— Bisher Berw. Ger. Ges. 9 43.— 

Gilt auch für das Beschlußverfahren § 119. 
Abs. 2: Bisher „gewerbmäßig“ statt geschäftsmäßig. Satz 2 ist neu. 
Civ. Proz. O. § 143. 
Unter „Vertreter"“ sind auch Beistände zu verstehen. O.B.G. Verf. 

vom 12. Juni 1882 (VIII S. 426). 

§. 74. Liegt einer öffentlichen Behörde als Partei 
die Wahrnehmung des öffentlichen Interesses ob, so kann 
auf deren Antrag der Regierungspräsident für die münd¬ 
liche Verhandlung vor dem Bezirksausschusse, und der 
Ressortminister für die mündliche Verhandlung vor dem 
Oberverwaltungsgerichte einen Kommissar zur Vertretung 
der Behörde bestellen. 

Der Regierungspräsident beziehungsweise der Refsort¬ 
minister kann in geeigneten Fällen auch ohne Antrag einer 
Partei einen besonderen Kommissar zur Wahrnehmung 
des öffentlichen Interesses für die mündliche Verhandlung 
bestellen. Der Kommissar ist vor Erlaß des Endurtheils 
mit seinen Ausführungen und Anträgen zu hören, zur 
Einlegung von Rechtsmitteln aber nicht befugt. 

Der Vorsitzende des Kreis= (Stadt=) Ausschusses be¬ 
ziehungsweise des Bezirksausschusses und der Ressort¬ 
minister hat behufs der erforderlichen Wahrnehmung des 
öffentlichen Interesses einen Kommissar zu bestellen, wenn 
das Gesetz die öffentliche Behörde, welche die Rolle des Klä¬ 
gers oder des Beklagten wahrzunehmen hat, nicht bezeichnet. 

— Bisher Verw.Ger. Ges. 44. —
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§§ 81 ff., 93; für Berlin § 42; Resktripte vom 10. November 1875 
(Min.Bl. d. J. S. 277), 1. März 1877 (Min.Bl. d. J. S. 81) u. vom 
20. Mai 1878 (Min. Bl. d. J. S. 113) die Abordnung von Kommissarien 
behufs Wahrnehmung des öffentlichen Interesses im Berwaltungsstreitver¬ 
fahren betreffend. 

§. 75. Die mündliche Verhandlung erfolgt unter Zu¬ 
ziehung eines vereidigten Protokollführers. Das Pro¬ 
takoll muß die wesentlichen Hergänge der Verhandlung 
enthalten. Dasselbe wird von dem Vorsitzenden und dem 
Protokollführer unterzeichnet. 

— Bisher Verw. Ger. Ges. 3 45. — 

Gilt auch für das Beschlußverfahren § 119. 

§. 76. Das Gericht ist befugt — geeigneten Falls 
schon vor Anberaumung der mündlichen Verhandlung — 
Untersuchungen an Ort und Stelle zu veranlassen, Zeugen 
und Sachverständige zu laden und eidlich zu vernehmen, 
überhaupt den angetretenen oder nach dem Ermessen des 
Gerichts erforderlichen Beweis in vollem Umfange zu er¬ 

heben. — Bisher Verw.Ger. Ges. 5 46.— 

Gilt auch für das Beschlußverfahren § 120. 
§ 79. 

§. 77. Das Gericht kann die Beweiserhebung durch 
eines seiner Mitglieder oder erforderlichen * durch eine 
zu dem Ende zu erſuchende ſonſtige Behörde bewirken 
laſſen. Es kann verordnen, daß die Beweiserhebung in 
der mündlichen Verhandlung ſtattfinden ſoll. 

Die Beweisverhandlungen ſind unter Zuziehung eines 
vereidigten oder von der betreffenden Behörde durch Hand¬ 
schlag zu verpflichtenden Protokollführers aufzunehmen; 
die Parteien sind zu denselben zu laden. 

— Bisher VBerw.Ger. Ges. 8 47. — 

Gilt auch für das Beschlußverfahren § 120. 
Rechtshülfe § 49. Civ. Proz. O. §§ 320, 322, 326, 327. 

s. 78. Hinsichtlich der Verpflichtung, sich als Zeuge 
oder Sachverständiger vernehmen zu lassen, sowie hin¬
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ſichtlich der im Falle des Ungehorſams zu verhängenden 
Strafen kommen die Bestimmungen der bürgerlichen Pro¬ 
zeßgesetze mit der Maßgabe zur Anwendung, daß im Falle 
des Ungehorsams die zu erkennende Geldbuße den Betrag 
von Einhundertfünfzig Mark nicht übersteigen darf. 

Gegen die eine Strafe oder die Nichtverpflichtung des 
Zeugen oder Sachverständigen aussprechende Entscheidung 
steht den Betheiligten innerhalb zwei Wochen die Be¬ 
schwerde an das im Instanzenzuge zunächst vorgesetzte 
Gericht, gegen die in zweiter Instanz ergangene Entschei¬ 
dung des Bezirksausschusses die weitere Beschwerde an 
das Oberverwaltungsgericht zu. 

— Bisher Berw.Ger. Ges. 48. — 
Gilt auch für das Beschlußverfahren 8 120. 
Wegen Beschwerde § 111. Instanzenzug: Anm. zu 8 62. 
Die betreffenden Bestimmungen der Reichs=Civ. Proz. O. lauten: 

§. 341. Oeffentliche Beamte, auch wenn sie nicht mehr 
im Dienste sind, dürfen über Umstände, auf welche sich ihre 
Pflicht zur Amtsverschwiegenheit bezieht, als Zeugen nur mit 
Genehmigung ihrer vorgefe ten Dienstbehörde oder der ihnen 
uletzt v sgesetz gewesenen Dienstbehörde vernommen werden. 
* den Reichskanzler bedarf es der Genehmigung des Kaisers, 
ür die Minister der Genehmigung des Landesherrn, für die 
Mitglieder der Senate der freien Hansestädte der Genehmigung 
des Senats. 

Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die 
Ablegung des Zeuhmisses dem Wohle des Reichs oder eines 
Bundesstaates Nachtheil bereiten würde. 

Die Genehmigung ist durch das Prozeßgericht einzuholen 
und dem Zeugen bekannt zu machen. 

u "344. Das Gericht kann die Ladung davon abhängig 
machen, daß der Beweisführer einen Vorfchus zur Deckung 
der Staatskasse wegen der durch die Vernehmung des Zeugen 
erwachsenden Auslagen hinterlegt. 

Erfolgt die Hinterlegung nicht binnen der bestimmten Frist, 
so unterbleibt die Ladung, wenn die Hinterlegung nicht so 
zeitig nachgeholt wird, daß die Vernehmung ohne Verzögerung 
des pershre erfolgen kann. 

§. 345. Ein ordnungsmäßig geladener Zeuge, welcher nicht 
erscheint, ist, ohne daß es eines Antrages bedarf, in die durch
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das Ausbleiben verursachten Kosten sowie zu einer Geldstrafe 
bis zu dreihundert Mark und für den Fall, daß diese nicht 
beigetrieben werden kann, zur Strafe der Haft bis zu sechs 
Wochen zu verurtheilen. 

Im Falle wiederholten Ausbleibens kann die Strafe noch 
einmal erkannt, auch die zwangsweise Vorführung des Zeugen 
angeordnet werden. 

Gegen diese Beschlüsse findet die Beschwerde statt. 
Die Festsetzung und die Vollstreckung der Strafe gegen 

eine dem aktiven Heere oder der aktiven Marine angehörende 
Militärperson erfolgt auf Ersuchen durch das Militärgericht, 
die Vorführung einer solchen Person durch Ersuchen der 
Militärbehörde. 

§. 346. Die Verurtheilung in Strafe und Kosten unter¬ 
bleibt, wenn das Ausbleiben des Zeugen genügend entschuldigt 
ist. Eroltt nachträglich genügende Entschuldigung, so werden 
di gegen en Zeugen getroffenen Anordnungen wieder auf¬ 
gehoben. 

Die Anzeigen und Gesuche des Zeugen können schriftlich 
oder zum Protokolle des Gerichtsschreibers oder mündlich 
in dem zur Vernehmung bestimmten neuen Termine an¬ 
gebracht werden. 

§. 347. Der Reichskanzler, die Minister eines Bundes¬ 
staates, die Mitglieder der Senate der freien Hansestädte, die 
Vorstände der obersten Reichsbehörden und die Vorstände 
der Ministerien sind an ihrem Amtssitze oder, wenn sie sich 
außerhalb desselben aufhalten, an ihrem Aufenthaltsorte zu 
vernehmen. 

Die Mitglieder des Bundesraths sind während ihres Auf¬ 
enthalts am Sitze des Bundesraths an diesem Sitze, die 
Mitglieder einer deutschen gesetzgebenden Versammlung während 
der Sitzungsperiode und ihres Aufenthalts am Orte der Ver¬ 
sammlung an diesem Orte zu vernehmen. 

bed 5 einer Abweichung von den vorstehenden Bestimmungen 
edarf es: 

in Betreff des Reichskanzlers der Genehmigung des 
Kaisers, 

in Betreff der Minister und der Mitglieder des Bundes¬ 
raths der Genehmigung des Landesherrn, 

in Betreff der Mitglieder der Senate der freien Hanse¬ 
städte der Genehmigung des Senats, 

in Betreff der übrigen vorbezeichneten Beamten der Ge¬ 
nehmigung ihres unmittelbaren Vorgesetzten,
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in Betreff der Mitglieder einer gesetzgebenden Versamm¬ 
lung der Genehmigung der letzteren. 

§. 348. Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt: 
. der Verlobte einer Partei; 

der Ehegatte einer Partei, auch wenn die Ehe nicht 
mehr besteht; 

3. diejenigen, welche mit einer Partei in gerader Linie 
verwandt, verschwägert oder durch Adoption verbunden 
oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt 
oder bis zum zweiten Grade verschwägert sind, auch 
wenn die Ehe, durch welche die Schwöggerschaft begründet 
ist, nicht mehr besteht; 

4. Geistliche in Ansehung desjenigen, was ihnen bei der 
Ausübung der Seelsorge anvertraut ist; 

5. Personen, welchen kraft ihres Amtes, Standes oder Ge¬ 
werbes Thatsachen anvertraut sind, deren Geheimhaltun 
durch die Natur derselben oder durch gesetzliche Vorschri 
eboten ist, in Betreff der Thatsachen, auf welche die 

Verpflichtung zur Berschwiegenheit sich bezieht. 
Die unter Nr. 1—3 bezeichneten Personen sind vor der 

eem über ihr Recht zur Verweigerung des Zeugnisses. 
zu belehren. 

Die Vernehmung der Nr. 4, 5 bezeichneten Personen ist, 
auch wenn das Zeugniß nicht verweigert wird, auf Thatsachen 
nicht zu richten, in Ansehung welcher erhellt, daß ohne Ver¬ 
letzung der Verpflichtung zur Verschwiegenheit ein Zeugniß 
nicht abgelegt werden kann. 

§. 349. Das Zeugniß kann verweigert werden: 
1. über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen oder 

einer Person, zu welcher derselbe in einem der im F. 348 
Nr. 1—3 bezeichneten Verhältnisse steht, einen unmittel¬ 
baren vermögensrechtlichen Schaden verursachen würde; 

2. über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen oder einem 
der im §. 348 Nr. 1—3 bezeichneten Angehörigen desselben 
zur Unehre gereichen oder die Gefahr strafgerichtlicher 
Verfolgung zuziehen würde; 

3. über Fragen, welche der Zeuge nicht würde beantworten 
können, ohne ein Kunst= oder Gewerbegeheimniß zu 
offenbaren. 

§. 350. In den Fällen des §. 348 Nr. 1—3 und des §F. 349 
Nr. 1 darf der Zeuge das Zeugniß nicht verweigern: 

1. über die Errichtung und den Inhalt eines Rechtsgeschäfts, 
bei dessen Errichtung er als Zeuge zugezogen war; 

2
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2. über Geburten, Verheirathungen oder Sterbefälle von 
Familiengliedern; 

3. über Thatsachen, welche die durch das Familienverhältniß 
bedingten Vermögensangelegenheiten betreffen; 

4. über diejenigen auf das streitige Rechtsverhältniß sich be¬ 
ziehenden Handlungen, welche von ihm selbst als Rechts¬ 
2 oder Vertreter einer Partei vorgenommen sein 
ollen. 

Die im §. 348 Nr. 4, 5 bezeichneten Personen dürfen das 
* iß nicht verweigern, wenn ſie von der Verpflichtung zur 
erwiegenhet entbunden sind. 

§. 351. Der Zeuge, welcher das Zeugniß verweigert, hat 
vor dem zu seiner Vernehmung bestimmten Termine schriftlich 
oder zum Protokolle des Gerichtsschreibers oder in diesem 
Termine die Thatsachen, auf welche er die Weigerung gründet, 
anzugeben und glaubhaft zu machen. 

ur Glaubhaftmachung genügt in den Fällen des 8. 348 
Nr. 4, 5 die mit Berufung auf einen geleisteten Diensteid 
abgegebene Versicherung. 

at der Zeuge seine Weigerung schriftlich oder zum Pro¬ 
tokolle des Gerichtsschreibers erklärt, so ist er nicht verpflichtet, 
in dem zu seiner Vernehmung bestimmten Termine zu er¬ 
scheinen. 

Von dem Eingange einer Erklärung des Zeugen oder von 
der Aufnahme einer solchen zum Protokolle hat der Gerichts¬ 
schreiber die Parteien zu benachrichtigen. 

§. 352. Ueber die Rechtmäßigkeit der Weigerung wird 
von ddem Prozeßgerichte nach Anhörung der Parteien ent¬ 
chieden. 

Der Zeuge ist nicht verpflichtet, sich durch einen Anwalt 
vertreten zu lassen. 

Gegen das Zwischenurtheil findet sofortige Beschwerde statt. 

§. 353. Hat der Zeuge seine Weigerung schriftlich oder 
zum Protokolle des Gerichtsschreibers erklärt und ist er in 
dem Termine nicht erschienen, so hat auf Grund seiner Er¬ 
klärungen ein Mitglied bes Prozeßgerichts Bericht zu erstatten. 

§. 354. Erfolgt die Weigerung vor einem beauftragten 
oder ersuchten Richter, so ntn die Erklärungen des Zeugen, 
wenn sie nicht schriftlich oder zum Protokolle des Gerichts¬ 
schreibers abgegeben sind, nebst den Erklärungen der Parteien 
in das Protokoll aufzunehmen. 

Zur mündlichen Verhandlung vor dem Prozeßgerichte 
werden der Zeuge und die Parteien von Amtswegen geladen.
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Auf Grund der von dem Zeugen und den Parteien ab¬ 
gegebenen Erklärungen hat ein Mitglied des Prozeßgerichts 
Bericht zu erstatten. Nach dem Vortrage des Verchteostaiters 
können der Zeuge und die Parteien zur Begründung ihrer 
Anträge das Wort nehmen; neue Thatsachen oder Beweismittel 
dürfen nicht geltend gemacht werden. 

§. 355. Wird das Zeugniß oder die Eidesleistung ohne 
Angabe eines Grundes oder, nachdem der vorgeschützte Grund 
rechtskräftig für unerheblich erklärt ist, verweigert, so ist der 
Zeuge, ohne daß es eines Antrages bedarf, in die durch die 
Weigerung verursachten Kosten sowie zu einer Geldstrafe bis 
zu dreihundert Mark und für den Fall, daß diese nicht bei¬ 
etrieben werden kann, zur Strafe der Haft bis zu sechs 
ochen zu verurtheilen. 
Im Falle wiederholter Weigerung ist auf Antrag zur 

Erzwingung des Zeugnisses die Haft anzuordnen, jedoch nicht 
über den Zeitpunkt der Beendigung des Prozesses in der 
Instanz hinaus. Die Vorschriften über die gast im Zwangs¬ 
vollstreckungsverfahren finden entsprechende Anwendung. 

Gegen diese Beschlüsse findet die Beschwerde statt. 
Die Festsetzung und die Vollstreckung der Strafe gegen 

eine dem aktiven Heere oder der aktiven Marine angehörende 
Militärperson erfolgt auf Ersuchen durch das Militärgericht. 

§. 79. Das Gericht hat nach seiner freien, aus dem 
ganzen Inbegriffe der Verhandlungen und Beweise ge¬ 
schöpften Ueberzeugung zu entscheiden. Beim Ausbleiben 
der betreffenden Partei oder in Ermangelung einer Er¬ 
klärung derselben können die von der Gegenpartei vor¬ 
gebrachten Thatsachen für zugestanden erachtet werden. 
Die Entscheidungen dürfen nur die zum Streitverfahren 
vorgeladenen Parteien und die in demselben erhobenen 
Ansprüche betreffen. 

— Bisher Verw. Ger. Ges. 49. — 

Gilt auch für das Beschlußverfahren § 120. 
5# 63, 65, 68 Abs. 3, §§ 70, 72 Abs. 4. Civ.Proz. O. 88 259, 

279; Konk. O. 5 134 Abf. 5. 
Abgesonderte Entscheidung über die Einrede der Unzuständigkeit § 113 

Abſ. 1. 
§. 80. Die Entscheidung kann ohne vorgängige An¬ 

beraumung einer mündlichen Verhandlung erlassen werden,
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wenn beide Theile auf eine solche ausdrücklich verzichtet 
haben. 

— Bisher Verw. Ger. Ges. 8 50. — 

Bescheide: § 67. 

§. 81. Die Verkündigung der Entscheidung erfolgt 
der Regel nach in öffentlicher Sitzung des Gerichts. Eine 
mit Gründen versehene Ausfertigung der Entscheidung ist 
den Parteien und, sofern ein besonderer Kommissar zur 
Wahrnehmung des öffentlichen Interesses bestellt war 
§ 74 Absatz 2), gleichzeitig auch diesem zuzustellen. Die 
ustellung genügt, wenn die Verkündigung in öffentlicher 

Sitzung nicht erfolgt ist. 
— Bisher Verw. Ger. Ges. 1 51. 

§ 64 Abs. 2, 7, § 82 Abs. 2, § 83; Civ.Proz. O. 8§ 281, 282. 
Eine Belehrung der Parteien seitens des Gerichts über die zulässigen 

Rechtsmittel ist nicht erforderlich. 
Wegen der Zustellung vgl. Anm. zu § 52 Absf. 1. 

3. Von dem Verfahren in den weiteren Instanzen und von der 
Wiederaufnahme des Verfahrens. 

§. 82. Gegen die in streitigen Verwaltungssachen er¬ 
gangenen Endurtheile der Kreisausschüsse und gegen die 
Bescheide in den Fällen der §§ 64 und 67 steht, soweit 
nicht gemäß besonderer gesetzlicher Vorschrift diese Urtheile 
endgültig oder die gegen dieselben stattfindenden Rechts¬ 
mittel in abweichender Weise geregelt sind, den Parteien 
und aus Gründen des öffentlichen Interesses dem Vor¬ 
sitzenden des Kreisausschusses die Berufung an den Be¬ 
zirksausschuß zu. 

Will der Vorsitzende des Kreisausschusses gegen eine 
Entscheidung des letzteren die Berufung einlegen, so hat 
er dies sofort zu erklären. Die Verkündigung der Ent¬ 
scheidung bleibt in diesem Falle einstweilen, jedoch längstens 
drei Tage ausgesetzt. Sie erfolgt mit der Eröffnung, daß 
im öffentlichen Interesse die Berufung eingelegt worden
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sei. Ist die Verkündigung ohne diese Eröffnung erfolgt, 
o findet die Berufung im öffentlichen Interesse nicht mehr 
tatt. Die Gründe der Berufung sind den Parteien zur 
schriftlichen Erklärung innerhalb der im § 86 gedachten 
Frist mitzutheilen. Nach Ablauf der Frist sind die Ver¬ 
handlungen dem Bezirksausschusse einzureichen und die 
Parteien hiervon zu benachrichtigen. 

— Bisber Verw. Ger. Ges. 8 4 Abs. 1, 52, 58. — 

§ 83, 91. 
Abs. 1: Berufung an das Oberlandeskulturgericht, Zuständ.Ges. 8 78. 
Abs. 2: Die Verkündigung der ausgesetzten Entscheidung braucht, 

abgesehen von Gewerbepolizeisachen aus § 21 der Gewerbeordnung, nicht 
in besonderer Sitzung zu erfolgen, es genügt vielmehr Zustellung. O..G.== 

Verf. vom 22. Mai 1882 (VIII. S. 425). Kostenfreiheit § 107 no. 4. 

§. 83. Gegen die in streitigen Verwaltungssachen in 
erster Instanz ergangenen Endurtheile der Bezirksaus¬ 
schüsse und gegen die Bescheide in den Fällen der 8§ 64 

und 67 steht, soweit nicht gemäß besonderer gesetzlicher 
Vorschrift diese Urtheile endgültig oder die gegen dieselben 
stattfindenden Rechtsmittel in abweichender Weise geregelt 
sind, den Parteien und aus Gründen des öffentlichen In¬ 
teresses dem Vorsitzenden des Bezirksausschusses die Be¬ 
rufung an das Oberverwaltungsgericht zu. 

Das Recht der Berufung des Vorsitzenden findet in den 
Formen statt, welche in § 82 Absatz 2 vorgeschrieben sind. 

684 — Bisber Verw.Ger. Ges. 5 5 Abs. 1, 53.— 

Bisher statt Vorsitzende des Bezirksausschusses „der Regierungs¬ 
präsident“. Kostenfreiheit § 107 no. 4. 

Wegen der Berufung an das Bundesamt für Heimathswesen vygl. 

§ 57 des Ausführungsgesetzes vom 8. März 1871 zum Reichsgesetz über 

den Unterstützungswohnsit 
Nur Revision zulässig in den Fällen des Zuständ. Ges. §5 3, 21 

Abs. 3, 44 Abs. 2, 55 118, 124, 138, 141; KreisO. § 112.. 
Zu §§ 82, 83: Die Rechtsmittel der Berufung und Revision finden 

nur gegen den bispositiven Theil einer Entscheidung, nicht gegen die Be¬ 

gründung derselben allein statt. O. B.G. vom 9. Jumi 1877 (II S. 417).
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§. 84. Die Vertretung der aus Gründen des öffent¬ 
lichen Interesses von dem Vorsitzenden des Kreisausschusses 
oder des Bezirksausschusses eingelegten Berufung erfolgt 
vor dem Bezirksausschusse durch den von dem Regierungs¬ 
präsidenten, vor dem Oberverwaltungsgerichte durch den 
von dem Ressortminister zu bestellenden Kommissar. 

— Bisber Verw.Ger. Ges. 5 53 a. — 

§§ 74, 82, 83, 90; für Berlin § 42. 

§. 85. Die Frist zur Einlegung der Berufung beträgt 
vorbehaltlich der Bestimmungen der §§. 82 Absatz 2, 83 
Absatz 2 und 157 dieses Gesetzes zwei Wochen. 

— Bisher Berw.Ger. Ges. 54 Abf. 1. — 
§ 52. 

§. 86. Innerhalb der in §. 85 gedachten Frist ist, bei 
Verlust des Rechtsmittels, die Berufung bei dem Gerichte, 
gegen dessen Entscheidung dieselbe gerichtet ist, schriftlich 
anzumelden und zu rechtfertigen. 

Das Gericht prüft, ob die Anmeldung rechtzeitig er¬ 
folgt ist. Ist dies der Fall, so wird die Berufungsschrift 
mit ihren Anlagen der Gegenpartei zur schriftlichen Gegen¬ 
erklärung innerhalb einer bestimmten, von einer bis zu 
vier Wochen zu bemessenden Frist zugefertigt. 

Zur Rechtfertigung der Berufung, sowie zur Gegen¬ 
erklärung kann in nicht schleunigen Sachen eine ange¬ 
messene, der Regel nach nicht über zwei Wochen zu er¬ 
streckende Nachfrist gewährt werden. 

Ist die Frist versäumt, so ist die Berufung ohne 
Weiteres durch einen mit Gründen versehenen Bescheid 
zurückzuweisen. Namens des Kreisausschusses steht auch 
dem Vorsitzenden, Namens des Bezirksausschusses dem 
Vorsitzenden im Einverständniß mit den ernannten Mit¬ 
gliedern der Erlaß eines solchen Bescheides zu. In dem¬ 
selben ist dem Berufungskläger zu eröffnen, daß ihm 
innerhalb zwei Wochen vom Tage der Zustellung ab die 

Verw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 4
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Beſchwerde an das Berufungsgericht zuſtehe, widrigenfalls 
es bei dem Beſcheide verbleibe. 

— Bisher Berw. Ger. Geſ. 55.— 

8 64 und Anm. zu Abſ. 3. 

Abſ. 4: Beſchwerde 8 111. 

§. 87. Der Berufungsbeklagte kann sich der Berufung 
anschließen, selbst wenn die Berufungsfrist verstrichen ist. 

— Bisher Berw. Ger. Geſ. 56. — 

Civ. Proz.O. 8 482. 

8. 88. Nach Ablauf der Friſt ſind die Verhandlungen 
dem Berufungsgerichte einzureichen. Die Parteien ſind 
hiervon unter abſchriftlicher Mittheilung der eingegangenen 
Gegenerklärungen zu benachrichtigen. 

— Bisher Verw. Ger. Ges. k 57. — 

§. 89. Bezüglich der von einer Partei eingelegten 
Berufung findet die Bestimmung des § 67 für das Be¬ 
rufungsgericht entsprechende Anwendung mit der Maß¬ 
gabe, daß gegen den Bescheid nur der Antrag auf münd¬ 
liche Verhandlung zulässig ist. 

Die Abänderung der durch Berufung angefochtenen 
Entscheidung findet nur nach vorgängiger Anberaumung 
der mündlichen Verhandlung statt. 

— Bisher Verw. Ger. Ges. 9 59. — 

§. 90. Die Ladung der Parteien zur mündlichen Ver¬ 
handlung erfolgt unter der Verwarnung, daß beim Aus¬ 
bleiben nach Lage der Verhandlungen werde entschieden 
werden. In gleicher Weise erfolgt in den Fällen der 
Berufung aus Gründen des öffentlichen Interesses die 
Ladung des zur Vertretung desselben bestellten Kommissars. 

Das Gericht kann zur Aufklärung des Sachverhält¬ 
nisses das persönliche Erscheinen einer Partei anordnen. 

— Bisher Verw. Ger. Ges. 1 60. — 

§ 68 Abf. 1, 2, § 84. 
Abs. 2: Baare Auslagen § 103 Mbf. 1.
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§. 91. Ist die Berufung von dem Vorsitzenden des 
Kreisausschusses oder des Bezirksausschusses aus Gründen 
des öffentlichen Interesses eingelegt, so entscheidet das Be¬ 
rufungsgericht zunächst über die Vorfrage, ob das öffent¬ 
liche Interesse für betheiligt zu erachten ist. Wird die 
Vorfrage verneint, so weist das Berufungsgericht, ohne 
im Uebrigen in die Sache selbst einzutreten, die Berufung 
als unstatthaft zurück. 

— Bisher Verw. Ger. Ges. 8 61. — 

§. 92. Die 8§. 66, 70, 71 — mit Ausschluß der Be¬ 
stimmungen über die Abänderung der Klage — 88. 72 
bis 81 sind auch für das Verfahren in der Berufungs¬ 
instanz maßgebend. 

Die Zufertigung der Entscheidung erfolgt durch Ver¬ 
mittelung desjenigen Gerichts, gegen dessen Entscheidung 
die Berufung eingelegt worden war. 

— Bisher Verw. Ger. Ges. 38 62.— 

Das Berufungsgericht kann die Sache in die I. Instanz zur ander¬ 
weiten Entscheidung zurückweisen. O.V.G. IV. S. 367. Vgl. § 99 u. 
Civ. Proz. O. 8 500. 

§. 93. Gegen die von den Bezirksausschüssen in 
zweiter Instanz erlassenen Endurtheile steht, soweit nicht 
gemäß besonderer gesetzlicher Vorschrift diese Urtheile end¬ 
gültig oder die gegen dieselben stattfindenden Rechtsmittel 
in abweichender Weise geregelt sind, den Parteien das 
Rechtsmittel der Revision an das Oberverwaltungs¬ 
gericht zu. « 

Soweit das Rechtsmittel der Revision überhaupt zu¬ 
gelassen ist, steht dasselbe aus Gründen des öffentlichen In¬ 
teresses auch dem Vorsitzenden des Bezirksausschusses zu. 

— Bisher Verw. Ger. Ges. 9 5 Avf. 1 u. 63. — 

Abs. 2: Bisher dem Regierungspräsidenten. Kostenfreiheit § 107 no. 4. 

§. 94. Die Revision kann nur darauf gestützt werden: 
1) daß die angefochtene Entscheidung auf der Nicht¬ 

anwendung oder auf der unrichtigen Anwendung 
4
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des bestehenden Rechts, insbesondere auch der von 
den Behörden innerhalb ihrer Zuständigkeit er¬ 
lassenen Verordnungen beruhe; 

2) daß das Verfahren an wesentlichen Mängeln leide. 
— Bisber Verw.Ger. Ges. 9 64. — 

Civ. Proz. O. §§ 511—513. 
Zu no. 2: O. B.G. I. S. 311, 324, 407, 412; II. S. 209, 379, 

450; III. S. 109; W. S. 131, 178, 253, 367; VI. S. 394; VIII S. 187. 

§. 95. Die Bestimmungen des §. 66, des §. 71 — 
mit Ausschluß der Bestimmungen über die Abänderung der 
Klage — sowie der 8§§. 72 bis 75, 80 und 81, 82 Absatz 2, 
84 bis 90 sind auch für die Frist zur Einlegung und 
Rechtfertigung der Revision, sowie für das Verfahren in 
der Revisionsinstanz maßgebend. 

Die Anmeldung und Rechtfertigung der Revision hat 
bei demjenigen Gerichte zu erfolgen, welches in erster 
Instanz entschieden hat. 

— Bisher Verw.Ger. Ges. 9 65.— 

§. 96. In der Revisionsschrift ist anzugeben, worin 
die behauptete Nichtanwendung oder unrichtige Anwendung 
des bestehenden Rechts oder worin die behaupteten Mängel 
des Verfahrens gefunden werden. 

— Bisher Verw. Ger. Ges. # 66. — 

§. 97. Das Oberverwaltungsgericht ist bei seiner Ent¬ 
scheidung an diejenigen Gründe nicht gebunden, welche 
zur Rechtfertigung der gestellten Anträge geltend gemacht 
worden sind. 

— Bisher Verw. Ger. Ges. 67. — 

O. B.G. III. S. 164. 

§. 98. Erachtet das Oberverwaltungsgericht die Re¬ 
vision für begründet, so hebt es die angefochtene Ent¬ 
scheidung auf und entscheidet in der Sache selbst, wenn 
diese spruchreif erscheint. Die Zufertigung der Entschei¬
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dung erfolgt durch Vermittelung desjenigen Gerichts, 
welches in erster Instanz entschieden hat. 

— Sisber Verw.Ger. Ges. 8 68. — 
§ 92 Abs. 2. Civ. Proz. O. 85 527, 528. 

§. 99. Ist die Sache nicht spruchreif, so weist das Ober¬ 
verwaltungsgericht dieselbe zur anderweitigen Entscheidung 
an die dazu nach der Sachlage geeignete Instanz zurück 
und verordnet die Wiederholung oder Ergänzung des Ver¬ 

fahrens, soweit es nach seinem Ermessen mit einem wesent¬ 
lichen Mangel behaftet ist. 

— Bisher Berw. Ger. Ges. 69. — 

Die Sache kann also auch unmittelbar an den Kreis=(Stadt=) Aus¬ 

schuß zurückgewiesen werden. Vgl. §8 100, 101. 
Civ. Proz. O. §§ 527, 528. 

8. 100. Gegen die im Verwaltungsstreitverfahren 
ergangenen, rechtskräftig gewordenen Endurtheile findet 
die Klage auf Wiederaufnahme des Verfahrens unter den¬ 
selben Voraussetzungen, in demselben Umfange und inner¬ 
halb derselben Fristen statt, wie nach den bürgerlichen 
Prozeßgesetzen die Nichtigkeitsklage beziehungsweise die 
Restitutionsklage. Zuständig ist ausschließlich das Ober=¬ 
verwaltungsgericht. Erachtet das Oberverwaltungsgericht 
die Klage für begründet, so hebt es die angefochtene Ent¬ 
scheidung auf, verweist die Sache zur anderweitigen Ent¬ 
scheidung an die dazu nach der Sachlage geeignete Instanz 
und verordnet die Wiederholung oder Ergänzung des Ver¬ 
fahrens, soweit dasselbe von dem Anfechtungsgrunde be¬ 
troffen wird. 

— Bisher Verw. Ger. Ges. K 70. — 

Die betreffenden Bestimmungen der Civ. Proz.O. lauten: 

§ 541. Die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges 
Endurtheil geschlossenen Verfahrens kann durch Nichtigkeits¬ 
klage und durch Restitutionsklage erfolgen. 

Werden beide Klagen von derselben Partei oder von ver¬ 

schiedenen Parteien erhoben, so ist die Verhandlung und Ent¬
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scheidung über die Restitutionsklage bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung über die Nichtigkeitsklage auszusetzen. 

1. 

2. 

In den 

§ 549. Die Nichtigkeitsklage findet statt: 
wen das erkennende Gericht nicht vorschriftsmäßig be¬ 
etzt war; 
wenn ein Richter bei der Entscheidung mitgewirkt hat, 
welcher von der Ausübung des Richteramts kraft des 
Gesetzes ausgeschlossen war, sofern nicht dieses Hinderniß 
mittels eines Ablehnungsgesuchs oder eines Rechtsmittels 
ohne Erfolg geltend genccht ist; 
wenn bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, 
obgleich derselbe wegen Besorgniß der Befangenheit ab¬ 

gelehnt und das Ablehnungsgesuch für begründet er¬ 
lärt war; 
wenn eine Partei in dem Verfahren nicht nach Vorschrift 
der Gesetze vertreten war, sofern sie nicht die Prozeß¬ 
führung ausdrücklich oder stillschweigend genehmigt hat. 

Fällen Nr. 1, 3 findet die Klage nicht statt, wenn 
die Nihtigketl mittels eines Rechtsmittels geltend gemacht 
werden konnte. 

1. 
§ 543. Die Restitutionsklage findet statt: 
wenn der Gegner durch Leistung eines Parteieides, auf 
welche das Urtheil gegründet ist, sich einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Verletzung der Eidespflicht schuldig ge¬ 
macht hat; 
wenn eine Urkunde, auf welche das Urtheil gegründet 
ist, fälschlich angefertigt oder verfälscht war; 
wenn durch Beeidigung eines Zeugnisses oder eines Gut¬ 
achtens, auf welche das Urtheil gegründet ist, der Zeuge 
oder der Sachverständige sich einer vorsätzlichen oder fahr¬ 
lässigen Verletzung der Eidespflicht schuldig gemacht hat; 
wenn das Urtheil von dem Vertreter der Partei oder 
von dem Gegner oder dessen Vertreter durch eine in Be¬ 
ziehung auf den Rechtsstreit verübte Handlung erwirkt 
ist, welche mit einer im Wege des gerichtlichen Straf¬ 
verfahrens zu verhängenden öffentlichen Strafe be¬ 
droht ist; 
wenn ein Richter bei dem Urtheile mitgewirkt hat, welcher 
464 in Beziehung auf den Rechtsstreit einer Verletzung 
einer Amtspflichten gegen die Partei schuldig gemacht 
hat, sofern diese Verletzung mit einer im Wege des ge¬ 
richtlichen Strafverfahrens zu verhängenden öffentlichen 
Strafe bedroht ist;
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6. wenn ein strafgerichtliches Urtheil, auf welches das Urtheil 
gegründet ist, durch ein anderes rechtskräftig gewordenes 
Urtheil aufgehoben ist; 

7. wenn die Partei 
a) ein in derselben Sache erlassenes, früher rechts¬ 

kräftig gewordenes Urtheil, oder 
b) eine andere Urkunde auffindet oder zu benutzen in 

den Stand gesetzt wird, welche eine ihr günstigere 
Entscheidung herbeigeführt haben würde. 

Diese Bestimmung kommt in dem unter b bezeichneten 
Falle nicht zur Anwendung, wenn das angefochtene Ur¬ 
theil darauf beruht, daß auf Grund einer Eidesleistung 
des Gegners die betreffende Thatsache oder deren Gegen¬ 
theil für bewiesen erachtet ist. 

§ 544. In den Fällen des vorhergehenden Paragraphen 
Nr. 1—5 findet die Restitutionsklage nur statt, wenn wegen 
der strafbaren Handlung eine rechtskräftige Verurtheilung er¬ 

gangen ist, oder wenn die Einleitung oder Durchführung eines 
trafverfahrens aus anderen Gründen, als wegen Mangels 

an Beweis nicht erfolgen kann. 

Der Beweis der Thatsachen, welche die Restitutionsklage 
begründen, kann durch Eideszuschiebung nicht geführt werden. 

§ 545. Die Restitutionsklage ist nur zulässig, wenn die 
Partei ohne ihr Verschulden außer Stande war, den Restitu¬ 
tionsgrund in dem früheren Verfahren, insbesondere durch 
Einspruch vder Berufung oder mittels Anschließung an eine 
Berufung geltend zu machen. 

§ 546. Mit den Klagen können Anfechtungsgründe, durch 
welche eine dem angefochtenen Urtheile vorausgegangene Ent¬ 
scheidung derselben oder einer unteren Instanz betroffen wird, 
geltend gemacht werden, sofern das angefochtene Urtheil auf 
dieser Entscheidung beruht. 

§ 549. Die Klagen sind vor Ablauf der Nothfrist eines 
Monats zu erheben. 

Die Frist beginnt mit dem Tage, an welchem die Partei 
von dem Anfechtungsgrunde Kenntniß erhalten hat, jedoch 
nicht vor eingetretener Rechtskraft des Urtheils. Nach Ablauf 
von fünf Jahren, von dem Tage der Rechtskraft des Urtheils 
an gerechnet, sind die Klagen unstatthaft. 

Die Vorschriften des vorstehenden Absatzes finden auf 
die Nichtigkeitsklage wegen mangelnder Vertretung keine An¬ 
wendung; die Frist für Erhebung der Klage läuft von dem
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Tage, an welchem der Partei und bei mantelnder Prozeß¬ 
f Peit dem gesetzlichen Vertreter derselben das Urtheil zu¬ 

t iſt. geſtell 
Rechtsmittel ſind inſoweit zuläſſig, als ſie gegen 

die cheidungen der mit den Klagen befaßten Gerichte über⸗ 
haupt ſtattfinden. 

8. 101. Das Gericht, an welches die Sache in den 
Fällen der §§. 99, 100 gewiesen wird, hat bei dem wei¬ 
teren Verfahren und bei der von ihm anderweitig zu 
treffenden Entscheidung die in dem Aufhebungsbeschkuf e 
des Oberverwaltungsgerichts aufgestellten Grundsätze, so¬ 
wie in den Fällen des § 100 die dem Aufhebungsbeschlusse 
zu Grunde gelegten thatsächlichen Feststellungen als maß¬ 
gebend zu betrachten. 

— Bisher Verw. Ger. Ges. 3 70a. — 

Civ. Proz. O. § 528. 

4. Von den HKosten des Verwaltungsstreitverfahrens. 

§. 102. Das Verwaltungsstreitverfahren ist stempelfrei. 
— Bisher Verw.Ger. Ges. 9 71.— 

Vollmachten sind stempelpflichtig. Erl. vom 7. November 1876 (Min. Bl. 
1877, S. 276). « 

8. 103. Dem unterliegenden Theile ſind die Koſten 
und die baaren Auslagen des Verfahrens, ſowie die er— 
forderlichen baaren Auslagen des obſiegenden Theils zur 
Last zu legen. Die Gebühren eines Rechtsanwalts des 
obsiegenden Theils hat der unterliegende Theil nur inso¬ 
weit zu erstatten, als dieselben für Wahrnehmung der 
mündlichen Verhandlung vor dem Bezirksausschusse oder 
dem Oberverwaltungsgerichte zu zahlen sind. An baaren 
Auslagen für die persönliche Wahrnehmung der münd¬ 
lichen Verhandlung vor dem Bezirksausschusse und dem 
Oberverwaltungsgerichte kann die obsiegende Partei nicht 
mehr in Anspruch nehmen, als die gesetzlichen Gebühren 
eines sie vertretenden Rechtsanwalts betragen haben
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würden, es sei denn, daß ihr persönliches Erscheinen von 
dem Gerichte angeordnet war. 

Im Endurtheile ist der Werth des Streitobjektes fest¬ 
zusetzen. 

Die Gebühren der Rechtsanwalte bestimmen sich nach 
den für dieselben bei den ordentlichen Gerichten geltenden 
Vorschriften. 

— Bisber Verw.Ger. Ges. 8 72.— 

Civ. Proz. O. § 87. 
Zu Abs. 1: § 68 Abs. 2, § 90 Abs. 2, § 95; Wiedereinsetzung 

§ 112. Hinsichtlich der baaren Auslagen vgl. Reichs=Gerichtskostengesetz 
vom 18. Juni 1878 (K. G. Bl. S. 141) §§ 79, 80 und Novelle vom 
29. Juni 1881 — O.V.G. vom 22. Dezember 1880 (Min. Bl. 1881 
S. 125). 

Zu Abs. 2: Tarif zu § 106. 
Zu Abs. 3: Reichs=Gebührenordnung für Rechtsanwälte vom 7. Juli 

1879 (R.G.Bl. S. 176—192) — besonders §8§ 43, 9, 13 — und Hand¬ 
buch dazu von C. Pfafferoth (Berlin, J. Guttentag). 

Unter „Gebühren“ werden hier Gebühren und Auslagen (Reise¬ 
kosten 2c.) im Sinne der Reichs=Gebührenordnung zu verstehen sein. 

§. 104. Die Kosten und baaren Auslagen bleiben 
dem obsiegenden Theile zur Last, soweit sie durch sein 
eigenes Verschulden entstanden ſind. 

— Bisher Verw. Ger. Ges. 38 73.— 
Civ. Proz. O. §§ 89—92. — § 157 no. 1 u. Gewerbeordnung §8 22. 

§. 105. Die Entscheidung über den Kostenpunkt 
68 103, 104) kann nur gleichzeitig mit der Entſcheidung 
in der Hauptsache durch Berufung oder Revision ange¬ 
fochten werden. 

— Psher Verw.Ger. Gef. k 74. — 
§ 87; Civ. Proz. O. § 94. 

§. 106. An Kosten kommt ein Pauschquantum zur 
Hebung, welches im Höchstbetrage bei dem Kreisausschusse 
und bei dem Bezirksausschusse sechszig Mark, bei dem 
Oberverwaltungsgerichte einhundertfünfzig Mark nicht 
übersteigen darf. Für die Gebühren der Zeugen und 
Sachverständigen ten die in Civilprozessen zur Anwen¬
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dung kommenden Vorschriften, für die Berechnung des 
Pauschquantums kann von den Ministern der Finanzen 
und des Innern ein Tarif aufgestellt werden. 

— Bisher Berw.Ger. Ges. 8 75.— 

Cirkular und Tarif vom 27. Februar 1884, und Reichs=Gebühren= 
ordnung für Zeugen und Sachverständige vom 30. Juni 1878 im Anhang 
unter XVIII abgedruckt. 

§. 107. Die Erhebung des Pauschquantums findet 
nicht statt: 

1) wenn der unterliegende Theil eine öffentliche Be¬ 
hörde ist, insoweit die angefochtene Verfügung oder 
Entscheidung derselben nicht lediglich die Wahrung 
der Haushaltsinteressen eines von der Behäörde 
vertretenen Kommunalverbandes zum Gegenstande 
hatte; die baaren Auslagen des Verfahrens und 
des obsiegenden Theils fallen demjenigen zur Last, 
der nach gesetzlicher Bestimmung die Amtsunkosten 
der Behörde zu tragen hat; 

2) wenn die Entscheidung ohne vorgängige mündliche 
Verhandlung erfolgt ist; 

3) bei dem Kreisausschusse in den Fällen der 88. 60 
bis 62 des Gesetzes vom 8. März 1871, betreffend 
die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unter¬ 
stützungswohnsitz (Gesetz=Samml. S. 130); 

4) bei dem Bezirksausschusse und bei dem Oberver¬ 
waltungsgerichte, soweit die Berufung oder die 
Revision von dem Vorsitzenden des Kreisausschusses 
beziehungsweise des Bezirksausschusses eingelegt 
worden war; 

5) von denjenigen. Personen, mit Ausnahme jedoch 
der Gemeinden in den die Verwaltung der Armen¬ 
pflege betreffenden Angelegenheiten, denen nach den 
Reichs= oder Landesgesetzen Gebührenfreiheit in 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten zusteht. 

— Bisher Berw. Ger. Geſ. 76. —
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Bei Kompentenzkonflikten § 113; bei Disziplinarsachen § 157 no. 2. 

Die Befreiung bezieht sich nur auf die Kosten (§ 106) und erstreckt 
sich nicht auch auf die baaren Auslagen (58 103, 104, 108, 109). 

Nr. 1: 8 34 Abs. 2; Gesetz über die Polizeiverwaltung vom 11. 

März 1880 § 4 im Anhang unter II; KreisO. 8§§ 69, 70, 71. 
Fiskus ist kostenfrei (O.B.G. V. S. 453). Kostenfreiheit tritt nur 

ein, wenn die unterliegende Behörde als solche Partei ist, nicht aber, 
wenn sie auch in Vertretung eines anderen Rechtssubjekts (Korporation) 

gehandelt hat. O. V.G. Plenarentsch. vom 15. Januar 1870 (V. S. 441). 
In Beschlußsachen § 124 Abf. 3. 
Nr. 2: Gleichviel bei welchem Gericht. §8 64, 67, 80, 86, 89, 

92, 95. 
Nr. 3: Nach Zuständ. Ges. § 43 tritt jetzt Beschlußverfahren ein. 
Nr. 4: 88 82, 95. 
Nr. 5: § 98 des Reichs=Gerichtskostengesetzes vom 18. Juni 1878 

(R.G. Bl. S. 141) und §§ 4, 5, 6 des Gesetzes, betr. den Ansatz und 

die Erhebung der Gerichtskosten, vom 10. Mai 1851 (Ges. S. S. 622). 
Nach dem Reichsgesetz vom 24. Dezember 1883 (RN.G.Bl. 1884 S. 1) 

sind in dem Verfahren vor dem Reichsgericht von Zahlung der Gebühren 

befreit: 

1. öffentliche Armen=, Kranken=, Arbeits= und Besserungs¬ 
anstalten, ferner Waisenhäuser und andere milde 
Stiftungen, insofern solche nicht einzelne Familien oder 
bestimmte Personen betreffen, oder in bloßen Studien= 
stipendien bestehen; 

2. öffentliche Volksschulen; 
3. öffentlich gelehrte Anstalten und Schulen, Kirchen, 

Pfarreien, Kaplaneien, Vikarien und Küstereien, jedoch 
nur insoweit, als die Einnahmen derselben die etats¬ 
mäßige Ausgabe, einschließlich der Besoldung oder des 
statt dieser überlassenen Nießbrauchs, nicht übersteigen, 
und dieses durch ein Zeugniß der denselben vorgesetzten 
Staatsbehörden bescheinigt wird. Insoweit aber in 
Rechtsstreitigkeiten derselben solche Ansprüche, welche 
lediglich das zeitige Interesse derjenigen berühren, 
welchen die Nutzung des betreffenden Vermögens für 
ihre Person zuwoa, zugleich mitverhandelt werden, 
aten letztere die auf ihren Theil verhältnißmäßig 
allenden Gebühren zu tragen. 

§. 108. Die Kosten und baaren Auslagen des Ver¬ 
fahrens werden für jede Instanz von dem Gerichte fest¬ 
gesetnt, bei dem die Sache selbst anhängig gewesen ist.
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Die von der obsiegenden Partei zur Erstattung seitens 
des unterliegenden Theils liquidirten Auslagen werden 
für alle Instanzen von demjenigen Gerichte festgesetzt, bei 
dem die Sache in erster Instanz anhängig gewesen ist. 

Gegen den Festsetzungsbeschluß des Kreisausschusses 
findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Be¬ 
zirksausschuß, gegen den in erster Instanz ergangenen 
Festsetzungsbeschluß des Bezirksausschusses findet innerhalb 
gleicher Frist die Beschwerde an das Oberverwaltungs¬ 

gericht statt. Sisber Verw.Ger. Ges. 8 77.— 
Abs. 1: Wenn die Sache auch ohne Entscheidung erledigt ist. 
Die Kosten werden erst bei eingetretener Rechtskraft eingezogen. Verf. 

vom 26. Mai 1880 (Min. Bl. S. 161) u. Cirk. Anhang XVIII. 
Abs. 2: § 112 Schlußsatz. 
Abs. 3: F 111. 
§. 109. Dem unterliegenden Theile kann im Falle 

des bescheinigten Unvermögens nach Maßgabe der Be¬ 
stimmungen des §. 30 des Ausführungsgesetzes zum 
Deutschen Gerichtskostengesetze vom 10. März 1879 (Geset¬ 
Samml. S. 145), oder wenn sonst ein besonderer Anlaß 
dazu vorliegt, gänzliche oder theilweise Kostenfreiheit be¬ 
ziehungsweise Stundung bewilligt werden. Gegen den 
das Gesuch ablehnenden Beschluß des Kreisausschusses 
findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Be¬ 
zirksausschuß, gegen den in erster Instanz ergangenen 
ablehnenden Beschluß des Bezirksausschusses innerhalb 
zwei Wochen die Beschwerde an das Oberverwaltungs¬ 

gericht statt. — Bisber Verw.Ger. Ges. 3 78. — 

Die Kostenfreiheit schließt nicht die baaren Auslagen ein, vgl. Anm. 
zu § 107. (Das Gerichtskostengesetz versteht dagegen unter „Kosten“ die 
Gerichtsgebühren und die baaren Auslagen.) 

Beschwerde: § 111. 
Der erwähnte § 30 lautet: 

„Hinsichtlich der Stundung und Niederschlagung von 
Kosten wegen Armuth kommen sotgende Vorschriften zur An¬ 
wendung.
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Ein nach den Vorschriften der deutschen Civilprozeß¬ 

ordnung § 109 Absatz 2 für den Schuldner eines Kosten¬ 
betrages ausgestelltes Zeugniß soll in der Regel ausreichen, 
um die völlige oder theilweise Niederschlagung oder die 
Stundung eines Kostenbetrages zu begründen. Der Schuldner 
ist jedoch verpflichtet, auf Verlangen der Kassenverwaltung 
nach den Vorschriften des § 711 der deutschen Civilprozeß¬ 
ornn sein Vermögen anzugeben und den Offenbarungseid 
zu leisten. 

Durch die Niederschlagung der Kosten wird deren spätere 
Einziehung nicht ausgeschlossen. » 

ueber Beſchwerden wegen verweigerter Niederſchlagung 
oder Stundung wird, unbeſchadet der Wirkungen des erlangten 

sirmenrechts, von den der Kasse vorgesetzten Behörden ent¬ 
ieden.“ 

§ 109 Abs. 2 Civ. Proz.O. lautet: 

Dem Gesuch ist ein von der obrigkeitlichen Behörde der 

Partei ausgestelltes Zeugniß beizufügen, in welchem unter 
Angabe des Standes oder Gewerbes, der Vermögens= und 
Familienverhältnisse der Partei, sowie des Betrages der von 
dieser zu entrichtenden Staatssteuern das Unvermögen zur 

Bestreitung der Prozeßkosten ausdrücklich bezeugt wird. Für 
Personen, welche unter Vormundschaft oder Kuratel stehen, 
kann das Zeugniß auch von der vormundschaftlichen Behörde 
ausgestellt werden. 

5. Schlußbestimmungen für das Verwaltungsstreitverfahren. 

§. 110. Auf Beschwerden, welche die Leitung des Ver¬ 
fahrens bei den Kreis= und Siroscusschue zum Gegen¬ 
stande haben, entscheidet das im Instanzenzuge zunächst 
höhere Gericht endgültig. 

— Sisher Verw. Ger. Ges. 3 4 Abs. 2 u. 5 Abs. 2.— 
Instanzenzug vgl. Anm. zu § 62. 
Für das Beschlußverfahren § 125. 

§. 111. Alle Beschwerden sind innerhalb der für die¬ 
selben vorgeschriebenen Frist bei dem Gerichte, gegen dessen 

Entscheidung sie gerichtet sind, einzulegen. 
Das Gericht verfährt bei Versäumung der vorgeschrie¬ 

benen Frist nach Bestimmung des Schlußabsatzes des §. 86.
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Für das angerufene Gericht kommt 8. 64 zur An— 
wendung; an die Stelle des Antrags auf Anberaumung 
der mündlichen Verhandlung beziehungsweise der Ein¬ 
legung des Rechtsmittels tritt der Antrag auf Entschei¬ 
dung durch das Gericht. 

Wird die Beschwerde der Vorschrift des ersten Absatzes 
zuwider innerhalb der gesetzlichen Frist bei demjenigen 
Gericht angebracht, welches zur Entscheidung darüber zu¬ 
ständig ist, so gilt die Frist als gewahrt. Die Beschwerde 
ist in solchen Fällen von dem angerufenen Gerichte zur 
weiteren Veranlassung an dasjenige Gericht abzugeben, 
gegen dessen Beschluß sie gerichtet ist. 

— Bisher Verw. Ger. Ges. 3 81a; Abs. 4 ist neu. — 

Abs. 1: Also nicht mehr, wie bisher, auch bei dem angerufenen 
Gericht. Frist § 51. 

Für das Beschlußverfahren § 122. 

§. 112. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
kann beantragen, wer durch Naturereignisse oder andere 
unabweisbare Zufälle verhindert worden ist, die in dem 
gegenwärtigen Gesetze oder die in den Gesetzen für An¬ 
stellung der Klage beziehungsweise für den Antrag auf 
mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren 
vorgeschriebenen Fristen einzuhalten. Als unabwendbarer 
Zufall ist es anzusehen, wenn der Antragsteller von einer 
Zustellung ohne sein Verschulden keine Kenntniß erlangt 
hat. Ueber den Antrag entscheidet das Gericht, dem die 
Entscheidung über die versäumte Streithandlung zusteht. 
Die versäumte Streithandlung ist, unter Anführung der 
Thatsachen, mittelst deren der Antrag auf Wiedereinsetzung 
begründet werden soll, sowie der Beweismittel, innerhalb 
zwei Wochen nachzuholen; der Lauf dieser Frist beginnt 
mit dem Ablauf des Tages, mit welchem das Hinderniß 
gehoben ist. Nach Ablauf eines Jahres, von dem Ende 
der versäumten Frist an gerechnet, findet die Nachholung 
der versäumten Streithandlung beziehungsweise der An¬
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trag auf Wiedereinsetzung nicht mehr statt. Die durch 
Erörterung des Antrags auf Wiedereinsetzung entstehenden 
baaren Auslagen trägt in allen Fällen der Antragsteller. 

— Bisher Verw.Ger. Ges. 9 82. — 

Satz 2 ist neu. Die Behauptung eines Rechtsirrthums reicht nicht aus. 
5l 52; Civ. Proz. O. 8§ 211 fl. 

§. 113. Die Central= und die Provinzialverwaltungs¬ 
behörden sind auch für die im Verwaltungsstreitverfahren 
zu verhandelnden Angelegenheiten zur Erhebung des Kom¬ 
petenzkonflikts befugt. 

Die Erhebung des Kompetenzkonflikts auf Grund 
der Behauptung, daß in einer im Verwaltungsstreit¬ 
verfahren anhängig gemachten Sache eine andere Verwal¬ 
tungsbehörde zuständig sei, findet nicht statt. 

Die zur Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren 
berufenen Behörden haben ihre Zuständigkeit von Amts¬ 
wegen wahrzunehmen. 

Wird von einer Partei in erster Instanz die Einrede 
der Unzuständigkeit erhoben, so kann über dieselbe vorab 
entschieden werden. 

Haben sich in derselben Sache die zur Entscheidung 
im Verwaltungsstreitverfahren berufene Behörde und eine 
andere Verwaltungsbehörde für zuständig erklärt, so ent¬ 
scheidet auf Grund der schriftlichen Erklärungen der über 
ihre Kompetenz streitenden Behörden und nach Anhörung 
der Parteien in mündlicher Verhandlung das Oberver¬ 
waltungsgericht. Das Gleiche gilt in dem Falle, wenn 
beide Theile sich in der Sache für unzuständig erklärt 
haben. In beiden Fällen werden weder ein Kostenpausch=¬ 
quantum noch baare Auslagen erhoben. Ebensowenig 
findet eine Erstattung der den Parteien erwachsenden 

Kosten statt. — Bisher Verw.Ger. Ges. 83. — 
Abs. 1: Ger. Verf. Ges. § 17 und Einf. Ges. dazu § 17. 
Verordnung betr. die Kompetenzkonstikte zwischen den Gerichten und 

den Verwaltungsbehörden, vom 1. August 1879 (Ges. S. S. 573).
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§ 8 ff. Nach der übereinstimmenden Ansicht der betr. Kommission des 
Abg.H. sollen zu den hier genannten Provinzialbehörden auch die Re¬ 
gierungen gezählt werden. Drucks. no. 307. 

Abs. 4: Für die Endurtheile, in denen dies geschieht, ist der regel¬ 
mäßige Instanzenzug beibehalten. Mot. S. 8. 

§. 114. Die gemäß §. 11 des Einführungsgesetzes 
zum Gerichtsverfassungsgesetze vom 27. Januar 1877 
(Reichs=Gesetzbl. S. 77) dem Oberverwaltungsgerichte 
zustehenden Vorentscheidungen erfolgen in dem durch den 
letzten Absatz des §. 113 dieses Geseges vorgeschriebenen 
Verfahren, für welches im Uebrigen die Vorschriften über 
das Verwaltungsstreitverfahren entsprechende Anwendung 
finden. 

— Bisher Verw. Ger. Ges. 8 84.— 

Nämlich: Vorentscheidungen bei gerichtlicher Verfolgung der Be¬ 
amten aus Amtshandlungen. Gesetz vom 13. Februar 1854 (Ges. S. S. 86). 

III. Abschnitt. 

Beschlußverfahren. 

§. 115. Betrifft der Gegenstand der Verhandlung 
einzelne Mitglieder der Behörde oder deren Verwandte 
und Verschwägerte in auf= und absteigender Linie oder 
bis zum dritten Grade der Seitenlinie, so dürfen die¬ 
selben an der Berathung und Abstimmung nicht theil¬ 
nehmen. Ebensowenig darf ein Mitglied bei der Be¬ 
rathung und Beschlußfassung über solche Angelegenheiten 
mitwirken, in welchen es in anderer als ösentlicher 
Eigenschaft ein Gutachten abgegeben hat, oder als Ge¬ 
schäftsführer, Beauftragter oder in anderer als öffent¬ 
licher Stellung thätig gewesen ist. 

— Bisher Organis.Ges. 4 53. — 

§ 45; Kreis O. § 139; Prov.O. 8 54. 

§. 116. Wird in Folge des gleichzeitigen Ausscheidens 
mehrerer Mitglieder gemäß §. 115 die Behörde beschluß¬ 
unfähig, und kann die Beschlußfähigkeit auch nicht durch
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Einberufung unbetheiligter Stellvertreter hergestellt wer¬ 
den, so wird von dem Regierungspräsidenten beziehungs¬ 
weise Oberpräsidenten oder Minister des Fun je 
nachdem es sich um einen Kreis= (Stadt¬ Ausschuß, 
Bezirksausschuß oder Provinzialrath handelt, ein anderer 
Kreis= oder Stadtausschuß, Bezirksausschuß oder Pro¬ 
vinzialrath mit der Beschlußfassung beauftragt. 

Für den Stadtkreis Berlin steht die Beauftragung an 
Stelle des Regierungspräsidenten dem Oberpräsidenten zu. 

— Bisher Orgnis. Ges. K 54. — 

Beschlußfähigkeit: §§ 15, 33, 40; Prov. O. § 55; Kreis O. § 139. 

§. 117. Der Vorsitzende des Kreis= (Stadt=) Aus¬ 
schusses ist befugt, in Fällen, welche keinen Aufschub zu¬ 
lassen, oder in welchen das Sach= und Rochtsverhältuß 
klar liegt und die Zustimmung des Kollegiums nicht im 
Gesetz ausdrücklich als erforderlich bezeichnet ist, Namens 
der Behörde Verfügungen zu erlassen und Bescheide zu 
ertheilen. 

Die gleiche Befugniß steht dem Vorsitzenden des Be¬ 
zirksausschusses und des Provinzialraths mit der Maß¬ 
gabe zu, daß eine Abänderung der durch Beschwerde an¬ 
gefochtenen Beschlüsse des Kreis= (Stadt=) Ausschusses 
beziehungsweise des Bezirksausschusses nur unter Zu¬ 
ziehung des Kollegiums erfolgen darf. 

In den auf Grund der vorstehenden Bestimmungen 
erlassenen Verfügungen und Bescheiden ist den Betheiligten, 
sofern deren Anträgen nicht stattgegeben wird, zu eröffnen, 
daß sie befugt seien, innerhalb zwei Wochen auf Beschluß¬ 
fassung durch das Kollegium anzutragen oder dasjenige 
Rechtsmittel einzulegen, welches zulässig wäre, wenn die 
Verfügung beziehungsweise der Bescheid auf Beschluß 
des Kollegiums erfolgt wäre. 

Wird auf Beschlußfassung angetragen, so muß solche 
zunächst erfolgen. Hat einer der Betheiligten auf Be¬ 

Verw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 5
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schlußfassung angetragen, ein anderer das Rechtsmittel 
eingelegt, so wird nur dem Antrag auf Beschlußfassung 
stattgegeben. Wird weder auf Beschlußfassung angetragen, 
noch das Rechtsmittel eingelegt, so gilt die Verfügung 
beziehungsweise der Bescheid als endgültiger Beschluß. 
Für den Antrag auf Beschlußfassung des Kollegiums 
finden die nach den §§. 52 und 53 für die Beschwerde 
geltenden Bestimmungen Anwendung. 

Der Vorsitzende hat dem Kollegium von allen im 
Namen desselben erlassenen Verfügungen und ertheilten 
Bescheiden nachträglich Mittheilung zu machen. 

— Bisher Organis. Ges. 1 50. — 

Aehnlich im Streitverfahren § 64. 
Abs. 1, 2: § 3 Abs. 2; KreisO. 8 137. 
Abs. 3: Bisher war nur Einspruch zulässig¬ 
Rechtsmittel im Beschlußverfahren ist die Beschwerde §§ 121, 122. 

§. 118. An den Verhandlungen der Behörde können 
unter Zustimmung des Kollegiums technische Staats¬ 
oder Kommunalbeamte mit berathender Stimme theil¬ 
nehmen. 

— Bisber Org#enis. Ges. 51. — 

Also nicht mehr, wie bisher, auch die stellvertretenden ernannten 
Mitglieder oder die dem Oberpräsidenten bezw. dem Regierungspräsidenten 
beigegebenen Beamten §§ 10, 28, 8, 19 u. Anm. 

§. 119. Die Behörden fassen ihre Beschlüsse auf 
Grund der verhandelten Akten, sofern nicht das Gesetz 
ausdrücklich mündliche Verhandlung vorschreibt. 

Die Behörden sind befugt, auch in anderen, als in 
den im Gesetze ausdrücklich bezeichneten Angelegenheiten 
die Betheiligten beziehungsweise deren mit Vollmacht ver¬ 
sehene Vertreter behufs Aufklärung des Sachverhalts zur 
mündlichen Verhandlung vorzuladen. 

In Betreff der mündlichen Verhandlung finden im 
Uebrigen die Vorschriften der §§. 68, 71, 72, 73 und 75 
siunngemäße Anwendung. 

— Bish##e## Orgenis. Ges. 52. —
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§. 120. Für die Erhebung und Würdigung des Be¬ 
weises kommen die Vorschriften der §§. 76 bis 79 sinn¬ 
gemäß und mit der Maßgabe zur Anwendung, daß gegen 
den eine Strafe oder die Nichtverpflichtung eines Zeugen 
oder Sachverständigen aussprechenden Beschluß des Kreis¬ 
(Stadt=) Ausschusses den Betheiligten die Beschwerde an 
den Bezirksausschuß, gegen den in erster oder zweiter 
Instanz ergangenen Beschluß des letzteren oder des Pro¬ 
vinzialraths innerhalb gleicher Frist die Beschwerde an 
das Oberverwaltungsgericht zusteht. 

— Neue Bestimmung. — 

Da eine besondere Fristbestimmung hier nicht gegeben iſt, kann „inner= 
halb gleicher Frist" nur auf 8§ 51 bezogen werden; vgl. §§ 111, 121. 

§ 121. Gegen die Beschlüsse des Kreis= (Stadt¬ 
Ausschusses findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde 
an den Bezirksausschuß, gegen die in erster Instanz er¬ 
gehenden Beschlüsse des Bezirksausschusses innerhalb 
gleicher Frist die Beschwerde an den Provinzialrath statt, 
sofern nicht nach ausdrücklicher Vorschrift des Gesetzes 

1) die Deschuas endgültig sind, 
2) die Beschlußfassung über die Beschwerde anderen 

Behörden übertragen ist. 
Die auf Beschwerden gefaßten Beschlüsse des Bezirks¬ 

ausschusses und die Beschlüsse des Provinzialraths sind 
endgültig, sofern nicht das Gesetz im Einzelnen anders 
bestimmt. 

Die vorstehenden Bestimmungen finden auf die nach 
Maßgabe der Gesetze von dem Landrathe unter Zustimmung 
des Kreisausschusses, von dem Regierungspräsidenten 
unter Zustimmung des Bezirksausschusses, von dem Ober¬ 
präsidenten unter Zustimmung des Provinzialraths ge¬ 
faßten Beschlüsse entsprechende Anwendung. 

— Bis##e#r Organis. Ges. 9 55.— 

g8 50, 51, 117 Abs. 2, § 126. Wegen Beschwerde gegen polizei¬ 

liche Bersügungen § 127. 
57
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Abs. 2: Also Beschlüsse des Provinzialraths 1. u. II. Instanz. 
Ausnahme § 120. 

§. 122. Die Beschwerde ist in den Fällen des § 121 
bei derjenigen Behörde, gegen deren Beschluß sie gerichtet 
ist, anzubringen. Der Vorsitzende prüft, ob das Rechts¬ 
mittel rechtzeitig angebracht ist. 

Ist die Frist versäumt, so weist der Vorsitzende das 
Rechtsmittel ohne Weiteres durch einen mit Gründen 
versehenen Bescheid zurück. In demselben ist dem Be¬ 
schwerdeführer zu rröffnen, daß ihm innerhalb zwei Wochen 
die Beschwerde an diejenige Behörde zustehe, welche zur 
Beschlußfassung in der Sache berufen ist, widrigenfalls 
es bei dem Bescheide verbleibe. 

Ist die Frist gewahrt, und ist eine Gegenpartei vor¬ 
handen, so wird die Beschwerdeschrift mit ihren Anlagen 
zunächst dieser zur schriftlichen Gegenerklärung innerhalb 
zwei Wochen zugefertigt. Die Gegenpartei kann sich dem 
Rechtsmittel anschließen, selbst wenn die Frist verstrichen ist. 

Abschrift der eingegangenen Gegenerklärung erhält 
der Beschwerdeführer. Zur näheren Begründung der 
Beschwerde, sowie zur Gegenerklärung kann in nicht 
schleunigen Sachen eine angemessene, der Regel nach nicht 
über zwei Wochen zu erstreckende Nachfrist gewährt werden. 
Hierauf werden die Verhandlungen mittelst Berichts der¬ 
jenigen Behörde eingereicht, welcher die Beschlußfassung 
über die Beschwerde zusteht. 

Wird die Beschwerde der Vorschrift des ersten Ab¬ 
satzes zuwider innerhalb der gesetzlichen Frist bei der¬ 
jenigen Behörde angebracht, welche zur Beschlußfassung 
darüber zuständig ist, so gilt die Frist als gewahrt. Die 
Beschwerde ist in solchen Fällen von der angerufenen Be¬ 
hörde zur weiteren Veranlassung an diejenige Behörde 
abzugeben, gegen deren Beschluß sie gerichtet ist. 

— Sisher Organis. Ges. K 56. —
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Die Beschwerde kann schriftlich oder zu Protokoll angebracht werden 
8 111. 

Abſ. 1: Ausnahme 8 129 Abſ. 1. 
Abs. 5: Bisher wurde die Zwiſchenfriſt nicht angerechnet. 

§. 123. Die Einlegung der Beſchwerde ſteht in den 
Fäln des §. 121 aus Gründen des öffentlichen Interesses 
auch den Vorsitzenden der Behörden zu. 

Will der Vorsitzende von dieser Befugniß Gebrauch 
machen, so hat er dies dem Kollegium sofort mitzutheilen. 

Die Zustellung des Beschlusses bleibt in diesem Falle 
einstweilen, jedoch längstens drei Tage, ausgesetzt. Sie 
erfolgt mit der Eröffnung, daß im öffentlichen Interesse 
die Beschwerde eingelegt worden sei. Ist die Zustellung 
ohne diese Eröffnung erfolgt, so gilt v Beſchwerde als 
zurũckgenommen. 

Die Gründe der Beſchwerde ſind den Betheiligten 
zur schriftlichen Erklärung innerhalb zwei Wochen mit¬ 
zutheilen. 

Nach Ablauf dieser Frist sind die Verhandlungen der 
Behörde einzureichen, welcher die Beschlußfassung über 
die Beschwerde zusteht. 

Eine vorläufige Vollstreckung des mit der Beschwerde 
angefochtenen c (§. 53) ist in diesen Fällen 
ausgeschlossen. 9 ſch jſ — BSisher Organis. Ges. 8 57. — 

Im Streitverfahren §§ 82, 83. 

§. 124. In dem Beschlußverfahren wird ein Kosten¬ 
pauschquantum nicht erhoben, ebensowenig haben die Be¬ 
theiligten ein Recht, den Ersatz ihrer baaren Auslagen 
zu fordern. 

Jedoch können die durch Anträge und unbegründete 
Einwendungen erwachsenden Gebühren für Zeugen und 
Sachverständige demjenigen zur Last gelegt werden, welcher
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den Antrag geſtellt beziehungsweiſe den Einwand er— 
hoben hat. 

Die ſonſtigen Koſten und baaren Auslagen des Ver— 
fahrens fallen demjenigen zur Laſt, der nach geſetzlicher 
Beſtimmung die Amtsunkoſten der Behörde zu tragen hat. 

Bei den Vorschriften der Gewerbeordnung behält es 
sein Bewenden. 

# 106, 107. 

§. 125. Ueber Beschwerden, welche die Leitung des 
Verfahrens und die Kosten betreffen, beschließt endgültig 
die in der Hauptsache zunächst höhere Instanz. 

— Neu. — 

Instanz: § 121. Für das Streitversahren § 110. 

§. 126. Der Oberpräsident kann endgültige Beschlüsse 
des Provinzialraths, der Regierungspräsident endgültige 
Beschlüsse des Bezirksausschusses und der Landrath, be¬ 
ziehungsweise der Vorsitzende des Kreis=(Stadt=) Aus¬ 
schusses endgültige Beschlüsse dieser Behörde mit auf¬ 
schiebender Wirkung anfechten, wenn die Beschlüsse die 
Befugnisse der Behörde überschreiten oder das bestehende 
Recht, insbesondere auch die von den Behörden innerhalb 
ihrer Zuständigkeit erlassenen Verordnungen, verletzen. 
Die Anfechtung erfolgt mittelst Klage beim Oberver¬ 
waltungsgericht. 

Die Behörde, deren Beschluß angefochten wird, ist 
befugt, zur Wahrnehmung ihrer Rechte in dem Verfahren 
vor dem Oberverwaltungsgericht einen besonderen Ver¬ 
treter zu wählen. 

————— 
824; Prov.O. 8 118; Kreis=C. 8§ 54 a, 178; Zuständ.Ges. 55 15, 

29. Für Berlin § 42. 
Bisher war auch das Bezirksverwaltungsgericht zuständig. 

— Neu. —
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Vierter Titel. 

Rechtsmittel gegen polizeiliche Verfügungen) 

§. 127. Gegen polizeiliche Verfügungen der Orts¬ 
und Kreispolizeibehörden findet, soweit das Gesetz nicht 
ausdrücklich Anderes bestimmt, die Beschwerde statt, 
und zwar: 

a) gegen die Verfügungen der Ortspolizeibehörden 
auf dem Lande oder einer zu einem Landdkreise 
gehörigen Stadt, deren Einwohnerzahl bis zu 
10000 Einwohnern beträgt, an den Landrath, 
und gegen dessen Bescheid an den Regierungs¬ 
präsidenten:; 

b) gegen die Verfügungen der Ortspolizeibehörden 
eines Stadtkreises. mit Ausnahme von Berlin, 
einer zu einem Landkreise gehörigen Stadt mit 
mehr als 10000 Einwohnern, oder des Land¬ 
raths an den Regierungspräsidenten, und gegen 
dessen Bescheid an den Oberpräsidenten; 

I) gegen ortspolizeiliche Verfügungen in Berlin an 
den Oberpräsidenten. 

Gegen den in letzter Instanz ergangenen Bescheid des 
Regierungspräsidenten beziehungsweise des Oberpräsidenten 
findet die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte statt. 

Die Klage kann nur darauf gestützt werden, 
1) daß der angefochtene Bescheid durch Nichtanwendung 

oder unrichtige Anwendung des bestehenden Rechts, 
insbesondere auch der von den Behörden inner¬ 
halb ihrer Zuständigkeit erlassenen Verordnungen 
den Kläger in seinen Rechten verletze; 

2) daß die thatsächlichen Voraussetzungen nicht vor¬ 
handen seien, welche die Polizeibehörde zum Er¬ 
lasse der Verfügung berechtigt haben würden. 

) § 134.
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Die Prüfung der Gesetzmäßigkeit der angefochtenen 
polizeilichen Verfügung erstreckt sich auch auf diejenigen 
Fälle, in welchen bisher nach 9 2 des Gesetzes vom 
11. Mai 1842 (Gesetz=Samml. S. 192) der ordentliche 
Rechtsweg zulässig war. 

Die Cntscheidung ist endgültig, unbeschadet aller privat¬ 
rechtlichen Verhältnisse. 

— Bisher, Crganis. Gef. 8 63.— 

Polizeiliche Verfügungen — wogzu auch z. B. Konsens= und Kon¬ 
zessionsertheilungen, sowie die unmittelbare Ausführung von Maßregeln 
gehören, O. V.G. 25. Oklober 1882 (IX S. 177) — sind von polizeilichen 
Vorschriften (Verordnungen, Anordnungen, Reglements) — § 136 —, 
sowie von solchen polizeilichen Bescheiden, welche nur bei der Aussichts¬ 
bdehörde anzufechten sind (z. B. das polizeiliche Einschreiten ablehnende), zu 
unterscheiden; vgl. § 133 Abs. 2. 

Die polizeilichen Berfügungen müssen von der Polizeibehörde selbst 
erlassen sein, wenn auch auf Anweisung oder Ermächtigung einer vor¬ 
gesetzten Behörde, sollen nicht aber nur den Auftrag (Nequisition) einer 
anderen Behörde vermitteln. O. V.G. 27. April 1882 (IX S. 348). 

Wegen polizeilicher Strafverfügungen vgl. KreisO. § 63 u. 
Anm.; über Einspruch gegen wege= bzw. wasserpolizeiliche Anordnungen 
Zuständ. Ges. §§ 56, 66. 

Abs. 1: Inwieweit als Ortspolizeibehörden — pgl. § 1 des 
Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 im Anhang unter 
XI abgedruckt — außer dem Amtsvorsteher (KreisO. 88 59, 62) auch 
Gemeinde= (Guts=) Vorsteher fungiren vgl. Kreis O. §S§ 29, 30. — Ugl. 
a. 8 132. 

Abſ. 3: 88 130, 136. O. V. G. II S. 393, 398, III 291, 340, 
IV 274, 374, V 407, VI 226, 

Abs. 4: Gesetz vom 11. Mai 1812 ist im Anhang unter I ab¬ 
gedruckt. 

Abs. 5: 8 7 Abſ. 1. 

§. 128. An Stelle der Beschwerde in allen Fällen 
des §. 127 findet die Klage statt und zwar: 

85 gegen die Verfügungen der Ortspolizeibehörden 
auf dem Lande oder einer zu einem Landkreise 
gehörigen Stadt, deren Einwohnerzahl bis zu 
10000 Einwohnern beträgt, bei dem Kreis¬ 
ausschusse,
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b) gegen die Verfügungen des Landraths oder der 
Ortspolizeibehörden eines Stadtkreiſes oder einer 
zu einem Landkreiſe gehörigen Stadt mit mehr 
als 10000 Einwohnern bei dem Bezirksausſchuſſe. 

Die Klage kann nur auf die gleichen Behauptungen 
gestützt werden, wie die Klage bei dem Oberverwaltungs¬ 
gerichte (§. 127 Absatz 3 und 4). 

— Bisher Organis. Ges. 1 64.— 
8 50. 

§ 129. Die Beschwerde im Falle des §. 127 Absatz 1 
und die Klage im Falle des §. 128 sind bei derjenigen 
Behörde anzubringen, gegen deren Verfügung sie ge¬ 
richtet sind. 

Die Behäörde, bei welcher die Beschwerde oder Klage 
angebracht ist, hat dieselbe an diejenige Behörde abzu¬ 
geben, welche darüber zu beschließen oder zu entscheiden 
hat. Der Beschwerdeführer beziehungsweise Kläger ist 
hiervon in Kenntniß zu setzen. 

Die Frist zur Einlegung der Beschwerde und zur 
Anbringung der Klage gegen die polizeiliche Verfügung, 
sowie gegen den auf Beschwerde ergangenen Bescheid be¬ 
trägt zwei Wochen. 

Die Anbringung des einen Rechtsmittels schließt das 
andere aus. Ist die Schrift, mittelst deren das Rechts¬ 
mittel angebracht wird, nicht als Klage bezeichnet oder 
enthält dieselbe nicht ausdrücklich den Antrag auf Ent¬ 
scheidung im Verwaltungsstreitverfahren, so gilt dieselbe 
als Beschwerde. Bei gleichzeitiger Anbringung beider 
Rechtsmittel ist nur der Beschwerde Fortgang zu geben. 
Das hiernach unzulässigerweise angebrachte Rechtsmittel 
ist durch Verfügung der im Absatz 1 bezeichneten Be¬ 
hörde zurückzuweisen. Gegen die zurückweisende Ver¬ 
fügung findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an 
die zur Entscheidung auf die Klage berufene Behörde statt.
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Wird die Beschwerde oder Klage der Vorschrift des 
ersten Absatzes zuwider innerhalb der gesetzlichen Frist 
bei derjenigen Behörde angebracht, welche zur Beschluß¬ 
fassung oder Entscheidung darüber zuständig ist, so gilt 
die Frist als gewahrt. Die Beschwerde oder Klage ist in 
solchen Fällen von der angerufenen Behörde zur weiteren 
Veranlassung an diejenige Behörde abzugeben, gegen 
deren Beschluß sie gerichtet ist. 

— Bisher Organis. Ges. 3 65.— 
g8 63, 122. 
Xbſ. 1: Berührt nicht den Fall des 8 127 Abſ. 2. 
Unter „Verfügungen“ sind auch Bescheide und Beschlüsse der höheren 

B½ê # hesenen O. B.G. 9. September 1882 (IX S. 391). 

Abs. 5: Bisher wurde die Zwischenfrist nicht angerechnet. 

8. 130. Gegen polizeiliche Verfügungen des Re¬ 
gierungspräsidenten findet innerhalb zwei Wochen die 

Beschwerde an den Oberpräsidenten und gegen den vom 
Oberpräsidenten auf die Beschwerde erlassenen Bescheid 
innerhalb gleicher Frist die Klage bei dem Oberverwaltungs¬ 
gerichte nach Maßgabe der Bestimmungen des §. 127 
Absatz 3 und 4 statt. 

Gegen polizeiliche Verfügungen des Regierungs¬ 
präsidenten in Sigmaringen findet innerhalb zwei Wochen 

unmittelbar die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte 
statt. 

Gegen die Landesverweisung steht Personen, welche 
nicht Reichsangehörige sind, die Klage nicht zu. 

— Bisb#er Orgenis. Ges. 66. — 

Abs. 2: § 21. 

§. 131. Der §. 6 des Gesetzes vom 11. Mai 1842 
(Gesetz=Samml. S. 192) findet auch Anwendung, wenn 
eine polizeiliche Verfügung im Verwaltungsstreitverfahren 
durch rechtskräftiges Endurtheil aufgehoben worden ist. 

— Bis##er Organis. Ges. 67. — 

Gesetz vom 11. Mai 1842 ist im Anhang unter I abgedruckt.



Landesverwaltungsgesetz. § 132. 75 

Funufter Titel. 

Bwangsbefngniſſe. 

§. 132. Der Regierungspräsident, der Landrath, die 
Ortspolizeibehörde und der Gemeinde=(Guts=) Vorsteher 
(Vorstand) sind berechtigt, die von ihnen in Ausübung 
der obrigkeitlichen Gewalt getroffenen, durch ihre gesetz¬ 
lichen Befugnisse gerechtfertigten Anordnungen durch An¬ 
wendung folgender Zwangsmittel durchzusetzen: 

1) Die Behörde hat, sofern es thunlich ist, die zu 
erzwingende Handlung durch einen Dritten aus¬ 
führen zu lassen und den vorläufig zu bestimmenden 
Kostenbetrag im Zwangswege von den Verpflichteten 
einzuziehen. 

2) Kann die zu erzwingende Handlung nicht durch 
einen Dritten geleistet werden, — oder steht es 
fest, daß der Verpflichtete nicht im Stande ist, 
die aus der Ausführung durch einen Dritten ent¬ 
stehenden Kosten zu tragen, — oder soll eine 
Unterlassung erzwungen werden, so sind die Be¬ 
hörden berechtigt, Geldstrafen anzudrohen und fest¬ 
zusetzen und zwar: 
à) die Gemeinde= (Guts=) Vorsteher bis zur Höhe 

von fünf Mark; « 
b) die Ortspolizeibehörden und die ſtädtiſchen 

Gemeinde-Vorſteher (-Vorſtände) in einem 
Landkreiſe bis zur Höhe von sechszig Mark; 

I) die Landräthe, sowie die Polizeibehörden und 
Gemeinde=Vorsteher (=Vorstände) in einem 
Stadtkreise bis zur Höhe von einhundert¬ 

fünfzig Mark; 
d) der Regierungspräsident bis zur Höhe von 

dreihundert Mark. 
Gleichzeitig ist nach Maßgabe der §§. 28, 29 
des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich die
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Dauer der Haft festzusetzen, welche für den Fall 
des Unvermögens an die Stelle der Gelpstrafe 
treten soll. Der Höchstbetrag dieser Haft ist 

in den Fällen zu à = Ein Tag, 
7“ „ « « b= Eine Woche, 
„ „ „ „ c = Zwei Wochen, 
„ „ „ „ 4d = Vier Wochen. 

Der Ausführung durch einen Dritten (Nr. 1), 
sowie der Festsetzung einer Strafe (Nr. 2) muß 
immer eine schriftliche Androhung vorhergehen; 
in dieser ist, sofern eine Handlung erzwungen 
werden soll, die Frist zu bestimmen, innerhalb 
welcher die Ausführung gefordert wird. 

3) Unmittelbarer Zwang darf nur angewendet werden, 
wenn die Anordnung ohne einen solchen unaus¬ 
führbar ist. 

— Bisber Orgeanis. Ges. 3 66. — 

Die Exekutivbefugniß — obrigkeitliche Gewalt — der betr. staat¬ 
lichen Behörden bezieht sich auf die Durchführung administrativer Ver¬ 
fügungen überhaupt und beschränkt sich nicht auf das Gebiet der rein 
polizeilichen Anordnungen. O.B.G. 14. Oktober 1882 (IX S. 60). 

No. 1: Gesetz, betr. das Verwaltungszwangsverfahren wegen Bei¬ 
treibung von Geldbeträgen, vom 7. September 1879 — Anhang XV. 

No. 2: Vgl. Civ. Proz. O. § 775. 

Verbote von Handlungen, welche durch allgemeine Polizeivorschriften 
(Gesetze oder Polizeiverordnungen) unter Strafe gestellt sind, können nicht 
durch Androhung resp. Festsetzung von Exekutivstrafen seitens der Orts¬ 
polizeibehörden wiederholt werden. O. B.G. vom 12. April 1878 (Min. Bl. 
S. 125) u. 9. April 1879 (V S. 278). 

Bezüglich des Gemeinde= und Gutsvorstehers vgl. KreisO. 8§§ 29, 
31 u. 65. 

Nach §§ 28, 29 des Str.G.B. ist hier bei Umwandlung der Geld¬ 
strase der Betrag von 1 bis 15 Mark einer eintägigen Haft gleich zu 
achten; der Mindestbetrag der an die Stelle einer Geldstrafe tretenden 
Haft ist ein Tag. 

Die schriftliche Androhung wird nicht durch Kurrende oder 
protokollarische Androhung ersetzt. 

No. 3: Unmittelbarer Zwang z. B. bei Feuers= oder Wassersgefahr.
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§. 133. Gegen die Androhung eines Zwangsmittels 
finden dieselben Rechtsmittel statt, wie gegen die An¬ 
ordnungen, um deren Durchsetzung es sich handelt. Die 
Rechtsmittel erstrecken sich zugleich auf diese Anordnungen, 
sofern dieselben nicht bereits Gegenstand eines besonderen 
Beschwerde¬ oder Verwaltungsstreitverfahrens geworden 
sin 

Gegen die Festsetzung und Ausführung eines Zwangs¬ 
mittels findet in allen Fällen nur die Beschwerde im 
Aufsichtswege innerhalb zwei Wochen statt. 

aftstrafen, welche an Stelle einer Geldstrafe nach 
§. 132 Nr. 2 festgesetzt sind, dürfen vor ergangener end¬ 
gültiger Beschlußfassung oder rechtskräftiger Entscheidung 
auf das eingelegte Rechtsmittel beziehungsweise vor Ab¬ 
lauf der zur Einlegung desselben bestimnnen Frist nicht 
vollstreckt werden. 

— Bisher Organis. Ges. 3 69. — 

§8 53. Rechtsmittel 8§ 127—129, 130; Zuständ.Ges. §§ 56, 57, 66. 
Die Steuerexekution ist durch die Gesetzgebung besonders geregelt. 

Wegen Trennung der Beschwerden über Androhung und über Fest¬ 
setzung und Ausführung, Erl. vom 19. Juli 1882 (Min. Bl. S. 210). 

§. 134. Die Bestimmungen des gegenwärtigen und 
des vierten Titels finden sinngemäß Anwendung auf die 
besonderen Beamten und Organe, welche zur Beauf¬ 
sichtigung der Fischerei vom Staate bestellt sind (§. 46 
des WIchereigesetes vom 30. Mai 1874, Gesetz=Samml. 
S. 197 

Die Vorschriften der 8§§. 127, 128 finden in den 
Fällen des §. 2 Absatz 2 des Gesetzes, betreffend die 
Ausführung des Reichsgesetzes über die Abwehr und 
Unterdrückung von Viehseuchen, vom 12. März 1881 
(Gesetz=Samml. S. 128) keine Anwendung. 

— Bisher Organis. Ges. 9 70.— 

Abs. 1: Ueber die polizeilichen Befugnisse der Oberfischmeister Verf. 
vom 17. April 1882 (Min. Bl. S. 166).



78 Landesverwaltungsgesetz. §§ 135, 136. 

§. 135. Gegen die Androhung eines Zwangsmittels 
seitens der Kommissarien für die bischöfliche Vermögens¬ 
verwaltung (Gesetz vom 13. Februar 1878, Gesetz=Samml. 
S. 87) findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an 
den Oberpräsidenten und gegen den von dem Ober¬ 
präsidenten auf die Beschwerde erlassenen Bescheid inner¬ 
halb gleicher Frist die Klage bei dem Oberverwaltungs¬ 
gerichte nach Maßgabe der Bestimmungen des §. 127 
Absatz 3 und 4 statt. 

Gegen die Festsetzung und Ausführung des Zwangs¬ 
mittels findet nur die Beschwerde im Aufsichtswege 
innerhalb zwei Wochen statt. 

— Bish#er Organis. Ges. 3 71.— 

Sechster Titel. 

Polizeiverordnungsrecht. 

§. 136. Soweit die Gesetze ausdrücklich auf den Erlaß 
besonderer polizeilicher Vorschriften (Verordnungen, An¬ 
ordnungen, Reglements 2c.) durch die Centralbehörden 
verweisen, sind die Minister befugt, innerhalb ihres Ressorts 
dergleichen Vorschriften für den ganzen Umfang der Mo¬ 
narchie oder für einzelne Theile derselben zu erlassen 
und gegen die Nichtbefolgung dieser Vorschriften Geld¬ 
strafen bis zum Betrage von einhundert Mark anzu¬ 
drohen. 

Die gleiche Befugniß steht zu: 
1) dem Minister der öffentlichen Arbeiten in Betreff 

der Uebertretungen der Vorschriften der Eisen¬ 
bahnpolizei=Reglements; 

2) dem Minister für Hande und Gewerbe in Betreff 
der zur Regelung der Strom-=, Schifffahrts= und 
Hafenpolizei zu erlassenden Vorschriften, sofern
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dieselben sich über das Gebiet einer einzelnen 
Provinz hinaus erstrecken sollen. 

Zum Erlass der im §. 367 Nr. 5 des Strafgesetz¬ 
buchs für das Deutsche Reich gedachten Verordnungen 
sind auch die zuständigen Minister befugt. 

—Gisher Organis. Ges. 9 72.— 
Abs. 2 no. 1: Bahnpolizei=Reglement vom 4. Januar 1875 (Reichs¬ 

Centralblatt S. 57) und Bekanntmachung betr. Abänderung des Reglements 
vom 12. Juni 1878 (R.Centralbl. S. 355). 

Abs. 2 no. 2: vgl. §§ 138, 145 Abs. 2. 
Abs. 3: die im § 367 no. 5 Str.G. B. erwähnten Verordnungen 

betreffen: 
die Aufbewahrung oder Beförderung von Giftwaaren, Schieß¬ 

pulver oder Feuerwerten, oder die Aufbewahrung, Beförderung, 
Berausgabung oder Verwendung von Sprengstoffen oder anderen 
explodirenden Stoffen, oder die Ausübung der Befugniß zur Zu¬ 
bereitung oder Feilhaltung dieser Gegenstände, sowie der Arzneien. 

§. 137. Der Oberpräsident ist befugt, gemäß §§.#6, 
12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 
11. März 1850 (Gesetz=Samml. S. 265) beziehungs¬ 
weise der 8§. 6, 12 und 13 der Verordnung vom 20. Sep¬ 
tember 1867 (Gesetz=Samml. S. 1529) und des Lauen¬ 
burgischen Gesetzes vom 7. Januar 1870 (Offizielles 
Wochenblatt S. 13) für mehrere Kreise, sofern leeselben 
verschiedenen Regierungsbezirken angehören, für mehr als 
einen Regierungsbezirk oder für den Umfang der ganzen 
Provinz gültige Polizeivorschriften zu erlassen und gegen 
die Nichtbefolgung derselben Geldstrafen bis zum Betrage 
von sechszig Mark anzudrohen. 

Die gleiche Befugniß steht dem Regierungspräsidenten 
für mehrere Kreise oder für den Umfang des ganzen 
Regierungsbezirks zu. 

Die Befugniß der Regierung zum Erlasse von Polizei¬ 
vorschriften wird aufgehoben. 

— Sisher Org#enis. Ges. 3 73.— 

§5 139. Für Berlin § 42. 
Gesetz vom 11. März 1850 ist im Anhang unter II abgedruckt.
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Die Verordnung vom 20. September 1867 betrifft die Polizei¬ 

verwaltung in den 18# erworbenen Landestheilen. 

8. 138. Die Befugniß, Polizeivorschriften über Gegen¬ 
stände der Strom=, Schifffahrts= und Hafenpolizei zu er¬ 
lassen, steht, vorbehaltlich der Bestimmungen des §. 136 Ab¬ 
satz 2 Nr. 2, ausschließlich dem Regierungspräsidenten und, 
wenn die Vorschriften sich auf mehr als einen Regierungs¬ 
bezirk oder auf die ganze Provinz erstrecken sollen, dem 
Oberpräsidenten, soweit aber mit der Verwaltung dieser 
Zweige der Polizei besondere, unmittelbar von dem Minister 
für Handel und Gewerbe ressortirende Behörden beauftragt 
sind, den Letzteren zu. Die Befugniß des Regierungs¬ 
präsidenten erstreckt sich auch auf den Erlaß solcher Polizei¬ 
vorschriften für einzelne Kreise oder Theile derselben. 
Für Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnungen 

können Geldstrafen bis zu sechszig Mark angedroht werden. 

Bei den Vorschriften des Gesetzes vom 9. Mai 1853, 
betreffend die Erleichterungen des Lootsenzwanges in den 
Häfen und Binnengewässern der Provinzen Preußen 
und Pommern (Gesetz=Samml. S. 216), behält es mit 
der Maßgabe sein Bewenden, daß an die Stelle der 
Bezirksregierung der Regierungspräsident tritt. 

— Bisber Organis. Ges. 9 74.— 

88 139, 1453; Kreis O. 88 59 u. 59a, 

8. 139. Die gemäß §§. 137, 138 von dem Ober¬ 
präsidenten zu erlassenden Polizeivorschriften bedürfen der 
Zustimmung des Provinzialraths, die von dem Regierungs¬ 
präsidenten zu erlassenden Polizeivorschriften der Zu¬ 
stimmung des Bezirksausschusses. In Fällen, die keinen 
Aufschub zulassen, ist der Oberpräsident sowie der Re¬ 
gierungspräsident befugt, die Polizeivorschrift vor Ein¬ 
holung der Zustimmung des Provinzialraths beziehungs¬ 
weise des Bezirksausschusses zu erlassen. Wird diese
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Zustimmung nicht innerhalb drei Monaten nach dem Tage 
der Publikation der Polizeivorschrift ertheilt, so hat der 
Oberpräsident beziehungsweise der Regierungspräsident 
die Vorschrift außer Kraft zu setzen. 

— Sisber Organis. Ges. 9 75.— 

Für Berlin § 43 Abs. 1 u. 3. 

§. 140. Polizeivorschriften der in den 88. 136, 137 
und 138 bezeichneten Art sind unter der Bezeichnung 
„Polizeiverordnung“ und unter Bezugnahme auf die Be¬ 
stimmungen des §. 136 beziehungsweise der §§. 137 oder 
138, sowie in den Fällen des §. 137 auf die in dem¬ 
selben angezogenen gesetzlichen Bestimmungen durch die 
Amtsblätter derjenigen Bezirke bekannt zu machen, in 
welchen dieselben Geltung erlangen sollen. 

— Bisher Organiſ. Geſ. 8 76. — 

Verkündigung 8 144 Abſ. 2. 

#§. 141. Ist in einer gemäß §. 140 verkündeten Polizei¬ 
verordnung der Zeitpunkt bestimmt, mit welchem dieselbe 
in Kraft treten soll, so ist der Anfang ihrer Wirksamkeit 
nach dieser Bestimmung zu beurtheilen, enthält aber die 
verkündete Polizeiverordnung eine solche Zeitbestimmung 
nicht, so beginnt die Wirksamkeit derselben mit dem achten 
Tage nach dem Ablaufe desjenigen Tages, an welchem 
das betreffende Stück des Amtsblatts, welches die Polizei¬ 
verordnung verkündet, ausgegeben worden ist. 

— Sisher Organis. Ges. 1 77. — 

§. 142. Der Landrath ist befugt, unter Zustimmung 
des Kreisausschusses nach Maßgabe der Vorschriften des 
Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 
beziehungsweise der Verordnung vom 20. September 1867 
und des Lauenburgischen Gesetzes vom 7. Januar 1870 
für mehrere Ortspolizeibezirke oder für den ganzen Um¬ 
fang des Kreises gültige Polizeivorschriften zu erlassen 

Verw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 6
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und gegen die Nichtbefolgung derselben Geldstrafen bis 
zum Betrage von dreißig Mark anzudrohen. 

— Bisher Organis. Ges. 1 78.— 

§ 138. Ueber das Strafverordnungsrecht der Amtsvorsteher KreisO. 
8. 62. 

§. 143. Ortspolizeiliche Vorschriften (8§. 5 ff. des Ge¬ 
setzes vom 11. März 1850) beziehungsweise der Ver¬ 
ordnung vom 20. September 1867 und des Lauenburgischen. 
Gesetzes vom 7. Januar 1870), soweit sie nicht zum 
Gebiete der Sicherheitspolizei gehören, bedürfen in Städten 
der Zustimmung des Gemeindevorstandes. Versagt der 
Gemeindevorstand die Zustimmung, so kann dieselbe auf 
Antrag der Behäörde durch Beschluß des Bezirksausschusses 
ergänzt werden. 

Irn Fällen, welche keinen Aufschub zulassen, ist die 
Ortspolizeibehörde befugt, die Polizeivorschrift vor Ein¬ 
holung der Zustimmung des Gemeindevorstandes zu er¬ 
lassen. Wird diese Zustimmung nicht innerhalb vier 
Wochen nach dem Tage der Publikation der Polizeivor= 
schrift ertheilt, so hat die Behörde die Vorschrift außer 
Kraft zu setzen. 

— Bisher Organis. Ges. 1 79. — 

Gesetz vom 11. März 1850 im Anhang unter II abgedruckt. 
KreisO. 8§ 62. 

§. 144. In Stadtkreisen ist die Ortspolizeibehörde 
befugt, gegen die Nichtbefolgung der von ihr erlassenen 
polizeilichen Vorschriften Geldstrafen bis zum Betrage von 
dreißig Mark anzudrohen. Im Uebrigen steht die Er¬ 
theilung der Genehmigung zum Erlasse ortspolizeilicher 
Vorschriften mit einer Strafandrohung bis zum Betrage 
von dreißig Mark gemäß §. 5 der im §. 137 angezogenen 
Gesetze dem Regierungspräsidenten zu. 

Ingleichen hat der Regierungspräsident über die Art 
der Verkündigung orts= und kreispolizeilicher Vorschriften,
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sowie über die Form, von deren Beobachtung die Gültig¬ 
keit derselben abhängt, zu bestimmen. 

— Bisber Organis. Ges. 3 80. — 

§. 145. Die Befugniß, orts= oder kreispolizeiliche 
Vorschriften außer Kraft zu setzen, steht dem Regierungs¬ 
präsidenten zu. Mit Ausnahme von Fällen, welche keinen 
Aufschub zulassen, darf diese Befugniß nur unter Zu¬ 
stimmung des Bezirksausschusses ausgeübt werden. 

Bei der Befugniß des Ministers des Innern, jede 
(orts-, kreis=, bezirks= oder provinzial=) polizeiliche Vor¬ 
schrift, soweit Gesetze nicht entgegenstehen, außer Kraft zu 
setzen (§. 16 des Gesetzes vom 11. März 1850, F§F. 14 
der Verordnung vom 20. September 1867 beziehungs¬ 
weise des Lauenburgischen Gesetzes vom 7. Januar 1870), 
behält es mit der Maßgabe sein Bewenden, daß diese 
Befugniß hinsichtlich der Strom=, Schifffahrts= und Hafen¬ 
polizeivorschriften (§. 138) auf den Minister für Handel 
und Gewerbe übergeht. 

— Bisher Organiſ. Geſ. 3 81. — 

§5 136 Abs. 2 no. 2. 
Gesetz vom 11. März 1850 im Anhang unter II. abgedruckt. 

Siebenter Titel. 

Uebergangs- und Schlußbestimmungen. 

§. 146. Die Stellvertretung des Regierungspräsidenten 
bei der Regierung kann den gegenwärtig mit derselben 
betrauten Ober=Regierungsräthen für die Dauer ihres 
Amtes belassen werden. 

— GBisher Orgenis.Ges. 1 82. — 
g 20. 

S. 147. Beamte, welche bei der auf Grund des gegen¬ 
wärtigen Gesetzes eintretenden Umbildung der Ver¬ 
waltungsbehörden nicht verwendet werden, bleiben während 

—
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eines Zeitraums von fünf Jahren zur Verfügung der 
zuständigen Minister und werden auf einem besonderen 
Etat geführt. 

Diejenigen, welche während des fünfjährigen zeit¬ 
raumes eine etatsmäßige Anstellung nicht erhalten, treten 
nach Ablauf derselben in den Ruhestand. 

— Bisbe# Organis. Ges. 3 83. — 

§. 148. Die zur Verfügung der Minister verbleibenden 
Beamten haben sich nach der Anordnung derselben der 
zeitweiligen Wahrnehmung solcher Aemter zu unterziehen, 
zu deren dauernder Uebernahme sie verpflichtet sein würden. 
Erfolgt die Beschäftigung außerhalb des Ortes ihrer letzten 
Anstellung, so erhalten dieselben die gesetzmäßigen Reise¬ 
kosten und Tagegelder. 

— Bisher Organis. Ges. 1 84. — 

g. 149. Die zur Verfügung der Minister verbleibenden 
Beamten erhalten während des im §. 147 bezeichneten fünf¬ 
jährigen Zeitraumes, auch wenn sie während desselben 

dienstunfähig werden, unverkürzt ihr bisheriges Dienst¬ 
einkommen und den Wohnungsgeldzuschuß in dem bis¬ 
herigen Betrage. 

Als Verkürzung im Einkommen ist es nicht anzusehen, 
wenn die Gelegenheit zur Verwaltung von Nebenämtern 
entzogen wird oder die Beziehung der für die Dienst¬ 
unkosten besonders ausgesetzten Einnahmen mit diesen Un¬ 
kosten selbst wegfällt. 

An Stelle einer etatsmäßig gewährten freien Dienst¬ 
wohnung tritt eine Miethsentschädigung nach der Servis¬ 
klasse des Orts der letzten Anstellung. 

— Bisher Organis. Ges. 9 85.— 

§. 150. Die nach Ablauf des fünfjährigen Zeit¬ 
raumes gemäß §. 147 Absatz 2 in den Ruhestand tretenden 
Beamten erhalten eine Pension in der gesetzmäßigen Höhe 
mit der Maßgabe, daß die Pension ohne Rücksicht auf
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die Dauer der Dienstzeit auf 1/80 des Diensteinkommens 
zu bemessen ist. 

— Bisher Organis. Ges. 1 86. — 

§. 151. Den Verwaltungsbeamten, welche zu den im 
§. 2 des Gesetzes vom 27. März 1872 (Gesetz=Samml. 
S. 268) bezeichneten Beamten gehören, kann ein Warte¬ 
geld bis auf Höhe des gesetzmäßigen Pensionsbetrages 
gewährt werden. 

— Bisher Orgenis. Ges. 3 87. — 

Die bezeichneten Beamten sind die unter dem Vorbehalte des Wider¬ 
rufs oder der Kündigung angestellten. 

§. 152. Die bisherigen Bezirksverwaltungsgerichts¬ 
Direktoren übernehmen mit dem Inkrafttreten des gegen¬ 
wärtigen Gesetzes am Sitze ihres bisherigen Amts das 
Amt des Verwaltungsgerichts=Direktors (§. 28). 

Denselben ist gestattet, die bis dahin verwalteten nicht 
richterlichen Nebenämter, auch sofern mit denselben eine 
Vergütung verbunden ist, beizubehalten. 

— Neu. — 

§. 153. Die Bezirksräthe und die Bezirksverwaltungs¬ 
gerichte werden aufgehoben. . 

An deren Stelle treten die Bezirksausschüsse. 
– Nen. — 

8. 154. Das gegenwärtige Geſetz tritt mit dem 1. April 
1884, jedoch nur gleichzeitig mit dem Gesetze über die Zu¬ 
ständigkeit der Verwaltungs= und Verwaltungsgerichts¬ 
behörden, in Kraft, vorbehaltlich der Bestimmungen des 
§. 155. 

Gleichzeitig treten das Gesetz über die Organisation 
der allgemeinen Landesverwaltung vom 26. Juli 1880 
(Gesetz=Samml. S. 291) und die 88 1 bis 16 a, 31 bis 
87a und 89 des Gesetzes, betreffend die Verfassung der Ver¬ 
waltungsgerichte und das Verwaltungsstreitverfahren vom 

* Ju ½. (Gesetz=Samml. 1880 S. 328), außer Kraft. 2. August 1880
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Auf die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes bereits 
anhängig gemachten Sachen finden in Beziehung auf die 
Zuständigkeit der Behörden, das Verfahren und die Zu¬ 
lässigkeit der Rechtsmittel die Bestimmungen der früheren 
Gesetze, jedoch mit der Maßgabe Anwendung, daß an 
Stelle des Bezirksraths und des Bezirksverwaltungs¬ 
gerichts der Bezirksausschuß tritt. 

§. 155. In den Provinzen Posen, Schleswig=Holstein, 
Hannover, Hessen=Nassau, Westfalen und in der Rhein¬ 
provinz tritt das gegenwärtige Gesetz erst in Kraft, je 
nachdem für dieselben auf Grund besonderer Gesetze neue 
Kreis= und Provinzialordnungen erlassen sein werden. 
Der betreffende Zeitpunkt wird für jede Provinz durch 
Königliche Verordnung bekannt gemacht. 

Die Geltung der Bestimmungen des §. 16 und des 
§. 23 Absatz 1 wird jedoch hierdurch nicht berührt. 

Inwieweit die Bestimmungen der §§. 127 und 128 
auf die selbstständigen Städte in der Provinz Hannover 
Anwendung finden, bleibt der Kreisordnung für diese 
Provinz vorbehalten. 

— Bisher Organis. Ges. 3 89. — 

§. 156. In jeder Provinz ist noch vor dem Zeit¬ 
punkte des Inkrafttretens dieses Gesetzes zur Bildung 
des Bezirksausschusses in Gemäßheit der Vorschriften des 
gegenwärtigen Gesetzes zu schreiten. 

§. 157. Durch das gegenwärtige Gesetz werden nicht 
berührt: · 

1) die Bestimmungen der §§. 20, 21 der Gewerbe¬ 
ordnung vom 21. Juni 1869 (Bundes=Gesetzbl. 
S. 245); 

2) die Bestimmungen des Gesetzes vom 21. Juli 
1852, betreffend die Dienstvergehen der nicht richter¬ 
lichen Beamten 2c. (Gesetz=Samml. S. 463); die¬



Landesverwaltungsgesetz. § 158. 87 

selben finden jedoch für das Verwaltungsstreit¬ 
verfahren mit folgenden Maßgaben Anwendung: 
die Entscheidung erfolgt auf Grund mündlicher 
Verhandlung; das Gutachten des Disziplinarhofs 
ist nicht einzuholen; das Disziplinarverfahren kann 
mit Rücksicht auf den Ausfall der Voruntersuchung 
durch Beschluß der in erster Instanz zuftändigen 
Behörde eingestellt werden; die Erhebung eines 
Kostenpauschquantums findet nicht statt; 

3) die Bestimmungen des Reichsgesetzes über den 
Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 (Bundes¬ 
Gesetzbl. S. 360). 

— Bisher Verw. Ger. Ges. 1 84.— 

Zu 1) Zuständ. Ges. § 109. 
Zu 3) Zuständ.Ges. § 39. 

§. 158. Aufgehoben sind: 
1) die 88§. 40 bis 48, 50 bis 56 des Gesetzes vom 

8. März 1871, betreffend die Ausführung des 
Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz 
(Gesetz=Samml. S. 130); 

2) die 8§. 141 bis 163, 165 der Kreisordnung vom 
13. Dezember 1872 (Gesetz=Samml. S. 661), so¬ 
weit sie das Verfahren in streitigen Verwaltungs¬ 
sachen zum Gegenstande haben, sowie die 88§. 187 
bis 198 derselben Kreisordnung; 

3) der fünfte Abschnitt des zweiten Titels, sowie die 
§§. 2 Absatz 2 und 126 der Provinzialordnung 
vom 29. Juni 1875 (Gesetz=Samml. S. 335) und 
die Titel I bis IV, sowie die §§. 168, 169, 170 
Nr. 2, 4 und 5 und der §. 174 des Gesetzes vom 
26. Juli 1876, betreffend die Zuständigkeit der 
Verwaltungsbehörden und der Verwaltungsge¬ 
richtsbehörden 2c. (Gesetz=Samml. S. 297). 

— No. 1 u. 2 bisher Verw. Ger. Ges. 9 89.—
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§. 159. Mit dem Tage des Inkrafttretens des gegen¬ 
wärtigen Gesetzes treten alle mit demselben im Wider¬ 
spruche stehenden Bestimmungen außer Kraft. 

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unter¬ 
schrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel. 

Gegeben Bad Gastein, den 30. Juli 1883. 

(L. S.) Wilhelm. 

Fürst v. Bismarck. v. Puttkamer. Maybach. 
Lucius. Friedberg. v. Goßler. v. Schol)z. 

Gr. v. Hatzfeldt.
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Gesetz, betreffend die Verfassung der Verwaltungs¬ 
gerichte und das Verwaltungsstreitverfahren. 

Vom 3. Juli 1875.2. August 1880. 

(Ges. S. von 1880 S. 328). 

Zufolge § 154 des Landesverwaltungsgesetzes haben nur noch 
Titel IV und § 88 Geltung behalten. 

Titel IV. 

Von dem Oberverwaltungsgerichte.) 

§. 17. Das Oberverwaltungsgericht besteht aus einem 
Präsidenten, den Senatspräsidenten (§. 26) und der er¬ 
forderlichen Anzahl von Räthen. Die eine Hälfte der 
Mitglieder des Oberverwaltungsgerichts muß zum Richter¬ 

*) Das Oberverwaltungsgericht ist 
1. Revisionsgericht, Ldverw.Ges. § 93; 
2. Berufungsgericht, Ldverw.Ges. § 83; 
3. Gericht I. Instanz, Ldverw.Ges. §8§ 11, 28 Abs. 5, 126, 127, 

130, 135; Zuständ. Ges. 8§ 1, 19, 20, 36, 94; Prov.O. 88 3, 
4, 24, 48, 118, 121, 123; KreisO. § 180; 
Beschwerdegericht, Ldverw. Ges. §# 110, 108, 109; 
zuständiges Gericht für das Wiederaufnahmeverfahren, Ldverw. 
Ges. § 110; 

6. zuständiges Gericht für Entscheidung von Kompetenzkonflikten, 
Ldverw.Ges. § 113, und für Vorentscheidungen bei Beamten¬ 
verfolgung, Ldverw.Ges. 8 114; 

7. Disciplinargericht, Ldverw.Ges. §§ 14, 32, 39; Verw.Ger.Ges. 
§ 24; Prov.. §8 98; KreisO. 5 68. 

e
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amte, die andere Hälfte zur Bekleidung von höheren 
Verwaltungsämtern befähigt sein. 

Zum Mitgliede des Oberverwaltungsgerichts kann 
nur ernannt werden, wer das 30. Lebensjahr vollendet hat. 

Ger. Berf. Ges. §## 2, 4, 127; Gesetz betr. die Befähigung für den 
höheren Verwaltungsdienst vom 11. März 1879 (Ges. S. S. 160). 

Durch Allerh. Erlaß vom 6. November 1875 (Ges. S. S. 602) ist 
dem Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts der Rang der Räthe 
erster Klasse, den ständigen Mitgliedern der Titel Oberverwaltungs¬ 
gerichtsrath mit dem Range der Räthe zweiter Klasse, 

durch Allerh. Erlaß vom 28. Juli 1979 (Ges.S. S. 571) 
den Senatspräsidenten des Oberverwaltungsgerichts der Vortritt 
vor den übrigen Räthen der zweiten Klasse 

verliehen worden. 

§. 18. Die Mitglieder des Oberverwaltungsgerichts 
werden auf den Vorschlag des Staatsministeriums vom 
Könige ernannt. Die Ernennung erfolgt auf Lebenszeit. 

§ 88. 

§. 19. Die Mitglieder des Oberverwaltungsgerichts 
können ein besoldetes Nebenamt nur in den Fällen 
kleiden, in denen das Gesetz die Uebertragung eines 
solchen Antes an etatsmäßig angestellte Richter gestattet. 

Städteordnung vom 30. Mai 1853 (Ges. S. S. 269) § 17 no. 4 
u. § 30 no. 4; Kabinetsordre vom 13. Juli 1839 (Ges. S. S. 235); 
Gesetz vom 10. Juni 1874 (Ges. S. S. 244). 

Die Mitglieder sollen nicht zu dem Amte eines Schöffen berufen 
werden. Ausf. Ges. zum Reichs=Ger. Berf. Ges. vom 24. April 1878. 

§. 20. Die Mitglieder des Oberverwaltungsgerichts 
unterliegen, vorbehaltlich der Bestimmungen der 8§. 21 ff., 
keinem Disziplinarverfahren. 

§. 21. Ist ein Mitglied zu einer Strafe wegen einer 
ennchernben Handlung oder zu einer Foeiheie strafe von 
längerer als einjähriger Dauer rechtskräftig verurtheilt, 
so kann es durch Plenarbeschluß des Oberverwaltungs¬
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gerichts seines Amtes und seines Gehalts. für verlustig 
erklärt werden. 

§ 25; Ger.Verf. Ges. § 128. 

§. 22. Ist wegen eines Verbrechens oder Vergehens 
das Hauptverfahren gegen ein Mitglied eröffnet, so kann 
die vorläufige Enthebung desselben von seinem Amte durch 
Plenarbeschluß des Oberverwaltungsgerichts ausgesprochen 
werden. 

Wird gegen ein Mitglied die Untersuchungshaft ver¬ 
hängt, so tritt für die Dauer derselben die vorläufige 
Enthebung von Rechtswegen ein. 

Durch die vorläufige Enthebung wird das Recht auf 
den Genuß des Gehalts nicht berührt. 

§ 25; Ger. Verf. Ges. § 129. 

§. 23. Wenn ein Mitglied durch ein körperliches Ge¬ 
brechen oder durch Schwäche seiner körperlichen oder 
geistigen Kräfte zur Erfüllung seiner Amtspflichten 
dauernd unfähig wird, so tritt seine Versetzung in den 
Ruhestand gegen Gewährung eines Ruhegehalts ein. 

Ger Verf.Ges. § 130. 

§. 24. Wird die Versetzung eines Mitgliedes in den 
Ruhestand nicht beantragt, obgleich die Voraussetzungen 
derselben vorliegen, so hat der Präsident an das Mitglied 
die Aufforderung zu erlassen, binnen einer bestimmten 
Frist den Antrag zu stellen. Wird dieser Aufforderung 
nicht Folge geleistet, so ist die Versetzung in den Ruhe¬ 
stand durch Plenarbeschluß des Oberverwaltungsgerichts 
auszusprechen. · 

§25;Get.Berf.Ges.§131. 

§. 25. Für das nach Maßgabe der §§. 21, 22 Absatz 1 
und §. 24 einzuleitende Verfahren gelten die folgenden 
Bestimmungen:
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1) Der Präsident ernennt aus der Zahl der Mit¬ 
glieder des Oberverwaltungsgerichts einen Kom¬ 
missar. . 

Der Kommissar hat die das Verfahren begrün¬ 
denden Thatsachen zu erörtern, erforderlichenfalls 
den Beweis unter Vorladung des betheiligten 
Mitgliedes zu erheben und darüber Bericht zu 
erstatten. 

Der Bericht ist dem betheiligten Mitgliede zu¬ 
zufertigen. 

2) Vor der Beschlußfassung findet eine mündliche 
Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgerichte 
statt. In derselben kann die mündliche Vernehmung 
von Zeugen und Sachverständigen erfolgen. Das 
betheiligte Mitglied beziehungsweise sein Kurator 
ist zu hören. 

3) Das betheiligte Mitglied kann sich des Beistandes 
oder der Vertretung eines Rechtsanwaltes bedienen, 
jedoch ist das Oberverwaltungsgericht befugt, das 
persönliche Erscheinen des Mitgliedes unter der 
Warnung anzuordnen, daß bei seinem Ausbleiben 
ein Vertreter desselben nicht werde zugelassen 
werden. 

4) Die Einleitung des Verfahrens gegen den Prä¬ 
sidenten erfolgt durch den Stellvertreter desselben 
auf Grund eines Plenarbeschlusses des Ober¬ 
verwaltungsgerichts. - 

§. 26. Das Oberverwaltungsgericht kann auf Be¬ 
schluß des Staatsministeriums in Senate eingetheilt werden. 

Das Präsidium bezeichnet bei Beginn jedes Geschäfts¬ 
jahres mindestens auf die Dauer desselben für jeden Senat 
die ständigen Mitglieder und für den Fall ihrer Ver¬ 
hinderung die erforderlichen Vertreter. 

In gleicher Weise erfolgt nach Maßgabe des hierfür
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erlassenen Regulativs (§. 30) die Vertheilung der Geschäfte 
unter die Senate. 

Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten, den 
Senatspräsidenten und dem Dienstalter nach, bei gleichem 
Dienstalter dem der Geburt nach ältesten Mitgliede. Das 
Präsidium entscheidet nach Stimmenmehrheit; im Falle 
der Stimmengleichheit giebt die Stimme des Präsidenten 
den Ausschlag. 

Das O.V.=G. ist in 2 Senate getheilt. 
Ger. Verf. Ges. §8 62, 63, 121. 

§. 27. Dem Präsidenten gebührt der Vorsitz im Plenum 
und in demjenigen Senate, welchem er sich anschließt; 
in den anderen Senaten führt ein Senatspräsident den 
Vorit. 

im Falle der Verhinderung des ordentlichen Vor¬ 
sitzenden führt den Vorsitz im Plenum derjenige Senats¬ 
präsident und in den Senaten derjenige Rath s Senats, 
welcher das gedachte Amt am längsten bekleidet, und bei 
gleichem Dienstalter derjenige, welcher der Geburt nach 
der Aelteste ist. 

§. 28. Zur Fassung gültiger Beschlüsse des Ober¬ 
verwaltungsgerichts ist die Theilnahme von wenigstens 
fünf Mitgliedern erforderlich. 

Die Zahl der Mitglieder, welche bei Fassung eines 
Beschlusses eine entscheidende Stimme führen, muß in 
allen Fällen eine ungerade sein. Ist die Zahl der an¬ 
wesenden Mitglieder eine gerade, so hat der zuletzt ernannte 
Rath und bei gleichem Dienstalter der 8* Geburt nach 
jüngere Rath kein Stimmrecht. Dem Berichterſtatter ſteht 
jedoch in allen Fällen Stimmrecht zu. 

§. 29. Will ein Senat in einer Rechtsfrage von einer 
früheren Entscheidung eines anderen Senats oder des 
Plenums abweichen, so hat er die Verhandlung und 
Entscheidung der Sache vor das Plenum zu verweisen. 

Verw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 7
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Zur Fassung von Plenarentscheidungen ist die Theil¬ 
nahme von wenigstens zwei Dritteln aller Mitglieder 
erforderlich. 

Ger, Verf. Ges. § 137. 

§. 30. Im Uebrigen wird der Geschäftsgang und die 
Vertheilung der Geschäfte unter die Senate durch ein 
Regulativ geordnet, welches das Plenum des Oberver¬ 
waltungsgerichts zu entwerfen und dem Staatsministerium 
zur Bestätigung einzureichen hat. 

Die Ernennung der erforderlichen Subaltern= und 
Unterbeamten bei dem Oberverwaltungsgerichte erfolgt, 
insoweit sie nicht durch das Geschäftsregulativ dem Prä¬ 
sidenten überwiesen wird, durch das Staatsministerium. 

Regulativ für den Geschäftsgang bei dem Oberverwaltungsgerichte 
vom 30. Januar 1878 (Ges. Samml. S. 69) vom Staatsministerium 
unterm 2. April 1878 bestätigt, nebst Nachtrag vom 22. September 1881 
abgedruckt im Anhang unter XIV. 

§. 30 a. Die Disziplin über die bei dem Oberverwal= 
tungsgerichte angestellten Subaltern= und Unterbeamten 
äbt der Präsident mit denjenigen Befugnissen, welche 
nach dem Gesetze, betreffend die Dienstvergehen der nicht 
richterlichen Beamten 2c., vom 21. Juli 1852 den Ministern 
in Ansehung der ihnen untergeordneten Beamten zustehen. 
Die Einleitung des Disziplinarverfahrens auf Entfernung 
aus dem Amte, die Ernennung des Untersuchungskommissars 
und des Vertreters der Staatsanwaltschaft erfolgt durch 
den Präsidenten; entscheidende Behörde erster und letzter 
Instanz ist das Oberverwaltungsgericht. 

  

§. 88. Die Stelle eines Mitgliedes des Oberverwal=¬ 
tungsgerichts darf als Nebenamt fortan nicht mehr ver¬ 
liehen werden.



Nachweisung 
über den Verbleib der aufgehobenen und in das Landesverwaltungs¬ 
gesetzaufgenommenen Paragraphen des Verwaltungsgerichtsgesetzes. 
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Provinzialordnung 

für die 

Provinzen GEst- und MWestpreußen, Grandenburg, 

Rommern, Schlesien und Sachsen.





Geſetz, betreffend die Abänderung von Beſtimmungen 
der Provinzialordnung für die Provinzen Preußen, 

Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen, vom 

29. Juni 1875 und die Ergänzung derselben. 

Vom 22. März 1881. 

(Ges. S. S. 176). 

— 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König 
von Preußen 2c. verordnen, mit Zustimmung beider 
Häuser des Landtages der Monarchie, was folgt: 

Artikel I. 

Die §8. 38, 112, 118 und 121 der Provinzial¬ 
ordnung für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pom¬ 
mern, Schlesien und Sachsen, vom 29. Juni 1875 
(Gesetz=Samml. S. 335) werden durch nachstehende, 
den bisherigen Zifferzahlen entsprechende Bestimmungen 
ersetzt. 

(Die geänderten Bestimmungen sind in dem neu redigirten 
Text enthalten und deshalb hier fortgelassen.) 

Artikel II. 

In der Ueberschrift und in der Einleitung der Pro¬ 
vinzialordnung sind die Worte „Provinzen Preußen“ 
durch „Provinzen Ost= und Westpreußen“ und in dem
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§. 98 Ziffer 5 die Worte „Verwaltungsgericht“ und 
„Verwaltungsgerichte“ durch „Bezirksverwaltungsgericht"“, 
beziehungsweise „Bezirksverwaltungsgerichte“ zu ersetzen. 

In den Fällen der 8§§. 23, 24, 98 Nr. 4, und 114 
Absatz 2 beträgt die Frist zur Erhebung des Einspruches, 
beziehungsweise der Klage und der Beschwerde fortan 
zwei Wochen, in den Fällen des §. 13 die Frist zur 
Anbringung der Anträge fortan vier Wochen. 

Der fünfte Abschnitt des zweiten Titels (88: 62 bis 
86), sowie die §§. 2 Absatz 2, 126 und 127 kommen 
in Wegfall. 

Artikel III. 

Dieses Gesetz tritt am 1. April 1881 in Kraft. 
Der Minister des Innern wird ermächtigt, den Text 

der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875, wie er sich 
aus den in den Artikeln I. und II. festgestellten Aende¬ 
rungen ergiebt, durch die Gesetz=Sammlung bekannt zu 
machen. 
Uunukundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unter¬ 

schrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel. 

Gegeben Berlin den 22. März 1881. 

(L. 8S.) Wilhelm. 
Fürst v. Bismarck, Gr. zu Stolberg, v. Kameke, 

Maybach, v. Puttkamer, Lucius, Friedberg, 

v. Bötticher.



Kekanntmachung, betreffend die Redaktion der Provinzial¬ 
ordnung für die Provinzen Gst- und Westpreuhen, Grandenburg, 

Rommern, Schlesten und Sachsen. 

Vom 22. März 1881. 

(Ges. S. S. 233). 

Auf Grund des Artikels III Absatz 2 des Gesetzes, 
betreffend die Abänderung von Bestimmungen der Pro¬ 
vinzialordnung für die Provinzen Preußen, Brandenburg, 
Pommern, Schlesien und Sachsen vom 29. Juni 1875 
und die Ergänzung derselben, vom 22. März 1881 
(Gesetz=Samml. S. 176) wird der Text der Provinzial= 
ordnung vom 29. Juni 1875, wie er sich aus den in 
den Artikeln 1 und II des Gesetzes vom 22. März d. J. 
festgestellten Aenderungen ergiebt, nachstehend bekannt 
gemacht. 

Berlin, den 22. März 1881. 

Der Minister des Innern. 

Im Allerhöchsten Auftrage: 

v. Puttkamer.



Provinzialordunng für die Provinzen Oſt- und Weſt⸗ 

preußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und 

Sachsen. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König 
von Preußen 2c. verordnen, mit Zustimmung beider 
Häuser des Landtages, für die Provinzen Ost= und 
Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und 
Sachsen, was folgt: 

Erster Titel. 

Von den Grundlagen der Provinziatverfasfung. 

Erster Abschnitt. 

Von dem Umfange und der Begrenzung der 

Provinzialverbände. 

§. 1. Jede Provinz bildet einen mit den Rechten 
einer Korporation ausgestatteten Kommunalverband zur 
Selbstverwaltung seiner Angelegenheiten. 

Zum Kommunalverbande der Provinz (Provinzial¬= 
verband) gehören alle innerhalb der Grenzen derselben 
belegenen Kreise und alle zu diesen Kreisen gehörenden 
Orsschaften.
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Diejenigen Kreise und einzelnen Ortschaften, welche 
bisher zu einem anderen provinzialständischen Verbande 
gehört haben, treten aus diesem Verbande aus und in 
den Kommunalverband derjenigen Provinz ein, innerhalb 
deren Grenzen sie belegen sind. 

Ldverw.Ges. § 57 Abs. 2. 

§. 2. Die Haupt= und Residenzstadt Berlin scheidet 
aus dem Kommunalverbande der Provinz Brandenburg aus. 

Ldverw.Ges. 8§ 1 u. 41 f. 

§. 3. Die in Folge der Ausführung der Vorschrift 
des §. 1 erforderliche Regelung der Verhältnisse ist, 
unbeschadet aller Privatrechte Dritter, durch den Minister 
des Innern zu bewirken. 

Streitigkeiten, welche hierbei entstehen, unterliegen der 
Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts. 

§ 128. 

Beränderung der Provinzialgrenzen. 

§. 4. Die Veränderung bestehender Provinzialgrenzen 
erfolgt durch Gesetz. 

Die in Folge einer derartigen Veränderung erforder¬ 
liche Regelung der Verhältnisse ist auf dem im §. 3 
bezeichneten Wege zu bewirken. 

Veränderungen solcher Gemeinde= oder Gutsbezirks¬ 
grenzen, welche zugleich Provinzialgrenzen sind, ziehen 
die Veränderung der letzteren ohne Weiteres nach sich. 

Eine jede Veränderung der Provinzialgrenzen, welche 
nicht durch Gesetz erfolgt, ist durch die Amtsblätter der 
betheiligten Provinzen bekannt zu machen. 

Kreis C. § 3.



108 Provinzialordnung. §§ 5—8. 

Zweiter Abschnitt. 

Von den Provinzialangehörigen, ihren 
Rechten und Pflichten. 

§. 5. Provinzialangehörige sind alle Angehörigen der 
zu der Provinz gehörigen Kreise. 

KreisO. § 6. 

Rechte der Provinzialangehörigen. 

§. 6C. Die Provinzialangehörigen sind berechtigt: 
1) zur Theilnahme an der Verwaltung und Vertre¬ 

tung des Provinzialverbandes nach näherer Vor¬ 
schrift dieses Gesetzes; 

2) zur Mitbenutzung der öffentlichen Einrichtungen 
und Anstalten des Provinzialverbandes nach Maß¬ 
gabe der für dieselben bestehenden Bestimmungen. 

120. 
Beitragspflicht zu den Provinzialabgeben. 

§. 7. Die Provinzialangehörigen sind verpflichtet, 
nach näherer Vorschrift dieses Gesetzes zu den Provinzial¬ 
lasten beizutragen. 

S 105—113. 

Dritter Abschnitt. 

Von den Provinzialstatuten und Reglements. 

§. 8. Die Provinzialverbände sind befugt: 
1) zum Erlasse besonderer statutarischer Anordnungen 

über solche ihre Verfassung betreffenden Angelegen¬ 
heiten, hinsichtlich deren das Gesetz auf statutarische 
Regelung verweist oder keine ausdrücklichen Vor¬ 
schriften enthält. Das Statut darf den bestehenden 
Gesetzen nicht widersprechen;
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2) zum Erlasse von Reglements über besondere Ein¬ 
richtungen des Provinzialverbandes. 

Die Provinzialstatuten und Reglements sind auf Kosten 
der Provinzialverbände durch die Amtsblätter der Provinz 
bekannt zu machen. 

No. 1: 8§§ 11, 35, 38 I, 46, 47 Abs. 3, 91, 93, 119 no. 1; 
Ldverw.Ges. §5 13, 28 Abf. 5. 

Nr. 2: 88 35, 59, 95, 120. 

Zweiter Titel. 

Von der Vertretung und Verwaltung der Provinzial¬ 
verbände. 

Erster Abschnitt. 

Von der Zusammensetzung der Provinzial¬= 

landtage. 

§. 9. Die Provinzialversammlung (der Provinzial= 
landtag) besteht aus Abgeordneten der Land= und Stadt¬ 
kreise der Provinz. 

Zahl der Mitglieder der Provinziallandtage. 

§. 10. In den Provinzen Ost= und Westpreußen, 
Brandenburg, Pommern und Sachsen werden für jeden 
Kreis zwei Abgeordnete, in der Provinz Schlesien für 
jeden Kreis mit weniger als 40000 Einwohnern ein 
Abgeordneter, für jeden Kreis mit 40 000 oder mehr 
Einwohnern wwei Abgeordnete gewählt. Erreicht die 
Einwohnerzahl eines Kreises 

1) in der Provinz Schlesien 80.000, 
2) in den Provinzen Ost= und Westpreußen 60000, 
3) in den Provinzen Brandenburg und Sachsen 50 000,
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4) in der Provinz Pommern 40 000 Einwohner, 
so werden drei Abgeordnete gewählt. 

Für jede fernere Vollzahl von 50000 Einwohnern 
tritt ein Abgeordneter hinzu. 

§*# 3 des im Anhang unter XIII abgedruckten Gesetzes, betr. die 
Theilung der Provinz Preußen vom 19. März 1877. 

§. 11. Den Provinziallandtagen bleibt es überlassen, 
durch statutarische Anordnung in geeigneten Fällen zwei 
derjenigen angrenzenden Landkreise, welche nur je zwei 
Abgeordnete zu wählen haben, unter Zustimmung der 
betreffenden Kreistage zu Wahlbezirken zu verbinden und 
die Wahlorte zu bestimmen. 

In der Provinz Schlesien können außerdem in gleicher 
Weise zwei Landkreise, deren einer nur einen und der 
andere nur zwei Abgeordnete zu wählen hat, sowie zwei 
oder drei derjenigen Landkreise, welche nur je einen 
Abgeordneten zu wählen haben, zu Wahlbezirken ver¬ 
bunden werden. 

Die Wahlbezirke wählen diejenige Zahl der Abge¬ 
ordneten, welche gemäß §. 10 auf die zusammengelegten 
Kreise trifft. 

§. 12. Die Feststellung der Zahl der von den ein¬ 
elnen Kreisen beziehungsweise Wahlbezirken zu wählenden 
A#g cordneten erfolgt vor jeder neuen Wahl (88. 20 
unk 122) durch den Provinzialausschuß Veb wird dur 
die Amtsblätter der Provinz zur öffentlichen keendurch 
gebracht. 

Der Feststellung ist die durch die jeweilige letzte 
Volkszählung ermittelte Einwohnerzahl der Kreise be¬ 
sichungspeise Wahlbezirke, mit Ausschluß der aktiven 
Militärpersonen, zu Grunde zu legen. 

§. 13. Anträge auf Berichtigung der Feststellung 
sind innerhalb vier Wochen nach Ausgabe des Amtsblatts,
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durch welches die Feststellung veröffentlicht worden ist, 
bei dem Provinzialausschusse anzubringen, welcher darüber 
endgültig beschließt. 

KreisO. § 110 Abs. 2, s. 112a Abf. 1. 

Bollziehung der Wahlen. 

§. 14. Die Abgeordneten der Landkreise werden von 
den Kreistagen gewählt. 

Erfolgt die Bildung von Wahlbezirken, so treten die 
Kreistage der zu dem Wahlbezirke gehörigen Landkreise 
unter dem Vorsitze des von dem Ober=Präsidenten zu 
ernennenden Wahlkommissars zu einer Wahlversammlung 
zusammen. 

§ 11. Die Vornahme der Wahl einer Mehrzahl von Abgeordneten 
in Einem Wahlakte ist zulässig. O.B.G. 16. Mai 1882 (VII S. 11). 

§. 15. Die Abgeordneten der Stadtkreise werden 
von dem Magistrate und der Stadtverordnetenversamm¬ 
lung beziehungsweise dem bürgerschaftlichen Repräsen¬ 
tantenkollegium in gemeinschaftlicher Sitzung unter dem 
Vorsitze des Bürgermeisters, die Abgeordneten des Stadt¬ 
kreises Magdeburg werden von dem Kreistage gewählt. 

Kreis O. 88 4 u. 169 ff. 

§. 16. Die Vollziehung der Wahlen der Provinzial¬ 
landtagsabgeordneten erfolgt nach näherer Vorschrift des 
diesem Gesetze beigefügten Wahlreglements. 

Hinter diesem Gesetze abgedruckt. § 42. 

Wählbarkeit zum Abgeordneten. 

§. 17. Wählbar zum Mitgliede des Provinzial= 
landtages ist jeder selbstständige Angehörige des Deu en 
Reichs, welcher das dreißigste Lebensjahr vollendet hat, 
sich im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befindet und 
seit mindestens einem Jahre der Provinz durch Grund¬ 
besitz oder Wohnsitz angehört.
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Als selbstständig gilt derjenige, welchem das Recht, 
über sein Vermögen zu verfügen und dasselbe zu ver¬ 
walten, nicht durch gerichtliche Anordnung entzogen ist. 

Abs. 1: und zwar auch dann, wenn Jemand der Provinz während 

des einen Theiles des Jahres nur durch Grundbesitz, während des übrigen 

aber nur durch den Wohnsitz angehört hat. O. V.G. vom 25. April 1876 

I S. 15). — § 47. 
Abs. 2: KreisO. S 96. 

Verlust der Wählbarkeit. 

§. 18. Die Wählbarkeit geht verloren, sobald eines 
der im §. 17 gedachten Erfordernisse bei dem bis dahin 
Wählbaren nicht mehr zutrifft. Sie ruht während der 
Dauer eines Konkurses, ferner während der Dauer einer 
gerichtlichen Untersuchung, wenn dieselbe wegen Ver¬ 

brechen oder wegen solcher Vergehen, welche den Verlust 
der bürgerlichen Ehrenrechte nach sich ziehen müssen oder 
können, eingeleitet, oder wenn die gerichtliche Haft ver¬ 
fügt ist. 

Dauer der Wahlperiode der Abgeordneten. 

§. 19. Die Abgeordneten zum Provinziallandtage 
werden auf sechs Jahre gewählt. 

Jede Wahl verliert dauernd oder vorübergehend ihre 
Wirkung mit dem gänzlichen oder zeitweisen Aufhören 
einer der für die Wählbarkeit vorgeschriebenen Bedin¬ 
gungen. Der Provinziallandtag hat darüber zu be¬ 
schließen, ob einer dieser Fälle eingetreten ist. 

8 24. 

Anordunug der Wablen. 

#§. 20. Die Vornahme der Wahlen zum Provinzial¬ 
landtage wird durch den Ober=Präsidenten angeordnet. 

§. 21. Die Namen der neugewählten Abgeordneten 
sind von dem Ober=Präsidenten durch die Amtsblätter 
der Provinz bekannt zu machen.
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Die Einführung derselben erfolgt durch den Vor¬ 
sitzenden des Provinziallandtages. 

#33. 

Ersatzwahlen. 

§. 22. Die Ersatzwahlen für die im Laufe der Wahl¬ 
periode Ausgeschiedenen werden von denjenigen Land¬ 
und Stadtkreisen beziehungsweise Wahlbezirken vor¬ 
genommen, von denen die Ausgeschiedenen gewählt waren. 

Die Vollziehung der Ersatzwahlen muß innerhalb 
längstens sechs Monaten und womöglich vor dem Zu¬ 
sammentritte des nächsten Provinziallandtages erfolgen. 
Die Ersatzmänner bleiben nur bis zum Ende desjenigen 
Zeitraums in Thätigkeit, für welchen die Ausgeschiedenen 
gewählt waren. 

Einspruch gegen das stattgehabte Wahl¬ 
verfahren und Entscheldung über die Gültigkeit 
der Wahlen. 

§. 23. Gegen das stattgehabte Wahlverfahren kann 
jedes Mitglied der Wahlversammlung innerhalb zwei 
Wochen Einspruch bei dem Vorsitzenden des Wahl¬ 
vorstandes erheben. Die Beschlußfassung über den Ein¬ 
spruch, über welchen die Betheiligten vorab zu hören 
sind, steht dem Provinziallandtage zu. Im Uebrigen 
prüft der Provinziallandtag die Legitimation seiner Mit¬ 
glieder von Amtswegen und beschließt darüber. 

8 24. 

§. 24. Gegen die nach Maßgabe der 88. 19 und 23 
gefaßten Beschlüsse des Provinziallandtages findet inner¬ 
halb zwei Wochen die Klage bei dem Oberverwaltungs¬ 
gerichte statt. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung, 
jedoch dürfen bis zur Entscheidung des Oberverwaltungs¬= 
gerichts Ersatzwahlen nicht stattfinden. 

Verw.=Org.=Geseye. 2. Aufl. 8
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Zweiter Abschnitt. 

Von den Versammlungen der Provinzial¬ 
landtage. 

Einderufung des Provinziallandtages. 

§. 25. Der Provinziallandtag wird von dem Könige 
alle zwei Johre wenigstens ein Mal berufen, außerdem 
aber so oft es die Geschäfte erfordern. 

§. 26. Die Ladung der Mitglieder, die Eröffnung 
und Schließung des Provinziallandtages erfolgt durch 
den Oberpräsidenten der Provinz als Königlichen Kom¬ 
missarius oder den für ihn in dieser Eigenschaft ernannten 
Stellvertreter. 

Königlicher Kommissarins bei dem Provinziallandtage. 

§. 27. Der Königliche Kommissarius ist die Mittels¬ 
person bei allen Verhandlungen der Staatsbehörden mit 
dem Provinziallandtage. 

Der Kommissarius theilt dem Provinziallandtage die 
Vorlagen der Staatsregierung mit und empfängt die 
von ihm abzugebenden Erklärungen und Gutachten. 

Der Königliche Kommissarius, sowie die zu seiner 
Vertretung oder Unterstützung abgeordneten Staats¬ 
beamten sind befugt, den Sitzungen des Provinzialland¬ 
tages und der von ihm zur Vorbereitung seiner Beschlüsse 
gewählten Kommissionen beizuwohnen; dieselben müssen 
auf Verlangen zu jeder Zeit gehört werden. 

Oessentlichkelt der Sitzungen des Provinziallandtages. 

§. 28. Die Sitzungen des Provinziallandtages sind 
öffentlich. Für einzelne Gegenstände kann durch beson¬ 
deren, in geheimer Sitzung gefaßten Beschluß die Oeffent= 
lichkeit ausgeschlossen werden. 

§5 31 Abs. 2; Kreis L. 5 120.
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Beschlußfähigkeit des Provinziallandtages. 

§. 29. Der Provinziallandtag kann nur beschließen, 
wenn mehr als die Hälfte der im §. 10 vorgeschriebenen 
Mitgliederzahl anwesend ist. 

Als anwesend gelten auch diejenigen Mitglieder, welche 
sich der Abstimmung enthalten. 

Fassung der Beschlüsse nach absoluter Stimmenmehrheit. 

§. 30. Der Provinziallandtag faßt seine Beschlüsse 
nach Stimmenmehrheit. Die Stimmenmehrheit wird ohne 
Mitzählung derjenigen festgestellt, die sich der Abstim¬ 
mung enthalten haben. Bei Stimmengleichheit gilt der 
gestellte Antrag als abgelehnt. 

Theilmahme der Mitglieder des Provinzial= 
ausschusses, des Landesdirektors und der oberen 
Beamten an den eitzungen des Provinzial¬ 
landtages. 

§. 31. Die Mitglieder des Provinzialausschusses, 
sowie der Landesdirektor (Landeshauptmann) und die 
ihm zugeordneten oberen Beamten (88§. 87 und 93) können, 
sofern sie nicht selbst Mitglieder des Provinziallandtages 
sind, den Sitzungen desselben mit berathender Stimme 
beiwohnen. 

Der Provinziallandtag kann jedoch beschließen, ein¬ 
zelne, die Mitglieder des Provinzialausschusses, den Landes¬ 
direktor oder die ihm zugeordneten oberen Beamten per¬ 
sönlich berührende Gegenstände in deren Abwesenheit und 
in geheimer Sitzung zu verhandeln, sofern dieselben nicht 
Mitglieder des Provinziallandtages sind. 

Wahl des Vorsitzenden des Provinzialland¬ 
tages und seines Stellvertreters. 

§. 32. Unter dem Vorsitze des an Fahren ältesten 
Mitgliedes, welchem die beiden jüngsten Mitglieder als 
Schriftführer und Stimmzähler zur Seite stehen, wählt 
der Provinziallandtag nach näherer Vorschrift des diesem 

87
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Geſetze beigefügten Wahlreglements einen Vorſitzenden 
und einen Stellvertreter. 

Dieſelben fungiren während der Sitzungsperiode und 
in der darauf folgenden Zwischenzeit bis zum Zusammen¬ 
tritte des nächsten Provinziallandtages. 

Geschäftsordnung des Provinziallandtages. 

§. 33. Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen. 
Er eröffnet und schließt die Sitzungen und handhabt die 
Ordnung in denselben. Er kann jeden Zuhörer entfernen 
lassen, welcher Zeichen des Beifalls oder des Mißfallens 
giebt oder sonst eine Störung verursacht. 

Im Uebrigen regelt der Provinziallandtag seinen 
Geschäftsgang durch eine Geschäftsordnung. 

Dritter Abschnitt. 

Von den Geschäften des Provinziallandtages. 

a) Im Allgemeinen. 

§. 34. Der Provinziallandtag ist berufen: 
I. über diejenigen die Provinz betreffenden 

Gesetzentwürfe sowie sonstigen Gegen¬ 
stände sein Gutachten abzugeben, welche 
ihm zu dem Ende von der Staatsregie¬ 
rung überwiesen werden; 

II. den Provinzialverband zu vertreten, 
und nach näherer Vorschrift dieses Ge¬ 
setzes über die Angelegenheiten desselben, 
sowie über diejenigen Gegenstände zu 
berathen und zu beschließen, welche ihm 
durch Gesetze oder Königliche Verord¬ 
nungen überwiesen sind oder in Zukunft 
durch Gesetz überwiesen werden. 

KreisO. 8 115 fl.
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b) Im Besonderen. 

§. 35. Zu den Befugnissen und Obliegenheiten des 
Provinziallandtages gehören insbesondere folgende: 

I. Der Provinziallandtag beschließt über 
den Erlaß von Statuten und Regle¬ 
ments gemäß §. 8. 

§6 8, 119 no. 1, 120. 

S. 36. II. Der Provinziallandtag beschließt, in 
welcher Weise Staatsprästationen, welche 
von dem Provinzialverbande aufzu¬ 
bringen sind, und deren Aufbringungs¬ 
weise nicht schon durch das Gesetz vor¬ 
geschrieben ist, vertheilt werden sollen. 

§. 37. III. Der Provinziallandtag beschließt über 
die zur Erfüllung von Verpflichtungen 
oder im Interesse der Provinz erforder¬ 
lichen Ausgaben. 

Er beschließt zu dem Ende: 
1) über die Verwendung der dem Pro¬ 

vinzialverbande aus der Staats¬ 
kasse überwiesenen Jahresrenten 
und Fonds nach näherer Vorschrift 
des Gesetzes, betreffend die Aus¬ 
führung der §§. 5 und 6 des Ge¬ 
setzes vom 30. April 1873 wegen 
der Dotation der Provinzial= und 
Kreisverbände, 

2) über die Verwendung der Ein¬ 
nahmen aus sonstigem Kapital¬ 
und Grundvermögen des Pro¬ 
vinzialverbandes, sowie über die 
Verwendung des Kapitalvermögens 
selbst,



118 Provinzialordnung. §§ 38—41. 

3) über die Aufnahme von Anleihen 
und die Uebernahme von Bürg¬ 

schaften, 
4) über die Ausschreibung von Pro¬ 

vinzialabgaben. 
Kreis O. 8 70. 
No. 1: Das Gesetz vom 30. April 1873 sowie das Ausführungs¬ 

gesetz vom 8. Juli 1875 sind im Anhang unter IV bezw. IX abgedruckt. 
No. 3 u. 4: 88 105, 119. 

§. 38. IV. Der Provinziallandtag beschließt über 
die Veräußerung von Grundstücken und 
Immobiliarrechten. Durch Provinzial= 
statut kann dem Provinzialausschusse 
für einzelne Verwaltungszweige und 
Anstalten die Befugniß zur Veräußerung 
von Grundstücken minderen Werthes 
beigelegt werden. 

88 8, 119 no. 1. 
Die Entſcheidung darüber, welche Grundſtücke als ſolche „minderen 

Werthes“ zu betrachten ſind, ſteht lediglich dem Provinziallandtage zu 
(Kommiss. Bericht des Abg. H.). 

§. 39. V. Der Provinziallandtag beschließt über 
die Einrichtung des Rechnungs= und 
Kassenwesens, über die Feststellung des 
Haushaltsetats, sowie über die Dechar¬ 
girung der Jahresrechnungen (88. 101 
und 104). 

§. 40. VI. Der Provinziallandtag stellt die Grund¬ 
sätze fest, nach denen die Verwaltung 
der Angelegenheiten des Provinzial¬ 
verbandes zu erfolgen hat. 

§ 59. 

8. 41. VII. Der Provinziallandtag beschließt über 
die Einrichtung von Provinzialämtern,
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er bestimmt die Zahl, die Besoldung, 
sowie die Art der Anstellung der Be¬ 
amten und wählt den Landesdirektor 

(Landeshauptmann), die demselben nach 
§. 93 zugeordneten oberen Beamten, 
sowie die sonstigen im Provinzialstatute 
zu bezeichnenden leitenden Beamten ein¬ 
zelner Verwaltungszweige. 

88 60, 87, 93, 94, 95. 

S§. 42. VIII. Der Provinziallandtag vollzieht die 
Wahlen zum Provinzialausschusse, sowie 
nach Maßgabe der besonderen Gesetze 
die Wahlen zu den für Zmwecke der 
allgemeinen Landesverwaltung ange¬ 
ordneten Behörden und Kommissionen; 
er bestellt besondere Kommissionen oder 
Kommissare für Zwecke der kommunalen 
Provinzialverwaltung (8§. 99). 

Für die Vollziehung dieser Wahlen 
gelten die Vorschriften des diesem Gesetze 
beigefügten Reglements. Gegen das 
stattgehabte Wahlverfahren kann jedes 
Mitglied des Provinziallandtages inner¬ 
halb vier und zwanzig Stunden Ein¬ 
spruch bei dem Vorsitzenden erheben. 
Die endgültige Beschlußfassung über 
den Einspruch steht dem Provinzial¬ 
landtage zu. 

§§ 16, 47; Ldverw.Ges. 88 10, 28. 

§. 43. IX. Der Provinziallandtag ist befugt, An¬ 
träge und Beschwerden, welche die Pro¬ 
vinz oder einzelne Theile derselben 
betreffen, an die Staatsregierung zu 
richten.
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§. 44. X. Der Provinziallandtag nimmt die ihm 
durch Gesetz übertragenen sonstigen Ge¬ 
schäfte wahr. 

Bierter Abschnitt. 

Von dem Provinzialausschusse, seiner Zu¬ 
sammensetzung und seinen Geschäften. 

Stellung des Provinzialausschusses im Allgemeinen. 

§. 45. Zum Zwecke der Verwaltung der Angelegen¬ 
heiten des Provinzialverbandes wird für jede Provinz 
ein Provinzialausschuß bestellt. 

Zusammensetzung des Provinzialausschusses. 

§. 46. Der Provinzialausschuß besteht aus einem 
Vorsitzenden und einer durch das Provinzialstatut festzu¬ 
setzenden Zahl von mindestens sieben bis höchstens drei¬ 
zehn Mitgliedern. 

Außerdem ist der Landesdirektor von Amtswegen 
Mitglied des Provinzialausschusses. 

§ 47 Abs. 6, 88 87, 88 Abs. 2. 

Wahl des Vorsitzenden und der Mitglieder 
des Provinzialansschusses. 

§. 47. Der Vorsitzende, die Mitglieder des Pro¬ 
vinzialausschusses und aus der Zahl der letzteren der 
Stellvertreter des Vorsitzenden werden von dem Provinzial¬ 
landtage gewählt. 

Für die Mitglieder ist in gleicher Weise eine mindestens. 
der Hälfte derselben gleichkommende Zahl von Stellver¬ 
tretern zu wählen. 

Die Zahl der Stellvertreter, sowie die Reihenfolge, 
in welcher dieselben einzuberufen sind, wird durch das 
Provinzialstatut bestimmt.
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Wählbar ist jeder zum Provinziallandtage wählbare 
Angehörige des Deutschen Reichs 6 §. 17). 

Von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind der Ober¬ 
präsident, die Regierungspräsidenten und Vizepräsidenten, 
sowie sämmtliche Provinzialbeamte. 

Der Landesdirektor kann zum Vorsitzenden oder stell¬ 
vertretenden Vorsitzenden des Provinzialausschusses nicht 
gewählt werden. 

§ 87. 
Abs. 5: Provinzialbeamte § 96. Der Regierungsvicepräsident ist 

weggefallen, Ldverw.Ges. § 17. 

§. 18. Die Wahl des Vorsitzenden, der Mitglieder 
des Provinzialausschusses und deren Stellvertreter erfolgt 
auf sechs Jahre. 

Jede Wahl verliert dauernd oder vorübergehend ihre 
Wirkung mit dem zänzlichen oder zeitweisen Aufhören 
einer der für die Wählbarkeit vorgeschriebenen Bedingungen. 

Der Provinzialausschuß hat darüber zu beschließen, 
ob einer dieser Fälle eingetreten ist. Gegen den Beschluß 
des Provinzialausschusses findet nach Maßgabe des §. 24 
die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte statt. 

§. 49. Alle drei Jahre scheidet die Hälfte der ge¬ 
wählten Mitglieder und Stellvertreter aus und wird durch 
neue Wahlen ersetzt. Die Ausscheidenden bleiben jedoch 
in allen Fällen bis zur Einführung der neu Gewählten 
in Thätigkeit. 

Ist die Zahl der gewählten Mitglieder beziehungs¬ 
weise Stellvertreter nicht durch zwei theilbar, so scheidet 
das erste Mal die nächst größere Zahl aus. 

Die das erste Mal Ausscheidenden werden durch das 
Loos bestimmt. Die Ausscheidenden sind wieder wählbar. 

§. 50. Für die im Laufe der Wahlperiode aus¬ 
scheidenden Mitglieder und Stellvertreter haben Ersatz¬
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wahlen stattzufinden. Die Vollziehung der Ersatzwahlen 
muß durch den Provinziallandtag bei dessen nächstem 
Zusammentritt erfolgen. Die Ersatzmänner bleiben nur 
bis zum Ende desjenigen Zeitraums in Thätigkeit, für 
welchen die Ausgeschiedenen gewählt waren. 

§. 51. Der Vorsitzende des Provinzialausschusses 
wird vom Ober=Präsidenten, die Mitglieder des Pro¬ 
vinzialausschusses werden von dem Vorsitzenden vereidigt 
und in ihre Stellen eingeführt. Sie können aus Gründen, 
welche die Entfernung eines Beamten aus seinem Amte 
rechtfertigen (§. 2 des Gesetzes vom 21. Juli 1852, 
Gesetz=Samml. S. 465), im Wege des Disziplinarver¬ 
fahrens ihrer Stellen enthoben werden. 

Für das Disziplinarverfahren gelten die Vorschriften, 
welche nach Maßgabe des §. 98 Nr. 5 gegen den Landes¬ 
direktor zur Anwendung kommen. 

Berufung des Provinzialausschusses. 

§. 52. Der Provinzialausschuß versammelt sich, so 
vot es die Geschäfte erfordern. Die Berufung zu den 
Versammlungen erfolgt durch den Vorsitzenden; sie muß 
erfolgen auf schriftlichen Antrag des Landesdirektors oder 
der Hälfte der Mitglieder des Provinzialausschusses. 

Larh Beschluß des Provinzialausschusses können 
regelmäßige Sitzungstage festgesetzt werden. 

Geschäftsordnung des Brovinzialausschusses. 

§. 53. Der Provinzialausschuß kann nur beschließen, 
wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder, mit Einschluß 
des Vorsitzenden, anwesend ist. 

Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefaßt. 
Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorsitzenden 
den Ausschlag. 

§. 54. Betrifft der Gegenstand der Verhandlung 
einzelne Mitglieder oder deren Verwandte und Ver¬
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ſchwägerte in auf- und abſteigender Linie oder bis zu dem 
dritten Grade der Seitenlinie, so dürfen dieselben an 
der Berathung und Abſtimmung nicht Theil nehmen. 

Ebenſowenig darf ein Mitglied bei der Berathung 
und Beſchlußfaſſung über ſolche Angelegenheiten mitwirken, 
in welchen es in anderer als öffentlicher Eigenſchaft ein 
Gutachten abgegeben hat oder als Geſchäftsführer, Be— 
auftragter oder in anderer als öffentlicher Stellung thätig 
geweſen iſt. 

Ldverw.Ges. § 116; Kreis O. S 139. 

§. 55. Wird in Folge des gleichzeitigen Ausscheidens 
von mehr als der Hälfte der Mitglieder gemäß §. 54 
ein Provinzialausschuß beschlußunfähig und kann die 
Beschlußfähigkeit auch nicht durch Einberufung unbethei¬ 
ligter Stellvertreter hergestellt werden, so erfolgt die 
Beschlußnahme durch den Provinziallandtag. 

Kann die Beschlußnahme nicht bis zum Zusammen¬ 
tritte des Provinziallandtages ausgesetzt bleiben, so ist 
durch den Ober=Präsidenten aus den unbetheiligten Mit¬ 
gliedern des Provinzialausschusses beziehungsweise deren 
Stellvertretern, sowie aus Mitgliedern des Provinzial¬ 
landtages eine besondere Kommission zu bestellen; dieselbe 
hat aus einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, wie der 
Provinzialausschuß, zu bestehen. 

Ldverw.Ges. § 117; Kreis O. § 139. 

§. 56. Der Vorsitzende des Provinziallandtages und 
die dem Landesdirektor zugeordneten oberen Beamten 
(§§. 87 und 93) können den Sitzungen des Provinzial= 
ausschusses mit berathender Stimme beiwohnen. Der 
Provinzialausschuß kann jedoch beschließen, einzelne den 
Landesdirektor oder die ihm zugeordneten oberen Beamten 
persönlich berührende Gegenstände in deren Abwesenheit 
zu verhandeln.
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§. 57. Der Provi aiialau chuß regelt seinen Ge¬ 
schäftsgang durch eine Ge chäftsordnung. Dieselbe bedarf 
der Genehmigung des Provinziallandtages. 

Geschäfte det Provinzialansschusses. 

58. Dem Provinzialausschusse liegt die Erledigung 
folgender Ges ¬ fte ob: 

. Der Provinzialausschuß hat die Be¬ 
schlüsse des Provinziallandtages vorzu¬ 
bereiten und auszuführen, soweit damit 
nicht besondere Kommissionen, Kom¬ 
missarien oder Beamte durch Gesetz oder 
Beschluß des Provinziallandtages beauf¬ 
tragt sind. 

6 0, 125 Abf. 2 

§. 59. II. Der Provinzialausſchuß hat die Ange— 
legenheiten des Provinzialverbandes, 
insbesondere das Vermögen und die 
Anstalten desselben nach Maßgabe der 
Gesetze, der auf Grund von Gesetzen 
erlassenen Königlichen Verordnungen 
und der von dem Provinziallandtage 
beschlossenen Reglements (§. 8 Nr. 2), 
sowie des von diesem festgestellten Haus¬ 
haltsetats zu verwalten. 

5 39, 40, 101, 111. 

§. 60. III. Der Provinzialausschuß hat die Pro¬ 

§§ 93, 94, 95. 
Wegen der zu wählenden Titel vgl. Erl. vom 7. November 1878 

(Min. Bl. 1879 

vinzialbeamten zu ernennen, soweit die 
Ernennung derselben nicht dem Pro¬ 
vinziallandtage vorbehalten ist (§S. 41) 
und deren Geschäftsführung zu leiten 
und zu beaufsichtigen. 

S. 2).
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§. 61. IV. Der Provinzialausschuß hat sein Gut¬ 
achten über alle Angelegenheiten abzu¬ 
geben, welche ihm von den Ministern 
oder dem Ober=Präsidenten überwiesen 
werden. 

KreisO. § 134 no. 4. 

Fünfter Abschnitt. 

Von den Provinzial= und Bezirksräthen 

(Behörden des Staates), ihrer Zusammen¬ 

setzung und ihren Geschäften. 

§§. 62 bis 86. (Fortgefallen.) 

Sechster Abschnitt. 

Von den Provinzialbeamten.“) 

Landesdirektor (Landeshauptmann). 

§. 87. Zur Wahrnehmung der laufenden Geschäfte 
der kommunalen Provinzialverwaltung wird ein Landes¬ 
direktor (Landeshauptmann) bestellt, welcher von dem 
Provinziallandtage auf mindestens sechs bis höchstens 
zwölf Jahre zu wählen ist. 

Der Landesdirektor (Landeshauptmann) bedarf der 
Bestätigung des Königs. Wird die Bestätigung versagt, 
so schreitet der Provinziallandtag zu einer neuen Wahl. 
Wird auch diese Wahl nicht bestätigt, so kann der Minister 
des Innern die kommissarische Verwaltung der Stelle 
auf Kosten des Provinzialverbandes anordnen. Dasselbe 
findet statt, wenn der Provinziallandtag die Wahl ver¬ 
weigert oder den nach der ersten Wahl nicht Bestätigten 
wieder wählt. Die kommissarische Verwaltung dauert so 

") Ldverw.Ges. § 10 Abs. 2, § 28 Abs. 1.
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lange, bis die Wahl des Provinziallandtages, deren 
wiederholte Vornahme ihm jederzeit zusteht, die Bestätigung 
erlangt hat. 

Der Provinzialausschuß ist berechtigt, zur Uebernahme 
der kommissarischen Verwaltung geeignete Personen in 
Vorschlag zu bringen. 

§. 88. Für den Fall einer Behinderung des Landes¬ 
direktors, sowie im Falle der Erledigung der Stelle des¬ 
selben bestellt der Provinzialausschuß einen Stellvertreter 
bis zur Aufnahme der Geschäfte durch den Landesdirektor, 
beziehungsweise bis zum Eintritte einer kommissarischen 
Verwaltung nach Maßgabe des §S. 87. 

Weder der kommissarische Vertreter, noch der Stell¬ 
vertreter des Landesdirektors sind als solche stimmberech¬ 
tigte Mitglieder des Ausschusses. 

§. 89. Der Landesdirektor (Landeshauptmann) wird 
von dem Ober=Präsidenten in sein Amt eingeführt und 
vereidigt. 

§. 90. Der Landesdirektor (Landeshauptmann) führt 
unter der Aufsicht des Provinzialausschusses die laufenden 
Geschäfte der kommunalen Provinzialverwaltung. Er 
bereitet die Beschlüsse des Provinzialausschusses vor und 
trägt für die Ausführung derselben Sorge. 

Er ist der Dienstvorgesetzte sämmtlicher Provinzial= 
beamten. 

Der Landesdirektor vertritt den Provinzialverband 
nach Außen in allen Angelegenheiten, insbesondere auch 
da, wo die Gesetze eine Spezialvollmacht verlangen. Er 
verhandelt Namens des Provinzialverbandes mit Be¬ 
hörden und Privatpersonen, führt den Schriftwechsel und 
zeichnet alle Schriftstücke. 

§§ 31, 56, 59, 60, 103. Wegen der Konfliktserhebung bei Ver¬ 
folgung der Beamten O. V.G. vom 24. August 1880 (Min. Bl. no. 7).
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§. 91. Urkunden, mittelst deren der Provinzialver¬ 
band Verpflichtungen übernimmt, müssen unter Anführung 
des betreffenden Beschlusses des Provinziallandtages be¬ 
ziehungsweise des Provinzialausschusses von dem Landes¬ 
direktor (Landeshauptmann) und von zwei Mitgliedern 
des Provinzialausschusses unterschrieben und mit dem 
Amtssiegel des Landesdirektors versehen sein. In den¬ 
jenigen Nällen, in denen es der Genehmigung der Staats¬ 
aufsichtsbehörde bedarf, ist dieselbe der Ausfertigung in 
beglaubigter Form beizufügen. 

Dem Provinziallandtage bleibt vorbehalten, für einzelne 
Verwaltungszweige und Anstalten in Betreff der Voll¬ 
ziehung von Urkunden und Vollmachten zur Vereinfachung 
der Geschäfte anderweite statutarische Bestimmung zu treffen. 

Kreis O. S. 137 Abs. 1. 

§. 92. Der Landesdirektor (Landeshauptmann) ist 
befugt, für die Geschäfte der kommunalen Provinzial¬ 
verwaltung die vermittelnde und begutachtende Thätigkeit 
der Kreis=, Amts= und Gemeindebehörden in Anspruch 
zu nehmen. 

Andere obere Beamte 

§. 93. Dem Landesdirektor (Landeshauptmann) können 
nach näherer Bestimmung des Provinzialstatuts zur Mit¬ 
wirkung bei Erledigung der Geschäfte der gesammten 
oder einzelner Zweige der kommunalen Provinzialver= 
waltung noch andere vom Provinziallandtage zu wählende 
obere Beamte mit berathender oder beschließender Stimme 
zugeordnet werden. Sie werden von dem Landesdirektor 
in ihre Aemter eingeführt und vereidigt. 

Werden dem Landesdirektor obere Beamte mit be¬ 
schließender Stimme zugeordnet, so hat das Provinzial¬ 
statut auch darüber Bestimmung zu treffen, welche der 
durch dieses Gesetz dem Landesdirektor allein überwiesenen
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Geschäfte von demselben unter Mitwirkung jener Beamten 
zu erledigen sind. 

8 8 90. Ueber Titel: Allerh. Ordre vom 20. Januar 1877 
(Min. Bl. S. 37). 

Burean-, Kaſſen⸗ rc. Beamte der kommu⸗ 
nalen Provinzialverwaltung. 

§. 94. Die Stellen der zur Wahrnehmung der 
Bureau=, Kassen= und sonstigen Ceschäfte der kommunalen 
Provinzialverwaltung erforderlichen Beamten werden von 
dem Provinziallandtage nach Jahl, Diensteinnahme und 
Art der Besetzung (auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Kün¬ 
digung) auf Vorschlag des Provinzialausschusses durch 
den Haushaltsetat bestimmt. 

Die Besetzung dieser Stellen erfolgt vorbehaltlich der 
Bestimmung des §. 41 durch den Provinzialausschuß. 
Die Beamten werden von dem Landesdirektor (Landes¬ 
hauptmann) in ihre Aemter eingeführt und vereidigt. 
Sie erhalten ihre Geschäftsinstruktionen von dem Pro¬ 
vinzialausschusse. 

88 41, 60. 
Beamte der Provinzialinstitute 2c. 

§. 95. Ueber die an den einzelnen Provinzial¬ 
instituten und in der Provinzial=Chaussee= und Wege¬ 
verwaltung anzustellenden Beamten, sowie über die Art 
der Anstellung derselben wird durch die für jene Institute 
und jenen Verwaltungszweig zu erlassenden Reglements 
beziehungsweise die für dieselben festzustellenden Etats 
bestimmt. 

Bis zum Erlasse neuer Reglements bleiben die be¬ 
stehenden Reglements in Geltung. 

8 120. 

Dienstliche Verhältuisse dver Provinzialbeamten. 

8. 966. Sämmtliche Provinzialbeamte haben die Rechte 
und Pflichten mittelbarer Staatsbeamten. Die besonderen
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dienstlichen Verhältnisse derselben werden durch ein von dem 
Provinziallandtage zu erlassendes Reglement geordnet. 

§ 120. 

§. 97. Hinsichtlich der Besetzung der Stellen von 
Provinzialbeamten mit Militärinvaliden gelten die in 
Ansehung der Städte erlassenen gesetzlichen Vorschriften. 

Kreis O. § 134 no. 3. 

§. 98. In Betreff der Dienstvergehen der Provinzial= 
beamten finden die Vorschriften des Gesetzes vom 21. Juli 
1852 (Gesetz=Samml. S. 465) mit folgenden Maß¬ 
gaben Anwendung: 

1) Gegen den Landesdirektor (Landeshauptmann) 
und die im §. 41 gedachten Provinzialbeamten 
ist die Festsetzung von Ordnungsstrafen nur in 
dem auf Entfernung aus dem Amte gerichteten 
Verfahren zulässig. 

2) Gegen die übrigen Provinzialbeamten steht die den 
Ministern und den Provinzialbehörden beigelegte 
Befugniß zur Verhängung von Ordnungsstrafen 
dem Landesdirektor zu; jedoch dürfen die von ihm 
festzusetzenden Geldbußen den Betrag von dreißig 
Mark nicht übersteigen. 

Außerdem steht 
3) den Vorstehern von Provinzialanstalten die Be¬ 

fugniß zu, gegen die ihnen nachgeordneten Anstalts¬ 
beamten, mit Ausnahme der oberen Anstalts¬ 
beamten, Geldbußen bis zu zehn Mark festzusetzen. 

4) (Gegen die Disziplinarverfügungen des Landes¬ 
direktors und der Vorsteher von Provinzial= 
anstalten findet innerhalb zwei Wochen die Klage 
bei dem Bezirksverwaltungsgerichte statt. 

5) In dem auf Entfernung aus dem Amte gerich¬ 
teten Verfahren tritt an die Stelle des Regierungs¬ 

Berw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 9
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präsidenten der Landesdirektor und, sofern das 
Verfahren gegen den letzteren selbst oder einen 
der im §. 41 gedachten Provinzialbeamten gerichtet 
ist, der Minister des Innern, an die Stelle der 
Bezirksregierung beziehungsweise des Disziplinar= 
hofes das Bezirksverwaltungsgericht und an die 
Stelle des Staatsministeriums das Oberverwal¬ 
tungsgericht. 

Die Vertreter der Staatsanwaltschaft bei dem 
Bezirksverwaltungsgerichte und dem Oberverwal= 
tungsgerichte werden vom Minister des Innern 
ernannt. Die Verhandlung vor dem Bezirks¬ 
verwaltungsgerichte und dem Oberverwaltungs¬ 
gerichte findet im mündlichen Verfahren statt. 
Das Gutachten des Disziplinarhofes ist nicht 
einzuholen. 

Das Verfahren kann mit Rücksicht auf den 
Ausfall der Voruntersuchung durch Beschluß des 
Bezirksverwaltungsgerichts eingestellt werden. 

6) Die Bestimmung des §. 16 Nr. 1 des Gesetzes 
vom 21. Juli 1852 findet auch auf die Provinzial¬ 
beamten, mit Ausnahme der im §. 41 gedachten, 
Anwendung. 

An die Stelle der Bezirksverwaltungsgerichte sind die Bezirksausschüsse 
getreten, Ldverw.Ges. 8 153. 

Siebenter Abschnitt. 

Von den Provinzialkommissionen. 

§. 99. Für die unmittelbare Verwaltung und Be¬ 
aufsichtigung einzelner Anstalten, sowie für die Wahr¬ 
nehmung einzelner Angelegenheiten des Provinzialver¬ 
bandes können besondere Kommissionen oder Kommissare 
bestellt werden. Die Einsetzung, die Begrenzung der
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Zuſtändigkeit und die Art und Weiſe der Zuſammen— 
setzung derselben hängt von dem Beschlusse des Provinzial⸗ 
landtages ab. Die Wahl der Mitglieder steht dem 
Provinzialausschusse zu, sofern sich nicht der Provinzial¬ 
landtag dieselbe für einzelne Kommissionen oder Kom¬ 
missare selbst vorbehält. 

Die Kommissionen oder Kommissare empfangen von 
dem Provinzialausschusse ihre Geschäftsanweisung und 
führen ihre Geschäfte unter der Aufsicht desselben. 

88 42, 125 Abſ. 2; KreisO. 8 70. 

Schlußbeſtimmung. 

8. 100. Die Mitglieder des Provinziallandtages, 
des Provinzialausſchuſſes und der Provinzialkommiſſionen, 
sowie die gewählten Mitglieder der Provinzial= und Be¬ 
zirksräthe erhalten eine ihren baaren Auslagen entsprechende 
Entschädigung. . 

Ueber die Höhe derselben beschließt der Provinzial= 
landtag. 

An die Stelle der Bezirksräthe sind die Bezirksausschüsse getreten, 
Ldverw.Ges. § 153. 

Achter Abschnitt. 

Von dem Provinzialhaushalte. 

Aufstellung und Feststellung des Provinzial¬ 
bensleG. Feſtn * 

8. 101. Ueber alle Einnahmen und Ausgaben ent— 
wirft der Provinzialausschuß einen Haushaltsetat für ein 
oder mehrere Jahre. Derselbe wird vom Provinzialland= 
tage festgestellt und durch die Amtsblätter der Provinz 
veröffentlicht. 

§ 39, 59, 94. 

§. 102. Bei Vorlegung des Haushaltsetats hat der 
9“
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Provinzialausschuß über die Verwaltung und den Stand 
der Angelegenheiten des Provinzialverbandes Bericht zu 
erstatten. 

§. 103. Der Provinzialausschuß beziehungsweise in 
Ausführung der Beschlüsse desselben der Landesdirektor 
(Landeshauptmann) haben dafür zu sorgen, daß der 
Haushalt nach dem Etat geführt werde. 

Der Landesdirektor erläßt die Einnahme= und Aus¬ 
gabeanweisungen an die Provinzial= (Landes=) Haupt¬ 
kasse. 

Etatsüberschreitungen und außeretatsmäßige Aus¬ 
gaben dürfen nur unter Verantwortung des Provinzial= 
ausschusses stattfinden und bedürfen der Genehmigung des 
Provinziallandtages. 

§. 104. Die Jahresrechnungen der Provinzial=Haupt¬ 
kasse sowie der Kassen der einzelnen Provinzialanstalten 
sind von den Rendanten derselben innerhalb vier Monaten 
nach Schluß des Rechnungsjahres zu legen und dem 
Provinzialausschusse einzureichen. 

Letzterer hat die Revision der Rechnungen zu ver¬ 
anlassen und dieselben mit seinen Bemerkungen dem 
Provinziallandtage zur Prüfung, Feststellung und Ent¬ 
lastung vorzulegen. Nach erfolgter Entlastung sind Aus¬ 
züge aus den Rechnungen durch die Amtsblätter der 
Provinz zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. 

§l 39. 

Ausschreibung von Provinzialabgaben. 

§. 105. Der Provinziallandtag kann die Aus¬ 
schreibung von Provinzialabgaben beschließen. 

Bis zum Erlasse eines besonderen Gesetzes über die 
Kommunalbesteuerung gelten hierüber folgende Bestim¬ 
mungen: 

§ 37 no. 4, 5 1109.
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Grundsätze über die Bertheilung und Auf¬ 
bringu#ug der Provinzlalabgaben. 

§. 106. Die Vertheilung der Provinzialabgaben er¬ 
folgt auf die einzelnen Land= und Stadtkreise nach dem 
Maßstabe der in ihnen aufkommenden direkten Staats¬ 
steuern mit Ausschluß der Gewerbesteuer vom Hausir¬ 
gewerbe. 

Und zwar nach dem Vollaufkommen des laufenden Jahres, O.V.G. 
9. Oktober 1882 (IX S. 1). 

§. 107. Bei dieser Vertheilung kommen die behufs 
Aufbringung der Kreis= beziehungsweise der städtischen 
Kommunalabgaben in den einzelnen Land= und Stadt¬ 
kreisen nach den Vorschriften der §§. 14 bis 16 der 
Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 beziehungsweise 
des §. 4 Absatz 3 der Städteordnung vom 30. Mai 
1853 besonders veranlagten Steuerbeträge auf Höhe der 
Staatssteuern, welche von dem ihnen zu Grunde liegen¬ 
den Einkommen, Grundsteuerreinertrage, Gebäudesteuer¬ 
nutzungswerthe oder nach dem Umfange des Gewerbe¬ 
oder Bergbaubetriebes zu entrichten wären, mit in An¬ 
rechnung. Dagegen bkeiben die von einer Belastung 
mit Kreis= und Gemeindeabgaben ganz oder theilweise 
befreiten Steuerbeträge (8§. 17 und 18 der Kreis¬ 
ordnung, §. 4 Absatz 7 ff. der Städteordnung) mit 
Ginschlu der Steuerbeträge der Militärpersonen außer 

nsatz. 

§. 108. Zn den einzelnen Land= und Stadtkreisen 
erfolgt die Aufbringung der auf sie treffenden Antheile 
an den Provinzialabgaben gleich den übrigen Kreis¬ 
und beziehungsweise Gemeindebedürfnissen nach den Vor¬ 
schriften der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 be¬ 
ziehungsweise der Städteordunng für die sechs östlichen 
Provinzen vom 30. Mai 1853, und des Cesetzes, be¬
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treffend die Verfassung der Städte in Neuvorpommern 
und Rügen, vom 31. Mai 1853. 

§. 109. Wo gegenwärtig mit landesherrlicher Ge¬ 
nehmigung zu bestimmten Zwecken Provinzialabgaben nach 
besonderer Vertheilungsart erhoben werden, behält es 
dabei bis zum 31. Dezember 1879 sein Bewenden; es 
bleibt jedoch dem Provinziallandtage überlassen, schon in 
der Zwischenzeit die Vertheilung auch dieser Provinzial= 
abgaben nach Maßgabe der §§. 106 und 107 zu be¬ 
schließen. 

Mehr= und Minderbelastung einzelner Theile 
der Provinz. 

§. 110. Sofern es sich um Provinzialeinrichtungen 
handelt, welche in besonders hervorragendem oder in be¬ 
sonders geringem Maße einzelnen Theilen der Provinz 
u Gute kommen, kann der Provinziallandtag beschließen, 

für die betreffenden Kreise eine nach Quoten der direkten 
Staatssteuern zu bemessende Mehr= oder Minderbelastung 
eintreten zu lassen. 

Die Mehrbelastung kann nach Maßgabe der Be¬ 
schlüsse des Provinziallandtages durch Naturalleistungen 
ersetzt werden. 

§. 119 no. 2; Kreis O. 85 13. 

§. 111. Die Vertheilung der Provinzialabgaben 
auf die einzelnen Land= und Stadtkreise liegt dem Pro¬ 
vinzialausschusse ob. 

Der Betrag der von dem Provinziallandtage aus¬ 
geschriebenen Provinzialabgaben, sowie die Vertheilung 
desselben auf die Kreise sind durch die Amtsblätter der 
Provinz öffentlich bekannt zu machen. In dem Aus¬ 
schreiben ist der Bedarf für Verkehrsanlagen besonders 
anzugeben. In Betreff der Aufbringung dieses Theils 
der Provinzialabgaben von Seiten der Landkreise gelten
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die Vorschriften des §. 12 Absatz 1 Satz 2 der Kreis¬ 
ordnung vom 13. Dezember 1872. 

Reklamationen gegen die Beranlagung zu 
den Provinzialabgaben. 

§. 112. Reklamationen der Kreise gegen die Ver¬ 
theilung der Provinzialabgaben unterliegen der Beschluß¬ 
fassung des Provinzialausschusses. 

Die Reklamationen sind innerhalb einer Frist von 
vier Wochen nach erfolgter Bekanntmachung der Ab¬ 
gabenbeträge bei dem Provinzialausschusse anzubringen. 

[Gegen den Beschluß des Provinzialausschusses findet 
innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksver¬ 
waltungsgerichte statt. Hierbei finden die Vorschriften 
des §. 146 des Gesetzes über die Zuständigkeit der Ver¬ 
waltungsbehörden und der Verwaltungsgerichte An¬ 
wendung.] 

Ermäßigungsansprüche nur soweit zulässig, als die gegebenen That¬ 

sachen im Reklamations= oder Streitverfahren eine zahlenmäßige Fest¬ 
stellung des Abgabenbetrages gestatten, O.V.G. 9. Oktober 1882 (IX S. 1). 

Abs,. 3 ist in Wegfall gekommen und ersetzt durch § 1 des Zuständ.Ges. 

§. 113. Die Zahlung der Provinzialabgabe darf 
durch die Reklamation beziehungsweise Klage nicht auf¬ 
gehalten werden, muß vielmehr mit Vorbehalt der späteren 
Rückerstattung des etwa zu viel Bezahlten zu den be¬ 
stimmten Terminen erfolgen. 

Dritter Titel. 

Von der Aufsicht über die Verwaltung der Angelegen¬ 
heiten der Provinzialverbände. 

§. 114. Die nach Maßgabe dieses Gesetzes zu hand¬ 
habende Aufsicht über die Verwaltung der Angelegenheiten
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der Provinzialverbände wird von dem Ober=Präsidenten, 
in höherer Instanz von dem Minister des Innern 
geübt. 

Die Beschwerde an die höhere Znstanz ist innerhalb 
zwei Wochen zulässig. 

88 26, 117. 

8. 115. Die Aufſichtsbehörden haben mit den ihnen 
in dieſem Geſetze zugewieſenen Mitteln darüber zu wachen, 
daß die Verwaltung den Beſtimmungen der Geſetze 
gemäß geführt und in geordnetem Gange erhalten werde. 

§. 116. Die Aufsichtsbehörden sind zu dem Ende 
befugt, über alle Gegenstände der Verwaltung Auskunft 
zu erfordern, die Einsicht der Akten, insbesondere auch 
der Haushaltsetats und Jahresrechnungen zu verlangen 
und Geschäftsrevisionen, sowie in der Verbindung mit 
denselben Kassenrevisionen an Ort und Stelle zu veran¬ 
lassen. 

§. 117. Der Ober=Präsident ist befugt, an den Be¬ 
rathungen des Provinzialausschusses und der Provinzial= 
kommissionen entweder selbst oder durch einen zu seiner 
Vertretung abzuordnenden Staatsbeamten Theil zu 
nehmen. 

§. 118. Beschlüsse des Provinziallandtages, des 
Provinzialausschusses oder einer Provinzialkommission, 
welche deren Befugnisse überschreiten oder die Gesetze 
verletzen, hat der Ober=Präsident, entstehenden Falles 
auf Anweisung des Ministers des Innern, unter An¬ 
abe der Gründe, mit aufschiebender Wirkung zu bean¬ 
tanden. 

Gegen die Verfügung des Ober=Präsidenten steht 
dem Provinziallandtage, dem Provinzialausschusse be¬ 
ziehungsweise der Provinzialkommission innerhalb zwei
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Wochen die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte zu. 
Dieselben können zur Wahrnehmung ihrer Rechte im 
Verwaltungsstreitverfahren einen besonderen Vertreter 
bestellen. 

Kreis O. § 54 a; Ldverw. Ges. § 126. 

§. 119. Beschlüsse des Provinziallandtages, welche 
folgende Angelegenheiten betreffen: 

1) den Erlaß von Statuten gemäß §. 8 Nr. 1 und 
§. 35, 

2) Mehr= oder Minderbelastungen einzelner Theile 
der Provinz gemäß §. 110, 

3) Aufnahme von Anleihen, durch welche der Pro¬ 
vinzialverband mit einem Schuldenbestande belastet 
oder der bereits vorhandene Schuldenbestand ver¬ 
größert werden würde, sowie Uebernahme von 
Bürgschaften auf den Provinzialverband, 

4) eine Belastung des Provinzialverbandes durch 
Beiträge über fünfundzwanzig Prozent des Ge¬ 
sammtaufkommens an direkten Staatssteuern, 

5) eine neue Belastung des Provinzialverbandes 
ohne gesetzliche Verpflichtung, insofern die aufzu¬ 
legenden Leistungen über die nächsten fünf Jahre 
hinaus fortdauern sollen, 

bedürfen in den Fällen zu 1 der landesherrlichen Ge¬ 
nehmigung, in den Fällen zu 2 und 3 der Bestätigung 
des Ministers des Innern, in den Fällen zu 4 und 5 
der Bestätigung der Minister des Innern und der 
Finanzen. 

No. 3: §5 37 no. 3. 
No. 1, 5: § 37 no. 14, §§ 105 ff. 

§. 120. Der Genehmigung der zuständigen Minister 
bedürfen ferner die von dem Provinziallandtage gemäß 
§. 8 Nr. 2, §§. 35 und 95 für folgende Provinzial¬
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institute und Verwaltungszweige zu beschließenden Regle¬ 
ments: 

1) Landarmen= und Korrigendenanstalten, 
2) Irren=, Taubstummen=, Blinden= und Idioten¬ 

anstalten, 
3) Hebammenlehrinstitute, 
4) Provinzialhülfs= und Darlehnskassen, 
5) Versicherungsanstalten. » 
Dieser Genehmigung unterliegen jedoch die gedachten 

Reglements nur insoweit, als sich die Bestimmungen der¬ 
selben beziehen: 

in Betreff der zu 1 und 2 gedachten Anstalten auf 
die Aufnahme, die Behandlung und Entlassung 
der Landarmen, Korrigenden, Irren, Taub¬ 
stummen, Blinden und Idioten beziehungsweise 
auf den Unterricht derselben, 

in Betreff der Hebammenlehrinstitute zu 3 auf die 
Aufnahme, den Unterricht und die Prüfung der 
Schülerinnen, 

in Betreff der Provinzialhülfs= und Darlehnskassen 
zu 4 auf die Grundsätze, nach denen die Ge¬ 
währung von Darlehnen zu erfolgen hat, 

in Betreff der Versicherungsanstalten zu 5 auf die 
Organisation und die Verwaltungsgrundsätze. 

Ingleichen bedarf das im §. 96 vorgeschriebene Regle¬ 
ment über die dienstlichen Verhältnisse der Provinzial= 
beamten der Genehmigung des Ministers des Innern in 
Betreff der Grundsätze über die Anstellung, Entlassung 
und Pensionirung der Beamten. 

Dotationsgesetz, Anhang IV u. IX. 

§. 121. Unterläßt oder verweigert ein Provinzial= 
verband die ihm gesetzlich obliegenden, von der Behörde 
innerhalb der Grenzen ihrer Huftänvigkeit festgestellten 
Leistungen auf den Haushaltsetat zu bringen oder außer¬
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ordentlich zu genehmigen, so verfügt der Ober=Präsident, 
unter Angabe der Gründe, die Eintragung in den Etat, 
beziehungsweise die Feststellung der außerordentlichen 
Ausgaben. 

Gegen die Verfügung des Ober=Präsidenten steht dem 
Provinzialverbande innerhalb zwei 77 die Klage bei 
dem Oberverwaltungsgerichte zu. Zur Ausführung der 
Rechte des Provinziako erbandes kann der Provinzial= 
landtag einen besonderen Vertreter bestellen. 

Kreis O. § 180. 

Auflösung der Provinziallandtage. 

§. 122. Auf den Antrag des Staatsministeriums 
kann ein Provinziallandtag durch Königliche Verordnung 
aufgelöst werden. Es sind sodann Neuwahlen anzuordnen, 
welche innerhalb drei Monaten vom Tage der Auflösung 
an erfolgen müssen. Der neugewählte Landtag ist inner¬ 
halb sechs Monaten nach erfolgter Auflösung zu berufen. 

Im Falle der Auflösung eines Provinziallandtages 
bleiben die von demselben gewählten Mitglieder des 
Provinzialausschusses und der Provinzialkommissionen bis 
zum Zusammentritte des neu gebildeten Provinzialland¬ 
tages in Wirksamkeit. 

Vierter Titel. 

Schluß-, Mebergangs- und Ausführungs-Bestimmungen. 

& 123. Die gegenwärtige Provinzialordnung tritt 
mit dem 1. Januar 1876 in Kraft. 

§. 124. In allen Provinzen ist noch im Laufe des 
Jahres 1875 zur Wahl der Mitglieder der Provinzial¬=
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landtage gemäß den Bestimmungen des gegenwärtigen 
Gesetzes zu schreiten. 

Für diese ersten Wahlen sind die Obliegenheiten des 
Provinzialausschusses (§§. 12 und 13) von dem Ober¬ 
Präsidenten wahrzunehmen. 

§. 125. Von dem im S§. 123 gedachten Zeitpunkte 
ab gehen die Rechte und Pflichten der bisherigen pro¬ 
vinzialständischen Verbände auf die nach §. 1 dieses Ge¬ 
setzes gebildeten Provinzialverbände über. 

Die bisherigen provinzialständischen Ausschüsse und 
Kommissionen bleiben bis zur anderweitigen Beschluß¬ 
nahme der nach diesem Gesetze gewählten Provinzial¬ 
landtage über ihren Fortbestand und ihre Zusammensetzung 
in Wirksamkeit. 

S. 126. (Fortgefallen.) 

8. 127. (Fortgefallen.) 

§. 128. Die Verwaltung der zur Zeit bestehenden 
besonderen kommunalständischen Verbände, soweit sie die 
Fürsorge für Landarme, Geisteskranke, Taubstumme, 
Blinde und Zdiote betrifft, ist spätestens bis zum 1. Januar 
1878 mit allen Rechten und Pflichten auf die Provinzial= 
verbände zu übertragen. 

Soweit die betreffende Regelung in der obigen Frist 
nicht durch Uebereinkommen zwischen den gegenwärtigen 
Vertretungen der kommunalständischen Verbände und der 
nach diesem Gesetze zu bildenden Provinzialvertretung, 
unter Genehmigung des Ministers des Innern, zu Stande 
kommt, erfolgt dieselbe, unbeschadet aller Privatrechte 
Dritter, durch Königliche Verordnung. 

Streitigkeiten, welche bei der Ausführung entstehen, 
unterliegen der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts. 

Im Uebrigen erfolgt die Umbildung beziehungsweise
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Aufhebung der kommunalſtändiſchen Verbände und ihrer 
Organe durch beſondere Geſetze. 

Abs. 4: Durch Geſetz vom 18. Januar 1881 (Geſ. S. S. 7) sind 
die beiden kommunalständischen Verbände von Hinterpommern und Alt¬ 
Vorpommern sowie von Neu=Vorpommern und Rügen, durch Gesetz vom 
19. Januar 1881 (Ges. S. S. 10) ferner der kommunalständische Ver¬ 
band der Neumark vom 1. April 1881 ab aufgehoben worden. 

§. 129. Mit dem Tage des Inkrafttretens des 
gegenwärtigen Gesetzes treten alle mit den Vorschriften 
desselben im Widerspruch stehenden oder mit denselben 
nicht zu vereinigenden gesetzlichen Bestimmungen außer 
Geltung. 

§. 130. Der Minister des Innern ist mit der Aus¬ 
führung des gegenwärtigen Gesetzes beauftragt und erläßt 
die hierzu erforderlichen Anordnungen und Instruktionen.
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Wahlreglement. 

§. 1. Der Wahlvorstand besteht aus dem Vorſitzenden 
des Provinziallandtages beziehungsweise dem vom Ober¬ 
Präsidenten ernannten Wahlkommissar, dem Landrathe, 
dem Bürgermeister oder deren Stellvertreter als Vor¬ 
sitzenden und aus zwei oder vier Beisitzern, welche von 
der Wahlversammlung aus der Zahl der Wähler zu 
wählen sind. Der Vorsitzende ernennt einen der Beisitzer 
zum Protokollführer. 

§. 2. Während der Wahlhandlung dürfen im Wahl¬ 
lokale weder Diskussionen stattfinden, noch Ansprachen 
gehalten, noch Beschlüsse gefaßt werden. 

Ausgenommen hiervon sind die Diskussionen und 
Beschlüsse des Wahlvorstandes, welche durch die Leitung 
des Wahlgeschäfts bedingt sind. 

§. 3. Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel. 

§. 4. Die Wähler werden in der Reihenfolge, in 
welcher sie in der Wählerliste verzeichnet sind, aufgerufen. 

Jeder aufgerufene Wähler legt den Stimmzettel un¬ 
eröffnet in die Wahlurne. 

§. 5. Die während des Wahlakts erscheinenden 
Wähler können an der nicht geschlossenen Wahl Theil 
nehmen. 

Sind keine Stimmen mehr abzugeben, so erklärt der 
Wahlvorstand die Wahl für geschlossen; der Vorsitzende
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nimmt die Stimmzettel einzeln aus der Wahlurne und 
verliest die darauf verzeichneten, von einem Beisitzer, 
welchen der Vorsitzende ernennt, laut zu zählenden Namen. 

§. 6. Ungültig sind: 
1) Stimmzettel, welche keinen oder keinen lesbaren 

Namen enthalten; 
2) Stimmzettel, aus welchen die Person des Gewählten 

nicht unzweifelhaft zu erkennen ist; 
3) Stimmzettel, auf welchen mehr Namen, als zu 

wählende Personen oder der Name einer nicht 
wählbaren Person verzeichnet ist; 

4) Stimmzettel, welche einen Protest oder Vorbehalt 
enthalten. 

§. 7. Alle ungültigen Stimmzettel werden als nicht 
abgegeben betrachtet. Ueber die Gültigkeit der Stimm¬ 
zettel entscheidet vorläufig der Wahlvorstand. Die Stimm¬ 
zettel sind dem Wahlprotokolle beizufügen und so lange 
aufzubewahren, bis über die gegen das Wahlverfahren 
erhobenen Einsprüche rechtskräftig entschieden ist. 

§. 8. Als gewählt sind diejenigen zu betrachten, 
welche die absolute Stimmenmehrheit (mehr als die Hälfte 
der Stimmen) erhalten haben. 

Ergiebt sich keine absolute Stimmenmehrheit, so wird 
zu einer engeren Wahl zwischen denjenigen zwei Per¬ 
sonen geschritten, welche die meisten Stimmen erhalten 
haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das von dem 
Vorsitzenden zu ziehende Loos darüber, wer auf die engere 
Wahl zu bringen, beziehungsweise wer als schließlich 
gewählt zu betrachten ist. 

§. 9. Die Wahlprotokolle sind von dem Wahl¬ 
vorstande zu unterzeichnen. 

§. 10. Der Vorsitzende des Wahlvorstandes hat die 
Gewählten von der auf sie gefallenen Wahl mit der 

Verw-Org.=Gesetze. 2. Aufl. 10
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Aufforderung in Kenntniß zu ſetzen, ſich über die An— 
nahme oder Ablehnung innerhalb längſtens fünf Tagen 
zu erklären. Wer dieſe Erklärung nicht abgiebt, wird 
als ablehnend betrachtet. 

8. 11. Wahlen, welche auf dem Provinziallandtage 
selbst vorzunehmen sind, können auch durch Akklamation 
stattfinden, sofern Niemand Widerspruch erhebt.



Kreisordnung 

für die 

Provinzen Oſt- und Weſtpreußen, Grandenburg, 

Pommern, Schlesien und Sachsen. 

10“





Gesetz betreffend die Abänderung von Bestimmungen 
der Kreisordnung für die Provinzen Preußen, 

Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen, 
vom 13. Dezember 1872 und die Ergänzung 

derselben. 

Vom 19. März 1881. 

(Ges. S. S. 155.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König 
von Preußen 2c. verordnen, mit Zustimmung beider 
Häuser des Landtages der Monarchie, was folgt: 

Artikel I. 

Die 88. 3, 4, 7 Ziffer 2, 8 Absatz 5 und 6, 10, 12, 
13 Satz 1, 17, 18 Satz 1 und 2, 19, 22, 23 Absatz 2, 
25, 30, 31 Absatz 4, 32, 42, 49 Absatz 2, 51 Nr. 1, 
56 Absatz 3, 57 Absatz 5 und 6, 61, 62 Absatz 2, 65, 67, 
68, 72, 74, 97 Absatz 1 Ziffer 7, 110 Absatz 2, 113, 116 
Ziffer 8 Abſatz 2, 129, 133, 134 Nr. 3 und 5, 1389, 170, 
173, 175, 176, 177, 178, 180 und 181 der Kreisordnung 
für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, 
Posen, Schlesien und Sachsen, vom 13. Dezember 1872 
(Gesetzsamml. S. 661) werden durch nachstehende, den 

bishrren Zifferzahlen entsprechende Bestimmungen ersetzt.
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Ingleichen werden hinter den S§. 26, 34, 49, 51, 54, 
55, 70, 112, 128 und 177 die folgenden neuen 8§. 26a, 
34a, 49 5 a, 54a, 55a, 55b und 55c, 70 , 112a, 128a 
und 177a eingestellt, sowie den §§. 20, 51, 57 und 59 
nachstehende Zusätze hinzugefügt. 

(Die geänderten und neuen Vorschriften sind in dem nen 
redigirten Text enthalten und deshalb hier fortgelassen.) 

Artikel II. 

Wo in der Kreisordnung ein Geldbetrag in der Thaler¬ 
währung ausgedrückt ist, tritt der entsprechende Betrag 
in Reichswährung an die Stelle. 

In der Ueberschrift und in der Einleitung der Kreis¬ 
ordnung sind die Worte: „Provinzen Preußen“ durch: 
„Provinzen Ost= und Westpreußen“ zu ersetzen und in 
den §§. 118 Absatz 4, 125 Absatz 4 und 127 Absatz 3 
ist an Stelle der Worte: „der Bezirksregierung“ zu setzen: 
„dem Regierungspräsidenten“. 

Der sechste Titel erhält die Ueberschrift: Besondere 
Bestimmungen für die Provinz Sachsen. 

An die Stelle des der Kreisordnung beigefügten 
Wahlreglements tritt das in der Anlage beigefügte Wahl¬ 
reglement. 

Artikel III. 

Das Wort: „Posen“ in der Ueberschrift und Ein¬ 
leitung, die §§. 35, 64, 67 Absatz 1, 78, 79 bis 83, 107 
Absatz 2, 111 Absatz 2, 135, 137 Absatz 3, 140 bis 163, 
165, 182, 187 bis 198 der Kreisordnung, die Klammer 
(§. 79) am Schlusse der §§. 29 und 60, desgleichen die 
Klammer (§. 162) im §. 164, sowie die Worte „und 79“ 
im §. 31 Absatz 2 a. a. O. kommen in Wepfall.
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Artikel IV. 
— aufgehoben durch 8. 57 des Zuständ. Ges. — 

Artikel V. 

Dieses Gesetz tritt am 1. April 1881 in Kraft. 
Der Minister des Innern wird ermächtigt, den Text 

der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872, wie er sich 
aus den in den Artikeln I, II, III festgestellten Aenderungen 
ergiebt, durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen.“) 

Artikel V.I. 

Mit dem im Artikel V bezeichneten Zeitpunkte werden 
die S§. 44, 46 bis 48, 52 bis 59, 62 bis 73 und 115 
des Gesetzes vom 26. Juli 1876, betreffend die Zustän¬ 
digkeit der Verwaltungsbehörden und der Verwaltungs¬ 
gerichtsbehörden 2c. (Gesetzsamml. S. 297) aufgehoben. 

Ingleichen treten mit dem gedachten Zeitpunkte alle 
mit den Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes in Wider¬ 
spruch stehenden Bestimmungen außer Kraft. 

Urkundlich unter unserer Höchsteigenhändigen Unter¬ 
schrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel. 

Gegeben Berlin den 19. März 1881. 

(L. S.) Wilhelm. 

Fürstv. Bismarck. Gr. zu Stollberg. v. Kameke. 

Maybach. v. Puttkamer. Lucius. Friedberg. 

v. Bötticher. 

*) Cirkular vom 26. März 1881, betr. die Abänderung der Bestim¬ 
mungen der Kreisordnung (Min. Bl. S. 69).



Bekanntmachung, betreffend die Redaktion der Kreisordnung 
für die Provinzen Oſt- und BWestpreußen, HLrandenburg, 

Pommern, Schlesien und Jachsen. 

Vom 19. März 1881. 

(Ges. S. S. 179). 

Auf Grund des Artikels V Absatz 2 des Gesetzes, 
betreffend die Abänderung von Bestimmungen der Kreis¬ 
ordnung für die Provinzen Preußen, Brandenburg, 
Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen vom 13. Dezem¬ 
ber 1872 und die Ergänzung derselben, vom 19. März 
1881 (Gesetz=Samml. S. 155) wird der Tert der Kreis¬ 
ordnung vom 13. Dezember 1872, wie er sich aus den 
in den Artikeln I, II, III des Gesetzes vom 19. März 
1881 festgestellten Aenderungen ergiebt, nachstehend be¬ 
kannt gemacht. 

Berlin, den 19. März 1881. 

Der Minister des Innern. 

Im Allerhöchsten Auftrage: 

v. Puttkamer.



Kreisordnung für die Provinzen Oſt· und Weſtpreußen, 
Brandenburg, Pommern, Schleſien und Sachſen. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König 
von Preußen cc. verordnen, mit Zustimmung beider 
Küuser des Landtages, für die Provinzen Ost= und 

estpreußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und 
Sachsen, was folgt: 

Erster Titel. 

Von den Grundlagen der KAreisverfassung. 

Erster Abschnitt. 

Von dem Umfange und der Begrenzung der 

Kreise. 

§. 1. Die Kreise bleiben in ihrer gegenwärtigen Be¬ 
grenzung als Verwaltungsbezirke bestehen. 

Ldverw.Ges. §s 1, 3, 4, 36; KreisO. 88 21, 76, 134 no. 5. 

§. 2. Jeder Kreis bildet nach näherer Vorschrift 
dieses Gesetzes einen Kommunalverband zur Selbstver¬ 
waltung seiner Angelegenheiten mit den Rechten einer 
Korporation. 

Prov.O. 8 1.
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Beränderung der Kreisgrenzen und Bildung nenuer Kreise. 

§. 3. Die Veränderung bestehender Kreisgrenzen und 
die Bildung neuer, sowie die Zusammenlegung mehrerer 
Kreise erfolgt durch Gesetz. 

Der Bezirksrath beschließt über die in Folge einer 
solchen Veränderung nothwendig werdende Auseinander¬ 
setzung zwischen den betheiligten Kreisen, vorbehaltlich 
der den letzteren gegeneinander zustehenden Klage bei dem 
Bezirksverwaltungsgerichte. 

Veränderungen solcher Gemeinde= oder Gutsbezirks¬ 
grenzen, welche zugleich Kreisgrenzen sind, sowie die 
Vereinigung eines Grundstückes, welches bisher einem 
Gemeinde= oder Gutsbezirke nicht angehörte, mit einem 
in einem anderen Kreise belegenen Gemeinde= oder Guts¬ 
bezirke, ziehen die Veränderung der betreffenden Kreis¬ 
grenzen und, wo die Kreis= und Wahlbezirksgrenzen 
zusammenfallen, auch die Veränderung der letzteren ohne 
Weiteres nach sich. 

Eine jede Veränderung der Kreisgrenzen ist durch 
das Amtsblatt bekannt zu machen. 

Prov.O. § 4; wegen Amtsbezirksgrenzen § 49 Abs. 1; Gemeinde⸗ 
grenzen: Zuſtänd. Ges. §§ 8, 9, 25, 26. 

Abs. 2: An die Stelle des Bezirksraths und Bezirksverwaltungs¬ 
gerichts tritt jetzt zufolge § 2 des Zuständ. Ges. der Bezirksausschuß. 

Ausscheiden der großen Städte aus den Kreisverbänden. 

§. 4. Städte, welche mit Ausschluß der aktiven 
Militärpersonen eine Einwohnerzahl von mindestens 
25.000 Seelen haben und gegenwärtig einem Landkreise 
angehören, sind befugt, für sich einen Kreisverband, 
Stärrkreis (§. 169), zu bilden und zu diesem Behufe 
aus dem bisherigen Kreisverbande auszuscheiden. 

Auf den Antrag der Stadt wird dieselbe durch den 
Minister des Innern für ausgeschieden erklärt. 

Durch Köndgliche Verordnung kann nach Anhörung
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des Provinziallandtages auch Städten von geringerer 
Einwohnerzahl auf Grund besonderer Verhältnisse das 
Ausscheiden aus dem bisherigen und die Bildung eines 
eigenen Kreisverbandes gestattet werden. 

Es ist jedoch zuvor in allen Fällen eine Auseinander¬ 
setzung darüber zu treffen, welchen Antheil die aus¬ 
scheidende Stadt an dem gemeinsamen Aktiv= und Passiv¬ 
vermögen des bisherigen Kreises, sowie etwa an fortOK 
dauernden Leistungen zu gemeinsamen Zwecken der beiden 
neuen Kreise zu übernehmen hat. 

Ueber die Auseinandersetzung beschließt der Bezirks¬ 
rath vorbehaltlich der den Betheiligten gegeneinander 
zustehenden Klage bei dem Bezirksverwaltungsgerichte. 

Abs. 5: An die Stelle des Bezirksraths und Bezirksverwaltungs¬ 
gerichts tritt jetzt zufolge § 2 des Zuständ. Ges. der Bezirksausschuß. 

§. 5. Privatrechtliche Verhältnisse werden durch 
Veränderungen der Kreisgrenzen (§88§. 3, 4) nicht berührt. 

Prov.O. 5 3. 

Zweiter Abschnitt.“) 

Von den Kreisangehörigen, ihren Rechten 

und Pflichten. 

§. 6. Angehörige des Kreises sind, mit Ausnahme 
der nicht angesessenen servisberechtigten Militärpersonen 
des aktiven Dienststandes, alle diejenigen, welche inner¬ 
halb des Kreises einen Wohnsitz haben. 

Prov. O. § 5. „Angesessen“ sind solche, welche im Kreise Grund¬ 
eigenthum besitzen oder ein stehendes Gewerbe betreiben (Mot.). Forensen 
8 14. 

  

*) Die Bestimmungen dieses Abschnitts finden auf Stadtkreise, mit 

Ausnahme des Stadtkreises Magdeburg, keine Anwendung, §§ 169, 175.
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Rechte der Kreitangehörigen. 

§. 7. Die Kreisangehörigen sind berechtigt: 
1) zur Theilnahme an der Verwaltung und Ver¬ 

tretung des Kreises nach näherer Vorschrift dieses 
Gesetzes, 

2) zur Mitbenutzung der öffentlichen Einrichtungen 
und Anstalten des Kreises nach Maßgabe der für 
dieselben bestehenden Bestimmungen. 

No. 2: 88 14, 19 no. 1 u. § 116 no. 6. 

eegeu eersen an 
besoldeten Aemtern. (Gründe der 
Abl "1 in t· sukeneer ar 

§. 8. Die Kreisangehörigen sind verpflichtet, unbe¬ 
besoldete Aemter in der Verwaltung und Vertretung 
des Kreises zu übernehmen. 

Zur Ablehnung oder zur früheren Niederlegung 
solcher Aemter berechtigen folgende Entschuldigungs¬ 
gründe: 

1) anhaltende Krankheit; 
2) Geschäfte, die eine häufige oder lange dauernde 

Abwesenheit vom Wohnorte mit sich bringen; 
3) das Alter von 60 Jahren; 
4) die Verwaltung eines unmittelbaren Staatsamtes; 
5) sonstige besondere Verhältnisse, welche nach dem 

Ermesten des Kreistages eine gültige Entschul¬ 
digung begründen. 

Beträgt die Amtsdauer mehr als drei Jahre, so 
kann das Amt nach Ablauf von drei Jahren niedergelegt 
werden. 

Wer ein unbesoldetes Amt in der Verwaltung oder 
Vertretung des Kreises während der vorgeschriebenen 
regelmäßigen Amtsdauer versehen hat, kann die Ueber¬



Kreisordnung. § 9. 157 

nahme desselben oder eines gleichartigen für die nächsten 
drei Jahre ablehnen. 

Wer sich ohne einen der vorbezeichneten Entschul¬ 
digungsgründe weigert, ein unbesoldetes Amt in der 
Verwaltung oder Vertretung des Kreises zu übernehmen 
oder das übernommene Amt drei Jahre hindurch zu ver¬ 
sehen, sowie derjenige, welcher sich der Verwaltung solcher 
Aemter trotz vorhergegangener Aufforderung Seitens des 
Kreisausschusses thatsächlich entzieht, kann durch Beschluß 
des Kreistages für einen Zeitraum von drei bis sechs 
Jahren der Ausübung seines Rechtes auf Theilnahme 
an der Vertretung und Verwaltung des Kreises für ver¬ 
lustig erklärt und um ein Achtel bis ein Viertel stärker, 
als die übrigen Kreisangehörigen, zu den Kreisabgaben 
herangezogen werden. 

Gegen den Beschluß des Kreistages findet innerhalb 
zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksverwaltungs¬ 
gerichte statt. 

g 25. 
Abs. 1: Nicht auf Gutsvorsteher anwendbar (O. V.G. V S. 110). 

Staatsbeamte ohne Erlaubniß ihrer Diensibehörde, Min. Erl. vom 24. No¬ 
vember 1873 (Min. Bl. 1874 S. 94). 

Abs. 5: Verlust des aktiven und passiven Wahlrechts, Erl. vom 
11. März 1874 (Min. Bl. S. 99). 

Abs. 6: Statt Bezirksverwaltungsgericht jetzt Bezirksausschuß, 
Ldverw.Ges. §8 153, 7. Zuständ. Ges. § 3. 

b) Beitragspflichten zu den Kreisabgaben. 

§. 9. Die Kreisangehörigen sind verpflichtet, zur 
Befriedigung der Bedürfnisse des Kreises Abgaben auf⸗ 
zubringen, inſofern der Kreistag nicht beſchließt, dieſe 
Bedürfnisse aus dem Vermögen des Kreises oder aus 
sonstigen Einnahmen zu bestreiten (§. 116 Nr. 3). 

§ 6, 14. Reklamationen § 19; Prov.O. S 108.
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Grundsätze über die Bertheilung und Auf¬ 
bringung der Kreisabgeben. 

§. 10. Die Vertheilung der Kreisabgaben darf nach 
keinem anderen Maßstabe, als nach dem Verhältnisse 
der von den Kreisangehörigen zu entrichtenden direkten 
Staatssteuern und zwar nur durch Zuschläge zu denselben, 
beziehungsweise zu den nach §§. 14 und 15 zu ermitteln¬ 
den fingirten Steuersätzen der Forensen, juristischen 
Personen 2c. erfolgen. 

Die Grund=, Gebäude= und die von dem Gewerbe¬ 
betriebe auf dem platten Lande aufkommende Gewerbe¬ 
steuer der Klasse A I ist hierbei mindestens mit der 
Hälfte und höchstens mit dem vollen Betrage desjenigen 
Prozentsatzes heranzuziehen, mit welchem die Klassen¬ 
und klassifizirte Einkommensteuer belastet wird. Im 
Uebrigen kann die Gewerbesteuer von der Heranziehung 
ganz frei gelassen, darf aber keinesfalls dazu mit einem 
höheren Prozentsatze, als die Grund= und Gebäude¬ 
steuer, herangezogen werden. Ausgeschlossen von der 
Heranziehung bleibt die Gewerbesteuer vom Hausir¬ 
gewerbe. 

Die erste Stufe der Klassensteuer (§. 7 des Gesetzes 
vom . # 1% —, Gesetz=Samml. 1873 S. 213 ff.) kann 
von der Heranziehung zu den Kreisabgaben ganz frei 
gelassen oder dazu mit einem geringeren Prozentsatze, als 
die übrigen Stufen der Klassensteuer und die klassifizirte 
Einkommensteuer herangezogen werden. Bei den Vor¬ 
schriften des §. 9a des obenerwähnten Gesetzes behält es 
sein Bewenden. 

Cirk. vom 10. Juni 1874, betr. die Vertheilung der Kreisabgaben, 
ist im Anhang unter VIII abgedruckt. O. V.G. I S. 29, 78, 79, IV S. 61, 
VI S. 48, VII S. 115. 

Abs. 3: § g## betrifft die Heranziehung von Personen mit weniger 
als 420 Mk. Einkommen. Dazu: Gesetz vom 26. März 1883, beir. 
Ausfhebung der beiden untersten Stufen der Klassensteuer (Ges. S. S. 37).
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§. 11. Unter Anwendung des nach diesen Grund¬ 
sätzen (§. 10) vom Kreistage beschlossenen Vertheilungs¬ 
maßstabes wird das Kreisabgabensoll für die einzelnen 
Gemeinden und selbstständigen Gutsbezirke im Ganzen 
berechnet und denselben zur Untervertheilung auf die 
einzelnen Steuerpflichtigen nach demselben Maßstabe zur 
Einziehung sowie zur Abführung im Ganzen an die 
Kreiskommunalkasse überwiesen. 

Den Städten bleibt die Beschlußnahme darüber, wie 
ihre Antheile an den Kreisabgaben aufgebracht werden 
sollen, vorbehalten. 

§ 70 Abs. 5: Ueber die Untervertheilung der Kreisabgaben vgl. 

Min. Erl. vom 31. Januar 1875 (Min. Bl. 1876 S. 14) u. vom 2. No¬ 
vember 1879 (Min. Bl. 1880 S. 10). 

Feststellung des Kreisabgaben-=Vertheilungsmaßstabes. 

§. 12. Der Maßstab, nach welchem die Kreisab¬ 
gaben zu vertheilen sind, ist für jeden Kreis bis zum 
30. Juni 1874 ein für alle Mal festzustellen und dem¬ 
nächst unverändert zur Anwendung zu bringen. Der 
Kreistag ist jedoch befugt, hierbei zu den Kreisabgaben 
für Verkehrsanlagen die Grund= und Gebäudesteuer, 
sowie die von dem Gewerbebetriebe auf dem platten 
Lande aufkommende Gewerbesteuer der Klasse A 1 inner¬ 
halb der im §. 10 festgesetzten Grenzen mit einem höheren 
Prozentsatze als zu den übrigen Kreisabgaben heranzu¬ 
ziehen, beziehungsweise nach Maßgabe des §. 10 Absatz 3 
die erste Stufe der Klassensteuer von der Heranziehung 
zu diesen Kreisabgaben ganz frei zu lassen oder dazu 
mit einem geringeren Prozentsatze heranzuziehen. 

Kommt ein gültiger Käeistagsbeschluß über den Ver¬ 
theilungsmaßstab innerhalb der festgesetzten Zeit nicht zu 
Stande, so werden bis zur Herbeiführung dieses Be¬ 
schlusses die Kreisabgaben auf die sämmtlichen direkten 
Staatssteuern, mit Ausschluß der Hausirergewerbesteuer, 
nach Maßgabe des §. 10 Absatz 1 gleichmäßig vertheilt.
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Der Kreistag kann den festgestellten Maßstab von 
fünf zu fünf Jahren einer Revision unterziehen. 

Wo gegenwärtig mit Königlicher Genehmigung zu be¬ 
stimmten Zwecken Kreisabgaben nach besonderer Ver¬ 
theilungsart erhoben werden, behält es dabei bis zum 
31. Dezember 1875 sein Bewenden, sofern nicht der 
Kreistag schon in der Zmwischenzeit auch hierfür den 
Uebergang zu dem, nach dem gegenwärtigen Gesetze fest¬ 
gestellten Maßstabe für die Vertheilung der Kreisabgaben 
beschließt. Vom 1. Januar 1876 ab tritt der nach 
diesem Gesetze festzustellende Maßstab (Absatz 1 und 2) 
auch für die bezeichneten Abgaben von selbst in Kraft. 

& 119, 124 Abs. 3. 
Abs. 1: Prov.O. 8 111. 

Mehr- oder Minderbelastung einzelner Kreistheile. 

§. 13. Sofern es sich um Kreiseinrichtungen handelt, 
welche in besonders hervorragendem oder in besonders 
geringem Maße einzelnen Kreistheilen zu Gute kommen, 
kann der Kreistag beschließen, für die Kreisangehörigen 
dieser Kreistheile eine nach Quoten der Kreisabgaben 
zu bemessende Mehr= oder Minderbelastung eintreten zu 
lassen. Die Mehrbelastung kann nach Maßgabe der 
Beschlüsse des Kreistages durch Naturalleistungen ersetzt 
werden. 

S 119, 124, 176; Prov.O. § 111. 
Min. Erl. vom 1. November 1879 — im Anhang unter XVI ab¬ 

gedruckt —, vom 31. Oktober 1873 (Min. Bl. S. 332), 19. Februar 
u. 11. August 1875 (Min. Bl. S. 78 u. 211) u. 18. Februar 1880 
(Min. Bl. S. 78). 

eranziehung der Forensen, juristischen 
werserl " r#—□ zu " u—— " 

§. 14. Diejenigen physischen Personen, welche, ohne 
in dem Kreise einen Wohnsitz zu haben, beziehungsweise 
in demselben zu den persönlichen Staatssteuern veran¬ 
lagt zu sein, in demselben Grundeigenthum besitzen, oder
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ein stehendes Gewerbe, oder außerhalb einer Gewerkschaft 
Bergbau betreiben (Forensen), mit Einschluß der nicht 
im Kreise wohnenden Gesellschafter einer offenen Handels¬ 
gesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft (Artikel 85 
und 150 des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches) 
sind verpflichtet, zu denjenigen Kreisabgaben beizutragen, 
welche auf den Grundbesitz, das Gewerbe, den Bergbau 
oder das aus diesen Quellen fließende Einkommen gelegt 
werden. 

Ein Gleiches gilt von den juristischen Personen, von 
den Kommanditgesellschaften auf Aktien und Aktiengesell¬ 
schaften (Artikel 173 und 207 des Handelsgesetzbuches), 
sowie Berggewerkschaften, welche im Kreise Grundeigen¬ 
thum besitzen, oder ein stehendes (Gewerbe oder Bergbau 
betreiben. 

Der Fiskus kann zu den Kreisabgaben wegen seines 
aus Grundbesitz, Gewerbe= und Bergbaubetrieb fließenden 
Einkommens nicht herangezogen, dagegen mit der Grund¬ 
und (Gebäudesteuer um die Hälfte desjenigen Prozentsatzes 
stärker belastet werden, mit welchem die Klassen= und 
klassifi irte Einkommensteuer dazu herangezogen wird. 
Im galle des §. 12 (Absatz 2 tritt diese Belastung 
auch ohne Beschluß des Kreistages ein. 

Bergwerksbesitzer, welche in dem Umfange ihres Berg¬ 
werksbetriebes den in der Klasse A I der Gewerbesteuer 
veranlagten Gewerbetreibenden gleichstehen, sind zu den 
Steuersätzen der Klasse A lI einzuschätzen und nach 
Maßgabe dieser Einschätzung zu den Kreisabgaben heran¬ 
zuziehen. 

Min. Erl. vom 10. Juni 1874 im Anhang unter VIII abgedruckt. 
Heranziehung der Eisenbahngesellschaften nur nach dem für 

jede einzelne Station nach den Ges. vom 1. Mai 1851 u. 25. Mai 1873 
berechneten Einkommen. Min. Erl. vom 8. Juni 1874 (Min. Bl. S. 157), 
vom 30. Dezember 1872 (Min. Bl. 1873 S. 27) u. ö. Juni 1879 (Min. Bl. 
S. 160). O. V. G. V S. 9, 19, II S. 64, m’ 68. 

Verw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 11
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Betr. Versicherungsgesellschaften. Min. Erl. vom 23. Sep¬ 
tember 1873 (Min. Bl. S. 266), 30. September 1874 (Min. Bl. 1875 
S. 76), 31. Januar u. 26. Februar 1879 (Min. Bl. S. 52 u. 148) 
u. 4. Dezember 1880 (Min. Bl. S. 76). 

Abs. 1: Auch die auf Grund eines Privilegs von persönlichen 
Staatssteuern befreiten Personen. 

Abs. 2: Unter den Begriff der Berggewerkschaft fällt nicht jede, 
ein Bergwerk betreibende Mehrheit von Personen, O. V. G. VIII S. 27. 

Vorschußvereine (eingetragene Genossenschaften) gehören nicht zu den 
juristischen Personen im Sinne des § 14, O. V.G. VII S. 27. 

Abs. 3: Min.Erl. vom 25. Februar 1875 (Min.Bl. S. 100). 
Auch nicht die Staatseisenbahnen. Ebenso der Reichsfiskus, Reichs¬ 
eigenthumsgesetz vom 25. Mai 1873 (K.G.Bl. S. 113). 

§. 15. Die Einschätzung der Forensen, der Berg¬ 
werksbesitzer, der Kommanditgesellschaften auf Aktien, der 
Aktiengesellschaften und der juristischen Personen zu den 
Kreisabgaben erfolgt, soweit sie zu den, der Vertheilung 
der letzteren zum Grunde gelegten Staatssteuern (§. 10) 
nicht schon unmittelbar herangezogen sind, von dem 
Kreisausschuß, nach den für die Veranlagung dieser 
Staatssteuern bestehenden gesetzlichen Vorschriften, unter 
Anwendung des für die Kreisabgaben bestimmten An¬ 
theilsverhältnisses. 

Ausschreibung nach § 11. 

Unzulässigkeit einer Dopvelbestenuerung desselben Einkommens. 

§. 16. Niemand darf von demselben Einkommen in 
verschiedenen Kreisen zu den Kreisabgaben herangezogen 
werden. Es muß daher dasjenige Einkommen, welches 
einem Abgabenpflichtigen aus seinem außerhalb des Kreises 
belegenen Grundeigenthume, oder aus seinem außerhalb 
des Kreises stattfindenden Gewerbe= oder Bergbaubetriebe 
zufließt, bei Feststellung des im Kreise zu veranlagenden 
Einkommens desselben außer Berechnung gelassen werden. 
Dies geschieht durch Absetzung der bezüglichen Einkom¬ 
mensquote von dem zur Staatssteuer veranlagten Ge¬
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sammteinkommen und durch verhältnißmäßige Herabsetzung 
des festgestellten Steuersatzes. 

O.G.G. II E. 51, 52, VI S. 6, 7. 

Befreiung von den Kreisabgaben. 

§. 17. Die dem Staate gehörigen, zu einem öffent¬ 
lichen Dienste oder Gebrauche bestimmten Liegenschaften 
und Gebäude, die Königlichen Schlösser, sowie die im 
§. 4 zuc und d des Gesetzes vom 21. Mai 1861, be¬ 
treffend die anderweite Regelung der Grundsteuer (Gesetz¬ 
Samml. S. 253), im Artikel 1 des Gesetzes vom 12. März 
1877 (Gesetz=Samml. S. 19) und im §. 3 zu 2 bis 6 
des Gesetzes vom 21. Mai 1861, betreffend die Ein¬ 
führung einer allgemeinen Gebäudesteuer (Gesetz=Samml. 
S. 317), bezeichneten Grundstücke und Gebäude sind von 
den Kreislasten befreit. 

Eine Aufzählung der befreiten Grundstücke und Gebäude enthält 
Art. 2 der Instruktion vom 10. März 1873 — im Anhang unter III. 

Nicht befreit sind die Liegenschaften des Reichs, § 1 Abs. 2 des 
Reichseigenthumsgesetzes vom 25. Mai 1873 (R.G.Bl. S. 113). 

§. 18. Bis zur anderweiten gesetzlichen Regelung 
bleiben die Dienstgrundstücke der Geistlichen, Kirchendiener 
und Elementarschullehrer gleichfalls von den Kreislasten 
befreit. Auch ist bis zu dieser Regelung die Besteuerung 
des Diensteinkommens der unmittelbaren und mittelbaren 
Staatsbeamten nur nach Maßgabe der §§. 2 und 3 des 
Gesetzes vom 11. Juli 1822 (Gesetz=Samml. S. 184) 
und nur insoweit zulässig, als die Beiträge derselben zu 
den Bedürfnissen der Gemeinde ihres Wohnortes nicht 
bereits das in den gedachten Gesetzesvorschriften bestimmte 
Marimum erreichen, und auch dann nur innerhalb der 
Grenzen der letzteren. Ebenso findet der §. 10 des Ge¬ 
setzes vom 11. Zuli 1822 auf die Heranziehung zu den 
Kreisabgaben Anwendung. 

11*
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Nach § 2 des angezogenen Gesetzes soll das Diensteinkommen nur 
mit der Hälfte zur Quotisirung gebracht werden. 

Nach § 3 a. a. O. soll im äußersten Fall an direkten Beiträgen 
aller Art und zu sämmtlichen Gemeindebedürfnissen von dem gesammten 

Diensteinkommen nur gefordert werden können: 
bei Gehalten unter 750 4 nicht mehr als 1 Prozent. 
von 750 ¾ bis 1500 ∆ excl. 1½ ⸗ 
bei höheren Gehältern —22 - 

Nach § 10 a. a. O. bleiben von allen direkten Beiträgen zu den 
Gemeindelasten befreit: 

a) die aus Staatskassen zahlbaren Pensionen der Wittwen und die 
Erziehungsgelder für Waisen ehemaliger Staatsdiener; 

b) eben dergleichen Pensionen, ingleichen Wartegelder der Staatsdiener 
selbst, sofern deren jährlicher Betrag die Summe von Zweihundert 
und Funfzig Thalern nicht erreicht; 

e) die Sterbe= und Gnadenmonate; 
c) alle diejenigen Dienst=Emolumente, welche blos als Ersatz baarer 

Auslagen zu betrachten sind; 
I) alle Besoldungen und Emolumente der beim stehenden Heer und 

bei den Landwehrstämmen in Reihe und Glied befindlichen aktiven 

Militärpersonen, ingleichen der auf Inaktivitätsgehalt gesetzten 

Offiziere; und 
t) diejenigen der Geistlichen und Schullehrer. 

Wegen der Nichtanwendbarkeit der Bestimmungen über Kommunal= 

steuer=Privilegien der Beamten auf eine vorübergehende Beschäftigung im 

Staatsdienst (Allerh. Ordre vom 23. September 1867 — Min. Bl. S. 1648) 

vgl. Bescheid vom 6. Februar 1879 (Min. Bl. S. 97). 

§ 18 gilt auch für Reichsbeamte, Reichsbeamtengesetz vom 31. März 

1873 (R.G. Bl. S. 61). 

Beschwerden wegen der Beranlagung der Kreisabgaben. 

§. 19. Auf Beschwerden und Einsprüche, betreffend: 
1) das Recht zur Mitbenutzung der öffentlichen Ein¬ 

richtungen und Anstalten des Kreises, 
2) die Heranziehung oder die Veranlagung zu den 

Kreisabgaben, 
beschließt der Kreisausschuß. 

Beschwerden und Einsprüche der zu 2 gedachten Art 
sind innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach er¬ 
folgter Bekanntmachung der Abgakebeträge bei dem Kreis¬
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ausschusse anzubringen. Einsprüche gegen die Höhe von 
Kreiszuschlägen zu den direkten Staatssteuern, welche sich 
gegen den Prinzipalsatz der letzteren richten, sind unzulässig. 

Gegen den Beschluß des Kreisausschusses findet inner¬ 
halb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksverwal¬ 
tungsgerichte statt. Hierbet ist die Zustädigreit der 
Verwaltungsgerichte auch insoweit begründet, als bisher 
durch §. 79 Titel 14 Theil II Allgemeinen Landrechts, 
beziehungsweise §§. 9, 10 des Gesetzes über die Erweiterung 
des Rechtsweges vom 24. Mai 1861 (Gesetz=Samml. 
S. 241) oder sonstige bestehende Vorschriften der ordent¬ 
liche Rechtsweg für zulässig erklärt war. 

Die Beschwerden und die Einsprüche, sowie die Klage 
haben keine aufschiebende Wirkung. 

Abs. 1: §§ 11, 15, 70a, 116 no. 3 u. 6. Dem Verwaltungs¬ 
gericht steht das Recht der Kontrole über die Rechtsgültigkeit des betr. 
Kreistagsbeschlusses zu, O.V.G. IX S. 26. 

Abs. 3: Die in Bezug genommenen Bestimmungen lauten: 

§ 79. Behauptet aber Jemand aus besonderen Gründen 
/nämlich durch Verträge, ausdrückliche Prioilegia oder Verjährung! 
die Befreiung von einer solchen Abgabe (§8 4—8) oder behauptet 
er in der Bestimmung seines Antheils über die Gebühr belastet 
zu sein (§ 9): so soll er darüber rechtlich gehört werden. 

§ 9. Wegen allgemeiner Anlagen und Abgaben (88 36, 41 
der V. v. 26. Dezem er 1808 /G.S. v. 1817 r 283]; S§ 78, 79 
Th. II Tit. 14 A.L. R.) kann al Grund der ech daß die 
einzelne Forderung bereits getilgt oder verjährt sei, die Klage auf 
uzeine des Gezahlten angestellt werden, jedoch bei Verlust des 
Klagerechts nur binnen spätestens sechs Monaten nach erfolgter 
Beitreibung oder geleisteter Zahlung. 

§ 10. Der Rechtsweg findet ferner statt, wenn der Heran¬ 
gezogene behauptet, daß die geforderte Abgabe keine öffentliche 
Abgabe sei, sondern auf einem ausfgehobenen privatrechtlichen 
Furkrere insbesondere einem früheren gutsherrlichen, schutz¬ 
errlichen oder grundherrlichen Verhältniß beruhe. 

Vgl. Zuständ. Ges. 8 160. 
An die Stelle des Bezirksverwaltungsgerichts tritt jetzt der Bezirks¬ 

ausschuß — Ldverw.Ges. § 153 —, gegen dessen Entscheidung nur die 
Revision zulässig ist, Zuständ. Ges. § 3.
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Dritter Abschnitt. 

Kreisstatuten und Reglements. 

§. 20. Jeder Kreis ist befugt: 
1) zum Erlasse besonderer statutarischer Anordnungen 

über solche Angelegenheiten des Kreises, hinsichtlich 
deren das gegenwärtige Gesetz Verschiedenheiten 
gestattet (§§. 104 Absatz 2, 108 Absatz 1 und 109), 
oder das Gesetz auf statutarische Regelung ver¬ 
weist, sowie über solche Angelegenheiten, deren 
Gegenstand nicht durch Gesetz geregelt ist; 

2) zum Erlasse von Reglements über besondere Ein¬ 
richtungen des Kreises. 

Die Kreisstatuten und Reglements sind durch das 
Kreisblatt und, wo ein solches nicht besteht, durch das 
Amtsblatt auf Kosten des Kreises bekannt zu machen. 

§ 51 no. 1 Abs. 3, § 116 no. 1 u. 6, § 176 no. 1; Zuständ. Ges. 
5 31. 

Zweiter Titel. 

Von der Gliederung und den Aemtern des Kreises). 

Erster Abschnitt. 

Allgemeine Bestimmungen. 

Gliederung des Kreises. 

§. 21. Die Kreise, mit Ausnahme der Stadtkreise 
(88. 4 und 169), zerfallen in Amtsbezirke, beziehungs¬ 
weise in Stadt= und Amtsbezirke. 

Die Amtsbezirke bestehen aus einer oder mehreren 
Landgemeinden oder aus einem oder mehreren Guts¬ 

*7) Instruktionen vom 20. September 1873 im Anhang unter VII 
abgedruckt.
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bezirken, beziehungsweise aus Landgemeinden und Guts¬ 
bezirken. 

An der Spitze der Verwaltung des Kreises steht der 

Landrath, an der Spitze der Verwaltung des Amtsbezirks 
der Amtsvorsteher, an der Spitze der Verwaltung der 
Gemeinde der Gemeindevorsteher. Für den Bereich eines 
selbstständigen Gutsbezirks führt der Gutsvorsteher die 
dem Gemeindevorsteher obliegende Verwaltung. 

Abs. 1 u. 2: §§ 47 fl. 
Abs. 3: §§ 74 fl., 50, 56 fl., 22 fl., 31 ff. Ldverw.Ges. 8 36. 

Zweiter Abschnitt. 

Von dem Gemeindevorsteher= und dem Schoͤf— 
fenamte, ſowie von der Ortsverwaltung der 

selbstständigen Gutsbezirke. ) 

Gemeindevorsteher und Schösffen. 

§. 22. Dem Gemeindevorsteher (Schulze, Scholze, 
Richter, Dorfrichter) stehen zwei Schöffen (Schöppen, 
Gerichtsmänner, Gerichts= oder Dorfgeschworene) zur 
Seite, welche ihn in den ihm obliegenden Amtsgeschäften 

¬m und in Behinderungsfällen zu vertreten 
aben. 

Wo die Zahl der Schöffen nach den bestehenden Be¬ 
stimmungen eine größere ist, verbleibt es bei derselben. 

Auch kann auf Antrag der Gemeinde die Zahl der 
Schöffen durch Beschluß des Kreisausschusses nach An¬ 
hörung des Amtsvorstehers vermehrt werden. 

§§s 36, 186. Ldverw. Ges. § 73 Abs. 3. 
Abs. 1: Allg. Landrecht II, 7 §§ 77, 78; Zuständ.Ges. § 28 

Abs. 2, § 29, 37 Abs. 2. 
Kos 3: Zuständ. Ges. § 32 no. 3. Beschwerde, Ldverw.Ges. § 121. 

l Ueber Angelegenheiten der Stadtgemeinden vgl. Titel IV des 
Zuständ. Ges., über Angelegenheiten der Landgemeinden und der selbst¬ 
ständigen Gutsbezirke vgl. Titel V des Zuständ. Ges.
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a) Watl derselben. 

§. 23. Der Gemeindevorsteher und die Schöffen 
werden von der Gemeindeversammlung beziehungsweise 
der Gemeindevertretung aus der Zahl der stimmberech¬ 
tigten Gemeindemitglieder durch absolute Stimmenmehrheit 
gewählt. 

Vater und Sohn dürfen nicht gleichzeitig Gemeinde¬ 
vorsteher und Schöffen sein. 

Die Wahlen erfolgen nach näherer Vorschrift des 
diesem Gesetze beigefügten Wahlreglements. 

Zuständ.Ges. § 27. Wahlreglement hinter diesem Gesetz. 

§. 24. Die Wahl der (Gemeindevorsteher und der 
Schöffen erfolgt auf sechs Fahre. 

§. 25. Wegen der Verpflichtung zur Uebernahme, 
sowie wegen der Gründe für die Ablehnung des Amts 
eines Gemeindevorstehers oder Schöffen finden die Vor¬ 
schriften der Absätze 1 bis 4 des §. 8 mit der Maßgabe 
Anwendung, daß an die Stelle des Kreistages (Absatz 2 
Ziffer 5 a. a. O.) die Gemeindevertretung und, wo eine 
solche nicht besteht, die Gemeindeversammlung tritt. 

Wer sich ohne einen der im §. 8 Absatz 2 bezeichneten 
Entschuldigungsgründe weigert, das Amt eines Gemeinde¬ 
vorstehers oder Schöffen zu übernehmen, oder das über¬ 
nommene Amt drei Jahre hindurch zu versehen, sowie 
derjenige, welcher sich der Verwaltung solcher Aemter 
thatsächlich entzieht, kann durch Beschluß der Gemeinde¬ 
vertretung und, wo eine solche nicht besteht, des GGemeinde¬ 
vorstandes für einen Zeitraum von drei bis sechs Fahren 
der Ausübung seines Rechtes auf Theilnahme an der 
Vertretung und Verwaltung der Gemeinde für verlustig 
erklärt und um ein Achtel bis ein Viertel stärker, als 
die übrigen (Gemeindeangehörigen zu den Gemeindeabgaben 
herangezogen werden.
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Gegen den Beschluß der Gemeindevertretung be¬ 
ziehungsweise des Gemeindevorstandes findet innerhalb 
zwei Wochen die Klage bei dem Kreisausschusse statt. 

Zuständ. Ges. §8 27, 28. 

b) Bestätigung derselben. 

§. 26. Die gewählten Gemeindevorsteher und Schöffen 
bedürfen der Bestätigung durch den Landrath. 

Vor der Bestätigung ist der Amtsvorsteher mit seinem 
Gutachten zu hören. 

Die Bestätigung kann unter Zustimmung des Kreis¬ 
ausschusses versagt werden. 

Wird die Bestätigung versagt, so ist eine Neuwahl 
anzuordnen. Erhält auch diese die Bestätigung nicht, so 
ernennt der Landrath auf den Vorschlag des Amtsvor¬ 
stehers unter Zustimmung des Kreisausschusses einen 
Stellvertreter auf so lange, bis eine erneuerte Wahl die 
Bestätigung erlangt hat. 

Dasselbe findet statt, wenn keine Wahl zu Stande 
kommt. 

*33. 

§. 26a. Die Bestimmungen des §. 26 finden auch 
auf andere Gemeindebeamte Anwendung, deren Wahl 
nach Maßgabe des Gesetzes der Bestätigung bedarf. 

. 34a„. 
) Vereidigung derselben. 

§. 27. Die Gemeindevorsteher und die Schöffen 
werden vor ihrem Amtsantritte von dem Landrathe oder 
in seinem Auftrage von dem Amtsvorsteher vereidigt. 

Eidessorm: Verordnung vom 6. Mai 1867 (Ges.S. S. 715). 

d) Dienstunkostenentschädign#ng derselben. 

§. 28. Die Gemeindevorsteher haben Anspruch auf 
Ersatz ihrer baaren Auslagen und auf die Gewährung
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einer mit ihren amtlichen Mühewaltungen im billigen 
Verhältnisse stehenden Entschädigung. 

Die Aufbringung derselben liegt der Gemeinde ob. 

Alle fortlaufenden Geld= und Naturalbeiträge des 
Gutsherrn zur Remuneration des Gemeindevorstehers 
fallen fort. 

Landdotationen, welche für die Verwaltung des Schul¬ 
zenamts ausgewiesen sind, können auf Grund des gegen¬ 
wärtigen Gesetzes nicht zurückgefordert werden. Sind 
solche Landdotationen allein oder in Verbindung mit 
Geld= oder Naturalbeiträgen von dem Gutsherrn gewährt, 
6 ist derselbe berechtigt, hierfür von dem Gemeindevor¬ 
teher auch ferner die Wahrnehmung der Gutsvorsteher¬ 
geschäfte beziehungsweise die Vertretung hierbei in dem 
bisherigen Umfange (§. 31 Absatz 3) zu fordern. 

Der Gutsherr wie die Gemeinde kann die Lösung 
eines derartigen Verhältnisses gegen Fortfall der Geld¬ 
und Naturalbeiträge und gegen Entschädigung für die 
Landdotationen verlangen. Der Gemeinde steht dabei 
das Recht zu, statt der Gewährung einer Entschädigung 
die Landdotationen herauszugeben. 

In Betreff der Auseinandersetzung kommen die Vor¬ 
schriften der §§. 41 bis 45 mit der Maßgabe zur An¬ 
wendung, daß zu den im ersten Absatze des §. 45 er¬ 
wähnten Kosten auch die Gutsherren nichts beizutragen 
haben. 

Die Schöffen haben ihr Amt in der Regel unentgeltlich 
zu verwalten und nur auf den Ersatz baarer Auslagen 
Anspruch. 

88 34a, 69; O. U.G. IV. S. 97, 103. 

Rechte uud Pllichten des Gemeindevorsteher # 

§. 29. Der Gemeindevorsteher ist die Obrigkeit des 
Gemeindebezirks und, sofern er nicht zugleich selbst Amts¬
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vorsteher ist (§. 56 Absatz 5), das Organ des Amts¬ 
vorstehers für die Polizeiverwaltung. 

Der Gemeindevorsteher hat vermöge dessen das Recht 
und die Pflicht, da, wo die Erhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit ein sofortiges polizeiliches 
Einschreiten nothwendig macht, das dazu Erforderliche 
vorläufig anzuordnen und ausführen zu lassen. 

§§ 31, 65, 77. Wegen Zwangsmittel: Ldverw.Ges. § 132. 
O. V. G. VI S. 208, 269. 

§. 30. Der Gemeindevorsteher hat insbesondere das 
Recht und die Pflicht: 

1) der vorläufigen Festnahme und Verwahrung einer 
Person nach den Vorschriften des §. 127 der 
Strafprozeßordnung für das Deutsche Reich vom 
1. Februar 1877 (Reichs=Gesetzbl. S. 253) und 
des §. 6 des Gisetzes zum Schutze der persön¬ 
lichen Freiheit vom 12. Februar 1850 (Gesetz¬ 
Samml. S. 45); 

2) die unter Polizeiaufsicht stehenden Personen zu 
beaufsichtigen: 

3) die ihm von dem Amtsvorsteher, der Staats= oder 
Amtsanwaltschaft aufgetragenen polizeilichen Maß¬ 
regeln auszuführen und Verhandlungen aufzu¬ 
nehmen;: 

4) die in den 8§§. 8 ff. des Gesetzes über die Auf¬ 
nahme neu anziehender Personen vom 31. Dezember 
1842 (Gesetz=Samml. 1843 S. 5) vorgeschriebene 
Meldung entgegenzunehmen. 

Nr. 1: Die Bestimmungen der 88 128, 129 der deutschen Straf¬ 
prozeßordnung bleiben hierdurch unberührt. 

Nr. 2: Strafgesetzbuch §§ 38, 309. Instr. vom 12. April 1871 
(Min. Bl. S. 113); Min. Erl. vom 3. September 1871 (Min. Bl. S. 253). 

Nr. 3: § 65. Durch Erlaß vom 18. September 1879 (Min. Bl. 
S. 265) sind die Guts= und Gemeindevorsteher und deren Stellvertreter 
zu Hülfsbeamten der Staatoanwaltschaft im Sinne des § 153 des Gerichts¬
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verfassungsgesetzes bestellt worden; vgl. § 59 Anm., Strafprozeßordnung 
§§ 159, 161 u. 187 und §§ 80, 81 des Ausf.Ges. zum Ger.Verf.Ges. 
vom 24. April 1878 (Ges. S. S. 230). 

Gutsvorsteher. 

§. 31. Für den Bereich eines selbstständigen Guts¬ 
bezirks ist der Besitzer des Guts zu den Pflichten und 
Lesstungen verbunden, welche den Gemeinden für den 
Bereich ihres Gemeindebezirks im öffentlichen Interesse 
gesetzlich obliegen. 

Derselbe hat insbesondere die in den §§. 29 und 30 
aufgeführten obrigkeitlichen Befugnisse und Pflichten ent¬ 
weder in Person oder durch einen von ihm zu bestellenden, 
zur Uebernahme des Amtes befähigten Stellvertreter 
auszuüben. Der letztere muß seinen beständigen Auf¬ 
enthalt im Gutsbezirke oder in dessen unmittelbarer Nähe 
haben. 

Es können jedoch auch außer dem im §. 28 Absatz 4 
vorgesehenen Falle seitens des Besitzers des Guts sämmt¬ 
liche oder einzelne Gutsvorstehergeschäfte an den Vor¬ 
steher einer benachbarten Gemeinde unter Beider Zu¬ 
stimmung gegen eine angemessene Entschädigung übertragen 
werden. 

Ehefrauen, sowohl groß= wie minderjährige, werden 
rücksichtlich der angeführten Rechte und Pflichten durch 
ihren Ehemann, Kinder unter väterlicher Gewalt durch 
ihren Vater und bevormundete Personen durch ihren 
Vormund oder Pfleger vertreten. 

8 21. 

§. 32. Die Bestellung eines Stellvertreters muß 
erfolgen, wenn: 

1) das Gut einer juristischen Person, einer Aktien¬ 
gesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft auf 
Aktien gehört, oder wenn mehrere Mitbesitzer
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ſich nicht darüber einigen, wer von ihnen die 
Geſchäfte des Gutsvorſtehers wahrnehmen ſoll; 

2) der Gutsbeſitzer kein Angehöriger des Deutſchen 
Reiches iſt; 

3) derſelbe nicht ſeinen beſtändigen Aufenthalt im 
Gutsbezirke oder in deſſen unmittelbarer Nähe hat, 

oder 
4) wegen Krankheit oder aus anderen in ſeiner Perſon 

liegenden Gründen außer Stande ist, die Pflichten 
eines Gutsvorstehers zu erfüllen. 

In den vorstehend unter 1 bis 4 bezeichneten Fällen 
kann auf den Antrag des Gutsbesitzers auch ein Stell¬ 
vertreter für den ernannten Gutsvorsteher bestellt werden, 
welcher in Fällen der Behinderung des letzteren die 
Gutsvorstehergeschäfte wahrzunehmen hat. 

Für die von dem Hauptgute entfernt belegenen Theile 
eines selbstständigen Gutsbezirkes kann von dem Kreis¬ 
ausschusse die Bestellung besonderer Stellvertreter ange¬ 
ordnet werden, sofern dies für eine ordnungsmäßige 
örtliche Verwaltung erforderlich ist. 

Abs. 1 no. 2: Art. 3 der Reichsverfassung u. § 3 des Gesetzes 
vom 1. Juni 1870 (N.G. Bl. S. 355). 

Abs. 3: Beschwerde, Ldverw.Ges. 8 121. 

§. 33. Der Gutsbesitzer, beziehungsweise der Stell¬ 
vertreter, wird in seiner Eigenschaft als Gutsvorsteher 
von dem Landrathe bestätigt. Die Bestätigung kann 
unter Zustimmung des Kreisausschusses versagt werden. 

Der Gutsvorsteher wird vor seinem Amtsantritte von 
dem Landrathe oder in dessen Auftrage von dem Amts¬ 
vorsteher vereidigt. 

§ 26, 27. 

§. 34. Unterläßt der Besitzer des Guts in den im 
§. 32 angegebenen Fällen oder wenn ihm die Bestätigung 
als Gutsvorsteher versagt worden ist, die Bestellung eines
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Stellvertreters, oder befindet er sich im Konkurse, oder 
befindet er sich nicht im Besitze der bürgerlichen Ehren¬ 
rechte, so steht dem Landrathe unter Zustimmung des 
Kreisausschusses die Ernennung des Stellvertreters auf 
Kosten des Besitzers zu. 

§ 34, Beschwerde, Ldverw.Ges. § 121. 

§. 34 a. Der Kreisausschuß beschließt auf Antrag 
der Betheiligten über die Festsetzung der Dienstunkosten¬ 
entschädigung der Gemeindevorsteher, der baaren Aus¬ 
lagen der Schöffen, der Remuneration stellvertretender 
Gutsvorsteher (§§. 28 und 34), sowie über die Festsetzung 
der Besoldungen und Remunerationen anderer Gemeinde¬ 
beamten. 

§* 69; Zuständ. Ges. § 32 no. 1. 

8. 35. (Fortgefallen.) 
Bezüglich der Dienstvergehen der Gemeindevorsteher, Schöffen, Mit¬ 

glieder des Gemeindevorstandes und sonstiger Gemeindebeamte, sowie der 
Gutsvorsteher vgl. Zuständ. Ges. § 36. 

Dritter Abschnitt. 

Aufhebung der mit dem Besitze gewisser 

Grundstücke verbundenen Berechtigungy und 
Verpflichtung zur Verwaltung des 

Schulzenamtes. 

§. 36. Die mit dem Besitze gewisser Grundstücke 
verbundene Berechtigung und Verpflichtung zur Verwal¬ 
tung des Schulzen= (Richter=) Amtes ist aufgehoben. 

§ 28, 186. 

§. 37. In Folge der Aufhebung der im §. 36 ge¬ 
dachten Berechtigung und Verpflichtung treten auch die¬ 
jenigen Festsetzungen außer Kraft, welche in Folge der
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Zerstückelung von Lehn= und Erbschulzengütern nach §. 16 
des Gesetzes vom 3. Januar 1845 (Gesetz=Samml. S. 25) 
über die Verbindung der Verwaltung des Schulzenamtes 
mit dem Besitze eines der Theile des zerstückelten Grund¬ 
stücks oder die Ausweisung eines auskömmlichen Schulzen¬ 
gehaltes in Grundstücken oder in Geld, beziehungsweise 
die Vertheilung des Geldbeitrages auf die einzelnen 
Trennstücksbesitzer getroffen worden sind. 

§. 38. Grundstücke, Gerechtigkeiten und Einkünfte, 
welche den Schulzengutsbesitzern erweislich von der Ge¬ 
meinde selbst für die Amtsverwaltung verliehen sind, 
fallen an die Gemeinde zurück. 

§. 39. Ebenso hören diejenigen Vorrechte und Be¬ 
freiungen auf, welche dem Schulzengutsbesitzer für die 
Verwaltung des Schulzenamtes in Beziehung auf die 
aus dem Kommunalverbande oder aus anderen Verbänden, 
. B. dem Kirchen= und Schulverbande, entspringenden 
Dienste und Abgaben, der Gemeinde oder deren Mit¬ 
gliedern gegenüber bisher zustanden. 

Auf weitere Vergütigungen hat die Gemeinde keinen 
Anspruch. 

§. 10. Die Beziehungen zwischen dem Besitzer des 
Schulzenguts und dritten Personen werden von den Vor¬ 
schriften dieses Gesetzes nicht berührt. 

In keinem Falle können jedoch Grundstücke, Gerech¬ 
tigkeiten oder Befreiungen, welche dem Schulzengute, 
wenngleich mit Beziehung auf die dem Besitzer zustehende 
Verwaltung des Schulzenamtes, von Dritten, insbesondere 
von dem Landesherrn oder von Gerichts= oder Guts¬ 
herren, sei es bei der Fundation des Schulzenguts oder 
später, ohne ausdrücklichen Vorbehalt des Widerrufs 
verliehen worden sind, sowie die etwa an Stelle der ver¬ 
liehenen Gerechtigkeiten und Freiheiten getretenen Land¬
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abfindungen oder sonstigen Entschädigungen von den 
Verleihern oder deren Rechtsnachfolgern in Anspruch 
genommen und zurückgefordert werden. Dieselben ver¬ 
bleiben vielmehr dem Schulzengutsbesitzer auch nach Auf¬ 
hebung der mit dem Schulzengute verbundenen Amts¬ 
verwaltung. 

g 28. 

§. 41. Die nach den 88. 38 und 39 etwa erforder¬ 
liche Auseinandersetzung zwischen der Gemeinde und dem 
Schulzengutsbesitzer wird durch einen von dem Kreisaus¬ 
schusse zu ernennenden Kommissarius bewirkt. 

Der über die Auseinandersetzung aufzunehmende Rezeß 
unterliegt der Prüfung und Bestätigung des Kreisaus¬ 

schusses. 

§. 42. Entstehen bei dem Auseinandersetzungsver¬ 
fahren (§. 41) Streitigkeiten darüber, ob mit einem 
Grundstücke die Verpflichtung zur Verwaltung des 
Schulzenamtes verbunden ist, oder ob und welche Grund¬ 
stücke, Gerechtigkeiten, Vorrechte oder Befreiungen der in 
den §§. 38 und 39 gedachten Art zurückzugewähren, be¬ 
ziehungsweise aufzuheben sind, oder wird die Vollziehung 
des Rezesses von den Betheiligten verweigert, oder die 
Bestätigung des Rezesses (§. 41 Absatz 2) von dem 
Kreisausschusse versagt, so sind die Verhandlungen zum 
weiteren Verfahren und zur Entscheidung an die be¬ 
treffende Auseinandersetzungsbehörde (Generalkommission) 
abzugeben. 

Gegen die Entscheidung der Generalkommission findet 
die Beuufung an das Oberlandeskulturgericht statt, welches 
endgültig entscheidet. 

Vor der Entscheidung in erster und zweiter Instanz 
ist das Gutachten des Kreisausschusses einzuholen und den 
Betheiligten zur Erklärung mitzutheilen.
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Gesetz über das Verfahren in Auseinandersetzungsangelegenheiten 
vom 18. Februar 1880 (Ges. S. S. 59). 

Abs. 2. Die Einlegung außerordentlicher Rechtsmilttel gegen die 
Entscheidungen des Oberlandeskulturgerichts soll nicht ausgeschlossen 
sein (Mot.). 

§. 43. Ist das Auseinandersetzungsverfahren zufolge 
§. 42 auf die Auseinandersetzungsbehörde übergegangen, 
so steht dieser Behörde auch die Aufnahme, Prüfung und 
Bestätigung des Rezesses zu. 

§. 44. In Betreff des Verfahrens (88. 41 bis 43), 
sowie der Wirkung und Ausführung der Rezesse, gelten 
die hinsichtlich der Ablösung der Reallasten und der 
Regulirung der gutsherrlichen Verhältnisse bestehenden 
Vorschriften. 

8. 45. Zu den Kosten, welche die Ausführung der 
in diesem Gesetze den Kreisausschüssen und deren Kom¬ 
missarien übertragenen Geschäfte verursacht, haben die 
Gemeinden und die Schulzengutsbesitzer nichts beizutragen. 

Für das Verfahren bei den Auseinandersetzungs¬ 
behörden gelten die für dieselben bestehenden Kostende¬ 
stimmungen. 

Gesetz vom 18. Februar 1880 (Ges. S. S. 59). 

Vierter Abschnitt.=) 

Von den Amtsbezirken und dem Amte der 
Amtsvorsteher. Aufhebung der guts¬ 

herrlichen Polizeiverwaltung. 

§. 46. Die Polizei wird im Namen des Königs 
ausgeübt. 

Die gutsherrliche Polizeigewalt ist aufgehoben. 
8 59. Amtsvorsteher ist aber nicht „Königlich", Min.Erl. vom 

15. Juni 1874 (Min. Bl. S. 159). 

*) Instruktion vom 18. Juni 1873, abgedruckt im Anhang unter VI. 
Verw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 12
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Amtsbezirke. 

§. 47. Behufs Verwaltung der Polizei und Wahr¬ 
nehmung anderer öffentlicher Angelegenheiten wird jeder 
Kreis, mit Ausschluß der Städte, in Amtsbezirke getheilt. 

g8 21, 53, 59. 

Bildung der Amtsbezirke. 

§. 48. Für die Bildung der Amtsbezirke gelten 
folgende Grundsätze: 

1) Jeder Amtsbezirk soll thunlichst ein räumlich zu¬ 
sammenhängendes und abgerundetes Flächengebiet 
umfassen, dessen Größe und Einwohnerzahl der¬ 
estalt zu bemessen ist, daß einerseits die Er¬ 
üllung der durch das Gesetz der Amtsverwaltung 

auferlegten Aufgaben gesichert, andererseits die 
Unmittelbarkeit und die ehrenamtliche Ausübung 
der örtlichen Verwaltung nicht erschwert wird. 

2) Gemeinden, welche eine den Bestimmungen des 

3) 

4) 

Gesetzes entsprechende Amtsverwaltung aus eigenen 
Kräften herzustellen vermögen, sind, wenn nicht 
die örtliche Lage die Zuschlagung anderer Ge¬ 
meinde= oder Gutsbezirke nothwendig macht, auf 
ihren Antrag zu einem Amtsbezirke zu erklären. 
Gutsbezirke von abgesonderter Lage, welche ohne 
wesentliche Unterbrechung ein räumlich zusammen¬ 
hängendes Gebiet von erheblichem Flächeninhalte 
umfassen, können auf Antrag ohne Rücksicht auf 
ihre Einwohnerzahl unter den übrigen Voraus¬ 
setzungen der Nummern 1 und 2 zu Amtsbezirken 
erklärt werden. 
Alle übrigen Gemeinden und Gutsbezirke werden 
zu Amtsbezirken vereinigt. Insbesondere sollen 
Gemeinden und Gutsbezirke, welche eine örtlich 
verbundene Lage haben, zu einem und demselben 
Amtsbezirke gehören.
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Bei Abgrenzung der zusammengesetzten Amts¬ 
bezirke ist möglichst darauf zu achten, daß die 
innerhalb der Kreise bestehenden Verbände (Kirch¬ 
spiele, Schulverbände, Wegebaubezirke u. s. w.) 
nicht zerrissen werden. 

Zuständ. Ges. § 28. Min.Erl. vom 7. Februar u. 31. Mai 1874 
(Min. Bl. S. 45 u. 158). — Nr. 3: § 31. 

§. 49. Die Bildung der Amtsbezirke, sowie die etwa 
erforderliche Abänderung derselben erfolgt nach An¬ 
hörung der Betheiligten, auf Vorschlag des nach diesem 
Gesetze gewählten Kreistages, durch den Minister des 
Innern. 

Die Revision und endgültige Feststellung, sowie jede 
spätere Abänderung der Amtsbezirke erfolgt durch den 
Provinzialrath im Einvernehmen mit dem Minister des 
Innern nach vorheriger Anhörung der Betheiligten und 
des Kreistages. 

Die endgültige Feststellung der Amtsbezirke darf erst 
nach Ablauf einer öffentlich bekannt zu machenden ange¬ 
messenen Frist stattfinden. 

Veränderungen solcher Gemeinde= oder Gutsbezirks¬ 
grenzen, welche zugleich Amtsbezirksgrenzen sind, ziehen 
die Veränderung der letzteren ohne Weiteres nach sich. 

Abs. 1: §§ 52 no. 3. — Ueber Benennung: Min. Erl. vom 
17. März 1874 (Min. Bl. S. 99). 

Abs. 2:; jetzt durch den Minister des Innern im Einvernehmen 
mit dem Bezirksausschusse, Zuständ. Ges. § 6. 

Abs. 4: § 3 Abs. 3. 

S§. 49 a. Dem Provinzialrathe steht die Befugniß 
zu, im Einvernehmen mit dem Minister des Innern länd¬ 
liche Gemeinde= und Gutsbezirke, welche innerhalb der 
Feldmark einer zu einem Landkreise gehörigen Stadt 
belegen sind oder unmittelbar an dieselbe angrenzen, be¬ 
züglich der Verwaltung der Polizei nach Anhörung der 

127
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Betheiligten und des Kreistages mit dem Bezirke der 
Stadt zu vereinigen, sofern dies im öffentlichen Intereſſe 
nothwendig ist. 

In Ermangelung einer Einigung unter den Betheiligten 
wird der Beitrag der betreffenden Landgemeinde, be¬ 
ziehungsweise des betreffenden Gutsbezirkes zu den Kosten 
der städtischen Polizeiverwaltung von dem Bezirksrathe 
festgesetzt. 

Der Provinzialrath kann im Einvernehmen mit dem 
Minister des Innern in den Fällen des ersten Absatzes gleich¬ 
zeitig die Ausscheidung der betreffenden Landgemeinden 
und Gutsbezirke aus dem Amtsbezirke, welchem sie bisher 
angehörten, aussprechen. Ueber die hierdurch nothwendig 
werdende Auseinandersetzung zwischen den Betheiligten 
beschließt der Kreisausschuß. Gegen den Beschluß findet 
innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Ver¬ 
handlung im Verwaltungsstreitverfahren statt. 

Abs. 1: jetzt durch den Minister des Innern im Einvernehmen mit 
dem Bezirksausschusse, Zuständ. Ges. § 6. 

Abs. 2: An die Stelle des Bezirksraths ist der Bezirksausschuß 
getreten, Ldverw. Ges. § 153. — Beschwerde: Ldverw.Ges. § 121. 

Abs. 3 Satz 1: jetzt der Minister des Innern im Einvernehmen 
mit dem Bezirksausschusse, Zuständ. Ges. § 6. 

Organe der Amtsverwaltung. 

§. 50. Die Organe der Amtsverwaltung in den 
Amtsbezirken sind nach näherer Vorschrift dieses Gesetzes 
der Amtsvorsteher und der Amtsausschuß. 

§ 51 no. 3. Wegen Amtsdiener: Min. Erl. vom 20. März 1874 
(Min. Bl. S. 99); Amtssekretäre: Min.Erl. vom 10. Juni 1873 — 
im Anhang unter V — u. vom 4. November 1878 (Min. Bl. 1879 
S. 2), sowie O. V. G. VI S. 127; Amtskassenrendanten: Min. Erl. vom 
3. April 1874 (Min. Bl. S. 101). 

Amtsansschub. 

§. 51. Für die Bildung des Amtsausschusses gelten 
bis zum Erlaß der Landgemeindeordnung folgende Be¬ 
stimmungen:
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1) In den zusammengesetzten Amtsbezirken besteht 
der Amtsausschuß aus Vertretern sämmtlicher zum 
Amtsbezirke gehörigen Gemeinden und selhbst¬ 
ständigen Gutsbezirke. Fede Gemeinde und jeder 
Gutsbezirk ist wenigstens durch einen Abgeordneten 
zu vertreten. 

Die Vertretung der Gemeinden erfolgt zunächst 
durch den Gemeindevorsteher, sodann durch die 
Schöffen und, wenn auch deren Zahl nicht aus¬ 
reicht, durch andere von der Gemeinde zu wählende 
Mitglieder. 

Die Zahl der von jeder Gemeinde zu ent¬ 
sendenden Vertreter, sowie der jedem Gutsbezirk 
einzuräumenden Stimmen wird mit Rücksicht auf 
die Steuerleistungen und die Einwohnerzahl durch 
ein nach Anhörung der Betheiligten auf den Vor¬ 
schlag des Kreisausschusses von dem Kreistage zu 
erlassendes Statut geregelt. Beschwerden gegen 
dieses Statut unterliegen der endgültigen Beschluß¬ 
fassung des Bezirksrathes. 

Vertreter einer Gemeinde oder eines Gutsbe¬ 
zirkes bei dem Amtsausschusse können nur Personen 
sein, welche die im §. 96 unter a und b bezeichneten 
Eigenschaften besitzen. 

2) In denjenigen Amtsbezirken, welche nur aus einer 
Gemeinde bestehen, nimmt die Gemeindeversamm¬ 
lung beziehungsweise Gemeindevertretung die Ge¬ 
schäfte des Amtsausschusses wahr. 

3) In denjenigen Amtsbezirken, welche nur aus 
einem Gutsbezirke bestehen, fällt der Amtsaus¬ 

schuß weg. 
§ 18. Cirk. vom 18. Dezember 1873 (Min. Bl. 1874 S. 13). 

Nr. 1 Abs. 3: An die Stelle des Bezirksraths ist der Bezirks¬ 
ausschuß getreten, Ldverw. Ges. 8 153. 

Nr. 2, 3: § 56 Abs. 5.
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§. 51a. Gegen das zum Zwecke der Wahl eines 
Abgeordneten zum Amtsausschusse (§. 51 Nr. 1) statt¬ 
gehabte Wahlverfahren kann jedes Mitglied der Wahl¬ 
versammlung innerhalb zwei Wochen Einspruch bei dem 
Vorsitzenden des Wahlvorstandes erheben. Die Be¬ 
schlußfassung über den Einspruch, über welchen die Be¬ 
theiligten vorab zu hören sind, steht dem Amtsaus¬ 
schusse zu. 

Im Uebrigen prüft der Amtsausschuß die Legiti¬ 
mation seiner Mitglieder von Amtswegen und beschließt 
darüber. 

Jede Wahl verliert dauernd oder vorübergehend ihre 
Wirkung, wenn sich ergiebt, daß die für die Wählbarkeit 
vorgeschriebenen Bedingungen nicht vorhanden gewesen 
sind, oder wenn diese Bedingungen gänzlich oder zeitweise 
aufhören. Das Gleiche gilt in Bezug auf die unmittelbar 
auf dem Gesetze beruhende Mitgliedschaft des Amtsaus¬ 
schusses. Der Amtsausschuß hat darüber zu beschließen, 
ob einer der gedachten Fälle eingetreten ist. 

Gegen die nach Maßgabe der vorstehenden Bestim¬ 
mungen gefaßten Beschlüsse des Amtsausschusses findet 
innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Kreisaus¬ 
schusse statt. Dieselbe steht auch dem Amtsvorsteher zu. 
Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung; jedoch dürfen 
Ersatzwahlen vor rechtskräftiger Entscheidung nicht vor¬ 
genommen werden. 

Für das Streitverfahren kann der Amtsausschuß einen 
besonderen Vertreter bestellen. 

. 113. 

§. 52. Zu den Befugnissen des Amtsausschusses 
gehört: 

1) die Kontrole sämmtlicher und die Bewilligung 
derjenigen Ausgaben der Amtsverwaltung, welche
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vom Amtsbezirke aufgebracht werden (88. 69 
und 70 Absatz 4); 

2) die Beschlußfassung über diejenigen Polizeiver= 
ordnungen, welche der Amtsvorsteher unter Mit¬ 
wirkung des Amtsausschusses zu erlassen befugt 
ist (§. 62); 

3) die Aeußerung über Abänderung des Amtsbezirkes 

(8. 49); 

4) die Beſtellung, ſowie die Wahl beſonderer Kom— 
miſſionen oder Kommiſſarien zur Vorbereitung 
und Ausführung von Beschlüssen des Amtsaus¬ 

schusses; 
5) die Beschlußfassung über sonstige Angelegenheiten, 

welche der Amtsvorsteher aus dem Kreise seiner 
Amtsbefugnisse dem Amtsausschusse zu diesem 
Zwecke unterbreitet. 

§. 53. Die zu einem Amtsbezirke gehörigen Ge¬ 
meinden und Gutsbezirke sind befugt, durch überein¬ 
stimmenden Beschluß einzelne Kommunalangelegenheiten 
dem Amtsbezirke zu überweisen. 

Handelt es sich hierbei um Aufbringung von Abgaben 
seitens des Amtsbezirks, deren Aufbringungsmaßstab nicht 
gesetzlich feststeht, so muß sich die Uebereinstimmung der 
Betheiligten auch auf den Aufbringungsmaßstab erstrecken. 

Ueber solche dem Amtsbezirke überwiesene Kommunal= 
angelegenheiten steht alsdann die Beschlußfassung dem 
Amtsausschusse zu. 1 

Beschwerden: § 55i Abs. 2. 
Abs. 2: 8 70. 

§. 54. Der Amtsvorsteher beruft den Amtsausschuß 
und führt den Vorsitz mit vollem Stimmrechte. Die 
Sitzungen des Amtsausschusses sind öffentlich. Für 
einzelne Gegenstände kann durch einen in geheimer Sitzung
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zu fassenden Beschluß die Oeffentlichkeit ausgeschlossen 
werden. 

Der Amtsausschuß kann nur beschließen, wenn mehr 
als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Eine Aus¬ 
nahme hiervon findet statt, wenn die Mitglieder, zum 
zweiten Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand 
berufen, dennoch nicht in beschlußfähiger Anzahl erschienen 
sind. Bei der zweiten Berufung muß auf diese Be¬ 
stimmung ausdrücklich hingewiesen werden. 

Die Beschlüsse des Amtsausschusses werden nach Mehr¬ 
heit der Stimmen gefaßt. Bei Stimmengleichheit gilt 
der Antrag als abgelehnt. 

Abs. 1: Stimmrecht als Vorsitzender neben seinem sonstigen vgl. 
Min. Erl. vom 9. Oktober 1874 (Min Bl. S. 257). 

8. 54 a. Beſchlüſſe des Amtsausschusses, welche dessen 
Befugniſſe überſchreiten oder die Geſetze verletzen, hat der 
Amtsvorſteher, entſtehenden Falles auf Anweiſung der 
Aufsichtsbehörde, unter Angabe der Gründe, mit auf¬ 
schiebender Wirkung zu beanstanden. 

Gegen die Verfügung des Amtsvorstehers steht dem 
Amtsonsschusse innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
die Klage bei dem Kreisausschusse zu. Zur Wahrnehmung 
seiner Rechte im Verwaltungsstreitverfahren kann der 
Amtsausschuß einen besonderen Vertreter wählen. 

8 178. 

§. 55. Für die nach näherer Vorschrift dieses Ge¬ 
setzes den Gemeinden und Gutsbezirken gemeinsamen 
Angelegenheiten stehen dem Amtsverbande die Rechte einer 
Korporation zu. Die Korporation wird nach Außen durch 
den Amtsvorsteher vertreten. 

Urkunden, welche das Amt verpflichten sollen, sind 
von dem Amtsvorsteher und mindestens einem Mitgliede
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des Amtsausschusses unter Anführung des betreffenden 
Beschlusses des Amtsausschusses zu vollziehen. 

88 55a, 55e. 

§. 55a. Beschlüsse der Amtsverbände, betreffend die 
Veräußerung von Grundstücken oder Immobiliarrechten, 
oder die Aufnahme von Anleihen, durch welche der Amts¬ 
verband mit einem Schuldenbestande belastet oder der 
bereits vorhandene Schuldenbestand vergrößert werden 
würde, bedürfen der Bestätigung des Kreisausschusses. 
Ohne diese Genehmigung sind die bezeichneten Rechts¬ 
geschäfte nichtig. 

Bis zum Erlaß einer Landgemeindeordnung ist zur 
Aufnahme von Anleihen durch den Amtsausschuß die 
Zustimmung sämmtlicher zu dem Amtsbezirke gehörigen 
Gemeinden und Gutsbexirse nothwendig. 

Zuständ.Ges. §8 16, 30. 

§. 55b. Der Kreisausschuß beschließt an Stelle der 
Aufsichtsbehörde: 

1) über die Art der gerichtlichen Zwangsvollstreckung 
wegen Geldforderungen gegen Amtsverbände (§. 15 

zu 4 des Einführungsgesetzes zur Deutschen Civil= 
prozeßordnung vom 30. Januar 1877, Reichs¬ 

Gesetzbl. S. 244); 
2) über die Feststellung und den Ersatz der bei Kassen 

und anderen Verwaltungen der Amtsverbände 
vorkommenden Defekte nach Maßgabe der Ver¬ 
ordnung vom 24. Januar 1844 (Gesetz=Samml. 
S. 52); 

3) über die verweigerte Abnahme oder Entlastung 
von Rechnungen der rechnungsführenden Beamten. 

Der Beschluß zu 2 und 3 ist, vorbehaltlich des ordent¬ 
lichen Rechtsweges, endgültig. 

Zuständ. Ges. § 17 no. 4 u. 5, § 32 no. 5, § 33 no. 1.
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8. 55e. ſDie Aufſicht des Staates über die Ver— 
waltung der Angelegenheiten der Amtsverbände wird in 
erſter Inſtanz von dem Kreisausſchuſſe, in höherer und 
letzter AUan von dem Bezirksrathe geübt. 

Beschwerden bei den Aufsichtsbehörden in Angelegen¬ 
heiten der Amtsverbände sind in allen Instanzen innerhalb 
zwei Wochen anzubringen. 

Abs. 1 lautet jetzt zufolge Zuständ. Ges. § 5 folgendermaßen: 

„Die Aufsicht des Staates über die Verwaltung der 
Angelegenheiten der Amtsverbände wird unbeschadet der 
vorstehenden Bestimmungen in erster Instanz von dem 
Landrath als Vorsitzenden des Kreisausschusses, in höherer 
und letzter Instanz von dem Regierungspräsidenten geübt.“ 

§§ 67, 136. Wegen der Polizei § 77. 

Amtsvorsteher. 
a) Berufung desselben. "% 

§. 56. Der Amtsvorsteher wird von dem Ober¬ 
Präsidenten ernannt. 

Die Ernennung erfolgt auf Grund von Vorschlägen 
des Kreistages, in welche aus der Zahl der Amts¬ 
angehörigen die zu Amtsvorstehern befähigten Personen 
aufzunehmen sind. 

Lehnt ein Kreistag die Aufforderung des Ober¬ 
Präsidenten zur Vervollständigung dieser Vorschläge ab, 
so hat der Provinzialrath auf Antrag des Ober=Präsi¬ 
denten darüber zu beschließen, ob und welche Personen 
nachträglich in die Vorschlagsliste aufzunehmen sind. 

Die Ernennung erfolgt auf sechs Jahre. Der Amts¬ 
vorsteher wird von dem Landrathe vereidigt. 

In denjenigen Amtsbezirken, welche nur aus einer 
Gemeinde oder einem felbstständ en Gutsbezirke bestehen, 
ist der Gemeinde¬ beziehungseise Gutsvoreher zugleich 
Amtsvorsteher. 

§ 8 Abs. 3, § 59. Amtsvorsteher sind mittelbare Staatsbeamte, 
Min. Erl. vom 15 Juni 1874 (Min. Bl. S. 159). Eidesnorm: Ver¬
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ordnung vom 6. Mai 1867. Dienſtabzeichen, Min. Erl. vom 17. De¬ 
zember 1878 (Min. Bl. 1879 S. 1). 

Abs. 5: 88 29, 31, 18 no. 2 u. 3. 

b) Stellvertretung desselben. 

§. 57. Für jeden Amtsbezirk wird nach den für die 
Ernennung des Amtsvorstehers geltenden Bestimmungen 
(§. 56) ein Stellvertreter des letzteren ernannt. 

Ist der Amtsvorsteher an der Wahrnehmung seiner 
Amtsgeschäfte verhindert, so hat der Stellvertreter die¬ 
selben zu übernehmen; der Landrath ist hiervon zu be¬ 
nachrichtigen, sobald die Verhinderung länger als drei 
Tage dauert. 

Erledigt sich das Amt des Amtsvorstehers, so tritt 
bis zur Ernennung seines Nachfolgers der Stellvertreter 
für ihn ein. 

Rindet sich im Amtsbezirke keine zur Ernennung als 
Stellvertreter geeignete Person, so hat der Kreisausschuß 
die Stellvertretung einstweilen einem der benachbarten 
Amtsvorsteher, oder, nach vorherigem Einvernehmen mit 
der städtischen Vertretung, dem Bürgermeister einer benach¬ 
barten Stadt zu übertragen. Eine gleiche Anordnung 
erfolgt für den Fall des gleichzeitigen Abganges oder der 
gleichzeitigen Behinderung des Amtsvorstehers und seines 
Stellvertreters. 

Ist der Amtsvorsteher bei der Erledigung eines Amts¬ 
geschäftes persönlich betheiligt, so hat der Kreisausschuß 
den Stellvertreter oder einen der benachbarten Amtsvor¬ 
steher, beziehungsweise Bürgermeister, damit zu betrauen. 

In den Gemeinden, welche einen eigenen Amtsbezirk 
bilden, vertritt nach der Bestimmung des Kreisausschusses 
einer der Schöffen den Gemeindevorsteher in seiner Eigen¬ 
schaft als Amtsvorsteher. 

In den Fällen der Absätze 5 und 6 ist der Beschluß 
des Kreisausschusses endgültig. 

Abs. 1: Min.Erl. vom 26. März 1881 (Min. Bl. S. 67).
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Abs. 4: Jeder Amtsvorsteher bzw. Bürgermeister ist zur Vertretung 
verpflichtet, Min. Erl. vom 14. März 1874 (Min.Bl. S. 98). 

Beschwerde nach Ldverw.Ges. §§ 121, 122. 
Abs. 5: §5 139. 

Bestellung kommissarischer Amtsvorsteher. 

§. 58. Ist nach der Erklärung des Kreistages für 
einen Amtsbezirk weder eine zum Amtsvorsteher geeignete 
Person zu ermitteln, noch die zeitweilige Wahrnehmung 
der Amtsverwaltung durch den Vorsteher eines benach¬ 
barten Amtsbezirkes oder durch den Bürgermeister einer 
benachbarten Stadt thunlich, so bestellt der Oberpräsident 
auf Vorschlag des Kreisausschusses einen kommissarischen 
Amtsvorsteher. 

Für die Uebernahme der Verwaltung eines benach¬ 
barten Amtsbezirkes durch einen Bürgermeister ist die 
Zustimmung der städtischen Vertretung erforderlich. 

Sofern die lrhalschen. es gestatten, kann ein kom¬ 
missarischer Amtsvorsteher mit der Verwaltung zweier 
oder mehrerer Amtsbezirke gleichzeitig beauftragt werden. 

Obliegenheiten des Amtsvorstehers. 

§. 59. Der Amtsvorsteher verwaltet: 
1) die Polizei, insbesondere die Sicherheits=, Ord¬ 

nungs=, Sitten=, Gesundheits=, Gesinde=, Armen=, 
Wege=, Wasser=, Feld¬, Forst=, Fischerei=, Gewerbe=, 
Bau-, Feuerpolizei u. s. w., soweit ſie nicht durch 
besondere Gesetze dem Landrathe oder anderen 
Beamten übertragen ist; 

2) die sonstigen öffentlichen Angelegenheiten des Amtes 
nach näherer Vorschrift dieses Gesetzes. 

Unter der nach Ziffer 1 dem Amtsvonsieher über¬ 
tragenen Wasserpolizei ist die Strom=, Schifffahrts= und 
Hafenpolizei nicht begriffen. 

Der Amtsvorsteher verwaltet die örtliche Polizei, Min. Erl. vom 
24. März 1877 (Min. Bl. S. 117) vom 15. September 1875 (Min Erl. 
S. 267). Allg. Landrecht II, 17 § 10.
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§§ 29, 30, 31, 46, 47, 60 ff. 
Wegen der Wegepolizei § 61 u. Zuständ. Ges. §§ 55 ff. Zwangs¬ 

befugnisse, Ldverw.Ges. §§ 132 ff. 
Die Amtsvorsteher und deren Stellvertreter sind durch Erlaß vom 

18. September 1879 (Min. Bl. S. 265) zu Hülfsbeamten der Staats¬ 
anwaltschaft im Sinne des § 153 des Gerichtsverfassungsgesetzes bestellt 
worden. Nach § 81 des Ausführ.Ges. zum deutschen Ger.Verf. Ges. 
vom 24. April 1878 (Ges. S. S. 230) sind Ehrenamtsvorsteher von der 
Disziplinarbefugniß der Staatsanwaltschaft ausgenommen. 

Val. auch Strafprozeßordnung §§ 105, 159, 161 u. 187. 
Nr. 2: Hinsichtlich der Thätigkeit bei der allgemeinen Landes¬ 

verwaltung vgl. § 66. 
Abs. 2: Zuständ. Ges. § 66. 

§s. 60. Der Amtsvorsteher hat das Recht und die 
Pflicht, da, wo die Erhaltung der öffentlichen Ordnung, 
Ruhe und Sicherheit sein Einschreiten nothwendig macht, 
das Erforderliche anzuordnen und ausführen zu lassen. 

§§ 29, 30 no. 3. 

§. 61. Der Kreisausschuß bestimmt endgültig den¬ 
jenigen Amtsvorsteher, beziehungsweise Bürgermeister, 
welcher die in Bezug auf die öffentlichen Wege noth¬ 
wendigen Anordnungen zu treffen hat, wenn die Be¬ 
theiligten verschiedenen Amtsbezirken, beziehungsweise 
Amts= und Stadbtbezirken angehören. 

Diese Bestimmung findet gleichmäßig Anwendung auf 
die in Vorfluths= und anderen polizeilichen Angelegen¬ 
heiten zu treffenden Anordnungen. 

§. 62. Das durch die 88. 5 ff. des Gesetzes vom 
11. März 1850 (Gesetz=Samml. S. 265) der Orts¬ 
polizeibehörde für den Umfang einer Gemeinde ertheilte 
Recht zum Erlaß von Polizeistrafverordnungen wird auf 
den Amtsvorsteher mit der Maßgabe übertragen, daß er 
nicht nur für den Umfang einer einzelnen Gemeinde 
oder eines einzelnen Gutsbezirks, sondern auch für den 
Umfang mehrerer Gemeinden oder Gutsbezirke und für 
den Umfang des ganzen Amtsbezirks unter Zuſtimmung
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des Amtsausschusses, auch im Falle des §. 7 des Ge¬ 
setzes, derartige Verordnungen zu erlassen befugt ist. 

Versagt der Amtsausschuß die Zustimmung, so kann 
dieselbe auf Antrag des Amtsvorstehers durch Beschluß 
des Kreisausschusses ergänzt werden. Der Beschluß ist 
endgültig. 

Ueber die Befugniß des Landraths vgl. Ldverw. Ges. § 142. 
Abs. 1: vgl. Ldverw.Ges. §§ 144, 145. 
Das Gesetz vom 11. März 1850 ist im Anhang unter II abgedruckt. 

§. 63. Der Amtsvorsteher hat in den seiner Ver¬ 
waltung anheimfallenden Angelegenheiten das Recht der 
vorläufigen Straffestsetzung nach den Vorschriften des 
Gesetzes vom 14. Mai 1852 (Gesetz=Samml. S. 245). 

Strafprozeßordnung §§ 453 ff. An die Stelle des Gesetzes vom 
14. Mai 1852 ist für das Geltungsgebiet desselben das Gesetz, betr. den 
Erlaß polizeilicher Strafverfügungen wegen Uebertretungen vom 23. April 
1883 (Ges. S. S. 65) getreten. Anweisung zur Ausführung vom 8. Juni 
1883 (Min. Bl. S. 152) u. Cirk. vom 9. Juli 1883 (Min.Bl. S. 175). 

Wegen Geldbußen vgl. § 73. 

§. 64. (Fortgefallen.) 

Dienstliche Stellung der Gemeinde- und 
Gutsvorstände, sowie der Gendarmen zu dem 
Amtsvorsteher. 

§. 65. Die Gemeinde= und Gutsvorsteher sind ver¬ 
bunden, den Anweisungen und Aufträgen des Amtsvor¬ 
stehers, welche derselbe in Gemäßheit seiner gesetzlichen 
Befugnisse in Dienstangelegenheiten an sie erläßt, nach¬ 
zukommen, und können hierzu von ihm unter Anwendung 
der den Ortspolizeibehörden nach §. 68 des Gesetzes 
über die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung 
vom 26. Juli 1880 (Gesetz=Samml. S. 291) zustehen¬ 
den Zwangsmittel, mit Ausnahme der Haftstrafe, an¬ 
gehalten werden. Ein Ordnungsstrafrecht steht dem 
Amtsvorsteher gegen die Gemeinde= und Gutsvorsteher 
nicht zu.
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Die Gendarmen haben den Requisitionen des Amts¬ 
vorstehers in polizeilichen Angelegenheiten zu genügen. 
Der Dienstaufsicht des Amtsvorstehers unterliegen sie nicht. 

Abs. 1: § 30 no. 3. Dem § 68 des Organis. Ges. entspricht jetzt 
§ 132 des Ldverw. Ges. Bgl. Min.Erl. vom 20. März 1874 (Min. Bl. 
S. 99). 

Die „Anweisungen und Aufträge“ charakterisiren sich nicht als poli¬ 
zeiliche Verfügungen im Sinne des § 127 des Ldverw.’Ges., sind daher 
nur im Beschwerdewege anzugreifen, O. V. G. VI S. 156. 

Dienstliche Stellung des Amtsvorstehers zu 
dem Lanudrathe und dem Kreisausschuß#. 

§. 66. Der Landrath und der Kreisausschuß sind 
befugt, für die Geschäfte der allgemeinen Landes= und 
Kreiskommunalverwaltung, sowie bei Beaufsichtigung der 
Kommunalangelegenheiten der zu dem Amtsbezirke ge¬ 
hörigen Gemeinden und Gutsbezirke die vermittelnde und 
begutachtende Thätigkeit des Amtsvorstehers in Anspruch 
zu nehmen. 

§§ 76, 77. 3Z. B. bei Revision der Gemeindekassen, Min. Erl. vom 
13. Juni 1874 (Min. Bl. S. 158), vgl. a. Min. Erl. vom 3. Februar 
1875 (Min. Bl. S. 61). O.V.G. VI S. 79, 80. Aussicht des Staats 
Zuständ.Ges. §§ 7, 24. 

§. 67. Der Kreisausschuf beschließt über Beschwerden 
gegen Verfügungen der Amtsvorsteher in nicht polizei¬ 
lichen Angelegenheiten. 

Die Aufsicht über die Geschäftsführung der Amts¬ 
vorsteher führt der Landrath als Vorsitzender des Kreis¬ 
ausschusses. 

§§ 556, 76. Ueber Rechtsmittel gegen polizeiliche Verfügungen 
vgl. Ldverw.Ges. § 127. 

Abs. 2: § 136 Abs. 2. 

Dienstvergehen des Amtsvorstehers. 

§. 68. Bezüglich der Dienstvergehen der Amtsvor¬ 
steher finden die Bestimmungen des Gesetzes vom 21. Juli 
1852, betreffend die Dienstvergehen der nicht richterlichen
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Beamten (Gesetz=Samml. S. 465), mit folgenden Maß¬ 
gaben Anwendung: 

1) Ueber die Verhängung von Obbnungsstrafen gegen 
die Amtsvorsteher beschließt im Umfange des den 
Provinzialbehörden beigelegten Ordnungsstraf¬ 
rechtes der Kreisausschuß und im Umfange des 
dem Minister beigelegten Orbnungsstrafrechtes 
der Regierungspräsident. Dem Landrathe steht 
das Recht zur Verhängung von Ordnungsstrafen 
gegen die Amtsvorsteher nicht zu. 

Gegen den Beschluß des Kreisausschusses 
findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an 
den Bezirksrath, gegen die Strafverfügungen des 
Regierungspräsidenten innerhalb gleicher Frist 
die Beschwerde an den Ober=Präsidenten statt. 

Gegen den auf die Beschwerde ergehenden Be¬ 
schluß des Bezirksrathes beziehungsweise des 
Ober=Präsidenten findet innerhalb zwei Wochen 
die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte statt. 

2) In dem auf Entfernung aus dem Amte gerichteten 
Verfahren wird die Einleitung des Disziplinar¬= 
verfahrens von dem Landrathe oder von dem 
Regierungspräsidenten verfügt und von demselben 
der Untersuchungskommissar, sowie der Vertreter 
der Staatsanwaltschaft für die erste Instanz er¬ 
nannt. 

Die entscheidende Behörde erster Instan ist 
der Kreisausschuß, die entscheidende Behörde 
zweiter Instanz das Oberverwaltungsgericht. Der 
Vertreter der Staatsanwaltschaft bei dem Ober¬ 
verwaltungsgerichte wird von dem Minister des 
Innern ernannt. 

Nr. 1: Ldverw.Ges. § 123; Zuständ. Ges. § 36. An Stelle des 
Bezirksraths ist der Bezirksausschuß getreten, Ldverw.Ges. § 153. 

Die Geldstrafen fließen zur Kreiskommunalkasse, Min. Erl. vom
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12. Dezember 1874 (Min. Bl. 1875 S. 2) u. vom 23. März 1878 
(Min. Bl. S. 46). Der Kreiskommunalverband trägt aber auch die Kosten 
bei Sinhen oder Freisprechung, Min. Erl. vom 26. März 1880 (Min. Bl. 
S. 167). 

Kosten der Amtsverwaltung. 

§. 69. Der Amtsvorsteher ist berechtigt, eine Amts¬ 
unkostenentschädigung zu beanspruchen, welche nach An¬ 
hörung der Betheiligten von dem Kreisausschusse als ein 
Pauschquantum festgesetzt wird. 

In gleicher Weise erfolgt die Festsetzung der einem 
kommissarischen Amtsvorsteher zu gewährenden Re¬ 
muneration. 

§* 50 Anm., § 52 no. 1, § 34a. Beschwerde: Ldverw.Ges. 8 121. 
Pauschauantum ohne Rechnungslegung, aber nicht auch die daneben zu 
besonderen Zwecken bewilligten Summen, O. V.G. IV S. 77, Erl. vom 
9. März 1881 (Min. Bl. S. 75). 

Cirk. vom 10. Juni 1873 — im Anhang V —, 4. Juli 1874 
(Min. Bl. S. 173), 15. April 1876 (Min. Bl. S. 101), 22. Dezember 
1880 (Min. Bl. 1881 S. 125) u. 3. März 1881 (Min. Bl. S. 75). 
O. V. G. IV S. 80. 

§. 70. Als Beitrag zu den Kosten der Amtsver¬ 
waltung überweist der Staat den Kreisen diejenigen 
Summen, welche er in Folge des gegenwärtigen Gesetzes 
durch das Eingehen der Königlichen Polizeiverwaltungen, 
durch den Wegfall der Schulzenremunerationen und 
anderer Polizeiverwaltungskosten an den im Staats¬ 
haushalts=Etat für das Jahr 1873 für ebengenannte 
Zwecke veranschlagten Ausgaben fernerhin ersparen wird. 

Die Vertheilung des für jede Provinz festzustellen¬ 
den Betrages auf die einzelnen Kreise erfolgt nach Maß¬ 
gabe des Bedürfnisses durch die Provinzialvertretung 
beziehungsweise durch eine von dieser zu erwählende 
Kommission. 

Außerdem wird der Staat für die den Kreisen be¬ 
ziehungsweise Amtsbezirken durch die Wahrnehmung von 
Geschäften der Staatsverwaltung erwachsenden Ausgaben 

Verw.-Org.=Gesetze. 2. Aufl. 13
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besondere Fonds überweisen. Das hierüber zu erlassende 
Gesetz wird über den Betrag und die Vertheilung dieser 
Fonds nähere Anordnungen treffen. 

Soweit die Kosten der Amtsverwaltung durch die 
vom Staate überwiesenen Beträge ihre Deckung nicht 
finden, trägt dieselbe das Amt. 

In den zusammengesetzten Amtsbezirken gilt für die 
Aufbringung der Verwaltungskosten in Ermangelung 
einer Vereinbarung unter den Betheiligten der nach Maß¬ 
gabe dieses Gesetzes in dem Kreise für die Kreisabgaben 
festgestellte Maßstab. 

Abs. 1: Zu den Kosten der Amtsverwaltung gehören neben dem 

Pauschauantum des § 69 besonders die Kosten der örtlichen Polizei¬ 

verwaltung. O. V. G. V S. 66. "v 

Abs. 3: Gesetz, betr. die Dotation der Provinzial= und Kreis¬ 

verbände vom 30. April 1873 und Cirk. vom 10. Juni 1873 — im 

Anhang unter IV bzw. V abgedruckt. 
Abs. 4: 8§8 52, 71, 73. 
Abs. 5: § 10. 

§. 70 a. Auf Beschwerden und Einsprüche, betreffend: 

1) das Recht zur Mitbenutzung der öffentlichen Ein¬ 
richtungen und Anstalten des Amtsbezirkes, 

2) die Heranziehung oder die Veranlagung zu den 
Kosten der Amtsverwaltung oder zu anderen 
Amtsabgaben, 

beschließt — in zusammengesetzten Amtsbezirken — der 
Amtsausschuß. 

Beschwerden und Einsprüche der zu 2 gedachten Art 
sind innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Be¬ 
kanntmachung der Abgabebeiträge bei dem Amtsvorsteher 
anzubringen. Einsprüche gegen die Höhe von Amtszu¬ 
schlägen zu den direkten Staatssteuern, welche sich gegen 

den Prinzipalsatz der letzteren richten, sind unzulässig. 

Gegen den Beschluß des Amtsausschusses findet inner¬ 
halb zwei Wochen die Klage bei dem Kreisausschusse
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statt. Hierbei finden die Vorschriften des §. 19 Absatz 3 
Satz 2 Anwendung. 

Die Beschwerden und die Einsprüche, sowie die Klage, 
haben keine aufschiebende Wirkung. 

§ 7 no. 2, §§ 19, 116 no. 6; Zuständ. Ges. § 34. 

§. 71. In denjenigen Gemeinden und Gutsbezirken, 
welche einen Amtsbezirk für sich bilden, werden die 
Kosten der Amtsverwaltung gleich den übrigen Kom¬ 
munalbedürfnissen aufgebracht. Solche Amtsbezirke haben 
keinen Anspruch auf die vom Staate gewährten Fonds. 

§48 no. 2 u. 3 u. Anhang VI Art. 2. 

§. 72. Unterläßt oder verweigert ein Amtsverband 
die ihm gesetzlich obliegenden, von der Behörde inner¬ 
halb der Grenzen ihrer Zuständigkeit festgestellten Leistungen 
auf den Haushaltsetat zu bringen oder außerordentlich 
zu genehmigen, so verfügt der Landrath unter Anführung 
der Gründe die Eintragung in den Etat, beziehungs¬ 
weise die Feststellung der außerordentlichen Ausgabe. 

Gegen die Verfügung des Landraths steht dem Amts¬ 
verbande innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem 
Bezirksverwaltungsgerichte zu. Zur Ausführung der 
Rechte des Amtsverbandes kann der Amtsausschuß einen 
besonderen Vertreter bestellen. 

§ 180; Zuständ.Ges. § 19. 
Abs. 2: An die Stelle des Bezirksverwaltungsgerichts ist der Bezirks¬ 

ausschuß jetzt getreten, Ldverw. Ges. § 153. 

Einnahmen aus Geldbußen und Konfiskaten. 

§. 73. Die von den Amtsvorstehern in Gemäßheit 
des Gesetzes vom 14. Mai 1852 (Gesetz=Samml. S. 245) 
endgültig festgesetzten Geldbußen und Konfiskate, sowie 
die von denselben festgesetzten Exekutivgeldbußen werden 
— soweit nicht in Ansehung gewisser Uebertretungen be¬ 
sonders bestimmt ist, wohin die durch dieselben verwirkten 

13“
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Geldbußen oder Konfiskate fließen sollen — zur Amts¬ 
kasse, beziehungsweise zu den Kassen der einen eigenen 
Amtsbezirk bildenden Gemeinden und Gutsbezirke ver¬ 
einnahmt und zur Deckung der Kosten der Amtsverwaltung 
mitverwendet. 

Vgl. § 63 u. Anm., § 65 u. Strafprozeßordnung §§ 453 ff. 

Geldstrafen, welche vom Landrath festgesetzt sind, fließen zur Staats¬ 

kaſſe, Min. Erl. vom 12. Dezember 1874 (Min.Bl. 1875 S. 2). 

Fünfter Abschnitt. 

Von dem Amte des Landraths. 

Landrath. 
a) Ernennung beſſelben. 

8. 74. Der Landrath wird vom Könige ernannt. 

Der Kreistag iſt befugt, für die Beſetzung des er— 

ledigten Landrathsamtes geeignete Perſonen, welche ſeit 

mindeſtens einem Jahre dem Kreiſe durch Grundbeſitz 
oder Wohnſitz angehören, in Vorſchlag zu bringen. 

Geeignet zur Bekleidung der Stelle eines Landrathes 
ſind diejenigen Perſonen, welche 

1) die Befähigung zum höheren Verwaltungs- oder 
Juſtizdienſte erlangt haben, oder 

2) dem Kreiſe ſeit mindeſtens einem Jahre durch 

Grundbeſitz oder Wohnſitz angehören, und zugleich 
mindestens während eines vierjährigen Zeitraumes, 
entweder 

a) als Referendare im Vorbereitungsdienste 
bei den Gerichten und Verwaltungsbehörden 

oder 
b) in Selbstverwaltungsämtern des betreffenden 

Kreises, des Bezirkes oder der Provinz, — 
jidoch nicht lediglich als Stellvertreter oder 
als Mitglieder von Kreiskommissionen 

thätig gewesen sind.
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Auf den Zeitraum von vier Jahren kann den zu 
2b bezeichneten Personen eine Beschäftigung bei höheren 
Verwaltungsbehörden bis zur Dauer von zwei Jahren 
in Anrechnung gebracht werden. 

§ 21 Abs. 3; Prov. O. § 17 Abs. 1. 

Befähigung für den höheren Verwaltungsdienst: Gesetze vom G. Mai 
1869, & 10 (Gef.S. S. 050), 11. Mär 1879 (eſ. S. S. 160) u. 
23. Mai 1883 (Gef. S. S. 99). 

b) Stellvertretung desselben. 

§. 75. Behufs Stellvertretung des Landrathes werden 
von dem Kreistage aus der Zahl der Kreisangehörigen 
zwei Kreisdeputirte auf je sechs Jahre gewählt. Dieselben 
bedürfen der Bestätigung des Ober=Präsidenten. Sie 
sind von dem Landrathe zu vereidigen. 

Für kürzere Verhinderungsfälle kann der Kreissekretär 
als Stellvertreter eintreten. 

§ 118, 136 Abs. 2. Wegen Diäten und Reisekosten der Kreis¬ 
deputirten Min. Erl. vom 14. Juli bzw. 29. Oktober 1874 (Min. Bl. 
S. 226 bzw. 1875 S. 63). 

c#) Amtliche Stellung desselben. 

§. 76. Der Landrath führt als Organ der Staats¬ 
regierung die Geschäfte der allgemeinen Landesverwaltung 
im Kreise und leitet als Vorsitzender des Kreistages und 
des Kreisausschusses die Kommunalverwaltung des Kreises. 

6#S 21, 26, 33, 66, 67, 94, 103, 104, 118, 131, 136 u. Ldverw.Ges. 
§ 3, 36, 10, 28. 

d) Rechte und Hlichten desselben. 

§. 77. Soweit die Rechte und Pflichten des Land¬ 
rathes nicht durch das gegenwärtige Gesetz abgeändert 
sind, behält es bei den darüber bestehenden Vorschriften 
auch ferner sein Bewenden. 

Demgemäß hat der Landrath auch ferner die gesammte 
Polizeiverwaltung im Kreise und in dessen einzelnen
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Amtsbezirken, Gemeinden und Gutsbezirken zu über¬ 
wachen. 

§ 67. 

§. 78. (Fortgefallen.) 

Sechster Abschnitt. 

Von dem Zwangsverfahren der Behörden 
des Kreises. 

§§. 79 bis 83. (Fortgefallen.) 

Dritter Titel. 

Von der Vertretung und Verwaltung des Kreises.“) 

Erster Abschnitt. 

Von der Zusammensetzung des Kreistages. 

Zent der Mitglieder des Kreistages. 

§. 84. Die Kreisversammlung (der Kreistag) besteht 
in Kreisen, welche unter Ausschluß der im aktiven Militär= 
dienste stehenden Personen 25.000 oder weniger Ein¬ 
wohner haben, aus 25 Mitgliedern. In Kreisen mit 
mehr als 25000 bis zu 100 000 Einwohnern tritt für 
jede Vollzahl von 5000 und in Kreisen mit mehr als 
100 000 Einwohnern für jede über die letztere Zahl 
überschießende Vollzahl von 10 000 Eiroleter je ein 
Vertreter hinzu. 

S§ 4, 89. 

*) Instruktion vom 10. März 1873 u. Cirkulare vom 1. Mai 1876 
u. 21. Juli 1876, im Anhang unter III bzw. X u. XII abgedruckt.
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Bildung von Wahlverbänden für die Wahl 
der Kreistagsabgeordneten. 

§. 85. Zum Zwecke der Wahl der Kreistagsabge¬ 
ordneten werden drei Wahlverbände gebildet und zwar: 

a) der Wahlverband der größeren ländlichen Grund¬ 
besitzer 

b) der Wahlverband der Landgemeinden und 
c) der Wahlverband der Städte. 

In Kreisen, in welchen keine Stadtgemeinde vorhanden 
ist, scheidet der Wahlverband der Städte aus. 

Für Kreise, welche nur aus einer oder mehreren 
Städten bestehen, gelten die Vorschriften der S§§. 169 
und 171 bis 175 dieses Gesetzes. 

Bildung des Wahlverbandes der größeren 
ländlichen Grundbesitzer. 

§. 86. Der Wahlverband der größeren ländlichen 
Grundbesitzer besteht aus allen denjenigen zur Zahlung 
von Kreisabgaben verpflichteten Grundbesitzern, mit Ein¬ 
schluß der juristischen Personen, Aktiengesellschaften und 
Kommanditgesellschaften auf Aktien, welche von ihrem 
gesammten, auf dem platten Lande innerhalb des Kreises 
belegenen Grundeigenthume den Betrag von mindestens 
225 Mark an Grund= und Gebäudesteuer entrichten, 
beziehungsweise zu entrichten haben würden, wenn sie 
nach Maßgabe der Gesetze vom 21. Mai 1861 (Gesetz¬ 
Samml. S. 253 und 317) zur Grund¬ beziehungsweise 
Gebäudesteuer veranlagt wären. 

Nach Erlaß der Provinzialordnung bleibt den Pro¬ 
vinzialvertretungen überlassen, für ihre Provinz oder auch 
für einzelne Kreise derselben den Betrag von 225 Mark 
auf den Betrag von 300 Mark zu erhöhen oder bis auf 
den Betrag von 150 Mark zu ermäßigen. 

Für einzelne Kreise der Provinz Sachsen darf diese 
Erhöhung bis zu dem Betrage von 450 Mark erfolgen.
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Dem Wahlverbande der größeren ländlichen Grund¬ 
besitzer treten diejenigen Gewerbtreibenden und Berg¬ 
werksbesitzer hinzu, welche wegen ihrer auf dem platten 
Lande innerhalb des Kreises betriebenen gewerblichen 
Unternehmungen in der Klasse A 1 der Gewerbesteuer 
mit dem Mittelsatze veranlagt sind (§. 14 Absatz 4). 

88 14, 183. 

Bildung des Wahlverbanudes der Landgemeinden. 

§. 87. Der Wahlverband der Landgemeinden umfaßt: 

1) sämmtliche Landgemeinden des Kreises; 
2) sämmtliche Besitzer selbstständiger Güter mit Ein¬ 

schluß der juristischen Personen, Aktiengesellschaften 
und Kommanditgesellschaften auf Aktien, welche 
nicht zu dem Verbande der größeren Grundbesitzer 
(§. 86) gehören; 

3) diejenigen Gewerbtreibenden und Bergwerksbesitzer, 
welche wegen ihrer auf dem platten Lande inner¬ 
halb des Kreises betriebenen gewerblichen Unter¬ 
nehmungen in der Klasse A 1 unter dem Mittel¬ 
satze veranlagt sind. 

Bildung des Wahlverbandes der Städte. 

§. 88. Der Wahlverband der Städte umfaßt die 
Stadtgemeinden des Kreises. 

Vertheilung der Kreistagsabgeordbneten auf 
die einzelnen Wahlverbände. 

§. 89. Die nach §. 84 dieses Gesetzes jedem Kreise 
nach Maßgabe seiner Bevölkerungsziffer zustehende Zahl 
von Kreistagsabgeordneten wird auf die drei Wahlver¬ 
bände der größeren Grundbesitzer, der Landgemeinden 
und der Städte nach folgenden Grundsätzen vertheilt: 

1) Die Zahl der städtischen Abgeordneten wird nach 
dem Verhältnisse der städtischen und ländlichen 
Bevölkerung, wie dasselbe durch die letzte allge¬
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meine Volkszählung festgestellt worden ist, bestimmt. 
Die Zahl der städtischen Abgeordneten darf die 
Hälfte, und in denjenigen Kreisen, in welchen 
nur eine Stadt vorhanden ist, ein Drittel der 
Gesammtzahl aller Abgeordneten nicht übersteigen. 

2) Von der nach Abzug der städtischen Abgeordneten 
übrig bleibenden Zahl der Kreistagsabgeordneten 
erhalten die Verbände der größeren Grundbesitzer 
und der Landgemeinden ein jeder die Hälfte. 

§. 90. Bleibt die vorhandene Zahl der in dem 
Wahlverbande der größeren Grundbesitzer Wahlberech¬ 
tigten (§. 86) in einem Kreise unter der ihrem Verban 
nach §. 89 zukommenden Abgeordnetenzahl, so wählt 
dieser Verband nur so viele Abgeordnete, als Wähler 
vorhanden sind, und fällt die demselben hiernach abgehende 
Zahl von Abgeordneten dem Wahlverbande der Land¬ 
gemeinden zu. 

VBertheilung der vom Wahlverbaude der Laud¬ 
gemeinden zu wählenden Abgeordneten auf die 
einzelnen Wahlbezirke. 

§. 91. Zum Zwecke der Wahl der von dem Ver¬ 
bande der Landgemeinden zu wählenden Abgeordneten 
werden, unter möglichster Anlehnung an die Amtsbezirke, 
in räumlicher Abrundung und nach Maßgabe der Be¬ 
völkerung Wahlbezirke gebildet, deren jeder die Wahl 
von einem bis zwei Abgeordneten zu vollziehen hat. 

Bertheilung der vom Wahlverbande der Städte 
wählenden MWE— auf die einzelnen 

tadtgemeinden, begiehungsweise Bildung von 
Städteweshlbezirken. 

§. 92. Die Zahl der vom Wahlverbande der Städte 
überhaupt zu wählenden Kreistagsabgeordneten wird auf 
die einzelnen Städte des Kreises nach Maßgabe der 
Seelenzahl vertheilt.
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Sind in einem Kreise mehrere Städte vorhanden, auf 
welche hiernach nicht je ein Abgeordneter fällt, so werden 
diese Städte behufs der Wahl mindestens eines gemein¬ 
schaftlichen Abgeordneten zu einem Wahlbezirke vereinigt. 

Ist in einem Kreise neben anderen großen Städten 
nur eine Stadt vorhanden, welche nach ihrer Seelenzahl 
nicht einen Abgeordneten zu wählen haben würde, so ist 
derselben gleichwohl ein Abgeordneter zu überweisen. 

Ausgleichung der sich bei der Götbellung der 
Kreistagsabgeorbneten ergebenden Bruchtheile 

§. 93. Ergeben sich bei den nach Maßgabe der 
§§. 89 bis 92 des Gesetzes vorzunehmenden Berechnungen 
Bruchtheile, so werden dieselben nur insoweit berücksichtigt, 
als sie ½ erreichen oder übersteigen. 

Uebersteigen sie ½, so werden sie für voll gerechnet, 
kommen sie ½ gleich, so bestimmt das Loos, welchem 
der bei der Vertheilung betheiligten Wahlverbände und 
Wahlbezirke, beziehungsweise welcher Stadtgemeinde der 
Bruchtheil für voll gerechnet werden soll. 

Lolzieung der Wahlen in den Wahlverbänden 
der größeren Grundbesitzer. 

§s. 94. Zur Wahl der von dem Wahlverbande der 
größeren Grundbesitzer zu wählenden Kreistagsabge¬ 

ordneten treten die zu diesem Verbande gehörigen Grund¬ 
besitzer, Gewerbtreibenden und Bergwerksbesitzer in der 

Kreisstadt unter dem Vorsitze des Landraths zusammen. 

§. 95. Bei dem Wahlakte hat jeder Berechtigte nur 
Eine Stimme. 

Auch als Stellvertreter können Personen, welche 

bereits eine Stimme führen, ein ferneres Stimmrecht 

nicht ausüben. Ausgenommen sind die im §. 97 Nr. 7 

bezeichneten Vertreter. 

§. 96. Das Recht zur persönlichen Theilnahme an



Kreisordnung. § 97. 203 

den Wahlen (§. 94) steht vorbehaltlich der nachfolgenden 
besonderen Bestimmungen (8§. 97) denjenigen Grund¬ 
besitzern, Gewerbtreibenden und Bergwerksbesitzern zu, 
welche 

a) Angehörige des Deutschen Reiches und selbst¬ 
ständig sind. 

Als selbstständig wird derjenige angesehen, 
welcher das 21. Lebensjahr vollendet hat, sofern 
ihm das Recht, über sein Vermögen zu verfügen 
und dasselbe zu verwalten, nicht durch gerichtliche 
Anordnung entzogen ist; 

b) sich im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden. 
Das Wahlrecht geht verloren, sobald eins der vor¬ 

stehenden Erfordernisse bei dem bis dahin Wahlberechtigten 
nicht mehr zutrifft. Es ruht während der Dauer eines 
Konkurses, ferner während der Dauer einer gerichtlichen 
Untersuchung, wenn dieselbe wegen Verbrechen oder wegen 
solcher Vergehen, welche den Verlust der bürgerlichen 
Ehrenrechte nach sich ziehen müssen oder können, eingeleitet 
oder wenn die gerichtliche Haft verfügt ist. 

Abs. 1a: §. 32 no. 2 u. Anm.; Prov.O. 8 17. 

§. 97. Durch Stellvertretung können sich an den 
Wahlen betheiligen: 

1) der Staat durch einen Vertreter aus der Zahl 
seiner Beamten, seiner Domänenpächter oder der 
ländlichen Grundbesitzer des Kreises; 

2) juristische Personen, Aktiengesellschaften und Kom¬ 
manditgesellschaften auf Aktien durch einen Pächter 
oder mit Generalvollmacht versehenen Administrator 
eines im Kreise belegenen göberen Gutes, oder 
durch einen Vertreter aus der Zahl der ländlichen 
Grundbesitzer des Kreises; Korporationen sind 
befugt, sich nach Maßgabe ihrer Statuten oder 
Verfassungen vertreten zu lassen;
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3) Eltern durch ihre Söhne, welchen sie die Verwal¬ 
ung selbstständiger Güter dauernd übertragen 
haben; 

4) unverheirathete Besitzerinnen durch Vertreter aus 
der Zahl der ländlichen Grundbesitzer des Kreises; 

5) die Mitglieder regierender Häuser durch ein Mit¬ 
glied ihrer Kamile oder einen Vertreter aus der 
Zahl ihrer Beamten, ihrer Gutspächter oder der 
ländlichen Grundbesitzer des Kreises; 

6) die gemeinschaftlichen Besitzer eines größeren 
Grundeigenthums (§. 86) durch einen Mitbesitzer, 
beziehungsweise die Theilnehmer eines gewerblichen 
Unternehmens durch einen derselben; 

7) Ehefrauen, sowohl groß= wie minderjährige, können 
durch ihren Ehemann, Kinder unter väterlicher 
Gewalt durch ihren Vater, bevormundete Personen 
durch ihren Vormund oder Pfleger vertreten 
werden. Wird die Vormundſchaft oder Pflegſchaft 
von weiblichen Perſonen geführt, ſo kann deren 
Vertretung nach Maßgabe der Beſtimmung unter 
4 erfolgen, 

insofern die unter Nr. 2 genannten Berechtigten im 
Deutschen Reiche ihren Sitz haben und die unter Nr. 3 
bis 7 genannten Berechtigten Angehörige des Deutschen 
Reiches sind und sich im Genusse der bürgerlichen Ehren¬ 
rechte befinden. 

Die Vertreter, mit Ausnahme der unter Nr. 7 be¬ 
zeichneten, missen. in dem Kreise entweder einen Wohnsitz 
haben oder in demselben Grundeigenthum besitzen. Außer⸗ 
dem gelten für die Vertreter die Grundſätze, welche der 
§. 96 für die Wahlberechtigung vorschreibt. 

Voljziehm#g der Wahlen in den Wahlbezirken 
des Berbandes der Landgemeinden. 

§. 98. In jedem Wahlbezirke des Wahlverbandes 
der Kandgemeinden wird die Wahlversammlung gebildet:
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1) durch Vertreter der einzelnen Landgemeinden; 
2) durch die Besitzer der in dem Bezirke liegenden 

selbstständigen Güter, welche nicht zu den größeren 
Grundbesitzern (§. 86) gehören; 

3) durch diejenigen Gewerbtreibenden und Bergwerks¬ 
besitzer, welche wegen ihrer auf dem platten Lande 
innerhalb des Kreises betriebenen gewerblichen 
Unternehmungen in der Klasse A 1 der Gewerbe¬ 
steuer unter dem Mittelsatz veranlagt sind. 

Auf die in den Nummern 2 und 3 erwähnten Wahl¬ 
berechtigten finden die Bestimmungen der §88. 95 bis 97 
Anwendung. 

§. 99. Befinden sich in einem Wahlbezirke zwei oder 
mehrere Güter (§. 98 Nr. 2), deren jedes zu weniger 
als 60 Mark Grund= und Gebäudesteuer veranlagt ist, 
so werden die Besitzer derselben nach Anordnung des 
Kreisausschusses dergestalt zu Gesammt= (Kollektiv=) 
Stimmen vereinigt, daß auf jede Stimme, soweit möglich, 
ein Grund= und Gebäudesteuerbetrag von 60 Mark 
entfällt. 

Der Kreisausschuß regelt die Art, in welcher das 
Kollektivstimmrecht ausgeübt wird. 

§. 100. Die Vertretung der Landgemeinden erfolgt 
bei Gemeinden: 

1) von weniger als 400 Einwohnern durch einen 
Wahlmann, 

2) von 400 und weniger als 800 Einwohnern durch 
wei 

3) don 800 und weniger als 1200 Einwohnern 
durch drei, 

4) von 1200 und weniger als 2000 Einwohnern 
durch vier, 

5) von 2000 und weniger als 3.000 Einwohnern
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durch fünf Wahlmänner, und für jede fernere 
Vollzahl von 1000 Seelen durch einen ferneren 
Wahlmann. 

Die Wahlmänner der Landgemeinden werden von der 
Gemeindeversammlung, in denjenigen Landgemeinden 
aber, in welchen eine gewählte Gemeindevertretung be¬ 
steht oder eingeführt wird, von der letzteren und dem 
Gemeindevorstande aus der Zahl der stimmberechtigten 

Nr durch absolute Stimmenmehrheit ge¬ 
wählt. 

Die Wahlen erfolgen nach näherer Vorschrift des 
diesem Gesetze beigefügten Wahlreglements. 

Ausgeschlossen von der Theilnahme an der Wahl in 
der Gemeindeversammlung sind diejenigen, welche zum 
Wahlverbande der größeren Grundbesitzer gehören. 

Abs. 4: § 102 Abs. 2. 

§. 101. Befinden sich in einem Wahlbezirke zwei 
oder mehrere Gemeinden, deren jede weniger als 60 Mark 
Grund= und Gebäudesteuer entrichtet und weniger als 
100 Einwohner zählt, so werden dieselben nach Anordnung 
des Kreisausschusses in gleicher Weise, wie die Besitzer 
der im §. 99 gedachten Güter, zu Gesammt= (Kollektiv=) 
Stimmen vereinigt. 

§. 102. Wer als Besitzer eines selbstständigen 
Guts, als Gewerbtreibender oder Bergwerksbesitzer zur 
Theilnahme an den Wahlen im Verbande der Land¬ 
gemeinden persönlich berechtigt ist (§. 98 Nr. 2 und 3), 
darf die auf ihn gefallene Wahl als Wahlmann einer 
Landgemeinde ablehnen. Nimmt er die Wahl an, so 
ist er zur Ausübung seines persönlichen Wahlrechts nicht 
befugt. 

Dagegen wird durch die Ausübung eines Wahlrechts 
als Wahlmann einer Landgemeinde die Ausübung des
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persönlichen Wahlrechts im Verbande der größeren Grund¬ 
besitzer nicht ausgeschlossen. 

§. 103. Die Vertreter der Gemeinden des Wahl¬ 
bezirks, die Besitzer der zu dem letzteren gehörigen selbst¬ 
ständigen Güter und die wahlberechtigten Gewerbtreiben¬ 
den und Bergwerksbesitzer treten unter der Leitung des 
Landraths oder in dessen Auftrage eines Amtsvorstehers 
an dem von dem Kreisausschusse zu bestimmenden Wahl¬ 
orte behufs der Wahl der Kreistagsabgeordneten zu¬ 
sammen. 

Bollz Acsbuunp der Wahlen in den Städten 
bezlehungswei ße Städtewahlbezirken. 

8. 104. Die Wahl der städtischen Kreistagsabge¬ 
ordneten erfolgt in denjenigen Städten, welche für sich 
einen oder mehrere Abgeordnete zu wählen haben, durch 
den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung, 
beziehungsweise das bürgerschaftliche Repräsentanten¬ 
kollegium, welche zu diesem Behufe unter dem Vorsitze 
des Bürgermeisters zu einer Wahlversammlung vereinigt 
werden. 

In denjenigen Städten, welche mit anderen Städten 
des Kreises zu einem Wahlbezirke vereinigt sind, haben 
der Magistrat und die Stadtverordneten beziehungsweise 
die bürgerschaftlichen Repräsentanten in vereinigter Sitzung 
auf je 250 Einwohner einen Wahlmann zu wählen. 
Durgh statutarische Anordnung des Kreistages kann jene 
Zahl erhöht werden. 

Die Wahlmänner des Wahlbezirks treten unter Leitung 
des Landraths an dem von dem Kreisausschusse zu be¬ 
stimmenden Wahlorte zur Wahl der Abgeordneten zu¬ 
sammen. 

§§ 20, 176 no. 1, § 92. 

§. 105. Die nach den vorstehenden Bestimmungen
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vorzunehmenden Wahlen erfolgen nach näherer Vor¬ 
schrift des diesem Gesetze beigefügten Wahlreglements. 

Das Reglement ist hinter diesem Gesetze abgedruckt. Wegen des 
Einspruchs gegen das Wahlverfahren vgl. § 113. 

Wählbarkeit zum Wahlmanne und zum Kreistags##bgeorbneten. 

§. 106. Wählbar zum Mitgliede des Kreistages und 
beziehungsweise zum Wahlmanne ist: 

1) im Wahlverbande der Städte jeder Einwohner 
der im Kreise belegenen Städte, welcher sich im 
Besitze des Bürgerrechts befindet; 

2) in den Wahlverbänden der größeren Grundbesitzer, 
sowie der Landgemeinden, ein Jeder seit einem 
Jahr in dem Kreise angesessene ländliche Grund¬ 
besitzer, sowie ein Jeder, welcher in einer Ver¬ 
sammlung dieser Verbände ein Wahlrecht aus¬ 
übt, und seit einem Jahre in dem Kreise einen 
Wohnsitz hat. 

Für die Wählbarkeit zum Wahlmanne und zum Ab¬ 
geordneten gelten die im §. 96 für die Wahlberechtigung 
gegebenen Bestimmungen. 

Zuständ. Ges. §§ 10, 27. 

Abs. 2: Nach Erl. vom 24. November 1873 (Min. Bl. 1874 
S. 94) bedürfen Staatsbeamte zur Uebernahme eines Mandats als Kreis¬ 
tagsabgeordneter nicht der Genehmigung der vorgesetzten Behörde. 

Dauer der Wahlperiode der Kreistagsabgeordneten. 

§. 107. Die Kreistagsabgeordneten werden auf sechs 
Jahre gewählt. 

Alle drei Jahre scheidet die Hälfte der Abgeordneten 
eines jeden Wahlverbandes aus und wird durch neue 
ersetzt. Ist diese Zahl nicht durch 2 theilbar, so scheidet 
das erste Mal die nächstgrößere Zahl aus. Die das 
erste Mal Ausscheidenden werden durch das Loos be¬
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ſtimmt, welches der Landrath auf dem Kreistage zu 
ziehen hat. 

Die Ausſcheidenden können wiedergewählt werden. 
8 113. 

Ergänzungs- und Ersatzwahlen der Kreistags¬ 
abgeordneten. 

§. 108. Die Wahlen zur regelmäßigen Ergänzung 
des Kreistages finden alle drei Jahre im Monat 
November statt, sofern nicht durch statutenmäßige An¬ 
ordnung seitens des Kreistages ein anderer Termin be¬ 
stimmt wird. Die Wahlen in dem Verbande der Land¬ 
gemeinden erfolgen vor den Wahlen in dem Verbande 
der größeren Grundbesitzer. 

Ergänzungs= und Ersatzwahlen werden von den¬ 
selben Wahlverbänden, Stadtgemeinden und Wahlbe¬ 
zirken vorgenommen, von denen der Ausscheidende ge¬ 
wählt war. 

Wo in städtischen oder ländlichen Wahlbezirken die 
Wahl von Wahlmännern durch dieses Gesetz vorgeschrieben 
ist (§8§. 100 und 104), erfolgt dieselbe aufs Neue vor 
jeder Wahl, mit Ausnahme der Ersatzwahlen, bei welchem 
die früheren Wahlmänner fungiren. 

Der Ersatzmann bleibt nur bis zum Ende derjenigen 
sechs Jahre in Thätigkeit, für welche der Ausgeschiedene 
gewählt war. 

Einführung der Kreistagsabgeorbneten. 

§. 109. Die bei der regelmäßigen Ergänzung neu¬ 
ewählten Kreistagsabgeordneten treten, sofern nicht durch 

satutarische Anordnung ein anderer Termin bestimmt 
wird, ihr Amt mit dem Anfange des nächstfolgenden 
Jahres an; die Ausscheidenden bleiben bis zur Ein¬ 
führung der neugewählten Mitglieder in Thätigkeit. Die 
Einführung der Gewählten erfolgt durch den Vorsitzenden 
des Kreistages. 

Berw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 14
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Aufstellung von Verzeichnissen der Wahlberechtigten. 

§. 110. Für jeden Kreis werden alle drei Jahre 
vor jeder neuen Wahl der Kreistagsabgeordneten: 

1) ein Verzeichniß der zum Wahlverbande der größeren 
Grundbesitzer gehörigen Grundbesitzer, Gewerb¬ 
treibenden und Bergwerksbesitzer unter Angabe 
der in dem §. 86 enthaltenen Merkmale, 

2) ein Verzeichniß der zum Wahlverbande der Land¬ 
gemeinden gehörigen Besitzer selbstständiger Guts¬ 
bezirke und wahlberechtigten Gewerbtreibenden 
und Bergwerksbesitzer unter Angabe der in den 
88§. 87, 98 und 99 enthaltenen Merkmale, 

3) ein Verzeichniß der Landgemeinden unter Angabe 
der Zahl der von jeder einzelnen Gemeinde oder 
von den zu einer Kollektivstimme vereinigten 
Gemeinden zu wählenden Wahlmänner (§88. 100 
und 101) 

durch den Kreisausschuß aufgestellt und durch das Kreis¬ 
blatt, oder wo ein solches nicht besteht, durch das Amts¬ 
blatt zur öffentlichen Kenntniß gebracht. · 

Anträge auf Berichtigung dieſes Verzeichniſſes ſind 
binnen einer Friſt von vier Wochen nach Ausgabe des 
Blattes, durch welches das Verzeichniß veröffentlicht 
worden ist, bei dem Kreisausschusse anzubringen, welcher 
darüber beschließt. Gegen den Beschluß findet inner¬ 
halb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksverwaltungs¬ 
gerichte statt. 

Abs. 2: Eine Ergänzung der Verzeichnisse aus Anlaß der Ersatz= 
wahlen ist nicht statthaft, Min. Erl. vom 25. März 1882 (Min. Bl. S. 83). 

§ 11 2a Abs. 2. An die Stelle des Bezirksverwaltungsgerichts ist 
jetzt der Bezirksausschuß getreten, Ldverw.Ges. § 153. 

Aunfstelung deß Vertheilungsplanes. 

§. 111. Die Vertheilung der Kreistagsabgeordneten 
auf die einzelnen Wahlverbände (§8§. 89 und 90), die
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Bildung von Wahlbezirken für die Landgemeinden und 
die zum Verbande derselben gehörigen selbstständigen 
Gutsbezirke, Gewerbtreibenden und Bergwerksbesitzer, 
sowie die Vertheilung der Abgeordneten der Landge¬ 
meinden auf dieselben (§. 91), ingleichen die Vertheilung 
der städtischen Abgeordneten auf die einzelnen Städte, 
beziehungsweise die Bildung von Städtewahlbezirken 
(§. 92), erfolgt auf den Vorschlag des Kreisausschusses 
durch den Kreistag, und ist durch das Kreis= beziehungs¬ 
weise Amtsblatt zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. 

§. 112. Die nach den Vorschriften des §. 111 fest¬ 
gestellte Vertheilung der Abgeordneten bleibt das erste 
Mal für drei Jahre, sodann für einen Zeitraum von 
je zwölf Jahren maßgebend. Nach dessen Ablauf wird 
sie durch den Kreisausschuß einer Revision unterworfen 
und der Beschluß des Kreistages über die etwa nach 
Maßgabe der Vorschriften der §§. 84, 89 bis 93 noth¬ 
wendigen Abänderungen eingeholt. In der Zwischenzeit 
erfolgt eine Revision nur: 

1) wenn die Zahl der Städte des Kreises sich ver¬ 
mehrt oder vermindert, oder wenn eine Stadt in 
Gemäßheit des §. 4 aus dem Kreisverbande 
ausscheidet. In diesen Fällen ist alsbald eine 
anderweite Vertheilung der Abgeordneten auf 
die einzelnen Wahlverbände und eine Neuwahl 
sämmtlicher Kreistagsabgeordneten vorzunehmen; 

2) wenn die Zahl der Berechtigten in dem Verbande 
der größeren Grundbesitzer sich dergestalt ver¬ 
mehrt oder vermindert, daß nach §. 90 die Zahl 
der diesem Verbande zukommenden Abgeordneten 
eine größere oder geringere wird, als bei der 
letzten Vertheilung. In diesem Falle ist vor den 
nächsten regelmäßigen Ergänzungswahlen (§. 108) 
von dem Kreistage eine Berichtigung des Ver¬ 

14*
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theilungsplans vorzunehmen und sind sodann nach 
diesem berichtigten Vertheilungsplan die erforder¬ 
lichen Ergänzungs= beziehungsweise Neuwahlen 
zu vollziehen. 

§. 112a. Gegen die von dem Kreistage gemäß 
§§. 111 und 112 wegen Vertheilung der Kreistagsabge¬ 
ordneten gefaßten Beschlüsse steht den Betheiligten inner 
halb einer Frist von vier Wochen nach Ausgabe des 
Blattes, durch welches die Vertheilung bekannt gemacht 
worden ist, die Klage bei dem Bezirksverwaltungsgerichte zu. 

Gegen die Endurtheile des Bezirksverwaltungsgerichts 
findet sowohl in diesen, wie in den Fällen des §. 110 
Absatz 2 nur das Rechtsmittel der Revision statt. 

An die Stelle des Bezjirksverwaltungsgerichts ist jetzt der Bezirks¬ 
ausschuß getreten, Ldverw.Ges. § 153. 

Entscheidung über die Gültigkeit der Wahlen 
der Kreistagsabgeordneten. 

§. 113. Gegen das zum Zwecke der Wahl der Kreie¬ 
tagsabgeordneten stattgehabte Wahlverfahren kann jedes 
Mitglied einer Wahlversammlung innerhalb zwei Wochen 
Einspruch bei dem Vorsitzenden des Wahlvorstandes er: 
heben. Die Beschlußfassung über den Einspruch, über 
welchen die Betheiligten vorab zu hören sind, steht dem 
Kreistage zu. 

Im Uebrigen prüft der Kreistag die Legitimation 
seiner Mitglieder von Amtswegen und beschließt darüber. 

Jede Wahl verliert dauernd oder vorübergehend ihre 
Wirkung, wenn sich ergiebt, daß die für die Wählbarkeit 
vorgeschriebenen Bedingungen nicht vorhanden gewesen 
sind, oder wenn diese Bedingungen gänzlich oder zeitweise 
aufhören. Der Kreistag hat darüber zu beschließen, ob 
einer dieser Fälle eingetreten ist. 

Gegen die nach Maßgabe der vorstehenden Bestim¬ 
mungen gefaßten Beschlüsse findet innerhalb zwei Wochen
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die Klage bei dem Bezirksverwaltungsgerichte statt. Die 
Klage hat keine aufschiebende Wirkung; jedoch dürfen 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung Ersatzwahlen nicht 
stattfinden. 

Für das Streitverfahren kann der Kreistag einen 
besonderen Vertreter bestellen. 

Die Namen der Gewählten sind durch das Kreis¬ 
beziehungsweise Amtsblatt bekannt zu machen. 

Abs. 4: BgI. Anm. zu § 112a. 

8. 114. Die Kreistagsabgeordneten erhalten weder 
Diäten noch Reisekosten. 

§ 168. 

Zweiter Abschnitt. 

Von den Versammlungen und Geschäften 

des Kreistages. 

Geschäfte des Kreistages. 
a) Im Allgemeinen. 

§. 115. Der Kreistag ist berufen, den Kreiskom¬ 
munalverband zu vertreten, über die Kreisangelegenheiten 
nach näherer Vorschrift dieses Gesetzes, sowie über die¬ 
jenigen Gegenstände zu berathen und zu beschließen, 
welche ihm zu diesem Behufe durch Gesetze oder Königliche 
Verordnungen überwiesen sind oder in Zukunft durch 
Gesetz überwiesen werden. 

Prov.O. 88 34 fl. 

b) Im Besonderen. 

§. 116. Insbesondere ist der Kreistag befugt: 
1) nach Maßgabe des §. 20 statutarische und regle¬ 

mentarische Anordnungen zu treffen; 

2) zu bestimmen, in welcher Weise Staatsprästationen, 
welche kreisweise aufzubringen sind, und deren
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Aufbringungsweiſe nicht ſchon durch das Geſetz 
vorgeſchrieben iſt, repartirt werden ſollen. 

Bei der Bestimmung in §. 5 Nr. 3 des¬ 
Gesetzes wegen der Kriegsleistungen vom 11. Mai 
1851 (Gesetz=Samml. S. 362) behält es sein 
Bewenden; 

3) Ausgaben zur Erfüllung einer Verpflichtung oder 

4) 

5 

im Interesse des Kreises zu beschließen, und zu 
diesem Behufe 

über das dem Kreise gehörige Grund= be¬ 
ziehungsweise Kapitalvermögen zu verfügen, 
Anleihen aufzunehmen und die Kreisange¬ 
hörigen mit Kreisabgaben zu belasten; 

innerhalb der Vorschriften der §§. 10 bis 18 
den Vertheilungs= und Aufbringungsmaßstab der 
Kreisabgaben zu beschließen; 
den Kreishaushalts=Etat festzustellen und hinsicht¬ 
lich der Jahresrechnung Decharge zu ertheilen 
88. 127 und 129): 

6) die Grundsätze festzustellen, nach welchen die Ver¬ 

7 

waltung des dem Kreise gehörigen Grund= und 
Kapitalvermögens, sowie der Kreiseinrichtungen 
und Anstalten zu erfolgen hat; 

)die Einrichtung von Kreisämtern zu beschließen, 
die Zahl und Besoldung der Kreisbeamten zu 
bestimmen; 

8) die Wahlen zum Kreisausschusse (§. 130) und 
zu den durch das Gesetz für Zwecke der allge¬ 
meinen Landesverwaltung angeordneten Kom¬ 
missionen zu vollziehen, sowie besondere Kom¬ 
missionen und Kommissare für Kreiszwecke zu 
bestellen (§S. 167). 

Für die Vollziehung dieser Wahlen gelten die 
Vorschriften des diesem Gesetze beigefügten Regle¬ 
ments. Gegen das stattgehabte Wahlverfahren
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kann jedes Mitglied des Kreistages bis zum 
Schlusse des Kreistages Einspruch bei dem Vor¬ 
sitzenden erheben. Die endgültige Beschlußfassung 
über den Einspruch steht dem Kreistage zu; 

9) Gutachten über alle Angelegenheiten abzugeben, 
die ihm zu diesem Behufe von den Staatsbehörden 
überwiesen werden; 

10) die durch Gesetz oder Königliche Verordnung 
(§. 115) ihm übertragenen sonstigen Geschäfte 
wahrzunehmen. 

Nr. 2: Prov.O. 8 108. 
Nr. 3: 8§ 9 ff., 19, 124, 176. 
Nr. 6: 88 19, 20, 117. 
Nr. 7: § 134 no. 3. 
Nr. 8: § 133; Prov.O. § 42. 

VBerfügung über Fonds einzelner Kreistheile. 

§. 117. Ueber Fonds, welche der Gesammtheit des 
platten Landes oder der Städte gehören, steht den Kreis¬ 
tagsabgeordneten des platten Landes beziehungsweise der 
Städte die Verfügung allein zu. 

Insbesondere haben über diejenigen Fonds, welche 
in der Kur= und Neumark Brandenburg aus den Kontri¬ 
butionsüberschüssen angesammelt sind, die Kreistags¬ 
abgeordneten des platten Landes allein zu verfügen. 

Bernfung des Kreistags und Leitung der 
Berhandlungen auf demselben. 

§. 118. Der Landrath beruft die Kreistagsabgeord¬ 
neten zum Kreistage durch besondere Einladungsschreiben, 
unter Angabe der zu verhandelnden Gegenstände, führt 
auf demselben den Vorsitz, leitet die Verhandlungen und 
handhabt die Ordnung in der Versammlung. In Be¬ 
hinderungsfällen übernimmt der dem Dienst= beziehungs¬ 
weise Lebensalter nach älteste anwesende Kreisdeputirte 
den Vorsitz.
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Mit Ausnahme dringender Fälle, in welchen die Frist 
bis zu drei Tagen abgekürzt werden darf, muß die 
Einladung sämmtlichen Kreistagsabgeordneten mindestens 
14 Tage vorher zugestellt werden. Gegenstände, die nicht 
in die Einladung zum Kreistage aufgenommen sind, 
können zwar zur Berathung gelangen, die Fassung eines 
bindenden Beschlusses über dieselben darf jedoch erst auf 
dem nächsten Kreistage erfolgen. 

Anträge von Kreistagsabgeordneten auf Berathung 
einzelner Gegenstände sind bei dem Landrathe anzubringen 
und in die Einladung zum nächsten Kreistage aufzu¬ 
nehmen, insofern sie vor Erlaß der Einladungsschreiben 
eingehen. Der Landrath ist verpflichtet, jährlich wenigstens 
zwei Kreistage anzuberaumen, außerdem aber ist er hierzu 
berechtigt, so oft es die Geschäfte erfordern. Die Zu¬ 
sammenberufung des Kreistages muß erfolgen, sobald 
dieselbe von einem Viertel der Kreistagsabgeordneten oder 
von dem Kreisausschusse verlangt wird. 

Von einem jeden anzusetzenden Kreistage hat der 
Landrath dem Regierungspräsidenten unter Einsendung 
einer Abschrift des Einladungsschreibens Anzeige zu 
machen. 

88 75, 119. Vorsitz: Min.Erl. vom 29. Mai 1874 (Min. Bl. 
S. 126) u. 2. November 1883 (Min. Bl. S. 253). 

Abfassung besonderer Propositionen für 
den Krelttaß und Klns derselben an 
die Kreistagbhmitglieber. 

§. 119. Soll auf dem Kreistage Beschluß gefaßt 
werden: 

1) über die Festsetzung des Abgabenvertheilungsmaß¬ 
stabes in Gemäßheit des §. 12, 

2) über Mehr= und Minderbelastungen einzelner 
Kreistheile in Gemäßheit des §. 13, 

3) über solche Gegenstände, welche Kreisausgaben
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nothwendig machen, die nicht auf einer gesetzlichen 
Verpflichtung des Kreises beruhen, 

so ist ein ausführlicher Vorschlag zu dem Beschlusse, 
welcher über 

a) den Zweck desselben, 
b) die Art der Ausführung, 
c) die Summe der zu verwendenden Kosten, 
d) die Aufbringungsweise 

das Nöthige enthält, von dem Kreisausschusse auszuarbeiten 
und jedem Abgeordneten mindestens 14 Tage vor Ab¬ 
haltung des Kreistages schriftlich zuzustellen. Die Frist 
darf bis zu drei Tagen abgekürzt werden, wenn einem 
Nothstande vorgebeugt oder abgeholfen werden soll. 

Oessentlichkeit der Kreistagsstongen. 

§. 120. Die Sitzungen des Kreistages sind öffentlich. 
Für einzelne Gegenstände kann durch einen in geheimer 
Sitzung zu fassenden Beschluß der Versammlung die 
Oeffentlichkeit ausgeschlossen werden. 

Beschlußfähigkeit des Kreistages. 

§. 121. Der Kreistag kann nur beschließen, wenn 
mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Eine 
Ausnahme hiervon findet statt, wenn die Mitglieder des 
Kreistages, zum zweiten Male zur Verhandlung über 
denselben Gegenstand berufen, dennoch nicht in beflußt 
fähiger Anzahl erschienen sind. Bei der zweiten Zu¬ 
sammenberufung muß auf diese Bestimmung ausdrücklich 
hingewiesen werden. 

Ausschluß von den VBerhandlungen des Kreis¬ 
tages wegen verfönlichen Interesses. 

§. 122. An Verhandlungen über Rechte und Ver¬ 
pflichtungen des Kreises darf derjenige nicht Theil nehmen, 
dessen Interesse mit dem des Kreises in Widerspruch steht.



218 Kreisordnung. §§ 123—125. 

Theilnahme der Mitglieder des Kreisansschusses 
an den Kreistagsversammlungen. 

§. 123. Die Mitglieder des Kreisausschusses, welche 
nicht Mitglieder des Kreistages sind, werden zu den Ver¬ 
sammlungen des Kreistages eingeladen und haben in 
denselben berathende Stimme. 

allung ber Kreistagsbeschlüsse nach einfacher und 
— De##kt Ei###menskeorche t. ſ 

§. 124. Die Beschlüsse des Kreistages werden nach 
Mehrheit der Stimmen gefaßt. 

Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
Zu einem Beschlusse, durch welchen eine neue Be¬ 

lastung der Kreisangehörigen ohne eine geseliche Ver¬ 
pflichtung oder eine Veräußerung vom Grund= oder 
Kapitalvermögen des Kreises bewirkt oder eine Ver¬ 
änderung des festgestellten Vertheilungsmaßstabes für 
die Kreisabgaben (§. 12) eingeführt werden soll, ist jedoch 
eine Stimmenmehrheit von mindestens zwei Drittel der 
Abstimmenden erforderlich. 

Abfassung und Veröffentlichung der Kreistagsprotokolle. 

§. 125. Ueber die Beschlüsse des Kreistages ist eine 
besondere Verhandlung aufzunehmen, in welcher die 
Namen der dabei anwesend gewesenen Mitglieder auf¬ 
geführt werden müssen. Diese Verhandlung wird von 
dem Vorsitzenden und von wenigstens drei Mitgliedern 
des Kreistages vollzogen, welche zu diesem Behufe von 
der Versammlung vor dem Beginne der Verhandlung zu 
bestimmen und in letzterer aufzuführen sind. 

Ueber die Wahl eines Protokollführers und die Formen 
der Verhandlung bestimmt im Uebrigen die von dem 
Kreistage zu beschließende Geschäftsordnung. 

Der Inhalt der Kreistagsbeschlüsse ist, sofern der 
Kreistag nicht in einem einzelnen Falle etwas Anderes
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beschließt, in einer von dem Kreistage zu bestimmenden 
Weise zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. 

Dem Regierungspräsidenten ist eine Abschrift des 
Protokolls einzureichen. 

Ueber Form und Inhalt der Beschlüsse vgl. Cirk. vom 1. November 
1879 — im Anhang unter XVI abgedruckt. 

Die Gültigkeit und Wirksamkeit der Beschlüsse ist von ihrer Publi¬ 
kation nicht abhängig, O. V.G. VII S. 49. 

Abs. 1: Beanstandung der Beschlüsse § 178. 
Abs. 2: Ueber Geschäftsordnung vgl. Cirk. vom 7. Juli 1873 

(Min. Bl. S. 215). 

Absassung von Petitionen und Eingaben des Kreistages. 

§. 126. Petitionen und Eingaben, welche Namens 
des Kreistages in Bezug auf die seiner Beschlußnahme 
unterliegenden Angelegenheiten (88§. 115 und 116) über¬ 
reicht werden sollen, müssen auf dem Kreistage selbst be¬ 
rathen und vollzogen werden. Daß dies geschehen, ist 
in dergleichen Eingaben ausdrücklich zu bemerken. 

Dritter Abschnitt. 

Vom dem Kreishaushalte. 

Aufstellung und Feststellung des Kreishaushalts-Etats. 

#§. 127. Ueber alle Einnahmen und Ausgaben, welche 
sich im Voraus bestimmen lassen, entwirft der Kreisaus¬ 
schuß jährlich einen Haushalteetat, welcher von dem Kreis¬ 
tage festgestellt und demnächst in derselben Weise, wie die 
Kreistagsbeschlüsse, veröffentlicht wird. 

Bei Vorlage des Hauehaltsetats hat der Kreisaus¬ 
schuß dem Kreistage über die Verwaltung und den 
Stand der Kreiskommunalangelegenheiten Bericht zu er¬ 
statten. 

Eine Abschrift des Etats und des Verwaltungsberichtes 
wird nach erfolgter Feststellung des ersteren sofort dem 
Regierungspräsidenten überreicht.
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Ausgaben, welche außer dem Etat geleistet werden 
sollen, bedürfen der Genehmigung des Kreistages. 

§ 116 no. 3 u. 5, § 134 no. 2, § 176. 

Revision der Kreiskommunalkasse. 

§. 128. Die Kreiskommunalkasse muß an einem 
bestimmten Tage in jedem Monate regelmäßig und min¬ 
destens einmal im Jahre außerordentlich revidirt werden. 
Die Revisionen werden von dem Vorsitzenden des Kreis¬ 
ausschusses vorgenommen. Bei den außerordentlichen 
Revisionen ist ein von dem Kreisausschusse zu bestimmen¬ 
des Mitglied desselben zuzuziehen. 

§. 128 a. Der Bezirksrath beschließt, an Stelle der 
Aufsichtsbehörde, über die Feststellung und den Ersatz 
von Defekten der Kreisbeamten nach Maßgabe der Ver¬ 
ordnung vom 24. Januar 1844. 

Der Beschluß ist, vorbehaltlich des ordentlichen Rechts¬ 
weges, endgültig. 

§ 55b no. 2. An die Stelle des Bezirksraths ist jetzt der Bezirks¬ 
ausschuß getreten, Ldverw.Ges. § 153. 

92 .Brũ ll der Wm 8 Feststellung und Entlastung 

§. 129. Die Jahretrechnung ist von dem Ren¬ 
danten der Kreiskommunalkasse innerhalb der ersten vier 
Monate nach Schluß des Rechnungsjahres zu legen 
und dem Kreisausschusse einzureichen. Dieser hat die 
Rechnung zu revidiren, solche mit seinen Erinnerungen 
und Bemerkungen dem Kreistage zur Prüfung, Fest¬ 
stellung und Entlastung einzureichen und demnächst einen 
Rechnungsauszug zu veröffentlichen. Der Kreistag ist 
befugt, diese Prüfung durch eine hiermit zu beauftragende 
Kommission bewirken zu lassen. 

Eine Abschrift des Feststellungsbeschlusses ist sofort 
dem Regierungspräsidenten vorzulegen.
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Vierter Abschnitt. 

Von dem Kreisausschusse, seiner Zusammen¬= 
setzung und seinen Geschäften in der Kreis¬ 
kommunal= und allgemeinen Landesver¬ 

waltung. 

Die Stellung des Kreisansschusses im Allgemeinen. 

§. 130. Zum Zwecke der Verwaltung der An¬ 
gelegenheiten des Kreises und der Wahrnehmung von 
Geschäften der allgemeinen Landesverwaltung wird ein 
Kreisausschuß bestellt. 

Ldverw.Ges. §§# 4, 7, 36 ff. Geschäftskreis § 134. Verfahren: 
Ldverw.Ges. § 54. Dienstaufsicht: Ldverw. Ges. § 48. 

Wegen des Stadtausschusses vgl. § 169 ff. u. Ldverw. Ges. §§ 4, 3“ fl. 

Die Zusammensetzung desselben. 

§. 131. Der Kreisausschuß besteht aus dem Land¬ 
rathe und sechs Mitgliedern, welche von der Kreiever¬ 
sammlung aus der Zahl der Kreisangehörigen nach 
absoluter Stimmenmehrheit gewählt werden. Für die 
Wählbarkeit gelten die im §. 96 für die Wahlberechtigung 
gegebenen Bestimmungen. 

Geistliche, Kirchendiener und Elementarlehrer können 
nicht Mitglieder des Kreisausschusses sein; richterliche 
Beamte, zu denen jedoch die technischen Mitglieder der 
Handels=, Gewerbe= und ähnlicher Gerichte aict zu 
zählen sind, nur mit Genehmigung des vorgesetzten 
Ministers. 

§ 116 no. 8 u. Ldverw. Ges. 8 36. 
Für „Handelsgerichte“ jetzt Kammern für Handelssachen bei den 

Landgerichten, Ger. Verf. Ges. §§ 100 ff. 

Bestellung eines Syndikus. 

§. 132. Der Kreistag kann nach Bedürfniß einen 
Syndikus bestellen, welcher die Befähigung zum höheren
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Richteramte beſitzt. Derſelbe nimmt an den Sitzungen 
mit berathender Stimme Theil. 

Amtsdaner. Bereidigung und Dienstvergehen 
der #esceer rtt 6 ſtverget 

§. 133. Die Wahl der Ausschußmitglieder erfolgt 
auf sechs Jahre mit der Maßgabe, daß bei Ablauf der 
Wahlperiode die Mitgliedschaft im Ausschusse bis zur 
Wahl des Nachfolgers fortdauert. Alle zwei Jahre 
scheidet ein Drittel der Mitglieder aus. Die das erste 
Mal Ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt. 
Die Ausgeschiedenen können wiedergewählt werden. Jede 
Wahl verliert ihre Wirkung mit dem Aufhören einer der 
für die Wählbarkeit vorgeschriebenen Bedingungen. Der 
Kreisausschuß hat darüber zu beschließen, ob dieser Fall 
eingetreten ist. Gegen den Beschluß des Kreisausschusses 
findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirks¬ 
verwaltungsgerichte statt. Die Klage steht auch dem 
Vorsitzenden des Kreisausschusses zu. Dieselbe hat keine 
aufschiebende Wirkung; jedoch dürfen bis zur rechts¬ 
kräftigen Entscheidung Ersatzwahlen nicht stattfinden. Für 
das Streitverfahren kann der Kreisausschuß einen be¬ 
sonderen Vertreter bestellen. 

Die Ausschußmitglieder werden vom Vorsitzenden 
vereidigt. Sie können nach Maßgabe der Bestimmungen 
des §. 32 des Gesetzes über die Organisation der all¬ 
gemeinen Landesverwaltung im Wege des Disziplinar¬ 
verfahrens ihrer Stellen enthoben werden. 

§ 51a; Prov.O. § 48 Abs. 2 u. 3; Ldverw. Ges. § 11 Abs. 2. 
Abs. 1: An die Stelle des Bezirksverwaltungsgerichts ist der 

Bezirksausschuß getreten, Ldverw.Ges. § 153. 
Abs. 2: Dem 8 32 des Organis. Ges. entspricht jetzt § 39 des 

Ldverw.Ges. 

Die Geschäsfte des Kreisansschusies in der 
Kreiskommunal- und in der allgemeinen Laudes¬ 
verwaltung. 

§. 134. Der Kreisausschuß hat:
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1) Die Beschlüsse des Kreistages vorzubereiten und 
auszuführen, soweit damit nicht besondere Kom¬ 
missionen, Kommissarien, oder Beamte durch 
Gesetz oder Kreistagsbeschluß beauftragt werden; 

2) die Kreisangelegenheiten nach Maßgabe der Ge¬ 
setze und der Beschlüsse des Kreistages, sowie in 
Gemäßheit des von diesem festzustellenden Kreis¬ 
haushalts=Etats zu verwalten; 

3) Die Beamten des Kreises zu ernennen und deren 
Geschäftsführung zu leiten und zu beaufsichtigen. 

Hinsichtlich der Besetzung der Kreisbeamten¬ 
stellen mit Militärinvaliden gelten die in An¬ 
sehung der Städte erlassenen Vorschriften; hin¬ 
sichtlich der Dienstvergehen der Kreisbeamten 
finden die Bestimmungen des §. 68 mit der 
Maßgabe Anwendung, daß das Recht zur Ver¬ 
hängung von Ordnungsstrafen auch dem Land¬ 
rathe zusteht; 

4) sein Gutachten über alle Angelegenheiten abzu¬ 
geben, welche ihm von den Staatsbehörden über¬ 
wiesen werden; 

5) diejenigen Geschäfte der allgemeinen Landesver¬ 
waltung zu führen, welche ihm durch Gesetz über¬ 
tragen werden. 

Nr. 1: § 116 no. 8, 88 167, 199. 
Nr. 2: § 116 no. 3—6, §. 127. 
Nr. 3: § 116 no. 7, §§ 128, 128a; Prov.O. 8 97. Titel: Erl. 

vom 7. November 1878 (Min. Bl. 1879 S. 2), O.V.G. VI S. 52; 
Kreisbaumeister: Erl. vom 4. August 1880 (Min. Bl. S. 272). 

Abs. 2 gilt auch für Staatsbeamte, welche nebenamtlich Kreis¬ 
beamte sind, für letztere Eigenschaft, O. V. G. V S. 50. 

Nr. 4: Prov.O. 8 61. 
Nr. 5: Der Kreisausschuß sungirt als Beschlußbehörde wie auch 

als Verwaltungsgericht, Ldverw. Ges. §§ 7, 54. In Angelegenheiten der 
Waldgenossenschaften als „Waldschutzgericht", § 7 des Gesetzes betr. 
Schutzwaldungen und Waldgenossenschaften vom 6. Juli 1875 (Ges.S. 
S. 416) und § 4 des Gesetzes über gemeinschaftliche Holzungen vom 
14. März 1881 (Ges.S. S. 261).
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§. 135. (Fortgefallen.) 

Der Landrath als Vorsitzender den Kreisansschusses. 

§. 136. Der Landrath leitet und beaufsichtigt den 
Geschäftsgang des Ausschusses und sorgt für die prompte 
Erledigung der Geschäfte. 

Der Landrath beruft den Kreisausschuß und führt 
in demselben den Vorsitz mit vollem Stimmrechte. Ist 
der Landrath verhindert, so geht der Vorsitz auf seinen 
Stellvertreter über. Ist dies der Kreissekretär, so führt 
nicht dieser, sondern das hierzu vom Ausschusse gewählte 
Mitglied den Vorsitz. " 

Abs. 1: Ldverw.Ges. § 48. 
Abs. 2: Ldverw.’Ges. §8 36, 55 ff. 
§§ 75, 76, 167. Wegen stellv. Vorsitz Min. Erl. vom 15. Oktober 

1874 (Min. Bl. S. 258) u. 17. Dezember 1875 (Min. Bl. 1876 S. 13). 
Unter „Vorsitz im Kreisausschusse“ ist nicht allein das Präsidium 

in den Sitzungen, sondern der Inbegriff derjenigen Funktionen, welche 
dem Landrathe als Vorsitzenden des Kreisausschusses überhaupt zustehen, 
zu verstehen. (Komm.Ber. d. Abg. H.) 

§. 137. Der Landrath führt die laufenden Geschäfte 
der dem Ausschusse übertragenen Verwaltung. Er bereitet 
die Beschlüsse des Ausschusses vor und trägt für die 
Ausführung derselben Sorge. Er kann die selbstständige 
Bearbeitung einzelner Angelegenheiten einem Mitgliede 
des Kreisausschusses übertragen. 

Er vertritt den Kreisausschuß nach Außen, verhandelt 
Namens desselben mit Behörden und Privatpersonen, 
führt den Schriftwechsel und zeichnet alle Schriftstücke 
Namens des Ausschusses. 

Urkunden über Rechtsgeschäfte, welche den Kreis gegen 
Dritte verbinden sollen, ingleichen Vollmachten, müssen 
unter Anführung des betreffenden Beschlusses des Kreis¬ 
tages beziehungsweise Kreisausschusses von dem Landrathe 
und zwei Mitgliedern des Kreisausschusses beziehungs¬ 
weise der mit der Angelegenheit betrauten Kommission



ſehen ſein. 
Ldverw. Ges. 88 55 ff. 
Abs. 3: §§ 55, 176 no. 5; Prov.L. § 91. 

Das VBerfahren vor dem Kreisanusschusee. 

§. 138. Die Anwesenheit dreier Mitglieder mit 
Einschluß des Vorsitzenden genügt für die Beschlußfähig¬ 
keit des Kreisausschusses. 

Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefaßt. 
Ist eine gerade Zahl von Mitgliedern anwesend, so nimmt 
das dem Lebensalter nach jüngste gewählte Mitglied an 
der Abstimmung keinen Antheil. 

§§ 138 u. 139 gelten nur noch für Kreiskommunalangelegenheiten. 
Im Uebrigen greifen §§ 40, 56 ff., 61 ff., 115 ff. des Ldverw.Ges. Platz. 

§. 139. Betrifft der Gegenstand der Verhandlung 
einzelne Mitglieder des Kreisausschusses oder deren Ver¬ 
wandte und Verschwägerte in auf= oder absteigender 
Linie oder bis zu dem dritten Grade der Seitenlinie, so 
dürfen dieselben an der Berathung und Entscheidung 
nicht Theil nehmen. 

Ebensowenig dürfen die Mitglieder des Kreisaus¬ 
schusses bei der Berathung und Entscheidung solcher 
Angelegenheiten mitwirken, in welchen sie in anderer als 
öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten abgegeben haben 
oder in anderer als öffentlicher Eigenschaft thätig ge¬ 
wesen sind. 

Wird dadurch ein Kreisausschuß beschlußunfähig, so 
erfolgt, soweit es sich um Kreiskommunalangelegenheiten 
handelt, die Beschlußfassung durch den Kreistag, im 
Uebrigen nach Maßgabe des §. 54 des Gesetzes über die 
Organisation der allgemeinen Landesverwaltung. 

Vgl. Ldverw. Ges. § 115; Prov.O. 8§ 54, 55. 
Abs. 3: § 54 des Organis.Ges. entspricht jetzt dem § 116 des 

Ldverw.Ges. 
Wegen des Streitverfahrens vgl. Ldverw.Ges. §8 59, 61, 62. 

Verw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 15



88. 140 bis 163. (Fortgefallen.) 

§. 164. Sovweit die eigenen Einnahmen des Kreis¬ 
ausschusses und die vom Staate hierzu nach §. 70 zu 
überweisenden Beiträge nicht ausreichen, werden die Kosten, 
welche die Geschäftsverwaltung desselben verursacht, von 
dem Kreise getragen. 

Die Mitglieder des Kreisausschusses erhalten eine 
ihren baaren Auslagen entsprechende Entschädigung. 
Ueber die Höhe derselben beschließt der Kreistag. 

§. 165. (Fortgefallen.) 

§. 166. Im Uebrigen wird der Geschäftsgang bei 
den Kreisausschüssen durch ein von dem Minister des 
Innern zu erlassendes Regulativ geordnet. 

Ldverw.Ges. § 56. Regulativ vom 28. Februar 1884 im Anhang 
unter XXI abgedruckt. 

Fünfter Abschnitt. 

Von den Kreiskommissionen. 

§. 167. Für die unmittelbare Verwaltung und 
Beaufsichtigung einzelner Kreisinstitute, sowie für die 
Besorgung einzelner Kreisangelegenheiten kann der Kreis¬ 
tag nach Bedürfniß besondere Kommissionen oder Kom¬ 
missare aus der Zahl der Kreisangehörigen bestellen, 
welche ebenso, wie die durch das Gesetz für Zwecke der 
allgemeinen Landesverwaltung angeordneten Kommissionen, 
ihre Geschäfte unter der Leitung des Landraths besorgen. 

Der Landrath ist befugt, jederzeit den Berathungen 
der Kreiskommissionen beizuwohnen und dabei den Vorsitz 
mit vollem Stimmrechte zu übernehmen, soweit nicht 
hierüber hinsichtlich der für Zwecke der allgemeinen 
Landesverwaltung angeordneten Kommissionen etwas 
Anderes gesetzlich bestimmt ist. 

§ 116 no. 8, 65 129, 178.
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§. 168. Ueber die Gewährung von Diäten und 
Reisekosten an die Mitglieder der Kreiskommissionen zu 
bestimmen, bleibt dem Kreistage überlassen. 

111. 

Vierter Titel. 

Von den Stadttkreisen. 

§. 169. In denjenigen Kreisen, welche nur aus 
einer Stadt bestehen (Stadtkreise), werden die Geschäfte 
des Kreistages und des Kreisausschusses, die des letzteren, 
soweit sich dieselben auf die Verwaltung der Kreiskom¬ 
munalangelegenheiten beziehen, von den städtischen Be¬ 
hörden nach den Vorschriften der Städteordnung wahr¬ 
genommen. 

Die Bestimmungen des zweiten Abschnittes des ersten 
Titels finden auf Stadtkreise keine Anwendung. 

Abs. 1: § 4, 85 Abs. 3; Ldverw.Ges. §§ 4, 37 f. 
Abs. 2: 8 175. 

§. 170. IZn den Stadtkreisen, mit Ausnahme des 
Stadtkreises Magdeburg, tritt an die Stelle des Kreis¬ 
ausschusses zur Wahrnehmung von Geschäften der allge¬ 
meinen Landesverwaltung in den durch die Gesetze be¬ 
zeichneten Fällen der nach den Vorschriften der §88§. 30 ff. 
des Gesetzes über die Organisation der allgemeinen 
Landesverwaltung gebildete Stadtausschuß. 

Ersetzt durch Ldverw.Ges. § 4 Abs. 2 u. 3. 

Besonbere Bestimmungen für den Stadttreis Magdeburg. 

§. 171. Der Kreistag des Stadtkreises Magdeburg 
besteht außer dem Oberbürgermeister der Stadt Magde¬ 
burg, welcher die Kreiskommunalverwaltung leitet und 
den Vorsitz im Kreistage mit vollem Stimmrecht führt, 
aus 11 Mitgliedern, von denen 

15.
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1) die Altstadt Magdeburg mit Sudenburg 6, 
2) die Neustadt Magdeburg 3, 
3) die Stadt Buckau 2 

Abgeordnete entsendet. 

§. 172. Die Wahl der Kreistagsabgeordneten erfolgt 
nach den Vorschriften des 8. 104 Absatz 1. 

§. 173. Der Kreisausschuß des Stadtkreises Magde¬ 
burg besteht aus dem Oberbürgermeister der Stadt Magde¬ 
burg, in Behinderungsfällen dessen gesetzlichem Stellver¬ 
treter, als Vorsitzendem, und sechs Mitgliedern, welche 
von dem Kreistage aus der Zahl der Mitglieder der 
Magistrate der drei zum Stadtkreis Magdeburg gehörigen 
Städte gewählt werden. 

§. 174. Für den Kreistag und den Kreisausschuß 
des Stadtkreises Magdeburg gelten die Vorschriften der 
5S. 115 und 116, 118 bis 131, 133 und 134, 136 bis 
139 Absatz 1 und 2 dieses Gesetzes, soweit sich dieselben 
auf die Verwaltung der Kreiskommunalangelegenheiten 
beziehen. 

§. 175. Die Bestimmungen des zweiten Abschnittes 
des ersten Titels finden auf den Stadtkreis Magdeburg 
gleichmäßige Anwendung. 

Fünfter Titel. 

Von der Oberaussicht über die Kreisverwaltung. 
Genehmigung der Kreistagsbeschläßee. 

§. 176. Beschlüsse des Kreistages, welche folgende 
Angelegenheiten betreffen: 

1) statutarische Anordnungen nach Maßgabe des 
§. 20 Nr. 1,
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2) GOelz ober Minderbelastung einzelner Kreistheile 

§. 13)., 
3) eine Belastung der Kreisangehörigen durch Kreis¬ 

abgaben über 50 Prozent des Gesammtaufkommens 
der direkten Staatssteuern, 

4) Veräußerungen von Grundstücken und Immobiliar= 
rechten des Kreises, 

5) Anleihen, durch welche der Kreis mit einem 
Schuldenbestande belastet oder der bereits vor¬ 
handene Schuldenbestand vergrößert werden würde, 
sowie die Uebernahme von Bürgschaften auf den 
Kreis, 

6) eine neue Belastung der Kreisangehörigen ohne 
gesetzliche Verpflichtung, insofern die aufzubrin¬ 
genden Leistungen über die nächsten fünf Jahre 

hinaus fortdauern sollen, 
bedürfen in den Fällen zu 1 der landesherrlichen Ge¬ 
nehmigung, in den Fällen zu 2 der Bestätigung des 
Ministers des Innern, in den Fällen zu 3 der Bestätigung 
der Minister des Innern und der Finanzen, in den übrigen 
Fällen der Bestätigung des Bezirksrathes. 

Ohne die vorgeschriebene Bestätigung sind die be¬ 
treffenden Beschtüse des Kreistages nichtig. 

Abs. 1: An die Stelle des Bezirksraths ist jetzt der Bezirksausschuß 
getreten, Ldverw.Ges. § 153. 

Nr. 3: Min. Erl. vom 1. November 1879 — Anhang XVI — 
u. Cirk. vom 16. August 1883 (Min. Bl. S. 213). 

Nr. 5: Min. Erl. vom 8. September 1868 (Min. Bl. S. 276) 
u. 22. März 1875 (Min. Bl. S. 124). 

Aussichtsbehärden. 

§. 177. Die Aufsicht des Staates über die Ver¬ 
waltung der Angelegenheiten der Landkreise und des 
Stadtkreises Magdeburg wird von dem Regierungs¬ 
präsidenten, in höherer und letzter Instanz von dem 
Ober=Präsidenten geübt, unbeschadet der in den Gesetzen
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geordneten Mitwirkung des Bezirksrathes und des Pro¬ 
vinzialrathes. 

Beschwerden an die Aufsichtsbehörde in Kreisange¬ 
legenheiten sind in allen Instanzen innerhalb zwei Wochen 
anzubringen. 

§ 55; Zuständ.Ges. §§ 7, 24. An die Stelle des Bezirksraths ist 
jetzt der Bezirksausschuß getreten, Ldverw.Ges. 8§ 153. 

§. 177a. Die Aufsichtsbehörden haben mit den 
ihnen in den Gesetzen zugewiesenen Mitteln darüber zu 
wachen, daß die Verwaltung den Vorschriften der Gesetze 
gemäß geführt und in geordnetem Gange erhalten werde. 

Die Aufsichtsbehörden sind zu dem Ende befugt, 
über alle Gegenstände der Verwaltung Auskunft zu er¬ 
fordern, die Einsendung der Akten, insbesondere auch 
der Haushaltsetats und der Jahresrechnungen zu ver¬ 
langen, sowie Geschäfts¬ und' Kassenrevisionen an Ort 
und Stelle zu veranlassen. 

§. 178. Beschlüsse des Kreistages, der Kreiskom¬ 
missionen, sowie in Kommunalangelegenheiten des Kreises 
gefaßte Beschlüsse des Kreisausschusses, welche deren Be¬ 
fugnisse überschreiten oder die Gesetze verletzen, hat der 
Landrath, entstehenden Falles auf Anweisung der Auf¬ 
sichtsbehörde, unter Angabe der Gründe, mit aufschieben¬ 
der Wirkung zu beanstanden. 

Gegen die Verfügung des Landraths steht dem Kreis¬ 
tage, der Kreiskommission beziehungsweise dem Kreisaus¬ 
schusse innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirks¬ 
verwaltungsgerichte zu. Dieselben können zur Wahr¬ 
nehmung ihrer Rechte im Verwaltungsstreitverfahren 
einen besonderen Vertreter bestellen. 

5 54a; Prov. O. § 118; Ldverw.Ges. § 126. 
Dem Landrath, als unterliegendem Theile, auferlegte baare Aus¬ 

lagen des Versahrens fallen dem Kreiskommunalverbande nicht zur Last, 
O.B.G. VII S. 88.
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Abs. 2: An die Stelle des Bezirksverwaltungsgerichts ist der 
Bezirksausschuß getreten, Ldverw.Ges. § 153. 

Auflösung des Kreistages durch Käönigliche Verordunng. 

§. 179. Auf den Antrag des Staatsministeriums 
kann ein Kreistag durch Königliche Verordnung aufge¬ 
löst werden. Es sind sodann Neuwahlen anzuordnen, 
welche binnen sechs Monaten, vom Tage der Auflösung 
an, erfolgen müssen. 

Im Falle der Auflösung eines Kreistages bleiben die 
von demselben gewählten Mitglieder des Kreisausschufes 
und der Kreiskommissionen so lange in Wirksamkeit, bis 
der neu gebildete Kreistag die erforderlichen Neuwahlen 
vollzogen hat. 

Zwangsweise Etatistrung gesetzlicher Leistungen durch 
die Regierung. 

§. 180. Unterläßt oder verweigert ein Kreistag die 
ihm gesetzlich obliegenden, von der Behörde innerhalb der 
Grenzen ihrer Zuständigkeit festgestellten Leistungen auf 
den Haushaltsetat zu bringen oder außerordentlich zu 
genehmigen, so verfügt der Regierungspräsident, unter 
Angabe der Gründe, die Eintragung in den Etat, be¬ 
ziehungsweise die Feststellung der außerordentlichen Aus¬ 
gaben. 

[Gegen die Verfügung des Regierungspräsidenten 
steht dem Kreise innerhalb zwei Wochen die Klage bei 
dem Bezirksverwaltungsgerichte zu. Zur Ausführung 
der Rechte des Kreises kann der Kreistag einen besonderen 
Vertreter bestellen. 

Abs. 2 ist zufolge § 4 des Zuständ. Ges. durch folgende Bestimmung 
ersetzt: 

Gegen die Verfügung des Regierungspräsidenten steht 
dem Kreise innerhalb zwei Goochen die Klage bei dem 
Oberverwaltungsgerichte zu. 

Zur Ausführung der Rechte des Kreises kann der Kreis¬ 
tag einen besonderen Vertreter bestellen. 

§ 72; Prov.O. S 121.
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Sechster Titel. 

Besondere Bestimmungen für die Provinz Sachsen. 

§. 181. Für den Umfang der in der Provinz 
Sachsen belegenen Grafschaften Wernigerode, Stolberg= 
Stolberg mit dem vormaligen Amte Heringen, und Stol¬ 
berg=Roßla mit dem vormaligen Amte Kelbra kommt 
dieses Gesetz mit den Maßgaben des Gesetzes vom 18. Juni 
1876 (Gesetz=Samml. S. 245) zur Anwendung. 

Gesetz vom 18. Juni 1876 ist im Anhang unter XI abgedruckt. 

§. 182. (Fortgefallen.) 

Si#ebenter Titel. 

Allgemeine Uebergangs- und Ausführungs¬ 
Bestimmungen. 

§. 183. Bis zu einer anderweiten Beschlußfassung 
der Provinzialvertretungen tritt an die Stelle des im 
§. 86 festgestellten Betrages von 225 Mark Grund= und 
Gebäudesteuer für die Kreise der Provinz Sachsen der 
Betrag von 300 Mark und für die Kreise des Regierungs¬ 
bezirks Stralsund der Betrag von 750 Mark. 

§. 184. Für die ersten nach Maßgabe dieses Gesetzes 
vorzunehmenden Vertheilungen und Wahlen der Kreis¬ 
tagsabgeordneten sind die dem Kreisausschusse beziehungs¬ 
weise dem Kreistage übertragenen Befugnisse von dem 
Landrathe wahrzunehmen. Ingleichen liegt für duse 
ersten Wahlen dem Landrathe die Prüfung der Wah 
protokolle an Stelle des Kreisausschusses ob. 

— 
#
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§. 185. Für jeden Kreis wird die erfolgte Bildung 
der Amtsbezirke und die Ernennung der Amtsvorsteher 
durch eine von dem Ober=Präsidenten durch das Amts¬ 
blatt zu erlassende Bekanntmachung zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht. Bis zu diesem Zeitpunkte bleiben 
die rücksichtlich der örtlichen Polizewerwoltung bestehenden 
Vorschriften in Kraft. 

§. 186. Die Amtsthätigkeit der jetzigen Gemeinde¬ 
vorsteher und Schöffen erlischt am 30. Juni 1874. Die 
schon jetzt gewählten Gemeindevorsteher und Schöffen 
bleiben jedoch in Funktion bis zum Ablauf der in dem 
gegenwärtigen Gesetze vorgeschriebenen sechsjährigen Amts¬ 
dauer, vom Tage ihrer Bestätigung gerechnet, sofern 
nicht eine Gemeinde eine frühere Wahl ausdrücklich be¬ 
antragt. 

88. 187 bis 198. (Fortgefallen.) 

§. 199. Alle dem gegenwärtigen Gesetze zuwider¬ 
laufenden Bestimmungen werden aufgehoben und treten, 
mit Vorbehalt der Vorschriften der §§. 12, 185 und 186, 
mit dem 1. Januar 1874 außer Kraft. Die bisherigen 
kreisständischen Kommissionen bleiben bis zur ander¬ 
weitigen Beschlußnahme des Kreistages über ihren Fort¬ 
bestand und ihre Zusammensetzung in Wirksamkeit. 

§. 200. Der Minister des Innern ist mit der 
Ausführung des gegenwärtigen Gesetzes beauftragt und 
erläßt die hierzu erforderlichen Anordnungen und In¬ 
struktionen.
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Wahlreglement.“ 

§. 1. Acht Tage vor der Wahl werden die Wähler 
zu den Wahlen mittels schriftlicher Einladung oder durch 
ortsübliche Bekanntmachung berufen. Die Einladung 
und Bekanntmachung muß das Lokal, den Tag und die 
Stunde der Wahl genau bezeichnen. Hinsichtlich der von 
dem Kreistage vorzunehmenden Wahlen bewendet es bei 
denfir die Berufung des Kreistages vorgeschriebenen 

risten. 

§. 2. Der Wahlvorstand besteht aus dem nach den 
bestehenden Vorschriften zur Leitung des Wahlaktes be¬ 
rufenen Beamten als Vorsitzenden und aus zwei oder 
vier von der Wahlversammlung aus der Zahl der Wähler 
zu wählenden Beisitzern. Der Vorsitzende ernennt einen 
der Beisitzer zum Protokollführer. In den Fällen der 
§§ 23, 51 Nr. 1 und 100 der Kreisordnung kann auch 
eine nicht zur Wählerversammlung gehörige Person zum 
Protokollführer ernannt werden. 

Wahlvorstand: in den Fällen der §§ 23, 51, 100 der Gemeinde¬ 
vorsteher oder ein Schöffe, in den Fällen des § 103 der Landrath 
(bezw. Vertreter) oder ein von diesem bezeichneter Amtsvorsteher, in den 
Fällen der §§ 94, 104 der Landrath oder sein Vertreter im Amte, Cirk. 
vom 26. März 1881 (Min. Bl. S. 69). 

§. 3. Während der Wasshandlung dürfen im Wahl¬ 
lokale weder Diskussionen stattfinden, noch Ansprachen 

*) Instruktion vom 10. März 1873 im Anhang unter III.
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gehalten, noch Beschlüsse gefaßt werden. Ausgenommen 
hiervon sind Diskussionen und Beschlüsse des Wahl¬ 
vorstandes, welche durch die Leitung des Wahlgeschäfts 
bedingt sind. 

§. 4. Jede Wahl erfolgt in einer besonderen Wahl¬ 
handlung durch Stimmzettel. 

§. 5. Die Wähler werden in der Reihenfolge, in 
welcher sie in der Wählerliste verzeichnet sind, aufgerufen. 
Jeder Aufgerufene legt seinen Stimmzettel uneröffnet in 
die Wahlurne. 

Die während der Wahlhandlung erscheinenden Wähler 
können an der nicht geschlossenen Wahl Theil nehmen. 

Sind keine Stimmen mehr abzugeben, so erklärt der 
Wahlvorstand die Wahl für geschlossen der Vorsitzende 
nimmt die Stimmzettel einzeln aus der Wahlurne und 
verliest die darauf verzeichneten, von einem Beisitzer, 
welchen der Vorsitzende ernennt, laut zu zählenden Namen. 

8. 6. Ungültig sind: 
1) Stimmzettel, welche nicht von weißem Papier, 

oder welche mit einem äußeren Kennzeichen ver¬ 
sehen sind, 

2) Stimmzettel, welche keinen oder keinen lesbaren 
Namen enthalten; 

3) Stimmzettel, aus welchen die Person des Gewählten 
nicht unzweifelhaft zu erkennen ist; 

4) Stimmzettel, auf welchen mehr als Ein Name, 
oder der Name einer nicht wählbaren Person 
verzeichnet ist; 

5) Stimmzettel, welche einen Protest oder Vorbehalt 
enthalten. 

§. 7. Alle ungültigen Stimmzettel werden als nicht 
abgegeben betrachtet. Ueber die Gültigkeit der Stimm¬ 
zettel entscheidet vorläufig der Wahlvorstand.
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Die Stimmzettel sind dem Wahlprotokolle beizufügen 
und so lange aufzubewahren, bis über die gegen das 
Wahlverfahren erhobenen Einsprüche rechtskräftig ent¬ 
schieden ist. 

§. 8. Als gewählt ist derjenigen zu betrachten, welcher 
die absolute Stimmenmehrheit (mehr als die Hälfte der 
Stimmen) erhalten hat. 

Ergiebt sich keine absolute Stimmenmehrheit, so kommen 
diejenigen zwei Personen, welche die meisten Stimmen 
erhalten haben, auf die engere Wahl. Haben mehr als 
zwei Personen die meisten und gleich viel Stimmen er¬ 
halten, so entscheidet das durch die Hand des Vorsttenden 
zu ziehende Loos darüber, wer auf die engere Wahl zu 
bringen ist; in gleicher Weise erfolgt die Entscheidung, 
wenn auch die engere Wahl keine Stimmenmehrheit ergiebt. 

§. 9. Die Wahlprotokolle sind von dem Wahl¬ 
vorstande zu unterzeichnen. 

§. 10. Der Vorsitzende des Wahlvorstandes hat die 
Gewählten von der auf sie gefallenen Wahl mit der 
Aufforderung in Kenntniß zu setzen, sich über die An¬ 
nahme oder Ablehnung innerhalb längstens fünf Tagen 
zu erklären. Wer diese Erklärung nicht abgiebt, wird 
als ablehnend betrachtet. 

§. 11. Wahlen, welche auf dem Kreistage vorzu¬ 
nehmen sind, können auch durch Akklamation stattfinden, 
sofern Niemand Widerspruch erhebt.





Geſetz 

betreffend 

die Zuständigkeit der Nerwaltungs- und 

Hermaltungsgerichtsbehörden. 

Ber#.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 16





Gesetz über die Zuständigkeit der Verwaltungs¬ 
und Verwaltungsgerichtsbehörden. 

Vom 1. August 1883. 

(Ges. S. S. 237.) 

Das Gesetz hat diejenigen Angelegenheiten, welche Titel V. 
des durch §. 164 aufgehobenen Zuständigkeitsgesetzes vom 26. Juli 
1876 behandelte, bis auf folgende wieder aufgenommen, nämlich: 
Sanitäts= und veterinärpolizeiliche Einrichtungen, Feldpolizei, 
Forstpolizei, Versicherungsangelegenheiten und Aufstellung der 
Geschworenenliste. 

Titel I, II, III bilden gewissermaßen Novellen zur Provinzial¬ 
bezw. Kreisordnung. Titel IV. XVIII und XXI sind neu, 
ebenso Titel IV., welcher dem bisherigen Art. IV der Kreis¬ 
ordnungs=Novelle entspricht. 

Unter den einzelnen Paragraphen dieses Gesetzes ist auf die¬ 
jenigen des aufgehobenen Zuständigkeitsgesetzes hingewiesen. 

— 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König 
von Preußen 2c. verordnen, mit Zustimmung beider 
Häuser des Landtags, über die Zuständigkeit der Ver¬ 
waltungs= und Verwaltungsgerichtsbehörden für den ge¬ 
sammten Umfang der Monarchie, was folgt: 

I. Titel. 

Angelegenheiten der Provinzen. 

§. 1. Gegen den auf die Reklamation eines Kreises 
wegen Vertheilung der Provinzialabgaben erlassenen 

16*
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Beschluß des Provinzialausschusses findet innerhalb zwei 
Wochen die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte statt. 

Der letzte Absatz des §. 112 der Provinzialordnung 
für die Provinzen Ost= und Westpreußen, Brandenburg, 
ommern, Schlesien und Sachsen vom 29. Juni 1875 
Gesetz=Samml. 1881 S. 233) kommt in Wegfall. 

II. Titel. 

Angelegenheiten der Kreise. 

§. 2. In den Fällen der Veränderung der Kreis¬ 
grenzen und der Bildung neuer Kreise, sowie des Aus¬ 
scheidens großer Städte aus dem Kreisverbande beschließt 
der Bezirksausschuß über die Auseinandersetzung der 
betheiligten Kreise, vorbehaltlich der den letzteren gegen 
einander innerhalb zwei Wochen zustehenden Klage bei 
dem Bezirksausschusse. 

s 8 Absf. 2, § 160; KreisO. § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 5. 

§. 3. Gegen die Entscheidung des Bezirksausschusses, 
betreffend die Heranziehung oder die Veranlagung zu den 
Kreisabgaben, ist nur das Rechtsmittel der Revision 
zulässig. 

§ 21 Abs. 3; KreisC. 5 19; Ldverw.Ges. §§ 93 ff. 

§. 4. Der zweite Absatz des §. 180 der Kreisordnung 
für die Provinzen Ost= und Westpreußen, Brandenburg, 
Pommern, Schlesien und Sachsen vom 13. Dezember 
1872 (Gesetz=Samml. 1881 S. 179) wird dahin geändert: 

Gegen die Verfügung des Regierungspräsidenten steht 
dem Kreise innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem 
Oberverwaltungsgerichte zu.
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Zur Ausführung der Rechte des Kreises kann der 
Kreistag einen besonderen Vertreter bestellen. 

III. Titel. 

Angelegenheiten der Amtsverbände. 

§. 5. Der erste Absatz des §. 55 der Kreisordnung 
für die Provinzen Ost= und Westpreußen, Brandenburg, 
Pommern, Schlesien und Sachsen vom 13. Dezember 
18 (Gesetz=Samml. 1881 S. 179) wird dahin abge¬ 
ändert: 

Die Aufsicht des Staates über die Verwaltung der 
Angelegenheiten der Amtsverbände wird unbeschadet der 
vorstehenden Bestimmungen in erster Instanz von dem 
Landrath als Vorsitzenden des Kreisausschusses, in höherer 
und letzter Instanz von dem Regierungspräsidenten geübt. 

§s. 6. Im Geltungsbereiche der Kreisordnung für 
die Provinzen Ost= und Westpreußen, Brandenburg, 
Pommern, Schlesien und Sachsen vom 13. Dezember 
1872 (Gesetz=Samml. 1881 S. 179) erfolgt fortan die 
Revision, endgültige Feststellung und Abänderung der 
Amtsbezirke (§. 49 Absatz 2 der Kreisordnung), die 
Vereinigung ländlicher Gemeinde= und Gutsbezirke be¬ 
züglich der Verwaltung der Polizei mit dem Bezirke einer 
Stadt (§. 49 a Absatz 1 a. a. O.), sowie die Ausscheidung 
der ersteren aus dem Amtsbezirk (§. 49 a Absatz 3 a. a. O.), 
durch den Minister des Innern im Einvernehmen mit 
dem Bezirksausschusse nach vorheriger Anhörung der Be¬ 
theiligten und des Kreistages.
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Iv. Titel 

Angelegenheiten der Stadtgemeinden. 

§. 7. Die Aufsicht des Staates über die Verwaltung 
der städtischen Gemeindeangelegenheiten wird in erster 
Instanz von dem Regierungspräsidenten, in höherer und 
letzter Instanz von dem Oberpräsidenten geübt, unbe¬ 
schadet der in den Gesetzen geordneten Mitwirkung des 
Bezirksausschusses und des Provinzialraths. 

Für die Stadt Berlin tritt an die Stelle des Regie¬ 
rungspräsidenten der Oberpräsident, an die Stelle des 
Oberpräsidenten der Minister des Innern, für die Hohen¬ 
zollernschen Lande tritt an die Stelle des Oberpräsidenten 
der Minister des Innern. 

Beschwerden bei den Aussichtsbehörden in städtischen 
Gemeindeangelegenheiten sind in allen Instanzen inner¬ 
halb zwei Wochen anzubringen. 

§5 17 Abs. 2, § 24. 

§. 8. Der Bezirksausschuß beschließt, soweit die 
Beschlußfassung nach den Gemeindeverfassungsgesetzen der 
Aufsichtsbehörde zusteht, über die Veränderung der Grenzen 
der Stadtbezirke. 

Der Bezirksausschufß beschließt über die in Folge einer 
Veränderung der Grenzen der Stadtbezirke nothwendig 
werdende Auseinandersetzung zwischen den betheiligten 
Gemeinden, vorbehaltlich der den letzteren gegen einander 
zustehenden Klage im Verwaltungsstreitverfahren. 

§§ 2, 9, 21; Kreis . S 4. 

§. 9. Streitigkeiten über die bestehenden Grenzen 
der Stadtbezirke unterliegen der Entscheidung im Ver¬ 
waltungsstreitverfahren. 

Ueber die Festsetzung streitiger Grenzen beschließt 
vorläufig, sofern es das öffentliche Interesse erheischt,
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der Bezirksausſchuß. Bei dem Beſchluſſe behält es bis 
zur rechtskräftigen Entscheidung im Verwaltungsstreit¬ 
verfahren sein Bewenden. « 

§§21,26. 

8. 10. Die Gemeindevertretung beſchließt: 
1) auf Beſchwerden und Einſprüche, betreffend den 

Beſitz oder den Verlust des Bürgerrechts, insbe¬ 
sondere des Rechts zur Theilnahme an den Wahlen 
zur Gemeindevertretung, sowie des Rechts zur 
Bekleidung einer den Besitz des Bürgerrechts vor¬ 
aussetzenden Stelle in der Gemeindeverwaltung 
oder Gemeindevertretung, die Verpflichtung zum 

Erwerbe oder zur Verleihung des Bürgerrechts, 
beziehungsweise zur Zahlung von Bürgergewinn¬ 
geldern (Ausfertigungsgebühren) und zur Leistung 
des Bürgereides, die Hugehörigkeit zu einer be¬ 
stimmten Bürgerklasse, die Richtigkeit der Ge¬ 
meindewählerliste; 

2) über die Gültigkeit der Wahlen zur Gemeinde¬ 
vertretung; 

3) über die Berechtigung zur Ablehnung oder Nieder¬ 
legung von Aemtern und Stellen in der Ge¬ 
meindeverwaltung oder Vertretung, über die 
Nachtheile, welche gegen Mitglieder der Stadt¬ 
gemeinde wegen Nichterfüllung der ihnen nach den 
Gemeindeverfassungsgesetzen obliegenden Pflichten, 
sowie über die Strafen, welche gegen Mitglieder 
der Gemeindevertretung wegen Zuwiderhandlungen 
gegen die Geschäftsordnung nach Maßgabe der 
Gemeindeverfassungsgesetze zu verhängen sind. 

Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wählerliste sind 
während der Dauer der Auslegung der letzteren, Ein¬ 
sprüche gegen die Gültigkeit der Wahlen zur Gemeinde¬ 
vertretung innerhalb zwei Wochen nach Bekanntmachung
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des Wahlergebnisses und in allen Fällen bei dem Ge¬ 
meindevorstande zu erheben. 

In dem Geltungsbereiche der Kurhessischen Gemeinde¬ 
ordnung vom 23. Oktober 1834 ist die Gemeindewählerliste 
nach vorgängiger öffentlicher Bekanntmachung zwei Wochen 
hindurch auszulegen, und finden die in Betreff der Ein¬ 
sprüche gegen die Gemeindewählerliste getroffenen Be¬ 
stimmungen auch auf Einsprüche gegen das Verzeichniß 
der hochbesteuerten Ortsbürger Anwendung. 

8 27. 

8. 11. Der Beſchluß der Gemeindevertretung (8. 10) 
bedarf keiner Genehmigung oder Beſtätigung von Seiten 
des Gemeindevorstandes oder der Aufsichtsbehörde. Gegen 
den Beschluß der Gemeindevertretung findet die Klage 
im Verwaltungsstreitverfahren statt. Die Klage steht in 
den Fällen des §. 10 auch dem Gemeindevorstande zu. 

Die Klage hat in den Fällen des §. 10 unter 1 und 
2 keine aufschiebende Wirkung; jedoch dürfen Ersatzwahlen 
vor ergangener rechtskräftiger Entscheidung nicht vorge¬ 
nommen werden. 

8 21. 

§. 12. Der Bezirksausschuß beschließt, soweit die 
Beschlußfassung nach den Gemeindeverfassungsgesetzen der 
Aufsichtsbehörde zusteht, 

1) über die Zahl der aus jeder einzelnen Ortschaft 
einer Stadtgemeinde zu wählenden Mitglieder der 
Gemeindevertretung, 

2) über die Vornahme außergewöhnlicher Ersatzwahlen 
zur Gemeindevertretung oder in den Gemeinde¬ 
vorstand. 

§. 13. Soweit die Bestätigung der Wahlen von 
Gemeindebeamten nach Maßgabe der Gemeindever¬
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fassungsgesetze den Aufsichtsbehörden zusteht, erfolgt die¬ 
selbe durch den Regierungspräsidenten. 

Die Bestätigung kann nur unter Zustimmung des 
Bezirksausschusses versagt werden. Lehnt der Bezirks¬ 
ausschuß die Zustimmung ab, so kann dieselbe au den 
Antrag des Regierungspräsidenten durch den Minister 
des Innern ergänzt werden. 

Wird die Bestätigung vom Regierungspräsidenten unter 
Zustimmung des Bezirksausschusses versagt, so kann 
dieselbe auf Antrag des Gemeindevorstandes oder der 
Gemeindevertretung von dem Minister des Innern ertheilt 
werden. 

§. 14. Ueber die Gültigkeit von Wahlen solcher 
Gemeindebeamten, welche der Bestäeig gung nicht bedürfen, 
beschließt, soweit bie Beſchlußfaſſung der Aufſichtsbehörde 
zuſteht, der Bezirksausſchuß. 

Für Berlin 8 161. 

§. 15. Beschlüsse der Gemeindevertretung oder des 
kollegialischen Gemeindevorstandes, welche deren Befugnisse 
überschreiten oder die Gesetze verletzen, hat der Gemeinde¬ 
vorstand, beziehungsweise der Bürgermeister, entstehenden 
Falles auf Anweisung der Ausfsichtsbehörde, mit auf¬ 
schiebender Wirkung, unter Angabe der Gründe, zu be¬ 
anstanden. Gegen die Verfügung des Gemeindevorstandes 
(Bürgermeisters) steht der Gemeindevertretung, beziehungs¬ 
weise dem kollegialischen Gemeindevorstande, die Klage 
im Verwaltungsstreitverfahren zu. 

Die in den Gemeindeverfassungsgesetzen begründete 
Befugniß der Aufsichtsbehörden, aus anderen als den 
vorstehend angegebenen Gründen eine Beanstandung der 
Beschlüsse der Gemeindevertretung oder des kollegia¬ 
lischen Gemeindevorstandes herbeizuführen, wird aufge¬ 
hoben. 

§5S# 21, 29; Kreis C. §§ 54 a, 178; Prov.O. 8 118.
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§s. 16. Gemeindebeschlüsse über die Veräußerung 
oder Wi Veränderung von Sachen, welche einen 

besonderen wissenschaftlichen, historischen oder Kunstwerth 

haben, insbesondere von Archiven oder Theilen derselben, 

unterliegen der Genehmigung des Regierungspräsidenten. 

Hinsichtlich der Verwaltung der Gemeindewaldungen 
bewendet es bei den bestehenden Bestimmungen. 

Im Uebrigen beschließt der Bezirksausschuß über die 
in den Gemeindeverfassungsgesetzen der Aufsichtsbehörde 

vorbehaltene Bestätigung (Genehmigung) von Ortsstatuten 
und sonstigen die städtischen Gemeindeangelegenheiten be¬ 
treffenden Gemeindebeschlüssen. 

Soweit es sich um die Aufbringung der Gemeinde¬ 
abgaben und Dienste handelt, steht aus Gründen des 
öffentlichen Interesses gegen den auf Beschwerde er¬ 
gehenden Beschluß des Provinzialraths dem Vorsitzenden 
des letzteren die Einlegung der weiteren Beschwerde an 
die Minister des Innern und der Finanzen zu. Hierbei 
finden die Bestimmungen des §. 123 des Gesetzes über 
die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 
Anwendung. 

Die Bestätigung (Genehmigung) von Gemeindebe¬ 
schlüssen, durch welche besondere direkte oder indirekte 

Gemeindesteuern neu eingeführt oder in ihren Grund¬ 
sätzen verändert werden, bedarf der Zustimmung der 
Minister des Innern und der Finanzen. 

Abs. 1 u. 2: 8 30. 
Abs. 3—5: 8 31. 

§. 17. Der Bezirksausschuß beschließt, soweit die 
Beschlußfassung nach den Gemeindeverfassungsgesetzen der 
Aufsichtsbehörde zusteht, 

1) abgesehen von den Fällen des §. 15 über die 
zwischen dem Gemeindevorstande und der Gemeinde¬ 
vertretung, beziehungsweise dem Bürgermeister und
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dem kollegialiſchen Gemeindevorſtande entſtehenden 
Meinungsverschiedenheiten, wenn von einem Theile 
auf Entscheidung angetragen wird und zugleich 
die Angelegenheit nicht auf sich beruhen bleiben 
kann, 

2) an Stelle der Gemeindebehörden, im Falle ihrer 
durch widersprechende Interessen herbeigeführten 
Beschlußunfähigkeit, 

3) an Stelle der nach Maßgabe der Gemeindever¬ 
fassungsgesetze aufgelösten Gemeindevertretung. 

Der Bezirksausschuß beschließt ferner an Stelle der 
Aufsichtsbehörde: 

4) über die Art der gerichtlichen Zwangsvollstreckung 
wegen Geldforderungen gegen Stadtgemeinden 
(§. 15 zu 4 des Einführungsgesetzes zur Deutschen 
Civilprozeßordnung vom 30. Januar 1877, Reichs¬ 
Gesetzbl. S. 244), 

5) über die Feststellung und den Ersatz der Defekte 
der Gemeindebeamten nach Maßgabe der Ver¬ 
ordnung vom 24. Januar 1844 (Gesetz=Samml. 
S. 52); der Beschluß ist vorbehaltlich des ordent¬ 
lichen Rechtsweges endgültig. 

Nr. 2 u. 5: Für Berlin § 161. 
Nr. 4: KreisO. § 55b. Für Berlin Ldverw. Ges. § 42. 
Nr. 5: § 32 no. 5. 

§. 18. Auf Beschwerden und Einsprüche, betreffend: 
1) das Recht zur Mitbenutzung der öffentlichen 

Gemeindeanstalten, sowie zur Theilnahme an 
den Nutzungen und Erträgen des Gemeindever¬ 
mögens, 

2) die Heranziehung oder die Veranlagung zu den 
Gemeindelasten, 

beschließt der Gemeindevorstand.
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Gegen den Beschluß findet die Klage im Verwaltungs=¬ 
streitverfahren statt. 

Der Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren 
unterliegen desgleichen Streitigkeiten zwischen Betheiligten 
über ihre in dem öffentlichen Rechte begründete Berech¬ 
tigung oder Verpflichtung zu den im Absatz 1 bezeichneten 
Nutzungen beziehungsweise Lasten. 

Einsprüche gegen die Höhe von Gemeindezuschlägen 
zu den direkten Staatssteuern, welche sich gegen den 
Prinzipalsatz der letzteren richten, sind unzuläfsig 

Die Beschwerden und die Einsprüche, sowie die Klage 
haben keine aufschiebende Wirkung. 

§ 21, 34, 100. 

8. 19. Unterläßt oder verweigert eine Stadtgemeinde. 
die ihr gesetzlich obliegenden, von der Behörde innerhalb 
der Grenzen ihrer Zuständigkeit festgestellten Leistungen 
auf den Haushaltsetat zu bringen oder außerordentlich 
zu genehmigen, so verfügt der Regierungspräsident unter 
Anführung der Gründe die Eintragung in den Etat, 
beziehungsweise die Feststellung der außerordentlichen 
Ausgabe. 

Gegen die Verfügung des Regierungspräsidenten steht 
der Gemeinde die Klage bei dem Oberverwaltungsge¬ 
richte zu. 

Eine Feststellung des Stadtetats durch die Aufsichts¬ 
behörde findet fortan nicht statt; auch in den Städten 
von Neuvorpommern und Rügen ist jedoch eine Ab¬ 
schrift des Etats gleich nach seiner Feststellung durch 
die städtischen Behörden der Aufsichtsbehörde einzureichen. 

§5§ 21, 35, 48; Kreis O. §§ 72, 180; Prov.O. 8 121. 

§. 20. Bezüglich der Dienstvergehen der Bürger¬ 
meister, Beigeordneten, Magistratsmitglieder und sonftigen
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Gemeindebeamten kommen die Bestimmungen des Gesetzes 
vom 21. Juli 1852 mit folgenden Maßgaben zur An¬ 
wendung: 

1) 

2) 

3) 

Gegen die Bürgermeiſter, Beigeordneten und 
Magiſtratsmitglieder, ſowie gegen die ſonſtigen 
Gemeindebeamten kann an Stelle der Bezirks= 
regierung und innerhalb des derselben bisher zu¬ 
stehenden Ordnungsstrafrechts der Regierungs¬ 
präsident Ordnungsstrafen festsetzen. Gegen die 
Strafverfügungen des Regierungspräsidenten findet 
innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den 
Oberpräsidenten, gegen den auf die Beschwerde 
ergehenden Beschluß des Oberpräsidenten findet 
innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Ober¬ 
verwaltungsgerichte statt. In Berlin findet gegen 
die Strafverfügungen des Oberpräsidenten, in 
den Hohenzollernschen Landen findet gegen die 
Strafverfügungen des Regierungspräsidenten in¬ 
nerhalb zwei Wochen unmittelbar die Klage bei 
dem Oberverwaltungsgerichte statt. 
Gegen die Strafverfügungen des Bürgermeisters 
findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an 
den Regierungspräsidenten, und gegen den auf 

die Beschwerde ergehenden Beschluß des Regierungs¬ 
präsidenten innerhalb zwei Wochen die Klage bei 
dem Oberverwaltungsgerichte statt. 
In dem Verfahren auf Entfernung aus dem 
Amte wird die Einleitung des Verfahrens von 
dem Regierungspräsidenten beziehungsweise dem 
Minister des Innern verfügt und von dem¬ 
selben der Untersuchungskommissar ernannt; an 
die Stelle der Bezirksregierung beziehungsweise 
des Disziplinarhofes tritt als entscheidende Dis¬ 
ziplinarbehörde erster Instanz der Bezirksaus¬
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schuß; an die Stelle des Staatsministeriums 
tritt das Oberverwaltungsgericht; den Vertreter 
der Staatsanwaltschaft ernennt bei dem Bezirks¬ 
ausschusse der Regierungspräsident, bei dem Ober¬ 
verwaltungsgerichte der Minister des Innern. 

In dem vorstehend bezüglich der Entfernung aus 
dem Amte vorgesehenen Verfahren ist entstehenden Falles 
auch über die Thatsache der Dienstunfähigkeit der Bürger¬ 
meister, Beigeordneten, Magistratsmitglieder und sonstigen 
Gemeindebeamten Entscheidung zu treffen. 

Gegen Mitglieder der Gemeindevertretung findet ein 
Disziplinarverfahren nicht statt. 

Ueber streitige Pensionsansprüche der besoldeten Ge¬ 
meindebeamten beschließt, soweit nach den Gemeindever¬ 
fassungsgesetzen die Beschlußfassung der Aufsichtsbehörde 
zusteht, der Bezirksausschuß, und zwar, soweit der Be¬ 
schluß sich darauf erstreckt, welcher Theil des Dienst¬ 
einkommens bei Feststellung der Pensionsansprüche als 
Gehalt anzusehen ist, vorbehaltlich der den Betheiligten 
gegen einander zustehenden Klage im Verwaltungsstreit¬ 
verfahren, im Uebrigen vorbehaltlich des ordentlichen 
Rechtsweges. Der Beschluß ist vorläufig vollstreckbar. 

§ 21, 36. Ldverw.Ges. § 157 no. 2. . 
Abs.1no.1u.2:Disc.Ges.§§15,18,19. . 
Abs.1u.2:FürBeklin§7vo.2u.Ldvetw.Gef.§§42,-43. 

8. 21. Zuſtändig in erſter Inſtanz iſt im Ver— 
waltungsstreitverfahren für die in diesem Titel vorge¬ 
sehenen Fälle, sofern nicht im Einzelnen anders bestimmt 
ist, der Bezirksausschuß, für den Stadtkreis Berlin in 
den Fällen des §. 8 Absatz 2, §. 9 und §. 15 das 
Oberverwaltungsgericht. Die Frist zur Anstellung der 
Klage beträgt in allen Fällen zwei Wochen. 

Die Gemeindevertretung, beziehungsweise der kollegia¬ 
lische Gemeindevorstand können zur Wahrnehmung ihrer
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Rechte im Verwaltungsstreitverfahren einen besonderen 
Vertreter bestellen. 6 

Gegen die Entscheidung des Bezirksausschusses in den 
Fällen des §. 18 unter 2 ist nur das Rechtsmittel der 
Revision zulässig. 

Abs. 1. Ldverw.Ges. §§ 63, 71. 
Abs. 3: § 3; Ldverw.Ges. §§ 93 fl. 

§. 22. Die Bestimmungen dieses Abschnitts kommen 
zur Anwendung im Geltungsbereiche der Städteordnung 
für die sechs östlichen Provinzen vom 30. Mai 1853 
(Gesetz=Samml. S. 261) auch auf die §. 1 Absatz 2 
daselbst erwähnten Ortschaften (Flecken), 

iin der Provinz Schleswig=Holstein auch auf die 
8§. 94 ff. des Gesetzes vom 14. April 1869 (Gesetz¬ 
Samml. S. 589) erwähnten Flecken, 

im Regierungsbezirke Cassel auch auf die Stadt Orb, 
in den Hohenzollernschen Landen außer auf Hechingen 

auch auf die Gemeinde Sigmaringen. 
Welche Gemeinden im Regierungsbezirke Wiesbaden 

außer der Stadt Frankfurt als Stadtgemeinden im 
Sinne dieses Abschnitts zu betrachten sind, wird in der 
zu erlassenden Kreisordnung für Hessen=Nassau bestimmt. 

§. 23. In den zum ehemaligen Kurfürstenthume 
essen gehörigen Städten ist als Gemeindevorstand der 

Stadtrath, als Gemeindevertretung der Gemeindeausschuß, 
in den Stadtgemeinden des vormaligen Herzogthums 

Nassau (§. 22) ist als Gemeindevorstand der Gemeinde¬ 
rath, als Gemeindevertretung der Bürgerausschuß, 

in der Gemeinde Homburg v. d. H. ist als Gemeinde¬ 
vorstand der Bürgermeister, als Gemeindevertretung der 
Gemeindevorstand, 

in der Gemeinde Hechingen ist als Gemeindevorstand 
der Stadtrath, als Gemeindevertretung der Bürger¬ 
ausschuß,
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in der Gemeinde Sigmaringen ist als Gemeindevor= 
stand der Gemeinderath, als Gemeindevertretung der 
Bürgerausschuß zu betrachten. 

8 38. 

V. Titel. 

Angelegenheiten der Landgemeinden und der selbst¬ 
ständigen Gutsbezirke. 

§. 24. Die Aufsicht des Staates über die Ver¬ 
waltung der Angelegenheiten der Landgemeinden, der 
Aemter in der Provinz Westfalen und der Bürger¬ 
meistereien in der Rheinprovinz, sowie der Gutsbezirke 
wird, unbeschadet der Vorschriften der Kreisordnungen 
und der in den Gesetzen geordneten Mitwirkung des 
Kreisausschusses und des Bezirksausschusses, in erster 
Instanz von dem Landrathe als Vorsitzenden des Kreis¬ 
ausschusses, in höherer und letzter Instanz von dem Re¬ 
gierungspräsidenten geübt. 

Beschwerden bei den Aufsichtsbehörden in den vor¬ 
bezeichneten Angelegenheiten sind in allen Instanzen 
innerhalb zwei Wochen anzubringen. 

— Bisber 1 60. — 
§s 5, 7; Kreis C. §§ 556 u. 177. 

§. 25. Der Kreisausschuß beschließt, soweit die 
Beschlußfassung nach den Gemeindeverfassungsgesetzen der 
Aufsichtsbehörde zusteht, über die Veränderung der Grenzen 
der ländlichen Gemeindebezirke und der Gutsbezirke. 

Hinsichtlich der Veränderung der Grenzen der Aemter 
in der Provinz Westfalen und der Bürgermeistereien in 
der Rheinprovinz, sowie hinsichtlich der Bildung neuer 
Gemeinde= und Gutsbezirke behält es bei den bestehenden 
Vorschriften sein Bewenden.
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In den im Absatz 1 bezeichneten Falen findet neben 
der Beschlußfassung des Kreisausschusses die in den Ge¬ 
meindeverfassungsgesetzen vorgeschriebene Anhörung des 
Kreistages nicht mehr statt. An die Stelle der sonst für 
kommunale Bezirksveränderungen, einschließlich der Fälle 
des zweiten Absatzes, in den Gemeindeverfassungsgesetzen 
vorgeschriebenen Anhörung des Kreistages tritt die An¬ 
hörung des Kreisausschuffes. 

Ueber die in Folge einer Veränderung der Grenzen 
der Landgemeinden und Gutsbezirke, sowie der in Absatz 2 
erwähnten Aemter und Bürgermeistereien nothwendig 
werdende Auseinandersetzung zwischen den Betheiligten 
beschließt der Kreisausschuß, vorbehaltlich der den letzteren 
gegen einander zustehenden Klage im Verwaltungsstreit¬ 
verfahren. 

g8 2, 8, 37. 

§. 26. Streitigkeiten über die bestehenden Grenzen 
der ländlichen Gemeinde= und Gutsbezirke, sowie über 
die Eigenschaft einer Ortschaft als Gemeinde oder eines 
Guts als Gutsbezirks unterliegen der Entscheidung im 
Verwaltungsstreitverfahren. 

Ueber die im ersten Absatze bezeichneten Angelegen¬ 
heiten beschließt vorläufig, sofern es das öffentliche Interesse 
erheischt, der Kreisausschuß. Bei dem Beschluß behält 
es bis zur rechtskräftigen Entscheidung im Verwaltungs¬ 
streitverfahren sein Bewenden. 

— Früher & 41. — 

— Früher 40. — 

, 37. 

§. 27. Die Gemeindevertretung, wo eine solche nicht 
besteht, der Gemeindevorstand, beschließt: 

1) auf Beschwerden und Einsprüche, betreffend den 
Besitz oder den Verlust der Gemeindemitgliedschaft, 
sowie des Gemeindebürgerrechts, des Stimmrechts 

Verw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 17
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in der Gemeindeversammlung, des Rechts zur 
Theilnahme an den Gemeindewahlen, die Zuge¬ 
hörigkeit zu einer bestimmten Klasse von Stümm¬ 
berechtigten, die Wählbarkeit zu einer Stelle in 
der Gemeindeverwaltung oder Gemeindevertretung, 
die Ausübung des Stimmrechts durch einen Dritten, 
sowie über die Richtigkeit der Gemeindewählerliste; 

2) über die Gültigkeit der Wahlen zur Gemeinde= 
vertretung; 

3) über die Berechtigung zur Ablehnung oder Nieder¬ 
legung einer Stelle in der Gemeindeverwaltung 
oder Gemeindevertretung, über die Nachtheile, 
welche gegen Angehörige (Mitglieder) der Gemeinde 
wegen Nichterfüllung der ihnen nach den Gemeinde¬ 
verfassungsgesetzen obliegenden Pflichten, sowie 
über die Strafen, welche gegen Mitglieder der 
Gemeindevertretung wegen Juwiderhandlungen 
gegen die Geschäftsordnung oder wegen unent¬ 
schuldigten Ausbleibens nach Maßgabe der Ge¬ 
meindeverfassungsgesetze zu verhängen sind. 

Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wählerliste sind 
während der Dauer der Auslegung der letzteren, Ein¬ 
sprüche gegen die Gültigkeit der Wahlen zur Gemeinde¬ 
vertretung innerhalb zwei Wochen nach Bekanntmachung 
des Wahlergebnisses, und in allen Fällen bei dem Ge¬ 
meindevorstande anzubringen. 

In dem Geltungsbereiche der Kurhessischen Gemeinde¬ 
ordnung finden die Vorschriften des §. 10 Absatz 3 des 
gegenwärtigen Gesetzes entsprechende Anwendung. 

— Bisher 45. — 

§ 10; KreisO. §#§ 23, 25, 26. 
Auch ein mündlicher Einspruch, auf welchen mündlicher oder schrift¬ 

licher Bescheid ertheilt ist, ist rechtsgültig (O.B.G. VIII S. 118). 

§. 28. Die Beschlüsse der Gemeindevertretung, be¬ 
ziehungsweise des Gemeindevorstandes, in den Fällen des
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§. 27 bedürfen keiner Genehmigung oder Bestätigung 
von Seiten des Gemeindevorstandes oder der Aufsichts¬ 
behörde. 

Gegen die Beschlüsse findet die Klage im Verwal¬ 
tungsstreitverfahren statt. Die Klage steht in den Fällen 
des §. 27, wenn der Beschluß von der Gemeindevertretung 
gefaßt ist, auch dem Gemeindevorstande, sowie in der 
Provinz Westfalen dem Amtmanne zu. 

Die Klage hat in den Fällen des §. 27 unter 1 und 
2 keine aufschiebende Wirkung; jedoch dürfen Neuwahlen 
vor ergangener rechtskräftiger Entscheidung nicht vorge¬ 
nommen werden. 

11, 37. 

§. 29. Beschlüsse der Gemeindeversammlung, der 
Gemeindevertretung oder des kollegialischen Gemeindevor¬ 
standes, welche deren Befugnisse überschreiten, oder die 
Gesetze verletzen, hat der Gemeindevorsteher, in der Pro¬ 
vinz Westfalen auch der Amtmann, entstehenden Falles 
auf Anweisung der Aufsichtsbehörde, mit aufschiebender 
Wirkung, unter Angabe der Gründe, zu beanstanden. 
Gegen die Verfügung des Gemeindevorstehers beziehungs¬ 
weise Amtmanns steht der Gemeindeversammlung, Ge¬ 
meindevertretung, beziehungsweise dem kollegialischen 
Gemeindevorstande die Klage im Verwaltungsstreilver¬ 
fahren zu. 

Die in den Gemeindeverfassungsgesetzen begründete 
Befugniß der Aufsichtsbehörde, aus anderen als den 
vorstehend angegebenen Gründen eine Beanstandung von 
Beschlüssen der Gemeindevertretung oder des kollegialischen 
Gemeindevorstandes herbeizuführen, wird aufgehoben. 

15, 33 no. 1, 37; Kreis O. 88 54 a, 178; Prov.O. 8§ 148. 

§. 30. Gemeindebeschlüsse über die Veräußerung oder 
wesentliche Veränderung von Sachen, welche einen be¬ 

17.
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ſonderen wiſſenſchaftlichen, hiſtoriſchen oder Kunſtwerth 
haben, insbeſondere von Archiven oder von Theilen der¬ 
selben, unterliegen der Genehmigung des Regierungs¬ 
präsidenten. 

Hinsichtlich der Verwaltung der Gemeindewaldungen 
bewendet es bei den bestehenden Bestimmungen. 

§ 16 Abs. 1 u. 2. 

§. 31. Im Uebrigen beschließt der Kreisausschuß, 
soweit die Beschlußfassung in den Gemeindeverfassungs¬ 
gesetzen der Aufsichtsbehörde oder — in der Provinz 
Hessen=Nassau — dem Amtsbezirksrathe zusteht, über 
die Bestätigung (Genehmigung) von Ortsstatuten und 
sonstigen, die ländlichen Gemeindeangelegenheiten be¬ 
treffenden Gemeindebeschlüssen, sowie über die Herbei¬ 
führung und erforderlichen Falles Anordnung einer 
Ergänzung oder Abänderung der in Ansehung der Ge¬ 
meindelasten oder des Gemeindestimmrechts bestehenden 
Ortsverfassung. 

In den vorstehend bezeichneten Fällen findet neben 
der Beschlußfassung des Kreisausschusses die in den Ge¬ 
meindeverfassungsgesetzen vorgeschriebene Anhörung des 
Kreistages nicht mehr statt. 

Soweit es sich um die Aufbringung der Gemeinde¬ 
abgaben und Dienste handelt, steht aus Gründen des 
ö n Interes 16 gegen den auf Beschwerde ergehenden 
Beschluß des elengegenhena dem Vorsitzenden des 
letzteren die Einlegung der weiteren Beschwerde an die 
be des Innern und der Finanzen zu. Hierbei 
finden die Bestimmungen des §. 123 des Gesetzes über 
die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 
Anwendung. 

Die Bestätigung (Genehmigung) von Gemeindebe¬ 
schlüssen und der Erlaß von Anordnungen, durch welche 
besondere direkte oder indirekte Gemeindesteuern neu
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eingeführt oder in ihren Grundsätzen verändert werden, 
bedürfen der Zustimmung der Minister des Innern und 
der Finanzen. 

Die §§. 33 und 34 Titel 7 Theil II des Allgemeinen 
Landrechts, die Kabinetsorder vom 25. Januar 1831, 
betreffend die Erwerbung von Rittergütern durch Dorf¬ 
gemeinden oder deren Mitglieder (Gesetz=Samml. S. 5), 
und der §. 4 des Anhangs zur Allgemeinen Gerichts¬ 
ordnung sind aufgehoben. 

— Bisher #8 42 u. 43 no. 1. — 
§ 16 Abs. 3—5. Beschwerdefrist 2 Wochen, Ldverw.Ges. 88 52, 121. 

§. 32. Der Kreisausschuß beschließt, soweit die Be¬ 
schlußfassung nach den Gemeindeverfassungsgesetzen der 
Aufsichtsbehörde zusteht: 

1) über die Zahl der aus jeder einzelnen Orttschaft 
einer Gemeinde zu wählenden Mitglieder der 
Gemeindevertretung, 

2) über die Vornahme außergewöhnlicher Ersatz¬ 
wahlen zur Gemeindevertretung oder in den Ge¬ 
meindevorstand, 

3) über die Vermehrung der Zahl der Mitglieder 
des Gemeindevorstandes, der Schöffen und der 
Ortsvorsteher, sowie über die Bestellung besonderer 
Ortsvorsteher für verschiedene Ortschaften eines 
Gemeindebezirks, 

4) über die Festsesung der Besoldungen, der Dienst¬ 
unkostenentschädigungen und der baaren Aus¬ 
lagen der Mitglieder des Gemeindevorstandes, der 
Schöffen, der sonstigen Gemeindebeamten, sowie 
der kommissarischen Gemeindevorsteher, Gutsvor¬ 
steher und sonstiger kommissarisch bestellten Be¬ 
amten. 

Der Kreisausschuß beschließt ferner: 
5) an Stelle der Aufsichtsbehörde über die Feststellung
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und den Ersatz der bei Kassen und anderen 
Verwaltungen der Landgemeinden vorkommenden 
Defekte nach Maßgabe der Verordnung vom 
24. Januar 1844 (Gesetz=Samml. S. 52). Der 
Beschluß ist vorbehaltkh des ordentlichen Rechts¬ 
weges endgültig. 

— Zu 5: Bisber 9 50 no. 2. — 

§ 12. Beschwerde: Ldverw.Ges. §§ 121, 122. 
Nr. 3: KreisO. 8 22. 
Nr. 4: Kreis O. 88 28, 34a. 

. 5: § 17 no. 5. 

#§. 33. Der Kreisausschuß beschließt, soweit die 
Beschlußfassung nach den Gemeindeverfassungsgesetzen der 
Aussichtsbehörde zusteht: 

1) abgesehen von den Fällen des §. 29 über die 
zwischen dem Gemeindevorstande und der Ge¬ 
meindevertretung oder zwischen dem Gemeinde¬ 
vorsteher und dem kollegialischen Gemeindevor¬ 
stande entstandenen Meinungsverschiedenheiten, 

2) an Stelle der Gemeindebehörden im Falle ihrer 
durch widersprechende Interessen herbelgeführten 
Beschlußunfähigkeit oder im Falle wiederholter 
Beschlußunfähigkeit, 

3) an Stelle der, nach Maßgabe der Gemeindever¬ 
fassungsgesetze aufgelösten Gemeindevertretung. 

Der Kreisausschuß beschließt ferner an Stelle der 
Bezirksregierung: 

4) über die Art der gerichtlichen Zwangsvollstreckungen 
wegen Geldforderungen gegen Landgemeinden 
(§. 15 zu 4 des Einführungsgesetzes zur Deutschen 
Civilprozeßordnung vom 30. Fannar 1877, Reichs¬ 
Gesetzbl. S. 244). 

— Zu 4: Bisher 43 no. 3. — 

8 17 no. 1—4. Beschwerde: Ldverw.Ges. §8 121, 122.
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§. 34. Auf Beschwerden und Einsprüche, betreffend 
1) das Recht zur Mitbenutzung der öffentlichen Ge¬ 

meindeanstalten, sowie zur Theilnahme an den 
Nutzungen und Erträgen des Gemeindevermögens, 

2) die Heranziehung oder die Veranlagung zu den 
Gemeindelasten, 

3) die besonderen Rechte oder Verpflichtungen einzelner 
örtlicher Theile des Gemeindebezirks oder einzelner 
Klassen der Gemeindeangehörigen in Ansehung 
der zu Nr. 1 und 2 erwähnten Ansprüche und 
Verbindlichkeiten, 

beschließt der Gemeindevorstand. 
Gegen den Beschluß findet die Klage im Verwal= 

tungsstreitverfahren statt. 
Der Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren unter¬ 

liegen desgleichen Streitigkeiten zwischen Betheiligten über 
ihre in dem öffentlichen Rechte begründete Berechtigung 
oder Verpflichtung zu den in Absatz 1 bezeichneten Nutzungen 
beziehungsweise Lasten. 

Einsprüche gegen die Höhe von Gemeindezuschlägen 
zu den direkten Staatssteuern, welche sich gegen den 
Prinzipalsatz der letzteren richten, sind unzuläfsig. 

Die Beschwerden und die Einsprüche, sowie die Klage 
haben keine aufschiebende Wirkung. 

Die vorstehenden Bestimmungen finden sinngemäß 
Anwendung auf Beschwerden und Einsprüche, betreffend 
die Heranziehung oder die Veranlagung von Grund¬ 
besitzeen und Einwohnern eines Gutsbezirks zu den 
öffentlichen Lasten desselben. 

— Sisber 49. — 
& 18, 37; KreisO. § 70a. 

§. 35. Unterläßt oder verweigert eine Landgemeinde 
(Amt, Bürgermeisterei) oder ein Gutsbezirk, die ihnen 
gesetzlich obliegenden, von der Behörde innerhalb der
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Grenzen ihrer Zuständigkeit festgestellten Leistungen auf 
den Haushaltsetat zu bringen oder außerordentlich zu 
genehmigen, beziehungsweise zu erfüllen, so verfügt der 
Landrath, unter Anführung der Gründe, die Eintragung 
in den Etat, beziehungsweise die Feststellung der außer¬ 
ordentlichen Ausgabe. 

Gegen die Verfügung des Landraths steht der Gemeinde 
beziehungsweise dem Besitzer des Guts die Klage bei 
dem Bezirksausschusse zu. 

— Bisher 8 51.— 

§§ 19, 37, 48; KreisO. §§ 51, 72, 180; Prov.O. 8§ 121. 

§. 36. Bezüglich der Dienstvergehen der Gemeinde¬ 
vorsteher, Schöffen, Mitglieder des Gemeindevorstandes 
und sonstigen Gemeindebeamten, sowie der Gutsvorsteher 
kommen die Bestimmungen des Gesetzes vom 21. Juli 
1852 mit folgenden Maßgaben zur Anwendung: 

I1) Die Befugniß, gegen die Gemeindevorsteher (Amt¬ 
männer in Westfalen, Bürgermeister in der Rhein¬ 
provinz), Schöffen, Mitglieder des kollegialischen 
Gemeindevorstandes und sonstige Gemeindebeamten, 
sowie gegen Gutsvorsteher Ordnungsstrafen zu 
verhängen, steht dem Landrathe, und im Umfange 
des den Provinzialbehörden beigelegten Ordnungs¬ 
strafrechts dem Regierungspräsidenten zu. 

Gegen die Strafverfügungen des Landraths 
findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an 
den Regierungspräsidenten, gegen die Strafver¬ 
fügungen des Regierungspräsidenten innerhalb 
gleicher Frist die Beschwerde an den Oberpräsi¬ 
denten statt. 

2) Gegen die von dem Amtmann in Westfalen oder 
von dem Bürgermeister in der Rheinprovinz auf 
Grund des §. 83 der Westfälischen Landgemeinde¬ 
ordnung vom 19. März 1856, beziehungsweise
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der §§. 83 und 104 der Rheinischen Gemeinde¬ 
ordnung vom 23. Juli 1845 gegen Unterbeamte 
der Gemeinden, Aemter oder Bürgermeistereien 
erlassenen Strafverfügungen findet innerhalb zwei 
Wochen die Beschwerde an den Landrath und 
gegen den auf die Beschwerde ergehenden Beschluß 
des Landraths innerhalb zwei Wochen die Be¬ 
schwerde an den Regierungspräsidenten statt. 

3) Gegen den auf die Beschwerde in den Fällen zu 
1 und 2 in letzter Instanz ergehenden Beschluß 
des Regierungspräsidenten, beziehungsweise des 
Oberpräsidenten findet innerhalb zwei Wochen die 
Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte statt. 

In den Hohenzollernschen Landen findet gegen 
die Strafverfügungen des Regierungspräsidenten 
innerhalb zwei Wochen unmittelbar die Klage bei 
dem Oberverwaltungsgerichte statt. 

4) In dem Verfahren auf Entfernung aus dem Amte 
wird die Einleitung des Verfahrens von dem 
Landrathe oder von dem Regierungspräsidenten 
verfügt und von denselben der Untersuchungs¬ 
kommissar und der Vertreter der Staatsanwalt= 
schaft ernannt. Als entscheidende Disziplinar¬ 
behörde erster Instanz tritt an die Stelle der 
Bezirksregierung der Kreisausschuß; an die Stelle 
des Staatsministeriums tritt das Oberverwal¬ 
tungsgericht. Der Vertreter der Staatsanwalt¬ 
schaft bei dem Oberverwaltungsgerichte wird von 
dem Minister des Innern ernannt. 

In dem vorstehend zu 4 vorgesehenen Verfahren ist 
entstehenden Falles auch über die Thatsache der Dienst¬ 
unfähigkeit der ländlichen Gemeindebeamten Entscheidung 
zu gche · 

Ueber streitige Pensionsansprüche der besoldeten Ge¬ 
meindebeamten beschließt, soweit nach den Gemeindever¬
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fafsungsgesetzen die Beschlußfassung der Aufsichtsbehörde 
zusteht, der Kreisausschuß, und zwar, soweit der Beschluß 
sich darauf erstreckt, welcher Theil des Diensteinkommens 
bei Fepttellung der Pensionsansprüche als Gehalt anzu¬ 
fehen ist, vorbehaltlich der den Betheiligten gegen einander 
zustehenden Klage im Verwaltungsstreitverfahren, im 
Uebrigen vorbehaltlich des ordentlichen Rechtsweges. Der 
Beschluß ist vorläufig vollstreckbar. 

— Sisber &k 61. — 

68 20, 37; Ldverw.Ges. § 157 no. 2; Discipl.Ges. 8§8 18, 19, 25. 
Bei Einstellung des Verfahrens oder Freisprechung hat der Kreis¬ 

kusschuh die Kosten zu tragen. Min. Erl. vom 26. März 1880 (Min. Bl. 

S. 167). 

§. 37. Zuständig in erster Instanz ist im Verwal¬ 
tungsstreitverfahren für die in diesem Titel vorgesehenen 
Fälle, sofern nicht im Einzelnen anders bestimmt ist, 
der Kreisausschuß. Die Frist zur Anstellung der Klage 
beträgt in allen Fällen zwei Wochen. 

Die Gemeindeversammlung, die Gemeindevertretung, 
beziehungsweise der kollegialische Gemeindevorstand können 
zur Wahrnehmung ihrer Rechte im Verwaltungsstreit¬ 
verfahren einen besonderen Vertreter bestellen. 

§ 21; Ldverw.Ges. §8§ 63, 71. 

§s. 38. 1) In den Landgemeinden des vormaligen 
Kurfürstenthums Hessen ist als Gemeindevorstand 
der Gemeinderath, als Gemeindevertretung der 
Gemeindeausschuß, 

2) in den vormals Großherzoglich Hessischen Landes¬ 
theilen ist als Gemeindevorstand der Bürger¬ 
meister, als Gemeindevertretung der Gemeinde¬ 
rath, » 

3) in den Landgemeinden der vormals Königlich 
Bayerischen Landestheile ist als Gemeindevorstand
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der Gemeindevorsteher, als Gemeindevertretung 
der Gemeindeausschuß, 

4) In den Gemeinden des vormaligen Herzogthums 
Nassau ist als Gemeindevorstand der Gemeinde¬ 
rath, als Gemeindevertretung der Bürgerausschuß, 

5) in den Gemeinden des vormals Landgräflich 
Leshichen Amtes Homburg ist als Gemeindevor¬ 
tand der Bürgermeister, als Gemeindevertretung 

der Gemeindevorstand, 
6) in den Landgemeinden des Stadtkreises Frank¬ 

furt a. M. ist als Gemeindevorstand der Schult¬ 
Heist als Gemeindevertretung der Gemeindeaus¬ 

uß, 
7) 8 den Landgemeinden des ehemaligen Fürsten¬ 

thums Hohen allen, Hechingen ist als Gemeinde¬ 
vorstand das Ortsgericht, als Gemeindevertretung 
der Bürgerausschuß, 

8) in den Gemeinden des ehemaligen Fürstenthums 
ohenzollern=Sigmaringen ist als Gemeindevor¬ 

buime der Gemeinderath, als Gemeindevertretung 
der Bürgerausschuß 

zu betrachten. 
g 23. 

VI. Titel. 

Armenangelegenheiten. 

§. 39. Streitigkeiten zwischen Armenverbänden wegen 
öffentlicher Unterstützung Hülfsbedürftiger werden im 
Verwaltungsstreitverfahren entschieden. 

Zuständig in erster Instanz ist der Bezirksausschuß. 
Im Uebrigen behält es bei den Bestimmungen des
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Reichsgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 
1870 sein Bewenden. 

Ldverw.Ges. § 7 Abs. 3 u. § 157 no. 3. 
Berufung binnen 2 Wochen an das Bundesamt für Heimathswesen. 

§. 40. Der Bezirksausschuß beschließt endgültig über 
die Bestätigung der in den §§. 8, 9, 10 und 12 des 
Gesetzes, betreffend die Ausführung des Bundesgesetzes 
über den Unterstützungswohnsitz, vom 8. März 1871 
(Gesetz=Samml. S. 130) und des betreffenden Lauen¬ 
burgischen Gesetzes vom 24. Juni 1871 (DOffizielles 
Wochenbl. S. 183) gedachten Statuten zur Regelung 
der Armenpflege in den nicht ausschließlich im Eigen¬ 
thum des Gutsbesitzers stehenden Gutsbezirken und in 
den Gesammtarmenverbänden, sowie über die Genehmigung 
zur Wicdgrauftdſung von Geſammtarmenverbänden (8. 14 
a. a. O.). 

Soweit die Feſtſtellung der Statuten bisher dem 
Kreistage oblag, erfolgt dieselbe fortan durch den Kreis¬ 
ausschuß 

Ist den Statuten die Bestätigung wiederholt versagt 
worden, so stellt der Bezirksausschuß dieselben end¬ 
gültig fest. 

Kreis O. § 31. 

— vBisher R 74. — 

§. 41. Beschwerden von Armen gegen Verfügungen 
von Ortsarmenverbänden darüber, ob, in welcher Höhe 
und in welcher Weise Armenunterstützungen zu gewähren 
sind (§. 63 des Gesetzes vom 8. März und §. 51 des 

Gesetzes vom 24. Juni 1871), unterliegen: 
1) sofern eine Stadt von mehr als 10 000 Ein¬ 

wohnern an dem Armenverbande betheiligt ist, 
der endgültigen Beschlußfassung des Bezirksaus¬ 

schusses;
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2) andernfalls der endgültigen Beschlußfassung des 
Kreisausschusses; 

Desgleichen unterliegen Beschwerden von Armen gegen 
Verfügungen von Landarmenverbänden über die Art und 
Höhe der Unterstützung der endgültigen Beschlußfassung 
des Bezirksausschusses, sofern die Landarmenverbände nur 
aus einem Kreise bestehen. 

— Bisber 75. — 
Ldverw. Ges. § 41; Für Berlin § 161. 

§. 42. Beschwerden von Ortsarmenverbänden gegen 
Verfügungen der Landarmenverbände darüber, ob, in 
welcher Höhe und in welcher Weise Beihülfen zu ge¬ 
währen * (§. 36 des Gesetzes vom 8. März 1871), 
unterliegen der endgültigen Beschlußfassung, des Pro¬ 
zialraths. 

§. 43. Der Kreis= (Stadt=) Ausschuß beschließt: 
1) an Stelle der in den 8§. 60 bis 612 des Gesetzes 

vom 8. März 1871 und in den 88§. 48 bis 50 
des Lauenburgischen Gesetzes vom 24. Juni 1871 
bezeichneten Kreiskommission über Streitigkeiten 
zwischen Armenverbänden im schiedsrichterlichen 
oder sühneamtlichen Vermittelungsverfahren; 

2) an Stelle des Landraths, beziehungsweise des 
städtischen Gemeindevorstandes, auf den Antrag 
eines Armenverbandes gegen die zur Unterstützung 
eines Hülfsbedürftigen verpflichteten Angehörigen 
gemäß §. 65 beziehungsweise §. 53 a. a. O. 

Die Beschlüsse des Kreis=(Stadt=) Ausschusses sind, 
vorbehaltlich des ordentlichen Rechtsweges im Falle zu 2, 
endgültig. 

— Bisber N 76. — 
Früher fand Streitverfahren statt. 

§. 44. Auf Beschwerden und Einsprüche, betreffend
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1) die Verpflichtung zur Theilnahme an den Lasten 
der Armenpflege in Gutsbezirken und in Gesammt¬ 
erbineen §§. 8 ff. des Gesetzes vom 8. März 
1871), 

2) die Heranziehung oder Veranlagung zu den 
Lasten der Landarmenverbände (§. 29 a. a. O.), 

beschließt in den Fällen zu 1 der Gutsvorsteher, beziehungs¬ 
weise der Vorsitzende der Vertretung des Gesammtarmen¬ 
verbandes, in den Fällen zu 2 der Vorstand des Land¬ 
armenverbandes. 

Gegen den Beschluß findet innerhalb zwei Wochen 
die Klage im Verwaltungsstreitverfahren statt. Zuständig 
ist in den Fällen zu 1 der Kreisausschuß, in den Fällen 
zu 2 der Bezirksausschuß. Gegen die Entscheidung des 
Bezirksausschusses ist in allen Fällen nur das Rechtsmittel 
der Revision zulässig. 

Einsprüche gegen Zuschläge zu den direkten Staats¬ 
steuern, welche sich gegen den Prinzipalsatz der letzteren 
richten, sind unzulässig. 

Die Beschwerden und die Einsprüche, sowie die Klage 
haben keine aufschiebende Wirkung. Dieselben steben in 
den Fällen zu 2 nur den unmittelbar zur Aufbringung 
der Kosten der Landarmenpflege herangezogenen einzelnen 
Verbänden, Kreisen und Gemeinden zu. 

— visher 8 49. — 
g8 34, 160. 

VII. Titel. 

Schnlangelegenheiten. 

#§. 45. Ueber die Feststellung des Geldwerthes der 
Naturalien und des Ertrages der Ländereien bei amt¬ 
licher Festsetzung des Einkommens der Elementarlehrer
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beschließt auf Anrufen von Betheiligten der Kreisausschuß 
und, sofern es sich um Stadtschulen handelt, der Bezirks¬ 
ausschuß. Der Beschluß des Bezirksausschusses in erster 
oder zweiter Instanz ist endgültig. 

— Sisber V 77 Abs. 1 no. 2.— 
Greift Platz sowohl bei Neuanstellungen wie auch bei Gehalts¬ 

erhöhungen und Pensionirungen. 
Früher fand Streitverfahren statt. 

§. 46. Auf Beschwerden und Einsprüche, betreffend 
die Heranziehung zu Abgaben und sonstigen nach öffent¬ 
lichem Rechte zu fordernden Leistungen für Schulen, 
welche der allgemeinen Schulpflicht dienen, beschließt, 
vorbehaltlich der Bestimmungen des §. 47, die örtliche 
Behörde, welche die Abgaben und Leistungen für die 
Schule ausgeschrieben hat (Vorstand des Schulver¬ 
bandes, der Schulgemeinde, Schulsozietät, Schulkom= 
mune 2c.). 

Gegen den Beschluß findet innerhalb zwei Wochen 
die Klage im Verwaltungsstreitverfahren statt. 

Der Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren unter¬ 
liegen desgleichen Streitigkeiten zwischen Betheiligten über 
ihre in dem öffentlichen Rechte begründete Verpflichtung 
zu Abgaben und Leistungen für Schulen, welche der all¬ 
gemeinen Schulpflicht dienen. 

Zuständig in erster Instanz ist im Verwaltungsstreit¬ 
verfahren der Kreisausschuß und, sofern es sich um 
Stadtschulen handelt, der Bezirksausschuß. 

Die Entscheidung über streitige Abgaben und sonstige 
nach öffentlichem Rechte zu fordernde Leistungen für 
Schulen der bezeichneten Art oder für deren Beamte, 
sowie über streitiges Schulgeld für solche Schulen nach 
§. 15 des Gesetzes über die Erweiterung des Rechtsweges 
vom 24. Mai 1861 (Gesetz=Samml. S. 241) erfolgt 
fortan im Verwaltungsstreitverfahren.
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Einsprüche gegen die Höhe von Zuschlägen für 
Schulzwecke zu den direkten Staatssteuern, welche sich 
gegen den Prinzipalsatz der letzteren richten, sind un¬ 
zulässig. 

Die Beschwerden und Einsprüche, sowie die Klage 
haben keine aufschiebende Wirkung. 

Die Vorschriften dieses Paragraphen finden auf solche 
Abgaben und Leistungen für Schulen, welche zu den Ge¬ 
meindelasten (§§. 18, 34) gehören, keine Anwendung. 

— Bisber N 77. — 

88 18, 34, 160. 
Abs. 1 u. 3: Schulgeld gehört nicht zu diesen Abgaben und 

Leistungen. 
Abs. 3: Die Schulaufsichtsbehörde gehört nicht zu den Betheiligten 

(O.V.G. VII S. 233); vgl. § 47 Abs. 1 u. 3. 

§. 47. Ueber die Anordnung von Neu= und Repa¬ 
raturbauten bei Schulen, welche der allgemeinen Schul¬ 
pflicht dienen, über die öffentlich=rechtliche Verpflichtung 
zur Aufbringung der Baukosten, sowie über die Ver¬ 
theilung derselben auf Gemeinden (Gutsbezirke), Schul¬ 
verbände und Dritte, statt derselben oder neben denselben 
Verpflichtete beschließt, sofern Streit entsteht, die Schul¬ 
aufsichtsbehörde. 

Gegen den Beschluß findet die Klage im Ver¬ 
waltungsstreitverfahren statt. Dieselbe ist, soweit der in 
Anspruch Genommene zu der ihm angesonnenen Leistung 
aus Gründen des öffentlichen Rechte statt seiner einen 
Anderen für verpflichtet erachtet, zugleich gegen diesen 
zu richten. 

Auch im Uebrigen unterliegen Streitigkeiten der Be¬ 
theiligten (Absatz 1) darüber, wem von ihnen die öffent¬ 
lich=rechtliche Verbindlichkeit zum Bau oder zur Unter¬ 
haltung einer der Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht 
dienenden Schule obliegt, der Entscheidung im Ver¬ 
waltungsstreitverfahren.
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Die Klage ist in den Fällen des zweiten Absatzes 
innerhalb zwei Wochen anzubringen. Die zuständige 
Behörde kann zur Vervollständigung der Klage eine an¬ 
gemessene Nachfrist gewähren. Durch den Ablauf dieser 
Fristen wird jedoch die Klage im Verwaltungsstreitver¬ 
fahren auf Erstattung des Geleisteten gegen einen aus 
Gründen des öffentlichen Rechts verpflichteten Dritten 
nicht ausgeschlossen. 

Zuständig im Verwaltungsstreitverfahren ist in erster 
Instanz der Kreisausschuß und, sofern es sich um Stadt¬ 
schulen handelt, der Bezirksausschuß. 

— Bisher 8 78. — 
8 160. 
Abs. 1: Vorlänfige Vollſtreckbarkeit, Loverw. Geſ. S 53. 

§. 48. Unterläßt oder verweigert ein Schulverband 
(Schulgemeinde, Schulsozietät, Schulkommune 2c.) bei 
Schulen, welche der allgemeinen Schulpflicht dienen, in 
anderen als den im §. 47 Absatz 1 bezeichneten Fällen 
die ihm nach öffentlichem Rechte obliegenden, von der 
Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Zuständigkeit fest¬ 
gestellten Leistungen auf den Haushaltsetat zu bringen 
oder außerordentlich zu genehmigen beziehungsweise zu 
erfüllen, so verfügt der Landrath und, sofern es sich um 
Stadtschulen handelt, der Regierungspräsident die Ein¬ 
tragung in den Etat beziehungsweise die Feststellung der 
außerordentlichen Ausgabe. 

Gegen die Verfügung des Landraths steht dem Schul¬ 
verbande die Klage bei dem Bezirksausschusse, gegen die 
Verfügung des Regierungspräsidenten die Klage bei dem 
Oberverwaltungsgerichte zu. Dabei finden die Bestim¬ 
mungen des §. 47 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 sinn¬ 
gemäße Anwendung. 

— Bisher H 78. — 
§§ 19, 35. 

Berw.=Org.=Gesche. 2. Aufl. 18
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§. 49. Die Vorschriften des §. 47 finden auch An¬ 
wendung, wenn die Schule mit der Küsterei verbunden ist. 

Für die im Verwaltungsstreitverfahren nach §. 47 
zu treffenden Entscheidungen sind die von den Schulauf¬ 
sichtsbehörden innerhalb ihrer gesetzlichen Zuständigkeit 
getroffenen allgemeinen Anordnungen über die Ausführung 
von Schulbauten maßgebend. 

Die der Schulaufsichtsbehörde nach Maßgabe des 
Gesetzes zustehende Befugniß zur Einrichtung neuer oder 
Theilung vorhandener Schulsozietäten bleibt unberührt. 

— Bisber 8 78 Abs. 3 u. 8 79. — 

VIII. Titel. 

Einquartierungsangelegenheiten. 

§. 50. Ueber die Bestätigung von Gemeindebeschlüssen 
oder Ortsstatuten wegen Vertheilung der Quartier¬ 
leistungen und sonstigen Naturalleistungen (Vorspann, 
Naturalverpflegung, Fourage), (§. 7 Absatz 3 bis 5 des 
Gesetzes vom 25. Juni 1868, betreffend die Quartier¬ 
leistungen für die bewaffnete Macht während des Frie¬ 

deuszustandes, Bundes=Gesetzbl. S. 523, und §. 7 Absatz 2 
des Gesetzes über die Naturalleistungen für die bewaffnete 
Macht im Frieden vom 13. Februar 1875, Reichs=Gesetzbl. 
S. 52) beschließt der Kreisausschuß, in Städten der 
Bezirksausschuß. 

Der Kreisausschuß beschließt über die Festsetzung des 
Umfangs der Quartierleistung für solche Gutsbezirke, 
welche eine Vereinigung mit einer Gemeinde nicht abge¬ 
schlossen haben (§. 7 letzter Absatz des Gesetzes vom 
25. Juni 1868). 

Sisber 3 80. — 
Rechtsmittel: Ldverw.Ges. § 121. 
Für Berlin der Oberpräsident, Ldverw.Ges. § 43 Abs. 3.
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§. 51. Werden gegen die für die Vertheilung der 
Quartierleistungen aufgestellten Kataster (§. 6 Absatz 4 
des Gesetzes vom 25. Juni 1868) innerhalb der gesetzlich 
bestimmten Frist von 21 Tagen Einwendungen erhoben, 
so hat hierüber in Betreff der Städte der Gemeinde¬ 
vorstand, in Betreff der übrigen Ortschaften der Kreis¬ 
ausschuß zu beschließen. 

Gegen den Beschluß findet innerhalb zwei Wochen 
die Beschwerde an den Bezirksausschuß statt. 

Der Beschluß des Bezirksausschusses ist endgültig. 
— Bisher 8 81.— 

Für Berlin der Oberpräsident, Ldverw.Ges. S. 43 Abs. 3. 

IX. Titel. 

Sparkassenangelegenheiten. 

§. 52. Die Errichtung von Sparkassen durch Kreise, 
Stadt= und Landgemeinden, und andere über den Umfang 
eines Kreises nicht hinausgehende kommunale Verbände 
bedarf der staatlichen Genehmigung auch in denjenigen 
Landestheilen, in welchen eine solche bisher nicht vorge¬ 
schrieben war. 

Diese Genehmigung, sowie die Bestätigung der be¬ 
züglichen Statuten steht dem Oberpräsidenten zu. Die 
Genehmigung (Bestätigung) darf nur unter Zustimmung 
des Provinzialraths versagt werden. Ingleichen bedarf 
es der Zustimmung des Provinzialraths zu Statuten¬ 
änderungen und zur Auflösung von Sparkassen, soweit 
solche der Oberpräsident nach bestehendem Rechte gegen 
den Willen der Kreise, Gemeinden oder sonstigen Ver¬ 
bände vorzunehmen ermächtigt ist. 

— Bisher 152. — 

Für Berlin Lodverw. Geſ. 8 43. 

18*
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§. 53. Die Aufsicht über die Verwaltung der im 
§. 52 bezeichneten Sparkassen wird durch die geordneten 
Kommunalaufsichtsbehörden geübt. 

Wo bezüglich dieser Verwaltung in bestehenden Ge¬ 
setzen oder in den Statuten eine ausdrückliche staatliche 
Genehmigung vorgeschrieben ist, ertheilt dieselbe der 
Regierungspräsident, in Berlin der Oberpräsident. Die 
Versagung der Genehmigung darf nur unter Zustimmung 
des Bezirksausschusses erfolgen. 

— Bisher 152. — 

Schlußsatz: Für Berlin Ldverw.Ges. § 43 Abs. 3. 

X. Titel. 

Iynagogengemeindeangelegenheiten. 

g. 54. Der Bezirksausschuß entscheidet auf Klagen 
Einzelner wegen der ihnen, als Mitgliedern einer 

Synagogengemeinde, oder auf Grund des Gesetzes vom 
28. Juli 1876, betreffend den Austritt aus den jüdischen 

Synagogengemeinden (Gesetz=Samml. S. 353), zu¬ 

stehenden Rechte und obliegenden Verpflichtungen zu 
Abgaben und Leistungen. 

— Bisher 164.— 
8 160. 

XI. Titel. 

Wegepolizei. 

8. 55. Die Aussicht über die öffentlichen Wege und 
deren Zubehörungen, sowie die Sorge dafür, daß den
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Bedürfnissen des öffentlichen Verkehrs in Bezug auf das 
Wegewesen Genüge geschieht, verbleibt in dem bisherigen 
Umfange den für die Wahrnehmung der Wegepolizei 
zuständigen Behörden. Sind dazu Leistungen erforder¬ 
lich, so hat die Wegepolizeibehörde den Pflichtigen zur 
Erfüllung seiner Verbindlichkeit binnen einer angemessenen 
Frist aufzufordern und, wenn die Verbindlichkeit nicht 
bestritten wird, erforderlichen Falles mit den gesetzlichen 
Zwangsmitteln anzuhalten. Auch ist die zuständige 
Wegepolizeibehörde befugt, das zur Erhaltung des ge¬ 
fährdeten oder zur Wiederherstellung des unterbrochenen 
Verkehrs Nothwendige, auch ohne vorgängige Aufforderung 
des Verpflichteten, für Rechnung desselben in Ausführung 
bringen zu lassen, wenn dergestalt Gefahr im Verzuge 
ist, daß die Ausführung der vorzunehmenden Arbeit durch 
den Verpflichteten nicht abgewartet werden kann. 

KreisO. 88 59, 61. 
Hinsichtlich der Chausseen sind die Regierungspräsidenten bezw. Land¬ 

räthe zuständig. 
Zwangsmittel: Ldverw.Ges. 88 132, 133. 
Cirk. vom 17. April 1881 (Min. Bl. S. 118). 

§. 56. Gegen die Anordnungen der Wegepolizei¬ 
behörde, welche den Bau und die Unterhaltung der 
öffentlichen Wege oder die Aufbringung und Vertheilung 
der dazu erforderlichen Kosten oder die Inanspruchnahme 
von Wegen für den öffentlichen Verkehr betreffen, findet 
als Rechtsmittel innerhalb zwei Wochen der Einspruch 
an die Wegepolizeibehörde statt. 

Wird der Einspruch der Vorschrift des ersten Absatzes 
zuwider innerhalb der gesetzlichen Frist bei denjenigen 
Behörden erhoben, welche zur Beschlußfassung oder Ent¬ 
scheidung auf Beschwerden gegen Beschlüsse oder Ver¬ 
fügungen der Wegepolizeibehörde zuständig sind, so gilt 
die Frist als gewahrt. 

Der Einspruch ist in solchen Fällen von den ange¬
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rufenen Behörden an die Wegepolizeibehörde zur Beschluß¬ 
fassung abzugeben. 

Ueber den Einspruch hat die Wegepolizeibehörde zu 
beschließen. Gegen den Beschluß findet die Klage im 
Verwaltungsstreitverfahren statt. Dieselbe ist, soweit der 
in Anspruch Genommene zu der ihm angesonnenen Leistung 
aus Gründen des öffentlichen Rechts statt seiner einen 
anderen für verpflichtet erachtet, zugleich gegen diesen zu 
richten. In dem Verwaltungsstreitverfahren ist ent¬ 
stehenden yalles auch darüber zu entscheiden, ob der Weg 
für einen öffentlichen zu erachten ist. 

Auch im Uebrigen unterliegen Streitigkeiten der Be¬ 
theiligten darüber, wem von ihnen die öffentlich=rechtliche 
Verpflichtung zur Anlegung oder Unterhaltung eines 
öffentlichen Weges obliegt, der Entscheidung im Ver¬ 
waltungsstreitverfahren. 

Die Klage ist in den Fällen des vierten Absatzes 
innerhalb zwei Wochen anzubringen. Die zuständige 
Behörde kann zur Vervollständigung der Klage eine 
angemessene Nachfrist gewähren. Durch den Ablauf dieser 
Fristen wird jedoch die Klage im Verwaltungsstreitver¬ 
ahren auf Erstattung des Geleisteten gegen einen aus 
Gründen des öffentlichen Rechts verpflichteten Dritten 
nicht ausgeschlossen. 

Zuständig im Verwaltungsstreitverfahren ist in erster 
Instanz der Kreisausschuß, in Stadtkreisen, in Städten 
mit mehr als 10 000 Einwohnern, und, sofern es sich 
um Chausseen handelt, oder ein Provinzialverband, 
Landeskommunal= oder Kreiskommunalverband als solcher, 
oder — in der Provinz Hannover — ein Wegeverband 
betheiligt ist, oder wenn die Klage gegen Beschlüsse des 
Landraths gerichtet ist, der Bezirksausschuß. 

Wird ein Weg im Verwaltungsstreitverfahren für 
einen öffentlichen erklärt, so bleibt demjenigen, welcher 
privatrechtliche Ansprüche auf den Weg geltend macht,
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der Antrag auf Entschädigung gegen den Wegebauver¬ 
pflichteten im ordentlichen Rechtswege nach Maßgabe des 
§. 4 des Gesetzes vom 11. Mai 1842 (Gesetz=Samml. 
S. 192) vorbehalten. 

§ 158. 
Abs. 1: Rechtsmittel gegen sonstige wegepolizeiliche Anordnungen: 

Ldverw.Ges. §§ 127 fl. 
Abs. 6: Ldverw.Ges. 8§ 63, 71. 
Abs. 8: Gesetz vom 11. Mai 1842 im Anhang unter I abgedruckt. 

§. 57. Ueber Einziehung oder Verlegung öffentlicher 
Wege beschließt — vorbehaltlich der in den 8§. 58 und 
60 für die Provinzen Schleswig=Holstein und Hannover 
im Anschluß an die dortige Wegegesetzgebung getroffenen 
besonderen Bestimmungen — die Wegepolizeibehörde, 
nachdem das Vorhaben mit der Aufforderung, Einsprüche 

binnen vier Wochen zur Vermeidung des Ausschlusses 
geltend zu machen, in ortsüblicher Weise, sowie durch das 
Kreisblatt und das Amtsblatt veröffentlicht worden ist. 
Gegen den Beschluß der Wegepolizeibehörde steht den 
mit dem Einspruche Zurückgewiesenen innerhalb zwei 
Wochen die Klage bei dem Kreisausschusse, beziehungs¬ 
weise dem Bezirksausschusse nach Maßgabe der Vorschrift 
in §. 56 Absatz 7 zu. 

Wird die beantragte Verlegung oder Einziehung eines 
öffentlichen Weges von der Wegepolizeibehörde von vorn¬ 
herein oder nach dem Einspruchs= (Ausschließungs=) 
Verfahren abgelehnt, so ist dem Antragsteller nur das 
Anrufen der Aufsichtsbehörde gestattet. 

Der Artikel IV des Gesetzes, betreffend die Abänderung 
von Bestimmungen der Kreisordnung für die Provinzen 
Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und 
Sachsen vom 13. Dezember 1872 und die Ergänzung 
derselben vom 19. März 1881 (Gesetz=Samml. S. 155) 
wird aufgehoben.
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§. 58. In der Provinz Schleswig=Holstein unter¬ 
liegt der Beschlußfassung des Kreisausschusses, in Stadt¬ 
kreisen des Bezirksausschusses: 

1) die Bestätigung von Bestimmungen der Ge¬ 
meinden in Betreff der Anlegung, Verlegung oder 
Einziehung von Nebenwegen, öffentlichen Fuß¬ 
steigen oder Landwegen nach S§. 226, 234 Ab¬ 
satz 1, 235 der Wegeverordnung für die Herzog¬ 
thümer Schleswig und Holstein vom 1. März 
1842 (Sammlung der Verordnungen S. 191) 
und §. 7 Absatz 1 der Wegeordnung für das 
Herzogthum Lauenburg vom 7. Februar 1876 
Offizielles Wochenblatt S. 27); 

2) die Anordnung der Verlegung von Nebenwegen 
nach §. 226 Satz 1 der Wegeverordnung vom 
1. März 1842, sowie die Anordnung der An¬ 
legung neuer Landwege oder der Verlegung oder 
besseren Einrichtung bestehender Landwege im 
Kreise Herzogthum Lauenburg nach §. 7 Ab¬ 
satz 2 der Wegeordnung vom 7. Februar 1876; 

3) die Genehmigung des Zusammentretens von Ge¬ 
meinden und Gutsbezirken zu einem Verbande 
behufs gemeinsamer Herstellung und Unterhaltung 
von Nebenwegen nach §. 13 des Gesetzes vom 
26. Februar 1879, betreffend die Abänderung 
der Wegegesetzgebung für die Provinz Schleswig¬ 
Holstein u. s. w. (Gesetz=Samml. S. 94); 

4) die Anordnung der im Interesse der Sicherheit 
der Wegebenutzung nach §. 14 der Wegeverordnung 
vom 1. März 1842 zulässigen Beschränkungen der 
Benutzung von Grundstücken in der Nähe öffent¬ 
licher Wege. 

§. 59. In der Provinz Schleswig=Holstein beschließt 
der Bezirksausschuß:



Zuständigkeitsgesetz. § 60. 281 

1) über die Zulassung einzelner Ausnahmen von den 

2) 

Regeln hinsichtlich der Breite und der Herstellungs¬ 
art der Nebenwege nach §. 221 der Wegever¬ 
ordnung vom 1. März 1842; 
über die Herstellungsart derjenigen neu auszu¬ 
bauenden Nebenlandstraßen, hinsichtlich welcher 
die Kreise aus Provinzialmitteln eine Unterstützung 
nicht erhalten, nach §. 146 der Wegeverordnung 
vom 1. März 1842 und §.7 Absatz 3 des Gesetzes 
vom 26. Februar 1879. 

§. 60. In der Provinz Hannover beschließt: 

1) in Landkreisen der Kreisausschuß, in Stadtkreisen 
sowie in den bezüglich der Verwaltung der all¬ 
gemeinen Landesangelegenheiten selbsistendigen 
Städten der Bezirksausschuß: 

a) über Beschwerden Betheiligter gegen Be¬ 
stimmungen der Gemeinden darüber, welche 
Wege als Gemeindewege anzulegen, aufzu= 
geben oder für solche zu erklären sind (§. 11 
des Hannoverschen Gesetzes vom 8. Juli 
1851 über Gemeindewege und Landstraßen 
— Hannoversche Gesetz=Samml. S. 141); 

b) über Beschränkungen des Gebrauchs von 
Gemeindewegen auf bestimmte Zwecke des 
Verkehrs oder hinsichtlich einzelner Arten 
der Beförderungsmittel (§S. 17 a. a. O.); 

c) über Beschwerden Betheiligter gegen die 
Anordnung der gesetzlichen Gemeindever¬ 
tretung in Betreff der Theilung eines Ge¬ 
meindebezirks in Unterbezirke zur abge¬ 
sonderten Anlegung oder Unterhaltung von 
Gemeindewegen (8. 24 Absatz 2 Nr. 2 und 
Absatz 4 a. a. O.); 

2) der Bezirksausschuß über zeitweilige Beschränkungen
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des Gebrauchs von Landſtraßen hinſichtlich der 
wecke des Verkehrs oder der Beförderungsmittel 

8. 18 a. a. O.). 
3) Ueber die Verbindung mehrerer benachbarter Orts— 

gemeinden zur gemeinſchaftlichen Anlegung und 
Unterhaltung der für sie alle wichtigen Gemeinde¬ 
wege innerhalb des einen oder des anderen Bezirks 
(§. 24 Absatz 2 Nr. 1 und Absatz 3 a. a. O.) 
beschließt 

a) der Kreisausschuß, wenn die betheiligten 
Gemeinden demselben Kreise angehören: 

b) der Bezirksausschuß, wenn ein Stadtkreis 
oder eine bezüglich der Verwaltung der all¬ 
gemeinen Landesangelegenheiten selbststän¬ 
dige Stadt betheiligt ist, oder die Gemeinden 
verschiedenen Kreisen, aber demselben Re¬ 
gierungsbezirke angehören; 

c) der Provinzialrath, wenn die Gemeinden 
verschiedenen Regierungsbezirken angehören. 

F 

§. 61. Für den Umfang des Regierungsbezirkes 
Cassel beschließt der Bezirksausschuß an Stelle der Be¬ 
zirksregierung: 

über die Heranziehung der Gemeinden und Guts¬ 
bezirke zum Wegebau außerhalb ihrer Gemarkungen, 
sowie über die Vertheilung der Wegebaulast (88. 2, 
3 und 4 des Gesetzes, betreffend die Abänderung der 
Wegegesetze im Regierungsbezirke Cassel, vom 16. März 
1879 — Gesetz=Samml. S. 225). 

§. 62. Für den Umfang des vormaligen Herzog¬ 
thums Nassau beschließt der Bezirksausschuß über die 
Feststellung des Beitrages der Gemeinden zu den Kosten 
der Herstellung chaussirter Verbindungsstraßen nach 
Maßgabe der 8§§. 5 und 6 des Nassauischen Gesetzes,
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betreffend die Erbauung chauſſirter Verbindungsſtraßen, 
vom 2. Oktober 1862 (Verordnungsblatt S. 176). 

Die im §. 7 a. a. O. dem Amtsbezirksrathe vorbe¬ 
haltene Beschlußfassung steht dem Kreisausschusse zu. 
Gegen diesen Beschluß steht der Chausseebauverwaltung 
und den betheiligten Gemeinden binnen zwei Wochen 
die Beschwerde an den Bezirksausschuß offen. 

§. 63. Für den Umfang der vormals Großherzoglich 
Hessischen Landestheile beschließt der Kreisausschuß über 
die Ertheilung der Genehmigung: 

1) zur Ausführung neuer Ortsstraßen und Vizinal¬ 
wege seitens der Gemeinden in Gemäßheit des 
Gesetzes vom 4. Juli 1812, das Rechnungswesen 
der Gemeinden u. s. w. betreffend; 

2) zur Bildung von Vizinalwegeverbänden in Ge¬ 
mäßfeit des Großherzoglich Hessischen Gesetzes vom 

November 1860, die Anlegung und Unter¬ 
2 der Vizinalwege betreffend (Großherzoglich 
Heſſiſches Regierungsbl. S. 333). 

§. 64. Ueber den besonderen Beitrag, welchen die 
Unternehmer von Fabriken u. s. w., durch deren Betrieb 
Wege in erheblicher Weise benutzt werden, nach bestehen¬ 
den Gesetzen (Gesetz vom 26. Februar 1877, betreffend 
eine Abänderung des Hannoverschen Gesetzes über Ge¬ 
meindewege und Landstraßen, — Gesetz=Samml. S. 18; 
§. 24 der Wegeordnung für das Herzogthum Lauenburg 
vom 7. Februar 1876 — Lauenburgisches Offizielles 
Wochenbl. S. 27; §. 7 des Gesetzes vom 16. März 
1879, betreffend die Abänderung der Wegegesetze im 
Regierungsbezirke Cassel — Gesetz=Samml. S. 225) zu 
den Kosten der Unterhaltung oder des Neubaues des be¬ 
treffenden Weges zu leisten haben, entscheidet auf Klage 
des Wegepflichtigen in erster Instanz:
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bei Gemeindewegen in Landkreisen der Kreisaus¬ 
schuß, bei sonstigen Wegen der Bezirksausschuß. 

In der Provinz Hannover steht bei den Gemeinde¬ 
wegen in allen bezüglich der allgemeinen Landesverwaltung 
selbstständigen Städten diese Entscheidung dem Bezirks¬ 
ausschusse zu. 

XII. Titel. 

Wasserpolizei. 

A. Räumung ven Gräßen, Nächen und Waserläufen. 

§. 65. Ueber den Erlaß von Reglements (Regula¬ 
tiven) wegen Räumung von Gräben, Bächen und Wasser¬ 
läufen beschließt in den durch die nachstehend bezeichneten 
Gesetze vorgesehenen Fällen an Stelle der bisher zu¬ 
ständigen Behörde der Kreis= (Stadt=) Ausschuß (§. 3 
des Vorfluthgesetzes für Neuvorpommern und Rügen vom 
9. Februar 1867 — Gesetz=Samml. S. 220; Artikel 10 
und 15 des Großherzoglich Hessischen Gesetzes vom 
18. Februar 1853, betreffend die Aufräumung und 
Unterhaltung der Bäche, — Regierungsbl. S. 65; Ar¬ 
tikel 39 des Landgräflich Hessischen Gesetzes vom 15. Juli 
1862, betreffend die Errichtung und Beaufsichtigung 
der Wassertriebwerke an Bächen u. s. w., — Archiv 
S. 895). 

— Bisher 8 97. — 

§. 66. Gegen die Anordnungen der für die Wahr¬ 
nehmung der Wasserpolizei zuständigen Behörde wegen 
Räumung von Gräben, Bächen und Wasserläufen, be¬ 
ziehungsweise wegen Aufbringung oder Vertheilung der 
dazu erforderlichen Kosten findet als Rechtsmittel inner¬ 
halb zwei Wochen der Einspruch an die Wasserpolizei¬
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behörde statt. Dabei finden die Vorschriften des zweiten 
und dritten Absatzes des §. 56 sinngemäße Anwendung. 

Ueber den Einspruch hat die Wasserpolizeibehörde zu 
beschließen. Gegen den Beschluß der Behörde findet die 
Klage im Verwaltungsstreitverfahren statt. Dieselbe ist, 
soweit der Inanspruchgenommene zu der ihm angesonnenen 
Leistung aus Gründen des öffentlichen Rechts statt seiner 
einen Anderen für verpflichtet erachtet, zugleich gegen 
diesen zu richten. 

Auch im Uebrigen unterliegen Streitigkeiten der Be¬ 
theiligten darüber, wem von ihnen die öffentlich=rechtliche 
Verbindlichkeit zur Räumung von Gräben und sonstigen 
MWasserläufen obliegt, der Entscheidung im Verwaltungs¬ 
streitverfahren. 

Die Klage ist in den Fällen des zweiten Absatzes 
innerhalb zwei Wochen anzubringen. Die zuständige 
Behörde kann zur Vervollständigung der Klage eine an¬ 
gemessene Nachfrist gewähren. Durch den Ablauf dieser 
Fristen wird jedoch die Klage im Verwaltungsstreitver¬ 
fahren auf Erstattung des Geleisteten gegen einen aus 
Gründen des öffentlichen Rechts Verpflichteten nicht aus¬ 
geschlossen. 

Zuständig im Verwaltungsstreitverfahren ist in erster 
Instanz der nrkai in Stadtkreisen und, wenn 
die Klage gegen Beschlüsse des Landraths gerichtet ist, 
sowie in Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern der 
Bezirksausschuß. 

Auf Gräben, Bäche und Wasserläufe im Bezirke eines 
Deichverbandes finden die vorstehenden Bestimmungen 
keine Anwendung. 

Abs. 3 war bisher § 98. — 

An materiellen Bestimmungen kommen in Betracht § 10 des Vor¬ 
fluthsgesetzes vom 15. November 1811 (Ges.S. S. 352), § 2 des Vor¬ 
fluthsgesetzes für Neuvorpommern und Rügen vom 9. Februar 1867 
(Ges. S. S. 220), §7 des Gesetzes über die Benutzung der Privatflüsse 
vom 28. Februar 1843 (Ges. S. S. 41).
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B. Stan-., Eutwa und ſagen, ſowi au-, Entwässerungs- un — agen, sowie Verschaffung 

I. Vorschriften für den betreffenden Geltungsbereich 
folgender Gesetze: 

1) Gesetz vom 15. November 1811 wegen des Wasser¬ 

2 
3 
4 

5 

6) 

ſtauens bei Mühlen und Verſchaffung von Vorfluth 
(Gesetz=Samml. S. 352); 
Aheimses Ruralgesetz vom 28. September 1791; 
Rheinisches Ressortreglement vom 20. Juli 1818; 
Gesetz vom 11. Mai 1853, betreffend die An¬ 
wendung der Vorfluthgesetze auf unterirdische 
Wasserleitungen (Gesetz=Samml. S. 182); 
Gesetz vom 14. Juni 1859 wegen Verschaffung 
der Vorfluth in den Bezirken des Appellations¬ 
gerichtshofes zu Cöln und des Justizsenats zu 
Ehrenbreitstein, sowie in den Hohengollernschen 
Landen (Gesetz=Samml. S. 325); 
Vorfluthgesetz für Neuvorpommern und Rügen 
vom 9. Februar 1867 (Gesetz=Samml. S. 220); 

7) Gesetz über die Benutzung der Privatflüsse vom 
28. Februar 1843 (Gesetz=Samml. S. 41); 

8) Verordnung vom 9. Januar 1845, betreffend die 

9) 

10) 

Einführung des Gesetzes vom 28. Februar 1843 
über die Benutzung der Privatflüsse in dem Be¬ 
zirke des Appellationsgerichtshofes zu Cöln (Gesetz¬ 
Samml. S. 35); 
Gesetz pom 23. Januar 1846, betreffend das für 
Entwässerungsanlagen einzuführende Aufgebots¬ 
und Präklusionsverfahren (Gesetz=Samml. S. 26); 
Wiesenordnung für den Kreis Siegen vom 28. Ok¬ 
tober 1846 (Gesetz=Samml. S. 485). 

Festsetzung der Höhe des Wasserstandes bei Stauwerken. 

§. 67. Behufs Festsetzung der Höhe des Wasser¬ 
standes bei Stauwerken erfolgt die Ernennung der sach¬



Zuständigkeitsgesetz. § 68. 287 

verständigen Kommissarien endgültig durch Beschluß des 
Kreis= (Stadt=) Ausschusses. Eine Zuziehung des Gerichts 
findet ferner nicht statt. 

Gegen die durch die Kommissarien beim Mangel 
rechtsverbindlicher deutlicher Bestimmungen bewirkte Fest¬ 
setzung des Wasserstandes steht den Betheiligten die Klage 
bei dem Kreis= (Stadt=) Ausschusse zu. 

Streitigkeiten darüber, ob die Höhe des Wasserstandes. 
in rechtsverbindlicher und deutlicher Weise bestimmt sei, 
unterliegen der Entscheidung im Verwaltungsstreitver¬ 
fahren vor dem Kreis= (Stadt=) Ausschusse. Der Kreis¬ 
(Stadt=) Ausschuß ist befugt, durch endgültigen Beschluß 
einen Wasserstand, welcher bis zur rechtskräftigen 1 
scheidung im Verwaltungsstreiwerfahren inne zu halten 
0 vorläufig festzusetzen (§§. 1 bis 7 des Gesetzes vom 
15. November 1811; §§. 4 bis 11 des Gesetzes vom 
9. Februar 1867; Titel 1I Artikel 16 des Rheinischen 
Ruralgesetzes vom 28. September 1791; §. 2 Nr. 3 und 
4 des Rheinischen Ressortreglements vom 20. Juli 1818). 

— Bisher 8 99. — 

d) Verschaffung von Vorfluth. 

§. 68. Der Kreis= (Stadt=) Ausschuß beschließt: 
)) über Anträge auf Verschaffung von Vorfluth, und 

zwar nach einer vorgängigen, von ihm anzu¬ 
ordnenden örtlichen Untersuchung (8§. 103 bis 
109 und 113 bis 116 Theil I Titel 8 Allge¬ 
meinen Landrechts; §§. 11 bis 18 des Vorfluth¬ 
gesetzes vom 15. November 1811; Artikel 3 des 
Gesetzes vom 11. Mai 1853; 88. 14 bis 16, 
18 bis 21 des Gesetzes vom 9. Februar 1867; 
88. 4 ff. des Vorfluthgesetzes vom 14. Juni 1859). 
Das schiedsrichterliche Verfahren nach den Be¬ 
stimmungen der §§. 15 ff. des Vorfluthgesetzes 
vom 15. November 1811 findet auch auf die Fälle
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der §§. 103 bis 109 und 113 bis 116 Theil I. 
Titel 8 Allgemeinen Landrechts Anwendung: 

2) über Anträge auf Mitbenutzung einer Entwässe¬ 
rungsanlage und auf Abänderungen eines Ent¬ 
wässerungsplans (§§. 17, 20 des Gesetzes vom 
9. Februar 1867). 

Gegen den Beschluß findet innerhalb zwei Wochen 
der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungs¬ 
streitverfahren statt. 

— Bisher #8# 100, 101, 102.— 

§. 69. Die Aufforderung zur Schiedsrichterwahl, die 
Ernennung des Obmannes, sowie der von den Bethei¬ 
ligten nicht rechtzeitig gewählten Schiedsrichter und die 
Ermächtigung des Schiedsgerichts erfolgt endgültig durch 
Beschluß des Kreis= (Stadt=) Ausschusses (88. 22, 23, 
25, 27 des Gesetzes vom 15. November 1811; §#§. 23, 
24, 26 des Gesetzes vom 9. Februar 1867). 

— Bisher 3 103. — 

§. 70. Der Kreis= (Stadt=) Ausschuß beschließt: 
1) über die Rechtmäßigkeit der Ablehnung des Schieds¬ 

richteramts (§. 30 des Gesetzes vom 15. November 
1811; §. 24 des Gesetzes vom 9. Februar 1867); 

2) über die Zurückweisung unzulässiger Schiedsrichter 
(8§. 28, 29 des Gesetzes vom 15. November 1811; 
§. 24 des Gesetzes vom 9. Februar 1867); 

3) über die Festsetzung der Vergütung der Schieds¬ 
richter (§. 33 des Gesetzes vom 15. November 
1811; §. 27 des Gesetzes vom 9. Februar 1867); 

4) über die Festsetzung der Vergütung der Kom¬ 
missarien (§. 27 des Gesetzes vom 9. Februar 1867). 

Gegen die Beschlüsse des Kreis=(Stadt=) Ausschusses 
steht innerhalb zwei Wochen den Betheiligten der Antrag 
auf mündliche Verhandlung im Streitverfahren zu, in 
welchem der Kreis=(Stadt=) Ausschuß endgültig entscheidet. 

— Bisher & 104.—
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§. 71. Die Anfechtung der schiedsrichterlichen Ent¬ 
scheidung erfolgt innerhalb sechs Wochen im Wege der 
Klage bei dem Kreis= (Stadt=) Ausschusse (88. 25, 26 
des Gesetzes vom 15. November 1811; §. 26 des Gesetzes 
vom 9. Februar 1867). 

— Bisber 8 105. — 

§. 72. Die Vorschrift im §. 28 des Gesetzes vom 
Februar 1867 wegen erekutivischer Einziehung von 

Kosten und Kostenvorschüssen durch die Bezirksregierung 
ist aufgehoben. 

— Bisher 8 106.— 

c) Bewässerungsanlagen. 

§. 73. Der Bezirksausschuß beschließt über die Be¬ 
schränkung der Ableitung des Wassers, wenn durch eine 
Bewässerungsanlage das öffentliche Interesse gefährdet 
oder der nothwendige Wasserbedarf den unterhalb liegenden 
Einwohnern entzogen wird (§. 15 des Gesetzes vom 
28. Februar 1843; §. 3 der Wiesenordnung für den 
Kreis Siegen vom 28. Oktober 1846). 

— Bisher 8 107.— 

§. 74. Der Kreis= (Stadt=) Ausschuß faßt den 
Präklusionsbescheid bei Bewässerungsanlagen ab (88. 19 
bis 22, beziehungsweise 6 bis 9 a. a. O.). Gegen die 
Präklusion ist das Restitutionsgesuch innerhalb zwei 
Wochen bei dem Kreis= (Stadt=) Ausschusse anzubringen, 
welcher darüber im Verwaltungsstreitverfahren entscheidet. 
Auf Berufung entscheidet der Bezirksausschuß endgültig. 

Das Gleiche gilt bezüglich des Präklusionsverfahrens 
bei Entwässerungsanlagen (Gesetz vom 23. Januar 1846; 
Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Mai 1853; §. 29 des 
Gesetzes vom 9. Februar 1867). 

— Bisher 8 108. — 

§. 75. Ueber Widersprüche gegen eine Bewässerungs¬ 
Verw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 19
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anlage des Uferbesitzers (§8. 16 a und b, 17, 23 Absatz 1 
und 2 des Gesetzes vom 28. Februar 1843; §. 12 der 
Wiesenordnung vom 28. Oktober 1846) entscheidet der 
Kreis= (Stadt=) Ausschuß im Verwaltungsstreitverfahren. 

— Bisher 109. — 

§. 76. Die Anträge eines Uferbesitzers auf Ein¬ 
räumung oder Beschränkung von Rechten behufs Aus¬ 
führung oder Erhaltung von Bewässerungsanlagen sind 
bei dem Kreis=(Stadt=) Ausschusse anzubringen. 

Behufs Prüfung des Antrags an Ort und Stelle 
und Vernehmung der Betheiligten ernennt der Kreis¬ 
(Stadt=) Ausschuß einzelne seiner Mitglieder oder andere 
Sachverständige, welche das Ergebniß der Erhebung unter 
Beifügung ihres Gutachtens festzustellen haben. 

Demnächst beschließt der Kreis= (Stadt=) Ausschuß 
über die Vorfrage, ob ein überwiegendes Landeskultur¬ 
interesse vorwalte (88. 30 bis 32 des Gesetzes vom 
28. Februar 1843). 

— Sisber 8 110. — 

§. 77. Der Kreis= (Stadt=) Ausschuß ernennt end¬ 
gültig die Kommissarien für das fernere Verfahren und 
beschließt über die erhobenen Widersprüche gegen den von 
den Kommissarien entworfenen Plan, sowie über die Frist 
zu seiner Ausführung. 

Gegen den Beschluß findet innerhalb zwei Wochen 
der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungs¬ 
streitverfahren statt (88. 33 bis 44 a. a. O.). 

oisber 8 111.— 

§. 78. Der Kreis= (Stadt=) Ausschuß ernennt end¬ 
gültig die Taratoren und stellt die Entschädigung durch 
Endurtheil fest. 

Gegen das Endurtheil steht dem Berechtigten nur die
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Berufung an das Oberlandeskulturgericht zu (88. 43 bis 
47, 54 und 55 a. a. O.). 

— Bisber 112. — 
Gesetz vom 15. Februar 1880 (Ges. S. S. 59) 8 2. 

§. 79. Die Einziehung und Auszahlung oder Hinter¬ 
legung der festgestellten Entschädigungssumme liegt dem: 
Landrathe, in Stadtkreisen dem Gemeindevorstande ob. 

— BSisber 8 113. — 

§. 80. Ueber den Antrag auf vorläufige Gestattung 
der Anlage und die Höhe der zu erlegenden Kaution 
beschließt der Kreis= (Stadt=) Ausschuß. 

— Bisher 8 114. — 

II. Vorschriften für den Geltungsbereich der provisorischen Ver¬ 
fügung für die Geestdistrikte des Herzogthums Schleswig vom 

6. September 1863 (Chronologische Samml. S. 232). 

§. 81. Gegen die Anordnungen, Festsetzungen und 
Erkenntnisse der Wasserlösungskommissionen und der 
Schauungsmänner findet innerhalb zwei Wochen die Klage 
bei dem Kreis= (Stadt=) Ausschusse statt. Derselbe kann 
zur Vervollständigung der Klage eine angemessene Nach¬ 
frist gewähren. 

Die Wasserlösungskommissionen und beziehungsweise 
die Schauungsmänner entscheiden durch Erkenntniß auch: 

1) auf Beschwerde gegen Verfügungen der von den 
Wasserlösungskommissionen Kommittirten (§. 22 
a. a. O.), 

2) in Streitigkeiten der Betheiligten unter einander 
über die ihnen aus dem Gesetz oder den rechtlich 
bestehenden Regulativen zustehenden Rechte und 
Pflichten. 

Im Falle des Schlußsatzes des §. 17 a. a. O. ent¬ 
scheidet der Kreis= (Stadt=) Ausschuß im Verwaltungs¬ 
streitverfahren. 

197
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Gegen Verfügungen des Landraths an die in Wasser¬ 
lösungsangelegenheiten Betheiligten steht denselben inner¬ 
halb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksaus¬ 
schusse zu. « 

III. Vorschriften für den Geltungsbereich der Wasserlösungs¬ 
ordnung für die Geestdistrikte des Herzogthums Holstein vom 
16. Juli 1857 (Gesetz= und Ministerialbl. S. 208) und der Wasser¬ 
lösungsordnung für den Kreis Herzogthum Kauenburg vom 22. Mai 

1857 (Gesetz= und Ministerialbl. S. 135). 

§. 82. Die Entscheidung 
1) über Beschwerden gegen Verfügungen der Be¬ 

hörden, durch welche die Betheiligten zur Erfüllung 
der durch das Gesetz oder durch die rechtlich be¬ 
stehenden Regulative bestimmten Verpflichtungen 
angehalten werden, 

2) über Streitigkeiten unter den Betheiligten über 
die ihnen aus dem Gesetz oder aus den rechtlich 
bestehenden Regulativen entspringenden Rechte und 
Pflichten 

erfolgt nach Maßgabe der §§. 10 und 12, beziehungsweise 
§§. 9 und 11 der gedachten Verordnungen. 

Gegen die Entscheidung findet innerhalb zwei Wochen 
die Klage im Verwülltungsstreitverfahren statt. Zuständig 
ist in erster Instanz der Kreisausschuß, in Stadtkreisen 
und in Städten über 10 000 Einwohner, sowie wenn 
die Beschwerde gegen die Verfügung des Landraths gerichtet 
ist, der Bezirksausschuß. 

Ueber Anträge auf Regulirungen, insbesondere über 
den Erlaß von Regulativen, durch welche die Rechte und 
Pflichten der an einer Wasserlösung Betheiligten nach 
Maßgabe der §§. 2 bis 9 und 11, beziehungweise 88. 2 
bis 8 und 10 der gedachten Verordnungen bestimmt 
werden sollen, beschließt der Kreis= (Stadt=) Ausschuß. 

Die betreffenden Schaukommissionen sind vor dem
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Beschlusse zu hören und haben auf Erfordern des Kreis¬ 
(Stadt=) Ausschusses die Untersuchung und Vermittelung 
vorzunehmen. 

Gegen den Beschluß des Kreis=(Stadt=) Ausschusses 
findet innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche 
Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren statt. 

IV. Vorschriften für den Geltungsbereich des Hannoverschen Ge¬ 
setzes vom 22. August 1847 über Ent= und Bewässerung der 
Grundstücke, sowie über Stauanlagen (Hannoversche Gesetz¬ 

Samml. S. 2629. 

§. 83. In erster Instanz beschließt der Bezirksaus¬ 
schuß an Stelle der Landdrostei und der Kreis=(Stadt=) 
Ausschuß — in den bezüglich der Verwaltung der all¬ 
gemeinen Landesangelegenheiten selbstständigen Städten 
der Bezirksausschuß — an Stelle der Obrigkeit (88. 98, 
99 a. a. O.) über die nach jenem Gesetze (88. 4, 47, 
53, 68, 74, 86, 87, 90) für die Vorrichtung neuer Ent¬ 
wässerungs=, Bewässerungs¬ und Stauanlagen, sowie für 
die Aenderung und Aufhebung solcher Anlagen erforder¬ 
liche vorgängige Genehmigung der zuständigen Behörde 
(zu vergleichen jedoch §. 84 Sifer ). 

§. 84. Der Kreis= (Stadt=) Ausschuß beschließt über 
Anträge: 

1) auf Zulassung neuer Entwässerungs=, Bewässe¬ 
rungs= oder Stauanlagen, oder auf Aenderung 
oder Wegräumung derartiger Anlagen gegen den 
Widerspruch Betheiligter (§. 97 a. a. O.); 

2) auf Setzung eines Stauziels u. s. w. (58. 7 
bis 77 a. a. O.) für vorhandene en 
(§S. 79 a. a. O.); 

3) auf den Eintritt in eine oder auf den Austritt 
aus einer Entwässerungs= oder Bewässerungsge¬ 
nossenschaft, welche auf Grund des Hannoverschen
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Gesetzes vom 22. August 1847 oder vor Erlaß 
desselben errichtet und als öffentliche Genossenschaft 
im Sinne des Gesetzes vom 1. April 1879, be¬ 
treffend die Bildung von Wassergenossenschaften 
Gesetz=Samml. S. 297), nicht begründet ist 
88. 47 bis 62, §§. 68 und 69 a. a. O.). 

Gegen den Beschluß des Kreis= (Stadt=) Ausschusses 
findet innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche 
Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren statt. 

V. Vorschriften für den Geltungsbereich der Kurhessischen Ver¬ 
ordnung vom 31. Dezember 1824, betreffend den Wasserbau (Kur¬ 
hessische Gesetz= Sammm. S. 99), des Kurhessischen Gesetzes vom 
28. Oktober 1834, betreffend die Beseitigung mehrerer der Ver¬ 
besserung des Acker= und Wiesenbaues entgegenstehenden Hindernisse 
(Kurhessische Gesetz=Samml. S. 156) und des Kurhessischen Gesetzes 
vom 17. begembir 1857, betreffend die Ausführung von Ent¬ 
wässerungsanlagen mittes4 unterirdischer Röhren cauhessische 

Gesetz=Samml. S. 51). 

§. 85. Der Bezirksausschuß beschließt über die Er¬ 
theilung der nach §§. 16 und 17 Absatz 2 der Ver¬ 
ordnung vom 31. Dezember 1824 erforderlichen Ge¬ 
nehmigung zu den dort bezeichneten Wasserbauanlagen 
und zu Veränderungen an vorhandenen derartigen An¬ 
lagen (zu vergleichen jedoch §. 86 Ziffer 1 und 3). 

§. 86. Der Kreis¬ (Stadt=) Ausschuß beschließt über 
Anträge: 

1) auf Zulassung oder Veränderung der im §. 85 
bezeichneten Wasserbauanlagen gegen den Wider¬ 
spruch Betheiligter; 

2) auf Setzung von Aichpfählen bei vorhandenen 
Stauanlagen und über den Widerspruch Be¬ 
theiligter; 

3) auf Führung von Bepässerungs= oder Ent¬ 
wässerungsgräben oder Drains durch fremde
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Grundstücke, auf Gestattung von Vorarbeiten für 
Drainsanlagen auf fremden Grundstücken, oder 
auf Anlegung von Werken zum Stauen oder zur 
Hebung des Wassers auf fremden Grundstücken, 
nach §§. 6 bis 9 des Gesetzes vom 28. Oktober 
1834 und nach dem Gesetze vom 17. Dezember 
1857: 

4) auf Feststellung des Beitrags, welchen Gemeinden 
oder Private nach §. 3 Absatz 2 der Verordnung 
vom 31. Dezember 1824 zu den Kosten von Wasser¬ 
bauten zu leisten haben, welche nach ihrem Gegen¬ 
stande und Zwecke nicht nur als Staats=, sondern 
zugleich als Gemeinde= oder Privatbauten er¬ 
scheinen, nach §. 18 der Verordnung vom 31. De¬ 
zember 1824. 

Gegen den Beschluß des Kreis= (Stadt=) Ausschusses 
findet innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche 
Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren statt. 

VI. Vorschriften für den Geltungsbereich der Nassauischen Ver¬ 
ordnung vom 27. Juli 1858, betrefend Entwässerungs= und 
Bewässerungsanlagen (Verordnungsbl. S. 100); der Großherzoglich 
Hessischen Gesetze vom 18. Februar 1853, betreffend die Auf¬ 
räumung und Unterhaltung der Bäche (Regierungsbl. S. 65); 
vom 19. Februar 1853, betreffend die Regulirung der Bäche 
(Regierungsbl. S. 70); vom 20. Februar 1853, betreffend die 
Errichtung und Beaufsichtigung der Wassertriebwerke (Regierungsbl. 
S. 75) und vom 2. Januar 1858, betreffend die Entwässerung 
von Grundstücken (Regierungsbl. S. 33); beziehungsweise der 
Landgräflich Hessischen Gesetze vom 15. Juli 1862 über Errichtung 
und Beaufsichtigung der Wassertriebwerke (Archiv S. 895) und 
vom 15. Juli 1862, betreffend die Entwässerung von Grundstücken 

(Archiv S. 889). 

§. 87. Der Bezirksausschuß beschließt an Stelle der 
Bezirksregierung: 

1) über die nach Artikel 4 des Großherzoglich Hes¬ 
sischen Gesetzes vom 18. Februar 1853 erforder¬
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liche Genehmigung der vertragsmäßigen Ver— 
einigung mehrerer Gemeinden zu einem Verbande 
(Konkurrenz), behufs gemeinsamer Aufbringung 
der Kosten für Aufräumung und Unterhaltung 
eines Baches; 

2) über die Genehmigung zu einer Bachregulirung, 
zu Ent= und Bewässerungsanlagen oder zur An¬ 
lage von Wassertriebwerken nach §§. 2, 19, 
25 und 26 der Nassauischen Verordnung vom 
27. Juli 1858 (zu vergleichen jedoch §. 89 Ziffer 1 
und 4); 

3) über die Genehmigung zur Anlegung oder Ver¬ 
änderung von Wassertriebwerken nach 88§. 1 und 
15 der Groperzoglich Hesiich chen Verordnung vom 
20. Februar 1853 und des Landgräflich Haf ischen 
Beses vom 15. Juli 1862 (zu Gergleichen jedoch 
89 Ziffer 4). 

§. 88. Der Kreisausschuß beschließt über die An¬ 
legung von Schwellen in den Sohlen regulirter Bäche 
nach §. 5 der Nassauischen Verordnung vom 27. Juli 
1858 und Artikel 20 des Großherzoglich Hessischen Ge¬ 
setzes vom 19. Februar 1853 

§. 89. Der Kreisausschuß beschließt über Anträge: 
1) auf Zulassung von Bachregulirungen, sowie neuer 

Ent= und Bewässerungsanlagen gegen den Wider¬ 
spruch Betheiligter nach 8. 2 der Nassauischen 
Verordnung vom 27. Juli 1858; 

2) auf Ausführung von Entwässerungsanlagen gegen 
den Widerspruch Betheiligter nach §§. 1, 21 und 
32 des Großherzoglich Hessischen Gesetzes vom 
2. Januar 1858 und des Landgräflich HFessischen 
Entwässerungsgesetzes vom 15. Juli 1862;
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auf Entscheidung über Widersprüche von Ge¬ 
meinden gegen eine Bachregulirung oder gegen die 
Uebernahme der durch eine Bachregulirung ent¬ 
stehenden Kosten und über das Verhältniß, in 
welchem die Kosten einer Bachregulirung auf 
mehrere Gemeinden zu vertheilen sind, nach Ar¬ 
tikel 10, 7 und 8 des Großherzoglich Hessischen 
Gesetzes vom 19. Februar 1853; 
auf Genehmigung zur Errichtung, sowie zur Ver¬ 
änderung von Triebwerken an Bächen und deren 
Seitengräben gegen den Widerspruch Betheiligter 
nach §§. 19, 25, 26 und 27 der Nassauischen 
Verordnung vom 27. Juli 1858, beziehungsweise 
Artikel 8 und 10 des Großherzogl. Hessischen 
Gesetzes vom 20. Februar 1853 und des Land¬ 
gräflich Hessischen Gesegzes vom 15. Juli 1862; 
auf Setzung von Aichpfählen an bereits be¬ 
stehenden Triebwerken nach §. 28 der Nassauischen 
Verordnung vom 27. Juli 1858, beziehungs¬ 
weise Artikel 20 und 21 des Großherzoglich Hes¬ 
sischen Gesetzes vom 20. Februar 1853 und 
des Landgräflich Hessischen Gesetzes vom 15. Juli 
1862. 

Gegen den Beschluß des Kreisausschusses findet inner¬ 
halb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung 
im Verwaltungsstreitverfahren statt. 

VII. Vorschriften für den Geltungsbereich des Bayerischen Ge¬ 
setzes über Benutzung des Wassers vom 28. Mai 1852 PBoerisches 

Gesetzblatt S. 489). 

§. 90. Der Bezirksausschuß beschließt: 
1) über die im Interesse der Erhaltung des nöthigen 

Wasserbedarfs für eine Ortschaft erforderlichen 
Beschränkungen hinsichtlich der Ableitung des 
Wassers nach §. 58 a. a. O.;
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2) über Anträge auf Genehmigung zur Errichtung 
oder Abänderung von Stauanlagen nach Artikel 61 
und 82 a. a. O. (zu vergleichen jedoch §. 91 
Ziffer 4). 

§. 91. Der Kreisausschuß beschließt über Anträge: 
1) auf Genehmigung zu einer Abweichung von der 

gesetzlichen Beschränkung der Uferanlieger in der 
Benutzung des Wassers nach Artikel 54 Absatz 2 
und §. 58 a. a. O.; 

2) auf Vertheilung des Wassers unter die Berech¬ 
tigten bei Verminderung des Wasserstandes nach 
Artikel 60 a. a. O.; 

3) auf Zuweisung von Wasser für Grundstücke, welche 
nicht an dem Flusse liegen, nach Artikel 62 und 
63 a. a. O.; 

4) auf Genehmigung zur Errichtung oder Abänderung 
von Stauvorrichtungen und Triebwerken oder auf 
Setzung eines Stauziels gegen den Widerspruch 
Betheiligter nach Artikel 61, 73, 76, 77, 83 und 
84 a. a. O.; 

5) auf Zuleitung oder Ableitung des für eine Be¬ 
oder Entwässerung erforderlichen Wassers durch 
fremde Grundstücke. 

Gegen den Beschluß des Kreisausschusses findet inner¬ 
halb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung 
im Verwaltungsstreitverfahren statt. 

VIII. Vorschriften für den Geltungsbereich der Mühlenordnung 
für das Fürstenthum Hohenzollern=Sigmaringen vom 8. November 

1845 (Gesetz=Samml. für Hohenzollern=Sigmaringen 
Bd. VII S. 157). 

§. 92. Der Bezirksausschuf beschließt über die Fest¬ 
stellung von Instruktionen für die Einrichtung und Be¬ 
nutzung der Mühlenhauptkanäle nach §. 27 Nr. 12 a. a. O.
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§. 93. Der Amtsausschuß beschließt über die Ein¬ 
richtung von Fluthschleusen an Mühlenwehren zur Ver¬ 
hütung von Ueberschwemmungen nach §. 27 Nr. 13 a. a. O. 

Der Amtsausschuß beschließt ferner über Anträge: 
1) auf Errichtung, Veränderungoder Wiederherstellung 

von Wassermühlen nach §. 23 II, §. 5 III, §. S 
a. a. O.; 

2) auf Gewährung einer Entschädigung an einen 
Mühlenbesitzer für die Einrichtung von Fluth=¬ 
schleusen nach §. 27 Nr. 13 a. a. O.; 

3) auf Benutzung des Wassers für Mühlen und die 
Gewährung bezüglicher Entschädigungen nach §. 25 
Absatz 2 a. a. O. 

Gegen den Beschluß des Amtsausschusses in den Fällen 
zu 1 bis 3 findet innerhalb zwei Wochen der Antrag 
auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitver¬ 
fahren statt. 

C. Algemeine Bestimmungen. 

§. 94. Das Gesetz, betreffend die Bildung von 
Wassergenossenschaften, vom 1. April 1879 (Gesetz=Samml. 
S. 297) kommt fortan mit folgenden Maßgaben zur 
Anwendung. 

Die in §. 49 Absatz 3 dem Kreis= (Stadt=) Aus¬ 
schusse, in der Beschwerdeinstanz dem Bezirksausschusse 
übertragene Aufsicht über Wassergenossenschaften wird 
fortan vom Landrath als Vorsitzenden des Kreisausschusses, 
in Stadtkreisen von der Ortspolizeibehörde, in der Be¬ 
schwerdeinstanz vom Regierungspräsidenten geführt. In 
den Fällen der §§. 51, 53, 71 behält es bei der Zu¬ 
ständigkeit des Kreis=(Stadt=) Ausschusses sein Bewenden. 

An die Stelle des zweiten Absatzes des §. 50 tritt 
folgende Bestimmung: 

Gegen die Verfügung oder Feststellung des Land¬ 
raths oder der Ortspolizeibehörde steht der Genossen¬
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schaft innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem 
Bezirksausschusse, gegen die Verfügung oder Fest¬ 
stellung des Regierungspräsidenten die Klage bei 
dem Oberverwaltungsgerichte zu. 

In Betreff der Rechtsmittel gegen die Androhung, 
Festsetzung und Ausführung des Zwangsmittels in den 
Fällen des §. 54 finden die Bestimmungen der §§. 132 ff. 
des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 
30. Juli 1883 Anwendung. 

Bei dem Verfahren zur Begründung öffentlicher 
Wassergenossenschaften tritt, sofern das Genossenschafts¬ 
gebiet die Grenzen eines Regierungsbezirks nicht über¬ 
schreitet, in den Fällen der §§. 73, 75, 76, 77, 93 und 
94 der Regierungspräsident an die Stelle des Ober¬ 
präsidenten, und im Falle des §. 72 Ziffer 2 der Land¬ 
rath, in Stadtkreisen der Gemeindevorstand an die Stelle 
der Regierung. Die Befugniß zur Uebertragung der 
Leitung des Verfahrens an eine Auseinandersetzungs¬ 
behörde (§. 77 Absatz 1 Satz 2) verbleibt dem Ober¬ 
präsidenten. 

Die 88. 53 Absatz 3, 97 und 98, sowie der im 8. 57 
daselbst für den Fall einer anderweiten Organisation der 
höheren Verwaltungsbehörden gemachte Vorbehalt treten 
außer Kraft. 

8 160. 

§. 95. Durch die Vorschriften des gegenwärtigen 
Titels werden nicht berührt: 

1) die Zuständigkeiten der zur Wahrnehmung der 
Strom=, Schifffahrts¬= und Hafenpolizei berufenen 
Behörden; 

2) die Zuständigkeiten der Auseinandersetzungsbe¬ 
hörden zur Regelung der mit einer Auseinander¬ 
setzung verbundenen Wasserstau=, Ent= und Be¬ 
wässerungsanlagen;
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die Bestimmungen der Reichsgewerbeordnung vom 
21. Juni 1869 (Bundes=Gesetzbl. S. 245) über 
Stauanlagen für Wassertriebwerke und die darauf 
bezüglichen Zuständigkeitsvorschriften in 8§. 109 ff. 
des gegenwärtigen Gesetzes. 

* 158; KreisO. 8§ 59, 61. Gesetz, betr. die Befugnisse der Strom¬ 
bauverwaltung gegenüber den Uferbesitzern an öffentlichen Flüssen, vom 
20. August 1883 (Ges. S. S. 333). 

XIII. Titel. 

Deichangelegenheiten. 

§. 96. Der Bezirksausschuß beschließt, soweit es sich 
um Deiche handelt, welche zu keinem Deichverbande oder 
Deichbande gehören: 

1) 

2) 

3) 

über die Genehmigung für neue und für die Ver¬ 
legung, Erhöhung oder Beseitigung bestehender 
Deichanlagen nach §§. 1 bis 3 des Gesetzes über 
das Deichwesen vom 28. Januar 1848 — Gesetz¬ 
Samml. S. 54; §§. 16 und 17 der Kurhessischen 
Verordnung vom 31. Dezember 1824, betreffend 
den Wasserbau, — Kurhessische Gesetz=Samml. 
S. 99; Artikel 10, 36 und 40 des Bayerischen 
Gesetzes vom 28. Mai 1852, betreffend die Be¬ 
nutzung des Wassers, — Gesetz=Samml. für 
Bayern S. 489; 
über die Herstellung ganz oder theilweise ver¬ 
fallener oder zerstörter Deiche und die Heranziehung 
der Pflichtigen zur Erhaltung oder Wiederher¬ 
stellung nach §S. 4 und 5 des Gesetzes vom 
28. Januar 1848; 
über die interimistische Tragung der Deichbaulast
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und die Vertheilung der Beiträge nach 88. 6 
bis 8 a. a. O.; 

4) über die Beschränkung oder Untersagung der 
Nutzung eines Deichs nach §. 24 a. a. O. 

Die Beschwerde findet an den Minister für Land¬ 
wirthschaft rc. statt. 

— Bisher tz 121. — 

§. 97. Befugnisse, welche hinsichtlich der Deichver¬ 
bände den Bezirksregierungen (Landdrosteien) in Gemäß¬ 
heit des Gesetzes über das Deichwesen vom 28. Januar 
1848 übertragen worden sind, können durch Statut oder 
Statutenänderung den Kreis= (Stadt=) Ausschüssen, 
den Bezirksausschüssen oder Provinzialräthen überwiesen 
werden. 

Auch können den vorbezeichneten Behörden Befugnisse 
hinsichtlich der Deichverbände und der Sielverbände 
(Schleusen=, Wettern=, Wasserlösungs= u. s. w. Verbände) 
durch Statuten übertragen werden, mittelst welcher die 
innere Organisation der Deich= und Sielverbände im 
Geltungsbereiche der besonderen Deichordnungen nach 
Artikel I# des Gesetzes vom 11. April 1872 (Gesetz¬ 
Samml. S. 377) neu geregelt und festgestellt wird. 

— Sisher 8 122. — 

XIV. Titel. 

Fischereipolizei. 

§. 98. Der Bezirksausschuß beschließt: 
1) über den Erlaß von Regulativen, betreffend die 

Beaufsichtigung und den Schutz der ire 
reviere (§. 31 des Ficcbereige etzes vom 30. Mai 
1874, Gesetz=Samml. S. 197);



2) 

3) 
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über die Genehmigung zur Ausführung von Fisch¬ 
pässen (§§. 36 und 39 a. a. O.); 
darüber, in welchen Zeiten des Jahres der Fisch¬ 
paß geschlossen gehalten werden muß und in welcher 
Ausdehnung oberhalb und unterhalb des Fisch¬ 
passes für die Zeit, während welcher der Fischpaß 
geöffnet ist, jede Art des Fischfanges verboten ist 
(§§. 41 und 42 a. a. O.). 

— Bisher 116. — 

§. 99. Der Bezirksausschuß beschließt ferner: 

1)) 

2) 

über die Gestattung von Ableitungen nach §. 43 
Absatz 2 des Fischereigesetzes vom 30. Mai 1874 
und über die Anordnungen von Vorkehrungen 
nach 8. 43 Absatz 3 a. a. O., sofern die betreffende 
Ableitung nicht Zubehör einer der im 8. 16 
der Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 1869 
(Bundes=Gesetzbl. S. 245) als genehmigungs¬ 
pflichtig bezeichnefen Anlagen ist. 

Die Schlußbestimmung des §. 43 des Fischerei¬ 
gesetzes wird in Betreff der im §. 16 der Reichs¬ 
gewerbeordnung nicht erwähnten Anlagen aufge¬ 
hoben;: 

über die Gestattung von Ausnahmen von dem 
Verbote des Flachs= und Hanfrötens in nicht 
geschlossenen Gewässern (§. 44 a. a. O.). 

— Sisber 8 117.— 

§. 100. Der Kreis= (Stadt=) Ausschuß führt die 
Aufsicht über die nach den §§. 9 und 10 des Fischerei¬ 
gesetzes vom 30. Mai 1874 gebildeten Genossenschaften. 

Behauptet die Genossenschaft, daß eine im Aufsichts¬ 
wege getroffene Verfügung dem Statute oder dem Gesetze 
widerspricht, so steht ihr innerhalb zwei Wochen der
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Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungs¬ 
streitverfahren zu. 

— Sisher 118. — 

§. 101. Wird die Verpflichtung zur Theilnahme 
an den Lasten der nach den §§. 9 und 10 a. a. O. ge¬ 
bildeten Genossenschaften, oder 

wird das Recht zur Theilnahme an den Aufkünften 
aus der gemeinschafllicen Fischereinutzung (§S. 10 a. a. 
O.) bestritten, 
so hat hierüber der Genossenschaftsvorstand Bescheid zu 
ertheilen. Gegen den Bescheid findet innerhalb zwei Wochen 
die Klage bei dem Kreis=(Stadt=) Ausschusse statt. Die 
Entscheidung des Kreis=(Stadt=) Ausschusses ist vor¬ 
läufig vollstreckbar. 

— Blsher 119. — 

§. 102. Der Entscheidung des Bezirksausschusses 
unterliegen: 

1) Streitigkeiten über die Frage, ob ein Gewässer 
als ein geschlossenes anzusehen ist (I. 4 a. a. O.); 

2) Klagen der Fischereiberechtigten oder Fischereige¬ 
nossenschaften auf weitere Beschränkung oder 
gänzliche Aufhebung von Fischereiberechtigungen, 
welche auf die Benutzung einzelner bestimmter 
Fangmittel oder ständiger Fischereivorrichtungen 
gerichtet sind (§. 5 Ziffer 2 a. a. O 

Gisber 1 120. — 

XV. Titel. 

Jagdpolizei. 

§. 103. In Jagdpolizeisachen beschließt, soweit die 
Beschlußfassung nach bestehendem Rechte den Verwaltungs¬
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behörden zusteht, unbeschadet der nachfolgenden Bestim¬ 
mungen, der Landrath, in Stadtkreisen die Ortspolizei¬ 
behörde. 

Gegen Beschlüsse dieser Behörden, durch welche An¬ 
ordnungen wegen Abminderung des Wildstandes ge¬ 
troffen oder Anträge auf Anordnung oder Gestattung 
solcher Abminderung abgelehnt werden, findet statt der 
allgemeinen Rechtsmittel innerhalb zwei Wochen die 
Beschwerde an den Bezirksausschuß statt. Der Beschluß 
des Bezirksausschusses ist endgültig. 

— Bisher 8 90. — 

104. Der Kreisausschuß, in Stadtkreisen der 
Bezirksausschuß, beschließt, soweit die Beschlußfassung 
nach bestehendem Rechte den Verwaltungsbehörden zusteht, 

1) über die Genehmigung zur Bildung mehrerer für 
sich bestehender Jagdbezirke aus dem Bezirke einer 
Gemeinde (Gemarkung, Feldmark); 

2) über die Anordnung der Vereinigung mehrerer 
Gemeindebezirke (Gemarkungen, Feldmarken) zu 
einem gemeinschaftlichen Fagdbezirke gemäß §. 6 
der Verordnung, betreffend das Jagdrecht und 
die Jagdpolizei im ehemaligen Herzogthum Nassau, 
vom 30. März 1867 (Gesetz=Samml. S. 426) 
und §. 8 des Lauenburgischen Gesetzes, betreffend 
das Jagdrecht und die Jagdpolizei, vom 17. Juli 
1872 (Offizielles Wochenbl. Nr. 42). 

Bestimmungen, wonach es zur Annahme eines Aus¬ 
länders als Jagdpächters einer besonderen Genehmigung 
bedarf, finden auf Angehörige des Deutschen Reichs fortan 
keine Anwendung. 

— Bisher z 87. — 

8. 105. Streitigkeiten der Betheiligten über ihre in 
dem öffentlichen Rechte begründeten Berechtigungen und 

Verw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 20
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Verpflichtungen hinsichtlich der Ausübung der Jagd, ins¬ 
besondere über 

1.) Beschräntungen in der Ausübung des Jagdrechts 
auf eigenem Grund und Boden, 

2) Bildung von gemeinschaftlichen Jagdbezirken, An¬ 
schluß von Grundstücken an einen gemeinschaft¬ 
lichen Jagdbezirk, oder Ausschluß von Grundstücken 
aus einem solchen, 

3) Ausübung der Jagd auf fremden Grundstücken, 
welche von einem größeren Walde oder von einem 
oder mehreren selbstständigen Jagdbezirken um¬ 
schlossen sind, sowie die den Eigenthümern der 
Grundstücke zu gewährende Entschädigung 

inersiegen der Entscheidung im Verwaltungsstreitver¬ 
ahren 

Zuständig im Verwaltungsstreitverfahren ist in erster 
Instanz der Kreisausschuß, in Stadtkreisen der Bezirks¬ 
ausschuß. 

— Bisher 8 91.— 

§. 106. Auf Beschwerden und Einsprüche, betreffend 
die von der Gemeindebehörde oder dem Jagdvorstande 
festg estellte Vertheilung der Erträge der gemeinschaftlichen 
Jagdnutzung, beschließt die Gemeindebehörde beziehungs¬ 
weise der Jagdvorstand. 

Gegen Ten Beschluß findet innerhalb zwei Wochen die 
Klage bei dem Kreisausschusse, in Stadtkreisen bei dem 
Bezirksausschusse statt. 

Die im ersten Absatze gedachte Feststellung bedarf 
keiner Genehmigung oder Bestätigung von Seiten der 
Aufsichtsbehörde. 

— Bisher 8 92. — 

§. 107. Der Bezirksausschuß beschließt über die Ver¬ 
längerung, Verkürzung oder Aufhebung der gesetzlichen 
Schonzeit, soweit darüber nach bestehendem Rechte im
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Verwaltungswege Beſtimmung getroffen werden kann. 
Der Beſchluß iſt endgültig. 

— Bisher 8 94. — 

§. 108. Der Bezirksausschuß beschließt über die 
Erneuerung der auf den Schleswigschen Westseeinseln 
bestehenden Konzessionen zur Errichtung von Vogelkojen, 
sowie über die Ertheilung neuer Konzessionen (§. 6 des 
Gesetzes vom 1. März 1873, Gesetz=Samml. S. 27). 

XVI. Titel. 

Gewerbepolizei. 
A. Gewersliche Aulagen. 

§. 109. Der Kreis= (Stadt=) Ausschuß, in den einem 
Landkreise angehörigen Städten mit mehr als 10 000 Ein¬ 
wohnern der Magistrat (kollegialische Gemeindevorstand), 
beschließt über Anträge auf Genehmigung zur Errichtung 
oder Veränderung gewerblicher Anlagen (88. 16 bis 
25 der Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 1869), soweit 
konzessionspflichtige Anlagen der nachbezeichneten Art in 
Frage stehen: 

Gasbereitungs= und Gasbewahrungsanstalten, 
Anstalten zur Destillation von Erdöl, Anlagen zur 
Bereitung von Braunkohlentheer, Steinkohlentheer 
und Koaks, Asphaltkochereien und Pechsiedereien, 
Glas= und Rußhütten, Kalk=, Ziegel- und Gyps¬ 
öfen, Metallgießereien, Hammerwerke, Schnell¬ 
bleichen, Firnißsiedereien, Stärkefabriken, Stärke¬ 
syrupfabriken, Wachstuch=, Darmsaiten=, Dach¬ 
pappen= und Dachfilzfabriken, Darmzubereitungs¬ 
anstalten, Leim=, Chran= und Seifensiedereien, 
Knochenbrennereien, Knochendarren, Knochenkoche¬ 
reien und Knochenbleichen, Hopfenschwefeldarren, 

20“
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Zubereitungsanstalten für Thierhaare, Talgschmelzen, 
Schlächtereien, Gerbereien, Abdeckereien, Stroh¬ 
papierstofffabriken, Stauanlagen für Wassertrieb¬ 
werke, Fabriken, in welchen Dampfkessel oder andere 
Ble Fo„e durch Vernieten hergestellt werden, 
Klscheeln zum Imprägniren von Holz mit erhitzten 
Theerölen, Kunstwollefabriken und Dégrasfabriken, 
endlich Dampfkessel mit Ausnahme der für den 
Gebrauch auf Eisenbahnen bestimmten Lokomotiven 
und der zum Betriebe auf Bergwerken und Auf¬ 
bereitungsanstalten bestimmten Dampfkessel. 

Im Falle fernerer Ergänzung des Verzeichnisses der 
konzessionspflichtigen Anlagen gemäß §. 16, letzter Absatz, 
der Reichsgewerbeordnung bleibt die Bestimmung darüber, 
für welche der in das Verzeichniß nachträglich aufge¬ 
nommenen Anlagen der Kreisausschuß (Stadtausschuß, 
Magistrat) zuständig ist, Königlicher Verordnung vor¬ 
behalten. 0#—.5— % K 

— visher k 123. — 

Durch die Novelle vom 1. Juli 1883 (R.G.Bl. S. 159) bewirkte 
neueste Fassung der Gewerbeordnung im R.G. Bl. 1883 S. 177 ff. 

Vgl. § 157 no. 1. 

§. 110. Der Bezirksausschuß beschließt über An¬ 
träge auf Genehmigung zur Errichtung oder Veränderung 
gewerblicher Anlagen, soweit die Beschlußnahme darüber 
nicht nach §. 109 dem Kreis= (Stadt=) Ausschusse (Ma¬ 
gistrat) überwiesen ist. 

5n Bezirksausschuß beschließt ferner im Einvernehmen 
mit dem zuständigen Oberbergamte über die Zulässigkeit 
von Wasserrriebwerken¬ welche zum Betriebe von Berg¬ 
werken oder Aufbereitungsanstalten dienen (8.59 ebsatz 3 
des Allgemeinen Berggesetzes vom 24. Juni 1865, Gesetz¬ 
Samml. S. 705). 

Gisber 124. 
Für Berlin § 161.
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§. 111. Der Bezirksausschuß beschließt auf Antrag 
der Ortspolizeibehörde darüber, ob die Ausübung eines 
Gewerbes in Anlagen, deren Betrieb mit ungewöhnlichem 
Geräusch verbunden ist, an der gewählten Betriebsstätte 
zu untersagen oder nur unter Bedingungen zu gestatten 
ist (§. 27 der Reichsgewerbeordnung). 

— Sisber 125.— 
Für Berlin § 161. 

§. 112. Die Befugniß, gemäß §. 51 der Reichs¬ 
gewerbeordnung die fernere Benutzung einer gewerblichen 
Anlage wegen überwiegender Nachtheile und Gefahren für 
das Gemeinwohl zu untersagen, steht dem Bezirksaus¬ 
schusse zu. 

Für Berlin § 161. 

§. 113. In den Fällen der §§. 109 bis 112 findet 
die Beschwerde an den Minister für Handel und Gewerbe 
statt. Sofern bei Stauanlagen Landeskulturinteressen in 
Betracht kommen, ist der Minister für Landwirthschaft 
zuzuziehen. 

— Bisher 126. — 

B. Gewersliche Konzessionen. 

§. 114. Ueber Anträge auf Ertheilung der Erlaubniß 
zum Betriebe der Gastwirthschaft oder Schankwirthschaft, 
zum Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus, sowie 
zum Betriebe des Pfandleihgewerbes und zum Handel mit 
Giften (8§. 33, 34 der Reichsgewerbeordnung) beschließt 
der Kreis=(Stadt=) Ausschuß. 

Wird die Erlaubniß versagt, so steht dem Antragsteller 
innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Ver¬ 
handlung im Verwaltungsstreitverfahren vor dem Kreis¬ 
(Stadt=) Ausschusse zu. 

Ueber Anträge auf Ertheilung der Erlaubniß zum 
Betriebe der Gastwirthschaft zum Ausschänken von Brannt¬
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wein oder von Wein, Bier oder anderen geistigen Ge¬ 
tränken, sowie zum Kleinhandel mit Branntwein oder 
piritus, ist zunächst die Gemeinde= und die Ortspolizei¬ 
behörde zu hören. Wird von einer dieser Behörden 

Widerspruch erhoben, so darf die Ertheilung der Erlaubniß 
nur auf Grund mündlicher Verhandlung im Verwaltungs¬ 
streitverfahren erfolgen. 

Die Entscheidung des Bezirksausschusses ist endgültig. 
In den zu einem Landkreise gehörigen Städten mit 

mehr als 10000 Einwohnern tritt an die Stelle des 
Kreisausschusses der Magistrat (kollegialische Gemeinde¬ 
vorstand). — 

Verordnung vom 31. Dezember 1883 (hinter § 121). 

§. 115. Ueber die Anträge auf Ertheilung: 
a) der Konzession zu Privat=Kranken=, Privat=Ent¬ 

bindungs= und Privat= Frrenanstalten (§. 30 
Absatz 1 der Reichsgewerbeordnung), 

b) der Erlaubniß zu Schauspielunternehmungen (§s.32 
a. a. O.) 

beschließt der Bezirksausschuß. 
Gegen den die Konzession (Erlaubniß) versagenden 

Beschluß findet innerhalb zwei Wochen der Antrag auf 
mindlic Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren 
tatt 

Für die im Verwaltungsstreitverfahren in den Fällen 
zu à zu treffenden Entscheidungen sind die von den 
Medizinalaufsichtsbehörden innerhalb ihrer gesetzlichen 
Zuständigkeit getroffenen allgemeinen Anordnungen über 
die gesundheitspolizeilichen Anforderungen, welche an die 
baulichen und sonstigen technischen Einrichtungen der 
unter a bezeichneten Anstalten zu stellen sind, maßgebend. 

— Bisber 129. — 
Jür Berlin 8 161 Abſ. 2.
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§. 116. Gegen Verfügungen der Ortspolizeibehörde, 
durch welche die Erlaubniß zum gewerbsmäßigen öffent¬ 
lichen Verbreiten von Druckschriften (§. 43 der Reichs¬ 
gewerbeordnung) versagt, oder die nicht gewerbsmäßige 
öffentliche Verbreitung von Druckschriften (§. 5 des 
Reichsgesetzes über die Presse vom 7. Mai 1874, Reichs¬ 
Gesetzbl. S. 65) verboten worden ist, findet innerhalb 
zwei Wochen die Klage bei dem Kreisausschusse, in Stadt¬ 
kreisen und in den zu einem Landkreise gehörigen Städten 
mit mehr als 10000 Einwohnern bei dem Bezirksaus¬ 
schusse statt. 

— Bisher 38 130. — 

§. 117. Gegen Verfügungen der unteren Verwal¬ 
tungsbehörden, durch welche Reichsangehörigen der Legiti¬ 
mationsschein: 

1) zum Ankauf von Waaren oder zum Aufsuchen 
von Waarenbestellungen (§. 44 der Reichsgewerbe¬ 
ordnung) oder 

2) zum Gewerbebetrieb im Umherziehen (§. 58 Nr. 1 
und 2 der Reichsgewerbeordnung) 

versagt worden ist, findet innerhalb zwei Wochen die 
Klage bei dem Bezirksausschusse statt. Ueber Anträge 
wegen Ertheilung von Legitimationsscheinen für alle 
anderen Arten des Gewerbebetriebes im Umherziehen be¬ 

schließt der Bezirksausschuß. Gegen den versagenden 
Beschluß findet innerhalb zwei Wochen der Antrag auf 
mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren 
statt. 

— Bisb#er 8 131.— 

Für Berlin § 161 Abs. 2. - 

Nr. 1: Min. Anweisung vom 29. Dezember 1883 zur Ausführung 

des Reichsgesetzes vom 1. Juli 1883 (Min. Bl. 1884 S. 11.) 

Nr. 2 ist durch die Novelle zur Gewerbeordnung vom 1. Juli 1883 

(R.G.Bl. S. 159) gegenstandlos geworden. 

§. 118. In den Fällen der 8§. 115, 116 und 117
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iſt gegen die Endurtheile des Bezirksausſchuſſes nur das 
Rechtsmittel der Revision zulässig. 

— Bisher 8 132. — 

§. 119. Der Kreisausschuß, in Stadtkreisen und in 
den zu einem Landkreise gehörigen Städten mit mehr als 
10 000 Einwohnern der Bezirksausschuß, entscheidet auf 
Klage der zuständigen Behörde: 

1) über die Untersagung des Betriebes der im §. 35 
der Reichsgewerbeordnung und der im §. 37 a. a. O. 
gedachten Gewerbe; 

2) über die Zurücknahme von Konzessionen zum 
Betriebe der Gast= und Schankwirthschaft, zum 
Kleinhandel mit Branntwein und Spiritus, sowie 
zum Betriebe des Pfandleihgewerbes und zum 
Handel mit Giften (§. 53 a. a. O.). 

— Bisher 8 133.— 

Zu 1): nämlich Ertheilung von Tanz=, Turn= und Schwimm¬ 
unterricht; 

Handel mit gebrauchten Betten oder gebrauchter Wäsche, 
Kleinhandel mit allem Metallgeräth oder Metallbruch 
(Trödel), oder mit Garnabfällen oder Dräumen von 
Seide, Wolle, Baumwolle oder Leinen; 

Geschäft eines Pfandleihers, Gesindevermiethers, 
Gewerbe bezüglich des öffentlichen Verkehrs innerhalb der 

Orte durch Wagen aller Art, Gondeln, Sänften, Pferde 
und andere Transportmittel, sowie Gewerbe derjenigen 
Personen, welche auf öffentlichen Straßen oder Plätzen 
ihre Dienste anbieten. 

§. 120. Der Bezirksausschuß entscheidet auf Klage 
der zuständigen Behörde über die Zurücknahme: 

1) der im vorstehenden §. 119 Nr. 2 nicht gedachten, 
im §. 53 der Reichsgewerbeordnung ausgeführten 
Approbationen, Genehmigungen und Bestallungen, 
mit Ausnahme der Konzessionen der Markscheider; 

2) der Konzessionen der Versicherungsunternehmer,
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sowie der Auswanderungsunternehmer und 
Agenten:; 

3) der Konzessionen der Handelsmakler; 
4)9 der Patente der Stromschiffer (§. 31 Absatz 3 der 

Reichsgewerbeordnung); 
5) der Prüfungszeugnisse der Hebeammen (§. 30 

Absatz 2 a. a. O.). 
— Bisber 8 134. — 

Zu 1): nämlich Approbationen der Apotheker und Aerzte (Wund¬ 
ärzte, Augenärzte, Geburtshelfer, Zahnärzte, Thierärzte); 

Konzessionen der Unternehmer von Privat=Kranken=, Ent¬ 
bindungs= und Irren=Anstalten; 

Erlaubniß zu Schauspiel=Unternehmungen; 
Bestallungen der Feldmesser, Auktionatoren, derjenigen, 

welche den Feingehalt edler Metalle oder die Beschaffen¬ 
heit, Menge oder richtige Verpackung von Waaren fest¬ 
stelleen, Güterbestätiger, Schaffner, Wäger, Messer, 
Bracker, Schauer, Stauer u. s. w. 

8. 121. Insofern durch Reichsgesetz bestimmt wird, 
daß außer den in 88. 114 bis 120 aufgeführten Ge¬ 
werbetreibenden noch andere einer Konzession (Approbation, 
Genehmigung, Bestallung) zum Gewerbebetriebe bedürfen 
oder noch anderen Gewerbetreibenden der Gewerbebetrieb 
untersagt oder die ihnen ertheilte Konzession zurückge¬ 
nommen werden kann, so wird die zur Ertheilung der 
Konzession, Untersagung des Gewerbebetriebes, beziehungs¬ 
weise Zurücknahme der Konzession zuständige Behörde 
durch Königliche Verordnung bestimmt. 

VBerordnung zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 1. Juli 
1883, betreffend Abänderung der Gewerbeordnung. 

Vom 31. Dezember 1883. 

(Ges. S. S. 7.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 
verordnen zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 1. Juli 1883, 
betreffend Abänderung der Gewerbeordnung (Reichs=Gesetzbl.
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S. 159) auf Grund des §. 121 des Gesetzes vom 1. August 1883 
über die Zuständigkeit der Verwaltungs= und Verwaltungsgerichts¬ 
behörden (Gesetz=Samml. S. 237) was folgt: 

§. 1. Der Kreis= (Stadt=) Ausschuß beschließt 
a) über die Ertheilung der Erlaubniß an diejenigen, welche 

gewerbsmäßig in ihren Wirthschafts= oder sonstigen Räumen 
ingspiele, Gesangs= und deklamatorische Vorträge, Schau¬ 

stellungen von Personen oder theatralische Vorstellungen, 
ohne daß ein höheres Interesse der Kunst oder Wissenschaft 
dabei obwaltet, öffentlich veranstalten oder zu deren öffent¬ 
licher Veranstaltung ihre Räume benutzen lassen wollen 
(S. 33 a der Reichs=Gewerbeordnung), 

b) über Anträge auf Ertheilung der Erlaubniß, innerhalb 
des Gemeindebezirks des Wohnsitzes oder der gewerblichen 
Niederlassung den im §. 42b Abs. 1 der Reichs=Gewerbe¬ 
ordnung bezeichneten Gewerbebetrieb auszuüben, soweit 

es dazu der Erlaubniß bedarf. 
Wird die Erlaubniß versagt, so steht dem Antragsteller inner¬ 

halb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung im 
Verwaltungsstreitverfahren vor dem Kreis=(Stadt=) Ausschusse zu. 

Die Entscheidung des Bezirksausschusses ist endgültig. 
In den zu einem Landkreise gehörigen Städten mit mehr als 

10000 Einwohnern tritt an die Stelle des Kreisausschusses der 
Magistrat (kollegialische Gemeindevorstand). 

§. 2. Gegen Verfügungen der unteren Verwaltungsbehörden, 
durch welche Reichsangehörigen 

a) an Gewerbelegitimationskarte (S. 44 a Abs. 6 a. a. O.) 
versagt. 

b) eine Gewerbelegitimationskarte oder eine Legitimations= 
karte zum Auf üchen von Waarenbestellungen oder zum 
Aufkaufen von Waaren (§. 44 a Abs. 1 a. a. O.) durch 
Zurücknahme entzogen 

worden ist, findet innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem 
Bezirksausschusse statt, gegen dessen Endurtheile nur das Rechts¬ 
mittel der Revision zulässig ist. 

. 3. Der Bezirksausschuß, im Stadtkreis Berlin der Polizei¬ 
brift ent, beschließt über Anträge auf Genehmigung des im §. 56 

bs. 4 a. a. O. vorgesehenen Druckschriftenverzeichnisses. 
Gegen den versagenden Beschluß des Bezirksausschusses findet 

der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitver¬ 
fahren, gegen den versagenden Beschluß des Polizeipräsidenten 
die Klage bei dem Bezirksausschusse innerhalb zwei Wochen statt.
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Gegen die Endurtheile des Bezirksausschusses ist nur das 
Rechtsmittel der Revision zulässig. 

§. 4. Der Kreisausschuß, in Stadtkreisen und in den zu 

einem Landkreise gehörigen Städten mit mehr als 10000 Ein¬ 
wse der Bezirksausschuß, entscheidet auf Klage der Ortspolizei¬ 
ehörde. 

a) über die Zurücknahme der Erlaubniß zu dem im § 33 a 
der Reichs=Gewerbeordnung bezeichneten Gewerbebetrieb 
und über die Untersagung desselben, 

b) über die Zurücknahme der Erlaubniß, innerhalb des 

Gemeindebezirks des Wohnorts oder der gewerblichen 
Viederlasfung den im §. 42b Abs. 1 a. a. O. bezeichneten 
Gewerbebetrieb auszuüben, 

e) über die Untersagung des im §. 42b Abs. 1 a. a. O. be¬ 
zeichneten Gewerbebetriebes mit den im §. 59 Ziffer 1 und 2 
aufgeführten Erzeugnissen und Waaren, falls eine solche 

Untersagung nach §. 42b Abs. 3 zugelassen worden ist, 
d) über die Untersagung des Gewerbebetriebes solcher Pfand¬ 

leiher, welche den Gewerbebetrieb vor dem Inkrafttreten 
des Gesetzes vom 23. Juli 1879 begonnen haben (§. 53 
Abs. 3 der Reichs=Gewerbeordnung), 

e) über die Untersagung des ohne Wandergewerbeschein zu¬ 
lässigen Gewerbebetriebes im Umherziehen (a. a. O. S. 59 a). 

Zu n): 8 la. 
Zu b): 8 1b. 

§. 5. Der Bezirksausschuß entscheidet auf Klage der Ortspolizei¬ 
behörde über die Zurücknahme des Wandergewerbescheins (§. 58 

a. a. O.), der Ausdehnung desselben (§. 60 Abs. 3 a. a. O.), und 

der Erlaubniß, bei dem Gewerbebetrieb im Umherziehen andere 

Arlsanen von-Ort zu Ort mitzuführen, in den Fällen des §. 62 
2 a. a. O. 

§. 6. Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Gesetz 
vom 30. Juli 1883 über die allgemeine Landesverwaltung (Gesetz¬ 
Samml. S. 195) in Kraft. 

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und 
beigedrucktem Königlichen Insiegel. 

Gegeben Berlin, den 31. Dezember 1883. 

(L. S.) Wilhelm. 

Für den Minister für Handel und Gewerbe: 

v. Puttkamer. v. Boetticher.
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C. orisſtatuten. 

§. 122. Der Bezirksausschuß beschließt über die 
Genehmigung von Ortsstatuten, betreffend gewerbliche 
Angelegenheiten (§F. 142 der Reichsgewerbeordnung und 
§. 57 Nr. 2 der Verordnung vom 9. Februar 1849, 
Gesetz=Samml. S. 93). 

— Lisber 138. — 
Für Berlin der Oberpräsident, Ldverw.Ges. § 43 Abs. 3. 
Durch diese Bestimmung werden die in den bestehenden Vorschriften 

begründeten Befugnisse der Schulaussichtsbehörde bezüglich der Errichtung rc. 
gewerblicher Fortbildungsschulen nicht berührt. 

D. Innungen. 

§. 123. Der Bezirksausschuß beschließt: 
1) über die Genehmigung zur Erhöhung der bei der 

Aufnahme in eine Innung zu entrichtenden An¬ 
trittsgelder (§. 85 der Reichsgewerbeordnung); 

2) Über die Genehmigung zur Auflösung von Innungen 
(§. 93 a. a. O.). 

— BSisher 136 no. 2.— 

Für Berlin § 161. 

§. 124. Der Bezirksausschuß beschließt über die 
Genehmigung von Innungsstatuten und deren Abänderung 
(§. 92 der Reichsgewerbeordnung; §. 98b a. a. O. in 
der Fassung des Reichsgesetzes vom 18. Juli 1881, 
Reichs=Gesetzbl. S. 233). 

Gegen den, die Genehmigung versagenden Beschluß 
findet innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche 
Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren statt. 

Gegen die Entscheidung des Bezirksausschusses ist nur 
das Rechtsmittel der Revision zulässig. 

— Bisher 136 no. 3. — 

Für Berlin § 161 Abf. 2. 

§. 125. Der Entscheidung des Bezirksausschusses
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unterliegen Streitigkeiten zwischen Ortsgemeinden und 
Innungen in Folge der Auflösung der letzteren gemäß 
§. 94 Absatz 4 der Reichsgewerbeordnung (S. 103 a 
Absatz 3 des Reichsgesetzes vom 18. Juli 1881). 

Ingleichen findet in den Fällen des §. 95 Absatz 1 
der Reichsgewerbeordnung und des §. 104 Absatz 7 und 
8 des Reichsgesetzes vom 18. Juli 1881 innerhalb der 
gesetzlichen Frist von vier Wochen gegen die dort er¬ 
wähnten Entscheidungen der Aufsichtsbehörde die Klage 
bei dem Bezirksausschusse statt. 

iser 3 137.— 
Abs. 2. Als Beklagte darf nicht die Gemeindebehörde (als Auf¬ 

sichtsbehörde) belangt werden (O. V.G. VIII S. 260). 

8. 126. Der Bezirksausschuß entscheidet auf Klage 
der Aufsichtsbehörde über die Schließung einer Innung 
oder eines gemeinsamen Innungsausschusses (§. 103 des 
Reichsgesetzes vom 18. Juli 1881). 

Der Bezirksausschuß kann vor Erlaß des Endurtheils 
nach Anhörung des Innungsvorstandes oder des gemein¬ 
samen Innungsausschusses die vorläufige Schließung der 
Innung oder des gemeinsamen Innungsausschusses an¬ 
ordnen, welche alsdann bis zum Erlaß des Endurtheils 
fortdauert. 

E. Märite. 

§. 127. Der Provinzialrath beschließt über die Zahl, 
Zeit und Dauer der Kram= und Viehmärkte. 

Gegen den Beschluß findet die Beschwerde an den 
Minister für Handel und Gewerbe statt. 

Sisber 139. — 
Abs. 1: Für Berlin der Oberpräsident, Ldverw.Ges. § 43 Abs. 3. 

#s. 128. Der Bezirksausschuß beschließt über die 
Zahl, Zeit und Dauer der Wochenmärkte, über die fernere 
Gestattung des herkömmlichen Wochenmarktverkehrs mit
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gewissen Handwerkerwaaren von Seiten der einheimischen 
Verkäufer (§.64 der Reichsgewerbeordnung), sowie darüber, 
welche Gegenstände außer den im §. 66 a. a. O. aufge¬ 
führten nach Ortsgewohnheit und Bedürfniß im Regie¬ 
rungsbezirke überhaupt oder an gewissen Orten zu den 
Wochenmarktsartikeln gehören. 

Die Festsetzungen über Zahl, Zeit und Dauer der 
Wochenmärkte erfolgen unter Zustimmung der Gemeinde¬ 
behörden des Marktortes. 

Bisher 8 136 no. 4 u. 5. — 

Für Berlin § 161. 

§. 129. Sofern bei Aufhebung von Märkten der 
in den §§. 127 und 128 bezeichneten Art Entschädigungs¬ 
ansprüche von Marktberechtigten in Frage kommen, be¬ 
dürfen die bezüglichen Beschlüsse der Zustimmung des 
Ministers für Handel und Gewerbe. 

— Bisher 8 140. — 

§. 130. Der Bezirksausschuß beschließt über die 
Einführung neuer, sowie über die Erhöhung oder Er¬ 
mäßigung oder anderweite Regulirung bestehender Markt¬ 
standsgelder (Gesetz vom 26. April 1872, betreffend die 
Erhebung von Marktstandsgeldern, Gesetz=Samml. 
S. 513). » 

Bei der Beſtimmung des 8. 5 Abſatz 2 des Geſetzes 
vom 26. April 1872 behält es ſein Bewenden. 

— Bisher 41 141.— 

Für Berlin § 161. 
Abs. 2: wenn nämlich das Hebungsrecht auf einem besonderen Rechts¬ 

titel beruht. 

F. verentchche ##ttese. 

§. 131. Der Bezirksausschuß beschließt: 
1) über die Genehmigung der auf Grund der 8§. 1 

bis 4 des Gesetzes vom 18. März 1868, betreffend
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die Errichtung öffentlicher, ausschließlich zu be¬ 
nutzender Schlachthäuser (Gesetz Samml. S. 277), 
gefaßten Gemeindebeschlüsse, sowie über die Be¬ 
stätigung von Verträgen zwischen einer Gemeinde 
und einem Unternehmer in Betreff der Errichtung 
eines öffentlichen Schlachthauses (§. 12 a. a. O.); 

2) über Entschädigungsansprüche der Eigenthümer und 
Nutzungsberechtigten von Privatschlachtanstalten 
wegen des ihnen durch die Errichtung öffentlicher, 
ausschließlich zu benutzender Schlachthäuser zuge¬ 
fügten Schadens (88§. 9 bis 11 a. a. O.). 

In den Fällen zu 1 findet die Beschwerde an den 
Minister für Handel und Gewerbe, in den Fällen zu 2 
nur der ordentliche Rechtsweg gemäß §. 11 a. a. O. statt. 

— Bisher & 145.— 

Abänderndes Gesetz vom 9. März 1881 (Ges.S. S. 273). 

G. Kehröezirke. 

§. 132. Der Bezirksausschuß beschließt über die 
Einrichtung, Aufhebung oder Veränderung der Kehr¬ 
bezirke für Schornsteinfeger (§. 39 der Reichsgewerbe¬ 
ordnung). 

— Bisher 8 136 no. 1. — 
Für Berlin § 161. 

H. Ablösung gewerslicher Berechtigungen. 

§. 133. Der Bezirksausschuß entscheidet über An¬ 
träge auf Ablösung von Gewerbeberechtigungen und auf 
Entschädigung für aufgehobene Gewerbeberechtigungen. 

Gegen die Endurtheile des Bezirksausschusses findet 
unter Ausschluß anderer Rechtsmittel nur die Berufung 
an das Oberverwaltungsgericht statt. 

— Bisher 8 144. — 

& 34 ff. des Entschädigungsgesetzes zur Allgemeinen Gewerbe¬ 
ordnung vom 17. Januar 1845 (Ges. S. S. 79). 

Gesetz vom 31. Mai 1858 (Ges. S. S. 333) und Gesetz vom 
17. Dezember 1872 (Ges. S. S. 717), beir. das Abdeckereigewerbe.
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XVII. Titel. 

Handelskammern, kaufmännische Norporationen, 
Börsen. 

§. 134. Der Minister für Handel und Gewerbe 
beschließt über die Genehmigung zur Erhebung eines 
zehn Prozent der Gewerbesteuer vom Handel übersteigen¬ 
den Zuschlags von Seiten einer Handelskammer, sowie 
zu einer Ueberschreitung des Etats derselben, ingleichen 
über die Herabsetzung der etatsmäßigen Kosten auf 
den Betrag eines zehnprozentigen Zuschlags zur Ge¬ 
werbesteuer vom Handel (§. 24 des Gesetzes über die 
Handelskammern vom 24. Februar 1870, Gesetz=Samml. 
134). 

—GBisher 146. — 

§. 135. Die Beschlußfassung über Einsprüche gegen 
die Wahl von Mitgliedern (§. 15 a. a. O.) steht der 
gawdelglammer zu, welche im Uebrigen die Legitimation 
Ferer Mitglieder von Amtswegen prüft und darüber be¬ 

ießt. 
Die Handelskammer beschließt darüber, ob die Mit¬ 

gliedschaft in Folge eines in der Person des Mitgliedes 
eingetretenen Umstandes erloschen ist (§. 17 a. a. O.). 

Die Handelskammer beschließt ferner über Beschwerden 
wegen unrichtiger Einschätzung zu einer fingirten Ge¬ 
werbesteuer behufs Aufbringung der etatsmäßigen Kosten 
(§. 23 a. a. O.). 

Gegen die nach Maßgabe der vorstehenden Bestim¬ 
mungen gefaßten Beschlüsse der Handelskammer, ferner 
gegen Beschlüsse der Handelskammer über Einwendungen 
gegen die Listen der Wahlberechtigten (. 11 a. a. O.) 
und gegen Beschlüsse der Handelskammer, durch welche 
ein Mitglied ausgeschlossen oder seiner Funktionen vor¬
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läufig enthoben wird (§8§. 18, 19 a. a. O.) findet 
innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem Bezirksaus¬ 
schusse statt. 

— Bisher & 147.— 

§. 136. Gegen Beschlüsse des Vorstandes einer kauf¬ 
männischen Korporation über die Aufnahme, die Sus¬ 
pension oder die Ausschließung von Mitgliedern, die 
GGültigkeit der Vorstandswahlen, die Rechte und Pflichten 
der Mitglieder und die Verhängung von Ordnungs¬ 
strafen gegen Mitglieder findet, soweit nach dem Statut 
gegen dergleichen Beschlüsse der Rekurs an eine Behörde 
zulässig ist, an Stelle desselben innerhalb zwei Wochen 
die Klage bei dem Bezirksausschusse statt. 

§. 137. Gegen Beschlüsse der Handelskammer oder 
des Vorstandes einer kaufmännischen Korporation, durch 
welche die Erlaubniß zum Besuche der, der Aussicht der 
Handelskammer oder kaufmännischen Korporation unter¬ 
stellten Börse versagt, auf Zeit oder für immer entzogen, 
eine Beschwerde über unrichtige Einschätzung zu den 
Börsenbeiträgen zurückgewiesen, oder über einen Handels¬ 
makler eine Ordnungsstrafe verhängt wird, findet, soweit 
nach der Börsen= oder Maklerordnung gegen dergleichen 
Beschlüsse der Rekurs an eine Behörde zulässig ist, an 
Stelle desselben innerhalb zwei Wochen die Klage bei dem 
Bezirksausschusse statt. 

§. 138. Gegen die Endurtheile des Bezirksausschusses 
in den Fällen der 8§. 135 bis 137 ist nur das Rechts¬ 
mittel der Revision zulässig. 

— Sisber 3 147 Abs. 3. — 

Verw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 21
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XVIII. Titel. 

Feuerlöschwesen. 

§. 139. Der Kreisausschuß beschließt, soweit die 
Vorschriften über das Feuerlöschwesen nicht entgegen¬ 
stehen, über die Genehmigung und erforderlichen Falls 
über die Anordnung zur Bildung, Veränderung und 
Aufhebung von Verbänden mehrerer Landgemeinden oder 
Gutsbezirke behufs gemeinschaftlicher Anschaffung und 
Unterhaltung von Feuerspritzen (Spritzenverbänden). 

Ueber die gemeinschaftlichen Angelegenheiten jedes 
Spritzenverbandes, insbesondere über die Aufbringungs¬ 
weise und die Vertheilung der Kosten, sind, soweit dies 
nothwendig ist, die erforderlichen Festsetzungen durch ein 
unter den Betheiligten zu vereinbarendes Statut, welches 
der Bestätigung des Kreisausschusses bedarf, zu treffen. 
Kommt eine Vereinbarung über das Statut binnen 
einer von dem Kreisausschusse zu bemessenden Frist nicht 
zu Stande oder wird dem Statute die Bestätigung 
wiederholt versagt, so stellt der Kreisausschuß das 
Statut fest. 

140. Ueber die in Folge Veränderung oder Auf¬ 
bebung eines Spritzenverbandes nothwendig werdende 
Auseinandersetzung zwischen den Betheiligten beschließt 
der Kreisausschuß. 

Gegen den Beschluß findet innerhalb zwei Wochen 
der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungs= 
streitverfahren statt. 

Streitigkeiten zwischen den betheiligten Gemeinden 
oder Gutsbezirken über ihre Berechtigung oder Ver¬ 
pflichtung zur Theilnahme an den Nutzungen beziehungs¬ 
weise Lasten des Spritzenverbandes unterliegen der Ent¬
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scheidung des Kreisausschusses im Verwaltungsstreitver¬ 
fahren. 

8 160. 

XIIX. Titel. 

milfskassen. 

§. 141. Der Bezirksausschuß beschließt über Anträge 
auf Zulassung eingeschriebener Hilfskassen (§. 4 des 
Reichsgesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 
7. April 1876, Reichs=Gesetzbl. S. 125). 

Gegen den die Zulassung versagenden Beschluß findet 
innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Ver¬ 
handlung im Verwaltungsstreitverfahren statt. 

Gegen die Entscheidung des Bezirksausschusses ist 
nur das Rechtsmittel der Revision zulässig. 

— Sisher & 119. — 
Für Berlin § 161 Abs. 2. 
§§ 24, 85, 87 des Reichsgesetzes über die Krankenversicherung der 

Arbeiter, vom 15. Juni 1883 (R.G.Bl. S. 73). 

§. 142. Der Bezirksausschuß entscheidet auf Klage 
der Aufsichtsbehörde über die Schließung eingeschriebener 
Hilfskassen (§. 29 a. a. O.). 

Der Bezirksausschuß kann vor Erlaß des Endur¬ 
theils nach Anhörung des Kassenvorstandes die vorläufige 
Schließung der Hilfskasse anordnen, welche alsdann bis 
zum Erlasse des Endurtheils fortdauert. 

— Bisher 8 150. — 

21*
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XI. Titel. 

Baupolizei. 

§. 143. Der Bezirksausschuß beschließt über die 
Anwendung der in den Städten geltenden feuer= und 
baupolizeilichen Vorschriften bei Gebäuden auf solchen 
zum platten Lande gehörigen Grundstücken, welche inner¬ 
halb der Städte oder im Gemenge mit städtischen be¬ 
bauten Grundstücken liegen, gemäß den Vorschriften der 
Verordnung vom 17. Juli 1846 (Gesetz=Samml. S. 399). 

— BVisher g 153. — 

8. 144. Ueber die Anwendung der Beſtimmungen 
der Verordnung vom 21. Dezember 1846, betreffend die 
bei dem Bau von Eiſenbahnen beſchäftigten Handarbeiter 
(Gesetz=Samml. 1847 S. 21), auf andere öffentliche 
Bauausführungen (Kanal= und Chausseebauten 2c.) ge¬ 
mäß §. 26 der gedachten Verordnung beschließt: 

1) insoweit es sich um Bauten der Kreise, Amts=, 
Wegeverbände oder Gemeinden handelt, der Re¬ 
gierungspräsident unter Zustimmung des Bezirks¬ 
ausschusses; 

2) insoweit es sich um Bauten des Provinzialver= 
bandes handelt, der Oberpräsident unter Zu¬ 
stimmung des Provinzialraths; 

3) für den Stadtkreis Berlin der Oberpräsident. 
Siser 1 154. — 

§. 145. Ueber Dispense von Bestimmungen der 
Baupolizeiordnungen beschließt nach Maßgabe dieser 
Ordnungen der Kreisausschuß, in Stadtkreisen und in 
den zu einem Landkreise gehörigen Städten von mehr als 
10 000 Einwohnern der Bezirksausschuß, soweit die An¬ 
gelegenheit nicht nach diesen Ordnungen zur Zuständigkeit



Zuſtändigkeitsgeſetz. §§ 146, 147. 325 

anderer Organe gehört. Verfügungen der letzteren unter¬ 
liegen der Anfechtung nur im Wege der Beschwerde an 
die Aufsichtsbehörde. 

Der Bezirksausschuß tritt in Betreff der Zuständigkeit 
zur Ertheilung von Dispensen in allen Fällen an die 
Stelle der Bezirksregierung. 

Zur Einlegung der Beschwerde gegen den Beschluß 
ist auch die zur Ertheilung der Bauerlaubniß zuständige 
Behörde befugt, welcher der Beschluß zuzustellen ist. 

Gegen den Beschluß des Bezirksausschusses in erster 
zustant findet die Beschwerde an den Minister der öffent¬ 
lichen Arbeiten statt. 

— Bisher 156. — 
Für Berlin § 161. 

§. 116. Die §§. 17 und 18 des Gesetzes, be¬ 
treffend die Anlegung und Veränderung von Straßen und 
Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften vom 
2. Juli 1875 (Gesetz=Samml. S. 561) werden aufge— 
hoben. 

Die Wahrnehmung der in den §§. 5, 8, 9 a. a. O. 
dem Kreisausschusse beigelegten Funktionen liegt für den 
Stadtkreis Berlin dem Minister der öffentlichen Arbeiten, 
für die übrigen Stadtkreise, sowie für die zu einem 
Landkreise gehörigen Städte mit mehr als 10 000 Ein¬ 
wohnern dem Bezirksausschusse ob. Die Bestätigung 
der Statuten nach den §§. 12 und 15 a. a. O. erfolgt 
für den Stadtkreis Berlin durch den Minister des 
Innern. 

XXI Titel. 

Dismembrations- und Ansiedelungssachen. 

S. 147. Die §§. 22 und 23 des Gesetzes vom 
25. August 1876, betreffend die Vertheilung der öffent¬
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lichen Laſten bei Grundſtückstheilungen und die Gründung 
neuer Anſiedelungen in den Provinzen Preußen, Bran— 
denburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen und West¬ 
falen (Gesetz=Samml. S. 405), treten außer Kraft. 

§. 148. Die in den §§. 1 bis 4 des Lauenburgischen 
Gesetzes vom 4. November 1874, betreffend die Gründung 
neuer Ansiedelungen im Herzogthum Lauenburg (Offizielles 
Wochenbl. S. 291), dem Landrathe zugewiesene Ent¬ 
scheidung über die Gestattung neuer Ansiedelungen ist 
von der Ortspolizeibehörde zu treffen. 

Gegen den Bescheid, welcher mit Gründen zu versehen 
und dem Antragsteller, sowie Denjenigen, welche Wider¬ 
spruch erhoben haben, zu eröffnen ist, steht den Bethei¬ 
ligten innerhalb zwei Wochen die Klage im Verwaltungs¬ 
streitverfahren bei dem Kreisausschusse zu. 

§. 149. Im Geltungsbereiche des Lauenburgischen 
Gesetzes vom 22. Januar 1876, betreffend die Verthei¬ 
lung der öffentlichen oasten bei Grundstückszerstückelungen 
(Offizielles Wochenblatt S. 11), tritt 

1) an die Stelle der im §. 12 Absatz 2 den Be¬ 
theiligten und der Patronatsbehörde offen gehaltenen 
Beschwerde gegen die Lastenvertheilung, innerhalb 
der dort bestimmten Frist von zwei Wochen, die 
Klage beim Kreisausschusse im Verwaltungsstreit¬ 
verfahren und, 

2) an die Stelle der vorläufigen Festsetzung des 
Landraths über die Lastenvertheilung (§. 16 a. a. O.) 
die vorläufige Festsetzung durch Beschluß des 
Kreisausschusses, gegen welchen eine Beschwerde 
nicht stattfindet.
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XXII. Titel. 

Enteignungssachen. 

§. 150. Die Befugnisse und Obliegenheiten, welche 
in dem Gesetze vom 11. Juni 1874 über die Enteignung 
von Grundeigenthum (Gesetz=Samml. S. 221) den Be¬ 
zirksregierungen (Landdrosteien) beigelegt worden sind, 
werden in den Fällen der §§. 15, 18 bis 20, 24 und 27 
von dem Regierungspräsidenten, in den Fällen der §§. 3, 
4, 5, 14, 21, 29, 32 bis 35 und 53 Absatz 2 von dem 
Bezirksausschusse im Beschlußverfahren, in dem Stadt¬ 
reise Berlin von der ersten Abtheilung des Polizei¬ 
präsidiums, wahrgenommen. 

Auch gehen auf den Bezirksausschuß beziehungsweise 
die erste Abtheilung des Polizeipräsidiums in Berlin die 
nach den §§. 142 ff. des Allgemeinen Berggesetzes vom 
24. Juni 1865 (Gesetz=Samml. S. 705) der Bezirks¬ 
regierung zustehenden Befugnisse über. 

Gegen die in erster Instanz gefaßten Beschlüsse des 
Hezirkshusschusses beziehungsweise der ersten Abtheilung 
des Polizeipräsidiums findet, soweit nicht der ordentliche 
Rechtsweg zulässig ist, innerhalb zwei Wochen die Be¬ 
schwerde an den Minister der öffentlichen Arbeiten stat.. 

Bei der für die Erhebung der Beschwerde in §. 34 
des Gesetzes vom 11. Juni 1874 bestimmten Frist von 
drei Tagen behält es sein Bewenden. 

— Bisber 9 157. — 

§. 151. Die nach §. 53 Absatz 1 des Gesetzes vom 
11. Juni 1874 dem Landrathe (in Hannover der be¬ 
neeffenden Obrigkeit) zugewiesene Entscheidung ist durch 
Beschluß des Kreis= (Stadt=) Ausschusses zu treffen. 

Der §. 56 des gedachten Gesetzes tritt außer Kraft. 
— Bisher 8 158.—
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§. 152. Soweit nach den für Enteignungen im 
Interesse der Landeskultur im §. 54 Nr. 1 des Gesetzes 
vom 11. Juni 1874 aufrecht erhaltenen Gesetzen, in 
Verbindung mit dem Gesetze über die allgemeine Landes¬ 
verwaltung vom 30. Juli 1883, der Regierungspräsident 
über die Enteignung Entscheidung zu treffen haben würde, 
beschließt der Bezirkaausschuß, jedoch — unbeschadet der 
Vorschriften im §. 97 des gegenwärtigen Gesetzes — mit 
Ausnahme der Enteignungen für die Zwecke von Deichen, 
welche einem Deichverbande angehören, und für die Zwecke 
der Sielanstalten in den Verbandsbezirken. 

§. 153. Der Bezirksausschuß beschließt endgültig 
vorbehaltlich des anrdenklichen Rechtsweges über die Fest¬ 
stellung der Entschädigung in den Fällen der §#§. 39 ff. 
des Reichsgesetzes vom 21. Dezember 1871, betreffend 
die Beschränkungen des Grundeigenthums in der Um¬ 
gebung von Festungen (Reichs=Gesetzbl. S. 459). 

— Bisher & 159. — 

XXII. Titel. 

Personenstand und Staatsangehörigkeit. 

8. 1514. Die staatliche Aufsicht über die Amtsführung 
der Standesbeamten wird in den Landgemeinden und 
Gutsbezirken von dem Landrath als Vorsitzenden des 
Kreisausschufses, in höherer Instanz von dem Regierungs¬ 
präsidenten und dem Minister des Innern, in den 
Stadtgemeinden von dem Regierungspräsidenten, in höherer 
Instanz von dem Oberpräsidenten und dem Minister des 
Innern, im Stadtkreise Berlin von dem Oberpräsidenten 
und in höherer Instanz von dem Minister des Innern 
geführt.
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In dem Bezirke des Oberlandesgerichts zu Cöln be¬ 
wendet es bei den dieserhalb zur Zeit bestehenden Vor¬ 
schriften. 

Die Festsetzung der Entschädigung für die Wahr¬ 
nehmung der Geschäfte des Standesbeamten in den Fällen 
des §. 7 Absatz 2 des Reichsgesetzes vom 6. Februar 
1875 (§. 5 Absatz 1 des Gesetzes vom 8. März 1874) 
erfolgt in den Stadtgemeinden durch die Gemeindever¬ 
tretung, für die Landgemeinden durch Beschluß des Kreis¬ 
ausschusses. Beschwerden über die Festsetzung sind in 
beiden Fällen innerhalb zwei Wochen bei dem Bezirks¬ 
ausschusse anzubringen. Der Beschluß des Bezirksaus¬ 
schusses ist endgültig. 

— Bisher 8 160. — 

Abs. 1: Kreis O. 8 136 Abf. 2. 
Abs. 3: Für Berlin § 161. 

§. 155. Die durch das Reichsgesetz vom 1. Juni 
1870 über die Erwerbung und den Verlust der Bundes¬ 
und Staatsangehörigkeit (Bundes=Gesetzbl. S. 355) der 
höheren Verwaltungsbehörde beigelegten Befugnisse übt 
fortan der Regierungspräsident aus. 

Gegen den Bescheid des Regierungspräsidenten, durch 
welchen Angehörigen eines anderen Deutschen Bundes¬ 
staats oder einem früheren Reichsangehörigen die Er¬ 

theilung der Aufnahmeurkunde, oder einem Preußischen 
Staatsangehörigen die Ertheilung der Entlassungsurkunde 
in Friedenszeiten versagt worden ist (§§. 7, 15, 17 und 
21 letzter Absatz a. a. O.), findet innerhalb zwei Wochen 
die Klage bei dem Oberverwaltungsgerichte statt. 

— Bisher 8 161.— 

Abs. 1: Für Berlin der Polizeipräsident, Ldverw. Ges. § 42 Abs. 2.



330 Zuſtändigkeitsgeſeß. 88 156—158. 

XXIV. Titel. 

Stenerangelegenheiten. 

§. 156. Der Bezirksausschuß beschließt über die 
Ergänzung der von dem Kreisausschusse versagten Zu¬ 
stimmung zur Vereinigung von Gemeinden und Guts¬ 
bezirken zu gemeinschaftlichen Einschätzungsbezirken für 
die Klassensteuer (Artikel II des Gesetzes vom 16. Juni 
1875, betreffend einige Abänderungen der Vorschriften 
für die Veranlagung der Klassensteuer, Gesetz=Samml. 
S. 234). 

— visher 8 103.— 

XXU. Titel. 

Ergänzende, Aebergangs- und Schlußbestimmungen. 

§. 157. Durch den in dem gegenwärtigen Gesetze 
vorgeschriebenen Beschwerdezug an einen bestimmten 
Minister wird die in den bestehenden Vorschriften be¬ 
gründete Mitwirkung anderer Minister bei Erledigung 
der Beschwerde nicht berührt. 

— Bisher 8 165. — 

§. 158. Durch die den Behörden in diesem Gesetze 
beigelegten Befugnisse zur Entscheidung beziehungsweise 
Beschlußfassung in Wegebausachen und in wasserpolizei¬ 
lichen Angelegenheiten werden die der Landespolizeibehörde 
und dem Minister der öffentlichen Arbeiten nach SS. 4 
und 14 des Gesetzes über die Eisenbahnunternehmungen 
vom 3. November 1838 (Gesetz=Samml. S. 505) und 
nach §.7 des Gesetzes vom 1. Mai 1865 (Gesetz=Samml.
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S. 317) zuſtehenden Befugniſſe in Eiſenbahnangelegen— 
heiten nicht berührt. 

— Bisher l 166. — 

§. 159. Die in den §§. 7 und 22 des Gesetzes 
über die Eisenbahnunternehmungen vom 3. November 
1838 und nach §. 9 des Gesetzes vom 1. Mai 1865 
(Gesetz=Samml. S. 317) der Bezirksregierung beigelegten 
Befugnisse gehen auf den Minister der öffentlichen Arbeiten 
über. 

In Streitsachen zwischen Eisenbahngesellschaften und 
Privatpersonen wegen Anwendung des Bahngeld= und 
des Frachttarifs (§. 35 des ersteren Gesetzes) entscheidet 
fortan der ordentliche Richter. 

Bisher #8 167. — 

§. 160. In den Fällen der S§. 1, 18, 34, 44, 46, 
47, 54 und 140 des gegenwärtigen Gesetzes, sowie des 
§. 53 des Gesetzes, betreffend die Bildung von Wasser¬ 
genossenschaften, vom 1. April 1879 (Gesetz=Samml. 
S. 297) ist die Zuständigkeit des Kreis= (Stadt=) Aus¬ 
schusses, des Bezirksausschusses und des Oberverwal¬ 
tungsgerichts auch insoweit begründet, als bisher durch 
§. 79 Titel 14 Theil II Allgemeinen Landrechts, be¬ 
ziehungsweise §§. 9, 10 des Gesetzes über die Erweiterung 
des Rechtsweges vom 24. Mai 1861 (Gesetz=Samml. 
S. 241) oder sonstige bestehende Vorschriften der ordent¬ 
liche Rechtsweg für zulässig erklärt war. 

Der Grundsatz, daß die Entscheidungen unbeschadet 
aller privatrechtlichen Verhältnisse ergehen (S.7 des Ge¬ 
setzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 
1883), bleibt hierbei unberührt. 

§ 17 no. 5, §§ 20, 32 no. 5, 88 36, 43. 

Vgl. Kreis O. § 19, wo auch die angezogenen Bestimmungen des 
Landrechts und des Gesetzes vom 24. Mai 1861 abgedruckt sind.
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§. 161. Für den Stadtkreis Berlin ist der Bezirks¬ 
ausschuß auch in den Fällen der §§. 14, 17 Nr. 2 und 
5, 41, 110, 111, 112, 123, 128, 130, 132, 145 und 
154 Absatz 3 dieses Gesetzes zuständig. 

In den Fällen der §§. 115, 117, 124 und 141 be¬ 
schließt für den Stadtkreis Berlin an Stelle des Bezirks¬ 
ausschusses der Polizeipräsident; gegen den versagenden 
Beschluß desselben sindet innerhalb zwei Wochen die 
Klage bei dem Bezirksausschusse statt. 

— Bisher 8 170. — 

§. 162. Maßgebend für die Berechnung der Ein¬ 
wohnerzahl einer Stadt ist in Betreff der Bestimmungen 
dieses Gesetzes die durch die jedesmalige letzte Volks¬ 
zählung ermittelte Zahl der ortsanwesenden Civilbe¬ 
völkerung. 

— Bisher 171.— 

§. 163. Das gegenwärtige Gesetz tritt gleichzeitig 
mit dem Gesetze über die allgemeine Landesverwaltung 
vom 30. Juli 1883 in Kraft. v 

Bezüglich der vor diesem Zeitpunkte anhängig ge¬ 
machten Sachen sind die Vorschriften des §. 154 Absatz 3 
des letzteren Gesetzes maßgebend. 

§s. 164. Mit dem Tage des Inkrafttretens des 
gegenwärtigen Gesetzes kommt das Gesetz, betreffend die 
Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden und der Ver¬ 
waltungsgerichtsbehörden rc., vom 26. Juni 1876 (Gesetz¬ 

Samml. S. 297) in allen seinen Theilen in Wegfall. 

Ingleichen treten mit dem gedachten Zeitpunkte alle 
mit den Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes in Wider¬ 
spruch stehenden Bestimmungen außer Kraft. 

Val. Anm. am Anfang dieses Gesetzes.
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Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unter— 
ſchrift und beigedrucktem Königlichen Inſiegel. 

Gegeben Bad Gaſtein, den 1. Auguſt 1883. 

(L. S.) Wilhelm. 

Fürst v. Bismarck. v. Puttkamer. Maybach. 

Lucius. Friedberg. v. Goßler. v. Scholz. 

Gr. v. Hatz feldt.
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I. Gesetz 

über die Zulässigkeit des Rechtsweges in BZeziehung auf 
polizeiliche Verfügungen. 

Vom 11. Mai 1842. (Ges. S. S. 192.) 
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von 

Preußen 2c. 2c. verordnen zur Beseitigung der Zweifel, welche 
über die Zulässigkeit des Rechtsweges in Beziehung auf polizei¬ 
liche Verfügungen entstanden sind, auf den Antrag Unseres Staats¬ 
ministeriums und nach erfordertem Gutachten Unseres Staatsraths 
für den ganzen Umfang der Monarchie was folgt: 

1. Beschwerden über polizeiliche Verfügungen jeder Art, sie 
mögen die Gesetzmäßigkeit, Nothwendigkeit oder Zweckmäßigkeit 

derfelben betreffen, gehören vor die vorgesetzte Dienstbehörde. 
Der Rechtsweg ist in Beziehung auf solche Verfügungen nur 

dann zulässig, wenn die Verletzung eines zum Privat=Eigenthum 
gehörenden Rechts behauptet wird, und nur unter den nachfolgen¬ 
den näheren Bestimmungen. 

2. *) Wenn derjenige, welchem durch eine polizeiliche Ver¬ 
fügung eine Verpflichtung auferlegt wird, die Befreiung von der¬ 
selben auf den Grund einer besonderen gesetzlichen Vorfchrift oder 
eines speziellen Rechtstitels behauptet, so ist die richterliche Ent¬ 
scheidung sowohl über das Recht zu dieser Befreiung, als auch 
über dessen Wirkungen zulässig. 

3.*.) Die Verfügung (8§. 2.) kann jedoch, des Widerspruchs 
ungeachtet, zur Aussührung gebracht werden, wenn solches nach 
dem Ermessen der Polizei=Behörde ohne Nachtheil für das All¬ 
emeine nicht ausgesetzt bleiben kann. Nach ergangenem rechts¬ 
räftigen Erkenntnisse muß die Polizei=Behörde dessen Bestimmungen 
bei ihren weiteren Anordnungen beachten. 

  

*7) Ldverw.Ges. § 127 Abs. 4 u. Ger.Verf. Ges. § 13. 
*“) Ldverw.Ges. 8 53.
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4. Steht einer polizeilichen Verfügung ein besonderes Recht 
auf Befreiung (§. 2.) nicht enigegen, es wird aber behauptet, daß 
durch dieselbe ein solcher Eingriff in Privatrechte geschehen sei, 
für welchen nach den gesetzlichen Vorschriften über Aufopferungen 
der Rechte und Vortheile des Einzelnen im Interesse des Allge¬ 
meinen, Entschädigung gewährt werden muß, so findet der 
Rechtsweg darüber Statt: ob ein Eingriff dieser Art vorhanden 
schun zu welchem Betrage dafür Entschädigung geleistet werden 
müsse. 

Eine Wiederherstellung des früheren Zustandes kann in diesem 
Falle niemals verlangt werden, wenn solche nach dem Ermessen 
der Polizei=Behörde unzulässig ist. · 

5. Gebührt der Polizei=Behörde nur die Befugniß zu einer 
vorläufigen Anordnung mit Vorbehalt der Rechte der Be¬ 
theiligten, oder behauptet derjenige, welchem durch eine polizei¬ 
liche Verfügung eine Verpflichtung auferlegt worden ist, daß 
diese Verpflichitung ganz oder theilweise einem Anderen obliege, 
so ist zur Feststellung der Rechte unter den Betheiligten und 
übers die zu leistende Entschädigung die richterliche Emscheidung 
zulässig. 

6. Wird eine polizeiliche Verfügung im Wege der Be¬ 
schwerde?’?) als gesetzwidrig oder anzulässg aufgehoben, so bleiben 
dem Betheiligten seine Gerechtsame nach den allgemeinen gesetz¬ 
lichen Bestimmungen über die Vertretungsverbindlichkeit"*) der 
Beamten vorbehalten. 

7. Sämmtliche, sowohl allgemeine als besondere Vorschriften 
über Gegenstände dieses Gesetzes und namentlich die Vorschriften 
der Verordnung vom 26. Dezember 1808 §§. 38 bis 40 werden 
hierdurch aufgehoben. 

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift 
und beigedrucktem Königlichen Insiegel. 

Gegeben Potsdam, den 11. Mai 1842. 

(L. S.) Friedrich Wilhelm. 

Freiherr v. Müffling. Mühler. v. Rochow. v. Savigny. 

Beglaubigt: v. Düesberg. 

5 oder durch rechtskräftiges Endurtheil im Verwaltungsstreitverfahren, 

Ldverw.Ges. § 131. 

**) Allg. Landrecht Th. II. Tit. 10. bezw. Th. I. Tit. §§ 10 fl.
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II. Gesetz 

über die Polizei-Nerwaltung.“) 

Vom 11. März 1850. (Ges. S. S. 265.) 

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von 
Preußen 2c. 2c. verordnen unter Zustimmung beider Kammern 
was folgt: 

1. Die örtliche Polizei=Verwaltung wird von den nach den 
Vorschriften der Gemeinde=Ordnung dazu bestimmten Beamten 
(Bürgermeistern, Kreis=Amtmännern, Oberschulzen)““") im Namen 
des Königs geführt — vorbehaltlich der im §. 2 des gegenwärtigen 
Gesegzes vorgesehenen Ausnahme. 

ie Ortspolizei=Beamten sind verpflichtet, die ihnen von der 
vorgesetzten Staatsbehörde in Polizei=Angelegenheiten ertheilten 
Anweisungen zur Ausführung zu bringen. 

Jeder, der sich in ihrem Verwaltungs=Bezirke aufhält oder 
susint ansässig ist, muß ihren polizeilichen Anordnungen Folge 
leisten. 

2. In Gemeinden, wo sich eine Bezirksregierung, ein Land=, 
Stadt= oder Kreisgericht befindet, so wie in Festungen und in 
Gemeinden von mehr als 10,000 Einwohnern, kann die örtliche 
Polizei=Verwaltung durch Beschluß des Ministers des Innern be¬ 
sonderen Staatsbeamten übertragen werden. Auch in anderen 
Gemeinden kann aus dringenden Gründen dieselbe Einrichtung 
zeitweise eingeführt werden. 

3. Die Kosten der örtlichen Polizei=Verwaltung sind, mit 
Ausnahme der Gehälter der von der Staatsregierung im Falle 
der Anwendung des §S. 2 angestellten besonderen Beamten, von 
den Gemeinden zu bestreiten. 

4. Ueber die Einrichtungen, welche die örtliche Holizei ver¬ 
waltung erfordert, kann die Bezirksregierung besondere Vorschriften 
erlassen. Die für den Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu 
Köln bestehenden gesetzlichen Bestimmungen wegen Anstellung von 
Polizei=Kommissarien werden hierdurch nicht berührt. Ebenso 

*) Ldverw.Ges. §§ 132 ff., 136 ff. 
*.) Auch Amtsvorsteher vgl. Kreis O. § 32.
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bleiben vorläufig die Diſtrikts-Kommiſſarien in der Provinz 
Poſen in Wirkſamkeit. 

Die Ernennung aller Polizei-Beamten, deren Anſtellung den 
Gemeinde=Behörden zusteht, bedarf der Bestätigung der Staats¬ 
regierung. 

5.°) Die mit der örtlichen Polizei=Verwaltung beauf¬ 
tragten Behörden?“") sind befugt, nach Berathung mit dem 
Gemeindevorstande, ortspolizeiliche, für den Umfang der Gemeinde 
gültige Vorschriften zu erlassen und gegen die Nichtbefolgung 
derselben Geldstrafen bis zum Betrage von 3 Rthlr. anzudrohen. 

Die Strafandrohung kann bis zum Betrage von 10 Rthlr. 
gehen * wenn die Bezirksregierung ihre Genehmigung dazu er— 
theilt hat. 

Die Bezirksregierungen haben über die Art und der Ver— 
kündigung der ortspolizeilichen Vorschriften, so wie über die Formen, 
von deren Beobachtung der Gültigkeit derselben abhängt, die er¬ 
forderlichen Bestimmungen zu erlassen. 

6. Zu den Gegenständen der ortspolizeilichen Vorschriften 
gehören: 

a) der Schutz der Personen und des Eigenthums; 
b) Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf 

öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken, Ufern 
und Gewässern; 

#c) der Marktverkehr und das öffentliche Feilhalten von 
Nahrungsmitteln; 

d) Ordnung und Gesetzlichkeit bei dem öffentlichen Zusammen¬ 
sein einer größeren Anzahl von Personen; 

e) das öffentliche Interesse in Bezug auf die Aufnahme und 
Beherbergung von Fremden; die Wein=, Bier= und Kaffee¬ 
Wirthschaften und sonstige Einrichtungen zur Verabreichung 
von Speisen und Getränken; 

f) Sorge für Leben und Gesundheit; 
g) Fürsorge gegen Feuersgefahr bei Bau=Ausführungen, sowie 

gegen gemeinschädliche und gemeingefährliche Handlungen, 
Unternehmungen und Ereignisse überhaupt; 

h) Schutz der Felder, Wiesen, Weiden, Wälder, Baum¬ 
pflanzungen, Weinberge u. s. w.; 

i) alles andere, was im besonderen Interesse der Gemeinden 
und ihrer Angehörigen polizeilich geordnet werden muß. 

*) Ldverw.Ges. § 143. 
*) Auch Amtsvorsteher vgl. Kreis O. § 62.
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7. Zu Verordnungen über Gegenstände der landwirth¬ 
schaftlichen Polizei ist die Zustimmung der Gemeindevertretung 
erforderlich. Die Berathung erfolgt unter dem Vorsitze des mit 
der örtlichen Polizei=Verwaltung beauftragten Beamten. 

8. Von jeder ortspolizeilichen Verordnung ist sofort eine 
Abschrift an die zunächst vorgesetzte Staatsbehörde einzureichen. 

9. !)“ Der Regierungspräsident ist befugt, jede ortspolizeiliche 
Vorschrift durch einen förmlichen Beschluß unter Angabe der 
Gründe außer Kraft zu setzen. 

Dem Beschlusse muß, mit Ausnahme dringender Fälle, eine 
Berathung mit dem Bezirksrathe vorhergehen. Die Erklärung 
des Letzteren ist entscheidend: - 

1) wenn eine ortspolizeiliche Vorschrift außer Kraft gesetzt 
werden soll, weil sie das Gemeindewohl verletzt; 

2) wenn es sich darum handelt, eine Verordnung über Gegen¬ 
stände der landwirthschaftlichen Polizei wegen ihrer Un¬ 
zweckmäßigkeit aufzuheben. 

10. Die Bestimmungen der §§. 8 und 9 finden auch auf 
die Abänderung oder Aufhebung ortspolizeilicher Vorschriften An¬ 
wendung. 

11.*) Die Bezirksregierungen sind befugt, für mehrere Ge¬ 
meinden ihres Verwaltungsbezirks oder für den ganzen Umfang 
desselben gültige Polizei-Vorschriften zu erlassen und gegen die 
Nichtbefolgung derselben Geldstrafen bis zu dem Betrage von 
10 Rthlr. anzudrohen. 

Der Minister des Innern hat über die Art der Verkündigung 
solcher Vorschriften, sowie über die Formen, von deren Beobach¬ 
tung die Gültigkeit derselben abhängt, die erforderlichen Bestim¬ 
mungen zu erlassen. 

12. Die Vorschriften der Bezirksregierungen (§F. 11.) können 
sich auf die im §. 6 dieses Gesetzes angeführten und alle 
anderen Gegenstände beziehen, deren polizeiliche Regelung durch 
die Verhältnisse der Gemeinden oder des Bezirks erordel wird. 

13. Zum Erlasse solcher Vorschriften der Bezirksregierungen, 
welche die landwirthschaftliche Polizei betreffen, ist die Zustimmung 
des Bezirksrathes erforderlich. 

*) Ldverw.Ges. § 115. 
*“) Ldverw.Ges. § 137, 142.
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14. Die Befugniß der Bezirksregierungen, sonstige all¬ 
gemeime Verbote und Strafbestimmungen in Ermangelung eines 
ereits bestehenden gesetzlichen Verbotes mit höherer Genehmigung 

zu erlassen, ist aufgehoben. 

15. Es dürfen in die polizeilichen Vorschriften (§§. 5 und 11.) 
keine Bestimmungen aufgenommen werden, welche mit den Ge¬ 
setzen oder den Verordnungen einer höheren Instanz im Wider¬ 
spruche stehen. 

16.“) Der Minister des Innern ist befugt, soweit Gesetze 
nicht entgegenstehen, jede polizeiliche Vorschrift durch einen förm¬ 
lichen Beschluß außer Kraft zu setzen. 

Die Genehmigung des Königs ist hierzu erforderlich, wenn 
die polizeiliche Vorschrift von dem Könige oder mit dessen Ge¬ 
nehmigung erlassen war. 

17. Die Polizeirichter haben über alle Zuwiderhandlungen 
gegen polizeiliche Vorschriften (§§. 5 und 11.) zu erkennen, und 
dabei nicht die Nothwendigkeit oder Zweckmäßigkeit, sondern 
nur die gesetzliche Gültigkeit jener Vorschriften nach den Be¬ 
süee der §§. 5, 11 und 15 dieses Gesetzes in Erwägung 
zu ziehen. 

18. Für den Fall des Unvermögens des Angeschuldigten 
ist auf derfältmenßee Gefängnißstrafe zu erkennen. Das höchste 
lhat der elben ist 4 Tage statt 3 Rthlr. und 14 Tage statt 
10 Rthlr. 

19. Die bisher erlassenen polizeilichen Vorschriften bleiben 
so lange in Kraft, bis sie in Gemäßheit dieses Gesetzes aufgehoben 
werden. 

20. Die den Polizeibehörden nach den bisherigen Gesetzen 
zustehende Exekutionsgewalt wird durch die vorstehenden Be¬ 
stimmungen nicht berührt. 

Jede Polizeibehörde ist berechtigt, ihre polizeilichen Ver¬ 
füßungen durch Anwendung der gesetzlichen Zwangsmittel durch¬ 
zusetzen. 

Wer es unterläßt, dasjenige zu thun, was ihm von der 
Polizeibehörde in Ausübung dieser Befugniß geboten worden ist, 
hat zu gewärtigen, daß es auf seine Kosten zur Ausführung ge¬ 
bracht werde — vorbehaltlich der etwa verwirkten Strafe und der 
Verpflichtung zum Schadenersatze. 

*) Ldverw.Ges. § 145 Abs. 2.



21. Alle dieſem Geſetze entgegenſtehenden Beſtimmungen 
ſind aufgehoben. 

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift 
und beigedrucktem Königlichen Insiegel. 

Gegeben Charlottenburg, den 11. März 1850. 

(L. S.) Friedrich Wilhelm. 

Graf v. Brandenburg. v. Ladenberg. v. Manteuffel. 

v. d. Heydt. v. Rabe. Simons. v. Schleinitz. 

v. Stockhausen. 

III. Instruktion 

des Ministers des Innern zur Ausführung der die Zusammen¬ 
lehng des Arristagre betreffenden Vorschriften des ersten 
Abschnittes, dritten Titels der Kreisordnung für die Provinzen 
Preußen, Brandenburg, Nommern, Posen, Schlesten und Jachsen 

vom 13. Bezember 1872. 

Vom 10. März 1873.") (Min. Bl. S. 121.) 

Auf Grund des §. 200 der Kreisordnung vom 13. Dezember 
1872 wird zur Ausführung der die Zusammensetzung des Kreis¬ 
tages betreffenden Vorschriften des ersten Abschnitts, dritten 
Titels dieses Gesetzes für die Provinzen Preußen, Brandenburg, 
Pommern, Schlesien und Sachsen die nachstehende Instruktion 
ertheilt. 

Artikel 1. 

Zum Zweck der ersten ?“), nach Maßgabe der Kreisordnung vor¬ 
zunehmenden Wahlen der Kreistags=Abgeordneten sind zunächst 
für jeden Kreis durch den Landrath unter Benutzung der unter 

*) Die in dem begleitenden Cirkular von demselben Tage beigefügten 
erläuternden Zusatzbestimmungen sind, soweit sie noch Bedeutung haben, 
am Schlusse des betreffenden Artikels der Instruktion mit kleineren 
Lettern eingeschaltet worden. Die Instruktion ändert sich an verschiedenen 
Stellen zufolge der neueren Gesetzgebung, insbesondere der Novelle zur 
Kreis O. (66 97 Abs. 1 Z. 7, 110 Abs. 2, 112a, 113) und des neuen 
Wahlreglements. Vgl. auch Art. 17. 

*.) Art. 1—16 gelten auch für die späteren Ergänzungs= u. Ersatz¬
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A. B. und C. beigefügten Formulare die Verzeichnisse der Wahl¬ 
berechtigten aufzustellen (§§. 110. und 184.) und zwar: 

I. ein Verzeichniß der zum Wahlverbande der größeren länd¬ 
lichen Grundbesitzer gehörigen Grundbesitzer, Gewerbetrei¬ 
benden und Bergwerksbesitzer, unter Angabe der in dem 
§. 86. enthaltenen Merkmale; 

II. ein Verzeichniß der zum Wahlverbande der Landgemeinden 
gehörigen Besitzer selbstständiger Gutsbezirke und wahl¬ 
berechtigten Gewerbetreibenden und Bergwerksbesitzer, unter 
Angabe der in den 8§. 87., 98. und 99. enthaltenen Merk¬ 
male; 

III. ein Verzeichniß der Landgemeinden, und Angabe der Zahl 
der von jeder einzelnen Gemeinde oder von den zu einer 
Kollektiovstimme vereinigten Gemeinden zu wählenden Wahl¬ 
männer (88. 100. und 101.). 

Artikel 2. 

Das erste Verzeichniß zerfällt in zwei Abtheilungen: 

In die Abtheilung A. sind alle diejenigen, nach 88. 10. 
und 14. zur Zahlung von Kreisabgaben verpflichteten 
Grundbesitzer mit Einschluß der juristischen Personen, Aktien=Ge¬ 
sellschaften und Kommandit=Gesellschaften auf Aktien aufzunehmen, 
welche von ihrem gesammten, auf dem platten Lande innerhalb 
des Kreises belegenen Grundeigenthume — es mag dasselbe in 
Ritter=, Köllmer=, Bauer= oder sonstigen Gütern, in Kossäthen=, 
Käthner=, Gärtner=, Büdner= oder Eigenthümerstellen, beziehungs¬ 
weise in Trennstücken solcher Besitzungen oder sonstigen Liegen¬ 
schaften bestehen, in einer oder in verschiedenen Gemarkungen be¬ 
legen sein, — den Betrag von zusammen mindestens 75 Thalern 
(in den Kreisen der Provinz Sachsen den Betrag von zusammen 
mindestens 100 Thalern, und in den Kreisen des Regierungsbe¬ 
zirks Stralsund den Betrag von zusammen mindestens 250 Thalern 
— §. 183.) an Grund= und Gebäudesteuer entrichten beziehungs¬ 
weise zu entrichten haben würden, wenn sie nach Maßgabe der 
Gesetze vom 21. Mai 1861 (G.S. S. 253 und 317) zur Grund¬ 
beziehungsweise zur Gebäudesteuer veranlagt wären. 

Befreit von Kreisabgaben sind nach §§. 17. und 18. 
1. folgende Liegenschaften?): 

wahlen, nur daß bei diesen nach Art. 17 an die Stelle des Landraths 
der Kreisausschuß bezw. der Kreistag selbst tritt. 

*) Dazu treten jetzt noch die Deichanlagen der Deichverbände und 
die im öffentlichen Interesse staatlich unter Schau gehaltenen Privatdeiche.
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a) die dem Staate gehörigen, zu einem öffentlichen Dienſte 
oder Gebrauche beſtimmten Liegenſchaften; 

b) die den Provinzen, den kommunalſtändiſchen Verbänden, 
den Kreisen, den Gemeinden oder zu selbstständigen Guts¬ 
bezirken gehörenden Grundstücke, insofern sie zu einem 
öffentlichen Dienste oder Gebrauche bestimmt sind, inson¬ 
derheit also: Gassen, Plätze, Brücken, Fahr= und Fußwege, 
Leinpfade, Bäche, Brunnen, schiffbare Kanäle, Häfen, 
Werfte, Ablagen, Kirchhöfe, Begräbnißplätze, Spaziergänge, 
Lust= und botanische Gärten, sowie lediglich zur Bepflanzung 
entlicher Plätze, Straßen und Anlagen bestimmte Baum¬ 

ulen; 
IP) Brücken, Kunststraßen, Schienenwege der Eisenbahnen und 

schiffbare Kanäle, welche mit Genehmigung des Staats 
von Privatpersonen oder Aktiengesellschaften zum öffent¬ 
lichen Gebrauche angelegt sind; 

4) die Dienstgrundstücke der Geistlichen, Kirchendiener und 
Elementar=Schullehrer. 

2. folgende Gebäude: 
a) die Königlichen Schlösser; 
b) die dem Staate, den Provinzen, den kommunalständischen 

Verbänden, den Kreisen, den Gemeinden oder zu selbst¬ 
ständigen Gutsbezirken gehörigen Gebäude, insofern sie zu 
einem öffentlichen Dienste oder Gebrauche bestimmt sind, 
insonderheit also die zum Gebrauche öffentlicher Behörden 
oder zu Dienstwohnungen für Beamte bestimmten Gebäude 
als: Militär=, Regierungs=, Justiz=, Polizei=, Steuer= und 
Postverwaltungsgebäude, Kreis= und Gemeindehäuser, sowie 
Bibliotheken und Museen; 

I%) Universitäts= und andere zum öffentlichen Unterrichte be¬ 
stimmten Gebäude; 

d) Kirchen, Kapellen und andere dem öffentlichen Gottesdienste 
gewidmete Gebäude, sowie die gottesdienstlichen Gebäude 
ver ferdt Korporationsrechten versehenen Religionsgesell¬ 
chaften; 

e) die Diensthäuser der Erzbischöfe, der Bischöfe, der Dom¬ 
und Kurat= oder Pfarrgeistlichen und sonstiger mit geist¬ 
lichen Funktionen bekleideter Personen der mit Korpora¬ 
tionsrechten versehenen Religionsgesellschaften, ferner der 
Gymnasial=, Seminar= und Schullehrer, der Küster und 
anderer Diener des öffentlichen Kultus; 

f) Armen=, Waisen= und Krankenhäuser, Besserungs=, Auf¬ 
bewahrungs= und Gefängniß=Anstalten, sowie Gebäude,
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welche milden Stiftungen angehören und für deren Zwecke 
unmittelbar benutzt werden. 

Alle übrigen von der Staats=, Grund= und Gebäudesteuer 
befreiten Grundstücke und Gebäude — selbstverständlich mit Aus¬ 
schluß der im §. 3. unter Nr. 7 und 8 des Gebäudesteuergesetzes 
aufgeführten unbewohnten Gebäude — sind der Verpflichtung zur 
Zahlung von Kreisabgaben unterworfen, und sind demgemäß die 
Besitzer derselben in das Verzeichniß der größeren Grundbesitzer 
mit aufzunehmen, sofern sich für ihre auf dem platten Lande inner¬ 
halb des Kreises belegenen, von der Staats=Grund= und Ge¬ 
bäudesteuer befreiten, nach Maßgabe der Gesetze vom 21. Mai 
1861 fingirt zu veranlagenden Realitäten, eventuell unter Hin¬ 
zurechnung der Grund= und Gebäudesteuer=Beträge, welche sie 
von ihren nicht befreiten Liegenschaften und Gebäuden entrichten, 
ein Gesammtbetrag von mindestens 75 Thalern (bezw. in Sachsen 
von 100 und in Neuvorpommern von 250 Thalern) an Grund¬ 
und Gebäudesteuer ergiebt. 

Die Berechnung der Grundsteuerbeträge für die von der 
Staatsgrundsteuer befreiten Liegenschaften erfolgt durch Anwen¬ 
dung des allgemeinen Grundsteuer=Prozentsatzes auf die, in Aus¬ 
führung des Grundsteuergesetzes festgestellten Reinerträge. 

Die von der Staatsgebäudesteuer befreiten, kreisabgaben¬ 
pflichtigen Gebäude sind — so weit dies nicht bereits anderweit 
geschehen ist — von den Kreisveranlagungs=Kommissionen, den 
Grundsätzen des Gebäudesteuer=Gesetzes entsprechend, besonders 
einzuschätzen. 

Die Grund= und Gebäudebesitzer sind in das Verzeichniß, 
geordnet nach der Höhe der wirklichen bezw. fingirten Grund¬ 
und Gebäudesteuerbeträge, beginnend mit dem die höchsten Be¬ 
träge zahlenden Besitzer, einzutragen. 

Der Fiskus ist hierbei in Bezug auf seinen gesammten, auf 
dem platten Lande innerha des Kreiſes belegenen Beſitz von 
Domainen, Forsten und sonstigen kreisabgabenpflichtigen fiskali¬ 
83. Liegenschaften und Gebäuden nur als Ein Besitzer zu be¬ 
trachten. 

In die Abtheilung B. sind nach derselben, aus der Höhe 
der wirklichen bezw. fingirten Gewerbesteuerbeträge sich ergeben¬ 
den Reihenfolge, alle diejenigen Gewerbetreibenden und Berg¬ 
werköbesitzer, mit Einschluß der juristischen Personen, Aktien=Ge¬ 
sellschaften und Kommandit=Gesellschaften auf Aktien, aufzunehmen, 
welche wegen ihrer auf dem platten Lande innerhalb des Kreises 
betriebenen gewerblichen Unternehmungen in der Klasse A. I. der 
Gewerbesteuer mit dem Mittelsatze veranlagt sind, oder mindestens



352 Anhang. III. 

diesen Satz zu entrichten haben würden, wenn sie lediglich von 
ihren auf dem platten Lande innerhalb des Kreises betriebenen 
gewerblichen Unternehmungen zur Gewerbesteuer veranlagt wären. 

Der Mittelsatz der Gewerbesteuer in der Klasse A. I. beträgt 
nach dem Gesetze vom 19. Juli 1861 (G.S. S. 697.) in den 
Regierungsbezirken Breslau, Danzig, Königsberg, Liegnitz, Magde¬ 
burg, Merseburg, Potsdam und Stettin 96 Thlr., in den übrigen 
Regierungsbezirken der Provinzen Preußen, Brandenburg, Pom¬ 
mern, Schlesien und Sachsen 72 Thlr. 

Die zur Zahlung einer Staatsgewerbesteuer mit verpflichteten 
Bergwerksbesitzer, welche in dem Umfange ihres Bergwerksbe¬ 
triebes den in der Klasse A. I. der Gewerbesteuer mit dem Mittel¬ 
satze veranlagten Gewerbetreibenden gleichstehen (§. 14. Absatz 4), 
werden durch den Landrath nach den für die Veranlagung der 
Gewerbesteuer der Klasse A. 1. bestehenden Grundsätzen zu der¬ 
selben fingirt eingeschätzt. 

In gleicher Peis- erfolgt die fingirte Einschätzung derjenigen 
Gewerbetreibenden, welche von ihren in verschiedenen Kreisen oder 
in einer Stadt und auf dem platten Lande eines und desselben 
Kreises betriebenen gewerblichen Unternehmungen über den Mittel¬ 
satz der Klasse A. I. veranlagt sind, sofern der Umfang ihrer auf 
dem platten Lande des betreffenden Kreises betriebenen gewerb¬ 
lichen Unternehmungen die Veranlagung mindestens mit dem 
Mittelsatze der Klasse A. I. rechtfertigt. 

Zu Artikel 2. 

4. Wer von seinem ländlichen Grundeigenthum an Grund= und 
Gebäudesteuer den in dem §. 86. Absatz I. bezw. §. 183. vorgeschriebenen 
Mindestbetrag entrichtet und zugleich als Gewerbetreibender oder Bergwerks¬ 
besitzer in der Klasse A. I. unter dem Mittelsatze veranlagt ist, wird 
zwar sowohl in dem Verzeichnisse I. Abtheilung A. wie in dem Ver¬ 
zeichnisse II. Abtheilung B. aufzunehmen sein. Derselbe ist jedoch nur be¬ 
fugt, entweder in dem Wahlverbande der größeren ländlichen Grundbesitzer 
oder in dem der Landgemeinden ein Wahlrecht auszuüben, wie sich durch 
analoge Anwendung der Schlußbestimmung des §. 100. ergiebt. 

Das Gleiche gilt von den Besitzern selbstständiger Güter (§8 87. Nr. 2 
und 98 Nr. 2), welche zugleich Gewerbetreibende oder Bergwerksbesitzer 
und als solche in der Klasse I. A. mit dem Mittel= oder einem höheren 
Satze veranlagt sind. 

5. Besitzen zwei Personen, von denen die eine schon wegen des ihr 
allein gehörigen Grundeigenthums dem Wahlverbande der größeren Grund¬ 
besitzer angehört, die andere aber nicht, gemeinschaftlich ein größeres Grund¬ 
eigenthum (§. 86 Absatz 1), so sind sie befugt, für letzteres ein Wahlrecht
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durch den nicht schon anderweit dem Wahlverbande der größeren Grund¬= 
besitzer angehörigem Gutsbesitzer (§. 97. Nr. 6) selbst in dem Falle aus¬ 
zuüben, wo der auf den ideellen Antheil des letzteren an dem gemein¬ 
schaftlichen Grundeigenthum entfallende Grund= und Gebäudesteuerbetrag 
den im §. 86. bezw. §. 183. vorgeschriebenen Mindestbetrag nicht erreicht. 
Denn bei gemeinschaftlich besessenem Grundeigenthum kommt es nur darauf 
an, daß von demselben im Ganzen der gesetzlich vorgeschriebene Mindest¬ 
betrag an Grund= und Gebäudesteuer entrichtet wird. Es würde sich daher 
nicht rechtfertigen lassen, dem nicht schon anderweit zum Wahlverbande 
der größeren Grundbesitzer gehörigen Mitbesitzer das ihm in Gemeinschaft 
mit einem Anderen zustehende Wahlrecht lediglich deshalb zu entziehen, 
weil dieser Andere schon wegen seines ihm allein gehörigen Grundeigenthums 
in dem Wahlverbande der größeren Grundbesitzer wahlberechtigt ist. 

Ein Gleiches gilt von den Theilnehmern eines in der Klasse A. I. 
mit dem Mittel= oder einem höheren Satze veranlagten gewerblichen 
Unternehmens. 

Gehören die Mitbesitzer eines gemeinschaftlichen größeren Grund¬ 
eigenthums oder die Theilnehmer eines gewerblichen Unternehmens sämmt¬ 
lich schon wegen des von jedem allein besessenen Grundeigenthums, bezw. 
allein betriebenen gewerblichen Unternehmens dem Wahlverbande der 
größeren Grundbesitzer an, so können sie nach §. 95. ein besonderes Wahl¬ 
recht für ihr gemeinschaftliches Grundeigenthum bezw. gewerbliches Unter¬ 
nehmen nicht ausüben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Mit¬ 
besitzer bezw. Theilnehmer physische oder juristische Personen sind. Es ist 
jedoch auch ein solches gemeinschaftliches Grundeigenthum bezw. gewerb¬ 
liches Unternehmen in das Verzeichniß I. mit einem entsprechenden Ver¬ 
merk in der Kolumne 10 mit aufzunehmen. 

6. Es ist von einer Seite die Frage aufgeworfen worden, wie es 
sich mit dem Besitze eines selbstständigen Gutes verhalte, dessen castrum 
innerhalb einer städtischen Feldmark, dessen Areal zum Theil auf dem 
platten Lande, zum Theil in einem städtischen Gemeindebezirke gelegen ist, 
von dessen Gesammtareal aber ein Grund= und Gebäudesteuerbetrag ent¬ 
richtet wird, welcher den Besitzer an sich zur Ausübung eines Wahlrechts 
im Wahlverbande der größeren Grundbesitzer befähigen würde? 

Die Frage ist dahin zu beantworten: Erreicht die Grund= und 
Gebäudesteuer, welche von den auf dem platten Lande belegenen Ländereien 
zu entrichten ist, den im §. 86. Absatz 1 bezw. §. 183. vorgeschriebenen 
Mindestbetrag, so steht dem Besitzer ein Wahlrecht im Wahlverbande der 
größeren Grundbesitzer zu. Anderenfalls ist er nur befugt, nach 8§. 87. 
Nr. 2 und 98. Nr. 2 ein Wahlrecht im Wahlverbande der Landgemeinden 
auszuüben, sofern die auf dem platten Lande belegenen Ländereien einen 
selbstständigen Gutsbezirk bilden. 

7. Daß dic den Königlichen Forstbeamten angewiesenen Wohnungen 

Verw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 23
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als Di en ſt wohnungen anzuſehen und demgemäß nach 8. 17. der Kreis¬ 
ordnung von Kreisabgaben befreit sind, kann nach der Faffung des Artikels 2 
der Instruktion keinem Zweifel unterliegen. 

Artikel 3. 

r Das zweite Verzeichniß zerfällt gleichfalls in zwei Abthei¬ 
ungen: 

In die Abtheilung A. sind sämmtliche nicht zu dem Ver¬ 
bande der größeren Grundbesitzer gehörenden Besitzer selbststän¬ 
diger Güter (d. h. solcher, welche einen selbstständigen Gutsbezirk 
bilden), mit Einschluß der juristischen Personen, Aktien=Gesell¬ 
schaften und Kommandit=Gesellschaften auf Aktien, geordnet nach 
der Reihenfolge der von diesen Gütern zu entrichtenden Grund¬ 
und Gedäudestener detröge aufzunehmen. 

Sind in Folge von Abverkäufen und Zerstückelungen in einem 
selbstständigen Gutsbezirke mehrere Besitzer vorhanden, so ist in 
das Verzeichniß nur der Besitzer des Restguts mit der auf das 
letztere entfallenden Grund= und Gebäudesteuer aufzunehmen. 

Die eventuelle Vereinigung der Besitzer der zu weniger als 
20 Thaler Grund= und Gebäudesteuer veranlagten Güter zu Ge¬ 
sammt= (Kollektiv=) Stimmen erfolgt, sobald die Bildung der 
Wahlbezirke beendigt ist. (Artikel 6 Nr. 4.) 

In die Abtheilung B. sind in derselben, aus der Höhe 
der wirklichen bezw. fingirten Gewerbesteuerbeträge sich ergeben¬ 
den Reihenfolge diejenigen Gewerbetreibenden und Bergwerksbe¬ 
sitzer, mit Einschtus der juristischen Personen, Aktien=Gesellschaften 
und Kommandit=Gesellschaften auf Aktien aufzunehmen, welche 
wegen ihrer auf dem platten Lande innerhalb des Kreises betrie¬ 
benen gewerblichen Unternehmungen in der Klasse A. I. mit einem 
niedrigeren, als dem Mittelsatze veranlagt sind oder diesen Satz 
zu entrichten haben würden, wenn sie lediglich von ihren auf dem 
platten Lande innerhalb des Kreises betriebenen gewerblichen Unter¬ 
nehmungen zur Gewerbesteuer veranlagt wären. 

Hinsichtlich der fingirten Einschätzung der Bergwerksbesitzer, 
sowie derjenigen Gewerbetreibenden, welche von ihren, in ver¬ 
schiedenen Kreisen oder in einer Stadt und auf dem platten 
Lande eines und desselben Kreises betriebenen gewerblichen Unter¬ 
nehmungen zur Gewerbesteuer der Klasse A. I. veranlagt sind, 
kommen die Bestimmungen der beiden letzten Absätze des Artikels 2 
zur Anwendung. 

Zu Artikel 3. 

8. Von mehreren Seiten ist eine Abänderung bezw. Ergänzung der 
Bestimmung im dritten Absatze beantragt worden:
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daß da, wo in Folge von Abverkäufen und Zerstückelungen in 
einem selbstständigen Gutsbezirke mehrere Besitzer vorhanden sind, 
in das Verzeichniß II. nur der Besitzer des Restgutes ausgenommen 
werden soll. 

Wenngleich ich nicht verkenne, daß die Ausführung dieser Bestimmung 
in vielen Fällen auf Schwierigkeiten stoßen wird, so sehe ich mich doch 
nicht in der Lage, eine Abänderung derselben eintreten zu lassen. 

Es ist nicht die Absicht des Gesetzgebers gewesen, durch die Vor¬ 
schriften der §§. 87. Nr. 2 und 98. Nr. 2 den Besitzern aller außerhalb 
des Gemeindeverbandes stehender Güter, deren Grund= und Gebäudesteuer 
den im §. 86. Absatz 1 bezw. §. 183. vorgeschriebenen Mindestbetrag nicht 
erreicht, ein Wahlrecht im Wahlverbande der Landgemeinden einzuräumen, 
es hat vielmehr ein solches Recht nur den Besitzern derjenigen Güter 
beigelegt werden sollen, welche neben und gleich den Gemeinden eine selbst¬ 
ständige kommunale Enistenz führen. Daß mit den Worten: „selbstständige 
Güter“ nicht die wirthschaftliche, sondern die kommunale Selbstständigkeit 
hat ausgedrückt werden sollen, ergiebt sich schon daraus, daß im Gesetze 
die Ausdrücke: „selbstständige Güter“ und „selbstständige“ Gutsbezirke 
promischue gebraucht worden (88. 87., 98., 110., 111.). 

Der Begriff eines selbstständigen Gutsbezirks beruht auf der Einheit 
des Besitzes. Wo diese Einheit in Folge von Abverkäufen und Zer¬ 
stückelungen verloren gegangen ist, da lag und liegt noch jetzt die Ver¬ 
anlassung vor, in Gemäßheit der Vorschriften des Gesetzes über die Land¬ 
gemeindeverfassungen vom 14. April 1856, eine anderweite Regelung 
der kommunalen Verhältnisse solcher Gutsbezirke vorzunehmen, — sei es 
in der Weise, daß ein völlig dismembrirter Gutsbezirk aufgehoben und 
die in Folge dessen kommunalfrei gewordenen Trennstücke zu einem selbst¬ 
ständigen Gemeindebezirke erklärt oder mit einer oder mehreren benach¬ 
barten Gemeinden vereinigt, sei es, daß ein oder mehrere von einem 
selbstständigen Gute abveräußerte größere Besitzungen (Vorwerke 2c.), welche 
zur Führung einer eigenen kommunalen Existenz befähigt sind, zu besonderen 
selbstständigen Gutsbezirken erhoben werden. 

Die Abveräußerung einzelner kleinerer Parzellen von einem Guts¬ 
bezirke an dritte Personen wird, wenn neben denselben noch ein größeres 
leistungsfähiges Restgut bestehen bleibt, die anderweite Regelung der kom¬ 
munalen Verhältnisse eines solchen Gutsbezirks noch nicht nothwendig 
machen. In derartigen Fällen ist der Begriff des Gutsbezirks: „Die 
Einheit des Besitzes“ noch im Wesentlichen aufrecht erhalten; es kann 
ein Zweifel, wer als Inhaber des selbstständigen Gutsbezirks anzusehen 
ist, nicht wohl bestehen, und auch die Ausführung der Bestimmungen der 
§§. 87. Nr. 2 und 98. Nr. 2 der Kreisordnung wird irgend welche 
Schwierigkeiten nicht bereiten. Der Restgutsbesitzer, welcher dem Staate 
gegenüber die Verpflichtung für die Erfüllung der kommunalen Leistungen 

23*
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des Gutsbezirks trägt, ist zugleich der Repräsentant des Gutsbezirks, bezw. 
der angesessenen und nicht angesessenen Einwohner desselben in der Aus¬ 
übung öffentlicher Rechte, als insbesondere auch des Wahlrechts zum 
Kreistage. 

Dagegen wird dort, wo Zerstückelungen von Gutsbezirken in größerem 
Umfange stattgefunden haben, die Ermittelung dessen, wer als Restguts¬ 
besitzer und Träger der öffentlichen Rechte und Pflichten des Gutsbezirks 
anzusehen ist, unter Umständen Schwierigkeiten bereiten. Es lassen sich 
indeß hierüber allgemeine Anweisungen nicht wohl geben, vielmehr wird 
die Entscheidung nach den in jedem konkreten Falle obwaltenden besonderen 
Verhältnissen getroffen werden müssen. 

In keinem Falle kann es jedoch für gesetzlich zulässig erachtet werden, 
den sämmtlichen Besitzern eines zerstückelten Gutsbezirks, in welchem ein 
einzelner Träger der öffentlichen Rechte und Pflichten desselben nicht mehr 
zu ermitteln ist, das Recht beizulegen, einen besonderen Repräsentanten 
für die Ausübung des Wahlrechts zum Kreistage zu wählen; es würde 
dies gleichbedeutend sein mit der Umwandlung eines solchen Gutsverbandes 
in eine Gemeinde in einer bestimmten öffentlich rechtlichen Beziehung, 
welche nur nach Maßgabe der Vorschriften des Gesetzes vom 14. April 
1856 und mit der Wirkung vollzogen werden darf, daß davon der ge¬ 
sammte öffentliche Rechtszustand des betreffenden Gutsbezirks ergriffen wird. 

Wenn hiernach in Folge der noch nicht gehörig geordneten kommu¬ 
nalen Verhältnisse dismembrirter selbstständiger Güter den Besitzern der¬ 
selben das Recht der Theilnahme an den vorzunehmenden ersten Kreistags¬ 
wahlen vielleicht hier und da wird vorenthalten werden müssen, so darf 
doch erwartet werden, daß die Behörden es sich nunmehr werden ange¬ 
legen sein lassen, binnen kürzester Frist überall da, wo ein Bedürfniß 
dazu vorliegt, die erforderlichen kommunalen Regulirungen vorzunehmen 
und dadurch für die späteren Kreistagswahlen ähnliche Unzuträglichkeiten 
zu vermeiden, wie sie für die erstmalige Bildung der Kreistage an ein¬ 
zelnen Orten hervorzutreten scheinen. 

Das vorstehend Gesagte gilt auch von den im Stralsunder Bezirke 
durch das Zusammenlegen mehrerer bis dahin kommunalfreier Besitzungen 
neu geschaffenen Gutsbezirken, sowie von den in der Provinz Preußen 
und in dem Kösliner Regierungsbezirke vorkommenden, noch aus polnischer 
Zeit herrührenden sogenannten Antheilsgütern, soweit nicht den einzelnen 
Gütern die Eigenschaft selbstständiger Gutsbezirke beiwohnt. Eine analoge 
Anwendung der Vorschrift im §. 97. Nr. 6 auf diese Güter ist deshalb 
ausgeschlossen, weil dieselbe nicht von zwei oder mehreren Personen gemein¬ 
schaftlich zu idcellen Antheilen, sondern realiter und rechtlich getheilt besessen 
werden. 

Ebensowenig dürfen einzelne Besitzungen, welche ungeachtet der Vor¬ 
schriften des Gesetzes über die Landgemeindeverfassungen vom 14. April
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1856 und des Ausführungsgesetzes zum Bundesgesetze über den Unter¬ 
stützungswohnsitz vom 8. März 1871, sowie der zu diesen Gesetzen er¬ 
lassenen Ausführungs=Anweisungen noch keinem Kommunalbezirke ange¬ 
schlossen worden sind, als selbstständige Güter im Sinne der 88. 87, 
Nr. 2 und 98. Nr. 2 behandelt werden. Auch erscheint es nicht zulässig, 
derartige Besitzungen lediglich zum Zwecke der Wahl von Wahlmännern 
für die Vollziehung der Wahl der Kreistags=Abgeordneten einem benach¬ 
barten Gemeindebezirke einzuverleiben; vielmehr hat die Inkommunalisirung 
derselben — und zwar mit thunlichster Beschleunigung — auf dem im 
Gesetze vom 14. April 1856 vorgeschriebenen Wege zu erfolgen. 

Indem ich im Uebrigen in Betreff der Frage, was unter einem 
selbstständigen Gute zu verstehen ist, auf den Erlaß vom 14. April 1859 
(M. Bl. S. 172) Bezug nehme, bemerke ich, daß ebensowenig wie das 
bisherige Recht der Standschaft, das bisherige Recht der polizeiobrigkeit¬ 
lichen Gewalt als ein ausschließliches Kriterium der kommunalen 
Selbstständigkeit eines Gutes betrachtet werden darf. 

O. Sollten einzelne selbstständige Güter vorkommen, deren Liegen¬ 
schaften nach den Vorschriften der §§. 10. ff. nicht kreisabgabenpflichtig 
sein würden, so sind dieselben in das Verzeichniß II. nicht mit aufzu¬ 
nehmen, wie sich aus §. 99. in Verbindung mit §. 86. ergiebt. 

Artikel 4. 

In das dritte Verzeichniß der Landgemeinden sind in der 
Reihenfolge ihrer durch die Zählung vom l. Dezember 1871“ 
festgestellten Civil=Einwohnerzahl alle diejenigen Gemeinden auf¬ 
zunehmen, welche nicht nach der Städte=Ordnung vom 30. Mai 
1853 verwaltet werden. 

Bei jeder Gemeinde ist die Zahl der von ihr zu wählenden 
Wahlmänner nach Maßgabe der Vorschriften des §. 100. anzu¬ 

geben. Danach erfolgt die Vertretung der Landgemeinden bei 
emeinden: 

1. von weniger als 400 Einwohner durch einen Wahlmann, 
2. von 400 und weniger als 800 Einwohner durch zwei, 
3. von 800 und weniger als 1200 Einwohner durch drei, 
4. von 1200 und weniger als 2000 Einwohner durch vier, 
5. von 2000 und weniger als 3000 Einwohner durch fünf 

Wahlmänner, und für jede fernere Vollzahl von 1000 
Seelen durch einen ferneren Wahlmann. · 

Am Schlusse des Verzeichnisses sind diejenigen Gemeinden 
aufzuführen, welche weniger als 20 Thaler Grund= und Gebäude¬ 
steuer entrichten und zugleich weniger als 100 Einwohner zählen. 

*) jetzt 1880.
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Bei der Berechnung der Einwohnerzahl und der Steuerſumme 
ſind auch diejenigen Grundbeſitzer und die von ihnen zu ent— 
richtenden Grund= und Gebäudesteuer=Beträge zu berücksichtigen, 
welche zum Wahlverbande der größeren ländlichen Grundbesitzer 
oder zu den im §. 98. Nr. 2 bezeichneten Besitzern selbstständiger 
Güter gehören. 

Die eventuelle Vereinigung dieser letzteren Gemeinden zu 
Kollektiostimmen und die Bestimmung der Zahl der von ihnen 
zu wählenden Wahlmänner erfolgt, sobald die Bildung der Wahl¬ 
bezirke beendigt ist (Artikel 6, Nr. 5). 

Zu Artikel 4. 

10. In das Verzeichniß der Landgemeinden sind auch diejenigen 
Flecken mit aufzunehmen, deren Gemeindeverhälltnisse nach den Vorschriften 
im Absatze 2 der Städteordnung vom 30. Mai 1853 geregelt worden 
sind, es sei denn, daß den letzteren die Städteordnung mit oder ohne 
die Maßgaben des Titels VIII. ausdrücklich verliehen worden ist. 

Dagegen sind von der Aufnahme in das Verzeichniß der Landge¬ 
meinden diejenigen Kolonien ausgeschlossen, welche erst nach Emanation 
des Allgemeinen Landrechts entstanden und wenn auch schon bisher that¬ 
sächlich als Gemeinden behandelt, so doch rechtlich zu solchen noch nicht 
konstituirt worden sind. 

Artikel 5. 

Nach rrfolgter Anfertigung der Verzeichnisse der Wahlbe¬ 
rechtigten (Artikel 1) ist von dem Landrathe'), unter Zuziehung 
eines vereideten Protokollführers, sowie dreier Mitglieder des 
gegenwärtigen Kreistages, von denen eines dem Stande der Ritter¬ 
gutsbesitzer, eines dem Stande der Städte und eines dem Stande 
der Landgemeinden anzugehören hat, die Feststellung der Zahl 
der Mitglieder des Kreistages, sowie die Vertheilung der Kreis¬ 
tags=Abgeordneten auf die einzelnen Wahlverbände nach Maßgabe 
der Vorschriften der §§. 84., 89., 90. und 93. vorzunehmen. 

Es sind hierbei die Ergebnisse der Volkszählung vom 1. De¬ 
zember 18717*) zu Grunde zu legen; die im aktiven Militärdienste. 
stehenden Personen bleiben überall, und insbesondere auch bei der 
nach §. 89. Nr. 1 vorzunehmenden Vertheilung außer Berechnung. 

Ergeben sich bei der Berechnung. der auf die einzelnen Wahl¬ 
verbände entfallenden Zahl von Abgeordneten Bruchtheile, so 

*) vgl. jetzt Kreis O. § 111. 
) jetzt 1880.
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werden dieselben nach §. 93. nur insoweit berücksichtigt, als sie 
½ erreichen oder übersteigen. 

Uebersteigen sie ½ so werden sie für voll gerechnet, kommen 
siie ½ gleich, so bestimmt das durch die Hand des Landraths zu 
ziehende Loos, welchem der bei der Vertheilung betheiligten Wahl¬ 
verbände der Bruchtheil für voll gerechnet werden soll. 

Die Bestimmungen des §. 93. finden jedoch auf diejenigen 
Fälle keine Anwendung, in denen dem Wahlverbande der Städte, 
bezw. der in einem Kreise vorhandenen einzigen Stadt nach der 
Bevölkerungszahl in Gemäßheit des §. 89. Nr. 1 Satz 2 die Hälfte, 
bezw. ein Drittel der Gesammtzahl aller Abgeordneten zufällt. 
Denn die Anwendung jener Bestimmungen würde unter Um¬ 
ständen dahin führen, daß der Wahlverband der Städte bezw. 
die in einem Kreise vorhandene einzige Stadt mehr als die 
Hälfte, bezw. ein Drittel sämmtlicher Abgeordneten erhalten würde, 
während nach der dispositiven Vorschrift im §. 89. Nr. 1 Satz 2 
die Zahl der städtischen Abgeordneten die Hälfte, bezw. ein Drittel 
der Gesammtzahl aller Abgeordneten nicht übersteigen darf. 

Wenn also beispielsweise in einem Kreise, in welchem nur 
eine Stadt vorhanden ist, die Zahl der Abgeordneten 26 beträgt 
und die Stadt nach ihrer Bevölkerungszahl ein Drittel der Ge¬ 
sammtzahl der Abgeordneten zu erhalten hat, so würden auf die 
Stadt 8½, auf das platte Land 172# Abgeordnete entfallen. 
Gleichwohl erhält die Stadt nur 8 und das platte Land 18 Ab¬ 
geordnete. Denn wollte man der ersteren 9 Abgeordnete über¬ 
weisen, so würde die Zahl der städtischen Abgeordneten ein Drittel 
der Gesammtzahl aller Abgeordneten übersteigen. 

Ebenso erhalten in dem Falle, wo auf den Wahlverband der 
Städte, und auf das platte Land beispielsweise je 166 Abgeordnete 
entfallen, die Städte zusammen nur 16, das platte Land 17 Ab¬ 
geordnete. 

Von der letzteren Zahl entfallen hinwiederum auf jeden der 
beiden Wahlverbände der größeren Grundbesitzer und der Land¬ 
gemeinden je 8½ Abgeordnete und hat demgemäß das Loos zu 
entscheiden, welcher von den beiden Verbänden 9 und welcher 
8 Abgeordnete zu erhalten hat. 

Ueber das Ergebniß der Feststellung der Zahl der Mitglieder 
des Kreistages, sowie über die Vertheilung des Kreistagsab¬ 
eordneten auf die einzelnen Wahlverbände ist eine besondere 
erhandlung aufzunehmen und von dem Landrathe, den drei 

Mitgliedern des Kreistags und dem vereideten Protokollführer 
zu vollziehen.
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Zu Artikel 5. 

11. Der Feststellung der Zahl der Mitglieder des Kreistages, sowie 
der Veriheilung der Kreistagsabgeordneten auf die einzelnen Wahlver¬ 
bände u. s. w. ist überall die durch die Volkszählung vom 1. Dezember 
1871 ermittelte ortsanwesende Bevölkerung mit Ausschluß der im 
aktiven Militärdienste stehenden Personen zu Grunde zu legen. Die 
Wohnbevölkerung kann hierzu nicht benutzt werden, da dieselbe von dem 
statistischen Bureau aus den Zählkarten nicht besonders zusammengestellt 
worden ist. Das statistische Bureau ist übrigens von mir veranlaßt worden, 
die definitiven Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1871 den 
Landräthen unmittelbar und ungesäumt mitzutheilen. 

Artikel 6. 

1. Sobald die Zahl der von dem Verbande der Land¬ 
gemeinden zu wählenden Abgeordneten feststeht, werden durch 
den Landrath in räumlicher Abrundung und nach Maßgabe der 
Bevölkerung Wahlbezirke dergestalt gebildet, daß jeder die Wahl 
von einem bis zwei Abgeordneten zu vollziehen hat. (C. 91.) 

Es ist hierbei die Civil=Bevölkerungszahl aller derjenigen 
selbstständigen Gutsbezirke und Gemeinden zu Grunde zu legen, 
welche in den Verzeichnissen II und III (Art. 1.) aufgeführt #nd 
mit Einschluß der in demselben wohnenden Grundbesitzer, Gewerbe¬ 
betreibenden und Bergwerksbesitzer, welche zum Wahlverbande der 
größeren Grundbesitzer gehören. 

2. Der F. 91. enthält bezüglich der Bildung der Wahlbezirke 
die fernere Bestimmung, daß dichelbe unter möglichster Anlehnung 
an die Amtsbezirke erfolgen solle. Die über die Bildung der 
Amtsbezirke ergehende besondere Instruktion wird den Landräthen 
die Aufstellung eines vorläufigen Tableaus für die Amtsbezirke 
übertragen, auf Grund dessen demnächst nach Maßgabe des §. 49. 
die Verhandlung mit den Betheiligten zu erfolgen hat. # · 

Soweit dießes Tableau alsdann bereits aufgestell sein wird, 
ist dasselbe bei der Abgrenzung der Wahlbezirke möglichst zu be¬ 
rücksichtigen. 

3. Ferner ist darauf zu achten, daß die einzelnen Wahl¬ 
bezirke eine solche Bevölkerungszahl enthalten, bei welcher für 
die demnächste Vertheilung der Abgeordneten auf dieselben die 
Anwendung der Bestimmungen des §. 93. Absatz 2, und ins¬ 
Sreenteere die Entscheidung durch das Loos möglichst vermieden 
wird. 

Ob die Wahlbezirke so abzugrenzen sind, daß jeder derselben 
nur einen oder zwei Abgeordnete zu wählen hat, wird von den
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besonderen Verhältnissen eines jeden Kreises abhängen. Es wird 
hierbei insbesondere in Betracht kommen: die größere oder 
geringere Zahl der von dem Wahlverbande der Landgemeinden 
insgesammt zu wählenden Abgeordneten, die größere oder ge¬ 
ringere Einwohnerzahl und räumliche Ausdehnung der einzelnen 
Wahlbezirke. Im Allgemeinen wird es sich zur Erleichterung des 
Wahlgeschäftes empfehlen, die Größe der Wahlbezirke so zu be¬ 
messen, daß auf einen jeden nur ein Abgeordneter entfällt. 

4. Befinden sich in einem Wahlbezirke zwei oder mehrere 
selbstständige Güter, deren jedes zu weniger als 20 Thaler 
Grund= und Gebäudesteuer veranlagt ist, so sind die Besitzer der¬ 
selben durch den Landrath in Gemäßheit des §. 99. dergestalt 
zu Gesammt= (Kollektiv=) Stimmen zu vereinigen, daß auf jede 
Stimme, so weit möglich, ein Grund= und Gebäudesteuerbetrag 
von 20 Thlr. entfällt. Auch hat der Landrath die Art zu regeln, 
in welcher das Kollektiv=Stimmrecht auszuüben ist. 

Diese Regelung wird, wenn nur zwei selbstständige Güter 
in einem Wahlbezirke vorhanden sind, am zweckmäßigsten in der 
Art erfolgen, daß das Kollektiv=Stimmrecht abwechselnd von dem 
einen und dem anderen Besitzer derselben ausgeübt, die Reihen¬ 
folge, in welcher dasselbe auszuüben ist, aber durch das Loos be¬ 
stimmt wird. 

Sind drei oder mehrere selbstständige Güter in einem Wahl¬ 
bezirke vorhanden, so wird zu bestimmen sein, daß die Besitzer 
derselben vor jeder Wahl einen aus ihrer Mitte durch absolute 
Stimmenmehrheit zu wählen haben, welcher das Wahlrecht für 
alle auszuüben hat. 

Wenn in dem letztgedachten Falle von den betheiligten Gütern 
an Grund= und Gebäudesteuer zusammen der Betrag von 40 oder 
mehr Thalern aufkommt, so haben die Besitzer zur Ausübung des 
Wahlrechts zwei oder mehrere aus ihrer Mitte zu wählen, so daß 
auf jede Stimme, soweit möglich, ein Grund= und Gebäudesteuer¬ 
betrag von 20 Thalern entfällt. 

Befindet sich in einem Wahlbezirke nur ein selbstständiges 
Gut, welches zu weniger als 20 Thaler Grund= und Gebäude= 
steuer veranlagt ist, so ist der Besitzer desselben gleich den übrigen 
Besitzern selbichtandiger Güter bei der Abgeordnetenwahl für ch 
allein eine Stimme zu führen berechtigt. 

5. In gleicher Weise, wie die Besitzer der im §F. 99. ge¬ 
dachten Güter sind in Gemäßheit des §. 101. durch den Landrath 
auch diejenigen in einem Wahlbezirke vorhandenen zwei oder 
mehrere Gemeinden zu Gesammt= (Kollektiv=) Stimmen zu ver¬ 
einigen, deren jede weniger als 20 Thaler Grund= und Gebäude¬
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ſteuer (vergl. Art. 4, Abſatz 3) entrichtet und zugleich weniger 
als 100 Einwohner zählt. 

Behufs Regelung der Ausübung dieſes Kollektivſtimmrechts 
wird anzuordnen ſein, daß jede der Gemeinden nach Maßgabe 
der Vorschriften des §. 100. einen Wahlmann zu wählen hat, 
und daß demnächst, wenn drei oder mehrere Gemeinden in einem 
Wahlbezirke vorhanden sind, die Wahlmänner derselben einen 
oder, sofern die Einwohnerzahl der Gemeinden zusammen 400 
und mehr beträgt, zwei beziehungsweise drei u. . w. Kollektiv= 
Wahlmänner aus ihrer Mitte durch absolute Stimmenmehrheit 
u wählen haben, welchen die Vertretung der Gemeinden bei der 
bgeordnetenwahl obliegt; daß dagegen, wenn nur zwei Gemeinden 

vorhanden sind, das Kollektiostimmrecht derselben abwechselnd 
durch den von der einen und den von der anderen Gemeinde 
gewählten Wahlmann ausgeübt, die Reihenfolge, in welcher dasselbe 
auszullben ist, aber durch das Loos bestimmt wird. 

Befindet sich in einem Wahlbezirke nur eine Gemeinde, welche 
weniger als 20 Thaler Grund= und Gebäudesteuer entrichtet und 
zugleich weniger als 100 Einwohner zählt, so ist dieselbe gleich 
den übrigen Gemeinden von weniger als 400 Einwohnern be¬ 
rechtigt, für sich allein einen Wahlmann zur Abgeordnetenwahl 
zu entsenden. 

6. Die Vertheilung der Abgeordneten auf die einzelnen länd¬ 
lichen Wahlbezirke (§. 91.) erfolgt nach Maßgabe der Bevölkerung 
durch den Landrath"'") unter Hunehung dreier Mitglieder des 
Kreistages (Artikel 5, Absatz 1) und eines vereideten Protokoll= 
führers. Das Ergebniß derselben ist in einem besonderen Protokoll. 
niederzulegen. 

7. Auf Grund dieser Vorarbeiten ist (unter Lenuung. des 
unter D. beigefügten Formulars) ein Verzeichniß (IV.) der Wahl¬ 
bezirke aufzustellen, in welchem die zu jedem Wahlbezirke gehörigen 
einzelnen Gemeinden und selbstständigen Güter nebst ihrer Ein¬ 
wohnerzahl, sowie die zu demselben gehörigen Gewerbetreibenden 
und Bergwerksbesitzer, ingleichen die Zahl der von jedem Wahl¬ 
bezirke zu wählenden Abgeordneten anzugeben sind. Bei den nach 
§§. 99. und 101. zu Gesammt= (Kollektiv=) Stimmen vereinigten 
Gütern und Gemeinden ist zu vermerken, in welcher Art von 
ihnen das Kollektivstimmrecht auszuüben ist. 

Zu Artikel 6. 

13. Wie sich aus der Bestimmung Nr. 1 Absatz 2 ergiebt, ist bei 
der Bildung der Wahlbezirke für den Verband der Landgemeinden die 

*) vgl. jetzt Kreis O. § 111.
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Bevölkerungszahl derjenigen selbstständigen Gutsbezirke außer Betracht zu 
lassen, deren Besitzer zum Wahlverbande der größeren ländlichen Grund¬ 

besitzer gehören, während andererseits diejenigen Grundbesitzer, Gewerbe¬ 

treibenden und Bergwerkbesitzer dabei zu berücksichtigen sind, welche zwar 

dem Wahlverbande der größeren Grunbdbesitzer angehören, ihren Wohnsitz 

jedoch in Landgemeinden oder in solchen Gutsbezirken haben, welche zu 
dem Wahlverbande der Landgemeinden gehören. 

14. Es ist von einer Seite gewünscht worden, es möge bei der 
Bildung der Wahlbezirke auch auf die Zahl der für dieselben sich er¬ 
gebenden Wahlstimmen Rücksicht genommen werden. Dies darf jedoch 
nur insoweit geschehen, als dadurch der Grundsatz, daß die Wahlbezirke 
in räumlicher Abrundung und nach Maßgabe der Bevölkerung ge¬ 
bildet werden sollen, nicht verletzt wird. 

Artikel 7. 

1. Gleichteitig hat in derselben Weise, wie die Vertheilung 
der von dem Wahlverbande der Landgemeinden zu wählenden 
Abgeordneten auf die Eeinzeln ländlichen Wahlbezirke (Art. 6. 
Nr. 6) nach §§. 92. und 93. Vertheilung der von dem Wahl¬ 
verbande der Städte zu wählenden Abgeordneten auf die einzelnen 
Städte des Kreises zu erfolgen. 

2. Sind in einem Kreise mehrere Städte vorhanden, auf 
welche nach Maßgabe itrer Seelenzahl nicht je ein Abgeordneter 
fällt, so werden diese Städte behufs der Wahl mindestens eines 
gemeinschaftlichen Abgeordneten zu einem Wahlbezirke vereinigt. 

3. Ist in einem Kreise neben anderen großen Städten nur 
eine Stadt vorhanden, welche nach ihrer Seelenzahl nicht einen 
Abgeordneten zu wählen haben würde, so ist derselben gleichwohl 
ein Abgeordneter zu überweisen. 

4. Die Feststellung der auf einzelne Städte bezw. Städte¬ 
Wahlbezirke entfallenden Zahl von Abgeordneten geschieht in der 
Weise, daß zunächst durch Division mit der Zahl der städtischen 
Abgeordneten in die Gesammteinwohnerzahl aller Städte die auf 
einen Abgeordneten fallende Einwohnerzahl und sodann durch 
Division mit dieser Zahl in die Bevölkerungszahlen der einzelnen 
Städte bezw. Städtewahlbezirie die jeder bezw. jedem der letzteren 
zukommende Zahl von Abgeordneten ermittelt wird. Ergeber sich 
bei dieser Berechnung für die einzelnen Städte bezw. Städtewahl¬ 
bezirke neben ganzen Theilen Bruchtheile, so ist in Betreff der 
letzteren nach den Bestimmungen des F§. 93. mit folgenden Maß¬ 
gaben zu verfahren: ç 

a) Wenn der im §. 93. vorgeschriebene Ausfall der ½ nicht 
erreichenden Bruchtheile zur Folge hat, daß die Zahlen
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der auf die einzelnen Städte bezw. Städtewahlbezirke zu 
vertheilenden Abgeordneten zuſammengenommen die Ge¬ 
sammtzahl der, §. 89. Nr. 1, auf die städtische Bevölkerung 
fallenden Abgeordneten nicht erreichen, so erhält diejenige 
Stadt bezw. derjenige Städtewahlbezirk den übrig bleibenden 
Abgeordneten, für welche bezw. für welchen die Berechnung 
den größesten ½ sich am meisten nähernden Bruchtheil 
ergeben hat. 

b) Wenn die Anrechnung der ½ erreichenden oder über¬ 
steigenden Bruchtheile für voll zur Folge hat, daß die 
Zahl der auf die einzelnen Städte bezw. Städtewahlbezirke 
zu vertheilenden Abgeordneten zusammengenommen die 
Gesammtzahl der nach §. 89. Nr. 1 auf die städtische Be¬ 
völkerung fallenden Abgeordneten übersteigen, so erhält, 
unbeschadet der Bestimmungen im 2. und 3. Absatze des 
§. 92. diejenige Stadt, bezw. derjenige Städtewahlbezirk 
einen Abgeordneten weniger, für welche bezw. für welchen 
die Berechnung den kleinsten, hinter einem ganzen Theile 
am weitesten zurückoleibenen Bruchtheil ergeben hat. 

Haben also beispielsweise d#e 7 Städte eines Kreises mit 
einer Gesammt=Einwohnerzahl von 40,392 Seelen im Ganzen 17 
Abgeordnete zu wählen, so entfällt auf eine Zahl von 2376 
städtischen Einwohnern 1 Abgeordneter. 

Die Stadt B. hat 24,365 Einwohner, R. 8176, Fr. 3342, 
Fl. 1932, Pr. 1532 und Rh. 1045. 

Da keine der drei Städte Fl., Pr. und Rh. die Zahl von 
2376 für sich erreicht, so sind dieselben zu einem Wahlbezirke zu 
vereinigen. 

Es berechnet sich dann die Zahl der Abgeordneten für 
die Stadt B. auf 10% (weniger als ½) also 10, 

RNR. auf 3½# dessl.) 3, 

Fr. auf 135 desgl.) 1, 
für die Städte Fl., Pr. und Rh. mit zusammen 

4509 Einwohnern auf 1 (mehr als ½), 
also auf * 

Summa. 16. 

Da aber der Wahlverband der Städte 17 Abgeordnete zu 
erwählen hat, so erhält die Stadt R., welche den größten ½ sich 
am meisten nähernden Bruchtheil aufzuweisen hat, 4 Abgeordnete. 

Hätte jedoch bei gleicher Gesammtzahl der städtischen Be¬ 
völkerung und bei, gieicher Gesammtzahl der von derselben zu er¬ 
wählenden Abgeordneten
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B. 240965 
½ 

Frr. 34642 
Fl., Pr. und Rh. zus. 3,409 

40,392 Einwohner,. 
so würde zu erhalten haben: 

B.. 10/ (über ½) also 11, 

R. s (Ddesgl.) 4, 
Fr. . . . . 133(desgl.) -2, 
Fl., Pr. u. Rh. 15 (unter ½2) = 1, 

Summa 18 Abgeordnete; 
es würde also 1 Abgeordneter zu viel vertheilt sein, und würden 
demgemäß, da Fl., Pr. und Rh. mindestens einen gemeinschaft¬ 
lichen Abgeordneten erhalten müssen, der Stadt B., welche von 
den übrigen Städten den kleinsten Bruchtheil aufzuweisen hat, 
statt 11 nur 10 Abgeordnete zu überweisen sein. 

5. Unter Benutzung des unter E. beigefügten Formulars 
ist ein Verzeichniß (V.) der Städtewahlbezirke aufzustellen, in 
welchem die zu jedem Wahlbezirke gehörigen Städte nebst ihrer 
Einwohnerzahl und der Zahl der von jeder Stadt in Gemäßheit 
des §. 104. Absatz 2, zu wählenden Wahlmänner (je einer auf 
250 Einwohner) anzugeben sind. 

Zu Artikel 7. 

16. Die Bestimmungen unter Nr. 4 àa. und b. beruhen auf 
folgender Erwägung: 

Ermittelt man behufs der Untervertheilung der städtischen Abgeordneten 
auf die einzelnen Städte durch Divifion mit der Zahl der Letzteren in die 
Gesammt=Einwohnerzahl aller Städte die auf einen Abgeordneten fallende 
Einwohnerzahl und dividirt dann mit dieser in die Bevölkerungszahlen 
der einzelnen Städte, so liegt es in der Natur der Sache, daß nur eine 
genaue Addition der dabei sich ergebenden Brüche wieder genau die Ab¬ 
geordnetenzahl ergeben kann, von welcher man ausgegangen ist. Verändert 
man die Brüche, indem man diejenigen, welche unter ½ betragen, streicht, 
und die übrigen zu vollen Einheiten ergänzt, so ist es Zufall, wenn die 
Addition gleichwohl noch dasselbe Resultat liefert; sie kann eben so gut 
mehr als weniger ergeben. Das Verfahren des § 93. der Kreisordnung 
läßt sich daher nur da strikt anwenden, wo die resultirende Gesammtzahl 
der Abgeordneten oder doch wenigstens die in Berechnung zu ziehenden 
Bevölkerungszahlen nicht schon im Voraus anderweitig als feststehend ge¬ 
geben sind. Da bei der Untervertheilung der städtischen Abgeordneten
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auf die einzelnen Städte beziehungsweise Städte=Wahlbezirke weder das 
eine noch das andere der Fall ist, so bedurfte es zur Ausführung der 
Bestimmungen des §. 92. einer Ergänzung der im §. 93 vorgeschriebenen 
Berechnungsweise. Die zu diesem Behufe unter Nr. 3a. und b. des 
Artikels 7 der Instruktion getroffenen Bestimmungen entsprechen der ratio 
legis. 

Eine ähnliche Vervollständigung der Vorschriften über die Unter¬ 
vertheilung der auf die Wahlbezirke der Landgemeinden entfallenden Ab¬ 
geordneten erschien entbehrlich, da man es hier nicht mit feststehenden 
Bevölkerungszahlen zu thun, es vielmehr in der Hand hat, die Wahl¬ 
bezirke so zu bilden, daß auch bei strikter Anwendung der im §F. 93. vor¬ 
geschriebenen Berechnungsweise die gesetzliche Zahl von Abgeordneten 
herauskommt. 

Artikel 8. 

Sobald die Aufstellung der Verzeichnisse der Wahlberechtigten 
F#etikel 1) beendigt ist, werden dieselben nach §. 110. durch das 
reisblatt oder wo ein solches nicht besteht, durch das Amtsblatt 

zur öffentlichen Kenntniß gebracht. 
Anträge auf Berichtigung dieser Verzeichnisse sind binnen 

einer Frist von vier ochen nach Ausgabe des Blattes durch 
welches das Verzeichniß veröffentlicht worden ist, bei dem Land¬ 
rathe anzubringen, gegen dessen Entscheidung die Berufung an 
das Verwaltungsgericht innerhalb 10 Tagen?) stattfindet. Die 
Berufung ist bei dem Landrathe einzulegen. In der öffentlichen 
Bekanntmachung ist hierauf ausdrücklich hinzuweisen. 

Artikel 9. 

In gleicher Weise wird nach §. 111. die Vertheilung der 
Kreistags=Abgeordneten auf die einzelnen Wahlverbände (Artikel 5), 
das Verzeichniß der Wahlbezirke für die Landgemeinden und die 
zum Verbande derselben gehörigen selbstständigen Gutsbezirke, 
Gewerbetreibenden und Bergwerksbesitzer (Artikel 6 Nr. 7), sowie 
die Vertheilung der Abgeordneten auf die einzelnen ländlichen 
Wahlbezirke (Artikel 6 Nr. 6) und der städtischen Abgeordneten 
auf die einzelnen Städte (Artikel 7 Nr. 1—3) bezw. das Ver¬ 
zeichniß der Städtewahlbezirke (Artikel 7 Nr. 5) durch das Kreis¬ 
bezw. Amtsblatt zur öffentlichen Kenntniß gebracht. 

Binnen einer Frist von vier Wochen nach Ausgabe des 
betreffenden Blattes ist die Beschwerde an das Verwaltungs¬ 

*) jetzt an den Bezirksausschuß binnen zwei Wochen. Vgl. KreisO. 
8 110 Abf. 2.
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gericht zulässig. Dieselbe ist dem Landrathe einzureichen. In 
vder offentlichen Bekanntmachung ist hierauf ausdrücklich hinzu¬ 
weisen.“) 

Artikel 10. 

Die gegen die Verzeichnisse der Wahlberechtigten und der 
Wahlbezirke, sowie gegen die Vertheilungspläne eingelegten Be¬ 
rufungen sind von dem Landrathe mit seiner Gegenerklärung ein¬ 
zureichen. 

Die erfolgte Bildung der Verwaltungsgerichte wird seiner 
Zeit durch die Amtsblätter bekannt gemacht werden. 

Artikel 11. 

Nach Ablauf der in den Artikeln 8 und 9 vorgesehenen 
Fristen, bezw. nach Erledigung der gegen die Verzeichnisse der 
Wahlberechtigten und Wahlbezirke, sowie gegen die Vertheilungs¬ 
pläne eingelegten Berufungen, sowie nach event. vorheriger Be¬ 
richtigung der Verzeichnisse und Vertheilungspläne ist zur Wahl 
der Kreistags=Abgeordneten zu schreiten. 

Die Wahlen in dem Verbande der Landgemeinden erfolgen 
vor den Wahlen in dem Verbande der größeren Grundbesitzer 
(§. 108. erster Absatz). 

Artikel 12. 

Zunächst wählt jede Landgemeinde die ihr nach dem Ver¬ 
zeichnisse III. zukommende Zahl von Wahlmännern. 

Bezüglich der Wahl der von den zu einer Kollektivstimme 
vereinigten Landgemeinden zu wählenden Wahlmänner wird auf 
die Bestimmungen im Artikel 6 Nr. 5 verwiesen. 

Die Wahlmänner der Landgemeinden werden in Gemähheit 
des §. 100. von der Gemeindeversammlung, in denjenigen Land¬ 
gemeinden aber, in welchen eine gewählte Gemeindevertretung 
besteht, von der letzteren und dem Gemeinde=Vorstande aus der 
Zahl der stimmberechtigten Gemeindemitglieder 
durch absolute Stimmenmehrheit gewählt. Für die Wahlen sind 
folgende Bestimmungen maßgebend: 

1. Für jede Gemeinde, mit Ausnahme derjenigen, in welchen 
eine gewählte Gemeindevertretung besteht, ist nach Anleitung des 
unter F. beigefügten Formulars von dem Gemeindevorsteher 
sSthbee, Scholze, Richter, Dorfrichter) eine Wählerliste aufzu¬ 
tellen. 

*) Kreis O. § 112a.



368 Anhang. III. 

In derſelben ſind alle ſtimmberechtigten Mitglieder der Ge— 
meinde in alphabetiſcher Ordnung zu verzeichnen. 

Ausgeſchloſſen von der Theilnahme an der Wahl in der 
Gemeindeversammlung und demgemäß in die Wählerliste nicht 
mitaufzunehmen sind diejenigen, welche nach dem durch das 
Kreis= bezw. Amtsblatt bekannt gemachten Verzeichnisse I. zum 
Wohverbande der größeren Grundbesitzer gehören (§. 100. letzter 

atz). 
Die Theilnahme an dem Stimmrechte und die Art der Aus¬ 

übung desselben in der Gemeindeversammlung wird durch die in 
der Gemeinde bestehende Ortsverfassung bestimmt (§. 3. des Ge¬ 
setzes, betr. die Landgemeinde=Verfassungen in den sechs östlichen 
Provinzen vom 14. April 1856). Abänderungen und Ergänzungen 
der bestehenden Ortsverfassung, sowie die Einführung einer ge¬ 
wählten Gemeindevertretung haben, sofern sich hierzu ein g. 
dürfniß ergiebt, auf dem in den S§. 4.—8. des Gesetzes vom 
14. April 1856 vorgeschriebenen Wege zu erfolgen. 

Sind in einer Gemeinde in Gemäßheit der Bestimmungen 
des §. 5. Nr. 3 und 4 a. a. O. den Besitzern solcher Grund¬ 
stücke, welche die übrigen an Werth und Größe übersteigen, mehr 
als eine Stimme beigelegt, oder sind die Gemeindemitglieder 
in Ansehung ihrer Theilnahme am Stimmrechte in verschiedene 
Klassen getheilt, so ist bei jedem Gemeindemitgliede in einer 
besonderen Rubrik zu vermerken, wie viel Stimmen dasselbe zu 
führen berechtigt ist (z. B. der Lehnschulzen=Gutsbesitzer zwei 
Stimmen, die Bauern je 1, die Halbbauern je ½, Kossäthen je 
¼ Stimme). " 

In denjenigen Gemeinden, in welchen gemäß §. 5. Nr. 5 
a. a. O. eine Vertretung der zu Gesammt= (Kollektiv=) Stimmen 
verbundenen Besitzer kleinerer nicht gespannfähiger Grundstücke 
durch aus ihrer Mitte gewählte Abgeordnete stattfindet, werden 
die letzteren in die Wählernsste aufgenommen und dabei vermerkt, 
wie viele Stimmen jeder Abgeordnete zu führen berechtigt ist. 

2. Die Wählerliste ist mindestens drei Tage lang öffentlich 
auszulegen. Der Tag, an welchem die Auslegung beginnt, sowie 
das Lokal, in welchem die Auslegung stattfindet, ist vor dem Be¬ 
ginne der letzteren in ortsüblicher Weise bekannt zu machen. 

3. Innerhalb drei Tagen nach dem Beginne der gemäß Nr. 2 
bekannt gemachten Auslegung der Wählerliste kann jedes Mit¬ 
glied der Gemeinde gegen die Richtigkeit derselben bei dem Ge¬ 
meindevorsteher Einwendungen erheben. Der Gemeindevorstand 
(Gemeindevorsteher und Schöffen) hat darüber binnen drei Tagen 
zu entscheiden, und die Entscheidung den Antragstellern mitzu¬
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theilen. Gegen diese Entscheidung steht binnen weiteren acht 
Tagen die Berufung an den Landrath als Kommunal=Aufsichts¬ 
behörde, bei den späteren Wahlen an den Kreisausschuß (§F. 135. 
Nr. IX. 10) offen."“) 

4. Im Falle einer Berichtigung der Wählerliste sind die 
Gründe der Streichungen und Nachtragungen in derselben unter 
Angabe des Datums kurz zu vermerken. 

Die etwaigen Belagsstücke sind der Liste beizufügen. 
Nach Erledigung der gegen die Wählerliste erhobenen Ein¬ 

wendungen ist dieselbe von dem Gemeindevorsteher abzuschließen 
und nachdem von ihm der Wahltermin bekannt gemacht worden 
ist, mit der am Schlusse des Formulars angegebenen Bescheinigung 
zu versehen. 

. Für diejenigen Gemeinden, in welchen eine gewählte Ge¬ 
meindevertretung besteht oder eingeführt wird, erfolgt die Auf¬ 
stellung der Wählerliste nach dem unter G. anliegenden Formular. 
de dieſelbe ſind die Mitglieder des Gemeindevorſtandes und der 
emeindevertretung in alphabetiſcher Ord#ung zu verzeichnen und 

unter derselben die erfolgte rechtzeitige Einladung derselben zu 
bescheinigen. Einer Auslegung dieser Liste bedarf es nicht. 

6. Der Wahltermin für die Wahl der Wahlmänner der 
Landgemeinden wird von dem Landrathe anberaumt. 

7. Acht Tage vor der Wahl werden die Wähler jeder Ge¬ 
meinde zu der Wahl mittelst schriftlicher Einladung oder orts¬ 
üblicher Bekanntmachung durch den Gemeindevorsteher berufen. 
Die Einladung und Bekanntmachung muß das Lokal, den Tag 
und die Stunde der Wahl genau bestimmen (§. 1. des Wahl¬ 
reglements). 

8. Die Wahlhandlung wird von dem Wahlvorsteher durch 
Vorlesung des Wahlreglements und Mittheilung des wesentlichen 
Inhalts des Artikels 12. Nr. 8—27 der gegenwärtigen Instruktion 
eröffnet. 

Alsdann werden die Namen aller stimmberechtigten Gemeinde¬ 
mitglieder in der Reihenfolge verlesen, wie sie in der Wählerliste 
verzeichnet sind. 

Nach erfolgter Verlesung der Liste haben sich bei dem Wahl¬ 
vorsteher diejenigen Personen zu melden, welche als Vertreter 
solcher Gemeindemitglieder erschienen sind, die in der persönlichen 
Ausübung des Stimmrechts ortsverfassungsgemäß durch dritte 
Personen vertreten werden können (z. B. Minderjährige durch 
ihren Vater, Stiefvater oder Vormund, die Ehefrau durch ihren 
Ehemann u. s. w., efr. §. 6. des Gesetzes vom 14. April 1856). 

*) jetzt Zuständ. Ges. 88 27, 28. 

Verw.= Org.=Gesetze. 2. Aufl. 24
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Der Wahlvorſteher prüft die Legitimation dieſer Perſonen 
und trag diejenigen derſelben, deren Legitimation er anerkennt, 
in die Wählerliſte neben den Namen der durch ſie vertretenen 
Perſonen in die Rubrik Bemerkungen ein. 

Ueber Einwendungen, welche gegen die Entſcheidungen des 
Wahlvorſtehers erhoben werden, hat der Wahlvorſtand nach ſeiner 
erfolgten Konſtituirung zu beſchließen. 

Alle anweſenden in die Wählerliſte nicht aufgenommenen 
Perſonen werden mit Vorbehalt der ſpäteren Wiederzulaſſung 
bezw. Ausschließung derjenigen Personen, hinsichtlich deren Legi¬ 
timation auf die Entscheidung des Wahlvorstandes provocirt 
worden ist, zum Abtreten veranlaßt und wird so die Wahlver¬= 
sammlung konstituirt. 

Später erscheinende stimmberechtigte Gemeindemitglieder bezw. 
deren Vertreter (Nr. 8. Absatz 3) melden sich bei dem Wahlvor¬ 
steher und können — letztere sofern ihre Legitimation anerkannt 
wird — an den noch nicht geschlossenen Wahlen Theil nehmen 
(§. 5. Abs. 3°) des Wahlreglements). 

In Gemeinden, in welchen eine gewählte Gemeindevertretung 
besteht, dürfen auch diejenigen Mitglieder des Gemeindevorstandes 
und der Gemeindevertretung, deren Name etwa aus Versehen in 
die Wählerliste nicht mit ausgenommen worden ist, an der Wahl 
Theil nehmen. Dieselben sind in der Wählerliste nachzutragen. 

9.*)Nach Konstituirung der Wahlversammlung erfolgt die 
Bildung des Wahlvorstandes. 

Der Wahlvorstand besteht aus dem Gemeindevorsteher oder 
einem von ihm ernannten Wahlvorsteher und aus zwei von der 
Wählerversammlung zu wählenden Beisitzern. Der Wahlvorstand 
bestimmt den Protokollführer und zwei Stimmzähler (§. 2. des 
Wahlreglements). 

Zum Protokollführer kann auch ein nicht stimmberechtigtes 
Gemeindemitglied ernannt werden. Findet sich in der Gemeinde 
keine zur Führung des Protokolls geeignete Person, so kann dasselbe 
von dem Wahlvorsteher geführt werden. 

Sind so viele stimmberechtigte Gemeindemitglieder, als zun 
Besetzung der Stellen von zwei Beisitzern und zwei Stimmzählern 
erforderlich sind, nicht anwesend, oder überhaupt nicht vorhanden, 

so ist das Amt des Stimmzählers auf die, bezw. den Beisitzer zr 

*) jetzt Abs. 2. 
*) Geändert durch § 2 des neuen Wahlreglements. 
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10. Der Tisch, an welchem der Wahlvorstand Platz nimmt, 
ist so aufzustellen, daß derselbe von allen Seiten zugänglich ist. 
Auf diesen Tisch wird ein verdecktes Gefäß (Wahlurne) zum Hinein¬ 
legen der Stimmzettel gestellt. Vor dem Beginne der Abstimmung 
hat sich der Wahlvorstand davon zu überzeugen, daß dasselbe leer ist. 

11. Der Wahlvorsteher verpflichtet die Beisitzer, den Pro¬ 
tokollfführer und die Stimmzähler mittelst Handschlags an Eides¬ 
statt und konstituirt so den Wahlvorstand. « 

12. Während der Wahlhandlung dürfen im Wahllokale 
weder Diskuſſionen ſtattfinden, noch Ansprachen gehalten, noch 
Beschlüsse gefaßt werden. 

Ausgenommen hiervon sind die Diskussionen und Beschlüsse 
des Wahlvorstandes, welche durch die Leitung des Wahlgeschäfts 
bedingt sind. 

13. Der Wahlvorstand beschließt zunächst über die nach 
Nr. 8. seiner Entscheidung vorbehaltene Zulassung bezw. Aus¬ 
schließung der Vertreter stimmberechtigter Gemeindemitglieder. 

Nachdem den Beschlüssen desselben gemäß die Wählerliste be¬ 
richtigt, und die Zulassung bezw. Ausschließung der betreffenden 
Personen erfolgt ist, beginnt die Wahl. 

14. Jeder Wahlmann wird in einer besonderen Wahlhand¬ 
lung gewählt (§. 4. des Wahlreglements). 

15.".) Vor jedem Wahlgange wird einem jedem anwesenden 
Wähler durch die Stimmzähler ein mit dem Amtssiegel des Ge¬ 
meindevorstehers abgestempelter Stimmzettel eingehändigt, auf 
welchen er den Namen Dessenigen zu schreiben hat, dem er seine 
Stimme geben will. Schreibensunkundigen steht es frei, sich den 
Namen des Kandidaten durch einen anderen schreibenskundigen 
Wähler im Wahllokale selbst schreiben zu lassen. 

Sind in einer Gemeinde bestimmte Klassen von Gemeinde¬ 
mitgliedern oder einzelne Gemeindemitglieder zur Führung von 
mehr als einer Stimme in der Gemeindeversammlung berechtigt, 
so erhalten dieselben so viele Stimmzettel, wie sie Stimmen zu 
führen berechtigt sind. 

Sind in einer Gemeinde die Mitglieder derselben solcher¬ 
gestalt in verschiedene Stimmrechtsklassen getheilt, daß beispiels¬ 
weise der Lehnschulzen=Gutsbesitzer 2 Stimmen, jeder Bauer 1, 
jeder Halbbauer 1, jeder Kossäth ¼ Stimme führt und je 8 
Büdner aus ihrer Mitte je einen Abgeordneten zur Gemeinde¬ 
versammlung wählen, welcher je eine Stimme führt, so erhalten 
die Lehnschulzen=Gutsbesitzer 8 Stimmzettel, jeder Bauer 4, jeder 
  

*) Geändert durch § 3 des neuen Wahlreglements. 

24“
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Halbbauer zwei, jeder Kossäth einen, jeder Abgeordnete der Büdner 
je 4 Stimmzettel. 

16. Wählbar zum Wahlmanne ist nach §. 100. Absatz 2, 
bezw. §F. 106. Nr. 2 der Kreisordnung jedes stimmberechtigte Ge¬ 
meindemitglied, welches seit einem Jahre auf dem platten Lande 
des Kreises mit Grundbesitz angesessen ist, sowie ein Jeder, welcher 
zwar nicht mit eigenem Grundbesitze angesessen, in der Gemeinde¬ 
versammlung aber ortsverfassungsgemäß ein Stimmrecht auszu¬ 
üben befugt ist (efr. §. 6. des Gesetzes vom 14. April 1856) und 
seit einem Jahre in dem Kreise einen Wohnsitz hat. 

Außerdem gelten für die Wählbarkeit zum Wahlmann die 
im §. 96. für die Wahlberechtigung gegebenen Bestimmungen, 
d. h. der zu Wählende muß: 

a) Angehöriger des deutschen Reichs und selbstständig sein. 
Als selbstständig wird derjenige angesehen, welcher das 

21. Lebensjahr vollendet hat, sofern ihm das Recht, über 
sein Vermögen zu verfügen und dasselbe zu verwalten, 
nicht durch gerichtliche Anordnung entzogen ist; 

b) sich im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden. 

Das passive Wahlrecht geht verloren, sobald eines der vor¬ 
stehenden Erfordernisse bei den bis dahin Wählbaren nicht mehr 
zutrifft. Es ruht während der Dauer eines Konkurses, ferner 
während der Dauer einer gerichtlichen Untersuchung, wenn die¬ 
selbe wegen Verbrechen oder wegen solcher Vergehen, welche den 
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte nach sich ziehen müssen oder 
können, eingeleitet, oder wenn die gerichtliche Haft verfügt ist. 

17. Der Protokollführer ruft die Wähler, wie sie in der 
Wählerliste verzeichnet sind, auf, jeder Aufgerufene tritt an den 
Tisch, an welchem der Wahlvorstand sitzt, und wirft seinen Stimm¬ 
zettel in die Wahlurne. 

Der Stimmzettel muß derart zusammengefaltet sein, daß der 
auf ihm verzeichnete Name verdeckt ist. 

Stimmzettel, bei welchen hiergegen verstoßen ist, hat der 
Wahlvorsteher zurückzuweisen. Insbesondere hat derselbe auch 
darauf zu achten, daß — mit Ausnahme der unter Nr. 15 zweiter 
und dritter Absatz gedachten Fälle — nicht statt eines mehrere 
Stimmzettel abgegeben werden. 

18. Der Protokollführer vermerkt die erfolgte Stimmabgabe 
jedes Wählers, bezw. die Zahl der von ihm abgegebenen Stimm¬ 
zettel (Nr. 15 Absatz 2 und 3) neben dem Namen desselben in 
der dazu bestimmten Rubrik der Wählerliste. 

19. Sind keine Stimmzettel mehr abzugeben, so erklärt der 
Wahlvorstand die Wahl für geschlossen. Der Wahlvorsteher nimmt
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die Stimmzettel aus der Wahlurne und läßt dieselben zunächst 
uneröffnet durch einen Stimmzähler zählen. Ergiebt sich dabeie 
auch nach wiederholter Zählung eine Verschiedenheit von der eben¬ 
falls festzustellenden Zahl der nach dem Abstimmungsvermerke in 
der Wählerliste (Nr. 18) abgegebenen Stimmzettel, so ist dieses 
nebst dem etwa zur Aufklärung Dienlichen in dem Protokolle an¬ 
zugeben. 

20. Sodann eröffnet der Wahlvorsteher die Stimmzettel 
einzeln, verliest die darauf verzeichneten Namen und ein Stimm¬ 
zähler zählt dieselben laut. 

Der Protokollführer nimmt den Namen jedes Kandidaten 
in das Protokoll auf und vermerkt neben demselben jede dem 

Kandidaten zufallende Stimme. In gleicher Weise führt einer 
der Stimmzähler eine Gegenliste, welche ebenso wie die Wähler¬ 
liste beim Schlusse der Wahlhandlung von dem Wahlvorstande, 
den Stimmzählern und dem Protokollführer zu unterschreiben und 
dem Protokolle beizufügen ist. 

21.7) Ungültig sind: 
a) Stimmzettel, welche ungestempelt sind; 
b) Stimmzettel, welche keinen oder keinen lesbaren Namen 

enthalten; » 
c)Stimmzettel,auswelchendiePersondesGewähltennicht 

unzweifelhaft zu erkennen ist; 
d) Stimmzettel, auf welchen mehr als ein Name oder der 

Name einer nicht wählbaren Person bezeichnet ist. 

22. Ueber die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Stimmzettel 
entscheidet vorläufig der Wahlvorstand nach Stimmenmehrheit 
seiner Mitglieder. 

23. Die Stimmzettel, über deren Gültigkeit es nach Nr. 21 
einer Beschlußfassung des Wahlvorstandes bedurft hat, werden 
mit fortlaufenden Nummern versehen, dem Protokolle beigefügt, 
in welchem die Gründe kurz anzugeben sind, aus denen die Un¬ 
gürtigkeitsertlärung erfolgt ist. Die ungültigen Stimmen kommen 

ei Feststellung des Wahlergebnisses nicht in Anrechnung. 

24.“) Alle abgegebenen Stimmzettel, welche nicht nach Nr. 22 
dem Protokolle beizufügen sind, hat der Wahlvorsteher in Papier 
einzuschlagen und zu versiegeln, und so lange aufzubewahren, bis 
der Landrath durch Kreisblatt=Bekanntmachung die Vernichtung 
derselben anordnet (8. 113. der Kreisordnung). 

25. Als gewählt ist Derjenige zu betrachten, welcher die ab¬ 

*) Geändert durch § 3 des Wahlreglements.
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ſolute Stimmenmehrheit (mehr als die Hälfte der gültig abge— 
gebenen Stimmen) erhalten hat. Ergiebt sich keine absolute 

timmenmehrheit, so kommen diejenigen zwei Personen, welche 
die meisten Stimmen für sich haben, auf die engere Wahl. Haben 
mehr als zwei Personen die meisten und gleich viel Stimmen er¬ 
halten, so entscheidet das durch die Hand des Wahlvorstehers zu 
ziehende Loos darüber, wer auf die engere Wahl zu bringen ist; 
in gleicher Weise erfolgt die Entscheidung, wenn auch die engere 
Wahl keine Stimmenmehrheit ergiebt (§F.7.,') des Wahlreglements). 

26. Der gewählte Wahlmann muß sich, wenn er im Wahl¬ 
termin anwesend ist, sofort, sonst binnen drei Tagen, nachdem ihm 
die Wahl angezeigt worden ist, erklären, ob er dieselbe an¬ 
nehmen will. 

Annahme unter Protest oder Vorbehalt, sowie das Ausbleiben 
der Erklärung binnen drei Tagen gilt als Ablehnung. 

27. Erfolgt die Ablehnung sofort im Wahltermine, so hat 
der Wahlvorsteher alsbald eine neue Wahl vorzunehmen. 

Eroolgt die Ablehnung später oder geht binnen drei Tagen 
(Nr. 23) keine Erklärung des Gewählten ein, so hat der Wahl¬ 
vorsteher die Wähler, unter Beobachtung der unter Nr. 7 ge¬ 
ebenen Bestimmungen, unverzüglich zu einer neuen Wahl zu¬ 

uemmenzurusen. 
28. Ueber die Wahlhandlung ist nach Anleitung des unter 

H. beigefügten Formulars ein Protokoll aufzunehmen. 

Das Wahlprotokoll ist von dem Wahlvorsteher, den Beisitzern, 
den Stimmzählern und dem Protokollführer zu unterzeichnen und 
sogleich nach Abhaltung des Wahltermins nebst sämmtlichen Belag¬ 
stücken dem Landrathe einzureichen. 

Zu Artikel 12. 

18. Es findet sich nichts dagegen zu erinnern, daß den Gemeinde¬ 
vorstehern zur Erleichterung der Aufstellung der Wählerlisten nach For¬ 
mular F. gestattet wird, die stimmberechtigten Gemeindemitglieder in 
derselben, statt in alphabetischer Ordnung, in einer anderen ortsüblichen 
Reihenfolge, z. B. nach der Reihenfsolge der Hausnummern zu ver¬ 
zeichnen. 

19. Empfiehlt es sich nach den örtlichen Verhältnissen in dem For¬ 
mular F. oder in einem der anderen Formulare andere als die ge¬ 
wählten Berspiele aufzuführen, so findet sich auch hiergegen nichts zu 
erinnern. 

*“) jetzt § 8.
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20. Die nicht angesessenen Dorfeinwohner sind zur Theilnahme am 
Stimmrechte in den Landgemeinden der sechs östlichen Provinzen nicht 
berechtigt, sofern ihnen nicht etwa nachweislich bereits vor Emanation 
des Allgemeinen Landrechts dieses Recht zugestanden hat. Zwar enthält 
der §. 3. des Gesetzes vom 14. April 1856 die Vorschrift, 

daß die Theilnahme an dem Stimmrechte durch die in der 
Gemeinde bestehende Ortsverfassung bestimmt werde; 

dagegen schrieb der §. 20. Titel VII. Theil II. des Allgemeinen Land¬ 
rechts vor, 

daß nur die angesessenen Wirthe als Mitglieder der Gemeinden 
an den Berathschlagungen derselben Theil nehmen dürfen. 

Eine von dieser Gesetzesvorschrift abweichende Ortsobservanz hat sich 
seit Emanation des Allgemeinen Landrechts bis zum Erlaß des Gesetzes 
vom 14. April 1856 in keiner Landgemeinde ausbilden können, weil 
dieselbe gegen das Gesetz verstoßen haben würde, und eben so wenig ge¬ 
stattet das Gesetz vom 14. April 1856, nicht angesessenen Dorfeinwohnern 
ein Stimmrecht beizulegen. Wenn daher bisher an einzelnen Orten auch 
nicht angesessene Einwohner zu den Gemeinde=Versammlungen mit Stimm¬ 
berechtigung zugelassen worden sind, ohne daß ihnen dieses Recht nach¬ 
weislich schon vor Emanation des Landrechts zugestanden hat, so ist dies 
zu Unrecht und wohl zumeist in der mißverständlichen Annahme geschehen, 
daß, da dieselben als Hausväter der Schulgemeinde stimmberechtigt seien, 
ihnen auch das Stimmrecht in den Versammlungen der politischen Ge¬ 
meinde nicht vorenthalten werden dürfe. 

21. Wenn auch die unter Nr. 8—27 enthaltenen Bestimmungen 
über das Wahlverfahren etwas komplizirt erscheinen mögen, so ist doch 
eine Vereinfachung derselben nicht wohl ausführbar, ohne ausdrückliche 
Vorschristen des Gesetzes zu verletzen. Sie entsprechen übrigens im 
Wesentlichen den für die Reichstags= bezw. Landtagswahlen bestehenden 
Bestimmungen und darf erwartet werden, daß, da die Gemeindevorsteher 
in der Handhabung der letzteren schon einigermaßen geübt sind, es ihnen 
gelingen wird, auch die Bestimmungen der Instruktion über die Kreis¬ 
tagswahlen richtig zur Anwendung zu bringen. 

Zur möglichsten Verhütung formell ungültiger Wahlen wird es sich 
empfehlen, daß die Landräthe die Gemeindevorsteher über das Wahlver¬ 
fahren persönlich belehren und wollen die Herren Regierungs=Präsidenten 
dies den Landräthen zur besonderen Pflicht machen. 

Artikel 13. 

Nach Vollzug der Wahlmänner=Wahlen in den Landgemeinden 
stellt der Landrath auf Grund der Wahlprotokolle und der nach 
den Formularen B. und D. angefertigten Verzeichnisse der einzelnen 
Wahlbezirke (Artikel 6 Nr. 7), der zum Wahlverbande der Land¬
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gemeinden gehörigen Beſitzer lelbftständiger Gutsbezirke, Gewerbe¬ 
treibenden und Bergwerksbesitzer (Artikel 1 Nr. 11.) für jeden 
einzelnen Wahlbezirk nach Anleitung des unter J. Tolir, ieden 
Formulars eine Wählerliste auf, in welche die von den Gemeinden 
des Wahlbezirks gewählten Wahlmänner, die zu demselben ge¬ 
hörigen buchn ß elbstständiger Gutsbezirke, bezw. die Vertreter 
der zu Kollektivstimmen vereinigten selbstständigen Gutsbezirke, 
sowie die wahlberechtigten Gewerbetreibenden und Vergwerksbesiher 
in alphabetischer Ordnung, der Wahlort und der Wahlovorsteher 
einzutragen sind. 

Die Wählerlisten sind in dem Geschäftslokale des Landraths 
zu Jedermanns Einsicht auszulegen und die erfolgte Auslegung 

dverselben durch das Kreisblatt bekannt zu machen. 
Die in der Liste verzeichneten Personen werden durch den 

Landrath oder den von diesem hierzu ernannten Wahlvorsteher 
mittelst schristlicher Einladung gegen Empfangsbescheinigung, zur 
Wahl des bezw. der Kreistagsabgeordneten an dem von dem Land¬ 
rathe zu bestimmenden Tage und Wahlorte und zwar mindestens 
acht Tage vor dem Wahltermine zusammengerufen. Die Ein¬ 
ladung muß das Lokal, den Tag und die Stunde der Wahl genau 
bestimmen. 

Auf die Wahl selbst finden die Bestimmungen des Artikels 12 
mit folgender Maßgabe Anwendung: 

1. Die Prüfung der Legitimation der als Stellvertreter von 
Besitzern selbstständiger Gutsbezirke, Gewerbetreibenden 
und Bergwerksbesitzern erschienenen Personen erfolgt nach 
Maßgabe der Vorschriften des §. 98. letzter Absatz, bezw. 
der §§. 96. und 97. der Kreisordnung. Die Vollmachten 
müssen schriftlich ausgestellt sein. 

2. Bei dem Wahlakte hat nach §. 95. und 102. Absatz 1 jeder 
Berechtigte nur Eine Stimme. Auch als Stellvertreter 
können Personen, welche bereits eine Stimme führen, ein 
ferneres Stimarecht nicht ausüben. Ausgenommen sind 
die im §. 97. Nr. 7 bezeichneten Vertreter. 

3. Wählbar zum Kreistagsabgeordneten ist ein jeder, seit 
einem Jahre in dem Kreise angesessene ländliche Grund¬ 
besitzer, sowie ein Jeder, welcher in einer Versammlung 
der Verbände der größeren Grundtesitzer und der Land¬ 
eemeinden ein Wahlrecht ausübt (cfr. §§. 86. letzter Ab¬ 
atz, 97. und 98. Nr. 3. der Kreisordnung und §. 6. des 
Gesetzes vom 14. April 1856) und seit einem Jahre in dem 
Kreise einen Wohnsitz hat.
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Für die ländlichen Grundbesitzer ist sonach der persön¬ 
liche Wohnsitz im Kreise nicht erforderlich. 

Außerdem gelten für die Wählbarkeit zum Abgeordneten 
die in §. 96. für die Wahlberechtigung gegebenen Bestim¬ 
mungen. 

4. Die Wahl zum Kreistags=Abgeordneten darf von einem 
Kreisangehörigen (d. h. demjenigen, welcher innerhalb des 
Kreises einen Wohnsitz hat — §. 6. des Gesetzes) nur aus 
den im §. 8. des Gesetzes angegebenen Gründen abgelehnt 
werden. 

Lehnt ein Gewählter die Wahl ab und bleibt ungeachtet 
des Hinweises auf die Folgen einer ungerechtfertigten Ab¬ 
lehnung bei dieser Erklärung stehen, so ist, wenn die Er¬ 
klärung im Wahltermine selbst erfolgt, von dem Wahl¬ 
vorsteher sofort die Vornahme einer anderweiten Wahl zu 
veranlassen. Erfolgt die Ablehnung später, so ordnet der 
Landrath eine Neuwahl an. 

Zu Artikel 13. 

22. Die Befugniß des Landraths, die Leitung der Wahl des Kreis¬ 
tags=Abgeordneten im Wahlverbande der Landgemeinden den von ihm zu 
ernennenden Wahlvorstehern zu übertragen, gründet sich auf den §. 2. 
des Wahlreglements. Die Bestimmung des §. 103., wonach hiermit die 
Amtsvorsteher beauftragt werden sollen, ist für die ersten Wahlen noch 
nicht anwendbar. In der Auswahl der Wahlvorsteher ist der Landrath 
nicht beschränkt; es wird sich jedoch der Regel nach empfehlen, solche 
Personen zu ernennen, welche in dem Wahlbezirke ihren Wohnsitz haben. 

23. Die Einladung wie die Wahl erfolgen selbstverständlich für 
jedden Wahlbezirk besonders. 

Artikel 14. 

Nach Beendigung der Wahlen in dem Verbande der Land¬ 
gemeinden werden zur Wahl der von dem Wahlverbande der 
größeren Grundbesitzer zu wählenden Kreistags=Abgeordneten die 
zu diesem Verbande gehörigen, in dem Verzeichnisse I. (Artikel 1 
Nr. I.) aufgeführten Grundbesitzer, Gewerbetreibenden und Berg¬ 
werksbesitzer durch den Landrath mindestens acht Tage vor dem 
Wahltermine, mittelst schriftlicher Einladung gegen Empfangsbe¬ 
scheinigung, nach der Kreisstadt zusammenberufen. Die Einladung 
wut das Lokal, den Tag und die Stunde der Wahl genau be¬ 

mmen. 
Zur Benutzung bei der Wahlhandlung wird auf Grund des 

Verzeichnisses I. nach Anleitung des unter K. beigefügten For¬
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mulars eine Wählerliſte angefertigt, in welcher die wahlberechtigten 
Grundbesitzer, Gewerbetreibenden und Bergwerksbesitzer in alpha¬ 
betischer Ordnuug zu verzeichnen, auch der Wahlort und der 
Wahlvorsteher anzugeben sind. " 

Die Liste ist in dem Geschäftslokale des Landraths zu Jeder¬ 
manns Einsicht auszulegen und die erfolgte Auslegung durch das 
Kreisblatt bekannt zu machen. 

Auf die Wahl selbst finden die Bestimmungen des Artikels 13. 
sinngemäße Anwendung. 

Zu Artikel 14. 

24. Die von einer Seite vorgeschlagene Bildung besonderer Wahl¬ 

bezirke für den Wahlverband der größeren Grundbesitzer erscheint mit der 

Vorschrift des §. 94. der Kreisordnung nicht vereinbar und hat deshalb 

von der Aufnahme einer hierauf bezüglichen Bestimmung in die Instruktion 

abgesehen werden müssen. 

Artikel 15. 

Gleichzeitig mit den Wahlen der Wahlmänner in dem Wahl¬ 
verbande der Landgemeinden ist von dem Landrathe die Vornahme 
der Wahlen der städtischen Kreistags=Abgeordneten anzuordnen. 

Dieselben erfolgen nach ¾l¬ 104. in denjenigen Städten, welche 
für sich einen oder mehrere Abgeordnete zu wählen haben, durch 
den Magistrat und die Stadtverordneten=Versammlung, bezw. in 
Neuvorpommern und Rügen das bürgerschaftliche Repräsentanten¬ 
Kollegium, welche zu diesem Behufe unter dem Vorsitze des Bürger¬ 
meisters zu einer Wahlversammlung vereinigt werden. 

In denjenigen Städten, welche mit anderen Städten des 
Kreises zu einem Wahlbezirke vereinigt sind (Artikel 7), haben 
der Magistrat und die Stadiverordneten bezw. die bürgerschaftlichen 
Repräsentanten in vereinigter Sitzung die ihnen nach dem Ver¬ 
zeichnisse der Städte=Wahlbezirke zukommende Zahl von Wahl¬ 
männern zu wählen. Die Wahlmänner des Wahlbezirks treten 
unter Leitung des Landraths') an dem von diesem bestimmten 
Wahlorte zur Wahl der Abgeordneten zusammen. Die Ein¬ 
ladung der Wahlmänner erfolgt nach den Bestimmungen im 
Artikel 14. 

ur Benutzung bei der Wahlhandlung wird nach dem unter L. 
beigefügten Formular eine Wählerliste angefertigt, in welcher die 
von den einzelnen Städten gewählten Wahlmänner in alpha¬ 

*) Kreis . § 104 Absf. 3.
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betischer Ordnung zu verzeichnen, auch der Wahlort und der Wahl¬ 
vorsteher anzugeben sind. 

Die Liste ist in dem Geschäftslokale des Landraths zu Jeder¬ 
manns Einsicht auszulegen und die erfolgte Auslegung durch das 
Kreisblatt bekannt zu machen. 

Wählbar zum Mitgliede des Kreistages und beziehungsweise 
zum Wahlmanne im Wahlverbande der Städte ist nach §F. 160. 
Nr. 1. jeder Einwohner der im Kreise belegenen Städte, welcher 
sich im Besitze des Bürgerrechts befindet. 

Auch auf die Vollziehung der Wahlen im Wahlverbande 
der Städte finden die Bestimmungen des Artikels 12 sinngemäße 
Anwendung. 

Artikel 16. 

Die Wahlprotokolle sind nach §. 113. von dem Landrathe zu 
prüfen und dem Kreistage nebst sämmtlichen auf die Wahlen 
bezüglichen Druck= und Schriftstücken vorzulegen. Der Kreistag 
kann in der ersten Versammlung, nachdem die Wahlprotokolle 
eingegengen. sind, die Wahl beanstanden. Die Entscheidung über 
eine beanstandete Wahl erfolgt durch das Verwaltungsgericht. 

Bis zu dieser Entscheidung hat dasjenige Mitglied, um dessen 
Wahl es sich handelt, Sitz und Stimme im Kreistage. 

Die Namen der Gewählten sind durch das Kreis= beziehungs¬ 
weise Amtsblatt bekannt zu machen. - 

Artikel 17. 

Die in den vorstehenden Artikeln 1— 16 für die ersten Wahlen 
der Kreistagsabgeordneten gegebenen Bestimmungen gelten auch 
für die späteren nach §§. 108. und 112. ’i’*“3 Er¬ 
gänzungs= und Ersatzwahlen mit der Maßgabe, daß die in dem 
ersten Abschnitte des dritten Titels dem Kreisausschusse bezw. 
dem Kreistage übertragenen, für die ersten Wahlen aber an Stelle 
dieser nach §. 184. von dem Landrathe wahrzunehmenden Be¬ 
fugnisse bei den späteren Wahlen von dem Kreisausschusse bezw. 
dem Kreistage selbst wahrzunehmen sind. 

Weitere Instruktion für die Vornahme der späteren Wahlen 
bleibt vorbehalten.“) 

Berlin, den 10. März 1873. 

Der Minister des Innern. 

Graf zu Eulenburg. 
  

*7) Vgl. Nr. X, XII.
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IV. Gesetz, 

betreffend die Botation der Provinzial- und Kreisverbände. 

Vom 30. April 1873. (Ges. S. S. 187.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 
verordnen mit Zustimmung beider Häuser des Landtages, was folgt: 

1. Aus den Einnahmen des Staatshaushalts wird 
1) zur Ausstattung der Provinzialverbände von Preußen, 

Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen, 
Schleswig=Holstein, Westfalen und der Rheinprovinz, sowie 
des Stadtkreises Frankfurt a. M., der Hohenzollernschen 
Lande und des Jadegebietes mit Fonds zur Selbst¬ 
verwaltung. 

die Summe von jährlich zwei Millionen Thaler, 
un 

2) zur sofortigen und unmittelbaren Gewährung von Fonds 
für die Durchführung der Kreisordnung, insbesondere zur 
Bestreitung der Kosten des Kreisausschusses und der Amts¬ 
verwaltung in den Provinzen Preußen, Brandenburg, 
Pommern, Schlesien und Sachsen, sowie zur Ausstattung 
der übrigen Provinzen und Landestheile mit gleichartigen 
Fonds für die Durchführung der zu erlassenden ähnlichen 

eſetze, 
die Summe von jährlich einer Million Thaler, 

vom 1. Januar 1873 zur Verfügung gestellt. 

2. Die Vertheilung der im §. 1. bestimmten Summen unter 
die ebendaselbst genannten kommunalen Verbände und Landes¬ 
theile erfolgt zur einen Hälfte nach dem Maßstabe des Flächen¬ 
inhalts, zur andern Hälfte nach dem Maßstabe der durch die 
Zählung vom 1. Dezember 1871 festgestellten Zahl der Civil¬ 
bevölkerung. 

3. Diejenigen Fonds, welche nach §. 1. Nr. 2 auf jede der 
Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und 
Sachsen entfallen, werden nach demselben Maßstabe (§. 2.) auf 
die einzelnen Landkreise dieser Provinzen vertheilt und denselben 
zur Durchführung der Kreisordnung, insbesondere für die Kosten 
des Kreisausschufes und der Amtsverwaltung (§. 1. Nr. 2) vom 
1. Januar 1873 ab dauernd überwiesen. In gleicher Weise und 
nach gleichem Maßstabe wird der Gesammtbeitrag, welchen der 
Staat nach §. 70. Abs. 1 der Kreisordnung vom 13. Dezember
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1872 zu den Kosten der Amtsverwaltung zu leisten hat, den ge¬ 
dachten Landkreisen überwiesen, sobald und insoweit die in §. 70. 
a. a. O. bezeichneten Aufwendungen für den Fiskus erspart werden. 

4. Außerdem werden vom 1. Januar 1873 ab bis zu dem 
Tage, an welchem die Provinzialordnung in Kraft tritt, aus den 
Antheilen der Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, 
Schlesien und Sachsen an der Dotation von 2 Millionen Thaler 
(§. 1. Nr. 1) jährlich 480,000 Thaler entnommen und den ein¬ 
zelnen Landkreisen dieser Provinzen nach dem Maßstabe des §F. 2. für 
die Zwecke der Kreisordnung (§. 1. Nr. 2) vorläusig überwiesen. 

Ein Anspruch auf dauernde Belassung der vorläufig über¬ 
wiesenen Summe steht den Kreisen nicht zu. Die spätere Ver¬ 
wendung derselben erfolgt nach näherer Vorschrift der Provinzial= 
ordnung.“) 

5. Soweit über die im §. 1. bezeichneten Summen nicht 
bereits durch die Vorschriften der §§. 2., 3. und 4. Verfügung 
getroffen ist, erfolgt die Bestimmung über die Verwendung und 
die Ueberweisung durch besondere Gesetze.“) . 

Bis zum Erlaſſe derſelben ſind die Jahresbeträge der zur 
Verfügung geſtellten Summen, ſoweit dieſelben jeweilig noch nicht 
ihre bestimmungsmäßige Verwendung gefunden haben, zu einem 
für Rechnung der betheiligten Verbände zu verwaltenden und 
zhinsbar zu belegenden Fonds zu vereinnahmen. 

Eine Nachweisung über die Bestände des Fonds ist dem 
Landtage alljährlich vorzulegen. 

6. Die Ueberweisung weiterer Summen aus dem Staats¬ 
haushalts=Etat, unter Uebertragung der entsprechenden Ausgabe¬ 
verpflichtungen, bleibt vorbehalten. 

7. Der Minister des Innern und der Finanzminister sind 
mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt. 

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und 
beigedrucktem Königlichen Insiegel. 

Gegeben St. Petersburg, den 30. April 1873. 

(L. S.) Wilhelm. 
Gr. v. Roon. Fürst v. Bismarck. Gr. v. Itzenplitz. 

Gr. zu Eulenburg. Leonhardt. Camphausen. Falk. 
v. Kameke. Gr. v. Königsmarck. 

*) Vergl. Prov. O. § 37 Nr. 1 u. Dotationsges. v. 8. Juli 1875. 
§§ 1, 4 u. 5, Anhang IX. 

*# Vergl. Dotationsges. v. 8. Juli 1875. 

—  
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V. Cirkular 

des Ministers des Innern und des Finanzministers, die Ver¬ 
theilung der durch das Gesetz vom 30. Abril 1873 zur Aus¬. 
stattung der Brovinzial- und Kreisverbände zu verschiedenen 

Zmechen bewilligten Fonds. 

Vom 10. Juni 1873. (Auszug.) (Min. Bl. S. 139.) 

Zu den Kosten der Amtsverwaltung gehören nach §. 69. der 
Kreisordnung insbesondere die Amtsunkosten=Entschädigun¬ 
gen der Amtsvorsteher, sofern und soweit solche in An¬ 
spruch genommen werden, und die den kommissarischen Amtsvor¬ 
stehern zu gewährenden Remunerationen. 

Für die Bemessung der Amtsunkosten=Entschädigungen der 
Amtsvorsteher können je nach Lage der Verhältnisse in Betracht 
kommen, die Kosten 

a) für etwaige Beschaffung eines Dienstlokals, 
b) für Licht, Heizung, Schreibmaterialien, Schreibhülfe 

und Porto'), 
c) für Dienstreisen des Amtsvorstehers, 
d) für die Remunerirung eines Amtsdieners, der in 

mittleren und kleineren Amtsbezirken sein Amt der 
Regel nach als ein Nebenamt zu verwalten im 
Stande sein wird?), 

e) für die Unterhaltung, event. auch für die Beschaffung 
eines Amtsgefängnisses. 

Der Anstellung eines besonderen Amts=Sekretärs wird es 
der Regel nach nur für größere Amtsbezirke bedürfen.). 

Die Amtsunkosten=Entschädigungen sind in Gemäßheit des 
§. 69. der Kreisordnung nach Anhörung der Betheiligten von 
dem Kreis=Ausschusse als ein Pauschquantum festzusetzen. Dabei 
wird zu erwägen sein, ob nicht eine Revision der Pauschquanta 
nach Verlauf einiger Zeit ausdrücklich vorzubehalten sein möchte, 
da es unter Umständen wünschenswerth erscheinen wird, zunächst 
über die Höhe der einzelnen Ausgaben noch weitere Erfahrungen 
zu sammeln. 

Für Zeugen Gebühren, Haftkosten und sonstige Kosten der 

*) Erl. v. 15. April 1876. 
*#) Erl. v. 20. März 1874 (Min.Bl. S. 99). 
*“) Kreis O. § 50 Anm. "
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Amtsverwaltung, soweit dieselben dem Amtsverbande zur Last 
fallen, wird es nicht wohl thunlich sein, ein bestimmtes Pausch= 
quantum festzusetzen. Zur Deckung derartiger Kosten werden nach 
§. 73. der Kreisordnung zunächst die von den Amtsvorstehern 
festgesetzten Geldbußen und Konfiskate zur Verfügung stehen, 
soweit die letzteren hierzu nicht ausreichen, werden die gedachten 
Kosten von dem Amtsvorsteher zur Erstattung zu liquidiren sein. 

Was die Beschaffung von Amtsgefängnissen anbetrifft, so 
wird die Ausführung kosispieliger Neubauten thunlichst zu ver¬ 
meiden sein. In nicht wenigen Fällen werden mit den Behörden 
einer benachbarten Stadt wegen Mitbenutzung der städtischen Poli¬ 
zeigefängnisse Abkommen getroffen werden können, wie dies schon 
bisher vielfach geschehen ist. In anderen Fällen werden die vor¬ 
handenen Polizeigefängnisse der bisherigen ländlichen Ortsobrig¬ 
keiten als Autsgehän nisse ermiethet, oder erworben werden können. 
Wo zu Neubauten geschuikten werden muß, wird unter Umständen 
die Errichtung eines Gefängnisses für zwei oder mehrere kleinere 
Amtsbezirke genügen. 

In Bezug auf die innere Einrichtung der Amtsgefängnisse 
verweise ich auf das Cirkular=Reskript vom 14. November 1833. 

Anlangend die Remunerirung kommissarischer Amtsverwalter, 
so wird denselben aus einer angemessenen Besoldung gleichfalls 
eine als Pauschquantum festzusetzende Amtsunkosten=Entschädigung 
zu gewähren sein. 

Soweit die vom Staate überwiesenen Beträge zur Deckung 
sämmtlicher Kosten der Amtsverwaltung nicht ausreichen, ist die 
Vertheilung dieser Beträge auf die einzelnen Amtsbezirke derge¬ 
stalt zu bewirken, daß die letzteren durch das von ihnen noch auf¬ 
zubringende Kostenquantum möglichst gleichmäßig und ihrer 
Leistungsfähigkeit entsprechend belastet werden. 

Nach 70. letzter Absatz der Kreisordnung gilt für die 
Aufbringung der Amts=Verwaltungskosten in Ermangelung einer 
Vereinbarung unter den Betheiligten der nach Maßgabe dieses 
Gesetzes in dem Kreise für die Kreisabgaben festgestellte Maßstab. 

Die Kontrole sämmtlicher und die Bewilligung derjenigen 
Ausgaben der Amtsverwaltungen, welche von den Amtsbezirken 
aufgebracht werden, steht nach §. 52. a. a. O. den Amtsaus¬ 
schüfsen u. » » 

In denjenigen Gemeinden und Gutsbezirken, welche einen 
Amtsbezirk für ſich bilden, werden nach 8. 71. a. a. O. die Koſten 
der Amtsverwaltung gleich den übrigen Kommunalbedürfniſſen 
aufgebracht. Solche Amtsbezirke haben keinen Anſpruch auf die 
vom Staate gewährten Fonds.
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VI. Instruktion 

des Ministers des Innern zur Ausführung der Zestimmungen 
der Kreisordnung über die Bildung der Amtsbezirke, die 
¼Herufung der Amtsvorsteher und deren Stellvertreter, sowie 

die Hestellung kommissarischer Amtsvorsteher. 

Vom 18. Juni 1873. (Auszug.) (Min.Bl. S. 133.) 

(II. Titel, 4. Abschnitt, §#s. 46—49, 56—58.) 

Auf Grund des #§. 200. der Kreisordnung ergeht für die 
Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und 
Sachsen zur Ausführung der Bestimmungen des zweiten Titels, 
vierten Abschnitts, 88. 46. bis 49., 56. bis 58. dieses Gesetzes nach¬ 
stehende Instruktion über die Bildung der Amtsbezirke, die Be¬ 
rufung der Amtsvorsteher und deren Stellvertreter, sowie über 
die Bestellung kommissarischer Amtsvorsteher. 

Artikel 4. 

1. Die erfolgte Bildung der Amtsbezirke wird dem Kreis¬ 
tage bekannt gemacht und derselbe aufgefordert, in Gemäßheit der 
2 56. und 57. des Gesetzes aus der Zahl der Amtsange¬ 
örigen jedes Amtsbezirks (d. 8 innerhalb des Amtsbe¬ 

zirks wohnhaften Personen, §. 6. des Gesetzes) die zu Amts¬ 
vorstehern und deren Stellvertreter befähigten 
Personen vorzuschlagen. 

Behufs thunlichster Beschleunigung der Einrichtung der Amts¬ 
verwaltungen wird es sich empfehlen, daß die Kreistage schon bei 
Gelegenheit der Berathung über die Bildung der Amtsbezirke 
den Kreisausschuß, bezw. eine besondere Kommission mit der Er¬ 
mittelung der zu Amtsvorstehern und deren Stellvertreter befähigten 
Personen beauftragen. 

Das Vorschlagsrecht des Kreistages ist übrigens kein Wahl¬ 
recht. Derselbe ist deshalb verpflichtet, dem Ober=Präsidenten 
alle in den einzelnen Amtsbezirken vorhandenen befähigten 
Personen vorzuschlagen. (Vergl. die stenographischen Berichte des 
Abgeordnetenhauses pro 1872,73. Protokoll der sechsten Sitzung 
am 22. November 1872 Seite 86—88.) 

Der Kreistag hat in seine Vorschläge auch diejenigen Per¬ 
sonen aufzunehmen, welchen einer der im §. 8. Nr. 1—4 ange¬ 
führten, zur Ablehnung des Amtes eines Amtsvorstehers berech¬
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tigenden Entſchuldigungsgründe zur Seite ſteht; zur Vermeidung 
von Weiterungen ist jedoch zugleich von dem Landrathe durch Rück¬ 
frage bei diesen Personen festzustellen, ob sie im Falle einer Ernen¬ 
nung den Entschuldigungsgrund geltend zu machen beabsichtigen. 

Die Vorschläge des Kreistages sind für jeden Kreis, amts¬ 
bezirksweise geordnet, aufzustellen und dem Ober=Präsidenten von 
dem Landrathe mittelst Berichts unter Vermittelung des Regierungs¬ 
Präsidenten einzureichen. 

Vor Ablauf der sechsjährigen Periode, für welche die Amts¬ 
vorsteher und deren Stellvertreter ernannt werden, ist der Kreis¬ 
tag von dem Ober=Präsidenten zu neuen Vorschlägen auszufordern. 
In der Zwischenzeit bleibt es dem Ermessen des Ober=Präsidenten 
überlassen, ob er bei einer nöthig werdenden neuen Ernennung 
seine Auswahl auf die vorhandene Vorschlagsliste beschränken oder 
den Kreistag zu deren Vervollständigung veranlassen will. 

2. Nach §F. 69. der Kreisordnung sind die Amtsvorsteher berech¬ 
tigt, eine Unkosten=Entschädigung zu beanspruchen, welche nach An¬ 
hörung der Betheiligten (d. a der betheiligten Gemeinden und Gutsbe¬ 
zirke) von dem Kreisausschusse als ein Pauschquantum festgesetzt wird. 

Die definitive Festsetzung der Amtsunkosten=Entschädigungen 
wird erst erfolgen können, wenn die Ernennung der Amtsvorsteher 
von dem Oberpräsidenten vollzogen sein wird. Es bleibt jedoch 
den Kreisausschüssen überlassen, h schon vorher in geeigneter 
Weise Gewißheit darüber zu verschaffen, von welchem voraussicht¬ 
lich zu Amtsvorstehern zu ernennenden Personen dergleichen An¬ 
sprüche werden erhoben werden, sich hierauf über den Betrag der 
als Pauschquanta zu gewährenden Amtsunkosten=Entschädigungen 
schlüssig zu machen und hierüber die betheiligten Gemeinden und 
Gutsbezirke zu vernehmen. 

3. Ist nach der Erklärung des Kreistages für einen Amts¬ 
bezirk eine zum Amtsvorsteher geeignete, d. h. hierzu befähigte und 
verpflichtete bezw. bereite Person (vergl. stenographische Herichte 
des Abgeordnetenhauses a. a. O. Seite 88) nicht zu ermitteln, 
so hat sich derselbe zugleich darüber zu äußern, ob die zeitweilige 
Wahrnehmung der Verwaltung eines solchen Amtsbezirks durch 
den Vorsteher eines benachbarten Amtsbezirks oder durch den 
Bürgermeister einer benachbarten Stadt thunlich ist. Fällt diese 
Aeußerung im bejahenden Sinne aus, so ist zunächst die Bereit¬ 
willigkeit des von dem Kreistage bezeichneten Amtsvorstehers bezw. 
Bürgermeisters zur einstweiligen Wahrnehmung der Verwaltung 
des betreffenden benachbarten Amtsbezirks von dem Landrathe 
festzustellen, sowie auch event. die Zustimmung der städtischen Ver¬ 
tretung einzuholen. 

Verw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 25
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Ergiebt sich hiernach die zeitweilige Wahrnehmung der Ver¬ 
waltung eines Amtsbezirks, für welchen eine zum Amtsvorsteher 
geeignete Person nicht zu ermitteln ist, durch den Vorsteher eines 
benachbarten Amtsbezirks oder durch den Bürgermeister einer 
benachbarten Stadt als ausführbar, so ist hierüber dem Ober¬ 
Präsidenten behufs weiterer Anordnung von dem Landrathe Bericht 
zu erstatten. 

4. Im anderen Falle hat der Kreisausschuß wegen Bestellung 
eines kommissarischen Amtsvorstehers dem Ober=Präsidenten die 
geeigneten Vorschläge zu machen. Im Interesse der Kosten¬ 
ersparniß ist hierbei darauf Bedacht zu nehmen, daß, sofern die 
Verhältnisse es gestatten, einem solchen kommissarischen Amts¬ 
vorsteher die Verwaltung zweier oder mehrerer Amtsbezirke gleich¬ 
zeitig übertragen wird. Daß die von einem kommissarischen Amts¬ 
vorsteher gleichzeitig zu verwaltenden zwei oder eeren Amts¬ 
bezirke ein zusammenhängendes Flächengebiet umfassen, erscheint 
nicht unbedingt erforderlich. Nur mußt der Amtssitz für den 
kommissarischen Amtsvorsteher so gewählt werden, daß der amtliche 
Verkehr zwischen ihm und den Bewohnern der einzelnen Ort¬ 
schaften der unter seiner Verwaltung vereinigten Amtsbezirke leicht 
und ohne Belästigung für den einen wie den andern Theil statt¬ 
finden kann. Mit Rücksicht hierauf wird es sich beispielsweise 
empfehlen, als Amtssitz für den kommissarischen Amtsvorsteher 
eine Stadt zu bestimmen, welche zu den unter seiner Verwaltung 
zu vereinigenden Amtsbezirken eine centrale Lage hat und zugleich 
den Mittelpunkt des Verkehrs für die Bewohner der letzteren 
bildet. Auch wird es unter Umständen ebenfalls im Interesse der 
Kostenersparniß rathsam und auch an sich zweckmäßig sein, das 
Amt eines kommissarischen Amtsvorstehers einem Staats= oder 
Kommunal=Beamten als ein Nebenamt zu übertragen. 

Bei der Auswah der kommissarischen Amtsvorsteher wird 
mit besonderer Sorgfalt zu verfahren und werden hierbei nur 
solche Personen zu berücksichtigen sein, deren geschäftliche Vor¬ 
bildung, Integrität und soziale Stellung zu Bedenken keine Ver¬ 
anlassung giebt. Auf die Meldung tüchtiger Bewerber wird aber 
nur dann mit Sicherheit gerechnet werden können, wenn die den 
kommissarischen Amtsvorstehern zu gewährende Remuneration an¬ 
gemessen normirt wird. Die Festsetzung dieser Remuneration steht 
nach §. 69. des Gesetzes dem Kreisausschusse nach Anhörung der 
Betheiligten zu. Dieselbe wird der Auswahl der zu kommissarischen 
Amtsvorstehern in Vorschlag zu bringenden Personen voraufgehen 
müssen, da definitive Bewerbungen um ein solches Amt füglich 
eest nach Festsetzung des damit verbundenen Einkommens erfolgen 
önnen.
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In Betreff der zur Remunerirung kommissarischer Amtsvor¬ 
steher und zu den sonstigen Kosten der Amtsverwaltung aus 
Staatsfonds zu gewährenden Beihülfen wird auf die zur Aus¬ 
führung des Gesetzes, betreffend die Dotation der Provinzial= und 
Kreis=Verbände, vom 30. April d. J. an die Herren Ober=Prä¬ 
sidenten erlassene Cirkular=Verfügung vom 10. Juni d. J. Bezug 
genommen. 

5. Auf Grund der vom Kreistage bezw. dem Kreisausschusse 
gemachten Vorschläge vollzieht der Ober=Präsident die Ernennung 
der Amtsvorsteher und deren Stellvertreter, bezw. die Bestallung 
der kommissarischen Amtsvorsteher und fertigt für jeden derselben 
(nach den unter B. anliegenden Formularen) eine besondere Er¬ 
nennungs= bezw. Bestallungs=Urkunde aus. Die Ausfertigung 
der Ernennungs=Urkunden für die Amtsvorsteher und deren Stell¬ 
vertreter geschieht nach dem Stempeltarif zu dem Gesetze vom 
7. März 1822 stempelfrei. 

Die Ernennung der Amtsvorsteher und deren Stellvertreter 
erfolgt nach §. 56. Absatz 4 des Gesetzes auf sechs Jahre; jedoch 
steht es nach §. S. Absatz 3 dem Ernannten zu, das Amt nach 
Ablauf von drei Jahren niederzulegen. 

Was die Bestallung der kommissarischen Amtsvorsteher an¬ 
betrifft, so wird nach den in jedem Falle obwaltenden Verhältnissen 
auf Vorschlag des Kreisausschusses zu bestimmen sein, ob die¬ 
selbe auf Kündigung, auf eine bestimmte Zeit oder auf Lebens¬ 
zeit zu erfolgen hat und ob in dem letzteren Falle, event. nach 
welchen Grundsätzen ein Anspruch auf Pension zu gewähren ist. 
Ein solcher Pensionsanspruch darf jedoch nur unter Zustimmung 
der Betheiligten eingeräumt werden. 

Die Ernennungs= bezw. Bestallungs=Urkunden werden durch 
Vermittelung des Regierungs=Präsidenten dem Landrathe zuge¬ 
fertigt, welcher dieselben den Ernannten aushändigt und nach 
Maßgabe der Verordnung vom 6. Mai 1867 (G.=S. S. 715) 
deren Vereidigung vornimmt, sofern sie den in dieser Verordnung 
vorgeschriebenen Diensteid noch nicht geleistet haben. 

Zugleich vermittelt der Landrath die Uebergabe der auf die 
Polizeiverwaltung der zu den einzelnen Amtsbezirken gehörigen 
Ortschaften bezüglichen Akten und Schriftstücke, soweit dieselbe 
für die Amtsverwaltung erforderlich ist. 

6. In denjenigen Amtsbezirken, für welche in Ermangelung 
hierzu geeigneter Personen Stellvertreter der Amtsvorsteher nicht 
haben ernannt werden können, wird durch den Kreisausschuß 
nach Maßgabe des §. 57. Absatz 4 des Gesetzes die Stellver¬ 
tretung einstweilen einem der benachbarten Amtsvorsteher oder, 

257
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nach vorherigem Einvernehmen mit der siädtischen Vertretung, dem 

Bürgermeister einer benachbarten Stadt übertragen. 
Bezüglich der Ernennung von Stellvertretern für kommissa¬ 

rische Amtsvorsteher enthält das Gesetz keine ausdrückliche Vorschrift. 
Soweit sich ein Bedürfniß hierzu ergiebt, werden die Bestimmungen 
des §. 57. Absatz 1 und 4 des Gesetzes analog zur Anwendung 
zu bringen sein. In denjenigen Amtsbezirken, welche nur aus 
einer Gemeinde oder einem selbstständigen Gutsbezirke bestehen, 
ist nach §. 56. Absatz 5 des Gesetzes der Gemeinde= bezw. Guts¬ 
vorsteher zugleich Amtsvorsteher. Einer ausdrücklichen Ernennung 
derselben zu Amtsorstehern bedarf es nicht. 

Fur die betreffenden Gemeinden bestimmt der Kreisausschuß 
nach §. 57. Absatz 6 einen der Schöffen, welcher den Gemeinde¬ 
vorsteher in seiner Eizenschalft als Amtsvorsteher zu vertreten hat. 

Für die betreffenden Gutsbezirke ist die Stellvertretung des 
Vorstehers nach Maßgabe des §. 31. bezw. des §. 57. Absatz 1 
und 4 des Gesetzes zu ordnen. 

7. Sobald der Landrath dem Ober Kräswenten von der er¬ 
folgten Aushändigung der Ernennungs= und Bestallungs=Urkunden 
und der Vereidigung der Amtsvorsteher und deren Stellvertreter, 
von den durch den Kreisausschuß in Gemäßheit des §. 57. Abs. 4 
angeordneten einstweiligen Stellvertretungen, sowie von den als 
Amtsvorsteher bezw. deren Stellvertreter fungirenden Gutsvor¬ 
stehern, Gemeindevorsteher und Schöffen (Nr. 5) Anzeige gemacht 
hat, wird von dem Ober=Präsidenten in Gemäßheit des §. 185. 
des Gesetzes für den betreffenden Kreis die erfolgte Bildung der 
Amtsbezirke und die Ernennung der Amtsvorsteher und deren 

Stellvertreter durch eine im Amtsblatte zu erlassende Bekannt¬ 
machung zur öffentlichen Kenntniß gebracht und ein Exemplar 
derselben dem Minister des Innern eingereicht. In die Bekannt¬ 
machung sind auch die Namen der als Amtsvorsteher bezw. deren 
Stellvertreter fungirenden Gutsvorsteher, Gemeindevorsteher und 
Schöffen mit aufzunehmen. 

Die Bekanntmachung ist zugleich auch in dem Kreisblatte ab¬ 
zudrucken. 

Mit dem achten Tage nach Ausgabe des betreffenden Stückes des 
Amtsblatts (§. 4. der Verordnung vom 28. März 1811, G. S. S. 165), 
wobei der Tag der Ausgabe mit einzurechnen ist, treten die rücksicht¬ 
" a, der Erllichen Polizeiverwaltung bisher bestandenen Vorschriften 
außer Kraft, und geht die Verwaltung der örtlichen Polizei und 
der sonftigen öffentlichen Angelegenheiten des Amts " 59.) nach 
näherer Vorschrift der Kreisordnung auf die Amtsvorsteher über. 

Von demselben Zeitpunkte ab treten in denjenigen der guts¬ 
herrlichen Polizeigewalt bisher unterworfenen sogenannten Mediat¬
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ädten, welche schon gegenwärtig nach der Städte=Ordnung vom 
Mai 1853 verwaltet werden, auch die Bestimmungen der 

letzteren in Betreff der Handhabung der Ortspolizei in Kraft. 

Zu Artikel 4. 

9. Die Uebertragung der zeitweiligen Wahrnehmung der Verwaltung 
eines Amtsbezirks, für welchen eine zum Amtsvorsteher geeignete Person 
nicht zu ermitteln ist, durch den Vorsteher eines benachbarten Amtsbezirks 
oder durch den Bürgermeister einer benachbarten Stadt (Nr. 3 Abs. 2) 
erfolgt durch eine Verfügung des Ober=Präsidenten; der Ausfertigung 
einer besonderen Bestallungs=Urkunde bedarf es nicht. 

10. Wie in der zur Ausführung der Vorschriften des zweiten Ab¬ 
schnitts des zweiten Titels der Kreisordnung zu erlassenden Instruktion 
noch näher bestimmt werden wird, kann nach §. 31. des Gesetzes die 
Bestellung eines Stellvertreters für den Inhaber eines selbstständigen 
Gutsbezirks sowohl in der Art erfolgen, daß demselben die Wahrnehmung 
sämmtlicher Gutsvorstehergeschäfte dauernd und ausschließlich übertragen 
wird, als auch in der Art, daß er für den Gutsbesitzer nur im Falle 
der Behinderung desselben so weit und so lange eintritt, als ihm dies 
aufgetragen wird. Selbstverständlich ist alsdann sowohl der Gutsbesitzer, 
wie der Stellvertreter als Gutsvorsteher in Gemäßheit des S. 33. zu 
bestätigen und zu vereidigen. 

In dem letzteren Falle wird, sofern der Gutsbezirk einen besonderen 
Amtsbezirk bildet (Nr. 6 Abs. 4 des Artikels 4), der Gutsbesitzer selbst 
als Amtsvorsteher und der Stellvertreter desselben als stellvertretender 
Amtsvorsteher, in dem ersteren Falle dagegen der Stellvertreter des Guts¬ 
besitzers des Amtsvorstehers zu fungiren haben, während für die Bestellung 
eines Stellvertreters des Amtsvorstehers, soweit sich ein Bedürfniß hierzu 
ergiebt, nach Maßgabe der Vorschriften des §. 57. Abs. 1 und 4 des 
Gesetzes von Seiten des Ober=Präsidenten auf Vorschlag des Kreistages, 
bezw. von Seiten des Kreisausschusses Sorge zu tragen sein wird. « 

— Cirk. vom 18. Juni 1873 (Min. Bl. S. 150). — 

VII. Cirkular und Instruktion 

vom 20. Jeptember 1873, zur Ansführung der drei ersten 
Abschnitte des 2. Titels der Kreisordnung. 

(Min. Bl. S. 258). 

Ew. 2c. übersende ich anliegend in — Exemplaren die von 
mir unter dem heutigen Tage erlassene Instruktion zur Aus¬
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führung der drei ersten Abschnitte des zweiten Titels der Kreis¬ 
ordnung mit dem ergebensten Ersuchen, zur Vollziehung derselben 
das Weitere gefälligst anzuordnen. 

Bei Eruh dieser Instruktion haben die von den Herren Re¬ 
ierungs=Präsidenten in Verfolg der Cirkular=Verfügung vom 
5. Juni d. J. erstatteten ucchen Berichte eingehende Er¬ 

wägung und entsprechende Berücksichtigung gefunden. 
Was die von mehreren Seiten beantragte Vereinfachung des 

Verfahrens bei den Wahlen der Gemeindevorsteher und Schessen 
anbetrifft, so konnte, da im §. 23. der Kreisordnung auch für 
diese Wahlen auf das dem Gesetze beigefügte Wahlreglement aus¬ 

drücklich bingewiesen ist, von der Beachtung der Bestimmungen 
im Artikel 12 der Instruktion vom 10. März d. J., welche 4cth 
als eine nothwendige Konsequenz aus den Vorschriften des Wahl¬ 
reglements ergeben, nicht abgeseyhen werden. Dagegen erscheint 
es zulässig, für die Wahlen der Ortssteuererheber und Gemeinde¬ 
schreiber das bisherige ortsübliche Verfahren beigebepabten. 

Dem gefälligen Berichte Ew. 2c. über die Ausführung der 
Bestimmungen der Instruktion, insbesondere über den Ausfall 
der Wahlen der Gemeindevorsteher und Schöffen darf ich seiner 
Zeit ergebenst entgegensehen. Berlin, den 20. September 1873. 

Der Minister des Innern. Graf zu Eulenburg. 

Instruktion zur Ausführung derdreiersten Abschnitte 
des zweiten Titels der Kreisordnung vom 20. Sep¬ 

tember 1873. 

Auf Grund des F. 200. der Kreisordnung ergeht für die 
Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sach¬ 
sen zur Ausführung der drei ersten Abschnitte des zweiten Titels 
dieses Gesetzes nachstehende Instruktiom. 

Bweiter Titel. 
Bon der Gliederung und den Aemtern des Kreises. 

Erster Abschnitt. 

Allgemeine Bestimmungen. 

Der §. 21. stellt die Grundlagen der neuen Verwaltungs¬ 
Organisation der Kreise fest.
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Die Kreiſe zerfallen in Stadt- und Amtsbezirke, die letzteren 
in Gemeinde- und Gutsbezirke. An dieſe Gliederung ſchließen 
ſich die Aemter des Kreiſes. Die Vorſtände der Landgemeinden 
und Gutsbezirke, der Amts- und Stadtbezirke, sowie die Kreis¬ 
vorſtände (der Kreistag, der Kreisausſchuß und der Landrath) 
üben neben- und übereinander die Geſammtheit der öffentlichen 
Funktionen, welche das Geſetz den Organen des Kreiſes überträgt. 

Die Gemeinden und Gutsbezirke sind als selbstständige, ein¬ 
ander koordinirte Körper hingestellt, und ist in diesem Sinne die 
Leitung ihrer öffentlichen Angelegenheiten geregelt. Ihre Ver¬ 
einigung zu stärkeren und wirksameren Verbänden behufs Ver¬ 
waltung der Polizei= und anderer öffentlicher Angelegenheiten 
erfolgt durch die Bildung der Amtsbezirke; die Organe der Amts¬ 
verwaltung sind der Amtsvorsteher und der Amtsausschuß. 

Als Vertreter des Staats=Interesses und der gemeinsamen, 
dauernden Kreis=Interessen ist und bleibt der Landrath erster 
Beamter des Kreises. 

Imeiter Abschnitt. 

Von dem Gemeindevorsteher= und dem Schöffen¬ 
Amte, sowie von der Ortsverwaltung der selbst¬ 

ständigen Gutsbezirke. 

Der F. 22. beabsichtigt keine Aenderung der amtlichen Stellung 
der Schöffen zu dem Gemeindevorsteher; die Ersteren sollen, wie 
bisher, die Gehülfen des Letzteren sein, ohne indeß mit ihm ein 
Kollegium zu bilden, welches nach Stimmenmehrheit Beschlüsse 
faßt (§8§. 73. ff. Tit. 7. Th. II. des Allgem. Landrechts). 

Für sehr umfangreiche und bevölkerte oder aus mehreren 
Ortschaften bestehende Gemeinden ergiebt sich öfter das Bedürfniß 
zur Anstellung von mehr als zwei Schöffen. Die Vorschriften 
im zweiten und dritten Absatze des §. 22. halten die Einrich¬ 
tungen, welche in dieser Beziehung bereits bestehen, aufrecht und 
bezeichnen den Weg, auf welchem derartige Einrichtungen neu 
ins Leben gerufen werden können. 

Einer besonderen Erwähnung bedürfen an dieser Stelle die 
Orts=Steuererheber und die in einzelnen Landestheilen, insbe¬ 
sondere in den Provinzen Schlesien und Sachsen fungirenden 
Gemeinde= und Dorfgerichtsschreiber. 

Diejenigen Gemeinden, in welchen nicht gemäß §. ö4., Titel 7., 
Th. II. des Allgem. Landrechts die Einsammlung der Steuern 
und anderer öffentlicher Abgaben auf Verlangen der Gemeinde 
durch den Schulzen erfolgt, haben nach §. 159., Titel 6., Th. II.
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a. a. D. bezw. des 8. 46. des Gesetzes, betreffend die definitive 
Untervertheilung und Erhebung der Grundsteuer in den sechs 
östlichen Provinzen 2c. vom 8. Februar 1867 (Ges.=Samml. S. 185) 
einen besonderen Steuererheber zu wählen, welcher nach §. 160., 
Titel 6., Th. II. des Allgem. Landrechts der Bestätigung der 
Obrigkeit bedarf. · 

ach Aufhebung der gutsherrlichen Polizeigewalt wird in 
analoger Anwendung der Vorschriften des §. 26. der Kreisordnung 
die Bestätigung an Stelle der Obrigkeit durch den Landrath zu 
erfolgen haben, welcher zuvor den Amtsvorsteher mit seinem Gut¬ D. 
achten zu hören hat. Die Bestätigung kann von demselben unter 
Zustimmung des Kreisausschusses versagt werden. Im Falle einer: 
wiederholten Versagung der Bestätigung tritt in Betreff der Er¬ 
nennung eines Stellvertreters geeichfau das in dem §S. 26. a. a. 
O. vorgeschriebene Verfahren ein. 

Was die Gemeinde= und Dorfgerichtsschreiber anbetrifft, so 
sind dieselben, soweit dies nicht schon bisher geschehen ist, in Zu¬ 
kunft ebenfalls von den Gemeinden zu wählen. Eine Ernennung 
derselben durch die Obrigkeit findet von dem im F§. 185. der Kreis¬ 
ordnung bezeichneten Zeitpunkte ab nicht mehr statt. Die Be¬ 
stätigung derselben erfolgt, soweit dieselbe nicht etwa den Gerichten 
zusteht, in gleicher Weise, wie die der Ortssteuererheber. 

§. 23. Wählbar zum Gemeindevorsteher und zum Schöffe 
ist jedes stimmberechtigte Gemeindemitglied. 

Für die Uebernahme des Amtes eines Ortssteuererhebers und 
Gemeindeschreibers ist die Eigenschaft eines stimmberechtigten Ge 
meindemitgliedes nicht erforderlich. 

Die Theilnahme am Stimmrechte und die Art der Ausübun 
desselben in der Gemeindeversammlung wird nach §. 3. des Ge 
setzes vom 14. April 1856, betreffend die Landgemeinde=Ver¬ 
— durch die bestehende Ortsverfassung bescimmt, jedo 
sind die nicht angesessenen Dorfeinwohner zur Theilnahme am 
Stimmrechte nur dann berechtigt, wenn ihnen dieses Recht nach¬ 
weislich bereits vor Emanation des Allgemeinen Landrechts, bezw. 
in den im Jahre 1815 mit der Krone Preußen neu oder wiede 
vereinigten Landestheilen vor Einführung bezw. Wiedereinführun 
des Allgemeinen Landrechts in denselben, zugestanden hat. (Siehe 
die Bemerkungen unter Nr. 20 des Cirkular=Erlasses vom 10. März 
1873 und den Erlaß an das Ober=Präsidium der Provinz Sachsen 
vom 11. Juni 1873, I. K. O. 235.) 

Die Wahlen der Gemeindevorsteher und Schöffen erfolge 
nach näherer Vorschrift des der Kreisordnung beigefügten WMahl 
reglements, unter Berücksichtigung der Bestimmungen im Artike 
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12 Nr. 1—5., 7—15., 17—25. und 28. der Instruktion zur Aus¬ 
führung der die Zusammensetzung des Kreistags betreffenden 
Vorschriften vom 10. März 1873, mit der Maßgabe, daß von der 
Aufnahme in die Wählerliste diejenigen, welche zum Wahlverbande 
der größeren Grundbesitzer gehören, nicht ausgeschlossen, und in 
Gemeinden, in welchen eine gewählte Gemeindevertretung besteht, 
die Mitglieder des Gemeindevorstandes nur insoweit in die Wähler¬ 
liste mitaufzunehmen sind, als ihnen nach dem Ortsstatute Sitz 
und Stimme in der Gemeindevertretung gebührt (Nr. 1. Absatz 3, 
Nr. 5. und Nr. 8. Absatz 8 der W tion. 

Die Wahlen der Ortssteuererheber und Gemeindeschreiber er¬ 
folgen in der bisherigen ortsüblichen Weise. 

§. 24. Die Wahl der Gemeindevorsteher und der Schöffen 
erfolgt auf sechs Jahre; jedoch kann das Amt gemäß §. 8. Ab¬ 
satz 3 der Kreisordnung nach Ablauf von drei Jahren nieder¬ 
gelegt werden. 

Von Aufsichtswegen ist darauf zu salten. daß die Wahlen 
der neuen Gemeindevorsteher und Schöffen bei Erledigung der 
Aemter durch Ablauf der Dienstzeit in der Regel nicht früher als 
sechs und nicht später als drei Monate vor jenem Zeitpunkte, in 
außerordentlichen Erledigungsfällen aber sofort vollzogen werden. 

Die Amtsthätigkeit der jetzigen Gemeindevorsteher und 
Schöffen erlischt nach §. 186. am 30. Juni 1874. Demgemäß 
sind die ersten Wahlen der Gemeindevorsteher und Schöffen in 
der ersten Hälfte des Jahres 1874 und zwar bis zum 1. April 
vorzunehmen. 

Die schon jetzt gewählten Gemeindevorsteher und Schöffen 
bleiben jedoch in Funktion bis zum Ablaufe der in der Kreis¬ 
ordnung vorgeschriebenen sechsjährigen Amtsdauer, vom Tage 
ihrer Bestätigung gerechnet, sofern nicht eine Gemeinde eine 
frühere Wahl ausdrücklich beantragt. 

In Betreff der Amtsdauer der Ortssteuerheber und der Ge¬ 
meindeschreiber gelten die Vorschriften der §§. 169. und 170., 
Titel 6., Th. II. des Allgem. Landrechts, wonach die Fehsetung 
derselben bei der Wahl der Gemeinde überlassen bleibt. Ist eine 
solche Festsetzung nicht getroffen worden, so wird angenommen, 
daß der betreffende Beamte auf Lebenszeit angsstelt worden ist. 
Der Regel nach wird es sich empfehlen, die gedachten Beamten 
auf Kündigung anzustellen. 

Für die gegenwärtig fungirenden Ortserheber und Gemeinde¬ 
schreiber sind ers dann Neuwahlen vorzunehmen, wenn das Amt 
derselben nach Maßgabe der vorgedachten gesetzlichen Bestimmungen 
zur Erledigung kommt.
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§. 26. Hat der Neuwahl eines Gemeindevorstehers oder 
eines Schöffen die Bestätigung wiederholt versagt werden müssen, 
so steht es dem Landrathe zu, auf den Vorschlag des Amtsvor¬ 
stehers unter Zustimmung des Kreisausschusses einen Stellvertreter 
auf so lange zu ernennen, bis eine erneuerte Wahl, deren Vor¬ 
nahme der Gemeinde jeder Zeit freisteht, die Bestätigung er¬ 
angt hat. 

eobe Befugniß steht dem Landrathe zu, wenn keine Wahl 
zu Stande kommt, weil beispielsweise eine Gemeinde die Voll¬ 
ziehung derselben verweigert. 

einer Wahl die Bestätigung wiederholt nicht aus materiellen 
Gründen, sondern lediglich wegen vorgekommener Formfehler ver¬ 
sagt worden, so wird nach den im konkreten Falle obwaltenden 
Verhältnissen zu erwägen sein, ob sofort zur Ernennung eines 
Stellvertreters zu schreiten, oder ob nicht vielmehr der Gemeinde 
zuvor nochmals Gelegenheit zur Vornahme einer anderweiten 
Wahl zu geben sein wird, nachdem in entsprechender Weise für 
die Vermeidung von Formfehlern Fürsorge getroffen worden ist. 

Der Vorschlag des Amtsvorstehers in Betreff des zu er¬ 
nennenden Stellvertreters ist für den Landrath nicht bindend, 
sondern hat nur die Bedeutung eines Gutachtens. 

Können sich der Landrath und der Kreisausschuß über den 
zu ernennenden Stellvertreter nicht einigen, so entscheidet auf An¬ 
rufen des einen oder des anderen Theils das Verwaltungsgericht 
als Kommunal=Aufsichtsbehörde höherer Instanz (efr. Bericht der 
Kommission des Herrenhauses Seite 48 und Stenographische Be¬ 
richte des Herrenhauses, 29. Sitzung am 28.Oktober 1872 Seite 484).) 

Der Stellvertreter ist gleichfalls aus der Zahl der stimm¬ 
berechtigten Gemeindemitglieder zu ernennen, so lange es darunter 
an geeigneten Personen nicht fehl. 

"27. Die Gemeindevorsteher und Schöffen, sewie die nach 
§. 26. Absatz 4.#5) zu ernennenden Stellvertreter derselben, in¬ 
gleichen die Ortssteuererheber und Gemeindeschreiber haben den, 
im §. 1. Absatz 1. der Verordnung vom 6. Mai 1867 (Ges.=Samml. 
S. 715) vorgeschriebenen Diensteid zu leisten. " 

Ist dieser Diensteid bereits früher von ihnen geleistet worden, 
so genügzt der Hinweis auf denselben und bedarf es keiner wieder¬ 
holten Eidesleistung. « 

Es wird ſich empfehlen, die Vereidigung der Gemeindevor⸗ 
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steher der Regel nach an Ort Stelle vor versammelter Gemeinde 
vorzunehmen und damit die Uebergabe der Geschäfte zu ver¬ 
inden. 

§. 26. Dem Charakter des Gemeindevorsteher=Amtes als 
eines Ehrenamtes entspricht es, daß dem Gemeindevorsteher nur 
eine Dienstunkosten=Entschädigung, welche in dem Ersatze der 
baaren Auslagen und in einer mit den amtlichen Mühewaltungen 
des Gemeindevorstehers im billigen Verhältnisse stehenden Ent¬ 
schädigung bestehen soll, nicht aber eine Besoldung gewährt wird. 
Daß die Remuneration des Gemeindevorstehers, unter Fortfall 
aller von dem Gutsherrn zu derselben bisher gewährten Geld¬ 
und Natural=Beiträge, künftig von der Gemeinde aufgebracht 
werden soll, ist eine onseguen der Wahl des Gemeindevorstehers 
und der Auflösung des Abhängigkeitsverhältnisses der Gemeinde 
von ih#er Gutsherrschaft. 

ie Festsetzung der Dienstunkosten=Entschädigung steht in Er¬ 
mangelung einer gütlichen Einigung unter den Betheiligten nach 
§. 135. Nr. IX. 11.7) dem Kreisausschusse zu. 

Das Verhältniß, nach welchem den Gemeindevorstehern gegen 
den Nießbrauch von Landdotationen allein oder in Verbindung 
mit Geld= oder Natural=Beiträgen die Verpflichtung zur Wahr¬ 
heffmune sämmtlicher oder einzelner Gutsvorstehergeschäfte obliegt, 
besteht gegenwärtig in vielen Orten zur Befriedigung nicht nur 
der Gutsherren, sondern auch der Gemeinden, welchen die Re¬ 
muneration der Schulzen dadurch nicht unwesentlich erleichtert, 
ja unter Umständen ganz abgenommen ist, ohne daß die in der 
Regel nicht umfangreichen Geschäfte der Gutsbezirke als eine efnt 
belastung der Gemeindevorsteher empfunden worden sind. Dieses 
Verhältniß gemeinsamer Verwaltung in der Hand des Schulzen, 
welches zugleich die Vereinfachung vieler Geschäfte und eine Er¬ 
sparniß von Arbeitskraft im Gefolge hat, zu konserviren, ist die 
Absicht der Bestimmungen im vierten Absatze dieses Paragraphen. 
Es werden sich daher die Landräthe angelegen sein Laffen, da, 
wo auf der einen oder der anderen Seite Neigung zur Lösung 
dieses Verhältnisses hervortreten sollte, auf die Beibehaltung 
desselben in entsprechender Weise hinzuwirken. 

Kommt es zu einer Lösung des Verhältnisses, so hat die 
Auseinandersetzung zwischen den Betheiligten nach Maßgabe der 
Vorschriften der S§. 41. bis 45. zu erfolgen. Entstehen hierbei 
Streitigkeiten darüber, ob und welche Geld= und Natural=Beiträge 

*) jetzt Kreis O. § 34a 
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des Gutsherrn fortfallen, ſowie ob und welche Landdotationen 
vom Gutsherrn gewährt worden ſind, für welche er von der Ge¬ 
meinde eine Entschädigung zu beanspruchen hat, und auf wie hoch 
event. diese Entschädigung zu bemessen ist, sofern die Gemeinde 
nicht vorzieht, die Dotation in natura zurückzugeben, so sind die¬ 
selben nach §. 42. nicht von den ordentlichen Herichten, sondern 
von den Auseinandersetzungsbehörden zu entscheiden. 

Vorstehendes gilt übrigens nicht für den Fal, wenn Land¬ 
dotationen vom Gutsherrn (allein oder in Verbindung mit Geld¬ 
oder Natural=Beiträgen) ohne Verpflichtung für den Gemeinde¬ 
vorsteher zur Wahrnehmung der Gutsvorstehergeschäfte gewährt 
worden sind. In diesem Falle bewendet es bei der Bestimmung, 
daß Landdotationen, welche für die Verwaltung des Schulzen¬ 
amtes ausgewiesen sind, auf Grund der Kreis=Ordnung nicht 
zurückgefordert werden können. 

§§. 29. und 30. Wie wenig auch die gesetzlichen Befugnisse 
des Schulzen nach dem Allgemeinen Landrechte und den einzelnen 
Dorfordnungen u. s. w. über die eines untergeordneten polizei¬ 
lichen Exekutivbeamten hinausgingen, so nöthigten ihm doch die 
praktischen Verhältnisse, wenigstens überall da, wo der Jolhecherr 
nicht an Ort und Stelle wohnte, eine gewisse obrigkeitliche Gewalt. 
das Recht und die Pflicht des ersten polizeilichen Einschreitens auf. 

Durch die Vorschriften der §§. 29., 30. und 79.5) wird dieses 
Verhältniß, wie es sich praktisch schon bisher meistentheils her¬ 
ausgebildet hat, gesetzlich anerkannt, befestigt und, soweit es das 
Ansehen der Gemeindevorsteher erfordert und die Bildung der¬ 
selben im Allgemeinen gestattet, ausgedehnt. Es erschien dies 
um so mehr geboten, als es bei dem durch das Gesetz in Aus¬ 
sicht genommenen Umfange der für die Ortspolizeiverwaltung zu 
bildenden Amtsbezirke nur auf diese Weise möglich wird, den 
Anforderungen des Publikums an die Polizeiverwaltung gerecht 
zu werden, ohne den ehrenamtlichen Dienst des Amtsvorstehers 
zu sehr zu erschweren. 

Dieser Absicht entspricht es, daß den Gemeindevorstehern im 
" 30. besondere Pflichten auferlegt sind, welche zu erfüllen sie 
elbst bei geringerer Bildung sehr wohl im Stande sein werden, 
und daß ihnen im §. 79.7) ein Exekutionsrecht verliehen ist. 

ür die Gemeindevorsteher wird demnächst eine besondere 
Dienst=Instruktion erlassen werden. 

— — — — 

*) jetzt Ldverw.Ges. § 133.
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§. 31. Der der Vollständigkeit und Uebersichtlichkeit wegen 
an die Spitze dieses Paragraphen gestellte Satz, daß die Inhaber 
selbstständiger Gutsbezirke die gesetzlichen Pflichten der Gemeinden 
zu erfüllen haben, ist schon bestehenden Rechtens und nur die 
Lorse nenz der im §F. 1. des Gesetzes, betreffend die Landgemeinde¬ 
Verfassungen 2c. vom 14. April 1856 ausgesprochenen parallelen 
Stellung der selbstständigen Gutsbezirke und der Landgemeinden. 
Hieraus ergiebt sich sodann auch die Stellung des Gutsherrn 
bezw. des von ihm zu bestellenden Stellvertreters, nachdem seine 
bisherigen polizeiobrigkeitlichen Befugnisse auf den Amtsvorsteher 
übergegangen sind, von selbst als die eines Vorstehers des Guts¬ 
bezirks mit den analogen Rechten und Pflichten eines Gemeinde¬ 
vorstehers. 

Die Bestellung eines Stellvertreters kann sowohl in der Art 
erfolgen, daß demselben die Wahrnehmung sämmtlicher Gutsvor¬ 
stehergeschäfte dauernd und ausschließlich übertragen wird, als 
auch in der Art, daß er für den Gutsbesitzer nur im Falle der 
Behinderung desselben so weit und so lange eintritt, als ihm dies 
aufgetragen wird. Selbstverständlich ist in dem letzten Falle so¬ 

wolh der Gutsbesitzer, als der Stellvertreter als Gutsvorsteher 
in Gemäßheit des §. 33. zu bestätigen und zu vereidigen. 

Der Vertreter muß seinen beständigen Aufenthalt im Guts¬ 
bezirke oder in dessen unmittelbarer Nähe haben. Unter letzterer 
Voraussetzung kann auch der Gutsvorsteher eines anderen Bezirks 
zum Stellvertreter bestellt werden. 

In zerstückelten Gutsbezirken steht die Befugniß zur Be¬ 
stellung eines Stellvertreters dem Besitzer des Restguts zu (vergl. 
Nr. 8 der Cirkular=Verfügung vom 10. März 1873), sofern nicht 
dieser selbst das Amt des Gutsvorstehers übernehmen will. 

Nach der Bestimmnng im dritten Absatze können Seitens des 
Besitzer des Guts auch außer dem im §. 28. Absatz 4. vorgeschriebenen 
Falle sämmtliche oder einzelne unsdorsteheriasthüfte wie nament¬ 
lich die Anfertigung der Klalensteueee Militair=Stammrollen und 
anderer Listen und Nachweisungen, die Vorführung der Militair¬ 
pflichtigen vor die Ersatz=Kommissionen u. s. w. an den Vorsteher 
einer benachbarten Gemeinde unter Beider (d. h. der Gemeinde 
und des Gemeindevorstehers) Zustimmung gegen eine angemessene 
Entschädigung übertragen werden. 

Von derartigen Abkommen ist dem Landrathe behufs der Be¬ 
stätigung (§. * Anzeige zu machen. 

Den Vorstehern von Gemeinden und Gutsbezirken, welche 
eine örtlich verbundene Lage haben, liegt es ob, sich darüber zu 
vereinbaren, wer von ihnen diejenigen amtlichen Handlungen aus¬
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zuführen hat, welche eine einheitliche Vollziehung erfordern, wie 
beiſpielsweiſe die Anordnungen bei einheimischen und aus¬ 
wärtigen Bränden, bei Ueberſchwemmungen und großem Schnee⸗ 
fall, bei Ruheſtörungen aus der zuwehf Dorsstraße, 
die Beaufsichtigung gemeinschaftlicher Wegebesserungen, Graben¬ 
räumungen u. s. w. 

Von der getroffenen Vereinbarung ist dem Amtsvorsteher 
Anzeige zu machen. 

Kommt eine Vereinbarung nicht zu Stantsz . eraht der 
Amtsvorſteher die erforderlichen Beſtimmun . Iſt einer 
der keholleten Guts= und GVenestimungen G. 15 selbf Dminer. 
steher, so bedarf es einer Vereinbarung nicht; vielmehr F 
alsdann die Anordnung darüber, wie es in den vorgedachten 
Fällen gehalten werden soll, Leheich dem Amtsvorsteher. « 

Wie in Gemeinden zu mechaniſchen Dienſtleiſtungen ein be⸗ 
ſonderer Gemeindediener, ſo kann in Gutsbezirken zu gleichem, 
Zwecke ein besonderer Gutsdiener angestellt und vereidigt werden. 

§. 32. In den unter Nr. 1, 2 und 4 aufgesührten Fällen“ 
hat die Bestellung des Stellvertreters in der Art zu erfolgen, 
daß demselben die Wahrnehmung sämmtlicher Eutsvorsthergsschtfte 
dauernd und ausschließlich übertragen wird. 

Dagegen wird es zulässig sein, dem Besitzer eines Gutes, 
welcher zwar aicht seinen beständigen, aber doch regelmäßig einige 
Zeit im Jahre seinen Aufenthalt im Gutsbezirke oder in dessen 
Veizim, Iah Nähe hat, für dh, Zeit die eigene Wahrnehmung: 
der Gutsvorstehergeschäfte zu gestatten und mit Rücksicht hierang. 
die Funktionen des Stellvertreters in entsprechender Weise zu 
regeln 

In Gemäßheit der Nr. 4 haben auch unverheirathete Be¬ 
sitzerinnen einen Stellvertreter zu bestellen (vergl. Stenographische# 
Berichte des Abgeordnetenhaufes Seite 1348, 50. Sitzung am 
18. März 1872). 

Aus¬ die Ausführung der Schlußbestimmung des 8. 32. haben 
die Kreisausschüsse ihr besonderes Augenmerk zu ri ten und zu¬ 
diesem Behufe eine sorgfältige Ermittelung der hierbei in Betracht; 
kommenden Güter, Vorwerke, Kolonien, größeren Etablifsements. 
u. s. w. anzustellen. . 

§. 33. Die Gutsvorsteher haben mit dem im §. 185. be¬ 
zeichneten Zeitpunkte in Tuntion zu treten. 

Es wird daher von Seiten der Landräthe an sämmtliche In¬ 
haber selbstständiger Gutsbezirke rechtzeitig die Aufforderung zu 
erlassen sein, entweder für sich selbst die Bestätigung als Guts¬ 
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vorsteher zu beantragen oder einen geeigneten Stellvertreter zur 
Oestätigung als Gutsvorsteher mit den zu §. 31. gedachten Maß¬ 
gaben zu präsentiren. 

Wegen der Ableistung des Diensteides durch die Gutsvor¬ 
steher gilt das zu §. 27. Gesagte. 

  

Rritter Abschnitt. 

Aufhebung der mit dem Besitze gewisser Grundstücke 
verbundenen Berechtigung und Verpflichtung zur 

Verwaltung des Schulzenamtes. 

§§. 36— 44. Behufs Ausführung der Bestimmungen dieses 
Abschnitts haben die Landräthe, sobald eine Gemeinde oder ein 
Schulzengutsbesitzer darauf anträgt, mit Hülfe vorhandener Lehns¬ 
briefe, Erbverschreibungen, Prästations=Tabellen, Urbarien, Rezesse, 
der Grund¬ und Hypotheken=Bücher oder sonstiger Urkunden zu 
ermitteln: 

1. ob und mit welchen Grundstücken die Berechtigung und 
Verpflichtung zur Verwaltung des Schulzen= (Richter=) 
Amtes bisher verbunden war (§. 36.); 

2. ob und welche Grundstücke, Gerechtigkeiten und Einkünfte 
dem Schulzengutsbesitzer erweislich von der Gemeinde selbst 
für die Amtsverwaltung verliehen sind (§. 38.); 

3. ob und welche Vorrechte und Befreiungen dem Schulzen¬ 
gutsbesitzer für die Verwaltung des Schulzenamtes in Be¬ 
ziehung auf die aus dem Kommunal=Verbande oder aus 
anderen Verbänden, z. B. dem Kirchen= und Schulverbande, 
entspringenden Dienste und Abgaben, der Gemeinde oder 
deren Mitgliedern gegenüber bisher zugestanden. 

Bei den zu 2. anzustellenden Ermittelungen ist zu beachten, 
daß viele der den Lehn= und Erbschulzengütern bei ihrer Gründung 
oder in der Folge von den Landes=, Grund= oder Gerichtsherren 
verliehenen Gerechtsame, wie Bau= und Brennholz=, Waldstreu¬, 
Schäferei=, Weide=, Jagd=, Mühlen= und Fischerei=Berechtigungen 
zauf der Ortsfeldmark, Krugsverlagsrechte u. s. w. zufolge der 
neueren Agrar= und Gewerbegesetzgebung bei den Separationen, 
Ablösungen und gutsherrlich=bäuerlichen Regulirungen gegen Ent¬ 
schädigung in Land, Kapital oder Rente ausgehoben worden sind. 
Häufig finden sich in den Rezessen die Landesabfindungen, welche 
den Lehn= und Erbschulzengutsbesitzern von Gutsherren oder auch 
don den Gemeinden für bestimmte, den ersteren von dem Guts¬ 
jerrn auf der Gemeindefeldmark eingeräumte Berechtigungen der



400 Anhang. VII. 

vorgedachten Art gewährt worden ſind, als Schulzenland, Schulzen¬= 
eese, Schulzenacker 2c. bezeichnet, ohne daß dieselben die Natur 
besonderer, erst von dem Gutsherrn oder der Gemeinde neu ver¬ 
liehener Schulzenamts=Dotationen hätten. Solche Landabfindungen 
gehören nicht zu den im "2 38. bezeichneten Grundstücken (§. 40.). 

agegen sind zu den daselbst gedachten Einkünften insbesondere 
zu rechnen diejenigen Entschädigungen, welche den Lehn= und 
Erbschulzengutsbesitzern für baare Dienstausgaben, namentlich für 
Dienstreisen, Schreibmaterialien, Botendienste u. s. w. von den 
Gemeinden in neuerer Zeit vielfach gwährt worden sind. (Vergl. 
das Reskript vom 5. Mai 1840 — Minist.=Blatt Seite 217.) 

§#s. 41—44. Ist nach dem Ergebnisse der angestellten Er¬ 
mittelungen eine Auseinandersetzung zwischen der Gemeinde und 
dem Schulzengutsbesitzer erforderlich, so legt der Landrath die in 
der Sache gepflogenen Verhandlungen dem Kreisausschusse vor, 
welcher den Kommissarius für die Auseinandersetzung ernennt. 

Entstehen hierbei Streitigkeiten, so findet das in den 88. 42 
bis 44. vorgeschriebene Verfahren statt. 

Die Aufhebung der Berechtigung und Verpflichtung zur Ver¬ 
waltung des Schulzenamtes ist von der Beendigung des Aus¬ 
einandersetzungsverfahrens nicht abhängig. Die Amtsthätigkeit. 
der das Schulzenamt verwaltenden Schulzengutsbesitzer erlischt 
vielmehr nach §. 186. am 30. Juni 1874. Mit demselben Zeit¬ 
punkte fällt auch die Verpflichtung derselben bezw. der Trennstücks¬ 
besitzer eines zerstückelten Schulzenguts (§. 37.) zur Besoldung 
eines Stellvertreters weg. 

§. 45. Die Kosten des Auseinandersetzungsverfahrens, so¬ 
weit dasselbe vor den Kreisausschüssen und deren Kommissarien 
stattfindet, werden von den Kreisen getragen. Denselben stehen 
zur Bestreitung dieser Kosten die durch das Gesetz, betreffend die 
Dotation der Provinzial= und Kreisverbände vom 30. April 1873 
; Durchführung der Kreis-Ordnung bewilligten Fonds zur Ver⸗ 
ügung. 

Berlin, den 20. September 1873. 

Der Miniſter des Innern. Graf zu Eulenburg.
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VIII. Cirkular=Verfügung 

des Ministers des Innern, betreffend die Vertheilung 
der Kreisabgaben. 

Vom 10. Juni 1874. Auszug. (Min. Bl. S. 155.) 

In Verfolg meines Cirkular=Erlasses vom 4. März sehe ich 
mich veranlaßt, der Königlichen Regierung in Betreff der Aus¬ 
legung einiger Vorschriften der Kreisordnung über die Vertheilung 
und Aufbringung der Kreisabgaben, welche von Seiten der Kreis¬ 
tage verschiedener Kreise eine nicht richtige Anwendung gefunden 
haben, Nachstehendes zu eröffnen: 

I. Nach den Vorschriften der §#§. 10. und 12.7) der Kreis¬ 
ordnung können die drei untersten Stufen der Klassensteuer (§. 9. 
zu a. des Gesetzes vom 1. Mai 1851) von der Heranziehung zu 
den Kreisabgaben ganz frei gelassen oder dazu mit einem geringeren 
Prozentsatze, als die übrigen Stufen der Klassensteuer und der 
klaffifizirten Einkommensteuer herangezogen werden 2c. 

. Nach §. 10. der Kreisordnung ist die Grund=, Gebäude¬ 
und die von dem Gewerbebetriebe auf dem platten Lande auf¬ 
kommende Gewerbesteuer der Klasse A. I. zu den Kreisabgaben 
mindestens mit der Hälfte und höchstens mit dem vollen Betrage 
desjenigen Prozentsatzes heranzuziehen, mit welchem die Klassen¬ 
und klassifizirte Einkommensteuer belastet wird. 

Diese Bestimmung ist nach dem Wortlaute und dem Sinne 
des Gesetzes dahin auf ufassen, daß die Grund=, Gebäude= und 
Gewerbesteuer der Klasse A. I. stets mit einem gleichen Prozent¬ 
satze zu belasten sind. Es erscheint daher nicht zulässig, die Grund¬ 
und Gebäudesteuer beispielsweise nur mit 50 Prozent, die Ge¬ 
werbesteuer der Klasse A. I. dagegen mit 100 Prozent zu den 
Kreisabgaben heranzuziehen. 

III. Was die Gewerbesteuer im Uebrigen anbetrifft, so kann 
dieselbe nach der ferneren Vorschrift des S. 10. a. a. O. von der 
Heranziehung zu den Kreisabgaben ganz frei gelassen, darf aber 
Einensall dazu mit einem höheren Prozentsatze, als die Grund¬ 
und Gebäudesteuer herangezogen werden. 

Einige Kreistage haben diese Vorschrift in der Art zur An¬ 
wendung gebracht, daß nur einzelne Klassen der Gewerbesteuer 

*) VgI. Kreis O. §§ 10 u. 12 in der neuen Fassung. 

Verw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 26
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— beispielsweise die Klassen B. H. und I. — von den Kreis¬ 
abgaben frei gelassen, die übrigen aber dazu herangezogen 
worden sind. 

Auch dieses Verfahren kann als dem Gesetze entsprechend 
nicht erachtet werden; vielmehr sind mit Ausnahme der von dem 
Gewerbebetriebe auf dem platten Lande aufkommenden Gewerbe¬ 
steuer der Klasse A. I. und der Gewerbesteuer vom Hausirgewerbe 
(Klasse L.) sämmtliche Klassen der Gewerbesteuer stets gleichmäßig 
zu behandeln. 

IV. Ebenso unzulässig erscheint es, nicht nur die von dem 
Gewerbebetriebe auf dem platten Lande auskommende Gewerbe¬ 
steuer der Klasse A. 1., sondern auch die übrigen Klassen der 
Gewerbesteuer zu den Kreisabgaben für Verkehrsanlagen heran¬ 
zuziehen, von den übrigen Kreisabgaben aber freizulassen. Denn 
nach §. 12. der Kreisordnung sind die Kreistage nur besugt, zu 
den Kreisabgaben für Verkehrsanlagen die Grund= und Gebäude¬ 
steuer, sowie die von dem Gewerbebetriebe auf dem platten Lande 
aufkommende Gewerbesteuer der Klasse A. I. innerhalb der im 
§. 10. festgesetzten Grenzen mit einem hoheren Prozentſatze als 
zu den übrigen Kreisabgaben heranzuziehen. 

V. Nach 8. 9a. des Klaſſenſteuergeſetzes vom 25. Mai v. J. 
können zu den nach dem Klaſſenſteuerfuße aufzubringenden Laſten 
der kommunalen und anderen öffentlichen Verbände in Er¬ 
mangelung sonstiger Befreiungsgründe auch diejenigen Personen 
herangezogen werden, deren jährliches Einkommen weniger als 
140 Thaler beträgt und welche nicht im Wege der öffentlichen 
Armenpflege eine fortlaufende Unterstützung erhalten. Die Ver¬ 
anlagung dieser Steuerpflichtigen hat nach einem für Haushaltungen 
wie für Einzelsteuernde geltenden fingirten Klassensteuersatze von 
einem halben Thaler jährlich zu erfolgen. 

Diese Vorschrift findet auch Anwendung auf die Aufbringung 
der Kreisabgaben. Die Heranziehung der Personen mit einem 
Einkommen von weniger als 140 Thaler zu den Kreisabgaben 
muß jedoch von den Kreistagen ausdrücklich beschlossen werden. 
Dagegen dürfen dieselben es nicht der Beschlußnahme der einzelnen 
ländlichen Gemeinden und Gutsbezirke überlassen, ob letztere die 
Personen mit einem Einkommen von weniger als 140 Thaler zur 
Aufbringung des ihnen zugewiesenen Antheils an den Kreisab¬ 
zaben mit heranziehen wollen oder nicht. Denn der F. 11. der 

reisordnung enthält die ausdrückliche Vorschrift, daß die Unter¬ 
vertheilung der für die einzelnen ländlichen Gemeinden und Guts¬ 
bezirke im Ganzen festgesetzten Antheile an den Kreisabgaben auf 
die einzelnen Steuerpflichtigen nach demselben Maßstabe zu er¬
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folgen hat, welcher von dem Kreistage als Maßstab für die Ver¬ 
theilung des Kreisabgaben=Solls auf die einzelnen Gemeinden 
und Gutsbezirke beschlossen worden ist. 

VI. Nach §. 14. Absatz 3. der Kreisordnung kann der Fiskus 
zu den Kreisabgaben wegen seines aus Grundbesitz, Gewerbe¬ 
und Bergbaubetrieb fließenden Einkommens nicht herangezogen, 
dagegen mit der Grund= und Gebäudesteuer um die Hälfte des¬ 
jenigen Prozentsatzes stärker belastet werden, mit welchem die 
Klassen= und klassifizirte Einkommensteuer dazu herangezogen wird. 

Diese Bestimmung beruht auf der Erwägung, daß der halbe 
Betrag der für die fiskalischen Liegenschaften und Gebäude fingirt 
zu veranlagenden Grund= und Gebäudesteuer etwa dem vollen 
Betrage der von dem Einkommen aus denselben zu entrichtenden 
Einkommensteuer gleichkommt, wenn man dabei die verschiedenen 
Prozentsätze, welche von dem Einkommen, beziehungsweise dem 
Grundsteuer=Reinertrage und gebehenizungeoreie als Ein¬ 
kommen= beziehungsweise Grund= und Gebäudesteuer erhoben 
werden und welche für die Einkommensteuer 3 Prozent, für die 
Grundsteuer 9,, Prozent und für die Gebäudesteuer 4 beziehungs¬ 
weise 2 Prozent betragen, sowie ferner die Verschuldung des fis¬ 
kalischen Grundeigenthums und den Umstand in Betracht zieht, 
daß der Grundsteuer=Reinertrag nur etwa die Hälfte des gegen¬ 
wärtigen wirklichen Reinertrags der Liegenschaften repräsentirt. 

Hieraus ergiebt sich, daß wenn die Klassen= und klassifizirte 
Einkommensteuer zu Kreiszwecken mit 100 Prozent belastet wird, 
der Fiskus an Stelle der nicht von ihm zu entrichtenden Ein¬ 
wmmeensteuer um 50 Prozent (d. i. um die Hälfte desjenigen 
Prozentsatzes, mit welchem die Klassen= und klassifizirte Ein¬ 
kommensteuer belastet ist), stärker zu der Grund= und Gebäude¬ 
steuer herangezogen werden kann, als er gleich den übrigen Grund¬ 
und Gebäudebesitzern nach §. 14. Abs. 1. und 2. der Kreisordnung 
zu den nach dem Grund= und Gebäudesteuerfuße umzulegenden 
Kreisabgaben heranzuziehen ist. Es darf mithin in dem Falle, 
wo nach dem Beschlusfse eines Kreistages die Klassen= und klassifizirte 
Einkommensteuer mit 100 Prozent, die Grund= und Gebäudesteuer 
dagegen mit 50 Prozent zu Kreiszwecken belastet wird, der Fiskus 
im Ganzen nur mit 100 Prozent der für die fiskalischen Liegen¬ 
schaften und Gebäude fingirt zu veranlagenden Grund= und Ge¬ 
bäudesteuer — und nicht wie von mehreren Kreistagen beschlossen 
worden ist — mit 150 Prozent herangezogen werden) 

*) Vgl. wegen Heranziehung des Fiskus zu den Kreisabgaben 
auch Besch, d. Min. d. J. vom 9. und vom 25. Februar 1875 (Min.Bl. 
S. 120 und S. 100). 

26“
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Die Königliche Regierung veranlasse ich, den Inhalt vor¬ 
ſt er Verfuͤgung den Landräthen zur Nachachtung mitzutheilen 
und darüber zu wachen, daß die darin näher erläuterten Be¬ 
stimmungen der Kreisordnung von den Kreistagen richtig an¬ 
gewendet werden. 

IX. Gesetz, 

betreffend die Ausführung der 96G 5. und 6. des Ecshes 
vom 30. April 1873 wegen der Votation der Provinzial¬ 

und frreisverbände. 

Vom 8. Juli 1875. (Ges. S. S. 497.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 
verordnen zur Ausführung der Vorschriften in den 5. und 6. 
des Gesetzes vom 30. April 1873, betreffend die Dotation der 

rovinzial= und Kreisverbände (Gesetz=Samml. S. 187), mit Zu¬ 
timmung beider Häuser des Landtages, was folgt: 

Ueberweisung einer Summe von (4,480,000 Thaler) 
13,440,000 Mk. jährlich an die neu auszustattenden 

Provinzialverbände und Landestheile 

1. Behufs Ausstattung mit Fonds zur Selbstverwaltung 
wird den Provinzialverbänden von Preußen, Brandenburg, Pom¬ 
mern, Posen, Schlesien, Sachsen, Schleswig=Holstein, Westfalen 
und der Rheinprovinz, den Stadtkreisen Berlin und Frankfurt a. M., 
dem Landes=Kommunalverbande der Hohenzollernschen Lande und 
dem Provinzialverbande von Hannover für das demselben durch 
die beiden Gesetze vom 23. März 1873 (Gesetz=Samml. S. 107 
und 119) einverleibte Jadegebiet, außer der zu diesem Zwecke durch 
das Gesetz vom 30. April 1873 zur Verfügung gestellten Summe 
von jährlich 6,000,000 Mk. (2 Millionen Thaler) eine fernere 
Summe von jährlich 7,440,000 Mk. (2,480,000 Thaler) aus den 
Einnahmen des Staatshaushalts, unter Uebertragung der ent¬ 
sprechenden Ausgabeverpflichtungen, überwiesen. 

2. Die Vertheilung der im §. 1. gedachten Gesammtsumme 
von 13,440,000 Mk. erfolgt zu einer Hälfte nach dem Maßstabe 
des Flächeninhaltes, zur anderen Hälfte nach dem Maßstabe der
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Bo der Civilbevölkerung, wie solche durch die Volkszählung im 
ezember 1875 festgestellt wird. Die hiernach auf die einzelnen 

Kommunalverbände entfallenden Jahresrenten werden durch König¬ 
liche Verordnung festgestellt. Bis zu der na Ma abe Güeu¬ 
zu bewirkenden Ausgleichung erhalten vorläufig an Jahresrenten: 

1) der Provinzialverband von Preußen 2,465,166 * 
2) Brandenburg . 1, 539. 531 
3) ⸗ = Pommern 1I,131,114 
4) ⸗ = Posen 1,160, 073 ⸗ 
5) ⸗ Schlesien 209,081,058 = 
6) ⸗ Sachsen. 1,229, 319. 
7) — — . Schleswig¬ Holstein 730,581 „ 
8) OD Westfalen 1 017, 285 
9) der ** .1, s6. 755 

10) Stadtkreis Berlin .... 264,897 ⸗ 
11) — ⸗ Frankfurt a. M. .. 36,090 = 
12) = Landeskommunalverband der Hohengol¬ 

lernschen Lande . 47,865 
13)- Provinzialverband von Hannover für das 

demselben einverleibte Jadegebltt. 1,66 

Ueberweisung der in den Jaren 1873, 1874 und 1875 
zinsbar belegten Dotationsfonds an die neu aus¬ 
zustattenden Provinzialverbände und Landestheile. 

3. Außer den im S§. 2. festgestellten Jahresrenten werden 
den ebendaselbst gedachten Kommunalverbänden aus den Kapital⸗ 
beſtänden des 2 5. des Gesetzes vom 30. April 1873 ge¬ 
bildeten Fondss folgende Summen nebst den auf dieselben ent¬ 
fallenden Antheilen an den, den Kapitalien bis zu dem Zeitpunkte 
ihrer Ueberweisung (§F. 17.) zugewachsenen Zinsen überwiesen: 

1) dem Provinzialverbande von Preußen 29,085,696 Mi 
2) Brandenburg 10,172,106 
3) ⸗ Pommern .. r— 513 - 
4) - = Posen 1,546,011 ⸗ 
5) ⸗ . Schlesien. I10,748,493 - 
6) O% . Sachsen 10037,646 
7) O Schleswig=Holstein 952,929 
8) - -Westfalen..1,363,284- 
9)- der Rheinprovinz . 2,326,635 

10) . Stadtkreiſe Berlin .. 3445,519. 
11) ⸗ Frankfurt a. M. 4,079 . 
12) = Landeskommunalverbande der vohenzol⸗ 

lernschen Lade 62,433
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13) dem Provinzialverbande von Hannover für 
das Jadegebiet.. . . ... 1,656 Mk. 

Verwendungszwecke der den neu auszustattenden 
Provinzialverbänden und Landestheilen zu ge¬ 

währenden Summen. 

4. Die Ueberweisung der in den §§. 2. und 3. gedachten 
Summen an die im F. 2. unter Nr. 1.—12, genannten Kommunal= 
verbände erfolgt zur Verwendung für folgende Zwecke: 

1) Fürsorge für den Neubau von chaussirten Wegen und 
Unterstützung des Gemeinde= und reiswegebaues, 

2) Beforderung von Landesmeliorationen, soweit sie nach Zweck 
und Umfang eine nicht über das provinzielle Interesse 
hinausgehende Bedeutung haben, 

3) Bestreitung der Kosten des Landarmen= und Korrigenden¬= 
wesens, beziehungsweise Gewährung von Beihülfen hierzu 
an die Landarmenverbände, 

4) Fürsorge beziehungsweise Gewährung von Beihülfen für 
das Irren=, Taubstummen= und Blindenwesen, 

5) Unterstützung milder Stiftungen, Rettungs=, Idioten= und 
anderer Wohlthätigkeitsanstalten, 6 

6) Leistung von Zuschüssen für Vereine, welche der Kunst und 
Wissenshan dienen, desgleichen für öffentliche Sammlungen, 
welche diese Zwecke verfolgen, Erhaltung und Ergänzung 
von Landesbibliotheken, Unterhaltung von Denkmälern, 

7) für ähnliche im Wege der Gesetzgebung festzustellende Zwecke. 
Soweit ad 1. die Staatsregierung zur Ausführung' von 

Chausseebauten für Rechnung der Staatskasse oder zur Unter¬ 
stützung von anderen als Staats=Chausseebauten sich verpflichtet 
hat, muß der betreffende Kommunalverband auf Verlangen der 
Staatsregierung in diese Verpflichtungen eintreten. 

Ergeben sich bei den zu Neu= und Umbauten der Staats¬ 
chausseen, sowie zu Prämien für Chausseeneubauten im Staats¬ 
haushalts=Etat ausgesetzten Fonds Ersparnisse, so sind dieselben 
unter die im 5 genannten Kommunalverbände nach dem daselbst 
angegebenen Maßstabe zu vertheilen. 

5. Außerdem sind zugleich bestimmt: 
I. die den Provinzialverbänden (8. 2. Nr. 1. bis 9.) über¬ 

wiesenen Summen: 
zur Bestreitung der Kosten des Provinziallandtages 
und der Provinzialverwaltung mit Einschluß der Kosten 
der Verwaltungsgerichte, beziehungsweise der Deputa¬
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tionen für das Heimathswesen, soweit diese Kosten den 
Provinzialverbänden zur Last fallen. Auch können 
d araus Beihülfen an die Kreise zur Durchführung der 
Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 gewährt werden; 

II. die dem Landeskommunalverbande der Hohengollernschen 
Lande überwiesenen Summen: 

zur Bestreitung der Kosten des Kommunallandtages und 
der Landeskommunalverwaltung mit Einschluß der Kosten 
des Verwaltungsgerichts, soweit die letzteren dem Landes¬ 
kommunalverbande zur Last fallen. 

6. Die dem Provinzialverbande von Hannover für das Jade¬ 
gebiet durch die §§. 2. und 3. überwiesenen Summen sind zu den 
in dem 1. 1. des Gesetzes vom 7. März 1868, betreffend die 
Ueberweisung einer Summe von jährlich 500,000 Thalern an den 
provinzialständischen Verband der Provinz Hannover (Gesetz¬ 
Samml. S. 223), aufgeführten Zwecken zu verwenden. 

Uebertragung der Verwaltung und Unterhaltung 
mehrerer bisher von den Staatsbehörden ver¬ 
walteten Irren=, Taubstummen=, Waisen= und an¬ 

derer Anstalten an die Provinzialverbände. 

7. Folgende Institute werden, unter Uebertragung aller 
dem Staate bezüglich derselben und der dazu gehörigen Ver¬ 
mögensobjekte zustehenden Rechte und obliegenden Verpflichtungen, 
den nachstehend genannten Provinzialverbänden zur Verwaltung 
und Unterhaltung überwiesen: 

I. dem Provinzialverbande von Preußen: 
1) die Taubstummenanstalt zu Königsberg, 
2) das Königliche große Hospital im Löbenicht zu Königsberg; 

II. dem Provinzialverbande von Pommern: 
1) das Hospital St. Petri zu Stettin, 
2) das Königliche Waisenhaus zu Stargard, 
3) das Gertruder Hospital zu Treptow a. d. Tollense; 
4) das Hospital St. George zu Treptow a. d. Tollense; 

1II. dem Provinzialverbande von Sachsen: 
die Landwaisenanstalt bei Langendorf; 

IV. dem Provinzialverbande von Schleswig=Holstein: 
1) die Irrenanstalt zu Schleswig, 
2) das Taubstummeninstitut zu Schleswig; 

V. dem Provinzialverbande von Westfalen: 
die Taubstummenanstalten zu Büren, Soest, Langenhorst 
und Petershagen.



408 Anhang. IX. 

Uebereignung des Hülfskassenfonds an die Pro¬ 
oinzialverbände der acht älteren Provinzen. 

6. Die durch die Königliche Botschaft am 7. April 1847 und 
den Abschied an die zum vereinigten Landtage versammelten 
Stände vom 24. Juli desselben Jahres zur Errichtung von Hülfs¬ 
kassen in den Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, 
Schlesien, Sachsen, Westfalen und der Rheinprovinz zinsfrei ge¬ 
währten Fonds von zusammen zwei Millionen Thaler in Staats¬ 
schuldscheinen und 500,000 Thaler baar werden unter Aufhebung 
des bei der Gewährung gemachten Vorbehalts wegen Zurück¬ 
ziehung derselben bei nicht ureene Verwendung oder nach 
erfolgtem Anwachsen derselben auf das Doppelte, den betreffenden 
Provinzialverbänden, vorbehaltlich der zwischen einzelnen Pro¬ 
vinzialverbänden wegen Nichtübereinstimmung ihrer Grenzen mit 
den Grenzen der jetzigen kommunalständischen Verbände vor¬ 
zunehmenden Auseinandersetzung, als ein ihnen gehöriges Ver¬ 
mögen überwiesen. Für die Auseinandersetzung gelten die Be¬ 
stimmungen des §. 3. der Provinzialordnung. 

Die Verwaltung dieser Fonds verbleibt bis auf Weiteres den 
iett, mit der Verwaltung beauftragten Kommunal= und Provinzial¬ 
verbänden. 

9. Den Vertretungen der im §. 8. Abs. 2. genannten Ver¬ 
bände steht die freie Verfügung über den gesammten Zinsgewinn 
der Hülfskassen zu gemeinnützigen Zwecken im Interesse dieser 
Verbände zu, während die ursprünglichen Dotationsfonds, sowie 
die denselben bisher hinzugewachsenen Kapitalbestände, als Kapital¬ 
bestand zur Gewährung von Darlehnen zu erhalten sind. 

Uebereignung der Provinzialmeliorationsfonds an 
mehrere Provinzialverbände der älteren Provinzen. 

10. Die für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, 
Westfalen und die Rheinprovinz beziehungsweise für einzelne 
Theile derselben gegründeten Provinzialmeliorationsfonds werden 
den Verbänden dieser Provinzen, soweit ihnen dieselben noch nicht 
eigenthümlich gehören, übereignet. 

Ebenso geht die Verwaltung und Verwendung dieser Fonds, 
soweit dieselbe bisher den Behörden des Staates zustand, auf die 
gedachten Provinzialverbände über. Die Fonds sind zu Dar¬ 
lehnen für dauernde Bodenverbesserungen aller Art in denjenigen 
Landestheilen zu verwenden, für welche sie nach den zur Zeit be¬ 
stehenden Einrichtungen bestimmt sind.
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Außerdem dürfen Bewilligungen erfolgen zu Waldanlagen, 
Obstbaumplantagen und sonstigen Baumpflanzungen, zu Ver¬ 
besserungen des Wirthschaftsbetriebes u. s. w. 

Ueber den Zinsgewinn der Meliorationsfonds steht den Pro¬ 
vinzialverbänden die freie Verfügung zu. 

Uebereignung der Schlesischen Vieh=Assekuranz¬ 
fonds an den Provinzialverband von Schlesien. 

11. Die in Ausführung des Gesetzes vom 30. Juni 1841 
(Gesetz=Samml. S. 285) in der Provinz Schlesien angesammelten 
Fonds werden, unter Aufhebung der für die drei Regierungs¬ 
bezirke dieser Provinz bestehenden Viehversicherungsgesellschaften, 
dem Provinzialverbande von Schlesien zur Verwaltung und Ver¬ 
wendung im Interesse der Rindviehzucht derjenigen Bezirke, für 
welche diese Fonds angesammelt sind, überwiesen. 

Ueberweisung von Zuschüssen für das Hebammen¬= 
wesen an einzelne Provinzialverbände. 

12. Die bisher vom Staate zu Beihülfen und Prämien für 
Hebammen und Hebammenzöglinge geleisteten Zuschüsse werden 
den betheiligten Kommunalverbänden überwiesen. Demgemäsß er¬ 
büen sich die diesen Kommunalverbänden nach §F. 2. dieses Ge¬ 
etzes, beziehungsweise nach §. 1 des Gesetzes vom 7. März 1868 
(Gesetz=Samml. S. 223) aus den Einnahmen des Staatshaushalts 
zu gewährenden Jahresrenten für den Provinzialverband von 
Preußen um die Summe von jährlich 1641 Mk., für den Pro¬ 
vinzialverband von Hannover um die Summe von jährlich 60 Mk., 
für den Provinzialverband der Rheinprovinz um die Summe von 
jährlich 930 Mk., für den Stadtkreis Frankfurt a. M. um die 
Summe von jährlich 1200 Mk., für den Landeskommunalverband 
der Hohenzollernschen Lande um die Summe von jährlich 258 Mk. 

Uebertragung der Verwaltung und Unterhaltung der 
Hebammenlehrinstitute an die Provinzialverbände. 

13. Folgende Hebammenlehrinstitute werden unter Ueber¬ 
tragung aller dem Staate bezüglich derselben und der dazu ge¬ 
hörigen Vermögensobjekte zustehenden Rechte und obliegenden 
erpflichtungen und unter Gewährung der aus der Staatskasse 

bisher geleisteren Zuschüsse, den nachstehend genannten Provinzial¬ 
verbänden zur Verwaltung und Unterhaltung überwiesen: 

1) dem Provinzialverbande von Preußen: 
die Hebammenlehrinstitute zu Gumbinnen und Danzig 
mit einen Zuschusse von jährlich 18,645 Mk.;
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2) dem Provinzialverbande von Brandenburg: 
das Hebammenlehrinstitut zu Frankfurt a. d. O. mit 
einem Zuschusse von jährlich 7548 Mk.; " 

3) dem Provinzialverbande von Pommern: 
das Hebammenlehrinstitut zu Stettin mit einem Zu¬ 
schusse von jährlich 9090 Mk.; 

4) dem Provinzialverbande von Posen: 
das Hebammenlehrinstitut zu Posen mit einem Zuschusse 
von jährlich 6819 Mk.; 

5) dem Provinzialverbande von Schlesien: 
die Hebammenlehrinstitute zu Breslau und Oppeln mit 
einem Zuschusse von jährlich 18,663 Mk.; 

6) dem Provinzialverbande von Sachsen: 
die Lebammenlehrinstitute zu Magdeburg, Wittenberg 
und Erfurt mit einem Zuschusse von jährlich 17,819 Mk.; 

7) dem Provinzialverbande von Hannover: 
die Hebammenlehrinstitute zu Hannover, Hildesheim, 
Celle, Osnabrück und Aurich mit einem Zuschusse von 
jährlich 38,214 Mk.; 

8) dem Provinzialverbande von Westfalen: · 
das Hebammenlehrinstitut zu Paderborn mit einem Zu¬ 
schusse von jährlich 3342 Mk. 

Die den vorgenannten Provinzialverbänden nach §F. 2 dieses 
Gesetzes, beziehungsweise nach §. 1. des Gesetzes vom 7. März 1868 
(Gesetz=Samml. S. 223) aus den Einnahmen des Staatshaushalts 
zu gewährenden Jahresrenten werden demgemäß um die ange¬ 
gebenen Beträge der bisher zur Unterhaltung der Hebammen¬ 
lehrinstitute aus der Staalskase geleisteten Zuschüsse erhöht. 

Ebenso erhöht sich die dem Provinzialverbande der Rhein¬ 
provinz nach F. 2. dieses Gesetzes zu gewährende Jahresrente um 
den Betrag desjenigen Zuschusses, welcher bisher in Höhe von 
4972 Mark 50 Peennigen zur Unterhaltung des Provinzial= 
Hebammenlehrinstituts zu Cöln aus der Staatskasse geleistet 
worden ist. 

Uebertragung der Verwaltung und Unterhaltung 
der Ackerbau=, Wiesen= und Obstbauschulen an die 

Provinzialverbände. 

14. Die Unterstützung niederer landwirthschaftlicher Lehr¬ 
anstalten (Ackerbau=, Obstbau=, Wiesenbau= u. s. w. Schulen) er¬ 
folgt unter Ueberweisung der aus der Staatskasse im Jahre 1875 
geleisteten Zuschüsse vom 1. Januar 1876 ab durch die im §. 20. 
aufgeführten Kommunalverbände.
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Zugleich erhöhen sich die den einzelnen Verbänden nach 8. 2. 
dieses Gesetzes beziehungsweise §. 1. des Gesetzes vom 7. März 
1868 und des Gesetzes vom 11. März 1872 zu gewährenden 
Jahresrenten um diejenigen Beträge, welche im Jahre 1875 zur 
Unterstützung derartiger Schulen innerhalb der einzelnen Kommunal= 
verbände aus der Staatskasse gezahlt worden sind. wogegen die 
für diese Schulen vertragsmäßig bestehenden Verpflichtungen des 
Staates auf die betreffenden Kommunalverbände übergehen. 

Ueberweisung von Staatsnebenfonds an die 
grovinzialverbände. 

15. Den Provinzialverbänden von Preußen, Brandenburg, 
Schlesien, Sachsen, Hannover, Westfalen und der Rheinprovinz, 
sowie dem Kommunalverbande des Regierungsbezirks Wiesbaden 
werden die in der Anlage verzeichneten Staatsnebenfonds des 
Ministeriums des Innern zur Verwaltung und Verwendung mit 
allen bisher der Staatsverwaltung hinsichtlich dieser Fonds zu¬ 
stehenden Rechten und obliegenden Verpflichtungen überwiesen. 

Erhöhung der Renten des Provinzialverbandes von 
Hannover und des Kommunalverbandes des Re¬ 
gierungsbezirks Wiesbaden zu Wohlthätigkeits= 

zwecken. 

146. Es erhält ferner aus den Einnahmen des Staats¬ 
haushalts: 

1) der Provinzialverband von Hannover zur Gewährung von 
Zuschüssen für Armen= und Wohlthätigkeitsanstalten eine 
umme von jährlich 1170 Mark, 

2) der Kommunalverband des Regierungsbezirks Kassel für 
Zwecke der Armenpflege eine Summe von jährlich 
2850 Mark, 

3) der Kommunalverband des Regierungsbezirks Wiesbaden 
zur Gewährung von Zuschüssen für Blinden= und Kranken¬ 
anstalten eine Summe von jährlich 2400 Mark. 

Die dem Provinzialverbande von Hannover und dem Kom¬ 
munalverbande des Regierungsbezirks Wiesbaden nach dem Ge¬ 
setze vom 7. März 1868 (Gesetz=Samml. S. 223), beziehungsweise 
dem Gesetze vom 11. März 1872 (Gesetz=Samml. S. 257), zu ge¬ 
währenden Jahresrenten werden demgemäß um die vorangegebenen 
Beträge erhöht.
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Zeitpunkt der Ueberweiſung der Fonds und Renten. 

127. Die Ueberweisung ſämmtlicher Fonds und Renten an 
die in den 88. 1. ff. gedachten Kommunalverbände erfolgt am 
2. Januar 1876, beziehungsweiſe vom 1. Januar 1876 ab. 

Vom letzterem Zeitpunkte ab gehen zugleich auf die be¬ 
treffenden Kommunalverbände die ihnen durch dieſes Geſetz auf— 
erlegten Verpflichtungen über. 

Die bei dem im §. 3. gedachten Fonds vorhandenen Effekten 
werden in Anrechnung auf die für jeden der betheiligten Kommunal= 
verbände sich ergebende Summe nach dem Kurs der Berliner 
Börse vom 2. Januar 1876 überwiesen. 

Uebertragung der Verwaltungundünterhaltung der 
Staats=Chausseen an die Provinzialverbände 2c. 

18. Den Provinzialverbänden von Preußen, Brandenburg, 
Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen, Schleswig=Holstein, Hannover, 
Westfalen und der Rheinprovinz, den Kommunalverbänden der 
Regierungsbezirke Kassel und Wiesbaden, den Stadtkreisen Berlin 
und Frankfurt a. M. und dem Landeskommunalverbande der 
Hohenzollernschen Lande wird ferner die Verwaltung, einschließlich 
der technischen Bauleitung, sowie der Unterhaltung der bereits 
ausgebauten Staatschausseen und derjenigen chaussirten Straßen 
übertragen, welche aus den den betreffenden Kommunalverbänden 
durch dieses aewsen beziehungsweise durch die früheren Dotations¬ 
— überwiesenen Fonds ausgebaut werden und nicht in die 
erwaltung und Unterhultung an Dritte übergehen. 

Zugleich mit der Unterhaltung der bereits ausgebauten Staats¬ 
chausseen geht das Eigenthum an denselben nebst allen Nutzungen 
und Pertinenzien einschließlich der Chausseewärter= und Einnehmer¬ 
häuser auf die Kommunalverbände über. 

Den Provinzialverbänden bleibt es überlassen, die Verwaltung 
und Unterhaltung der ihnen überwiesenen Staatschausseen auf 
engere Kommunalverbände nach Maßgabe der mit denselben zu 
treffenden Vereinbarung zu übertragen. 

Eine solche Uebertragung, muß erfolgen binsichtich derjenigen 
Straßenstrecken, welche der Staat auf Grund des §. 9. der Ver¬ 
ordnung vom 16. Juni 1838 (Gesetz=Samml. S. 353) übernommen 
hat, soßern es die betheiligte Stadtgemeinde verlangt. Kommt 
über den zu diesem Zweck auszusondernden Antheil an der Pro¬ 
vinzialdotation zwischen dem Provinzialverband und der betreffenden 
Stadtgemeinde eine Vereinbarung nicht zu Stande, so entscheidet
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das Oberverwaltungsgericht über die Höhe der zu gewährenden 
jährlichen Geldrente nach Verhältniß der aufzuwendenden Kosten. 

Die Verwaltung und Unterhaltung derjenigen Staatschausseen, 
deren Kosten bisher aus berg= oder forsifiskalischen Fonds be¬ 
stritten sind, verbleibt auch fernerhin dem Staate. 

19. Die der Staatsbauverwaltung nach gesetzlichen Bestim¬ 
mungen obliegenden Verpflichtungen zur Leitung der Neu= und 
Unterhaltungsbauten hinsichtlich der chaussirten oder unchaussirten 
Straßen ußer den Staatschausseen gehen gleichfalls auf die be¬ 
treffenden Kommunalverbäude über. Dasselbe gilt von den der 
Staatsbauverwaltung den Provinzial= und Bezirksstraßen gegen¬ 
über obliegenden Verpflichtungen. 

20. Für die Uebernahme der Verwaltung und Unterhaltung 
der Staatschausseen einschließlich der Kosten der Besoldung und 
Pensionirung des für die obere Leitung der Neu= und Unter¬ 
haltungsbauten, sowie für die Beaufsichtigung der Chausseen neu 
anzustellenden, beziehungsweise schon borhandenen Beamten¬ 
personals wird den im §. 18. genannten Kommunalverbänden 
eine Jahresrente von 19 Millionen Mark gewährt. Von dieser 
Rente erhalten: 

1) der Provinzialverband von Preußße 14581,840 Mk. 
20 — ⸗ ⸗Brandenburg. . 940,400 - 
3)=5 "D- =VPommenrn. 656,540 
4) ⸗ ⸗ Poſen .. .. 401,520 
5) ⸗ ⸗Schleſien . . . 15,522,170 
6) ⸗ = Sachsen . 15,5498,510 
75 — ⸗Schleswig⸗ 

Holſtein . 1,001,690 
⸗ Hannover (ein¬ 

schließlich des Jadegebiets) 1,896,890 
9) Prowinzialverdend von Westfalen )0746,340 = 

10) mmunalverband des Regierungsbezirks 
Kasseli 10071,110 

11) = Kommunalverband des Regierungsbezirks 
Wiesbaden 6339,598 

12) Stadtkreis Frankfurt a. W. 114072 
13) = Provinzialverband der Rheinprovrinz 1,605,850 
14) = Stadtkreis Berin 1300500 
15) =Landeskommunalverband der Hohenzol¬ 

lernschen Lande ... 111,970- 
  

15,000,000 Mk.



414 Anhang. IX. 

Der Rest der 4 Millionen Mark wird auf die vorgenannten 
Kommunalverbände nach dem Maßstabe und den Vorschriften im 
§. 2. dieses Gesetzes vertheilt; bis zu dem Erlaß der hierin vor¬ 
gesehenen Königlichen Verordnung wird der Vertheilung vorläufig 
die Volkszählung vom Dezember 1871 zum Grunde gelegt. 

Die den Kommunalverbänden nach §. 2. dieses Gesetzes, be¬ 
ziehungsweise nach §. 1. des Gesetzes vom 7. März 1868 (Geset 
Samml. S. 223) und des Gesetzes vom 11. März 1872 (Gesetz¬ 
Samml. S. 157) zu gewährenden Jahresrenten werden demgemäß 
um die angegebenen Beträge erhöht. 

21. Die dem Staate nach dem Patente vom 27. Dezember 
1865, betreffend verschiedene Abänderungen der Vorschriften der 
Wegeordnung über die Instandsetzung und Unterhaltung der 
Nebenlandstraßen und die Beaufsichtigung der Nebenwege (Ver¬ 
ordnungsblatt für das Herzogthum Holstein, 1866 S. 1. ff.), ob¬ 
liegenden Verpflichtungen zur theilweisen Erstattung der Baukosten 
und zur Uebernahme der ausgebauten Nebenländstraßen im früheren 
Herzogthum Holstein gehen auf den Provinzialverband von Schles¬ 
wig=Holstein über. Demselben wird hierfür, unter Anrechnung 
aus die ihm nach §. 20. zufallende Rente, der von dem früheren 
Herzogthum Holstein aufzubringende Landesbeitrag zur Unter¬ 
haltung der Staatschausseen und der auf die Staatskasse über¬ 
geienen Nebenlandstraßen im Betrage von 66,300 Mark über¬ 
wiesen. 

Bis zu einer Auseinandersetzung zwischen den Herzogthümern 
Schleswig und Holstein mit Bezug auf das aus dem erwähnten 
Patent entspringende Verhältniß ruht die Verpflichtung des Pro¬ 
vinzialverbandes zur theilweisen Erstattung der Baukosten und 
zur Uebernahme solcher neu ausgebauten Nebenlandstraßen im 
Herzogthum Holstein, deren Baupläne nicht bereits bei Erlaß 
dieses Gesetzes die regierungsseitige Genehmigung erhalten haben. 

Desgleichen werden dem Landeskommunalverbande der Hohen¬ 
zollernschen Lande die Beiträge, welche von den Gemeinden und 
Markungsbesitzern zur Anlegung und Unterhaltung der unmittel¬ 
baren, bezw. der Staatsstraßen nach dem §. 2. des Sigmaringischen 
Gesetzes über die Theilnahme an den Straßenbaukosten vom 
6. Juni 1840 (Sammlung der Sigmaringischen Gesetze 1840 
S. 228 ff.) und dem S. 1. des Hechingischen Gesetzes vom 
16. August 1842, betreffend die Uebernahme sämmtlicher mit der 
Anlage und Unterhaltung der Staatsstraßen verbundenen Kosten 
auf die Fürstliche Staatskasse (Verordnungs= und Intelligenzblatt 
1842 S. 321 ff.), zu zahlen sind, im Betrage von 21,160,, Mark,
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gleichfalls unter Anrechnung auf die im §. 20. angegebene Rente 
überwiesen. 

Die dem Staate nach dem §. 11. des Gesetzes vom 2. Ok¬ 
tober 1862, betreffend die Erbauung chaussirter Verbindungs¬ 
straßen (Verordnungsblatt für Nassau 1862 S. 176 ff.), oblie¬ 
gende Verpflichtung zur Unterhaltung der dem Verkehr übergebenen 
Straßen geht auf den Kommunalverband des Regierungsbezirks 
Wiesbaden über. 

22. Die Verwaltung und Unterhaltung der Staatschausseen 
geht auf die im §. 18. aufgeführten Kommunalverbände vom 
1. Januar 1876 ab über. 

Von demselben Zeitpunkte ab erfolgt die Ueberweisung der 
im §. 20. angegebenen Renten. Desgleichen gehen von diesem 
Zeitpunkte die sämmtlichen Verpflichtungen, welche dem Staate 
gegenüber dem angestellten Chausser=Aufsüah gpersonole obliegen, 
auf die betreffenden Kommunalverbände über. 

23. Sofern die erforderlichen administrativen und technischen 
Organe von den betreffenden Kommunalverbänden bis zum 1. Ja¬ 
nuar 1876 nicht beschafft werden können, wird die Verwaltung 
der im §. 22. gedachten Chausseen einstweilen, jedoch längstens 
bis zum 1. Januar 1878, durch den Staat fortgeführt. 

Die Kosten der Verwaltung, einschließlich der Unterhaltung 
der Chausseen, werden aus den den einzelnen Kommunalverbänden 
durch den §. 20. überwiesenen Renten bestritten. 

Ebenso wird in dem vorbezeichneten Zeitraum bis zum Ueber¬ 
gange der Chausseebauverwaltung auf die Kommunalverbände die 

usführung derjenigen Chausseebauten, zu denen die Staats¬ 
regierung sich verpflichtet hat (§F. 4. Alin. 2.) oder die von den 
Vertretungen der im §. 18. gedachten Kommunalverbände neu 
beschlossen worden sind, durch die staatlichen Organe bewirkt. 

Die Kosten dieser Chausseebauten, ingleichen die Unter¬ 
stützungen von anderen als Staatschausseebauten, welche bereits 
zugesichert sind oder neu zugesichert werden, sind aus den Summen 
zu bestreiten, welche den betreffenden Kommunalverbänden zu 
diesen Zwecken überwiesen worden sind. 

24. Die durch §. 8. des Hannoverschen Chausseebaugesetzes 
vom 20. Juni 1851 dem Königlichen Ministerium des nnien 
gewährte Ermächtigung, andere Straßen in die Klasse der Staats¬ 
chausseen aufzunehmen und ausgenommene aus dieser zu entfernen, 
wird ausfgehoben. 

25. Die näheren Bestimmungen über die Verwaltung der 
in diesem Gesetze genannten Provinzialinstitute und Verwaltungs¬
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zweige werden durch besondere von den Vertretungen der be¬ 
treffenden Kommunalverbände zu erlassende Reglements getroffen 

Diese Reglements bedürfen der Genehmigung der zuständiger 
Minister nach Maßgabe der Bestimmungen des §. 120. der Pro¬ 
vinzialordnung für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pom¬ 
mern, Schlefien und Sachsen. 

Bis zum Erlasse dieser Reglements bleiben die bestehenden 
Verwaltungsvorschriften in Kraft. 

Die Verwaltung der den Stadtkreisen Berlin und Frank¬ 
furt a. M. durch dieses Gesetz übertragenen Fonds und Ver¬ 
waltungszweige erfolgt nach Maßgabe der Städteordnung vom 
31. Mai 1853 beziehungsweise der Verordnung vom 26. Sep¬ 
tember 1867, betreffend die Kreisverfassung im Gebiet des Re¬ 
gierungsbezirks Wiesbaden. 

An der Zuständigkeit wegen der Verleihung und Festsetzung 
der Präbenden in dem mit dem Königlichen großen Hospital im 
Löbenicht zu Königsberg verbundenen Marienstift wird durch die 
Uebertragung der Verwaltung dieses Hospitals an den Provinzial¬ 
verband von Preußen nichts geändert. 

Ueberweisung der für die Kreise außerhalb des Gel¬ 
tungsbereichs der Kreisordnung vom 13. Dezember 
1872 zur Verfügung gestellten Kreisfonds an die be¬ 
treffenden Provinzial= und Kommunalverbände. 

26. Von der durch den §. 1. Nr. 2 des Gesetzes vom 
30. April 1873 für die urchführung der Kreisordnung und der 
zu erlassenden ähnlichen Gesetze aus den Einnahmen des Staats¬ 
haushalts zur Verfügung gestellten Summe von sährich einer 
Million Thaler werden vom 1. Januar 1876 ab alljährlich: 

1) dem Provinzialverbande von Posen 220,317. Mk., 
2) OD Schleswig¬ 

olstein. 135,819 
3) OD annoper 284,076 
4) ⸗ ⸗ eſtfalen. 194,874 
5) ⸗ der Rheinprovinz 333,411 
6) = Kommunalverbande des Regierungs¬ 

bezirks Kassel 91,428 = 
7) =Kommunalverbande des Regierungs¬ 

bezirks Wiesbaden 55.146 
8) = Stadttkreise Frankfurt a. M. 6,798 
9) =Landeskommunalverbande der Hohen¬ 

zollernschen Lande .. 8,898 
überwiesen, um dieselben bis zum Erlasse weiterer gesetzlicher Be¬
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stimmungen über deren Verwendung zinsbar zu belegen, oder zu 
den in den §§. 4. 13. 14. und 20. angegebenen Zwecken zu ver¬ 
wenden. 

Zu gleichem Zwecke werden den genannten Kommunalver= 
bänden aus den Kapitalbeständen des gemäß §. 5. des aesetes 
vom 30. April 1873 gebildeten Fonds am 2. Januar 1876 fol¬ 
gende Summen nebst den auf dieselben entfallenden Antheilen an 
den, den Kapitalien bis dahin zugewachsenen Zinsen überwiesen: 

1) dem Provinzialverbande von Posen 6060,951 Mk., 
2) OD Schleswig¬ 

Holstein. 407,457 
3) ⸗ =Hannover 6852,228 
4) ⸗ ⸗ Weſtfalen. 684,622 
5) ⸗ der Rheinprovinz 1,000,233 
6) = Kommunalverbande des Regierungs¬ 

bezirks Kassel 2414284 
7) = Kommunalverbande des Regierungs¬ 

bezirks Wiesbaden 1066,438 
8) = Stadtkreise Frankfurt a. M. 20,394 
9) Landeskommunalverbande der Hohen¬ 

zollernschen Lande 26,694 : 

Die Ueberweisung der bei den Fonds vorhandenen Effekten 
erfolgt in Anrechnung auf die für jeden dieser Verbände sich er¬ 

gebende! Summe nach dem Kurs der Berliner Börse vom 2. Ja¬ 
nuar . 

27. Scheidet gemäß §. 4. der Kreisordnung vom 13. De¬ 
zember 1872 eine Stadt aus einem Landkreise aus, so ist der¬ 
jenige Theil der dem letzteren auf Grund der §§. 3. und 4. des 
Gesetzes vom 30. April 1873 zur Durchführung der Kreisord¬ 
nung überwiesenen Summe, welcher nach dem im S§. 2. jenes 
Gesetzes vorgeschriebenen Maßstabe anf die ausschel#e Stadt 
entfallen würde, nach eben diesem Maßstabe auf sämmtliche Land¬ 
kreise der betreffenden Provinz zu vertheilen und um den hier¬ 
nach auf jeden Landkreis entfallenden Betrag die Dotation desselben 
zu erhöhen. 

Diese Bestimmung findet auch auf die seit Erlaß des Ge¬ 
setes vom 30. April 1873 bereits ausgeschiedenen Städte An¬ 
wendung. 

26. Der Minister der Finanzen, des Innern, der geistlichen, 
Unterrichts= und Medizinalangelegenheiten, für Handel, Gewerbe 
und a#etic¬ Arbeiten und für die landwirthschaftlichen Ange¬ 
legenheiten sind mit der Ausführung dieses Gesetzes beaustragt. 

Verw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 27
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Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und 
beigedrucktem Königlichen Insiegel. 

Gegeben Carlsruhe, den 8. Juli 1875. 

(L. S.) Wilhelm. 

Fürst v. Bismarck. Camphausen. Gr. zu Eulenburg. 
Leonhardt. Falk. v. Kameke. Achenbach. 

Friedenthal. 

Anlage zu §. 15. 

Staats=Nebenfonds des Ministeriums des Innern. 
Es erhält: « 

l.DerProvinzialvekbaanonPreußen. 

1) Den Pferde=Demobilmachungsfonds für den Kreis Memel 
im Regierungsbezirke Königsberg zur Beihülfe der Provinzial¬ 
Armenpflege für invalide Krieger und für Wittwen und Waisen 
der im Kriege Gebliebenen mit einem Kapitalbestande von 
1525 Thlr. in Staatsschuldscheinen und einem Jahresbetrage von 
53 Thlr. 11 Sgr. 3 Pf.; 

2) den zu gleichem Zwecke bestimmten Demobilmachungsfonds 
im Regierungsbezirke Gumbinnen mit einem Kapitalbestande von 
21,564 Thlr. 17 Sgr. 4 Pf. theils in Hypotheken, theils in 
Staatspapieren, theils baar, und einem Jahresbetrage von 
1100 Thlr.; 

3) den aus der Vermögensmasse des aufgehobenen Klosters 
der barmherzigen Brüder zu Alt=Schottland gebildeten Kranken¬ 
pflegesonds zur Unterbringung unvermögender Kranken des Re¬ 
gierungsbezirks Danzig in dem städtischen Hospital zu Danzig 
und zur Unterstützung soccher Kranken in ihrer Heimath mit einem 
Kapitalbestande von 15,100 Thlr. und einem Jahresbetrage von 
549 Thlr. 2 Sgr. 6 Af. 

II. Der Provinzialverband von Brandenburg. 

4) den aus Beständen der ehemaligen Kursächsischen General¬= 
brandkasse gebildeten Fonds zur Unterstützung Hülfsbedürftiger, 
deren Gebäude ihrer Feuergefährlichkeit wegen abgerissen werden 
müssen, und solcher, welche durch Brandunglück oder durch Ge¬
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witterschläge an ihren Gebäuden Schaden erlitten haben, sowie 
zur Unterstützung armer Gemeinden bei Anschaffung von Schlauch¬ 
spritzen und böschgeräthscheften im Regierungsbezirke Potsdam 
mit einem Kapitalbestande von 6250 Thklr. in Staatsschuldscheinen, 
44 Thlr. 7 Sgr. 9 Pf. baar und einem Jahresbetrage von 
190 Thlr.; 

5) den aus Beständen der ehemaligen Kursächsischen General¬= 
brandkasse für gleiche Zwecke gebildeten Fonds im Regierungs¬ 
bezirke Frankfurt a. di O. mit einem Kapitalbestande von 1400 Thlr. 
in Staatspapieren und einem Jahresbetrage von 54 Thlr.; 

6) den Buderschen Stiftungsfonds zur Unterstützung armer 
Wenden im Regierungsbezirke Frankfurt a. d. O. mit einem 
Kapitalbestande von 4950 Thlr. in Staatspapieren, 18,318 Thlr. 
1 Sgr. 2 Pf. in Hypotheken=Dokumenten, 760 Thlr. 16 Sgr. 
9 ¬ baar, zusammen 24,028 Thlr. 17 Sgr. 11 Pf., und einem 
Jahresbetrage von 1183 Thlr. 

III. Der Provinzialverband von Schlesien. 

7) den Fonds zu Unterstützungen bei Brandschäden und 
Epidemien im Regierungsbezirke Oppeln mit einem Kapitalbestande 
zun Thlr. in Staatsanleihen und einem Jahresbetrage von 
1 r.; 

8) den Fonds zur Unterſtützung durch Ueberſchwemmung 
Verunglückter daselbst mit einem Jahresbetrage von 118 Thlr. 

IV. Der Provinzialverband von Sachsen. 

9) den aus den Beständen der ehemaligen Kursächsischen 
Generalbrandkasse gebildeten Fonds zu den unter Nr. 4 ange¬ 
gebenen Zwecken im Regierungsbezirke Magdeburg mit einem 
Kapitalbestande von 1475 Thlr. in Staatspapieren, 53 Korr. 21 Sgr. 
3 Pf. baar und einem Jahresbetrage von 47 Thlr.; 

10) den aus den Beständen der ehemaligen Kursächsischen 
Generalbrandkasse gebildeten Fonds zu den unter Nr. 4 ange¬ 
ebenen Zwecken im Regierungsbezirke Merseburg mit einem 
apitalbestande von 34,375 Thlr. und einem Jahresbetrage von 

1314 Thlr. 3 Sgr. 9 Pf.; 

11) desgleichen im Regierungsbezirke Erfurt mit einem Kapital¬ 
bestand von 6875 Thlr. in Staatspapieren und einem Jahres¬ 
betrage von 265 Thlr. 8 Sgr.; 

12) den General=Armenfonds zu Heiligenstadt im Regierungs¬ 
bezirke Erfurt zur Unterstützung armer Bewohner des Eichsfeldes 
mit einem Jahresbetrage von 722 Thlr.; 

27*
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13) den Fonds zu außerordentlichen Unterstühungen im Re¬ 
gierungsbezirke Merseburg, soweit die Verwaltung esselben bisher 
der Abtheilung des Innern der Regierung zu Merseburg zustand, 
mit einem Kapitalbestande von 10,800 Thlr. und einem Jahres¬ 
betrage von 466 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf.; 

14) den Stift=Merseburger=Ueberschußfonds zu Unterstützungen 
für die Armenkassen und Schulen, sowie an Hülfsbedürftige im 
Stifte Merseburg mit einem Kapitalbestande von 24,456 Thlr. 
29 Sgr. 2 Pf. und einem Jahresbetrage von 757 Thlr. 

V. Der Provinzialverband von Hannover. 

15) den Eichsfeldschen General=Armenfonds der Provinz 
Hannover zur Unterstützun Hlsebedürstiger Bewohner des Eichs¬ 
feldes mit einem Kapitalbestande von 3500 Thlr. und einem 
Jahresbetrage von 127 Thlr. 15 Sgr.; 

16) den Osnabrückschen Kornmagazinfonds zur Beförderung 
gemeinnütziger und wohlthätiger Anstalten im Fürstenthum Osna¬ 
brück mit einem Kapitalbestande von 33,850 Thlr. Kurant und 
einem Jahresbetrage von 960 Thlr.; 

17) den Bentheimschen Bataillonsunterstützungsfonds für 
Hülfsbedürftige in der Grafschaft Bentheim mit einem Kapital¬ 
i von 1650 Thlr. Kurant und einem Jahresbetrage von 

1 Thlr.; 
18) den Lingenschen Waisenkassenfonds zur Unterstützung von 

Waisen in der Niedergrafschaft Lingen mit einem Kapitalbetande 
von 10,850 Holländische Gulden, 1000 Thlr. Gold und 17,200 Thlr. 
Kurant, mit einem Jahresbetrage von 1111 Thlr. 26 Sgr. 2 Pf.; 

19) den Fonds des von Dankelmannschen Legats in Osna¬ 
brück zur Unterstützung einer reformirten Predigerwittwe der Stadt 
und Fachab Lingen und zweier anderer Wittwen mit einem 
Kapitalbestande von 3200 Holländische Gulden und 2200 Thlr. 
Kurant und einem Jahresbetrag von 142 Thlr. 4 Sgr. 

VI. Der Provinzialverband von Westfalen. 

20) den allgemeinen Unterstützungs= und Wohlthätigkeitsfonds 
für den Regierungsbezirk Arnsberg mit einem Kapitalbestande 
von 52,825 Thlr. in Hypotheken und ei apieren und einem 
Jahresbetrage von 2154 Thlr. 18 Sgr. 9 # 

21) den Waisenhausfonds zur Unterstützung armer Waisen¬ 
kinder reformirter Konfession im Kreise Siegen des Regierungs¬ 
bezirks Arnsberg mit einem Kapitalbestande von 7316 Thlr. 6 Sgr. 
6 Pf. in Hypotheken und Werthpapieren und einem Jahresbetrage 
von 247 Thlr. 4 Sgr. 5 Pf.
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VII. Der kommunalständische Verband des 
Regierungsbezirks Wiesbaden. 

22) den Fonds der Adolfstiftung in Wiesbaden zur Unter¬ 
stützung armer Waisenkinder beiderlei Geschlechts Behufs ihrer 
Ausbildung in einem Handwerke oder Gewerbe mit einem Kapital¬ 

bestende von 13,580 Thlr. und einem Jahresbetrage von 585 Thlr. 
gr 

VIII. Der Provinzialverband der Rheinprovinz. 

28) den Ehrenbreitſteiner allgemeinen Armenfonds im Re— 
gierungsbezirke Coblenz mit einem Kapitalbestande von 15,150 Thlr. 
und einem Jahresbetrage von 575 Thlr.; 

24) den Whessrasf=weernord zur Unterstützung verlassener 
Findel= und verwaister Kinder 2c. für den rechtsrheinischen Theil 
des Regierungsbezirks Coblenz mit einem Kapitalbestande von 
8000 Thlr. und einem Jahresbetrage von 3874 Thlr. 28 Sgr.; 

25) für den linksrheinischen Theil des Regierun sbehfrir 
Coblenz mit einem Kapitalbestande von 4500 Thlr. und einem 
Nahresbetrage von 4485 Thlr. 25 Sgr.; 

26) für den rheinisch=rechtlichen heil des Regierungsbezirks 
Düſſeldorf mit einem Kapitalbeſtande von 4800 Thlr. rentbar an⸗ 

geleg gt und 2612 Thlr. 29 Sgr. baar (am Schlusse des a res 
872) und einem Jahresbetraße von 17,236 Thlr. 8 Sgr. 1 Pf.; 

27) für den landrechtlichen Theil des Regierungsbezirks Dü el⸗ 
dorf mit einem Kapitalbestande von 21,916 Thlr. 20 Sgr. rentbar 
angelegt und 2097 Thlr. 15 Sgr. 7 Pf. baar (am Schlusse des 
Jahres 1872) und einem Jahresbetrage von 7509 Thlr. 14 Sgr.; 

28) für den Regierungsbezirk Cöln mit einem Kapitalbestande 
von 13,190 Thlr. in Effekten, 10,968 Thlr. 21 Sgr. 5 Pf. baar 
und einem Jahresbetrage von 17,998 Thlr. 4 Set 9 Pf.; 

29) für den Jurnene Trier mit einem Kapital¬ 
benand) von 22,400 Thlr. (am Schlufse des Jahres 1872) und 
einem Jahresbetrage von 13,558 Thlr. 22 Sgr. 6 

30) für den Regierungsbezirk Aachen mit einem Kapital¬ 
bestande von 16,300 Thlr. in Staatspapieren und Eisenbahn¬ 
Prioritäten und einem Jahresbetrage von 10,810 Thlr. 19 Sgr.
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Verordnung, 

betreffend die Feststellung der nach F§. 2. und §. 20. 
des Gesetzes vom 8. Juli 1875 über die Ausführun 
der §§. 5. und 6. des Gesetzes vom 30. April 1 
wegen der Dotation der Provinzial= und Kreis¬= 

verbände zu vertheilenden Jahresrenten. 

Vom 12. September 1877. (Ges. S. S. 227.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 
verordnen in Gemäßheit der §§. 2. und 20. des Gesetzes, betreffend 
die Ausführung der §S. 5. u. 6. des Gesetzes vom 30. April 1873 
wegen der Dotation der Provinzial= und Kreisverbände, vom 
8. Juli 1875 (GS. S. 497 ff.), was folgt: 

1. Nach dem Maßstabe und den Vorschriften des §. 2. des 
vorbezeichneten Gesetzes vom 3. Juli 1875 haben an Jahresrenten 
zu erhalten: 

I. von der nach §. 2. a. a. O. behufs Ausstattung mit Fonds Hur 
Selbstverwaltung überwiesenen Summe von 13,440,000 Mk. 

1. der Provinzialverband von Preußen 2,435,714 ⸗- 
2. Brandenburg 1,549,077 
3. ⸗ = Pommern 1,156,487 

4. ⸗ Poſen. . 1139,700 
5. — Schlesien 2,070,111 
6. Sachsen 1,223,613 
7. Schleswig¬ 

Holstei. 697,693 
8. — ⸗ ⸗ Weſtfalen . 15,038,501 
9. — der Rheinprovinz 1,756,736 

10. = Stadtkreis Berllorn. 289,155 
11. ⸗ Frankfurt a. M. 39,453 
12. =Landkommunalverband der Hohen¬ 

zollernschen Lande 46,021 
13. der Provinzialverband von Lamener für 

das demselben einverleibte Jadegebiet. 2.739. 
II. von denjenigen 4 Millionen Mark, welche den Rest der na 

§5. 20. a. a. O. für die Uebernahme der Verwaltung und 
Unterhaltung der Staatschausseen gewährten Jahresrente von 
19 Millionen Mark bilden: 

1. der Provinzialverband von Preußen 620,171 Mk. 
2. OD . Brandenburg 394,647
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3. der Provinzialverband von Pommern . 2094,831 Mt. 
4. ⸗ osen 290,409 
5. Schlesien. . 529,403 
6. Sachsen 312,700 

7. Schleswig¬ 
Holstei. 177,856 

8. . Hannover (ein¬ 
chließlich des Jadegebietes) . 3075,400 

9. der Provinzialverband von Westfalen . 244,290 
10. der Kommunalverband des Regierungs¬ 

bezirks Kassel 119,120 
11, der Kommunalverband des Negierungs¬ 

bezirks Wiesbaden ... 74,549 
12. der Stadtkreis Frankfurt a. WM. 10,195 
13. der Provinzialverband der Rheinprovinz 450, 383 
14. der Stadtkreis Berlin. .. 74,815 
15. der Landeskommunalverband der Hohen¬ 

zollernschen Lade 11,731 

2. Der Finanz=Minister, der Minister des Innern und der 
Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten haben 
hiernach das Weitere zu veranlassen. 

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und 
beigedrucktem Königlichen Insiegel. 

Gegeben Schloß Brühl, den 12. September 1877. 

(L. S.) Wilhelm. 

X. Cirkular=Verfügung 

des Ministers des Innern, betreffend die Wahlen zur Er¬ 
gänzung der freistage. 

Vom 1. Mai 1876. (Min. Bl. S. 121.) 

In Erledigung des Vorbehaltes am Schlusse meiner In¬ 
ktion vom 10. März 1873 (S. 101) bestimme ich hiermit 

olgendes: 
1. Behufs Vorbereitung der zur regelmäßigen Ergänzung 

der Kreistage nach §. 108. der Kreisordnung erforderlichen Wahlen,
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ſowie zum Zwecke der heuwaßten. welche in Folge der nach §. 112. 
von den Kreisvertretungen aufzustellenden Vertheilungspläne noth¬ 
wendig werden, sind gemäß §. 110. die Verzeichniss¬ der Wahl¬ 
berechtigten aufzustellen. 

. Die Aufstellung der Verzeichnisse der Wahlberechtigten 
erfolgt nach Vorschrift der Art. 1 bis 4 der Instruktion vom 
10. März 1873 (S. 76 2c.) und der zu denselben durch Cirkular= 
Verfügung vom gleichen Datum (S. 75) erlassenen Zusatzbe¬ 
stimmungen, mit folgenden Maßgaben: 

a) "o0 Aufstellung der Verzeichnisse bewirkt der Kreisausschuß 
..), - 

b) die Beträge der Grund= und Gebäudesteuer in den Ver¬ 
zeichnissen I. bis III. sind in Reichswährung anzugeben. 

e) die Neihenfelge der Landgemeinden in dem Verzeichnisse 
III. (Art. 4) wird bestimmt nach der, durch die Volks¬ 
zählung vom 1. Dezember 1875 ermittelten ortsanwesenden 
Bevölkerung, mit Ausschluß der im aktiven Militärdienste 
stehenden. Ka oo# (§§. 84., 89. Nr. 1). 

Das Koönigliche statistische Büreau ist von mir veranlaßt 
worden, die Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1875 
den Landräthen unmittelbar und ungesäumt mitzutheilen. Die 
vom Königlichen statistischen Büreau mitgetheilten Zahlen sind 
überall maßgebend. « 

3. Sobald die Aufstellung der Verzeichnisse der Wahlbe¬ 
rechtigten beendigt ist, werden dieselben durch das Kreisblatt oder, 
wo ein solches nicht besteht, durch das Amtsblatt zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht (S. 110. Kreis.). 

Anträge auf Berichtigung dieser Verzeichnisse sind binnen einer 
Frist von vier Wochen nach Ausgabe des Blattes, durch welches 
die Verzeichnisse veröffentlicht worden sind, bei dem Kreisausschusse 
anzubringen (S. 110. KreisO.). 

Gegen die Beschlüsse (Entscheidungen) des Kreisausschusses 
findet innerhalb zehn Tagen die Klage bei dem Bezirks=Verwal¬ 
tungsgerichte statt (F. 98. Nr. 2 des Gesetzes vom 3. Beit 1875).“) 

4. Mit der Aufstellung der Verzeichnisse der Wahlberechtigten 
ist sofort zu beginnen und Alles soweit vorzubereiten, daß es nach 
dem Eintreffen der Mittheilungen des statistischen Büreaus nur 
der Reovision des Verzeichnisses III. bedarf und die öffentliche Be¬ 
kanntmachung nach Nr. 3 unmittelbar darauf erfolgen kann. 

Mit der Ausführung dieser Verfügung werden die König¬ 
lichen KRegierungen betraut. 
— " 

KreisO. § 110 Abs. 2 u. Ldverw.Ges. § 153.
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5. Wegen weiterer Ausführung der 8§§. 111. und 112. der 
Kreisordnung in Verbindung mit ¾ 107. und 108. wird dem¬ 

* nächst besondere Verfügung ergehen. 

Berlin, den 1. Mai 1876. 

Der Minister des Innern. 
Graf zu Eulenburg. 

XI. Gesetz, 

betreffend die Einführung der Kreisordnung vom 13. Bezember 
1872 in den Grasschaften Vernigerode und Stolberg. 

Vom 18. Juni 1876. (Ges.S. S. 245.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 
verordnen zur Ausführung des §. 181. der Kreisordnung vom 
13. Dezember 1872 (Gesetz=Samml. 1872 S. 661), mit Zustim¬ 
mung beider Häuser des Landtages, was folgt: 

1. Mit dem 1. Oktober 1876 tritt in den Grafschaften Werni¬ 
gerode, Stolberg=Stolberg mit dem vormaligen Amte Heringen 
und Stolberg=Roßla mit dem vormaligen Amte Kelbra die Kreis¬ 
ordnung vom 13. Dezember 1872 in allen ihren Theilen, jedoch 
ag usſchluß des 8. 181. mit nachſtehenden Maßgaben in 

aft: 
1) Die Ernennung der Amtsvorſteher und deren Stellver¬ 

treter (88. 56. 57.), ſowie die Beſtellung kommiſſariſcher 
Amtsvorſteher . 58.) erfolgt in den genannten Graf¬ 
schaften nach Anhörung der Besitzer derselben, des Grafen 
zu Stolberg=Wernigerode, iegngsmeit des Grafen zu 
Stolberg=Stolberg und des Grafen zu Stolberg=Roßla, un¬ 
beschadet des dem Kreistage nach §#§. 56. 57. zustehenden 
Vorschlagsrechtes. « 

2) Der Landrath des Kreiſes Wernigerode wird nach Anhörung 
des Grafen zu Stolberg=Wernigerode vom Könige ernannt. 
Das der Kreisversammlung gemäß 4 74. zuſtehende Vor⸗ 
schlagsrecht wird hierdurch nicht berührt. 

*) Nr. XII.
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3) Die Grafen zu Stolberg=Wernigerode, Stolberg=Stolberg 
und Stolberg=Roßla sind befugt, das in dem Kreise Wer¬ 
nigerode, beziehungsweise Sangerhausen ihnen zustehende 
Recht der Theilnahme an den von den Wahlverbänden 
der größeren Grundbesitzer zu vollziehenden Wahlen von 
Kreistagsabgeordneten durch Stellvertreter in gleicher Weise, 
wie die Mitglieder der regierenden Häuser (§. 97, 5.) 
auszuüben. 

2. In den Grafschaften Wernigerode und Stolberg ist noch 
vor dem im §. 1. gedachten Zeitpunkte zur Wahl der Gemeinde¬ 
vorsteher und SLosten. zur Bildung der Amtsbezirke und zur 
Ernennung oder Bestellung der Amtsvorsteher in Gemäßheit der 
Vorschriften der Kreisordnung zu schreiten. 

3. Von dem im §. 1. angegebenen Zeitpunkte ab treten die 
von den Grafen zu Stolberg in den F§. I. bezeichneten Gebieten 
bestellten Polizeioberbeamten, Medizinal= und Lokalbeamten, sowie 
die gräfliche Regierung und das mit ihr verbundene Medizinal¬ 
kollegium in Wernigerode außer Wirksamkeit. 

Die Befugnisse und Obliegenheiten dieser Behörden gehen, 
mit allen Nutzungen und Lasten, auf die nach der Kreisordnung 
oder den sonst bestehenden allgemeinen Vorschriften zuständigen 
staatlichen oder kommunalen Behörden über. 

4. Die durch Aufhebung der gräflichen Behörden (8. 3.) 
disponibel werdenden öffentlichen Beamten der Grafen zu Stol¬ 
berg sind mit ihrem derzeitigen Gehalte, Dienstalter und Range 
in den unmittelbaren Staatsdienst zu übernehmen, oder geeigneten 
Falles für Rechnung der Staatskasse mit Wartegeld oder Pension 
in den Ruhestand zu versetzen. Lehnt einer dieser Beamten die 
andweite Anstellung ab, so ist er mit Pension in Ruhestand 
zu setzen. 

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und 
beigedrucktem Königlichen Insiegel. 

Gegeben Bad Ems, den 18. Juni 1876. 

(L. S.) Wilhelm. 

Camphausen. Gr. zu Eulenburg. Leonhardt. Falk. 
v. Kameke. Achenbach. Friedenthal.
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XII. Cirkular=Verfügung 

des Ministers des Innern, betreffend die Wahl der 
Kreistagsabgeordneten. « 

Vom 21. Juli 1876. (Min. Bl. S. 223.) 

Im Anschlusse an meine Cirkular=Verfügung vom 1. Mai cr. 
bestimme ich zur weiteren Ausführung der 9. 111. und 112. der 
KreisO. vom 13. Dezember 1872 in Verbindung mit S#§. 107. 
und 108. Folgendes: 

1 
1. Nachdem die Bekanntmachung der Verzeichnisse der Wahl¬ 

berechtigten I. bis III. in Gemäßheit meiner Cirkularverfügung 
vom 1. Mai cr. erfolgt ist, hat der Kreisausschuß nach §. 111. die 
geeigneten Vorschläge an den Kreistag 

über die Dertheilung der Kreistagsabgeordneten auf die 
einzelnen Wahlverbände, 

über die Bildung von Wahlbezirken für die Landgemeinden 
und die zum Verbande derselben gehörigen selbststän¬ 
di en Gutsbezirke, Gewerbetreibenden und Bergwerks¬ 
eſitzer, 

über die Vertheilung der Abgeordneten der Landgemeinden 
auf die einzelnen Wahlbezirke, 

über die Vertheilung der ſtädtiſchen Abgeordneten auf die 
einzelnen Städte, bezw. die Bildung von Städtewahl¬ 
bezirken, 

auszuarbeiten. Hierbei sind die verschiedenen Eventualitäten, 
welche in Folge des Loosens auf dem Kreistage eintreten können 
(8. 93.), entsprechend zu berücksichtigen. 

. Wenn Anträge auf Berichtigung der Verzeichnisse der 
Wahlberechtigten (§. 110.) nicht eingegangen, oder die gestellten 
Anträge vom Kreisausschuff= berücksichtigt, oder die Klagen gegen 
die Entscheidungen des Kreisausschusses endgültig entschieden 
(Gesetz vom —ien 1875 F. 90. Nr. 2),“) oder die Klageanträge 
der Art sind, daß nach der Ansicht des Kreisausschusses die Ent¬ 
scheidungen des Bezirks= bezw. Oberverwaltungsgerichts, auch 
wenn sie den Klageanträgen entsprechen sellten, die Vertheilung 
der Abgeordneten auf die Wahlverbände, Wahlbezirke und Städte 
nicht beeinflussen würden, hat der Landrath, eventuell nach Re¬ 

*) Kreis C. § 110 Abf. 2.
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viſion der Vorſchläge (Nr. 1) durch den Kreisausſchuß, einen 
Kreistag zur Aufftellung des Vertheilungsplanes nach 88. 111. 
und 112. und zur Ausloosung des Kreistagsabgeordneten nach 
§ 107. anzuberaumen. 

In dem Einladungsschreiben, welchem die Vorschläge des 
Kreisausschusses beizufügen sind, ist mitzutheilen, welche Klagen 
bezüglich der Feststellung der Verzeichnisse der Wahlberechtigten 
noch schweben. 

II. 

Der Kreistag erledigt die ihm nach S#§. 107. und 112. ob¬ 
liegenden Geschäfte in nachstehender Reihenfolge: 

1. Der Kreistag vertheilt die dem Kreie nach der Volks¬ 
zählung vom 1. Dezember 1875 zustehende Anzahl von Kreistags¬ 
abgeordneten auf die einzelnen Wahlverbände nach Maßgabe des 
Artikels 5 der Instruktion vom 10. März 1873 und der Zusatzbe¬ 
stimmungen der Cirkularverfügung von demselben Tage (s. Nr. 17). 

2. Der Kreistag bildet die Wahlbezirke für den Wahlver¬ 
band der Landpemeinden und vertheilt die Abgeordneten ihrer 
Zahl nach auf die einzelnen Wahlbezirke nach Maßgabe des Ar¬ 
tikel 6 Nr. 1 bis 3 und Nr. 6 der Instruktion und der Zusatz¬ 
bestimmungen der Cirkularverfügung. 

3. Der Kreistag vertheilt die von dem Wahlverbande der 
Städte zu wählenden Abgeordneten auf die einzelnen Städte und 
bildet die Städtewahlbezirke nach Maßgabe des Artikel 7 der In¬ 
struktion und der Zusatzbestimmungen der Cirkularverfügung. 

4. Nach Vertheilung der Kreistagsabgeordneten auf die 
Wahlverbände und nach Bildung der Wahlbezirke gemäß Nr. 1 
bis 3 erfolgt die Ausloosung der Abgeordneten eines jeden Wahl¬ 
verbandes nac §. 107. 

5. Der Kreistag vertheilt die nicht ausgeloosten Kreistags¬ 
abgeordneten aus dem Wahlverbande der Landgemeinden auf die 
emäß Nr. 2 gebildeten Wahlbezirke in der Art, daß die neuen 
ahlbezirke an die Stelle derjenigen früheren Wahlbezirke treten, 

welchen sie nach der Seelenzahl der in den neuen Wahlbezirken 
verbliebenen Ortschaften der früheren Wahlbezirke am Meisten 
entsprechen. Event. entscheidet zwischen den bei der Vertheilung 
der einzelnen Abgeordneten in Fras⸗ kommenden Wahlbezirken 
das Loos, welchen Wahlbezirken die einzelnen nicht ausgelooſten 
Abgeordneten als Vertreter zu überweiſen ſind. 
6. Wird bei der Vertheilung gemäß Nr. 3 ein früherer 

Städtewahlbezirk aufgelöst und ist der Abgeordnete desselben beie 
der Ausloosung nach S. 4. nicht ausgeloost worden, so wird der¬ 
selbe als Abgeordneter derjenigen Stadt überwiesen, in welcher
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er ſeinen Wohs hat. Event. entscheidet das Loos darüber, für 
welche Stadt derselbe als Abgeordneter weiter fungiren soll. 

Gehören zum Wahlverbande der Städte eines Kreises meh¬ 
rere Städte und entfällt nach der neuen Vertheilung (§. 92. Abs. 1) 
auf eine Hieser Städte eine geringere Anzahl von Abgeordneten, 
als früher, so ist die Ausloosung der Hälfte der Abgeordneten 
des Wahlverbandes der Städte (§. 107.) so einzurichten, daß jeden¬ 
falls so viel Abgeordnete der betreffenden Stadt ausgeloost wer¬ 
den, als derselben gegen früher weniger zustehen. Hierbei ist 
nach folgendem Beispiele zu verfahren: 

In dem Kreise C. befinden sich 6 Städte mit 17 Ab¬ 
geordneten. Nach der früheren Seelenzahl entfielen auf 
die Städte D. und 8. je 4, nach der jetzigen 3 bezw. 5 
Abgeordnete. 

9 Abgeordnete des Städtewahlverbandes werden aus¬ 
eloost. Befindet sich unter den 8 zunächst ausgeloosten 
bgeordneten kein Vertreter der Stadt D., so wird der 

9. Abgeordnete, welcher ausscheidet, nur unter den Ver¬ 
tretern der Stadt D. ausgeloost. 

Ist bereits vor Erlaß dieser Cirkularverfügung in der Weise 
verfahren worden, daß bei der Ausloosung, der Hälfte der städti¬ 
schen Abgeordneten so viel Abgeordnete der betreffenden Stadt 
vorweg ausgeloost worden sind, als ihr jetzt weniger zustehen, 
so behält es dabei für die Vergangenheit sein Bewenden. 

7. Auf Grund dieser Vertheilungen und Ausloosungen stellt 
der Kreistag die Zahl derjenigen Abgeordneten fest, welche ein 
jeder Wahlverband nach ¬ 108. bei der Wahl im November 
d. J., bezw. in dem durch Kreisstatut anderweitig festgesetzten 
Babschnitte¬ zu wählen hat. Die Zahl wird gefunden aus der 

ifferenz der nach Nr. 1 ermittelten Anzahl der dem Kreise zu¬ 
stehenden Abgeordneten und der Anzahl der nach Nr. 4 nicht 
ausgeloosten Kreistagsabgeordneten. « 

Ferner bezeichnet der Kreistag diejenigen Wahlbezirke und 
Städte, welche nach Nr. 5 und 6 die Ergänzungs= bezw. Neu¬ 
wahlen zu vollziehen haben. 

8. Nach Maßgabe dieser Vertheilungen und Feststellungen 
stellt der Kreistag nach Art. 6 Nr. 7 und Art. 7 Nr. 5 das Ver¬ 
gescha IV. der Wahlbezirke der Landgemeinden 2c. und das Ver¬ 
zeichniß V. der Städtewahlbezirke auf. 

9. Die nach Nr. 1 bis 8 erforderlichen Vertheilungen erfolgen 
nach der durch die Volkszählung vom 1. Dezember 1875 ermittel¬ 
ten ortsanwesenden Civilbevölkerung. Die hierüber vom König¬
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lichen statistischen Büreau nach der Cirkularverfügung vom 1. Mai 
r. mitgetheilten Zahlen sind überall maßgebend. 

Das Loos wird in allen Fällen vom Landrathe gezogen. 

III. 

1. Befinden sich in einem der vom Kreistage nach Abschnitt II. 
gebildeten Wahlbezirke mehrere Güter oder Gemeinden, auf welche 
die §§. 99. und 101. der Kreisordnung Anwendung finden, so 
sind dieselben vom Kreisausschusse gemäß Art. 6 Nr. 4 und 5 
der Instruktion vom 10. März 1873 zu Gesammt= (Kollektiv=) 
Stimmen zu vereinigen. 

2. Die bezüglichen Beschlüsse des Kreisausschuffes werden in 
der Kolonne „Bemerkungen“ des Verzeichnisses IV. eingetragen. 

3. Die vom Kreistage nach Abschnitt II. getroffenen Ver¬ 
theilungen und Feststellungen, sowie die Verzeichnisse IV. und V. 
sind vom Kreisausschusse durch das Kreis= bezw. Amtsblatt nach 
Maßgabe des Art. 9. der Instruktion vom 10. März 1873 mit 
dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß zu bringen, daß diese 
Vertheilungen, Feststellungen und Verzeichnisse nach §. 112. der 
Kerrisordnung für einen Zeitraum von 12 Jahren maßgebend sein 
ollen. 

Binnen einer Frist von 4 Wochen nach Ausgabe des be¬ 
treffenden Blattes ist die Klage an das Königliche Bezirksver¬ 
waltungsgericht zulässig. (Gesetz, betreffend die Zuständigkeit der 
Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichtsbehörden im Gel¬ 
tungsbereiche der Provinzial=Ordnung §. 63.)7) 

IV. 

1. Nach Ablauf der Fristen (Nr. 3 der Cirkularverfügung 
vom 1. Mai cr. und Nr. 3 Abschnitt 1II. dieser Eirkularverfützung). 
bezw. nach Erledigung der gegen die Verzeichnisse I. bis V. er¬ 
hobenen Anträge oder nach Entscheidung der Klagen und Be¬ 
rufüngen, welche gegen diese Verzeichnisse oder gegen die vom 
Kreistage bewirkten Vertheilungen und Feststellungen angebracht 
worden sind, sowie nach event. vorheriger Berichtigung der Ver¬ 
zeichnisse und Vertheilungspläne durch den Kreisausschuß ist zur 
Vollziehung der Ergänzungs= bezw. Reuwahlen zum Kreistage zu 
schreiten, und zwar: 

a) im Wahlverbande der größeren Grundbesitzer seitens aller 
Wahlberechtigten, 

  

  

*) jetzt Kreis O. § 112a u. Ldverw.Ges. § 153.
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b) in den Wahlverbänden der Landgemeinden und Städte 
seitens derjenigen Wahlbezirke und Städte, welche nach 
der Feststellung des Kreistages (Abschnitt II. Nr. 7 und 8) 
bezw. nach der Entscheidung des Königlichen Bezirks= bezw. 
Oberverwaltungsgerichts Ergänzungs= bezw. Neuwahlen 
vorzunehmen haben. 

Die Wahlen im Verbande der Landgemeinden erfolgen vor 
den Wahlen im Verbande der größeren Grundbesitzer (S. 108). 

2. Zunächst wählt jede Landgemeinde der nach Nr. 1 er¬ 
mittelten Wahlbezirke die ihr nach dem Verzeichnisse III. zu¬ 
kommende Anzahl von Wahlmännern. Für das Wahlverfahren 
sind Art. 12 der Instruktion vom 10. März 1873 und die 3l- 

bestimmungen der Cirkularverfügung vom gleichen Tage ma 
gebend. 

3. Nach Vollziehung der Wahlmännerwahlen stellt der Land¬ 
rath für jeden der nach Nr. 1 ermittelten Wahlbezirke eine 
Wählerliste auf und ordnet die Wahl der Abgeordneten für die 
einzelnen Wahlbezirke an. Auf dieses Verfahren findet der Art. 13 
der Instruktion vom 10. März 1873 mit den zu ihm erlassenen 
Zusatzbestimmungen der Cirkularverfügung vom gleichen Tage 
mit der Maßgabe Anwendung, daß die Wahlorte vom Kreisaus¬ 
schusse bestimmt werden (§. 103). 

4. Bach Beendigung der Wahlen in dem Verbande der 
Landgemeinden erfolgen die Wahlen im Wahlverbande der größe¬ 
ren Grundbesitzer nach Maßgabe des Art. 14 der Instruktion und 
der Zusatzbestimmungen. 

5. Gleichzeitig mit den Wahlen der Wahlmänner im Wahl¬ 
verbande der Landgemeinden ist vom Landrathe die Vornahme 
der Wahlen im Verbande der Städte anzuordnen. Dieselben 
regeln sich nach Art. 15 der Instruktion mit der Maßgabe, daß 
der Wahlort für Städtewahlbezirke vom Kreisausschusse bestimmt 
wird (§. 104). 

6. Die Wahlprotokolle sind nach §. 113. von dem Kreisaus¬ 
schusse zu prüfen und dem Kreistage vorzulegen. 

V. 

Mit der Ausführung dieser Verfügung werden die König¬ 
lichen Regierungen betraut. 

2 
**
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XIII. Geſetz, 
betreffend die Theilung der Provinz Preußen. 

Vom 19. März 1877. (Ges. S. S. 107.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 
verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages der 
Monarchie, was folgt: 

1. Aus der Provinz Preußen werden die beiden Provinzen: 
Ostpreußen, bestehend aus den Kreisen der Regierungs¬ 

bezirke Königsberg und Gumbinnen, 
un 

Westpreußen, bestehend aus den Kreisen der Regierungs¬ 
bezirke Danzig und Marienwerder 

gebildet. 

2. Die Einrichtung der erforderlichen neuen Behörden für 
die Staatsverwaltung in den neu gebildeten Provinzen (F§. 1.) 
erfolgt nach näherer Vorschrift der bezüglichen gesetzlichen Be¬ 
stimmungen und der Festsetzungen im Staatshaushalts=Etat. 

Bis zur erfolgten Einrichtung bleiben die gegenwärtigen 
staatlichen Organe der Provinz Preußen für beide neuen Provinzen 
in Wirksamkeit. 

3. Jede der neuen Provinzen Ostpreußen und Westpreußen 
bildet einen mit den Rechten einer Korporation ausgestatteten 
Kommunalverband zur Selbstverwaltung seiner Angelegenheiten 
nach Maßgabe der Vorschriften der Provinzialordnung vom 29. Juni 
1875 (Gesetz=Samml. S. 335.) und der dieselbe ergänzenden 
Gesetze. 

VGÖ Zahl der Mitglieder der Vertretungen (Provinzialland¬ 
tage) der neugebildeten Provinzen bestimmt sich nach den im §. 10. 
der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875 für die Provinz 
Preußen gegebenen Vorschriften. 

Es bleiben jedoch die gegenwärtigen Mitglieder des Pro¬ 
vinziallandtages der Provinz Preußen bis zum Ablaufe Arer 
Wahlperiode E 19. der Provinzialordnung) dergestalt in Wirk¬ 
samkeit, daß die Abgeordneten der zu den Regierungsbezirken 
Königsberg und Gumbinnen gehörigen Kreise die Vertretung der 
Provinz Ostpreußen, die Abgeordneten der zu den Regierungs¬ 
bezirken Danzig und Marienwerder gehörigen Kreise die Ver¬ 
tretung der Provinz Westpreußen bilden.
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4. Die Theilung der Provinz Preußen tritt mit dem 1. April 
1878 in Vollzug. 

Von diesen Zeitpunkte ab gehen die Rechte und Pflichten 
des bisherigen Provinzialverbandes von Preußen auf die neuen 
Provinzialverbände von Ost= und Westpreußen über, und zwar 
nach näherer Bestimmung eines Uebereinkommens, welches, un¬ 
beschadet aller Privatrechte Dritter, unter Genehmigung des Staats¬ 
ministeriums, zwischen den Vertretern Ostpreußens einerseits und 
denr Berietern Westpreußens andererseits (S. 3. Absatz 3) zu 
treffen ist. 

Zu diesem Behufe treten dieselben in gesonderten Versamm¬ 
lungen zusammen, auf welche die 26. bis 33. der Provinzial¬ 
ordnung sinngemäße Anwendung finden. 

Wenn ein solches Uebereinkommen bis zum 15. Oktober 
1877 nicht zu Stande kommt, erfolgt die betreffende Regelung 
durch Gesetz. 

Sptreitigkeiten, welche bei Ausführung des Uebereinkommens 
austeben, unterliegen der Entscheidung des Oberverwaltungs¬= 
gerichtes. 

5. Die Vertheilung der auf die Ausführung oder Unter¬ 
stützung von Chausseebauten bezüglichen Verpflichtungen des 
Staates, in welche der Provinzialverband von Preußen nach F. 4. 
Absatz 2. des Gesetzes vom 8. Juli 1875 (Gesetz=Samml. S. 497.) 
eingetreten ist, hat nach dem im §. 2. des gedachten Gesetzes be¬ 
zeichneten Maßstabe zu erfolgen. 

6. Bis zu der in Gemähheit der 8 4. und 5. dieses Ge¬ 
setzes bewirkten Auseinandersetzung und bis zur Einrichtung der 
entsprechenden Organe für die kommunale Verwaltung der neuen 
Provinzen Ost= und Westpreußen bleiben die bisherigen kommu¬ 
nalen Organe der Provinz Preußen für die beiden neuen Pro¬ 
vinzen ein lrtsamel. serer Höchf 

undlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und 
beigedrucktem Königlichen Insiegel. ¾ 

Gegeben Berlin, den 19. März 1877. 

(L. S.) Wilhelm. 

Fürst v. Bismarck. Camphausen. Gr. zu Eulenburg. 
Leonhardt. Falk. v. Kameke. Achenbach. Friedenthal. 

v. Bülow. Hofmann. 

Verw.=Org.=Gesepe. 2. Aufl. 28
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XIV. Regulativ 

für den Geschäftsgang bei dem Gberverwaltungsgerichte 
a — Jannar 1878, 

bestätigt am 2. April 1878. (Min. Bl. S. 69.) 

An Stelle des Regulativs für den Geschäftsgang bei dem 
Oberverwaltungsgerichte vom 27. Dezember 1875 treten die nach¬ 
stehenden Vorschriften: 

Eintheilung im Senate. 

1. Der Gerichtshof wird bis auf Weiteres in zwei Senate 
eingetheilt. 

Die Senate führen die Bezeichnung: „Erster Senat“, „Zweiter 
enat“. 

2. Jedes Mitglied muß einem Senate als EEl Mit¬ 
glied angehören und jeder Senat aus mindestens fünf ständigen. 
auf Lebenszeit ernannten Mitgliedern, einschließlich des Vor¬ 
sitzenden bestehen. 

3. Die Vertheilung der Geschäfte unter die Senate erfolgt 
bis auf Weiteres nach Gattungen (Gemeinde=, Kreis=, Provinzial=, 
Schul=Angelegenheiten, Jagdpolizei, Wasserpolizei, Gewerbepolizei, 
Baupolizei 2c.) durch den Präsidenten; jedoch können zur Aus¬ 
gleichung der Geschäftslast unter den beiden Senaten einzelne 
Gattungen von Streitsachen, insbesondere von gewerbepolizeilichen, 
auch nach Sprengeln der Bezirksverwaltungsgerichte vertheilt 
werden. 

4. Die dem Präsidenten in Betreff der Bezeichnung der 
ständigen Mitglieder für jeden Senat und deren Vertreter durch 
den §. 26 Absatz 3 des Gesetzes vom 3. Juli 1875, sowie in 
Betreff der allgemeinen Vertheilung der Geschäfte unter die 
Senate durch den §. 3 dieses Geschäftsregulativs beigelegten Be¬ 
fugnisse werden von ihm unter Zuziehung des Senats=Präsidenten 
und des dem Dienstalter nach, bei gleichem Dienstalter das der 
Geburt nach ältesten Mitgliedes geübt.) 

5. Jeder Senat bearbeitet die ihm zugetheilten Sachen 

*)jetzt durch das Präsidium, Verw.Ger.Ges. § 26.
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ſelbſtſtändig, unbeſchadet der Beſtimmungen des §. 29 des Gesetzes 
vom 3. Juli 1875. 

6. Vor das Plenum gehören außer den Angelegenheiten, 
welche durch das Gesetz vor das Plenum verwiesen sind: 

1. die Berathung und Beschlußfassung über allgemeine Ge¬ 
schäftsangelegenheiten (Geschäfts=Revisionen der Bezirks¬ 
verwaltungsgerichte, Erlaß von Cirkular=Verfügungen 2c.), 

2. die von dem Gerichtshofe zu erstattenden Gutachten, ins¬ 
besondere die über legislative Angelegenheiten; 

3. die Berathung zweifelhafter und wichtiger Rechtsfragen auf 
Anregung des Präsidenten oder eines der beiden Senate. 

7. Jeder Senat führt ein besonderes Präjudizien=Buch 
über die bei der Erledigung der einzelnen Sachen erfolgten Ent¬ 
scheidungen zweifelhafter und wichtiger Rechtsfragen in zwei 
leichlautenden Exemplaren. Die Eintragung geschieht in Folge 
nregung des Referenten oder eines anderen Mitgliedes auf einen 

— zgleich den Wortlaut feststellenden — Beschluß des Senats. 
Die Eintragung wird von einem Sekretär unter Kontrole des 
Referenten bewirkt. Die in das Präjudizien=Buch des einen 
Senats eingetragenen Entscheidungen sind in dem anderen Senate 
durch dessen Vorsitzenden zum Vortrag zu bringen. Ueber die 
Plenarentscheidungen (§. 8) wird gleichfalls ein besonderes Prä¬ 
judizien=Buch in zwei gleichlautenden Exemplaren geführt. 

6. Wenn in Gemäßheit des §. 29 des Gesetzes vom 
3. Juli 1875 eine Streitsache durch das Plenum zu entscheiden 
ist, so“ ersolzt die Entscheidung auf den Vortrag eines Referenten 
und eines Korreferenten, welche der Präsident zu ernennen hat. 
Die beiden Referenten dürfen nicht demselben Senate als ständige 
Mitglieder angehören. 

Sitzungen. 

9. Die Sitzungen der Senate finden wöchentlich an ein 
für alle Mal bestimmten Tagen statt, vorbehaltlich der Bestim¬ 
mung außerordentlicher Sitzungen, sofern die Umstände es er¬ 
fordern. Die Plenarsitzungen werden nach Bedürfniß von dem 
Präsidenten bestimmt. 

Leitung des Verfahrens. 

10. Prozeßleitende und ähnliche Verfügungen können, sofern 
nicht über den #iderspruch einer Partei zu entscheiden ist, oder 
ein besonderes Bedenken obwaltet, oder der Vorsitzende den Vor¬ 

28“
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trag angeordnet hat, von dem Dezernenten, unter Zuſtimmung 
des Lochtzenden, ohne Vortrag erlassen werden. 

Der Vortrag, wenn er n ist, wird von den Dezer¬ 
nenten in der Sitzung des Gerichtshofes mündlich erstattet. 

11. Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und Be¬ 
rathungen in den Sitzungen des Gerichtshofes; er stellt die 
Fragen und sammelt die Stimmen. Im Falle einer Meinungs¬ 
verschiedenheit über die Stellung der Fragen oder über das Er¬ 
gebniß der Abstimmung entscheidet der Gerichtshof. 

ſol 12. Die Abstimmungen erfolgen in der nachstehenden Reihen¬ 
olge: 

Zuerst stimmt der Dezernent oder Referent (wenn ein solcher 
bestellt ist), nach dem Referenten der etwa ernannte Korreferent; 
im Uebrigen bestimmt sich die Reihenfolge der Abstimmung nach 
dem Dienstalter als Mitglied des Oberverwaltungsgerichts und 
bei gleichem Dienstalter nach dem Lebensalter so zwar, daß das 
jüngste Mitglied zuerst stimmt. Der Senats=Präsident stimmt 
unmittelbar vor dem Präsidenten; der Präsident giebt seine Stimme 
zuletzt ab. 

Im mündlichen Verfaßeen zu erledigende Spruch¬ 
achen. 

13. Bei den im mündlichen Verfahren zu erledigenden 
Spruchsachen wird von dem Vorsitzenden ein Referent und nach 
Befinden ein Korreferent ernannt. Nachdem dem Vorsitzenden das 
Referat bezw. Korreferat zugegangen ist, beraumt derselbe den 
Termin zur mündlichen Verhondläng. an; für schleunige Sachen 
bleibt es jedoch dem Ermessen des Vorsitzenden überlassen, den 
Termin vor Anfertigung des Referats anzuberaumen. 

  

14. Die zur mündlichen Verhandlung gelangenden Sachen 
werden der Regel nach in der durch den Vorsitzenden bestimmten, 
durch Aushang vor dem Sitzungszimmer bekannt zu machenden 
Reihenfolge erledigt. 

Vor jeder Sitzung hat der Vorsitzende den betreffenden 
Ressortministern, behunt Beschlußnahme über die Bestellung eines 
Kommissars zur Wahrnehmung des öffentlichen Interesses, ein 
Verzeichniß der in der Sitzung zur mündlichen Verhandlung ge¬ 
langenden wichtigeren streitigen Verwaltungssachen, welches die 
Namen der Partei und eine kurze Bezeichnung des Streitgegen¬ 
standes enthält, rechtzeitig zuzustellen. Auf Verlangen sind den 
Ressortministern auch einzelne Aktenstücke, sowie in den Fällen,
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in denen ein beſonderer Kommiſſar nicht beſtellt war, Abſchriften 
der ergangenen Endurtheile mitzutheilen. 

15. Bleiben im Termine beide Parteien aus, so wird das 
Sachverhältniß durch den Referenten vorgetragen. Dasselbe ge¬ 
schieht, wenn nur eine Partei erscheint; der letzteren it nach dem 
Vortrage des Referenten das Wort zu geben. Sind beide Parteien 
erschienen, so hängt es von dem Ermessen des Vorsitzenden ab, 
den Vorträgen derselben die Darstellung des Sachverhalts vor¬ 
angehen bezw. diese Vorträge ergänzen zu lassen. 

16. Die Berathung des Gerichtshofes beginnt mit dem 
Vortrage des Referenten und des etwa ernannten Korreferenten. 

Dieselbe erfolgt ohne Zuziehung eines Protokollführers. 

17. Bei den Beschlüssen, welche auf Grund einer münd¬ 

lichen Verhandlung erlassen werden, dürfen nur Mitglieder mit¬ 
wirken, vor welchen die mündliche Verhandlung sbattgchunden hat. 

18. Der Vorsitzende verkündigt die ergangene Entscheidung 
durch Vorlesung der Urtheilsformel. Nach Befinden des Gerichts¬ 
hofes kann die Verkündigung der Entscheidung bis auf die nächste 
regelmäßige Sitzung ausgesetzt werden. Zu letzterer werden die 
erschienenen Parteien mündlich vorgeladen; einer Vorladung der 
ausgebliebenen Parteien bedarf es nicht. 

Wird die Verkündigung der Entscheidungsgründe für ange¬ 
messen erachtet, so erfolgt * durch Vorleſung der Urtheilsgründe 
oder durch mündliche Mittheilung des weſentlichen Inhalts. 

Aus beſonderen Gründen kann der Gerichtshof beſchließen, 
die mit Gründen verſehene Ausfertigung der Entſcheidung den 
Parteien und dem Kominiſſar zur Wahrnehmung des öffentlichen 
Intereſſes an Stelle der Verkündigung zuſtellen zu laſſen. 

Vorstehende Bestimmungen finden auf Beweis=Beschlüsse ent¬ 
sprechende Anwendung. 

19. Im Eingange eines jeden Endurtheils sind die Mit¬ 
glieder namentlich aufzuführen, welche an der Entscheidung Theil 
genommen haben. 

Auch ist in jedem Urtheil der Tag der Sitzung zu bezeichnen, 
in welcher die Entscheidung erfolgt ist. 

20. Für die Akten des Verwaltungsgerichts, welches in 
erster Instanz entschieden hat, wird eine Ausfertigung des End¬ 
urtheils ertheilt.
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Außerdem wird von jedem in der Reviſionsinſtanz ergangenen 
Endurtheile dem betreffenden Bezirksverwaltungsgerichte eine Ab⸗ 
ſchrift zugefertigt. 

Vollziehung der Urſchriften der Endurtheile, 
Beschlüsse 2c. 

21. Unbeschadet der Bestimmung des §. 45 des Gesetzes 
vom 3. Juli 1875 erfolgt die Vollziehung der Urschriften der 
Beschlüsse des Oberverwaltungsgerichts, insbesondere der End¬ 
urtheile, durch diejenigen Mitglieder, welche an der Beschlußfassung 
Theil genommen haben. 

In den Fällen des §. 10 Lenugt die Vollziehung der Ur¬ 
schriften der Beschlüsse durch den Vorsitzenden und den Dezernenten. 

Ist ein Mitglied an der Unterschrift verhindert, so ist der 
Grund der Verhinderung anzugeben und von dem Vorsitzenden 
zu bescheinigen. 

Form der Ausfertigung der Endurtheile, Beschlüsse 2c. 

22. Der Gerichtshof erläßt alle Endurtheile, Beschlüsse, 
Verfügungen, Berichte, Requisitionen 2c. unter dem Namen 
„Königliches Oberverwaltungsgericht“. 

Die Reinschriften werden von dem Präsidenten vollzogen. 
Bei Endurtheilen, Beschlüssen 2c. eines Senats wird die 

Bezeichnung des letzteren hinzugefügt und die Reinschrift von dem 
Vorsitzenden des Senats intern rieben. 

Für prozeßleitende und ähnliche Verfügungen ist die Be¬ 
glaubigung durch einen Subalternbeamten genügend. 

23. Die förmlichen Ausfertigungen, insbesondere die der 
Endurtheile, enthalten neben dem Siegel des Gerichtshofes die 
Schlußformel: 

„Urkundlich unter dem Siegel des Königl. Oberverwaltungs¬ 
gerichts und der verordneten Unterschrift.“ 

Die Ausfertigungen der Endurtheile werden mit der Ueber¬ 
schrift versehen: 

„Im Namen des Königs“. 

Siegel. 

24. Das Oberverwaltungsgericht führt ein größeres und 
ein kleineres Siegel, entsprechend den Siegeln, welche gemäß den 
Bestimmungen unter Nr. III. und VII. des durch den Aller¬ 
höchsten Erlaß vom 16. August 1873 — Ges.=Samml. S. 397 —
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modifizirten Reglements über die Anwendung des größeren, mitt⸗ 
leren und kleineren Königlichen Wappens vom 9. Januar 1817 
(Ges.=Samml. S. 26) von dem Obertribunal geführt werden. 

Die Siegel sind mit der Umschrift: 
„Königlich Preußisches Oberverwaltungsgericht“ 

zu versehen. 
Das größere Siegel wird nur bei den förmlichen Ausferti¬ 

gungen, insbesondere der Endurtheile gebraucht. 
Das Präsidium bedient sich des kleineren Siegels mit der 

Umschrift: 
zPräsidium des Königlich Preußischen Oberverwaltungsgerichts“, 
der sthazmusor des Gerichtshofes des kleineren Siegels mit der 

mschrift: 
„Königlich Preußisches Oberverwaltungsgericht. 

Kommissions=Siegel“, 
das Sekretariat eines Siegels mit dem Königlichen Adler und 
der Umschrift: 

„Sekretariat des Königlich Preußischen Oberverwaltungs¬ 
gerichts“. 

Behändigung der Ausfertigung der Endurtheile, 
Beschlüsse r2c. 

25.°) Sovweit nicht das Gesetz ein Anderes bestimmt, erfolgen 
die von Seiten des Oberverwaltungsgerichts zu bewirkenden Zu¬ 
stellungen in der Regel durch die Post. Steht ein Termin oder eine 
Frist in Frage, so ist ein Behändigungsschein zu den Akten zu bringen. 

Ferien. 

26. Das Oberverwaltungsgericht hält Ferien während der 
Monate Juli und August. 

Ei * den Lauf der geſetzlichen Friſten ſind die Ferien ohne 
Einfluß. 

In der Ferienzeit fallen die regelmäßigen Sitzungen aus; 
es müſſen jedoch während derselben immer wenigstens fünf Mit¬ 
Klieder zur Erledigung schleuniger Angelegenheiten am Sitze des 

erichts anwesend sein oder in solcher Nähe desselben sich auf¬ 
halten, daß sie auf erfolgte Einladung innerhalb 48 Stunden zu 
einer Sitzung erscheinen können. 

Beurlaubung. 
27. Außer der Ferienzeit darf der Präsident sich nicht über 

acht Tage ohne Urlaub des Ministers des Innern vom Sitze des 

) Erſetzt durch den Nachtrag vom 22. September 1881.
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Gerichts entfernen. Der Senats=Präsident und die anderen Mit¬ 
glieder des Gerichtshofes dürfen außer der Ferienzeit sich nicht 
über drei Tage und jedenfalls nicht an einem für die regelmäßigen 
Sisungen bestimmten Tage ohne Urlaub vom Sitze des Gerichts 
entfernen. Die Ertheilung des Urlaubs an dieselben steht bis 
zur Dauer von 6 Wochen dem Präsidenten, über diese Dauer 
hinaus dem Minister des Innern zu. 

Präsidialbefugnisse. 

26. Dem Präsidenten liegt die Leitung und Beaufsichtigung 
des gesammten Geschäftsganges ob. Der Präsident öffnet die 
unter der Adresse des Gerichtshofes eingehenden Sendungen, ver¬ 
sieht dieselben mit dem Tage des Eingangs, vertheilt die Geschäfte, 
ernennt die Dezernenten, Referenten und Korreferenten, zeichnet 
die Konzepte aller Verfügungen r2c. und bestimmt die Sitzungstage. 
Er verfügt — und zwar entweder selbst oder mit Zuziehung eines 
Dezernenten, in wichtigeren Fällen aber nach Berathung mit dem 
Kollegium — in den das Oberverwaltungsgericht als olches be¬ 
treffenden Angelegenheiten, sowie in allen Verwaltungsangelegen¬ 
heiten, insbesondere in denjenigen, welche das Etatswesen, die 
nöthigen Aschaffungen= die Erhaltung der Geschäftsräume, die 
Anlegung und Vervollständigung der Bibliothek und dergleichen 
betreffen, und erläßt die in Bezug auf die Führung der Geschäfts¬ 
kontrolen erforderlichen äußeren Anordnungen. Er ernennt ferner 
die Subaltern= und Unterbeamten, überwacht die Dienstführung 
derselben, vertheilt unter sie die Geschäfte, erläßt für diese Beamten 
die nöthigen Instruktionen. ertheilt ihnen Urlaub und übt über sie 
die Disziplin (§. 169 des Zuständigkeitsgesetzes vom 26. Juli 1876)."“) 

Dem Senats=Präsidenten gebührt jedoch für den von ihm 
geleiteten Senat, vorbehaltlich des Aufsichtsrechts des Präsidenten, 
die Vertheilung der Geschäfte unter die Mitglieder, die Ernennung 
der Dezernenten, Referenten und Korreferenten, die Zeichnung 
der Konzepte der Verfügungen 2c., sowie die Bestimmung der 
außerordentlichen Sitzungen. 

Vertretung des Präsidenten in den Präsidial¬ 
Geschäften. 

29. Der Präsident wird in Verhinderungsfällen von dem 
Senats=Präsidenten und wenn auch dieser verhindert ist, von dem 
ältesten Rathe in den Präsidialgeschäften vertreten. 

*) jetzt Verwaltungsgerichtsgesetz § 30a.
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Geschäftsjahr. Geschäftsbericht. 
30. Das Geschäftsjahr des Oberverwaltungsgerichts beginnt 

mit dem 1. Dezember und endigt mit dem 30. November. 
Am Schlufsse des Geschäftsjahres hat das Oberverwaltungs¬ 

grricht dem Minister des Innern eine Uebersicht der erledigten 
eschäfte einzureichen. 

Berlin, den 30. Januar 1878. Persius. 

Das vorstehende, von dem Oberverwaltungsgerichte ent¬ 
worfene Regulatio wird hiermit auf Grund des §. 30 des Gesetzes 
vom 3. Juli 1875 (Ges.=Samml. S. 375) bestätigt. 

Berlin, den 2. April 1878. 

Königl. Staats=Ministerium. 

——. V — —— —— 

Nachtrag, 
betreffend die Zustellung im Verwaltungsstreitverfahren 

vom 225 September ige dren. 

(Min. Bl. 1882 S. 42.) 

An die Stelle des §. 25 des Regulativs vom 30. Januar“ 
2. April 1878 treten die nachstehenden Vorschriften: 

1 

Soweit das Gesetz nicht ein Anderes bestimmt, erfolgen die 
von Seiten des Oberverwaltungsgerichtes zu bewirkenden Zu¬ 
stellungen entweder durch die Post oder deerch damit besonders 
Raustragte Beamte. Die erstere Art der Zustellung bildet die 

egel. 

II. 

Die Zustellungen für nicht prozeßfähige Personen erfolgen für 
dieselben an deren gesetzliche Vertreter. ç 

Bei Behörden, Gemeinden und Korporationen, sowie bei 
Personenvereinen, welche als solche klagen oder verklagt werden 
können, genügt die Zustellung an die Vorsteher.
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Bei mehreren gesetzlichen Vertretern, sowie bei mehreren Vor¬ 
stehern genügt die Zustellung an einen derselben. 

III. 

Die Zustellung für einen Unteroffizier oder einen Gemeinen 
des aktiven Heeres oder der aktiven Marine erfolt an den Chef 
der zunächst vorgesetzten Kommandobehörde (Chef der Kompagnie, 
Eskadron, Batterie u. s. w.). 

IV. 

Die Zustellung kann an den Bevollmächtigten und, wenn die¬ 
selbe durch den Betrieb eines Handelsgewerbes veranlaßt ist, an 
den Prokuristen erfolgen. 

Bei mehreren Bevollmächtigten, sowie bei mehreren Prokuristen 
genügt die Zustellung an Einen derselben. 

V. 

Sind Streitgenossen vorhanden, so ist die Ausfertigung einer 
ergangenen Entscheidung der Regel nach nur Einem derselben zu¬ 
zustellen. Die übrigen Theilnehmer sind alsdann hiervon unter 
Beifügung einer Abschrift des Tenors der Entscheidung zu be¬ 
nachrichtigen. 

Bei Streitgenofsen, welche Deputirte aus ihrer Mitte bestellt 
saben erfolgt die Zustellung der ergehenden Entscheidungen, Be¬ 
cheide und Verfügungen nur an Einen derselben. 

VI. 

Für die Ausführungen der Zustellungen gelten die in §§. 165 
bis 170“) der Deutschen Civilprozeßordnung gegebenen Vor¬ 

*) Die angezogenen §§ der Civ. Hroz.O. lauten: 

§. 165. Die Zustellungen können an jedem Orte erfolgen, wo die 
Person, welcher zugestellt werden soll, angetroffen wird. 

Hat die Person an diesem Orte eine Wohnung oder ein Geschäfts¬ 
lokal, so ist die außerhalb der Wohnung oder des Geschäftslokals an sie 
erfolgte Zustellung nur güllig, wenn die Annahme nicht verweigert wird. 

5. 166. Wird die Person, welcher zugestellt werden soll, in ihrer 
Wohnung nicht angetroffen, so kann die Zustellung in der Wohnung an 
einen zu der Familie gehörenden erwachsenen Hausgenossen oder an eine 
in der Familie dienende erwachsene Person erfolgen. 

Wird eine solche Person nicht angetroffen, so kann die Zustellung an
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ſchriften. Im Falle des 8. 167 findet jedoch die Niederlegung des 
zu übergebenden Schriftſtückes nur bei der Ortsbehörde oder bei 
der Poſtanſtalt des Zuſtellungsortes ſtatt. 

VII 

An Sonntagen und allgemeinen Feiertagen darf eine Zu¬ 
stellung nur auf besondere Anweisung des Oberverwaltungs¬ 
gerichtes erfolgen. Die Verfügung, durch welche diese Anweisung 
ertheilt wird, ist bei der Zustellung auf Erfordern vorzuzeigen. 
Eine Zustellung, bei welcher diese Bestimmungen nicht beobachtet 
sind, ist gültig, wenn die Annahme nicht verweigert ist. 

den in demselben Hause wohnenden Hauswirth oder Vermiether erfolgen, 
wenn diese zur Annahme des Schriftstücks bereit sind. 

§. 167. Ist die Zustellung nach diesen Bestimmungen nicht aus¬ 
führbar, so kann sie dadurch erfolgen, daß das zu übergebende Schrift¬ 
stück auf der Gerichtsschreiberei des Amtsgerichts, in dessen Bezirke der 
Ort der Zustellung gelegen ist, oder an diesem Orte bei der Postanstalt 
oder dem Gemeindevorsteher oder dem Polizeivorsteher niedergelegt und 
die Niederlegung sowohl durch eine an der Thür der Wohnung zu be¬ 
festigende schriftliche Anzeige, als auch, soweit thunlich, durch mündliche 
Mittheilung an zwei in der Nachbarschaft wohnende Personen bekannt ge¬ 
macht wird. 

§. 168. Für Gewerbetreibende, welche ein besonderes Geschäftslokal 
haben, kann, wenn sie in dem Geschäftslokale nicht angetroffen werden, 
die Zustellung an einen darin anwesenden Gewerbegehülfen erfolgen. 

Wird ein Rechtsanwalt, welchem zugestellt werden soll, in seinem 
Geschäftslokale nicht angetroffen, so kann die Zustellung an einen darin 
anwesenden Gehülfen oder Schreiber erfolgen. 

§. 169. Wird der gesetzliche Vertreter oder der Vorsteher einer 
Behörde, einer Gemeinde, einer Korporation oder eines Personenvereins, 
welchem zugestellt werden soll, in dem Geschäftslokale während der ge¬ 
wöhnlichen Geschäftsstunden nicht angetroffen, oder ist er an der Annahme 
verhindert, so kann die Zustellung an einen anderen in dem Geschäfts¬ 
lokale anwesenden Beamten oder Bediensteten bewirkt werden. 

Wird der gesetzliche Vertreter oder Vorsteher in seiner Wohnung 
nicht angetroffen, so finden die Bestimmungen der §§. 166, 167 nur An¬ 
wendung, wenn ein besonderes Geschäftslokal nicht vorhanden ist. 

§. 170. Wird die Annahme der Zustellung ohne gesetzlichen Grund 
verweigert, so ist das zu übergebende Schriftstück am Orte der Zustellung 
zurückzulassen.
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VIII. 
Ueber die Zuſtellung iſt eine Urkunde aufzunehmen; dieſelbe 

muß enthalten: 

Ort und Zeit der Zustellung; 
die Bezeichnung des zuzustellenden Schriftstückes; 

die Bezeichnung der Person, an welche zugestellt werden soll; 
die Bezeichnung der Person, welcher zugestellt ist; in den 
Fällen der *. 166, 168, 169 der Deutschen Cidvilprozeß= 
ordnung die Angabe des Grundes, durch welchen die Zu¬ 
stellung an die bezeichnete Person gerechtfertigt wird; wenn 
nach §. 167 a. a. O. verfahren ist, die Bemerkung, wie die 
darin enthaltenen Vorschriften nach Maßgabe der Nr. VI 
dieses Regulativs befolgt sind; 

5. im Falle der Verweigerung der Annahme, die Erwähnung, 
daß die Annahme verweigert und das zu übergebende 
Schriftstück am Orte der Zustellung zurückgelassen ist; 

6. die Bemerkung, daß das zuzustellende Schriftstück über¬ 
geben ist; 

7. die Unterschrift des die Zustellung vollziehenden Beamten. 

IX. 

Wird durch die Post zugestellt, so hat das Oberverwaltungs= 
gericht einen durch sein Dienstsiegel verschlossenen, mit der Adresse 
der Person, an welche zugestellt werden soll, versehenen und mit 
einer Geschäftsnummer bezeichneten Briefumschlag, in welchem das 
zuzustellende Schriftstück enthalten ist, der Post mit dem Ersuchen 
zu übergeben, die Zustellung einem Postboten des Bestimmungs¬ 
ortes aufzutragen. Daß die Uebergabe in der bezeichneten Art 
geschehen, ist zu den Akten zu bescheinigen. 

X. 

Die Zustellung durch den Postboten erfolgt in Gemäßheit 
der Bestimmungen zu VI. Ueber die Zustellung ist von dem 
Postboten eine Urkunde aufzunehmen, welche den Bestimmungen 
u VIII. Nr. 1, 3 bis 5, 7 entsprechen und die Uebergabe des 
einem Verschlusse, seiner Adresse und seiner Geschäftsnummer 
nach bezeichneten Briefumschlages bezeugen muß. 

Die Urkunde ist von dem Postboten der Postanstalt und von 
dieser dem Oberverwaltungsgerichte zu überliefern. 

S—
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XI 

1 den Fällen der 8§§. 182 bis 184“) der Deutschen Civil¬ 
prozeßordnung erfolgt die ustellung in der dort vorgeschriebenen 

eise 
Eine in einem anderen Deutschen Staate zu bewirkende Zu¬ 

stelung erfolgt, sofern sie nicht nach den mit diesem bestehenden 
ereinbarungen durch die Post ausführbar ist, mittelst Ersuchens 

der zuständigen Behörde desselben. 
Die Zchtellung wird durch das schriftliche Zeugniß der er¬ 

suchten Behörden oder Beamten, daß die Zustellung erfolgt sei, 
nachgewiesen. 

XII. 

Ist der Aufenthalt einer Partei unbekannt, so kann die 38 
stellung an dieselbe durch Anheftung des zuzustellenden Schriftstückes 
an der zu Aushängen des Oberverwaltungsgerichtes bestimmten 
Stelle erfolgen. Die Zustellung gilt als bewirkt, wenn seit der 
Anheftung zwei Wochen verstrichen sind. Auf die Gültigkeit der 
ustellung hat es keinen Einfluß, wenn das Schriftstück von dem 
rie der Anheftung zu früh entfernt wird. 

Enthält das zuzuſtellende Schriftſtück eine Ladung, ſo kann 
angeordnet werden, daß außerdem die ein= oder mehrmalige 
Einrückung eines Auszuges des Schriftstückes in die seitens 
ger Seenlnsgen tes zu bestimmenden Blätter zu er¬ 
olgen habe. 

In dem Auszuge des Schriftstückes müssen die Parteien, der 
Gegenstand des Streites, der Antrag, der Zweck der Ladung und 

  

  

*) Die angezogenen §§ der Civ. Proz.O. lauten: 
§. 182. Eine im Auslande zu bewirkende Zustellung erfolgt mittels 

Ersuchens der zuständigen Behörde des fremden Staates oder des in diesem 
Staate residirenden Konsuls oder Gesandten des Reichs. 

§. 183. Zustellungen an Deutsche, welche das Recht der Exterri¬ 
torialität genießen, erfolgen, wenn dieselben zur Mission des Reichs ge¬ 

hören, mittels Ersuchens des Reichskanzlers; wenn dieselben zur Mission 
eines Bundesstaates gehören, mittels Ersuchens des Ministers der aus¬ 

wärtigen Angelegenheiten dieses Bundesstates. 

Zustellungen an die Vorsteher der Reichskonsulate erfolgen mittels 
Ersuchens des Reichskanzlers. 

§. 184. Zustellungen an Personen, welche zu einem im Auslande 
befindlichen oder zu einem mobilen Truppentheile oder zur Besatzung eines 
in Dienst gestellten Kriegsfahrzeuges gehören, können mittels Ersuchens 

der vorgesetzten Kommandobehörde erfolgen. .
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die Zeit, zu welcher der Geladene vor dem Oberverwaltungs⸗ 
gerichte erſcheinen ſoll, bezeichnet werden. 

Die Ladung gilt in dieſem Falle als an dem Tage zugeſtellt, 
an welchem seit der letzten Einrückung des Auszuges in die öffent¬ 
lichen Blätter ein Monat verstrichen ist, sofern nicht durch das 
Oberverwaltungsgericht der Ablauf einer längeren Frist für er¬ 
forderlich erklärt wird. 

Diese Arten der Zustellung sind auch dann zulässig, wenn 
bei einer in einem anderen Deutschen Staate oder im Aus¬ 
lande zu bewirkenden Zustellung die Befolgung der für diese be¬ 
stehenden Vorschriften unausführbar ist, oder keinen Erfolg ver¬ 

richt. 
ſprich XIII. 

Ob auch in anderen als ſolchen Fällen, in welchen eine Friſt 
in Frage ſteht, oder es ſich um Zuſtellung einer Etscheidung, 
einer Ladung oder eines Schriftstückes handelt, an dessen Empfang 
sich gesetzlich oder richterlich bestimmte Folgen knüpfen, und dem¬ 
zufolge eine Zustellungsurkunde zu den Akten zu brinzen ist, eine 
Zustellung ( enachrichtigung Mittheilung) unter Beobachtung 
der Vorschriften zu I. bis XII. bewirkt werden soll, bleibt der 
Anordnung des Oberverwaltungsgerichtes im einzelnen Falle vor¬ 
behalten. 

ß Der vorſtehende, von dem Oberverwaltungsgerichte entworfene 
Nachtrag zu dem Regulative für den Geschäftsphang bei dem Ober¬ 
verwaltungsgerichte vom 30. Januar 2. April 1878 wird hiermit 
auf Grund des §F. 30 des Gesetzes vom 3. Juli 1875/2. August 
1880 bestätigt. 

Berlin, den 22. September 1881. 

Königliches Staatsministerium. 

XV. Verordnung, 
betreffend das Verwaltungszwangsverfahren wegen Bei¬ 

treihnng von Geldbeträgen. 

Vom 7. September 1879. (Ges. S. S. 591.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 
verordnen in Gemäßheit des 8. 14°) des Ausführungsgesetzes zur 

* Nach diesem 8 finden die Vorschriften der Civilprozeßordnung über 
die Wirkungen der Pfändung entsprechende Anwendung auf die auf Grund
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Deutſchen Civilprozeßordnung vom 24. März 1879 (Geſetz⸗Samml. 
S. 281), was folgt: 

I. Allgemeine Bestimmungen. 

1. Die Zwangsvollstreckung wegen aller derjenigen Geld¬ 
beträge, welche nach den bestehenden Vorschriften auf Grund einer 
Entscheidung oder Anordnung der zuständigen Verwaltungsbehörde, 
eines Verwaltungsgerichts, einer Auseinandersetzungsbehörde oder 
eines solchen Instituts einzuziehen sind, dem die Befugniß zur 
Zwangsvollstreckung zusteht, erfolgt ausschließlich nach den Vor¬ 
schristen dieser Verordnung. 

Die bestehenden Bestimmungen darüber, welche Abgaben, 
Gefälle und sonstigen Geldbeträge der Beitreibung im Ver¬ 
waltungszwangsverfahren unterliegen, werden durch die gegen¬ 
wärtige Verordnung nicht berührt. 

Abs. 1: Ldverw.Ges. 88 60, 132 ff. 

2. Ueber die Verbindlichkeit zur Entrichtung der geforderten 
Geldbeträge findet der Rechtsweg, sofern derselbe nach den in den 
einzelnen Landestheilen hierüber bestehenden Bestimmungen bis¬ 
her zulässig war, auch ferner statt. 

Wegen vermeintlicher Mängel des Zwangsverfahrens, die¬ 
selben mögen die Form der Anordnung oder die der Ausführung 
oder die Frage betreffen, ob die gepfändeten Sachen zu den pfänd= 
baren gehören, ist dagegen, zunbeschadet der besonderen Vorschriften 
über die Rechtsmittel im Falle der zwangsweisen Ausführung 
polizeilicher Verfügungen, nur die Beschwerde bei der vorgesetzten 

einer Entscheidung oder Anordnung der zuständigen Verwaltungsbehörde, 
eines Verwaltungsgerichts, einer Auseinandersetzungsbehörde oder eines 
solchen Instituts, dem die Befugniß zur Zwangsvollstreckung zusteht, be¬ 
wirkte Pfändung. 

Die betreffende Vorschrist der Civ. Hroz. O. — § 709 — lautet: 

§. 709. Durch die Pfändung erwirbt der Gläubiger ein Pfand¬ 
recht an dem gepfändeten Gegenstande. 

Das Pfandrecht gewährt dem Gläubiger im Verhältniß zu anderen 
Gläubigern dieselben Rechte wie ein durch Vertrag erworbenes Faust¬ 
psandrecht; es geht Pfand= und Vorzugsrechten vor, welche für den 
Fall eines Konkurses den Faustpfandrechten nicht gleichgestellt sind. 

Das durch eine frühere Pfändung begründete Pfandrecht geht 
demjenigen vor, welches durch eine spätere Pfändung begründet wird.
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Dienstbehörde des Beamten zulässig, dessen Verfahren ange¬ 
fochten wird. 

Abs. 2: L#verw.Ges. § 133 Abs. 2. 

3. Diejenigen Behörden oder Beamten, welchen die Ein¬ 
ziehung der der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren 
unterliegenden Geldbeträge zusteht, bilden die zur Anordnung 
und Leitung des Zwangsverfahrens zuständigen Vollstreckungs¬ 
behörden. Auf die Beamten der Korporationen, welche nach den 
bisherigen Vorschriften zur eigenen Zwangsvollstreckung nicht be¬ 
rechtigt sind, findet diese Bestimmung nicht Anwendung. 

Die Strafvollstreckungsbehörde, welcher die Einziehung einer 
gerichtlich erkannten Geldstrafe obliegt, ist zugleich Vollstreckungs¬ 
behörde für die mit der Einziehung der Strafe verbundene Bei¬ 
treibung der Kosten. Diese Beitreibung erfolgt nach den Vor¬ 
schriften der Deutschen Civilprozeßordnung. 

Fehlt es an einer nach den vorstehenden Vorschriften zustän¬ 
digen Vollstreckungsbehörde, so hat die Bezirksregierung (Land¬ 
drostei, Polizeipräsidium in Berlin) eine solche zu bestimmen. 

Den zuständigen höheren Verwaltungs= und den Aufsichts¬ 
behörden *7 es esakte), ie Funktionen der Vollstreckungsbehörde 
selbst zu MWernehmen. 

4. Muß eine Vollstreckungsmaßregel außerhalb des Geschäfts¬ 
bezirks der Vollstreckungsbehörde zur Ausführung gebracht werden, 
so hat die entsprechende Behörde desjenigen Bezirks, in welchem 
die Ausführung erfolgen soll, auf Ersuchen der Vollstreckungs¬ 
behörde das Zwangsverfahren auszuführen. Insoweit von der 
ersuchten Behörde die Pfändung körperlicher Sachen und deren 
Versteigerung ausgeführt wird, tritt diese an die Stelle der Voll¬ 
streckungsbehörde. 

Civ. Proz. O. § 700. 

5. Die Vollstreckungsbehörde hat das Zwangsverfahren 
durch die ihr beigegedenen Vollziehungsbeamten oder durch die¬ 
lenhen Beamten, deren sie sich als solcher zu bedienen hat, aus¬ 
zuführen. 

Fehlt es derselben an solchen Beamten, so kann die Bezirks¬ 
regierung (Landdrostei, Polizeipräsidium in Berlin) eine andere 
Vollstreckungsbehörde bestimmen. 

Die Vollziehungsbeamten müssen eidlich verpflichtet werden. 
Die Ausführung einer Zwangsvollstreckung kann einem Ge¬ 

richtsvollzieher übertragen werden. Dieser hat nach den für ge¬
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Tichtche Zwangsvollstreckungen bestehenden Vorschriften zu ver¬ 
ahren. 

6. Der Zwangsvollstreckung soll in der Regel eine Mahnung 
des Schuldners mit dreitägiger Zahlungsfrist vorhergehen. In 
Betreff der Gerichtskosten vertritt die Mittheilung der Kosten¬ 
rechnung die Stelle der Mahnung. Bei der Ausführung der 
Mahnung finden die Vorschriften der §§. 8, 12 bis 18 keine An¬ 
wendung. 

7*7. Gegen eine dem aktiven Heere oder der aktiven Marine 
angehörende Militärperson darf die Zwangsvollstreckung erst be¬ 
ginnen, nachdem von derselben die vorgesetzte Militärbehörde An¬ 
zeige erhalten hat. Der Vollstreckungsbehörde ist auf Verlangen 
der Empfang der Anzeige zu bescheinigen. 

Soll die Zwangsvollstreckung gegen eine dem aktiven Heere 
oder der aktiven Marine angehörende Person des Soldatenstandes 
in Kasernen und anderen militärischen Dienstgebäuden oder auf 
Kriegsfahrzeugen erfolgen, so hat die Vollstreckungsbehörde die 
zuständige Militärbehörde um die Zwangsvollstreckung zu ersuchen. 
Die gepfändeten Gegenstände sind dem von der Vollstreckungs¬ 
behörde bezeichneten Beamten zu übergeben. 

Civ. Proz. O. § 699. Ueber die Feststellung des Begriffs „Militär¬ 
behörde“ vgl. die Zusammenstellung in no. 26 des Centralblatts für das 
deutsche Reich für 1880. 

3. Die in dem Zwangsverfahren erforderlichen Zustellungen 
erfolgen durch die Vollziehungsbeamten oder durch die Post. 

§ 6. 

9. Die Zustellungen für nicht prozeßfähige Personen er¬ 
folgen für dieselben an deren gesetzliche Vertreter. 

Bei Behörden, Gemeinden und Korporationen, sowie bei 
Personenvereinen, welche als solche klagen und verklagt werden 
können, genügt die Zustellung an die Vorsteher. 

Bei mehreren gesetzlichen Vertretern, sowie bei mehreren 
Vorstehern genügt die Zustellung an einen derselben. 

Civ. Proz. O. § 157. 

10. Die Zustellung für einen Unteroffizier oder einen Ge¬ 
meinen des aktiven Heeres oder der aktiven Marine erfolgt an 
den Chef der zunächst vorgesetzten Kommandobehörde (Chef der 
Kompagnie, Eskadron, Batterie u. s. w.). 

Anm. zu § 7; Civ. Proz. O. § 158. 

Verw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 29
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11. Die Zustellung kann an den Bevollmächtigten und, 
wenn dieselbe durch den Betrieb eines Handelsgewerbes veran¬ 
laßt ist, an den Prokuristen erfolgen. 

Civ. Proz. O. § 159; Hand. Ges. B. Art. 12. 

12. Für die Ausführung der Zustellungen gelten die in 
den §§. 165 bis 170 der Deutschen Eioilprozeßordnung gegebenen 
Vorschriften. Im Falle des §F. 167 findet jedoch die Nieder¬ 
legung des zu übergebenden Schriftstückes nur bei der Orts¬ 
behörde oder bei der Postanstalt des Zustellungsortes statt. 

§ 6. Die erwähnten §§ 165—170 sind bei XIV, Nachtrag, abgedruckt. 

13. An Sonntagen und allgemeinen Feiertagen darf eine 
Zustellung nur mit Erlaubniß der Vollstreckungsbehörde erfolgen; 
die Verfügung, durch welche die Erlaubniß ertheilt wird, ist bei 
der Zustellung auf Erfordern vorzuzeigen. Eine Zustellung, bei 
welcher diese Bestimmungen nicht beobachtet sind, ist gültig, wenn 
die Annahme nicht verweigert ist. 

§ 6; Civ. Proz. O. § 681. 

14. Ueber die Zustellung ist eine Urkunde aufzunehmen; 
dieselbe muß enthalten: 

1) Ort und Zeit der Zustellung; · 
2) die Bezeichnung des dſtnenden Schriftſtückes; 
3) Bezeichnung der Perſon, an welche zugeſtellt werden 

oll; 
4) die Bezeichnung der Perſon, welcher zugeſtellt iſt, in den 

Fällen der §§. 166, 168, 168 der Deutſchen Civilprozeß⸗ 
ordnung die Angabe des Grundes, durch welchen die Zu¬ 
stellung an die bezeichnete Person gerechtfertigt wird; 
wenn nach §. 167 a. a. O. berlaen ist, die Bemer¬ 
kung, wie die darin enthaltenen Vorschriften nach Maßgabe 
des §. 12 dieser Verordnung befolgt sind; 

5) im Falle der Verweigerung der Annahme die Erwähnung, 
daß die Annahme verweigert und das zu Übergebende 
Schriftstück am Orte der Zustellung zurückgelassen ist; 

6) die Bemerkung, daß das zuzustellende Schriftstück über¬ 
geben ist; 

7) die Unterschrift des die Zustellung vollziehenden Beamten. 

§65 6; Civ. Proz. O. § 174. 
Nr. 1: Anm. zu § 12. 

15. Wird durch die Post zugestellt, so hat die Vollstreckungs¬
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behörde einen durch ihr Dienstsiegel verschlossenen, mit der 
Adresse der Person, an welche zugestellt werden soll, versehenen 
und mit einer Geschäftsnummer bezeichneten Briefumschlag, in 
welchem das zuzustellende Schriftstück enthalten ist, der Post mit 
dem Ersuchen zu übergeben, die Bftellung einem Postboten des 
Bestimmungsortes aufzutragen. Daß die Uebergabe in der be¬ 
zeichneten Art geschehen, ist von der Vollstreckungsbehörde oder 
dem Vollziehungsbeamten zu bescheinigen. 

§ 6; Civ. Proz. O. § 177. 

16. Die Zustellung durch den Postboten erfolgt in Ge¬ 
mäßheit der Bestimmungen des §. 12. Ueber die Zustenung iſt 
von dem Postboten eine Urkunde aufzunehmen, welche den Be¬ 
stimmungen des §. 14 Nr. 1, 3 bis 5, 7 entsprechen und die 
Uebergabe des seinem Verschlusse, seiner Adresse und seiner Ge¬ 
schäftsnummer nach bezeichneten Briefumschlages bezeugen muß. 

Die Urkunde iſt von dem Poſtboten der Postanselt und von 
dieser der Vollstreckungsbehörde zu überliefern. 

§ 6; Ciw. Proz. O. § 178. 

17. In den Fällen der l 182 bis 184 der Deutschen 
Civilprozeßordnung erfolgt die Zustellung in der dort vorge¬ 
schriebenen Weise. 

Eine in einem anderen Deutschen Staate zu bewirkende Zu¬ 
stellung erfolgt mittelst Ersuchens der zuständigen Behörde des¬ 
elben. 

Die Zustellung wird durch das schriftliche Zeugniß der ersuchten 
Behörden oder Beamten, daß die Zustellung erfolgt sei, nach¬ 
gewiesen. 

§ 6. — Die 8§8 182—184 Civ. Proz. O. sind bei XIV, Nachtrag, 
abgedruckt. 

168. Ist der Aufenthalt des Schuldners unbekannt, so kann 
die ustellung an denselben durch Anheftung des zuzustellenden 
Schriftstückes an der zu Aushängen der Vollstreckungsbehörde be¬ 
stimmten Stelle erfolgen. Die Hastellung ilt als bewirkt, wenn 
seit der Anheftung zwei Wochen verstrichen sind. Auf die Gültig¬ 
keit der Zustellung hat es keinen Einfluß, wenn das Schriftstück 
von dem Ort der Anheftung zu früh entfernt wird. 

Diese Art der Zustellung ist auch dann zulassig. wenn beie 
einer in einem anderen Deutschen Staate oder im Auslande zu 
bewirkenden Zustellung die Befolgung der für diese bestehenden 
Vorschriften unausführbar ist oder keinen Erfolg verspricht. 

§* 6 ; Civ. Proz. O. §§ 186, 187. 
29°“
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19. Dem Schuldner und Dritten gegenüber wird der Voll— 
ziehungsbeamte zur Vornahme der Zwangsvollstreckung durch den 
ihm ertheilten und auf Verlangen einer betheiligten Person vor¬ 
zahehen schriftlichen Auftrag der Vollstreckungsbehörde er¬ 
mächtigt. 

Civ. Proz. O. § 676. 

20. Der Vollziehungsbeamte hat die im §F. 678 mit Aus¬ 
nahme des Schlußsatzes, sowie in den §§. 679, der Deutschen 
Luoichrozeßordnung dem Gerichtsvollzieher beigelegten Rechte und 

ichten. 
Die Bestimmungen des 8. 681 a. a. O. finden mit der Maß¬ 

gabe Anwendung, daß die Ortspolizeibehörde für die Ertheilung 
* laubmiß zur Vornahme einer Vollstreckungshandlung zu¬ 

ndig ist. 

§§ 678, 679, 681, 682 Civ.Proz.O. lauten: 

§5 678. Der Gerichtsvollzieher ist befugt, die Wohnung und die 
Behältnisse des Schuldners zu durchsuchen, soweit der Zweck der Voll¬ 
streckung dies erfordert. 

Er ist befugt, die verschlossenen Hausthüren, Zimmerthüren und 
Behältnisse öffnen zu lassen. 

Er ist, wenn er Widerstand findet, zur Anwendung von Gewalt 
befugt und kann zu diesem Zwecke die Unterstützung der polizeilichen 
Vollzugsorgane nachsuchen. Ist militärische Hülfe erforderlich, so hat 
er sich an das Vollstreckungsgericht zu wenden. 

Wird bei einer Vollstreckungshandlung Widerstand geleistet oder ist 
bei einer in der Wohnung des Schuldners erfolgenden Vollstreckungs¬= 
handlung weder der Schuldner noch eine zur Familie desselben gehörige 
oder in dieser Familie dienende erwachsene Person gegenwärtig, so hat 
der Gerichtsvollzieher zwei großjährige Männer oder einen Gemeinde¬ 
oder Polizeibeamten als Zeugen zuzuziehen. 

§5 681. Zur Nachtzeit, sowie an Sonntagen und allgemeinen 
Feiertagen darf eine Vollstreckungshandlung nur mit Erlaubniß des 
Amtsrichters erfolgen, in dessen Bezirke die Handlung vorgenommen 
werden soll. 

Die Verfügung, durch welche die Erlaubniß ertheilt wird, ist bei 
der Zwangsvollstreckung vorzuzeigen. 

Die Nachtzeit umfaßt in dem Zeitraume vom 1. April bis 30. Sep¬ 
tember die Stunden von neun Uhr Abends bis vier Uhr Morgens 
und in dem Zeitraume vom 1. Oktober bis 31. März die Stunden 
von neun Uhr Abends bis sechs Uhr Morgens. 

§ 682. Der Gerichtsvollzieher hat über jede Vollstreckungshandlung 
ein Protokoll aufzunehmen.
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Das Protokoll muß enthalten: 
Ort und Zeit der Aufnahme; 

ul den Gegenstand der Vollstreckungshandlung unter kurzer Erwähnung 
der wesentlichen Vorgänge; 
die Namen der Personen, mit welchen verhandelt ist; 

. die Unterschrist dieser Personen und die Bemerkung, daß die 
Unterzeichnung nach vorgängiger Vorlesung oder Vorlegung zur 
Durchsicht und nach vorgängiger Genehmigung erfolgt sei; 

. die Unterſchrift des Gerichtsvollziehers. 
Hat einem der unter Nr. 4 bezeichneten Erforderniſſe nicht genügt 

werden können, ſo iſt der Grund anzugeben. 

S'
-#

 

21. Die Aufforderungen und sonstigen Mittheilungen, welche 
zu den Golstteeckungs andlungen gehören, sind von dem Voll¬ 
ziehungsbeamten mündlich zu erlassen und vollständig in das 
Protokoll aufzunehmen. 

Kann die mündliche Ausführung nicht erfolgen, so hat die 
Vollstreckungsbehörde Demjenigen, an welchen die Aufforderung 
oder Mittheilung zu richten ist, eine Abschrift des Protokolls zu¬ 
stellen zu lassen. 

Civ. Proz. O. § 683. 

22. Eine Zwangsvollstreckung, welche zur Zeit des Todes 
des Schuldners gegen diesen bereits begonnen hatte, wird in den 
Nachlaß desselben fortgesetzt. 

Ist in diesem Falle die Zuziehung des Schuldners bei einer 
Vollstreckungshandlung nöthig oder ist der Schuldner vor Beginn 
der Zwangsvollstreckung gestorben, so hat bei ruhender Erbschaft, 
oder wenn der Erbe oder dessen Aufenthalt unbekannt it. das 
zuständige Nachlaßgericht auf Antrag der Vollstreckungsbehörde 
dem Nachlasse oder dem Erben einen Pfleger zu bestellen. 

Civ. Proz. O. § 693; Vormundsch. O. v. 5. Juli 1875, § 89. 

23. Die Kosten der a und der Zwangsvollstreckung 
fallen dem Schuldner zur Last; sie sind zugleich mit dem zur 
Zwangsvollstreckung stehenden Anspruche beizutreiben. 

Civ. Proz. O. § 697. 

II. Zwangsvollstredung in bas bewegliche Vermögen. 

A. Allgemeine Bestimmungen. 

24. Die Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen 
erfolgt durch Pfändung. Sie darf nicht weiter ausgedehnt werden,
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als zur Deckung der beizutreibenden Geldbeträge und der Koſten 
der Zwangsvollſtreckung erforderlich iſt. 

ie Ffändun hat zu unterbleiben, wenn sich von der Ver¬ 
werthung der zu pfändenden Gegenstände ein Ueberschuß über die 
Kosten der Zwangsvollstreckung nicht erwarten läßt. 

Civ. Proz. O. § 708. 

25. Gegen die Pfändung kann sich der Schuldner nur 
schützen, wenn derselbe entweder eine Fristbewilligung vorzeigt 
oder die vollständige Berichtigung des beizutreibenden Geldbe¬ 
trages durch Quittung oder dur Vorlegung eines Postscheines 
nachweist, aus welchem sich ergiebt, daß der beizutreibende Geld¬ 
betrag an die für die Einziehung zuständige Stelle eingezahlt ist. 

Hur Empfangnahme von Geldbeträgen ist der Vollziehungs¬ 
beamte nur nach Maßgabe des ihm ertheilten schriftlichen Auf¬ 
trags ermächtigt. 

g 33 Abs. 3. 

26. Behauptet ein Dritter, daß ihm an dem gepfändeten 
Gegenstande ein die Veräußerung hinderndes Recht zustehe, so ist 
der Widerspruch gegen die Pfändung erforderlichenfalls im Wege 
der Klage geltend zu machen. 

Auf die Einstellung weiterer und die Aufhebung bereits er¬ 
folgter Vollstreckungmaßregeln finden die Vorschriften der 88. 688, 
689 der Deutschen Civilprozeßordnung Anwendung. 

Der Pfändung einer Sache kann ein Dritter, welcher sich 
nicht im Besitze der Sache befindet, auf Grund eines Pfand= oder 
Vorzugsrechtes nicht widersprechen; er kann jedoch seinen Anspruch 
auf vorzugsweise Befriedigung aus dem Erlöse im Wege der 
Klage geltend machen, ohne Rücksicht darauf, ob seine Forderung 
fällig v oder nicht. 

In den in den Absätzen 1 und 3 bezeichneten Lällen ist die 
Klage ausschließlich bei dem Gerichte zu erheben, in dessen Bezirke 
die Pfändung erfolgt ist. Wird die Klage gegen Denjenigen, für 
dessen Rechnung die Zwangsvollstreckung stattfindet und den 
Schuldner gerichtet, so sind diese als Streitgenossen anzusehen. 

§5§S 688, 689 Civ.Proz.O. lauten: 

§ 688. Das Prozeßgericht kann auf Antrag anordnen, daß bis 
zur Erlassung des Urtheils über die in den §§ 686, 687 bezeichneten 
Einwendungen die Zwangsvollstreckung gegen oder ohne Sicherheits¬ 
leistung eingestellt oder nur gegen Sicherheitsleistung fortgesetzt werde 
und daß die erfolgten Vollstreckungsmaßregeln gegen Sicherheitsleistung
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aufzuheben seien. Die thatsächlichen Behauptungen, welche den Antrag 

begründen, sind glaubhaft zu machen. 

In dringenden Fällen kann das Vollstreckungsgericht eine solche 

Anordnung erlassen, unter Bestimmung einer Frist, innerhalb welcher 

die Entscheidung des Prozeßgerichts beizubringen sei. Nach fruchtlosem 

Ablaufe der Frist wird die Zwangsvollstreckung fortgesetzt. 

Die Entscheidung über diese Anträge kann ohne vorgängige münd¬ 
liche Verhandlung erfolgen. 

§ 689. Das Prozeßgericht kann in dem Urtheile, durch welches 

über die Einwendungen entschieden wird, die in dem vorstehenden 

Paragraphen bezeichneten Anordnungen erlassen oder die bereits erlassenen 

Anordnungen aufheben, abändern oder bestätigen. In Betreff der An¬ 

fechtung einer solchen Entscheidung finden die Vorschriften des § 656 

entsprechende Anwendung. 

27. Hat die Kländung zu einer vollständigen Deckung der 
beizutreibenden Geldbeträge nicht geüührt oder wird glaubhaft 
gemacht, daß durch Pfändung eine vollständige Deckung nicht zu 
erlangen sei, so ist der Schuldner auf Antrag der für die Ein¬ 
ziehung des Geldbetrages zuständigen Stelle verpflichtet, ein Ver¬ 
gbhha seines Vermögens vorzulegen, in Betreff seiner Forderungen 
en Grund und die Beweismittel zu bezeichnen, sowie den Offen¬ 

barungseid dahin zu leisten: 

daß er sein Vermögen vollständig angegeben und wissent¬ 
lich nichts verschwiegen habe. 

Für die Abnahme des Offenbarungseides ist das Amtsgericht 
zuständig, in dessen Bezirk der Schuldner seinen Wohnsitz oder 
in Ermangelung eines solchen seinen Aufenthaltsort hat; für das 
Verfahren gelten die Vorschriften der §§. 781 bis 795 der Deut¬ 
schen Civilprozeßordnung; jedoch ist die Voraushahlung der Ver¬ 
pflegungskosten nicht erforderlich, wenn die Leistung des Offen¬ 
barungseides wegen solcher Geldbeträge beantragt ist, welche an 
den Staat zu entrichten sind. 

§ 45 Abs. 5. 

B. Zwangsbollstreckung in körperliche Sachen. 

28. Die Pfändung der im Gewahrsam des Schuldners be¬ 
findlichen körperlichen Sachen wird dadurch bewirkt, daß der Voll¬ 
ziehungsbeamte dieselben in Besitz nimmt. 

Werden die Sachen im Gewahrsam des Schuldners belassen, 
so ist durch Anlegung von Siegeln oder auf sonstige Weise die 
Pfändung ersichtlich zu machen.
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Der Vollziehungsbeamte hat den Schuldner von der geschehe¬ 
nen Pfändung in Kenntniß zu setzen. 

Civ. Proz. O. § 712. 

29. Die vorstehenden Bestimmungen finden entsprechende 
Anwendung auf die Pfändung von Sachen, welche sich im Ge¬ 
wahrsam eines zur Herausgabe bereiten Dritten befinden. 

Civ·Proz. O. § 713. 

30. Früchte können, auch bevor sie von dem Boden getrennt 
sind, gepfändet werden. Die Pfändung darf nicht früher als 
einen Monat vor der gewöhnlichen Zeit der Reife erfolgen. 

Civ. Proz. O. § 714. 

31. Die in dem 8. 715 der Deutschen Civilprozeßordnung 
bezeichneten Sachen sind der Pfändung nicht unterworfen. 

Dies sind: 

1. die Kleidungsstücke, die Betten, das Haus= und Küchengeräth, ins¬ 
besondere die Heiz= und Kochösen, soweit diese Gegenstände für den 
Schuldner, seine Familie und sein Gesinde unentbehrlich sind; 

2. die für den Schuldner, seine Familie und sein Gesinde auf zwei 
Wochen erforderlichen Nahrungs= und Feuerungsmittel; 

3. eine Milchkuh oder nach der Wahl des Schuldners statt einer 
solchen zwei Ziegen oder zwei Schafe nebst dem zum Unterhalt 
und zur Streu für dieselben auf zwei Wochen erforderlichen Futter 
und Stroh, sofern die bezeichneten Thiere für die Ernährung des 
Schuldners, seiner Familie und seines Gesindes unentbehrlich sind; 

4. bei Künstlern, Handwerkern, Hand= und Fabrikarbeitern, sowie bei 
Hebammen die zur persönlichen Ausübung des Berufs unentbehr¬ 
lichen Gegenstände; 

5. bei Personen, welche Landwirthschaft betreiben, das zum Wirth¬ 
schaftsbetriebe unentbehrliche Geräth, Vieh= und Feldinventarium 
nebst dem nöthigen Dünger, sowie die landwirthschaftlichen Er¬ 
zeugnisse, welche zur Fortsetzung der Wirthschaft bis zur nächsten 
Ernte unentbehrlich sind; 

6. bei Offizieren, Deckoffizieren, Beamten, Geistlichen, Lehrern an 
öffentlichen Unterrichtsanstalten, Rechtsanwälten, Notaren und 
Aerzten die zur Verwaltung des Dienstes oder Ausübung des 
Berufs erforderlichen Gegenstände, sowie anständige Kleidung; 

7. bei Offizieren, Militärärzten, Deckoffizieren, Beamten, Geistlichen 
und Lehrern an össentlichen Unterrichtsanstalten ein Geldbetrag, 
welcher dem der Pfändung nicht unterworfenen Theile des Dienst¬
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einkommens oder der Pension für die Zeit von der Pfändung bis 
zum nächsten Termine der Gehalts= oder Pensionszahlung gleich¬ 
kommt; 

8. die zum Betriebe einer Apotheke unentbehrlichen Geräthe, Gefäße 
und Waaren; 

9. Orden und Ehrenzeichen; 
10. die Bücher, welche zum Gebrauche des Schuldners und seiner 

Familie in der Kirche oder Schule bestimmt sind. 

32. Die gepfändeten Sachen sind auf schriftliche Anord¬ 
nung der Vollstreckungsbehörde, und zwar in der Segel durch den 
Vollziehungsbeamten öffentlich zu versteigern; Kostbarkeiten sind 
vor der Versteigerung durch einen Sachverständigen abzuschätzen. 
Gepfändetes Geld hat der Vollziehungsbeamte an die Voll¬ 
streckungsbehörde abzuliefern; die Wegnahme des Geldes durch 
den Vollziehungsbeamten gilt als Zahlung von Seiten des 
Schuldners. 

Civ. Proz. O. § 716. 

38. Die Versteigerung der gepfändeten Sachen darf nicht 
vor Ablauf einer Decte seit dem Tage der Pfändung geschehen, 
sofern nicht der Schuldner sich mit einer früheren Versteigerung 
einverstanden erklärt oder dieselbe erforderlich ist, um die Ge¬ 
fahr einer beträchtlichen Werthverringerung der zu versteigernden 
Sache abzuwenden oder um unverhältnißmäßige Kosten einer 
längeren Aufbewahrung zu vermeiden. 

Die Versteigerung erfolgt in der Gemeinde, in welcher die 
Pfändung geschehen ist. Zeit und Ort der Versteigerung sind 
unter allgemeiner Bezeichnung der zu versteigernden Sachen 
öffentlich bekannt zu machen. Auf Ersuchen der Vollstreckungs¬ 
behörde ist der Ortsvorsteher verpflichtet, der Versteigerung bei¬ 
zuwohnen oder einen Gemeinde= oder Polizeibeamten mit der 
Beiwohnung zu beauftragen. 

Die Vorschriften des §. 25 finden auf die Versteigerung ent¬ 
sprechende Anwendung. 

Civ. Proz. O. § 717. 

34. Bei der Versteigerung ist nach den Vorschriften der 
§§. 718, 719 der Deutschen Civilprozeßordnung zu verfahren. 

Die Empfangnahme des Erlöses durch den versteigernden 
Beamten gilt als Zahlung von Seiten des Schuldners. 

88 718, 719 der Civ. Hroz.C. lauten: 

§. 718. Der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgt nach drei¬ 

maligem Aufrufe.
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Die Ablieferung einer zugeschlagenen Sache darf nur gegen baare 

Zahlung geschehen. 
Hat der Meistbietende nicht zu der in den Versteigerungsbedingungen 

bestimmten Zeit oder in Ermangelung einer solchen Bestimmung nicht 
vor dem Schlusse des Versteigerungstermins die Ablieferung gegen 
Zahlung des Kaufgeldes verlangt, so wird die Sache anderweit ver¬ 
steigert. Der Meistbietende wird zu einem weiteren Gebote nicht zu¬ 
gelassen; er haftet für den Ausfall, auf den Mehrerlös hat er keinen 
Anspruch. 

§. 719. Die Versteigerung wird eingestellt, sobald Erlös zur Be¬ 
friedigung des Gläubigers und zur Deckung der Kosten der Zwangs¬ 
vollstreckung hinreicht. 

35. Gold= und Silbersachen dürfen nicht unter ihrem Gold¬ 
oder Silberwerthe zugeschlagen werden. Wird ein den Zuschlag 
estattendes Gebot nicht abgegeben, so kann der Verkauf aus 

freier Hand zu dem Preise bewirkt werden, welcher den Gold¬ 
oder Silberwerth erreicht. 

Civ. Proz. O. § 721. 

36. Gepfändete Werthpapiere sind, wenn sie einen Börsen¬ 
oder Marktpreis haben, aus freier Hand zum Tageskurse zu ver¬ 
kaufen und, wenn sie einen solchen Preis nicht haben, nach den 
allgemeinen Bestimmungen zu versteigern. 

Civ. Proz. O. § 722. 

37. Die Versteigerung gepfändeter, von dem Boden noch 
nicht getrennter Früchte ist erst nach der Reife zulässig. Sie 
kann vor oder nach der Trennung der Früchte erfolgen; im 
gebterr Falle hat der Vollziehungsbeamte die Aberntung bewirken 
zu lassen. 

Civ. Proz. O. § 725. 

38. Lautet ein gepfändetes Werthpapier auf Namen oder 
ist ein gepfändetes Inhaberpapier durch Einschreibung auf den 
Namen oder in anderer Weise außer Kurs gesetzt, so ist die 
Vollstreckungsbehörde berechtigt, die Umschreibung auf den Namen 
des Käufers, bezw. die Wiederinkurssetzung zu erwirken und die 
hierzu erforderlichen Erklärungen an Stelle des Schuldners abzu¬ 
geben. 

Civ. Proz. O. §§ 723, 721. 

39. Auf Antrag des Schuldners oder aus besonderen



XV. Verwaltungszwangsverfahren. 459 

Zweckmäßigkeitsgründen kann die Vollstreckungsbehörde anordnen, 
daß die Verwerthung einer gepfändeten Sacke in anderer Weise 
oder an einem anderen Orte, als in den vorstehenden Para¬ 
graphen bestimmt ist, stattzufinden habe oder daß die Versteige¬ 
rung durch eine andere Person, als den Vollziehungsbeamten 
vorzunehmen sei. 

Civ. Proz. O. § 726. 

40. Die Pfändung bereits gepfändeter Sachen wird durch 
die in das Protokoll außunehmenbe Erklärung des Vollziehungs¬ 
beamten, daß er die Sachen zur Deckung der ihrer Art und 
Lö nach zu bezeichnenden Geldbeträge pfände, bewirkt. Der 

chuldner ist von der weiteren Pfändung in Kenntniß zu setzen. 
Ist die frühere Pfändung im Auftrage einer anderen Voll¬ 

streckungsbehörde oder durch einen Gerichtsvollzieher erfolgt, ſo 
iſt dieſer Vollſtreckungsbehörde bezw. dem Gerichtsvollzieher eine 
Abſchrift des Protokolls zuzuſtellen. 

Eine entſprechende Verpflichtung hat der Gerichtsvollzieher, 
welcher im Wege der gerichtlichen Zwangsvollstreckung eine bereits 
im Auftrage einer Vollstreckungsbehörde gepfändete Sache pfändet. 

Civ. Proz. O. § 726. 

41. Wenn eine mehrfache Pfändung desselben Gegenstandes 
im Auftrage verschiedener Vollstreckungsbehörden oder im Auf¬ 
trage einer Vollstreckungsbehörde und durch Gerichtsvollzieher 
stattgefunden hat, so begründet ausschließlich die erste Pfändung 
die Zuständigkeit zur Ausführung der Versteigerung. 

Die Versteigerung erfolgt für alle betheiligten Gläubiger auf 
Betreiben eines Jeden derselben. 

Die Vertheilung des Erlöses erfolgt nach der Reihenfolge 
der Pfändungen oder, falls die sämmtlichen Betheiligten über die 
Lert eilung einverstanden sind, nach der getroffenen Verein¬ 
arung. 

i der Erlös zur Deckung der Forderungen nicht ausreichend 
und verlangt der Gläubiger, für welchen die zweite oder eine 
spätere Pfändung erfolgt ist, ohne Zustimmung der übrrigen be¬ 
theiligten Gläubiger eine andere Vertheilung als nach der Reihen¬ 
folge der Pfändungen, so ist die Sachlage unter Hinterlegung des 
Erlöses demjenigen Amtsgerichte, in dessen Bezirk die Ffünlaung 
stattgefunden hat, anzuzeigen. Dieser Anzeige sind die auf das 
Verfahren sich beziehenden Schriftstücke beizufügen. Die Ver¬ 
theilung erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften der §§. 759 bis 
768 der Deutschen Civilprozeßordnung.
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In gleicher Weiſe iſt zu verfahren, wenn die Pfändung für 
mehrere Gläubiger gleichzeitig bewirkt iſt. 

Civ. Proz. O. § 728; Hinterlegungsordnung v. 14. März 1879. 

C. #enp#rreckung in Forderungen und 
anbere Bermögensrechte. 

42. Soll eine Geldforderun gepfändet werden, ſo hat die 
Vollſtreckungsbehörde durch schriftliche Verfügung dem Dritt¬ 
schuldner zu verbieten, an den Schuldner zu zahlen. 

Zugleich hat die Vollstreckungsbehörde an den Schuldner 
durch schriftkich¬ Verfügung das Gebot zu erlassen, sich jeder Ver¬ 
fügung über die Forderung, insbesondere der Einziehung der¬ 
selben, zu enthalten. 

Mit der Zustellung der Verfügung an den Drittschuldner ist 
die Pfändung als bewirkt anzusehen. Von dieser Zustellung ist 
der Schuldner in Kenntniß zu setzen. 

§ 48;: Civ. Proz. O. s 730. 

43. Die Pfändung von Forderungen aus Wechseln und 
anderen Papieren, welche durch Indossament übertragen werden 
können, wird dadurch bewirkt, daß der Vollziehungsbeamte diese 
Papiere in Besitz nimmt. 

Civ. Proz. O. § 732. 

44. Die gepfändete Geldforderung ist Demjenigen, für dessen 
Rechnung die z7 erfolgt, durch die Vollstreckungs¬ 
behörden zur Einziehung zu überweisen; dieselbe hat beglaubigte 
Abschriften der Verfügung dem Schuldner und dem Drittschuldner 
zustellen zu lassen. 

§ 45 Abs. 6; Civ. Proz. O. § 736. 

45. Die Ueberweisung ersetzt die förmlichen Erklärungen des 
Schuldners, von welchen nac den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts die Berechtigung zur Einziehung der Forderung abhängig 
ist. Bei Pändung einer in einem Grund= oder Hypothekenbuche 
eingetrogenen Forderung oder Berechtigung findet außerdem der 
§. 16. des Ausführungsgesetzes zur Deutschen Civilprozeßordnung 
vom 24. März 1879 (Gesetz=Samml. S. 281) Anwendung. 

Der Schuldner ist verpflichtet, die über die Forderung vor¬ 
handenen Urkunden herauszugeben. Im Weigerungsfalle sind 
dieselben auf Anordnung der Vollstreckungsbehörde dem Schuldner 
durch den Vollziehungsbeamten wegzunehmen.
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Werden die herauszugebenden Urkunden nicht vorgefunden, 
lüm von dem Schuldner die Ableistung des Offenbarungseides 
ahin, - 

daß er die Urkunden nicht beſitze, auch nicht wiſſe, wo 
dieſelben ſich befinden, 

gefordert werden. 
Das Gericht kann eine der Lage der Sache entſprechende 

Aenderung der vorſtehenden Eidesnorm beſchließen. 
Für die Zuständigkeit des Gerichts und das Verfahren finden 

die Vorschriften des §F. 27 entsprechende Anwendung. 
Befindet sich eine herauszugebende Urkunde im Gewahrsam 

eines Dritten, so ist Demjenigen, für dessen Rechnung die Zwangs¬ 
vollstreckung erfolgt, der Anspruch des Schuldners auf Herausgabe 
derselben nach Maßgabe des §. 44 zu überweisen. 

Civ. Proz. O. § 737. 
Abs. 1: der angezogene § 16 lautet: 

§. 16. Die Pfändung einer in einem Grund= oder Hypotheken= 
buche eingetragenen Forderung oder Berechtigung ersetzt die Bewilligung 
des Schuldners zur Eintragung des entstandenen Pfandrechts. Zum 
Nachweise der Pfändung ist der Nachweis der Zustellung des Pfändungs¬ 
zufth an den Eigenthümer des Grundstücks erforderlich und aus¬ 
reichend. 

Die Ueberweisung einer in einem Grund= oder Hypothekenbuche 
eingetragenen Geldforderung an Zahlungsstatt ersetzt die Bewilligung 
des Schuldners zur Eintragung der Abtretung. 

Zu dem Antrage des Gläubigers auf Eintragung ist weder die 
Bermittelung des Prozeßgerichts oder des Vollstreckungsgerichts, noch 
die Beglaubigung erforderlich. 

Die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über die Voraussetzungen, 
unter welchen die Rechte an einer in einem Grund= oder Hypotheken¬ 
buche eingetragenen Forderung Rechtswirkung gegen Dritte erlangen, 
bleiben unberührt. . 

46. Auf Berlangen des Gläubigers hat der Drittſchuldner 
binnen zwei Wochen, von der Zuſtellung der im 8. 42 Abs. 1 
bezeichneten Verfügung an gerechnet, dem Gläubiger zu erklären: 

1) ob und inwieweit er die Forderung als begründet anerkenne 
und Zahlung zu leisten bereit sei; 

2) ob an welche Ansprüche andere Personen an die Forderung 
machen; 

8) ob und wegn welcher Anſprüche die Forderung bereits 
für andere Gläubiger gepfändet sei. 

Die Aufforderung zur Abgabe dieser Erklärungen kann in die
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vorgedachte Verfügung aufgenommen werden. Der Drittſchuldner 
haftet dem Gläubiger für den aus der Nichterfüllung seiner Ver¬ 
pflichtung entstehenden Schaden. 

Die Bestimmungen der . 740 bis 742 der Deutschen Civil¬ 
prozeßordnung finden Anwendung. 

§§ 740—742 Civ. Pro#z.O. lauten: 

§. 740. Der Gläubiger, welcher die Forderung einklagt, ist ver¬ 
pflichtet, dem Schuldner gerichtlich den Streit zu verkünden, sofern nicht 
eine Zustellung im Ausland oder eine öffentliche Zustellung erforderlich 
wird. 

§. 741. Der Gläubiger, welcher die Beitreibung einer ihm zur 
Einziehung überwiesenen Forderung verzögert, haftet dem Schuldner 
für den daraus entstehenden Schaden. 

§. 742. Der Gläubiger kann auf die durch Pfändung und Ueber¬ 
weisung zur Einziehung erworbenen Rechte unbeschadet seines Anspruchs 
verzichten. Die Verzichtleistung erfolgt durch eine dem Schuldner zu¬ 
zustellende Erklärung. Die Erklärung ist auch dem Drittschuldner zu¬ 
zustellen. 

47. Schon vor der Pfändung kann die für die Einziehung 
zuständige Stelle durch die Vollstreckungsbehörde dem Drittschuldner 
und dem Schuldner die Benachrichtigung, daß die Pfändung bevor¬ 
stehe, zustellen lassen mit der Aufforderung an den Drittschuldner, 
nicht an den Schuldner zu zahlen, und mit der Aufforderung an 
den Schuldner, sich jeder Verfügung über die Forderung, ins¬ 
besondere der Einziehung derselben, zu enthalten. 

Die Benachrichtigung an den Drittschuldner hat die Wirkung 
eines Arrestes (§. 810 der Deutschen Civilprozeßordnung), sofern 
die Pfändung der Forderung innerhalb drei Wochen bewirkt wird. 
Die Frist beginnt mit dem Tage, an welchem die Benachrichtigung 
zugestellt ist. 

Civ. Proz. O. S 744. 

48. Die Zwangsvollstreckung in Ansprüche, welche die Heraus¬ 
gabe oder Seistung körperlicher ecen zum Gegenstanve haben, 
erfolgt nach den Vorschriften der §§. 42 bis 47 unter Berück¬ 
sichtigung der nachstehenden Bestimmungen. 

Civ. Proz. O. § 745. 

49. Bei der Pfändung eines Anspruches, welcher eine be¬ 
wegliche körperliche Sache betrifft, hat die Vollstreckungsbehörde 
anzuordnen, daß die Sache an den zu bezeichnenden Vollziehungs¬ 
beamten herauszugeben sei.
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Auf die Verwerthung der Sache finden die Vorschriften über 
die Verwerthung gepfändeter Sachen Anwendung. 

§§ 32 ff., Civ. Proz. O. § 746. 

50. Bei Pfändung eines Anspruches, welcher eine unbe¬ 
wegliche Sache betrifft, hat die Vollstreckungsbehörde anzuordnen, 
daß die Sache an einen auf ihren Antrag vom Amtsgerichte der 
belegenen Sache zu bestellenden Sequester herauszugeben sei. 

Die Zwangsvollstreckung in die herausgegebene Sache wird 
nach den für die Zwangsvollstreckung in unbewegliche Sachen 
geltenden Vorschriften bewirkt. 

Bei Pfändung eines Anspruches, welcher die Uebertragung 
des Eigenthums einer unbeweglichen Sache zum Gegenstande hat, 
findet außerdem der §. 17. des Ausführungsgesetzes zur Deutschen 
Civilprozeßordnung vom 24. März 1879 (Gesetz=Samml. S. 281) 
Anwendung. 

Civ. Proz. O. § 747. — Abs. 2: Ges. betr. die Zwangsvollstreckung 
in Immobilien v. 4. März 1879 (Ges. S. S. 102). 

Abs. 3: der angezogene § 17 lautet: 
§. 17. Bei Pfändung eines Anspruchs, welcher die Uebertragung 

des Eigenthums einer unbeweglichen Sache zum Gegenstande hat, ist 
anzuordnen, daß die Uebertragung nur an den nach §. 747 der Deutschen 
Civilprozeßordnung zu bestellenden Sequester als Vertreter des Schuldners 
vorgenommen werde. Der Sequester ist zu ermächtigen und anzuweisen, 
daß er an Stelle des Schuldners die zu dem Erwerb erforderlichen 
Erklärungen abgebe und die Eintragung der Forderung des Gläubigers 
in das Grund= oder Hypothekenbuch in der zur Sicherstellung eines An¬ 
spruchs auf Eintragung vorgeschriebenen Form bewillige und beantrage. 

Ist der Anspruch für mehrere Gläubiger gepfändet, so hat der 
Sequester die Eintragung der Forderungen in der durch die Zeit der 
Pfändungen bestimmten Reihenfolge zu beantragen; wenn ein Gläubiger 
eine andere Reihenfolge verlangt oder die Zeit der Pfändungen nicht 
erhellt, zu gleichen Rechten unter dem miteinzutragenden Vorbehalt einer 
anderweiten Feststellung des Ranges derselben untereinander. 

51. Der Pfändung sind nicht unterworfen: 
1) die auf gesetzlicher Vorschrift beruhenden Alimentenfor¬ 

forderungen; 
2) die fortlaufenden Einkünfte, welche ein Schuldner aus 

Stiftungen oder sonst auf Grund der Fürsorge und Frei¬ 
ebigkeit eines Dritten bezieht, insoweit der Schuldner zur 
streitung des nothdürftigen Unterhalts für sich, seine 
i und seine noch unversorgten Kinder dieser Einkünfte 
edarf;
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3) die aus Kranken=, Hülfs= oder Sterbekassen, insbesondere 
aus Knappschaftskassen und Kassen der Knappschaftsvereine 
zu beziehenden Hebungen; 

4) der Sold und die Invalidenpension der Unteroffiziere und 
der Soldaten; 

5) das Diensteinkommen der Militärpersonen, welche zu einem 
mobilen oder zur Besatzung eines in Dienst 
gestellten Kriegsfahrzeuges gehören; 

6) die Pensionen der Wittwen und Waisen und die denselben 
aus Wittwen= und Waisenkassen zukommenden Bezüge, die 
Erziehungsgelder und die Studienstipendien, sowie die 
Pensionen invalider Arbeiter; 

7) das Diensteinkommen der Offiziere, Militärärzte und Deck¬ 
offiziere, der Beamten, der Geistlichen und der Lehrer an 
öffentlichen Unterrichtsanstalten; die Pension dieser Per¬ 
sonen nach deren Versetzung in einstweiligen oder dauernden 
Ruhestand, sowie der nach ihrem Tode den Hinterbliebenen 
zu gewährende Sterbe= oder Gnadengehalt. 

Uebersteigen in den Fällen Nr. 6 und 7 das Diensteinkommen, 
die Pension oder die sonstigen Bezüge die Summe von fünfzehn¬ 
hundert Mark für das Jahr, so ist der dritte Theil des Mehr¬ 
betrages der Pfändung unterworfen. 

Bei der Einziehung von kurrenten öffentlichen Abgaben, von 
Disziplinarstrafen und von solchen Zwangsstrafen, welche durch 
die vorgesetzte Dienstbehörde festgesetzt sind, finden die Vorschriften 
der Nr. 7. rücksichtlich des Diensteinkommens und der Pension 
der Beamten, der Geistlichen und der Lehrer an öffentlichen 
Unterrichtsanstalten nicht Anwendung. 

Die Einkünfte, welche zur Bestreitung eines Dienstaufwandes 
bestimmt sind und der Servis der Offiziere, Militärärzte und 
Militärbeamten sind weder der Pfändung unterworfen noch bei 
der Ermittelung, ob und zu welchem Betrage ein Diensteinkommen 
der Pfändung unterliege, zu berechnen. ç 
Bezüglich der Zuläff keit der Pfändung des Arbeits= oder 

Dienstlohns verbleibt es bei den Bestimmungen des Reichsgesetzes 
rht Juni 1869 (Bundes=Gesetzbl. 1869 S. 242 und 1871 

Civ. Proz. O. § 739. 

52. Ist eine Forderung auf Anordnung mehrerer Voll= 
streckungsbehörden oder auf Anordnung einer Vollstreckungsbehörde 
und eines Gerichts gepfändet, so finden die Vorschriften der §§. 750
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bis — der Deutschen Civilprozeßordnung entsprechende An¬ 
wendung. 

Ins##mangelun eines nach §§. 750, 751 zuständigen Amts¬ 
gerichts findet die Linterlegung bei der Hinterlegungsstelle des¬ 
jenigen Amtsgerichts statt, in dessen Bezirk die Vollstreckungsbehörde, 
deren Pfändungsverfügung dem Drittschuldner zuerst zugestellt 
worden, ihren Sitz hat. 

58. Auf die Zwangsvollstreckung in andere Vermögensrechte, 
welche nicht Gegenstand der Zwangsvollstreckung in das unbe¬ 
wegliche Vermögen sind, finden die vorstehenden Bestimmungen 
entsprechende Anwendung. 

Ist ein Drittschuldner nicht vorhanden, so ist die Pfändung 
mit dem Zeitpunkte als bewirkt anzusehen, in welchem dem 
Schuldner das Gebot sich jeder Verfügung über das Recht zu ent¬ 
halten, zugestellt ist. 

Die Vollstreckungsbehörde kann bei der Zwangsvollstreckung 
in Rechte, welche nur in Ansehung der Ausübung veräußerlich 
sind, sofern durch anderweite Pfändung keine Zahlung u erlangen 
ist, besondere Anordnungen erlassen. Sie kann ins esondere bei 
der Zwangsvollstreckung in Nutzungsrechte eine Verwaltung an¬ 
ordnen. In diesem Falle wird die Pfändung durch Uebergabe 
der zu benutzenden Sache an den Verwalter bewirkt, sofern sie 
nicht durch Zustellung der Pfändungsverfügung bereits vorher 
bewirkt ist. 

die Veräußerung des Rechts selbst zulässig, so kann auch 
diese Veräußerung unter der gleichen Voraussetzung von der Voll¬ 
streckungsbehörde angeordnet werden. 

Bezüglich der Sequestration und Wiederverpachtung ver¬ 
pachteter Grundstücke und Gerechtsame behält es bei den besonderen 
Bestimmungen des §. 42 der Verordnung vom 26. Dezember 1808 
(Gesetz=Samml. von 1806 bis 1810 S. 464) und der Allerhöchsten 
Order vom 31. Dezember 1825 (Gesetz=Samml. für 1826 S. 5) 
sein Bewenden. 

Civ. Proz. O. 8 754. 

III. Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Bermögen. 

54. Die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen 
erfolgt als gerichtliche ““33 sie ist zibeschadet des 
Antrages auf hypothekarische Eintragung nur duläſſig obald feſt⸗ 
steht, daß durch Pfändung die Beitreibung der Geldbeträge nicht 
erfolgen kann. 

er Antrag auf Einleitung des Verfahrens ist durch die 
Vollstreckungsbehörde zu stellen. Dasselbe gilt für den Antrag 

Verw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 30
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auf Eintragung der Forderung in einem Grund= oder Hypotheken¬ 
buche r½2. 22 des Gesetzes vom 4. März 1879, Gesetz=Samml. 
S. . 

Die Vollſtreckbarkeit der Forderung und die Zuläſſigkeit der 
Zwangsvollſtreckung nach der Vorſchrift des erſten Abſatzes unter⸗ 
liegen nicht der Beurtheilung des Gerichts. 

In den beſonderen Rechten der beſtehenden Kreditverbände 
bei der Sequeſtration und Subhaſtation der zu denſelben gehörigen 
oder von denſelben beliehenen Güter wird durch die Beſtimmungen 
dieſer Verordnung nichts geändert. 

IV. Arrest. 

55. Soweit ein Arrest zur Sicherung der Zwangsvollstreckung 
wegen einer im Verwaltungszwangsverfahren beizutreibenden 
Geldforderung zulässig ist, erfolgt die Vollziehung desselben unter 
entsprechender Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung. 
Die Vorschriften der Zoll= und Steuergesetze über die Beschlag¬ 
nahme zoll= oder steuerpflichtiger Gegenstände werden hierdurch 
nicht berührt. 

V. Kosten der Zwangsvollstreckung. 

56. Die Kosten des Verfahrens sind nach dem angehängten 
Tarif unter Beachtung der nachstehenden näheren Bestimmungen 
zu berechnen: 

a) Die Werthsklasse wird bei der Ausführung einer Ver¬ 
steigerung durch den Erlös der versteigerten Gegenstände, 
in allen anderen Fällen durch die Summe der von jedem 
einzelnen Schuldner einzuziehenden Geldbeträge einschließlich 
der rückständigen Kosten bestimmt. 

b) Bei der Pfändung körperlicher Sachen, sowie bei deren 
Versteigerung ist der Anspruch des Vollziehungsbeamten 
auf die Gebühren begründet, sobald derselbe die Ausführung 
des entsprechenden Auftrages begonnen hat. 

JPc) die Gebühren des Vollziehungsbeamten müssen, auch wenn 

derselbe mehrere Zwangsmaßregeln in derselben Gemeinde 
an demselben Tage vollstreckt hat, von jedem Schuldner 
besonders entrichtet werden. 

Die Kosten für die öffentliche Bekanntmachung und für 
die Versteigerung sind jedoch, wenn mehrere Massen zu¬ 

sammengenommen werden, nur einmal nach der Gesammt¬= 

summe zu entrichten und unter die betheiligten Schuldner 

nach Verhältniß des aus jeder Masse gewonnenen Erlöses 
zu vertheilen. 

d) Die durch die Zwangsvollstreckung verursachten baaren



XV. Verwaltungszwangsverfahren. 467 

Auslagen sind von dem Schuldner zu ersetzen; bei Ver¬ 
theilung der Transportkosten und anderer baaren Auslagen, 
welche mehrere Schuldner gemeinschaftlich zu tragen haben, 
ist auf die besonderen Umstände, namentlich den Werth, 
den Umfang und das Gewicht der Gegenstände, billige 
Rücksicht zu nehmen. 

e) Neben den Gebühren findet ein Anspruch auf Reise= und 
Zehrungskosten nicht statt. 

fDie Gebühren der zugezogenen Sachverstänpigen werden. 
nach den für gerichtliche Schätzungen vorgeschriebenen Sätzen 
bestimmt. 

g) Die Gebühren des Vollziehungsbeamten können auch anderen 
mit der Vornahme einzelner Vollstreckungshandlungen be¬ 
auftragten Beamten gewährt werden. 

Das Staatsministerium ist ermächtigt, eine Revision und 
anderweite Festsetzung des Tarifs vorzunehmen. 

Littr. I: § 16 der Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher vom 
28. Juni 1878 (R.G.Bl. S. 166). 

57. Die Gebühren des Vollziehungsbeamten und alle anderen 
Kosten der Zwangsvollstreckung werden von der Vollstreckungs¬ 
behörde aus den eingegangenen Geldern bezahlt. 

Bei Unzulänglichkeit dieser Gelder werden aus denselben zu¬ 
nächst die Gebühren des Vollziehungsbeamten, sodann die übrigen 
Kosten der Zwangsvollstreckung berichtigt. 

Soweit die Kosten aus den eingegangenen Geldern nicht 
gedeckt werden, sind dieselben unbeschadet der bestehenden ander¬ 
weiten Vorschriften von Demjenigen zu tragen, für dessen Rech¬ 
nung die Zwangsvuollstreckung erfolgt. 

58. Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Deutschen 
Gerichtsverfassungsgesetz in Kraft. 

Die zur Ausführung derselben erforderlichen Anordnungen 
haben die betheiligten Ministerien gemeinschaftlich zu erlassen?). 

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und 
beigedrucktem Königlichen Insiegel. 

Gegeben Königsberg i. Pr., den 7. September 1879. 

(L. S.) Wilhelm. 

Leonhardt. v. Bülow. Maybach. v. Puttkamer. 

*) Anweisung vom 15. September 1879 zur Ausführung der Ver¬ 
ordnung vom 7. September 1879, betr. das Verwaltungszwangsverfahren 
wegen Beitreibung von Geldbeträgen. 
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XVI. Cirkular 

vom 1. November 1879, betreffend Andentungen für eine 
richtige form und für den Inhalt von Kreistagsbeschlüssen, 
welche höherer HZestätigung unterliegen, oder zu welchen die 
Erwirkung eines Allerhöchsten Privilegiums erforderlich ist. 

(Min. Bl. 1880 S. 11.) 

Hinsichtlich einer nicht unerheblichen Zahl von Kreistags¬ 
beschlüssen, welche uns in neuerer Zeit behufs Ertheilung der in 
§. 176. Nr. 2 und 5 der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 
vorgesehenen Bestätigung, bezw. zum Zwecke der Erwirkung eines 
Allerhöchsten Privilegiums zur Ausgabe von Kreisanleihefteinen 
vorgelegt worden sind, hat den Anträgen der Kreis= und Pro¬ 
vinzialbehörden keine Folge gegeben werden können, weil die Form 
und der Inhalt der gefaßten Beschlüsse den bestehenden Vor¬ 
schriften nicht entsprachen. 

Wir nehmen hieraus Veranlassung, Ew. Hochwohlgeboren be¬ 
hufs gefälliger weiterer Verständigung der Vorsitzenden der Kreis¬ 
ausschüsse des dortigen Bezirkes, im Anschlusse an die in Betreff 
des fraglichen Gegenstandes früher ergangenen generellen Erlasse 
eine Zusammenstellung: 

A. der bei Anwendung der Vorschrift des §. 13. der vor¬ 
bezeichneten Kreisordnung in Betreff der Mehr= oder Minder¬ 
belastung einzelner Kreistheile zu beachtenden Grundsätze; 

B. derjenigen Punkte, welche nach den gemachten Erfahrungen 
bei der Fassung der Kreistagsbeschlüsse wegen Ausführung von 
Chausseebauten und wegen Aufnahme von Anleihen durch Aus¬ 
gabe auf den Inhaber lautender Kreisobligationen vielfach ent¬ 
weder inkorrekt behandelt oder übersehen werden, 
im Nachstehenden mitzutheilen. 

Zu A. 1) die Mehrbelastung der Kreisange¬ 
hörigen einzelner Kreistheile, denen eine Kreiseinrichtung 
(z. B. Herstellung einer Chaussee) in besonders hervorragendem 
Maße zu Gute kommt, darf — wie aus dem Prinzipe des 8. 10. 
und der Stellung des §. 13. der Kreisordnung vom 13. Dezember 
1872 zu entnehmen ist, — nur nach Quoten der für die be¬ 
treffende Einrichtung aufzubringenden Kreisabgaben, nicht aber 
in Form von quantitativ schsteyenden Beträgen und ebenso¬ 
wenig nach Quoten des Kostenbedarfes erfolgen (Erlasse vom
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19. Februar und 11. Auguſt 1875 — Miniſt.-Bl. der inn. Verw. 
S. 78 und 211). Die Auferlegung einer derartigen Präzipual⸗ 
quote (20, 25, 30 2c. Prozent) der für die betreffende Kreisein¬ 
richtung aufzubringenden Kreisabgaben kann sich beziehen: 

a. auf die Aufbringung der Herstellungskosten (Neubaukosten 
einer Chaussee), 

b. falls der Kreis die Aufnahme einer Anleihe zur Deckung 
dieser Kosten beschließt, auf die zur Verzinsung und Til¬ 
gung erforderlichen Mittel, 

c. auf die Kosten der Unterhaltung der Anlage. 

2) Unbeschadet des zu 1. ausgesprochenen Grundsatzes ist 
selbstverständlich bei Bemessung der als Mehrbelastung aufzu¬ 
bringenden Quote der Kreisabgaben derjenige quantitative Betrag, 
welcher in der Mehrbelastung Deckung finden soll, zunächst zu er¬ 
mitteln, und nach ihm das Verhältniß der Mehrbelastung der 
Interessenten zur Prinzipalbelastung des gesammten Kreises fest¬ 
zusetzen. (Erlaß vom 11. August 1875 — Minist.=Bl. der inn. 
Verw. S. 211). 

3) Die Mehrbelastung ist allen Kreisangehörigen der be¬ 
treffenden Kreistheile und zwar nach demjenigen Verhältnisse auf¬ 
zuerlegen, in welchem die von ihnen zu entrichtenden Staats¬ 
steuern überhaupt mit Zuschlägen für Kreiszwecke getroffen werden. 
Die Mehrbe astang einer einzelnen Klasse von Kreisangehörigen, 
sowie die Festsetzung verschiedener Quoten für die präzipuale 
Heranziehung der einzelnen Steuergattungen widerspricht dem, 
der Kreisordnung zum Grunde liegenden Prinzipe der gleich¬ 
mäßigen Heranziehung der Kreisangehörigen zu den Kreisabgaben 
nach einem, ein für alle Mal feststehenden Vertheilungsmaßstabe. 

Erüab¬ vom 31. Oktober 1873 — Minist.=Bl. der inn. Verw. 
3329. 

4) Die Kreisvertretung ist nicht befugt, eine Mehrbelastung 
durch Auferlegung bestimmter Naturalleistngen zu beschließen, 
sondern kann nur gestatten, daß die Präzipualabgaben durch Na¬ 
turalleistungen ersetzt werden dürfen (vorerwähnter Erlaß vom 
11. August 1875). 

5) Durch vertragsmäßige Vereinbarung zwischen der Kreis¬ 
korporation und den betheiligten Gemeinden bezw. Gutsbesitzern 
kann die Entrichtung eines gquantitatio feststehenden Betrages zu 
Gunsten der herzustellenden Einrichtung, an Stelle der Präzipual= 

belastung mit Kreisabgaben stipulirt werden. 
6) Die einem einzelnen Kreistheile auferlegte Präzipualquote 

der Kreisabgaben kann — je nach dem besonderen Vortheile, den 
einzelne Ortschaften des Kreistheiles an der betreffenden Kreis¬
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einrichtung haben — innerhalb des Kreistheiles, zufolge besonderer 
Festsehungen der Kreisvertretung wiederum in verschiedenen, nach 

noten zu bestimmenden Unter=Abstufungen der Präzipualbelastung 
aufgebracht werden. 

7) Bei Vorlegung der bezüglichen Kreistagsbeschlüsse behufs 
Erwirkung der nach §. 176. Nr. 2 der Kreisordnung vom 13. De¬ 
zember 1872 erforderlichen ministeriellen Genehmigung ist gleich¬ 
zeitig die Frage zu erörtern, ob die beschlossene Auferlegung einer 
Präzipualquote eine Belastung der betreffenden Kreisangehörigen 
durch Kreisabgaben über 50 Prozent des Gesammtaufkommens 
der direkten Staatssteuern zur Folge haben würde, welche nach 
§. 176. Nr. 5.7) 1. c. der Genehmigung der Minister des Innern 
und der Finanzen unterliegt. Es kommt hierbei nicht darauf an, 
ob die Belastung mit Kreisabgaben zu den bestimmten Zwecken 
der beschlossenen Kreiseinrichtung — z. B. zu Verkehrszwecken — 
50 Prozent jenes Steuersolls erreicht, sondern vielmehr darauf, 
ob der aus den Beschlüssen der Kreisvertretung sich ergebende 
Betrag der Kreisabgaben, einschließlich der Präzipualbeiträge unter 
Jurechnung, des sonstigen gesammten Jahresbetrages der Kreis¬ 
abgaben, die eben bezeichnete Grenze des Sollaufkommens der 
direkten Staatssteuern überschreitet. 

Zu B. I. Hinsichtlich der Kreisbeschlüsse wegen Ausfüh¬ 
rung von Chausseebauten sind folgende Punkte zu beachten: 

1) der erforderliche Nachweis der Erfüllung der vorgeschrie¬ 
benen Förmlichkeiten ist durch Vorlegung des vom Kreisausschusse 
ausgearbeiteten ausführlichen Vorschlages (S. 119. der Kreisord¬ 
nung vom 13. Dezember 1872), des amtlich bescheinigten Ver¬ 
zeichnisses der Kreistagsabgeordneten, der Behändigungsscheine 
über die erfolgte Einladung der letzteren und einer beglaubigten 
Abschrift des Kreistags=Protokolls zu führen. Diese Abschriften 
sind bisher oft insofern unvollständig gefertigt worden, als die 
Namen der erschienenen Mitglieder und die Unterschriften der¬ 
jenigen Personen, welche das Kreistags=Protokoll vollzogen haben 
(§. 125. 1. c.), nicht aufgenommen waren. 

2) Neben der Bezeichnung des Maßstabes, nach welchem die 
jur Deckung der Kosten der auszuführenden Chausseebauten er¬ 
orderlichen Mittel, bezw. soweit diese Mittel im Wege einer An¬ 

leihe beschafft werden sollen, die zur Verzinsung und Tilgung der 
Anleihe nothwendigen Summen aufzubringen sind, bedarf es auch 
— was bisher vielfach übersehen worden ist, — eines ausdrück¬ 
lichen Beschlusses in Betreff des Maßstabes für die Aufbringung 

*) jetzt Nr. 4.
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der Koſten der Unterhaltung der fertig geſtellten Chauſſeen, wo⸗ 
fern die Unterhaltungspflicht nicht auf einen anderen Verband 
übergeht.*) 

3) Iſt ein Chauſſeebau nur unter beſtimmten Vorausſetzungen 
beſchloſſen worden, von deren Eintritt die Bauausführung ab⸗ 
hängig gemacht ist (z. B. Fortsetzung der auszubauenden Chaussee¬ 
linie in einem anderen Kreise, unentgeltliche Hergabe von Land 
oder Baumaterialien Seitens gewisser Interessenten, Gewährung 
von Beihülfen oder Bauprämien aus Staats= oder Provinzial¬ 
fonds u. s. w.), so ist mit dem Antrage auf Bestätigung der be¬ 
züglichen Kreistagsbeschlüsse gleichzeitig die Führung des Nach¬ 
weises zu verbinden, daß die fraglichen Voraussetzungen bereits 
eingetreten sind, bezw. die Erfüllung der Bedingungen zum be¬ 
stimmten Zeitpunkte gesichert ist. 

4) In Betreff der technischen Prüfung der Chausseebauprojekte 
bleiben die Cirkular=Erlasse vom 8. Januar 1878 (Minist.=Bl. der 
inn. Verw. S. 19) und vom 2. November 1878 (ebenda Jahr¬ 
gang 1879 S. 38) maßgebend. 

II. Hinsichtlich der Fassung der Beschlüsse wegen Ausgabe 
auf den Inhaber lautender Schuldverschreibungen der Kreis¬ 
korporationen (Kreisobligationen) wird unter Bezugnahme auf die 
Cirkular=Erlasse vom 8. September 1868 (Minist.=Bl. der inn. 
Verw. S. 276), vom 22. März 1875 (Minist.=Bl. S. 124) und 
vom 21. Juli 1875 (Minist.=Bl. S. 207) auf folgende Punkte 
verwiesen: 

a. zur Tilgung der in Inhaberpapieren aufzunehmenden An¬ 
leihen find außer einem bestimmten Prozentsatze des ur¬ 
sprünglichen Schuldkapitals — welcher bei Auleihen zu 
gemeinnützigen Einrichtungen und Anlagen auf,. mindestens 
1 Prozent und bei Anleihen zu gewinnbringenden Anlagen 
auf mindestens 1½ Prozent zu bemessen ist — auch die 
durch die fortschreitende Tilgung ersparten Zinsen und die 
Ertragsüberschüsfse der betressenlen Anlagen zu verwenden; 

b. die auszugebenden Inhaberpapiere sind in Stücken, welche 
auf mindestens 200 4 Nennwerth lauten, auszustellen und 
Stückbeträge, welche — wie 300, 600 und 1500 ( — ge¬ 
eignet sind, den Gebrauch der Rechnung nach der früheren 
Thalerwährung zu erhalten, thunlichst zu vermeiden. 

. Falls die Tilgung der Anleihe im Wege der regelmäßig 
zaidererenden Ausloosung der Obligationen bewirkt 
werden soll, so ist bei Abmesung der Zahl, in welcher die 

* Kreis O. § 176.
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verschiedenen Nennwerths=Kategorien der Anleihestücke aus¬ 
zugeben sind, auf die planmüstgen Tilgungsbeträge Rück¬ 
sicht zu nehmen. 

d. Nach der Bestimmung in Nr. 8. des Cirkular=Erlasses vom 
17. April 1854 (Minist.=Bl. d. inn. Verw. S. 94) hat die 
Bekanntmachung der ausgeloosten und gekündigten Schuld¬ 
verschreibungen in Zeiträumen von 6, 3, 2 und 1 Monat 
vor dem Zahlungstermine zu erfolgen und darf sich auf 
eine einmalige Veröffentlichung nicht beschränken. 

IIII. Das dem vorerwähnten Cirkular=Erlasse vom 17. April 
1854 beigefügte Schema zu einer Kreisobligation hat — 
abgesehen von der Einführung des neuen Münzfußes — einige 
durch die neuere Gesetzgebung bedingte Veränderungen erfahren. 

a. Das Aufgebot und die Kraftloserklärung (Amortisation) 
verlorener oder vernichteter Schuldverschreibungen hat fortan 
nicht mehr nach Vorschrift der Allgem. Gerichts=Ordnung 
Theil I. Titel 51. §§. 120 ff., sondern nach den Bestim¬ 
mungen der Civilprozeß=Ordnung für das Deutsche Rei 
vom 30. Januar 1877 (Reichsges.=Bl. S. 83) — 8§. 838 ff. 
— zu erfolgen. 

b. An Stelle der im Schema vorgesehenen Unterschrift der 
kreisständischen Kommission unter dem Texte der Schuld¬ 
verschreibung, sowie unter den Fins-Koupons und Talons 
tritt gemäß §. 137. Abs. 4 der Kreisordnung vom 13. De¬ 
zember 1872 die mit dem Siegel des Landrathes zu ver¬ 
sehende Unterschrift des Landrathes und zweier Mitglieder 
des Kreisausschusses bezw. der mit der Angelegenheit be¬ 
trauten Kommi Heon¬ Das angeschlossene Schema zu einem 
Privilegium behufs Ausgabe auf den Inhaber lautender 
Schuldverschreibungen, sowie zu einem Kreis=Anleihescheine, 
zu Zinsscheinen und Anweisungen (Talons) ist fortan als 
Muster zu benutzen. 

[IV. Was endlich die formelle Behandlung der Beschlüsse der 
Kreisvertretungen über die im gegenwärtigen Erlasse erörterten 
Gegenstände anlangt, so hat die Beschlußfassung des Bezirksrathes') 
über die nach §. 68. Nr. 2 und 3 des Zuständigkeitsgesetzes vom 
26. Juli 18767“) demselben zugewiesene Bestätigung solcher Kreis¬ 
tagsbeschlüsse, welche Anleihen betreffen, durch die der Kreis mit 
einem Schuldenstande belastet werden soll, oder welche eine neue 
Belastung der Kreisangehörigen ohne gesetzliche Verpflichtung über 
  

*) Statt Bezirksraths jetzt Bezirksausschusses. 
5½%% Kreis O. § 176.
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den eitraom von fünf Jahren zur Folge haben, der durch den 
Minister des Innern bezw. die Minister des Innern und der 
Finanzen auszusprechenden Bestätigung der Kreistagsbeschlüsse, 
oweit dieselben die Mehr= oder Minderbelastung einzelner Kreis¬ 

theile, bezw. eine Nelastung der Kreisangehörigen durch Kreis¬ 
abgaben über 50 Prozent des Gesammtaufkommens an direkten 
Staatssteuern betreffen (§. 176. Nr. 2 und 5 der Kreisordnung 
vom 13. Dezember 1872) voranzugehen. Denn einerseits sind 
die fraglichen Kreistagsbeschlüsse ohne die Bestätigung des Bezirks¬ 
rathes") nichtig (§F. 68. Abs. 2 des Zuständigkeitsgesetzes vom 
26. Juli 1876)), andrerseits wird diese Bestätigung durch die 
Seitens der Ressort=Minister auszusprechende Bestätigung nicht 
ersetzt, weil letztere sich nur auf solche Theile des bstreffenden 
Kreistagsbeschlusses zu erstrecken hat, welche die Rechtsbeständigkeit 
des Fundamentalbeschlusses (hinsichtlich der Belastung der Kreis¬ 
angehörigen mit den Kosten einer neuen Kreiseinrichtung, der 
Aufnahme einer Anleihe u. s. w.) zur Voraussetzung haben. 

Die Anträge auf Ertheilung der ministeriellen Bestätigung 
bezw. auf Erwirkung eines Allerhöchsten Privilegiums wegen Aus¬ 
abe von Inhaberpapieren sind mittelst Berichtes des Regierungs¬ 
räsidenten, als der erstinstanzlichen Aufsichtsbehörde über die 

Verwaltung der Kommunalangelegenheiten der Landkreise (§. 71. 
des Zuständigkeitsgesetzes) vorzulegen. Der Bericht muß gleich¬ 
zeitig gemäß der Bestimmung des Cirkular=Erlasses vom 8. Au¬ 
gust 1854 (Minist.=Bl. der inn. Verw. S. 183) eine gutachtliche, 
eventl. im Einvernehmen mit der Finanzabtheilung der Bezirks¬ 
regierung abzugebende Aeußerung darüber Wnttlten. ob die durch 
die Ausführung der Kreistagsbeschlüsse verursachte Belastung der 
Kreisangehörigen mit Kreisabgaben die Sicherheit der Einzieh¬ 
barkeit der Staatssteuern gefährden würde. 

Berlin, den 1. November 1879. 

Der Minister des Innern. Der Minister der öffentl. Arbeiten. 
Graf zu Eulenburg. Maybach. 

Der Finanz=Minister. 
Bitter. 

Der Minister für Handel uud Gewerbe. In Vertretung: Jacobi. 

*) Statt Bezirksraths jetzt Bezirksausschusses. 
**) Kreis O. § 176.
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XVII. Cirkular=Verfügung 

vom 9. Februar 1884, betreffend Abänderung der JInstruktion 
zur Geschäftsführung der Regierungen. 

(Min. Bl. S. 15.) 

In der Cirkularverfügung vom 10. Febr. 1881 — Minist. Bl. 
S. 157 — ist auf die Aenderungen hingewiesen worden, welche 
in den Vorschriften der Instruktion zur Geschäftsführun der 
Regierungen vom 23. Oktober 1817 (G. S. S. 248), der Aller¬ 
höchsten Ordre vom 31. Dezember 1825 (G.S. 1826 S. 6) und 
der Instruktion für die Oberpräsidenten von demselben Tage 
(GS. 1826 S. 1) durch die auf den Regierungspräsidenten und 
die Bezirksregierung bezüglichen Bestimmungen des Organisations¬ 
gesetzes vom 26. Juli 1880 eingetreten sind. 

An die Stelle dieser Bestimmungen treten vom 1. April 
d. J. ab die wesentlich gleichlautenden, aber anders numerirten 
Paragraphen des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung 
vom 30. Juli 1883 (GS. S. 195). 

Der Inhalt der erwähnten Cirkularverfügung bedarf daher 
für die Zeit vom 1. April d. J. ab insofern, als darin die Para¬ 
graphen des Organisationsgesetzes citirt sind, einer Berichtigung. 
Mit Rücksicht hierauf und auf gewisse weitere Abänderungen, 
welche in den Verhältnissen der Bezirksregierung und des Re¬ 
gierungspräsidenten als solchen durch die auf die ernannten Mit¬ 
glieder des Bezirksausschusses bezüglichen Bestimmungen des neuen 
Gesetzes eintreten werden, erscheint es zweckmäßig, die Cirkular= 
verfützung. vom 10. Februar 1881, und die ergänzende Verfügung 
vom 6. Mai dess. J. — Minist. Bl. S. 161 —, durch nachstehende 
Bemerkungen zu ersetzen. 

I. Betreffend den Regierungspräsidenten am Sitze 
des Oberpräsidenten. 

Der gemäß 9n 17 des Landesverwaltungsgesetzes, unter Auf¬ 
hebung der Vorschriften in §. 15 der Oberpräsidialinstruktion 
vom 31. Dezember 1825 und zu D. IV. der Allerhöchsten Ordre 
von demselben Tage, an der Spitze der Regierung am Sitze des 
Oberpräsidenten stehende Regierungspräsident hat die Stellung 
der übrigen Regierungspräsidenten.
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II. Betreffend die Stellvertretung des Regierungs— 
präsidenten. 

Nach §. 20 des Landesverwaltungsgesetzes ist, vorbehaltlich 
der Bestimmung in §. 146, unter Aufhebung des Schlußsatzes zu 
D. IV. der Allerhöchsten Ordre vom 31. Dezember 1825 die 
Stellvertretung der Regierungspräsidenten in der Weise geregelt, 
daß, abgesehen von den besonderen Fällen, in denen unsrerfeits 
eine anderweite Anordnung getroffen wird, der dem Regierungs¬ 
präsidenten für die ihm persönlich übertragenen Angelegenheiten 
beigegebene Oberregierungsrath die Stellvertretung des Regierungs¬ 
präsidenten in vollem Umfange, also auch bezüglich des Vorsitzes 
im Plenum und in den Abtheilungen, sowie bezüglich der Aus¬ 
übung der Präsidialbefugnisse in Personalangelegenheiten u. s. w. 
(S. 40 der Regierungs=Instruktion vom 23. Oktober 1817 und zu 
VI. der Allerhöchsten Ordre vom 31. Dezember 1825) wahr¬ 

zunehmen, und einer der anderen Oberregierungsräthe nur im 
Falle der Behinderung des erstgenannten Oberregierungsrathes 
einzutreten hat. 

Die Stellvertretung des Regierungspräsidenten als Vorsitzen¬= 
den des Bezirksausschusses ist dem beigegebenen Oberregierungs¬ 
rathe nicht übertragen, sondern in den §§. 28, 30 des Landes¬ 
verwaltungsgesetzes besonders geregelt. 

III. Betreffend die Verwaltung der Geschäfte der 
früheren Abtheilung des Innern durch den Re¬ 
gierungspräsidenten und die dienstliche Stellung der 

ihm beigegebenen Beamten. 

Die Uebertragung der Geschäfte der früheren Abtheilung des 
Innern auf den Regierungspräsidenten ist nicht in dem Sinne 
aufzufassen, als ob hierdurch der Regierungspräsident als eine 
besondere Behörde der Regierung gegenübergestellt worden wäre. 
Vielmehr nimmt der Regierungspräsident hinsichtlich der Geschäfte 
der früheren Abtheilung des Innern dieselbe Stellung ein, wie 
hinsichtlich der ihm bereits nach D. I. und VI. der Allerhöchsten 
Ordre vom 31. Dezember 1825 zur selbstständigen Entscheidung 
zugewiesenen Angelegenheiten. Im Uebrigen aber bleibt der im §. 5 
der Regierungsinstruktion vom 23. Oktober 1817 ausgesprochene 
Grundsatz bestehen, daß keine Abtheilung — und demnach auch 
nicht der an Stelle der Abtheilung des Innern tretende 
Negierungspräsident — für sich eine besondere Behörde bildet, 
sondern daß, wie auch aus der Fassung des §. 3 Abs. 1 des
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Landesverwaltungsgeſetzes hervorgeht, der Regierungspräſident 
und die Regierung zuſammen die zur Führung der Geſchäfte der 
allgemeinen Landesverwaltung in der Bezirksinſtanz beſtimmte 
Behörde bilden. 

Die Bedeutung der Vorschrift des §. 18 des Landesver¬ 
waltungsgesetzes ist dahin aufzufassen, daß die früher von der Ab¬ 
theilung des Innern unter deren Firma kollegialisch bearbeiteten 
Geschäfte insoweit, als sie nicht an andere Behörden, insbesondere 
an den Bezirksausschuß und den Kreisausschuß übertragen worden 
sind, von dem Regierungspräsidenten wahrgenommen werden und 
unter dessen Firma und vollen persönlichen Verantwortlichkeit zur 
Erledigung gelangen. Es bleiben für diese Geschäfte alle die¬ 
jenigen Bestimmungen der Regierungs=Instruktion vom 23. Oktober 
1817 und der Allerhöchsten Ordre vom 31. Dezember 1825, welche 
ich nicht auf die kollegiolische besandlung der Angelegenheiten, 
ondern auf die der Behörde zustehenden Befugnifse und Ver¬ 
pflichtungen, sowie auf deren Stellung zu den vorgesetzten oder 
koordinirten Behörden beziehen, insbesondere die Sg. 6 ff., 17 und 
19 der Regierungs=Instruktion (wegen der in §. 11 daselbst ge¬ 
ordneten Zwangsbefugnisse vergl. bezüglich des Regierungspräsi¬ 
denten 2 132 ff. des Landesverwaltungsgesetzes) auch ferner in 
Kraft, soweit sie nicht anderweit bereits abgeändert sind. 
Far aufgehoben dagegen — bezüglich der Geschäfte der bisherigen 

btheilung des Innern — sind diejenigen Bestimmungen zu er¬ 
achten, welche sich auf die kollegiale Behandlung und Erledigung 
der Geschäfte beziehen. Dies gilt insbesondere von der Bestimmung 
in §. 24 Abs. 7e und §. 27 der Regierungs=Instruktion über die 
mm Vortrag zu bringenden Sachen, und von §. 28 daselbst über 

ie Abſtimmung. 

Bezüglich der von dem Regierungspräſidenten an Stelle der 
Abtheilung des Innern zu erledigenden Geschäfte ist die Ab¬ 
haltung von Sitzungen unter Zuziehung der ihm beigegebenen 
Beamten geſetzlich nicht mehr vorgeſchrieben. Es empfiehlt ſich 
jedoch, dergleichen Sitzungen auch ferner abzuhalten, damit der 
Regierungspräsident in der Lage ist, bei wichtigeren Fragen das 
Urtheil der ihm beigegebenen Beamten zu hören, insbesondere 
aber damit letztere die Kenntniß des Zusammenhangs der Ge¬ 
schäfte nicht verlieren, und damit nicht durch die Beschränkung auf 
ein eng begrenztes Dezernat ihre Arbeitsfreudigkeit gelähmt und in 
Folge dessen ihre beistungsfähigkeit gemindert werde. Es bedarf 

einer weiteren Erörterung, daß in diesen Sitzungen gegen den 
Willen des Regierungspräsidenten keine Sache zum Gegenstande 
des Vortrags gemacht werden darf und daß den beigegebenen
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Beamten nur eine berathende Stimme zuſteht, die Entschließung 
aber allein in der Hand des dafür verantwortlichen Regierungs¬ 
präsidenten bezw. des ihn vertretenden Oberregierungsraths liegt. 

Die Bestimmungen hinsichtlich der Zuziehung des Justitiarius, 
des Kassenraths und der technischen Mitglieder der Regierung 
bei der Erledigung gewisser Geschäfte der Abtheilung des 
#uern bleiben mit der letztbemerkten Maßgabe auch ferner in 
Kraft. 

Hinsichtlich der Rechtsgeschäfte, die der Regierungs¬ 
präsident in den ihm persönlich übertragenen Angelegenheiten ab¬ 
schließt, ist die unter VIII. der Allerhöchsten Ordre vom 31. Dezember 
1825 vorgeschriebene Mitzeichnung des Justitiars auf das Kon¬ 
zept zu beschränken. Ob der Regierungspräsident in allen früher 
zur Abtheilung des Innern gehörigen Angelegenfiten die Kon¬ 
zepte und Reinschriften der zu erlassenden Verfügungen selbst 
zeichnen, oder in minder wichtigen Angelegenheiten diese Zeichnung 
dem ihm beigegebenen Oberregierungsrathe übertragen will, bleibt 
seinem Ermeffen überlassen. 

Bei den von dem Regierungspräsidenten zu erstattenden Be¬ 
richten sind auch in Zukunft in Gemäßheit des §. 32 Abs. 3 der 
Regierungs=Instruktion die Namen des Referenten und Korreferenten 
auf der Reinschrift anzugeben. 

Wenn Seitens des Regierungspräsidenten dem ihm bei¬ 
gegebenen Serierunrate in einzelnen Fällen oder für ge¬ 
wisfe Gattungen von Geschäftssachen die Entscheidung überlasfen 
worden ist, so trägt der Letztere, soweit er nicht durch spezielle 
oder generelle Intruttionen besondere Anweisung erhalten hat, 
für die getroffene Entscheidung in gleicher Weise, wie bei einer 
Stellvertretung im Falle der Abvesenheit oder sonstiger Be¬ 
hinderung des Regierungspräsidenten, oder im Falle einer Stellen¬ 
erledigung, in erster Linie die Verantwortlichkeit. 

Im Uebrigen finden bezüglich aller dem Negierungspräfi. 
denten persönlich übertragenen Angelegenheiten, was die Verant¬ 
wortlichkeit der ihm beigegebenen Beamten, insbesondere des 
Referenten und des Korreferenten betrifft, namentlich hinsichtlich 
der rechtzeitigen Erledigung, gründlichen und vorschriftsmäßigen 
Bearbeitung und angemessnen, Fassung der anzugebenden Ver¬ 
fügungen, die Bestimmungen in §§. 24, 34 bis 36, 42, 44, 45, 
47, 48 der Regierungs=Instruktion auch ferner insoweit Anwendung, 
als dieselben nicht auf der Voraussetzung einer kollegialischen Be¬ 
schlußfassung beruhen. 

Falls nach §. 19 Abs. 2 und 3 des Landesverwaltungsgesetzes 
die dem Regierungspräsidenten beigegebenen Beamten zugleich
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bei der Regierung beschäftigt, oder die Mitglieder der Regierung 

zur Bearbeitung der dem Regierungspräsidenten übertragenen 

Geschäfte herangezogen werden, so ist, sofern es sich nur um ein¬ 

zelne Angelegenheiten oder eine vorübergehende Aushülfe handelt, 

die bezügliche Anordnung von dem Regierungspräsidenten selbst¬ 

ständig zu erlassen, sofern dagegen eine dauernde Einrichtung und 

die Uebertragung eines Dezernats in Frage kommt, hierzu unsere 
Genehmigung einzuholen. 

IV. Betreffend die Beschäftigung der ernannten Mit¬ 

glieder des Bezirksausschusses bei der Regierung 
und deren Abtheilungen. 

Den ernannten Mitgliedern des Bezirksausschusses darf nach 

§. 31 des Landesverwaltungsgesetzes eine Vertretung des Re¬ 
gierungspräsidenten oder eine Hülfsleistung in den diesem persön¬ 

lich überwiesenen Geschäften (ausgenommen in den Hohen¬ 

zollernschen Landen, §s. 35 a. a. O.) nicht aufgetragen werden. 
Wohl aber ist es zulässig, dieselben bei der Regierung und deren 
Abtheilungen in den Geschäften eines Mitgliedes oder Vorsitzen¬ 
den unemgeltich zu verwenden, und es wird sich namentlich bei 
kleineren Regierungen empfehlen, von dieser Befugniß Gebrauch 
zu machen, insoweit die Mitglieder des Bezirksausschusses durch 
ihre Thätigkeit bei diesem nicht voll beschäftigt sind. Ob ein Mit¬ 
glied eines Bezirksausschusses geeigneten Falls bei der Regierung 
überhaupt zu beschäftigen sei, bleibt für jedes einzelne Mitglied 

unserer Entscheidung vorbehalten; im Uebrigen aber ist, sofern es 
sich nur um einzelne Angelegenheiten oder eine vorübergehende 
Aushülfe handelt, die bezügliche Anordnung von dem Regierungs¬ 
präsidenten selbstständig zu erlassen, — sofern dagegen eine 
dauernde Einrichtung und die Uebertragung eines Lchtimmten 
Dezernats in Frage kommt, hierzu unsere besondere Genehmigung 
einzuholen. 

V. Betreffend die Plenarberathungen der Regierung. 

An den Plenarberathungen der Regierung nehmen sowohl 
die dem Regierungspräsidenten beigegebenen Beamten (§F. 19 des 
Landesverwaltungsgesetzes) als die ernannten Mitglieder des Be¬ 
zirksausschusses (§. 31) nach Maßgabe der für die Regierungs¬ 
mitglieder bestehenden Vorschriften Theil. Es gelten mithin be¬ 
züglich dieser Theilnahme, insbesondere des Stimmrechts, die Vor¬ 
schriften in §. 32 der Regierungs=Instruktion vom 23. Oktober 
1817 und zu D. V. der Allerhöchsten Ordre vom 31. Dezember
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1825. Die in 88. 5, 31 der Regierungs=Instruktion und zu D. 
VI. der Allerhöchsten Ordre erörterte Einrichtung der Plenar¬ 
berathungen erhält durch die Theilnahme der ernannnten Mit¬ 
glieder des Bezirksausschusses eine erhöhte Bedeutung, indem sie 
allein den letzteren Gelegenheit bietet, sich an den Geschäften der 
allgemeinen Landesverwaltung in ihrem ganzen Umfange zu be¬ 
theiligen und andererseits die bei ihrer Geschäftsthätigkeit im Be¬ 
zirksausschusse gesammelten Erfahrungen zum Vortheile eines 
stetigen, einheitlichen und den Gesetzen entsprechenden Ganges der 
Verwaltung bei den Verhandlungen des Plenums zu verwerthen. 
Es wird daher Seitens der Regierungspräfidenten darauf zu 
halten sein, nicht allein, daß dem Ressort des Plenums nichts ent¬ 
zogen wird und die Plenarberathungen dem Bedürfniß entsprechend 
wiederkehrend abgehalten werden, gsondern auch daß dieselben in 
einer für die gesammte allgemeine Landesverwaltung fruchtbringen¬ 
den Weise eisogen. 

VI. Betreffend die Befugnisse des Regierungsprä¬ 
sidenten in den zur Zuständigkeit der Regierungoder 
einer Abtheilung verselben gehörigen Angelegen¬ 

eiten 

ist der §. 24 des Landesverwaltungsgesetzes maßgebend und sind 
demgemäß die Vorschriften im §. 39 Nr. 3 der Regierungs=Instruk¬ 
tion vom 23. Oktober 1817 und zu D. V. Abs. 5 der Aller¬ 
höchsten Ordre vom 31. Dezember 1825 für aufgehoben zu er¬ 
achten. Dagegen sind die zu D. VII. der Allerhöchsten Ordre 
bestimmten Befugnisse der Abtheilungsdirigenten unverändert 
gelassen. 

Berlin, den 9. Februar 1884. 

  

Der Minister des Innern. Der Finanzminister. 
v. Puttkamer. Scholz. 

An 
die Königlichen Regierungspräsidenten in den Provinzen Ost¬ 

preußen, Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien 
und Sachsen. 

Abschrift vorstehender Verfügung übersenden wir Ew. Hoch¬ 
wohlgeboren mit dem ergebensten Bemerken, daß dieselbe dort mit 
folgenden Maßgaben zur Anwendung kommt.
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Bezüglich der Stellvertretung des Regierungspräſidenten 
(II. Abs. 1), welche bei der Regierung zu Stralſund nach 8. 21 
Abs. 2 des Landesverwaltungsgesetzes durch ein von den zu¬ 
ständigen Ministern beauftragtes Mitglied erfolgt, bewendet es 
bei den dieserhalb getroffenen Anordnungen. 

Die zur Zuständigkeit der Regierungsabtheilungen des Innern 
gehörigen, jetzt gemäß der 88. 18, 21 Abs. 1 von dem Regierungs¬ 
präsidenten zu verwaltenden Geschäfte (III.), werden nach dessen 
Anweisungen von den Mitgliedern der dortigen Regierung be¬ 
arbeitet. Die Anwendbarkeit der unter III gegebenen Vorscheiften 
regelt sich daher nach dem Gegenstande des Geschäfts. 

Berlin, den 9. Februar 1884. 

Der Minister des Innern. Der Finanzminister. 

v. Puttkamer. Scholjz. 

An 
die Königlichen Regierungspräsidenten zu Stralsund und zu Sig¬ 

maringen. 

Abschrift übersenden wir Ew. Excellenz zur gefälligen Kenntniß¬ 
nahme ganz ergebenst. 

Der Minister des Innern. Der Finanzminister. 

v. Puttkamer. Scholz. 

An 
die Königlichen Oberpräsidenten der Provinzen Ostpreußen, West¬ 

preußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen. 

XVIII. Cirkular und Tarif 

für die Zerechnung des Kostenpanschgnantums im Verwaltungs¬ 
streitverfahren. 

Vom 27. Februar 1884. (Min. Bl. S. 30.) 

Auf Grund des §. 106 des Gesetzes über die allgemeine 

Landesverwaltung vom 30. Juli v. J. haben wir für die Be¬ 

Aerw.=Crg.=Gesetze. 2. Aufl. 31
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rechnung des Pauſchquantums im Verwaltungsſtreitverfahren den 
anliegenden Tarif aufgeſtellt. Derſelbe tritt vom 1. April d. J. 
ab an die Stelle des Tarifs vom 8. November 1876, mit welchem 
er in den Tarifsätzen völlig, und auch sonst im Wesentlichen über¬ 
einstimmt. Ew. Excellenz ersuchen wir ganz ergebenst, den Tarif 

nest den beigefügten Tabellen in unserem Auftrage den Kreis¬ 
ausschüssen (Stadtausschüssen, Magistraten der zu einem Landkreise 
gehörigen Städten von mehr als 10000 Einwohnern), sowie den 
Regierungspräsidenten als brüßenen der am 1. April d. J. in 
Wirksamkeit tretenden Bezirksausschüsse mitzutheilen und durch die 
Amtsblätter zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. 

Hierbei ist darauf aufmerksam zu machen, daß nach 8. 107 
Nr. 2 a. a. O. fortan die Erhebung eines Pauschquantums nicht 
nur, wie bisher, bei den Kreisausschüssen, sondern auch bei den 
Bezirksausschüssen und bei dem Oberverwaltungsgericht wegfällt, 
wenn das Verfahren ohne mündliche Verhandlung zur Erledigung 
gelangt. 

Als „unschätzbare“ Gegenstände gemäß Nr. VIII. des Tarifs 
sind nur solche Streitobjekte anzusehen, welche überhaupt keinen 
vermögensrechtlichen Inhalt haben oder deren Geldwerth der¬ 
maßen unbestimmt ist, daß sich derselbe auch nicht durch sachver¬ 
füündiges Ermessen abschätzen lç[z Die Verpflichtung zur Unter¬ 
tützung eines Hülfsbedürftigen, sowie die Erlaubniß zum Betriebe 
eines Gewerbes, die Entziehung der Erlaubniß oder die Unter¬ 
sagung des Gewerbebetriebes, wenn sie den Gegenstand eines Ver¬ 
waltungsstreitverfahrens bilden, können im allgemeinen für „un¬ 
schätzbar“ nicht angesehen werden; vielmehr wird in diesen Fällen 
der Werth des Streitobjekts unter Zugrundelegung des Jahres¬ 
werths gemäß Nr. VII. des Tarifs zu berechnen sein (ver¬ 
gleiche die Cirkularverfügung vom 8. November 1876). 

Um über die Angemessenheit der Tarifsätze weitere Er¬ 
fahrungen zu sammeln, sollen die angeordneten Zusammen¬ 
stellungen der im Laufe des Geschäftsjahres erhobenen Pausch¬ 
quanta auch ferner eingereicht werden und zwar da das Ge¬ 
schäftsjahr demnächst mit dem Kalenderjahr zusammenfällt, am 
Schilh des Jahres 1884 für die Zeit vom 1. April 1884 ab 
gesondert. 

Für die Gebühren der Zeugen und Sachverständigen gelten 
im erwaltungsstrestwerahren nach §. 106 des Landesverwaltungs¬ 
esetzes die in Civilprozessen zur Anwendung kommenden Vor¬ 
chriften. Nach denselben Vorschriften ist zu verfahren, wenn im 
Beschlußverfahren Zeugen oder Sachverständige vernommen werden 
(§§. 120, 124 Abs. 2 a. a. O.).
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Die von den Kreisausschüssen und Bezirksausschüssen fest¬ 
gesetzten Kosten und baaren Auslagen sind nicht unmittelbar nach 
beendigter Instanz, sondern erst nach eingetretener Rechtskraft der 
Entscheidung bezw. des Beschlusses von dem Pflichtigen einzuziehen 
(vergl. Cirkularverfügung vom 26. Mai 1880, Min. Bl. S. 161). 

Hiernach wollen Ew. 2c. das Weitere gefälligst veranlassen. 

Der Minister des Innern. Der Finanzminister. 
Puttkamer. Scholz. 

Tarif 

für die erechnung des RKostenpauschguantums im 
Verwaltungsstreitverfahren. 

Auf Grund des §. 106 des Gesetzes über die allgemeine 
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetz=Sammlung Seite 
195) wird Folgendes bestimmt: 

. J. 

Das nach, 88. 106, 107 a. a. O. zur Hebung kommende Pausch¬ 
r quantum wird nach dem Werthe des Streitobjektes berechnet und 

irit (vorbehaltlich der Bestimmungen unter II., III. und 1IV.) 
ür je 

20 Mark des Werthes bis 100 Mark 
40 : Mehrwerthes bis 300 „ 
60 OD - -600» 
80 " QJ * 1000 „ 

100 ⸗ 2 ⸗ ⸗ 1500 5½ 

200. " - -2500» 
400- - - -4500» 
700- ⸗ ⸗ über 4500 „ 

a) bei dem Oberverwaltungsgerichte zwei Mark, 
b) bei den Bezirksausschüssen, Kreisausschüssen und den an 

Hielie des Kreisausschusses tretenden Behörden eine 
ark, 

mit der Beſchränkung des Höchſtbetrages im Falle a auf 100 Mark, 
im Falle b auf 40 Mark. 

Die nur angefangenen Mehrwerthbeträge von 20, 40, 60, 80, 

100, 200, 400, 700 Mark werden für voll gerechnet. 

« 31“
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II. 

Die Sätze zu 1 werden auf die Hälfte ermäßigt, wenn die 
Entscheidung auf Anerkenntniß erfolgt oder die Sache durch Ver¬ 
gleich oder durch Zurücknahme der Klage, des Antrages auf 
mündliche Verhandlung oder des Rechtsmittels ihre Erledigung 
findet. 
n III. 

Sind die Voraussetzungen der Nr. II nur bei einem Theile 
des Streitobjektes vorhanden, so werden für diesen und für den 
übrigen Theil des Gegenstandes die Sätze gesondert berechnet, 
jedoch zusammen nicht mehr, als der für das ganze Streitobjekt zu 
berechnende Satz zu I. 

IV. 

Wenn eine Beweisaufnahme angeordnet ist und stattgefunden 
hat, so wird nach dem Werthe des Gegenstandes derselben 
die Hälfte des nach I bis III zu liquidirenden Satzes zusätzlich 
erhoben. v 

Die pöhe der Pauschsätze in Gemäßheit der Vorschriften 
unter 1 bis IV ergiebt sich aus den anliegenden Tabellen A, B, G. 

VI. 

Der Werth des Streitobjektes wird in dem Endurtheile 
(§. 103, Abs. 2 a. a. O.) — wenn ein solches nicht ergeht, in 
dem Festsetzungsbeschlusse (S§. 108 a. a. O.) oder erforderlichen¬ 
falls durch besonderen Beschluß — von dem Gerichte, welches in 
der Sache selbst 3Wu entscheiden hat, nach Maßgabe der Vor¬ 
schriften unter VII und VIII festgesetzt. In zweifelhaften Fällen 
und bei Gegenständen, welche keiner Schätzung nach Gelde fähig 
sind, kann zum Zweck der Festsetzung die Erklärung der Parteien 
erfordert, nöthigenfalls auch eine Beweisaufnahme herbeigeführt 
werden. 

VII. 

Der Werth des Streitobjektes bestimmt sich durch den 
Kapitalswerth desselben und die rückständigen Nutzungen, soweit 
der ursprüngliche oder veränderte Antrag darauf gerichtet ist oder 
die Nutzungen von Amtswegen zuerkannt werden. 

Der Zeitpunkt, bis zu welchem die rückständigen Nutzungen 
zu berechnen sind, wird durch den Tag der Einreichung der Klage, 
wenn aber eine Vervollständigung derselben verfügt worden, durch 
den Tag der Einreichung der vervollständigten Klage bestimmt.
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An Stelle der Klage ist im Falle des §. 69 a. a. O. der Antrag 
auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren maß¬ 
gebend. 

Dagegen bleiben von der Berechnung ausgeschlossen: 
a) die Nutzungen, welche erst während des Streitverfahrens 

entstanden sind, 
b) die während des Streitverfahrens entstandenen Schäden 

und Kosten und im Werthe des streitigen Gegenstandes 
eingetretenen Veränderungen. 

Bei Einlegung eines Rechtsmittels bleibt von der Berechnung 
ausgeschlossen, was in diesem Zeitpunkt unter den Parteien nicht 
mehr streitig ist. 

Der Werth des Rechts auf wiederkehrende Nutzung oder 
Leistungen wird nach dem Werthe des einjährigen Bezugs be¬ 
rechnet und zwar auf den 12½ fachen Betrag, wenn der künftige 
Wegfall des Bezugrechts gewiß, die Zeit des Wegfalls aber un¬ 
gewiß ist, auf den 25 fachen Betrag bei unbeschränkter oder länger 
als 25 jähriger Dauer. 

VIII. 

Ist das Streitobjekt keiner Schätzung nach Geld fähig, so 
wird der Werth desselben zur Berechnung des Pauschqguantums, je 
nach der größeren oder geringeren Wichtigkeit der Sache, für die 
streitenden Parteien auf 50 bis 5000 Mark angenommen. 

Ist mit einem unschätzbaren Anspruche ein daraus her¬ 
eleiteter, einer Schätzung nach Geld fähiger Anspruch verbunden, 

a0. ist nur ein Anspruch, und zwar der höhere maßgebend. 

IX. 

In Endurtheilen, auf Grund welcher eine nochmalige Ent¬ 
scheidung in einer Vorinstanz zu ergehen hat, kann die Festsetzung 
des Werths des Streitobjektes mit der Entscheidung über den 
Kostenpunkt der weiteren Entscheidung vorbehalten werden. 

Die Kosten einer Vorentscheidung sind, wenn in derselben 
Instanz, in Folge der Zurückweisung der Sache in einer Vor¬ 
instanz, eine nochmalige Verhandlung stattfindet, auf den Kosten¬ 
betrag der anderweitigen sürrsan zung und Entscheidung an¬ 
zurechnen. Nach dieser Vorschrift ist auch im Falle des F. 100 
a. a. O. zu verfahren. 

Berlin, den 27. Februar 1884. 

Der Minister des Innern. Der Finanzminister. 
Puttkamer.“ Scholz.



Tabelle A. für die Kosten bei dem Gberverwaltungsgerichte. 
  

Das Pauschguantum (J. 06 des Gesetes über die allgemeine 

  

  

              

Landesverwaltung, vom 31. Juli 1883), Falls ein solches über⸗ 
haupt zur Hebung kommt (8. 107 a. a. O.), beträgt, 

wenn die Entscheidung auf An¬ 
Werth Tlenmenk, Saheistz de t 

ache durch Vergleich oder dur . - 
Zurücknahme * Klage oder wenn die Entscheidun 1 

des des Antrages auf mündliche auf Anerkenntniße 
Verhandkung oder des Rechts¬ und zwar 

Streitobj ekts. mittels ihre Erledigung findet. 

zwar — Z½ xfolgter 

ohne Beweis= nach erfolgter ohne Beweis= nach ersonc 
Beweis¬ aufnahme Bewei 

aufnahme aufnahme aufnahme 
4 J. A4# J — 

bis zu 20 .4 einschließlich 1| — 1 1 6o 2 — 383 — 
von mehr als 6 

20 K bis zu 4%. ∆ einschllt. — 3 — 4 — 6 — 
40 2 60 3 — 1 4 50 6 — 9p2 — 
60 —. ⸗ 4 — 6 1 — 8 — 122 — 
s8so= 100 5 — 7 60 10 — 15 — 
100 1140 „ 6 6 — 9 .. 12 — 18 — 
14110 180 ⸗ 7 — 10 50 14 — 21 — 
1860. 220 8 — 11 J 2— 
220 = 260= ⸗ 9 — 13 50 18 — 27. — 
200 300 1 — 15 „ — 30 
s3o = 360 = 11 — 1 16 50 22 — 33 — 
3960 420 = 12 — 18 — 21 — 38s — 
420 480 1 — 19 Sa66 39 — 
4880 540 = 14 — 21 — 28 — 42é% — 
54 600 15 — 22 50 30 — 45 — 
600 6800 16 — 24 — 32 — 48 — 
668C00 7600 . 17 — 26 60 314 — 51 — 
7600 840 18 — 27 — 36 — 54 — 
s4110 92600 — 468 50 — 57 
9210 = = = 1000 = ⸗ 20 — 30 40 1 – 1 60 – 

1000 = = 1I100 „ 21 1 — 31 50 42 — 6883— 
1100 = 1200 = ⸗ 22 — 33 — 44 — 606 
1200 1300 22 — 34 4% — 6992 — 
1300 1400 24 — 36 — 48 — 77 
140 = 1500 25 — 37 50 so — 5 — 
1500 = 1700 26 — 39 — 52. — 78 — 
1700 1900 27 — 40 60 56 — Sll 
1900 = = 2100 = = 28 — 42 — 56 — 84 — 

2100- ⸗MM⸗ 2300 ⸗ ⸗ 29 — 43 50 56 — 87 — 
2300 25000 30 — 45 — 60 # — % — 
2500 = = 290z 31 — 46 50 62 — 93 — 
2900 = = „ 3300 = ⸗ 32 — 48 — 64 — 96 — 

33003 = 3700 ⸗ 33 — 49 50 66 1 — 99 — 
3700 ⸗ ⸗⸗24100 - 2 34 — 61 — 68 — 102 — 
4100 = = 4500 = 2 35 — 52 50 70 — 105 — 

4500 5200 36 — 54 — 77 — 108 — 
520 = 5900¬ T — 55 50 74 — 111 * 
5000 66000 38 — 57 — 76 — 114 — 
6600 = 7300 = 39 — 58 50 78 — 117 — 
7300 = 8000 40 — 60 — 80 # — 120 — 
800 = 8700 41 — 61 50 82 — 123 – 
8700 = = 9400 = 4 — 63 — 84 — 126 + 
940 == 00100 43 — 64 50 88 — 129 
1010 = „= 1080 4 — 66 — s8 —1 132 ** 
10800 11502 45 — 67 50 20 — 135 — 
11502 12200 46 — 69 — 22 — 138 — 
1220 12900 = ¾ 47 — 1 7 50 94 — 1 141 + 

12900 = 13600 2 48 — 72 — 96 — 144 [ 

136000. 1300 4% — 73 55o 147 
14300. .. 501—175I—1ool—150-    
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Tabelle B. für die Kosten des Verwaltungsstreitverfahrens 
bei den Bezirksausschüssen. 
  

  

  

  

  
  

  
              

—. 

. 

DasPaufchquantum(§.IoodegGeietzesüberdieallgemeine 
Landesverwaltung vom 31. Juli 1888). Falls ein solches über¬ 

haupt zur Hebung kommt (§. 107 a. a. O.), beträgt, 
wenn die Entscheidung auf An¬ 

oosIis ache durch Vergleich oder dur . 
Zurücknahme * lage oder wenn die Entscheidun nicht 

des des Antrages auf mündliche auf Anerkenntniß erfolgt, 
Verhandlung, vooer des #riEis und zwar 

; ; mittels ihre Erledigung findet, 
Streitobjekts. und zwar 

ohne Beweis= nach erfolgter ohne Beweis= nach erfolgter aufnahme Beweis¬ aufnahme Beweis¬ 
aufnahme aufnahme 

– x 44 DX0 .4 4 0D E——. 

bis zu 20 . einschließlich — 50 — 75 1 — 1 650 
von mehr als 

20 .K bis zu 40 .// einschl. 1 — 1 50 2 — 3 — 
10 ⸗ . 60= ⸗ 1 50 2 25 3 — 4 50 
60 80 ⸗ 2 — 3 — 4 — 6 — 
80 = „ 100 = 2 2 50 3 75 5 — 7 60 
100 = = 14 „ „ 3 — 4 50 6 — 9 — 
1140 = = 180 ⸗ 3 50 5 25 7 — 10 50 
180 = =220 = 2⸗ 4 — 6 — 8 — 12 — 
220 ⸗ 2 : 260 = 2 4 50 6 75 9 — 13 50 
2600 . 300 = ⸗ 5 — 7 50 10 — 15 — 3 3600 5 50 s 251— 15 50 
36ö0 = 5="420 = 2 6 — 9 — 12 — 18 — 
420 480 = 6 50 9 V75 13 — 19 50 
480 = = 540 „ 2 7 — 10 50 14 — 21 — 
54% „ 600 7 50 11. 25 15 — 22 50 
600 680 „ 8 — 12 — 16 — 21 — 
680 = „760 „ 8 50 12 75 17 — 256 50 
760 3=340 =6 2 9 — 13 50 18 — 27 — 
840 = = s 920 = 2 9 50 14 25 19 — 23 50 
920 = = 1000 = 2 10 — 15 — 20 — 30 — 

1000-⸗- ⸗H2 1100 ⸗2 10 50 15 75 21 — 31 50 
1100 = 1200 2 11 — 16 50 22 — 33 — 
1205 „ =1300 11 50 17 25 23 — 34 50 
1300 = = 1400 = 2 12 — 18 — 24 — 36 — 
1400- ⸗21500 ⸗2 12 50 18 75 25 — 37 50 
1500 „ = 1700 = ⸗ 13 — 19 50 26 — 39 — 
1700 190= 13 50 20 235 27 — 40 50 
1900 = . . 2100 = 2 14 — 21 — 28 — 42 — 
2100 ⸗22300 ⸗ 2 14 50 21- 75 29 — 43 50 
230 . 2500 „ 2 15 — 22 50 30 – 45 — 
2500 „ „ 2900 2 15 50 23 25 31 — 46 50 
2900 „ „ 3300 ⸗ 16 — 24 — 32 — 48 — 
83300 „= 3700 2 16 50 24 75 33 — 49 50 
370) 4100 = ⸗ 17 — 25 50 34 — 51 — 
4100 He 14500 ⸗ 2 17 50 26 25 35 — 62 50 4500 5300 1s 71W86 6 
520 „ „ 5900 ¾ 18 50 27 76 37 — 55 50 
6900 „ 6600 = ⸗ 19 — 28 50 33 — 57 — 
666000 7300 = 19 50 29 25 39 — 58 50 7300 ... .20—so«—4ot—loos—
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Tabelle C. für die Kosten des Verwaltungsstreitverfahrens bei dem 
Kreisausschusse (und der an Stelle des Kreisausschusses tretenden 

Gehörde). 
— 

  

  

Werth 

des 

Streitobjekts. 

Das Pauschquantum (F. 106 des Gesetzes über die allgemeine 
Landesverwal#ungz 

haupt zur He 

wenn die Entscheidung auf An¬ 
erkenntniß erfolgt oder die 
Sache durch Vergleich oder 
durch Zurücknahme der Klage 
oder des Antrages auf münd¬ 
liche Verhandlung ihre Erle¬ 
digung findet, und zwar 

vom 31. Juli 1883), Falls ein solches über¬ 
ung kommt (F. 107 a. a. O.), beträgt, 

wenn die Enescheidunf nicht 
auf Anerkenntniß er olgt, 

und zwar 

  

ohne Beweis⸗ 
Uach erfolgter 

  

  
    

    

ohne Beweis¬ nach erfolgter Beweis¬ 
aufnahme Eis aufnahme e aufnahme aufnahme 
4. — 44 4 —— 

bis zu 20 4 einschließlich — 50 — P75 1 — 1 50 von mehr als l I 
20sÆbtszu4erinschl.1—— 1x50 2 — 3 — 
44 600 1 50 2 25 3 — 4 50 
66600 80 2 — 3 — 4 — 6 — s8 . 100 2 50 3 75 5 — 7 50 

100 = ⸗ = 140 ¬ ⸗ 3 — 4 50 6 1 — 9 — 
110 180 ⸗ 3 50 5 25 7. — 10 50 
180 = = 220 = ⸗ 4 — 6 — 8 — 12 50 220 „ 260 ⸗ 4 50 6 75 9 — 13 50 200 300 5 — 7 50 10 — 15 — 
3zo- 3600 5 50 8 25 11 — 16 50 
360 = ⸗ : 420 =z ⸗ 6 — 9 — 12 — 18 – 
420 480 6 50 9 75 18s — 19 50 
480 =„ 540 s ⸗ 7 — 10 50 14 — 21 – 
540 600 = 7 50 L 26 16 — 22 50 
600 = = 680 = ⸗ 8 — 12 — 16 — 24 — 
660 „ 7603 8 50 12 75 — 25 50 
7000 840 r — 13 50 18 — 271— s40 9260 50 14256% — 28 50 
920 = 1000 ⸗ 10 — 15 — 20 — 30 — 
1000 = = = 1100 = ⸗ 10 50 15 1 75 21 — 31 50 
1100 = = 24 1200 = ⸗ 11 — 16 50 22 — 33 – 
1200 1300 11 50 17 — 25 28 — 34 60 
1300 = „ =1400 = * 12 — 18 — 24 — 36 – 1100 1500 12 50 18 7525 — 387 50 
1500 1700 ¬ ⸗ 13 — 19 50 26 — 39 1 
17.0 = = = 1900 = ⸗ 13 50 20 25 27 — 40 50 1000 21002 1 — 21 — — 42— 2100. 2300 = 4 14 50 21 75 209 — 43 50 
230. 25000 is — 22 50 30 — 45 — 2500 .. . 29000 18 690 23 2531 — 46 50 
2000 = .„ 3300 -⸗ ⸗ 16 — 24 — 32 — 48 « 
sam---Z7oo-- 16 650 24 75 33 — 49 50 
3700 = = 4100 ⸗ 17 — 25 50 34 — 51 * 
4100 4500 17 50 20 25 35 — 62 50 
4500 = : 5200 = ⸗ 18 W— 27 i — 36 — 54 5 
5200. . 500 „ 18 640 27 5%387 — 55 50 
59000 .G00 19 — 28 5 — 57 — 6600oo00 7300 1°½ 50 22 2 20 — 58 50 
7300 = 2)0 — 130 — 40 — 60 —      
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Gebührenordnung 

für Zeugen und Sachverständige vom 30. Juni 1878. 

(Reichsgesetzblatt S. 173.) 

Wir Wilhelm, 2c. 2c. 
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des 
Bundesraths und des Reichstags, was folgt: 

§. 1. In den vor die ordentlichen Gerichte gehörigen Rechts¬ 
sachen, auf welche die Civilprozeßordnung, die Strafprozeßordnung 
oder die Konkursordnung Anwendung findet, erhalten die Zeugen 
und Sachverständigen Gebühren nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen. 

§. 2. Der Zeuge erhält eine Entschädigung für die erforder¬ 
liche Zeitversäumniß im Betrage von zehn Pfennig bis zu einer 
Mark auf jede angefangene Stunde. 

Die Entschädigung ist unter Berücksichtigung des von dem 
Zeugen versäumten Erwerbes zu bemessen und für jeden Tag 
auf nicht mehr als zehn Stunden zu gewähren. 

Personen, welche durch gemeine Handarbeit, Handwerksarbeit 
oder geringeren Gewerbebetrieb ihren Unterhalt suchen, oder sich 
in gleichen Verhältnissen mit solchen Personen befinden, erhalten 
die nach dem geringsten Satze zu bemessende Entschädigung 
auch dann, wenn die Versäumniß eines Erwerbes nicht statt¬ 
gefunden hat. 

§. 3. Der Sachverständige erhält für seine Leistungen eine 
Vergütung nach Maßgabe der erforderlichen Zeitversäumniß im 
Betrage bis zu zwei Mark auf jede angefangene Stunde. 

Die Vergütung ist unter Berücksichtigung der Erwerbsver¬ 
hältnisse der Sachverständigen zu bemessen und für jeden Tag 
auf nicht mehr als zehn Stunden zu gewähren. Z 

Außerdem sind dem Sachverständigen die auf die Vor¬ 
bereitung des Gutachtens verwendeten Kosten, sowie die für eine 
Untersuchung verbrauchten Stoffe und Werkzeuge zu vergüten. 

§. 4. Bei schwierigen Untersuchungen und Sachprüfungen 
ist dem Sachverständigen auf Verlangen für die aufgetragene 
Leistung eine Vergütung nach dem üblichen Preise derselben und 
für die außerdem stattfindende Theilnahme an Terminen die im 
§. 3 bestimmte Vergütung zu gewähren.
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§. 5. Als versäumt gilt für den Zeugen oder Sachverständigen 
auch die Zeit, während welcher er seine gewöhnliche Beschäftigung 
nicht wieder aufnehmen kann. 

§. 6C. Mußte der Zeuge oder Sachverständige außerhalb 
seines Aufenthaltsortes einen Weg bis zur Entfernung von mehr 
als zwei Kilometer zurücklegen, so ist ihm außer den nach 88. 2 
bis 5 zu bestimmenden Beträgen eine Entschädigung für die Reise 
und für den durch die Abwesenheit von dem Aufenthaltsorte ver¬ 
husachen Aufwand nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu 
gewähren. 

§. 7. Soweit nach den persönlichen Verhältnissen des Zeugen 
oder Sachverständigen oder nach äußeren Umständen die Be¬ 
nutzung von Transportmitteln für angemessen zu erachten ist, sind 
als Reiseentschädigung die nach billigem Ermessen in dem ein¬ 
zelnen Falle erforderlichen Kosten zu gewähren. In anderen 
Fällen beträgt die Reiseentschädigung für jedes angefangene Kilo¬ 
meter des Heimweges und des Rückweges fünf Pfennig. 

§. B. Die Entschädigung für den durch Abwesenheit von dem 
Aufenthaltsorte verursachten Aufwand ist nach dem persönlichen 
Verhältnissen des Zeugen oder Sachverständigen zu bemessen, soll 
jedoch den Betrag von fünf Mark für jeden Tag, an welchem der 
Zeuge oder Sachverständige abwesend gewesen ist und von drei 
seher für jedes außerhalb genommene Nachtquartier nicht über¬ 

reiten. 

§. 9. Mußte der Zeuge oder Sachverständige innerhalb seines 
Aufenthaltsortes einen Weg bis zu einer Entfernung von mehr 
als zwei Kilometer zurücklegen, so ist ihm für den ganzen zurück¬ 
gelegten Weg eine Reiseentschädigung nach den Vorschriften des 
§. 7 zu gewähren. 

§. 10. Konnte der Zeuge oder Sachverständige den erforder¬ 
lichen Weg ohne Benutzung von Transportmitteln nicht zurück¬ 
legen, so sind die nach billigem Ermessen erforderlichen Kosten 
auch außer den in den §#§. 6, 9 bestimmten Fällen zu gewähren. 

§. 11. Abgaben für die erforderliche Benutzung eines Weges 
sind in jedem Falle zu erstatten. 

§. 12. Bedarf der Zeuge wegen jugendlichen Alters oder 
wegen Gebrechen eines Begleiters, so sind die bestimmten Ent¬ 
schädigungen für Beide zu gewähren. 

§. 13. Soweit für gewisse Arten von Sachverständigen be¬
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sondere Taxvorschriften bestehen, welche an dem Orte des Gerichts, 
vor welches die Ladung erfolgt, und an dem Aufenthaltsorte des 
Sachverständigen gelten, kommen lediglich diese Vorschriften in 
Anwendung. Gelten solche Taxvorschriften nur an einem dieser 
Orte, oder gelten an demselben verschiedene Taxvorschriften, so 
kann der Sachverständige die Anwendung der ihm günstigeren Be¬ 
stimmungen verlangen. 

Dolmetscher erhalten Entschädigung als Sachverständige nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes, schern nicht ihre Leistungen zu 
den Pflichten eines von ihnen versehenen Amtes gehören. 

§. 14. Oeffentliche Beamte erhalten Tagegelder und Er¬ 
tattung von Reisekosten nach Maßgabe der für Dienstreisen gelten¬ 
een Vorschriften, falls sie zugezogen werden: 

1. als Zeugen über Umstände, von denen sie in Ausübung 
ihres Amtes Kenntniß erhalten haben; 

2. als Sachverständige, wenn sie aus Veranlassung ihres 
Amtes zugesogen werden und die Ausübung der Wissen¬ 
schaft, der Kunst oder des Gewerbes, deren Kenntniß Vor¬ 
aussetzung der Begutachtung ist, zu den Pflichten des von 
ihnen versehenen Amtes gehört. 

Werden nach den Vorschriften dieses Paragraphen Tagegelder 
und Reisekosten gewährt, so findet eine weitere Vergütung an den 
Zeugen oder Sachverständigen nicht statt. 

§. 15. Ist ein Sachverständiger für die Erstattung von Gut¬ 
achten im Allgemeinen beeidigt, so können die Gebühren für die bei 
bestimmten Gerichten vorkommenden Geschäfte durch Uebereinkommen 
bestimmt werden. 

§. 16. Die Gebühren der Zeugen und Sachverständigen 
werden nur auf Verlangen derselben gewährt. Der Anspruch er¬ 
lischt, wenn das Verlangen binnen drei Monaten nach Beendigung 
der Zuziehung oder Abgabe des Gutachtens bei dem zuständigen 
Gerichte nicht angebracht wird. 

17. Die einem Zeugen oder Sachverständigen zu gewähren¬ 
den Beträge werden durch das Gericht oder den Richter, vor 
welchem die Verhandlung stattfindet, festgesetzt. 

Sofern die Beträge aus der Staatskasse gezahlt und dieser 
nicht erstattet sind, kann die Festsetzung von dem Gericht oder 
dem Richter, durch welche sie erfolgt ist, sowie von dem Gerichte 
der höheren Instanz von Amtswegen berichtet werden. 

Gegen die Festsetzung findet Beschwerde nach Maßgabe der 
88. 531 bis 538 der Civilprozeßordnung und des F§. 4 Abs. 3
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des Gerichtskoſtengeſetzes, in Strafſachen nach Maßgabe der 
88. 346 bis 352 der Strafprozeßordnung ſtatt. 

8. 18. Dieſes Geſetz tritt im ganzen Umfange des Reichs 
gleichzeitig mit dem Gerichtsverfaſſungsgeſetz in Kraft. 

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und 
beigedrucktem Kaiſerlichen Inſiegel. 

Gegeben Berlin, den 30. Juni 1878. 

Im Allerhöchsten Auftrage Seiner Majestät des Kaisers: 
(L. S.) gez. Friedrich Wilhelm, Kronprinz. 

gg. Fürst v. Bismarck. 

XIX. Regulatid 

für den Geschäftsgang und das Verfahren bei den 
Brovinzialräthen. 

Vom 28. Februar 1884. (Min. Bl. S. 35.) 

Auf Grund des §. 56 des Gesetzes über die allgemeine 
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird zur Ordnung des 
Geschäftsganges und des Verfahrens bei den Provinzialräthen an 
Stelle des Regulatiovs vom 23. September 1876 (Min. Bl. f. d. i. V. 
S. 217) für die Zeit vom Inkrafttreten des genannten Gesetzes 
ab Folgendes bestimmt. 

Geschäftskreis, Verfahren. 

§. 1. Der Provinzialrath hat in der allgemeinen Landes¬ 
verwaltung nach näherer Vorschrift der Gesetze mitzuwirken (§. 4 
Abs. 1 des Landesverwaltungsgesetze). 

Zytſelte verfährt ſtets im Beſchlußverfahren (8. 54 Abſ. 4 
a. a. O.). 

Sitzungen, Einberufung der Stellvertreter, Beur— 
laubung der Mitglieder. 

§. 2. Der Provinzialrath versammelt sich auf Berufung 
seines Vorsitzenden. Dem Vorsitzenden bleibt es überlassen, im 
Voraus regelmäßige Sitzungstage zu bestimmen. Während der
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Zeit vom 21. Juli bis 1. September dürfen Termine zur münd— 
lichen Verhandlung der Regel nach nur in schleunigen Sachen ab¬ 
gehalten werden. 

§. 3. Ein Mitglied, welches durch Krankheit oder durch 
sonstige nicht zu beseitigende Umstände verhindert ist, einer 
Sitzung beizuwohnen oder sich der Wahrnehmung der ihm sonst 
obliegenden Geschäfte zu unterziehen, hat dies dem Vorsitzenden 
sofort anzuzeigen. 

Die Einberufung der Stellvertreter der gewählten Mitglieder 
durch den Vorsitzenden erfolgt, wenn der Provinzialaueschuß bei 
der Wahl eine Reihenfolge bestimmt hat, nach dieser Reihenfolge, 
anderenfalls nach der durch Beschluß des Provinzialraths unter 
Zustimmung der Stellvertreter oder durch das Loos zu bestimmen¬ 
den Reihenfolge. 

§. 4. Für die Beurlaubung der ernannten Mitglieder und 
stellvertretenden Mitglieder kommen die für die Beurlaubung der 
Staatsbeamten bestehenden Bestimmungen zur Anwendung. 

Die gewählten Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder 
haben beie Weabsichtigter längerer Entfernung von ihrem Wohnorte 
dem Vorsitzenden sofort Anzeige zu machen, welcher die erforder¬ 
liche Stellvertretung unter Beachtung der im §. 3 gegebenen Vor¬ 
schriften ordnet. 

Befugnisse des Vorsitzenden. 

§. 5. Der Vorsitzende (88. 9, 10 a. a. O.) leitet und beauf¬ 
sichtigt den gesammten Geschäftsgang und sorgt für die prompte 
Erledigung der Geschäfte. Er eröffnet die eingehenden Schrift¬ 
stücke und vermerkt auf denselben den Tag des Einganges. Für 
den Fall der Behinderung des Vorsitzenden beziehungsweise. des en 
Stellvertreters kann ein vereidigter Büreaubeamter des Ober— 
präſidenten mit der Eröffnung und Präſentation der eingehenden 
Schriftſtücke beauftragt werden. 

§. 6. Der Vorsitzende vertheilt die Geschäfte an die Mitglieder 
des Provinzialraths. In den zur kollegialischen Beschlußfassung 
des letzteren gelangenden Sachen bestellt er aus der Zahl der 
Mitglieder einen Reserenten und nach Befinden einen Korreferenten, 
auch kann er dazu sich selbst ernennen. 

Er zeichnet die Konzepte aller Verfügungen. 

§. 7. Abgesehen von den Fällen, in welchen das Gesetz — 
§§. 60, 117, 122 a. a. O. — den Vorsitzenden des Provinzial¬= 
raths ermächtigt bezw. anweist, Namens der Behörde Verfügungen
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oder Bescheide zu erlassen, werden Verfügungen, welche, ohne der 
sachlichen Beschlußfassung vorzugreifen, lediglich zur Vorbereitung 
derselben dienen oder die Leitung des Versahrens bezwecken und 
für welche die Zustimmung des Kollegiums nicht besonders vor¬ 
geschrieben ist (8. 118 a. a. O.), der Regel nach ohne Vortrag im 
Kollegium entweder von dem Vorsitzenden selbst oder, unter seiner 
Mitzeichnung, von demjenigen Mitgliede erlassen, welchem der 
Vorsitzende die Bearbeitung der Sache überträgt. Ergiebt sich 
zwischen diesem Mitgliede und dem Vorsitzenden eine Meinungs¬ 
verschiedenheit oder wird gegen das Verfügte von den Betheiligten 
Einspruch erhoben, so ist der Beschluß des Kollegiums darüber 
herbeizuführen. Dem Ermessen des Vorsitzenden bleibt es in allen 
Fällen überlassen, den vorgängigen Vortrag im Kollegium an¬ 
zuordnen. 

§. 8. Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und Be¬ 
rathungen in den Sitzungen; bei der Abstimmung stellt er die 
Fragen und sammelt die Stimmen — vorbehaltlich der Ent¬ 
scheidung des Kollegiums, falls über die Fragestellung oder über 
das Ergebniß der Abstimmung eine Meinungsverschiedenheit ent¬ 
2 Bei der Abſtimmung giebt der Referent ſeine Stimme 
zuerſt ab. 

Beweisaufnahme. 

§. 9. Zur Aufnahme des Beweises ist der Provinzialrath 
nach näherer Vorschrift der §§. 76 bis 79 und 120 a. a.“O. 
efugt. 

Mündliche Verhandlung. 

§. 10. Zur Erledigung der dem Provinzialrathe obliegenden 
Geschäfte ist eine mündliche Verhandlung mit den Betheiligten 
nicht erforderlich. Der Provinzialrath ist jedoch befugt, in allen 
seiner Beschlußfassung unterliegenden Angelegenheiten die Be¬ 
theiligten oder ihre mit Vollmacht versehenen Vertreter zur münd¬ 
lichen Verhandlung vorzuladen (§. 119 a. a. O.). Für die münd¬ 
liche Verhandlung finden die Vorschriften der §§. 68, 71, 72, 73 
und 75 a. a. O. sinngemäße Anwendung. 

§. 11. Die zur mündlichen Verhandlung gelangenden Sachen 
werden der Regel nach in der durch den Vorsitzenden bestimmten, 
durch Aushang vor dem Sitzungszimmer bekannt zu machenden 
Reihenfolge erledigt. 

In der Vorladung ist die zur mündlichen Verhandlung be¬ 
stimmte Stunde anzugeben. Die mündliche Verhandlung ist durch 
einen Vortrag des Referenten über das Sachverhältniß einzuleiten;
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bei dem Erscheinen sämmtlicher Betheiligten kann der Vorsitzende 
diesen den Vortrag des Sachverhalts überlassen. 

Der Vorsitzende hat dahin zu wirken, daß der Sachverhalt 
vollständig aufgeklärt und die sachdienlichen Anträge von den Be¬ 
theiligten gestellt werden. 

§. 12. Ducch Aufnahme in das Protokoll über die münd¬ 
liche Verhandlung sind insbesondere festzustellen: 

a) neue thatsächliche Erklärungen und neue Anträge der Be¬ 
theiligten oder die Thatsache, daß solche aus den Vorträgen 
der Betheiligten nicht zu entnehmen waren; 

b) Anerkenntnisse, Verzichtleistungen und Vergleiche, durch welche 
der geltend gemachte Anspruch ganz oder theilweise erledigt 
wird; 

c) die Ausſagen der Zeugen und Sachverſtändigen, welche 
im Termin zur mündlichen Verhandlung vernommen werden; 

d) die zum Zwecke der Aufklärung des Sachverhalts oder der 
förmlichen Beweisaufnahme erfegie Vorlegung von Akten 
und Vorlesung von Schriftstücken; 

e) das Ergebniß eines im Termin eingenommenen Augen¬ 
scheins. 

Das Protokoll ist insoweit, als es die sub a#bis e bezeich¬ 
neten Gegenstände betrifft, den Betheiligten vorzulesen oder zur 
Durchsicht vorzulegen. In dem Protokoll ist zu bemerken, daß 
dies geschehen und die Genehmigung erfolgt sei, oder welche Ein¬ 
wendungen erhoben sind. 

Den Betheiligten ist auf Erfordern Abschrift des über die 
mündliche Verhandlung aufgenommenen Protokolls zu ertheilen. 

§. 13. Der Vorsitzende handhabt gemäß §§. 72, 119 a. a. O. 
die Ordnung in der mündlichen Verhandlung und führt erforder¬ 
lichenfalls einen Beschluß des Kollegiums über den Ausschluß der 
Oeffentlichkeit herbei. 

§. 14. Der Vorsitzende verkündigt den ergangenen Bescheid. 
Wird die Verkündigung der Gründe für angemessen erachtet, so 
erfolgt sie durch Vorlesung derselben oder durch mündliche Mit¬ 
theilung des wesentlichen Inhalts. 

Hat die Verkündigung des Beschlusses nicht sofort erfolgen 
können, so genügt die Zustellung des mit Gründen versehenen 
Beschlusses an die Betheiligten.
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Urſchriften und Ausfertigungen. 

8. 15. Alle Beſchlüſſe und Verfügungen, die von der Behörde 
als Kollegium erlaſſen werden, ſind in der Ausfertigung mit der 
Unterſchrift: 

„Der Provinzialrath der Provinz N. N.“ 
zu verſehen und von dem Vorſitzenden zu vollziehen. Bei Be— 
ſcheiden und Verfügungen, welche von dem Vorſitzenden erlaſſen 
werden und gegen welche das Geſetz ausdrücklich den Antrag auf 
Kollegialbeschluß zuläßt (§§. 60, 111 Abs. 3, 117 Absf. 3), lautet 
die Unterschrift: 

Namens des Provinzialraths. 
Der Vorsitzende. 

Die Urschriften der vom Kollegium gefaßten Beschlüsse sind 
von dem Vorsitzenden, dem ernannten und mindestens einem ge¬ 
wählten Mitgliede zu vollziehen. 

§. 16. Die gemäß 8§§. 117 Abs. 3, 122 Abs. 2 a. a. O. zu 
ertheilende Belehrung über das Rechtsmittel ist stets am Schlusse 
der betreffenden Verfügungen und Bescheide in einer thunlichst in 
die Augen fallenden Form zu ertheilen. 

Zustellungen. 

§. 17. Alle Namens des Provinzialraths zu bewirkenden 
Zustellungen erfolgen durch Beamte des Oberpräsidenten oder 
durch die dem Provinzialrath nachgeordneten Behörden (städtische 
Polizeiverwaltungen, Amtsvorsteher, Gemeinde= und Gutsvorsteher) 
oder durch die Post. Im Uebrigen finden auf diese nustellungen 
die Vorschriften des Nachtrages zu dem Regulative für den Ge¬ 
schäftsgang bei dem Oberverwaltungsgerichte vom 22. September 
1881 (M. Bl. für die innere Verw. 1882 S. 42) mit der Maß¬ 
gabe, daß die Justellungsuriunde durch eine beglaubigte Empfangs¬ 
bescheinigung der zur Annahme bestimmten Person ersetzt werden 
kann, sinngemäße Anwendung. 

Einreichung der Akten an die Beschwerdeinstanz. 

§. 18. Bei Einreichung der Akten Seitens des Provinzial¬= 
raths an die Beschwerde=Instanz (§. 121 Abs. 2 des Landesver¬ 
waltungsgesetzes) ist auf Vollständigkeit des Aktenmaterials Bedacht 
zu nehmen; die Akten sind zu foliiren und mit einem Inhalts¬ 
verzeichnisse zu versehen, in dem Begleitbericht ist der Gegenstand 
der Beschwerde zu bezeichnen und auf die Aktenfolien Bezug zu 
nehmen.
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Kosten. 

§. 19. Die Berechnung der Gebühren füx Zeugen und Sach¬ 
verständige erfolgt nach den in Cinvilprozessen zur Anwendung 
kommenden Vorschriften, die Einziehung derselben von den Be¬ 
theiligten nach Maßgabe des §. 124 Abs. 2 a. a. O. 

Geschäftskontrolbücher 2c. 

§. 20. Die Einrichtung der erforderlichen Geschäftskontrol¬ 
bücher bleibt bis auf Weiteres dem Vorsitzenden des Provinzial= 
rathes überlassen. 

Die erforderlichen Geschäftslokale, das erforderliche Subaltern¬ 
personal und den Büreaubedarf hat der Oberpräsident dem 
Provinzialrath zur Verfügung zu stellen. 

Geschäftsjahr, Jahresbericht. 

§. 21. Das Geschäftsjahr des Provinzialraths ist das Kalender¬ 

Am Jahresschlusse hat der Vorsitzende des Provinzialrathes. 
in Gemeinschaft mit dem ernannten Mitgliede dem Minister des 
Innern eine Uebersicht der vorgekommenen Geschäfte berichtlich 
einzureichen. In der Uebersicht ist die Zahl der im Laufe des 
Jahres abgehaltenen Sitzungen, die Zahl der anhängun. gemachten, 
erledigten und unerledigt gebliebenen Sachen, nach Materien ge¬ 
ordnet, ferner die Zahl der abgehaltenen Termine, sowie der¬ 
jenigen Termine, in denen mündliche Verhandlung stattgefunden 
hat, anzugeben. Die Bestimmung eines Formulars für diese 
Uebersicht bleibt vorbehalten. In den Bericht sind die gutacht¬ 
lichen Bemerkungen aufzunehmen, zu denen die bei Handhabung 
der materiellen und formellen Bestimmungen der einschlagenden 
Gesetzgebung und des gegenwärtigen Regulatives gemachten Er¬ 
fahrungen Anlaß bieten. 

Berlin, den 28. Februar 1884. 

Der Minister des Innern. 
v. Puttkamer. 

jahr 

Verw., Org.=Gesetze. 2. Aufl. 32
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XX. Regulatid 

zur Grdnung des Geschäftsganges und des Verfahrens bei den 
czirksansschüssen. 

Vom 28. Februar 1884. (Min. Bl. S. 37.) 

Auf Grund des §. 56 des Gesetzes über die allgemeine Landes¬ 
verwaltung vom 30. Juli 1883 ergeht zur Ordnung des Geschäfts¬ 
ganges und des Verfahrens bei den Bezirksausschüssen nachstehendes 
Kegulatiot welches gleichzeitig mit dem genannten Gesetze in 

raft tritt. 

Geschäftskreis; Art des Verfahrens. 

§. 1. Der Bezirksausschuß hat in der allgemeinen Landes¬ 
verwaltung nach näherer Vorschrift der Gesetze mitzuwirken und 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Entscheidung im Verwaltungsstreit¬ 
verfahren) auszuüben (§. 4 Abs. 1, 8. 7 des Landesverwaltungs¬ 
gesetzes). 

Das Verfahren des Bezirksausschusses ist in den gesetzlich 
besonders bezeichneten Fällen das Verwaltungsstreitverfahren, im 
Uebrigen das Beschlußverfahren, nach näherer Vorschrift des 
Landesverwaltungsgesetzes und der für gewisse Angelegenheiten, 
insbesondere zur Ausführung der Reichsgewerbeordnung, erlassenen 
Bestimmungen. 

Sitzungen, Einberufung der Stellovertreter, Be¬ 
urlaubung, Ferien. 

. 2. Der Bezirksausschuß versammelt sich an regelmäßigen 
im Voraus bestimmten Sitzungstagen. Dem Vorsitzenden liegt 
"4 ob, im Bedürfnißfalle außerordentliche Sitzungen anzu¬ 
eraumen. 

§. 3. Ein Mitglied, welches durch Krankheit oder durch 
sonstige nicht zu beseitigende Umstände verhindert ist, einer Sitzung 
beizuwohnen oder sich der Wahrnehmung der ihm sonst obliegenden 
Geschäfte zu unterziehen, hat dies sofort dem Vorsitzenden an¬ 
zuzeigen. 

Die Einberufung der Stellvertreter der gewählten Mitglieder 
durch den Vorsitzenden erfolgt, wenn der Provinzialausschuß bei 
der Wahl eine Reihenfolge bestimmt hat, nach dieser Reihenfolge,
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anderenfalls nach der durch Beschluß des Bezirksausschusses unter 
Zustimmung der Stellvertreter oder durch das Loos zu bestimmen¬ 
den Reihenfolge. 

§. 4. Für die Beurlaubung der ernannten Mitglieder und 
stellvertretenden Mitglieder kommen, wenn sie Mitglieder der Be¬ 
zirksregierung sind, die für die letzteren gegebenen Vorschriften 
zur Anwendung, während im Uebrigen die Ertheilung des Ur¬ 
laubes bis zur Dauer von sechs Wochen dem Oberpräsidenten, 
bei längerer Dauer dem Minister des Innern zusteht. 

Die gewählten Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder 
haben bei beabsichtigter längerer Entfernung von ihrem Wohnorte 
dem Vorsitzenden sofort Anzeige zu machen, welcher die erforder¬ 
liche Stellvertretung unter Beachtung der im §. 3 gegebenen Vor¬ 
schriften ordnet. 

§. 5. Der Bezirksausschuß hält Ferien während der Zeit 
vom 21. Juli bis zum 1. September. Dieselben sind zwei Wochen 
vor ihrem Beginne durch das Amtsblatt zur öffentlichen Kenntniß 
zu bringen. Während der Ferien dürfen Termine zur mündlichen 
Verhandlung der Regel nach nur in schleunigen Sachen abgehalten 
werden. Auf den Lauf der gesetzlichen Fristen bleiben die Ferien 
ohne Einfluß. 

Befugnisse des Vorsitzenden. 

§. 6. Der Vorsitzende (§. 28 Abs. 1 und 2, §. 30 des 
Landesverwaltungsgesetzes) leitet und beaufsichtigt den gesammten 
Scheltsgang und sorgt für die prompte Erledigung der Ge¬ 

äfte. . 
Er eröffnet die eingehenden Schriftſtücke und vermerkt auf 

denſelben den Tag des Eingangs. Für den Fall der Behinderung 
des Vorsitzenden beziehungsweise dessen Stellvertreters im Vor¬ 
sitze kann ein vereidigter Büreaubeamter der Regierung mit der 
Eröffnung und Präsentation der eingehenden Schriftstücke beauf¬ 
tragt werden. 

Ist von einer Partei im Verwaltungsstreitverfahren, der 
Vorschrift im §. 66 a. a. O. zuwider, die Einreichung von Dupli¬ 
katen verabsäumt, so kann die Anfertigung derselben auf Kosten 
der Partei von dem Vorsitzenden angeordnet werden. 

§. 7. Der Vorsitzende vertheilt die Geschäfte unter die Mit¬ 
glieder des Kollegiums. In den zur kollegialischen Entscheidung 
oder Beschlußfassung gelangenden Sachen bestellt der Vorsitzende 
aus der Zahl der ernannten oder der gewählten Mitglieder einen 

32-
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Referenten und nach Befinden einen Korreferenten; auch kann er 

ſich ſelbſt zum Referenten oder zum Korreferenten beſtellen. 
Er zeichnet die Konzepte aller Verfügungen. 

8. B. Abgeſehen von den Fällen, in welchen das Geſetz — 
88. 60, 64, 86, 85, 111, 117, 122 a. a. O. — den Vorſitzenden, 

beziehungsweiſe im Einvernehmen mit den ernannten Mitgliedern 

des Bezirksausſchuſſes, ermächtigt oder anweiſt, Namens der Be— 
hörde Verfügungen oder Beſcheide zu erlaſſen, werden Verfügungen, 
welche, ohne der ſachlichen Entſcheidung vorzugreifen, zur Vor— 
bereitung derſelben dienen oder die Leitung des Verfahrens be— 
zwecken und für welche die Zuſtimmung des Kollegiums nicht 
besonders vorgeschrieben ist (§. 118 a. a. O.), der Regel nach 

ohne Vortrag im Kollegium entweder von dem Vorsitzenden selbst 
oder, unter seiner Mitzeichnung, von demjenigen Mitgliede er¬ 
lassen, welchem der Vorsitzende die Bearbeitung der Sache über¬ 
trägt. Ergiebt sich zwischen diesem Mitgliede und dem Vor¬ 
sitzenden eine Meinungsverschiedenheit, oder wird gegen das Ver¬ 
fügte Einspruch erhoben, so ist der Beschluß des Kollegiums hier¬ 
über herbeizuführen. 

Dem Ermessen des Vorsitzenden bleibt es in allen Fällen 

überlassen, den vorgängigen Vortrag im Kollegium anzuordnen. 

§. 9. Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und Be¬ 
rathungen in den Sitzungen; bei der Abstimmung stellt er die 
Fragen und sammelt die Stimmen, — vorbehaltlich der Ent¬ 
scheidung des Lollegiums, falls über die Fragestellung oder über 
das Ergebniß der Abstimmung eine Meinungsverschiedenheit ent¬ 
steht. Bei der Abstimmung giebt der Referent, soweit er Stimm¬ 
recht hat, seine Stimme zuerst ab. 

Beweisaufnahme. 

§. 10. Zur Aufnahme des Beweises ist der Bezirksausschuß 
nach näherer Vorschrift der §§. 76 bis 79 und 120 a. a. O. so¬ 
— im Verwaltungsstreitverfahren als im Beschlußverfahren 
efugt. 

Mündliche Verhandlung. 

§. 11. Die im Verwaltungsstreitverfahren oder Beschluß¬ 
verfahren zur mündlichen Verhandlung gelangenden Sachen werden 
der Regel nach in der durch den Vorsitzenden bestimmten, durch 
Aushang vor dem Sitzungszimmer bekannt zu machenden Reihen¬ 
folge erledigt. In der Vorladung ist die zur mündlichen Ver¬ 
handlung bestimmte Stunde anzugeben. Die mündliche Verhand¬
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lung ist durch einen Vortrag des Referenten über das Sach¬ 
verhältniß einzuleiten; bei dem Erscheinen sämmtlicher Betheiligten 
kann der Vorsitzende diesen den Vortrag des Sachverhalts über¬ 
lassen. Ist in Gemäßheit des Absatz 2 des §. 74 a. a. O. zur 
Wahrnehmung des öffentlichen Interesses für die mündliche Ver¬ 
handlung von dem Regierungspräsidenten ein besonderer Kommissar 
bestellt, so wird dieser mit seinen Ausführungen und Anträgen 
nach den Parteien gehört. 

Der Vorsitzende hat dahin zu wirken, daß das Sachverhältniß 
vollständig aufgeklärt wird und die sachgemäßen Anträge von den 
Betheiligten gestellt werden. 

§. 12. Durch Aufnahme in das Protokoll über die münd¬ 
liche Verhandlung sind insbesondere festzustellen: 

a) neue thatsächliche Erklärungen und neue Anträge der 
Betheiligten oder die Thatsache, daß solche aus den Vor¬ 
trägen der Betheiligten nicht zu entnehmen waren; 

b) Anerkenntnisse, Verzichtleistungen und Vergleiche, durch 
welche der geltend gemachte Anspruch ganz oder theilweise 
erledigt wird; 

c) die Aussagen der Zeugen und Sachvperständigen, welche 
im Termin zur mündlichen Verhandlung vernommen 
werden; 

4) die zum Zwecke der Aufklärung des Sachverhalts oder der 
förmlichen Beweisaufnahme ersolgte Vorlegung von Akten 
und Verlesung von Schriftstücken; 

e) Das Ergebniß eines im Termin eingenommenen Augen¬ 
scheins. 

Das Protokoll ist insoweit, als es die sub a bis e bezeich¬ 
neten Gegenstände betrifft, den Betheiligten vorzulesen oder zur 
Durchsicht vorzulegen. In dem Protokoll ist zu bemerken, daß 
dies geschehen und die Genehmigung erfolgt sei, oder welche Ein¬ 
wendungen erhoben sind. 

Den Betheiligten ist auf Erfordern Abschrift des über die 
mündliche Verhandlung aufgenommenen Protokolls zu ertheilen. 

§. 13. Der Vorsitzende handhabt gemäß S§. 72, 119 a. a. O. 
die Ordnung in der mündlichen Verhandlung und führt erforder¬ 
lichenfalls einen Beschluß des Kollegiums über den Ausschluß der 
Oeffentlichkeit herbei. 

§. 14. Der Vorsitzende verkündigt die ergangene Entscheidung 
oder den ergangenen Beschluß. ird die Verkündigung der 
Gründe für angemessen erachtet, so erfolgt sie durch Vorlesung
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Ssen oder durch mündliche Mittheilung des wesentlichen 
nhalts. 

Hat die Verkündigung der Entscheidung oder des Beschlusses 
nicht sofort erfolgen können, so bedarf es zu diesem Behufe nicht 
der Anberaumung einer besonderen Sitzung, vielmehr genügt die 
#ustelung der mit Gründen versehenen Entscheidung oder des 
Beschlusses an die Betheiligten. 

Nur in denjenigen Angelegenheiten, auf welche der §. 21 der 
Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 1869 Anwendung findet, 
muß die Verkündigung der Entscheidung oder des Beschlusses stets 
in öffentlicher Sitzung erfolgen. Erscheint in derartigen Sachen 
die Aussetzung der Entscheidung oder des Beschlusses nothwendig, 
so erfolgt die Verkündigung derselben in einer weiteren Sitzung, 
welche sofort anzuberaumen und den Parteien bekannt zu 
machen ist. 

Urschriften und Ausfertigungen. 

§. 15. Alle Entscheidungen, Bescheide, Beschlüsse und Ver¬ 
fügungen, welche von der Behörde als Kollegium erlassen werden, 
sind in der Ausfertigung mit der Unterschrift: 

„Der Bezirksausschuß zu N. N.“ 
zu versehen und von dem Vorsitzenden zu vollziehen. Bei Be¬ 
scheiden und Verfügungen, welche von dem Vorsitzenden im Ein¬ 
vernehmen mit den ernannten Mitgliedern oder von dem Vor¬ 
sitzenden allein erlassen werden und gegen welche das Gesetz aus¬ 
drücklich den Antrag auf mürdliche Verhandlung oder auf 
Kollegialbeschluß zuläßt 6EK 60, 64 Abs. 3, 111 Abs. 3, 117 Abs. 3 
des Landesverwaltungsgesetzes), lautet die Unterschrift: 

„Namens des Bezirksausschusses. 
Der Vorsitzende.“ 

Die Urschriften der Bescheide, welche von dem Vorsitzenden 
im Einvernehmen mit den ernannten Mitgliedern erlassen werden, 
sind von diesen mitzuvollziehen. Die Urschriften der Entscheidungen, 
Bescheide und Besclaf,“ welche von dem Kollegium erlaßfen 
werden, sind von dem Vorsitzenden und wenigstens einem ernannten 
und einem gewählten Mitgliede, welche theilgenommen haben, zu 
vollziehen. 

Die Ausfertigungen der im Verwaltungsstreitverfahren er¬ 
gangenen Endurtheile sind mit der Ueberschrift: 

„Im Namen des Königs“ 
und dem Siegel des Bezirksausschusses — entsprechend dem Siegel 
der Regierungen mit der Unterschrift: 

„Der Bezirksausschuß zu N. N.“
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zu versehen. Dieselben müssen im Eingange den Sitzungstag, an 
welchem die Entscheidung getroffen ist, und die Mitglieder des 
Bezirksausschusses, welche an der Abstimmung theilgenommen 
aben, ersehen lassen. 

§. 16. Die gemäß §§. 64 Abs. 4, 67, 86 Abs. 4, 89, 95, 
111 Abs. 2 und z 117 A 3, 122 Abs. 2 a. a. O. zu ertheilende 
Belehrung über die Rechtsmittel ist stets am Schlusse der be¬ 
treffenden Bescheide und Verfügungen und zwar, falls in den¬ 
selben der dispositive Inhalt von der Begründung geschieden ist, 
am Schlusse der Gründe, in einer thunichst in die Augen fallenden 
äußereren Form zu ertheilen. 

Zustellungen. 

§. 17. Alle Namens des Bezirksausschusses zu bewirkenden 
Zustellungen erfolgen durch Beamte der Regierung oder durch die 
dem Bezirksausschusse nachgeordneten Behörden (städtische Polizei¬ 
verwaltungen, Amtsvorsteher, Gemeindevorsteher, Gutsvorsteher) 
oder durch die Post. Im Uebrigen finden auf diese Zustellun en 
die Vorſchriften des Nachtrages. zu dem Regulative für den Ge— 
schäftsgang bei dem Oberverwaltungsgerichte, vom 22. September 
1881 (Ministerialblatt für die innere Verwaltung 1882 Seite 42) 
mit der Maßgabe, daß die Zustellungsurkunde durch eine be¬ 
laubigte Empfangsbescheinigung der zur Annahme legitimirten 

Person ersetzt werden kann, sinngemäße Anwendung. 

Die Zufertigung der in der Berufungsinstanz ergangenen Ent¬ 
scheidungen erfolgt gemäß §. 92 Abs. 2 des Landesverwaltun * 
eſetzes durch Vanstelung der ersten Instanz. Auch in der 

5 chwerdeinstanz kann geeignetenfalls hiernach verfahren werden. 

Rücksendung der Akten in die erste Instanz. 

§. 18. Das bei dem Bezirksausschuß in zweiter Instanz 
entstandene Aktenmaterial ist zu den Akten der ersten Instanz zu 
nehmen und mit diesen zurückzusenden, mit Ausnahme der Ur¬ 
schriften der in zweiter Instanz ergangenen Entscheidungen und 
Bescheide, von denen eine beglaubigte Abschrift zu den Akten der 
ersten Instanz zu wertheilen ist. Hat cber Bezirksausschuß in zweiter 
Instanz einen Bescheid gemäß 89, 111, 117 a. a. O. erlassen, 
so ist die Rücksendung ber Akten auszusetzen und zuvörderst ab¬ 
zuwarten, ob gegen den Bescheid der Antrag auf mündliche Ver¬ 
handlung bezw. auf Beschluß des Kollegiums gestellt wird.
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Einreichung der Akten an die höhere Instanz. 

§. 19. Bei der Einreichung der vom Bezirksausschuß in erster 
Instanz verhandelten Akten an die höhere Instanz ist auf Voll= 
ständigkeit des einzusendenden Materials an Vorakten und dergl. 
Bedacht zu nehmen und außerdem Folgendes zu beachten: 

1. Die Akten sind zu foliiren, mit einem vorzuheftenden voll¬ 
ständigen Inhaltsverzeichnisse zu versehen und mittelst be¬ 
sonderen Begleitberichts einzureichen, in welchem auf die 
Aktenfolien der Entscheidung oder des Beschlusses erster 
Instanz, der in zweiter Instanz gewechselten Erklärungen 
und der von den Betheiligten ausgestellten Vollmachten zu 
verweisen ist. 

2. In diesem Berichte sind kurz ersichtlich zu machen: 
a) die Art des Verfahrens und die Bezeichnung des Rechts¬ 

mittels (Beschwerde, Berufung, Revision); 
b) Namen, Stand und Wohnort der Betheiligten und die 

Bezeichnung desjenigen, der das Rechtsmittel ein¬ 
gelegt hat; 

Jc) der Gegenstand des Verfahrens; 
d) im Verwaltungsstreitverfahren der Werth des Streit¬ 

gegenstandes. 

Kosten. 

§. 20. Die Einziehung der Kosten und baaren Auslagen 
des Verfahrens ema §§. 108, 124, 157 Nr. 2 a. a. O., §. 22 
der Reichsgewerbeordnung, erfolgt nach Maßgabe der hierüber 
besonders ergehenden Beßimmun en. 

Die Festsetzung der einer Fariei im Verwaltungsstreitver¬ 
fahren zu erstattenden baaren Auslagen gemäß 8. 108 cit. erfolgt 
gf Antrag der Partei, erforderlichen Falls nach Anhörung des 

egners. 

Geschäftskontrolbücher 2c. 

§. 21. Die Einrichtung der erforderlichen Geschäftskontrol¬ 
bücher bleibt bis auf Weiteres dem Vorsitzenden des Bezirks¬ 
ausschusses überlassen. 

Die erforderlichen Geschäftslokale, das erforderliche Subaltern¬= 
personal und den Büreauchef hat der Regierungspräsident dem 
Bezirksausschuß zur Verfügung zu stellen. 

Geschäftsjahr. Jahresbericht. 

§. 22. Das Geschäftsjahr der Bezirksausschüsse iſt das 
Kalenderjahr. Am Jahresschlusse hat der Regierungspräfident in
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Gemeinschaft mit den beiden ernannten Mitgliedern dem Minister 
des Innern eine Uebersicht der vorgekommenen Geschäfte berichtlich 
einzureichen. In der Uebersicht ist die Zahl der im Laufe des 
Jahres abgehaltenen Sitzungen, die Zahl der anhängig gemachten, 
erledigten und unerledigt gebliebenen im Verwaltungsstreitver¬ 
fahren bezw. im Beschlußverfahren verhandelten Sachen, beide 
Sachen getrennt und nach Materien geordnet, ferner die Zahl der 
abgehaltenen Termine überhaupt, sowie derjenigen Termine, in 
denen mündliche Verhandlung stattgefunden hat, und derjenigen 
Termine, in denen der Regierungspräsident den Vorsitz geführt 
hat, anzugeben. Die Bestimmung eines Formulars für diese 
Uebersicht bleibt vorbehalten. In den Bericht sind die gutacht¬ 
lichen Bemerkungen aufzunehmen, zu denen die bei Handhabung 
der materiellen und formellen Bestimmungen der einschlagenden 
Gesetzgebung und des gegenwärtigen Regulativs gemachten Er¬ 
fahrungen Anlaß geben. 

Abschrift des Jahresberichts nebst Anlagen ist dem Ober¬ 
verwaltungsgericht einzureichen. 

Berlin, den 28. Februar 1884. 

Der Minister des Innern. 
v. Puttkamer. 

XXI. NRegulativ 

lur Grduung des Geschästsganges und des Verfahrens bei 
en Kreisansschüssen und den an Stelle des Kreisausschusses 

tretenden Gehörden (Stadtausschuß, Magistrat) im Geltungs¬ 
bereiche der Kreisordnung vom 13. Bezember 1872. 

Vom 28. Februar 1884. (Min. Bl. S. 41; zu vergl. Min. Bl. 
von 1878 S. 77. 

An Stelle des Regulatios zur Ordnung des Geschäftsganges 
bei den Kreis= (Stadt=) Ausschüssen vom 2. April 1878 treten 
vom 1. April 1884 ab gemäß §. 166 der Kreisordnung vom 
13. Dezember 1872 und §. 56 des Gesetzes über die allgemeine 
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 die nachstehenden Bestim¬ 
mungen:
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Geschäftskreis. 

§. 1. Der Kreisausschuß hat 
a) in der Kreiskommunalverwaltung die ihm durch die Kreis¬ 

ordnung übertragenen Geschäfte zu versehen, 
b) in der allgemeinen Landesverwaltung nach näherer Vor¬ 

schrift der Gesetze mitzuwirken (F. 4 Abs. 1 des Landes¬ 
verwaltungsgesetzes) und die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren) auszuüben 
(§. 7 Abs. 1 und 2 a. a. O.). 

Der Stadtausschuß in Stadtkreisen und der Magistrat in 
den einem Landkreise angehbrigen Städten mit mehr als 10 000 
Einwohnern") tritt bezüglich der unter litt. b bezeichneten Ge¬ 
schäfte in den durch die Gesetze besonders bestimmten Fällen an 
Stelle des Kreisausschusses (S. 4 Abs. 2 a. a. O.). 

Die in den nachfolgenden Paragraphen für den Kreisausschuß 
gegebenen Vorschriften gelten auch für den Stadtausschuß und 
den Magistrat, soweit keine besondere Bestimmung getroffen ist. 

Verfahren. 

§. 2. Das Verfahren des Kreisausschusses hinsichtlich der 
in §. 1 litt. b erwähnten Geschäfte ist in den gesetzlich besonders 
bezeichneten Fällen das Verwaltungsstreitverfahren, im Uebrigen 
das Beschlußverfahren, nach näherer Vorschrift des Landesver¬ 
waltungsgesetzes und der für gewisse Angelegenheiten, insbesondere 
auch zur Ausführung der Reichsgewerbeordnung, erlassenen Be¬ 
stimmungen. 

Sitzungen. 

§. 3. Der Kreisausschuß versammelt sich auf Berufung seines 
Vorsitzenden. Dem Vorsitzenden bleibt es überlassen, im Voraus 
regelmäßige Sitzungstage zu bestimmen. 

Behinderung der Mitglieder. 

#§. 4. Ein Mitglied, welches durch Krankheit oder durch 
sonstige nicht zu beseitigende Umstände verhindert ist, einer 
Sitzung beizuwohnen oder sich der Wahrnehmung der ihm sonst 
obliegenden Geschäfte zu unterziehen, hat dies dem Vorsitzenden 
sofort anzuzeigen. 

Mitglieder, welche eine längere Entfernung von ihrem Wohn¬ 
orte beabsichtigen, haben dies dem Vorsitzenden zeitig anzuzeigen. 

*) Verzeichniß S. 513.
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Ferien. 

§. 5. Der Kreisausschuß hält Ferien während der Zeit vom 
21. Juli bis zum 1. September. Dieselben sind zwei Wochen vor 
ihrem Beginn durch das Kreisblatt beziehungsweise das zur Auf¬ 
nahme kreispolizeilicher Bekanntmachungen bestimmte Blatt zur 
öffentlichen Kenntniß zu bringen. 

Während der Ferien dürfen Termine zur mündlichen Ver¬ 
handlung der Regel nach nur in schleunigen Sachen abgehalten 
werden. 

Auf den Lauf der gesetzlichen Fristen bleiben die Ferien ohne 
Einfluß. 

Befugnisse des Vorsitzenden. 

7| 6. Der Vorsitzende (§. 136 der Kreisordnung; §§. 36, 37 
des Landesverwaltungsgesetzes) leitet und beaufsichtigt den ge¬ 
sammten Geschäftsgang und sorgt für die prompte Erledigung 
der Geschäfte. 

Er eröffnet die eingehenden Schriftstücke und vermerkt auf 
denselben den Tag des ingangs. Für den Fall der Behinderung 
des Vorsitzenden beziehungsweise dessen Stellvertreters im Vor¬ 
sitze kann ein vereidigter Büreaubeamter des Kreisausschusses mit 
der Eröffnung und Präsentation der eingehenden Schriftstücke be¬ 
auftragt werden. 

Ist von einer Partei im Verwaltungsstreitverfahren, der Vor¬ 
schrift des §. 66 des Landesverwaltungsgesetzes zuwider, die Ein¬ 
reichung von Duplikaten verabsäumt, so kann die Anfertigung 

derselben auf Kosten der Partei von dem Vorsitzenden angeordnet 
werden. 

§. 7. Der Vorsitzende vertheilt die Geschäfte unter die Mit¬ 
glieder des Kollegiums. In den zur kollegialischen Beschlußfassung 
oder Entscheidung gelangenden Sachen bestent der Vorsitzende aus 
der Zahl der Mitglieder einen Referenten und nach Befinden 
einen Korreferenten: auch kann er sich selbst und da, wo ein 
Syndikus angestellt ist, auch diesen zum Referenten oder zum 
Korreferenten ernennen. 

Er zeichnet die Konzepte aller Verfügungen. 

§. 6. Abgesehen von den Fällen, in welchen das Gesetz — 
. 60, 64, 86, 111, 117, 122 a. a. O. — den Vorsitzenden des 
reisausschusses ermächtigt bezw. anweist, Namens der Behörde, 

Verfügungen oder Bescheide zu erlassen, werden Verfügungen, 
welche, ohne der sachlichen Beschlußfassung oder Entscheidung vor¬ 
zugreifen, zur Vorbereitung derselben dienen oder die Leitung
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des Verfahrens bezwecken und für welche die Zuſtimmung des 
Kollegiums nicht besonders vorgeschrieben ist (S. 118 a. a. O.), 
der Regel nach ohne Vortrag im Kollegium entweder von dem 
Vorsitzenden selbst oder unter seiner Mitzeichnung von demjenigen 
Mitgliede erlassen, welchem der Vorsitzende die Bearbeitung der 
Sache überträgt. Ergiebt sich zwischen diesem Mitgliede und dem 
Vorsitzenden eine Meinungsverschiedenheit oder wird gegen das 
Verfügte Einspruch erhoben, so ist die Beschlußfassung des Kolle¬ 
giums hierüber herbeizuführen. 

Dem Ermessen des Vorsitzenden bleibt es in allen Fällen 
überlassen, den vorgängigen Vortrag im Kollegium anzuordnen. 

§. 9. Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und Be¬ 
rathungen in den Sitzungen; bei der Abstimmung stellt er die 
Fragen und sammelt die Stimmen — vorbehaltlich der Ent¬ 
scheidung des Kollegiums, falls über die Fragestellung. oder über 
das Ergebniß der Abstimmung eine Meinungsverschiedenheit ent¬ 
steht. Vei der Abstimmung giebt der Referent, soweit er Stimm¬ 
recht hat (§F. 132 der Kreisordnung), seine Stimme zuerst ab. 

Beweisaufnahme. 

§. 10. In denjenigen Angelegenheiten, welche zu dem im 
§. 1 litt. b bezeichneten Geschäftskreise gehören, ist der Kreis¬ 
ausschuß sowohl im owwnssree ide als im Beschluß¬ 
verfahren (§. 2) zur Aufnahme des Beweises nach näherer Vor¬ 
schrift der §§. 76 bis 79 und 120 a. a. O. befugt. 

Mündliche Verhandlung. 

§. 11. Die im Verwaltungsstreitverfahren oder Beschluß¬ 
verfahren (F. 2) zur mündlichen Verhandlung gelangenden Sachen 
werden der Regel nach in der durch den Vorsitzenden bestimmten, 
durch Aushang vor dem Sitzungszimmer bekannt zu machenden 
Reihenfolge erledigt. 

In der Vorladung ist die zur mündlichen Verhandlung be¬ 
stimmte Stunde anzugeben. Die mündliche Verhandlung ist durch 
einen Vortrag des Referenten über das Sachverhältniß einzuleiten; 
bei dem Erscheinen sämmtlicher Betheiligten kann der Vorsitzende 
diesen den Vortrag des Sachverhalts überlassen. Der Vorsitzende 
hat dahin zu wirken, daß das Sachverhältniß vollständig auf¬ 
eklärt und die sachdienlichen Anträge von den Betheiligten ge¬ 

Reut werden. 

§. 12. Durch Aufnahme in das Protokoll über die münd¬ 
liche Verhandlung sind insbesondere festzustellen:
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a) neue thatſächliche Erklärungen und neue Anträge der Be— 
theiligten oder die Thatſache, daß ſolche aus den Vor— 
trägen der Betheiligten nicht zu entnehmen waren; 

b) Anerkenntniſſe, Verzichtleiſtungen und Vergleiche, durch 
welche der geltend gemachte Anſpruch ganz oder theilweiſe 
erledigt wird; 

c) die Ausſagen der Zeugen und Sachverſtändigen, welche 
im Termine zur mündlichen Verhandlung vernommen 
werden; 

d) die zum Zwecke der Aufklärung des Sachverhalts oder der 
förmlichen Beweisaufnahme erfolgte Vorlegung von Akten 
und Vorlesung von Schriftstücken; 

e) das Ergebniß eines im Termin eingenommenen Augen¬ 
ſcheins. 

Das Protokoll iſt inſoweit, als es die sub a bis e bezeich— 
neten Gegenſtände betrifft, den Betheiligten vorzuleſen oder zur 
Durchſicht vorzulegen. In dem Protokoll iſt zu bemerken, daß 
dies geſchehen und die Genehmigung erfolgt ſei oder welche Ein¬ 
wendungen erhoben ſind. 

Den Betheiligten iſt auf Antrag Abschrift des über die münd¬ 
liche Verhandlung aufgenommenen Protokolls zu ertheilen. 

§. 13. Der Vorsitzende handhabt gemäß 88. 72, 119 
a. a. O. die Ordnung in der mündlichen Verhandlung und führt 
erforderlichen Falles einen Beschluß des Kollegiums über den 
Ausschluß der Oeffentlichkeit herbei. 

§. 14. Der Vorsitzende verkündet die ergangene Cntscheidung 
oder den ergangenen Beschluß. Wird die Verkündigung der 
Gründe der Entscheidung oder des Beschlusses für angemessen er¬ 
achtet, so erfolgt sie durch Vorlesung derselben, oder durch münd¬ 
liche Mittheilung ihres wesentlichen Inhaltes. 

Hat die Verkündigung der Entscheidung oder des Beschlusses 
nicht sofort erfolgen können, so bedarf es zu diesem Behufe nicht 
der Anberaumung einer besonderen Sitzung; vielmehr genügt die 
Zustellung der mit Gründen versehenen Entscheidung oder des 
Beschlusses an die Betheiligten. 

Nur in denjenigen Angelegenheiten, auf welche der §. 21 der 
Reichsgewerbeordnung vom 21. Juni 1869 Anwendung findet, 
muß die Verkündigung der Entscheidung oder des Beschlusses 
stets in öffentlicher Sitzung erfolgen. Erscheint in derartigen 
Sachen die Aussetzung der Entscheidung oder des Beschlusses
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nothwendig, ſo erfolgt die Verkündigung in einer weiteren Sitzung, 
welche solert anzuberaumen und den Parteien bekannt zu 
machen ist. 

Urschriften und Ausfertigungen. 

§. 15. Alle Entscheidungen, Bescheide, Beschlüsse und Ver¬ 
fügungen, welche von der Behörde als Kollegium erlassen werden, 
sind in der Ausfertigung mit der die Behörde bezeichnenden 
Unterschrift (Der Kreisausschuß des Kreises N. N., Der Stadt¬ 
ausschuß des Stadtkreises N. N., Der Magistrat) zu versehen 
und von dem Vorsitzenden zu vollziehen. Bei Bescheiden und 
Verfügungen, welche von dem Vorsitzenden erlassen werden und 
gegen welche das Gesetz ausdrücklich den Antrag auf mündliche 
Verhandlung oder auf Kollegialbeschluß zuläßt (§§. 60, 64 Abs. 3, 
111 Abs. 3, 117 Abs. 3 des Landesverwaltungsgesetzes), lautet 
die Unterschrift: 

Namens des Kreisausschusses. 
Der Vorsitzende. 

Die Urschriften der von dem Kollegium erlassenen Entschei¬ 
dungen, Bescheide und Beschlüsse sind von dem Vorsitzenden und 
wenigstens zwei Mitgliedern zu vollziehen. 

Die Ausfertigungen der im Verwaltungsstreitverfahren er¬ 
gangenen Entscheidungen sind mit der Ueberschrift: 

„Im Namen des Königs“ 
und mit dem Siegel der Behörde — für die Kreis= und Stadt¬ 
ausschüfse Kreusülcher Adler mit einer die Behörde bezeichnenden 
Umschrift, für den Magistrat das Magistratssiegel — zu versehen. 
Dieselben müssen im Eingange den Sitzungstag, an welchem die 
Entscheidung getroffen worden ist, und die Mitglieder der Be¬ 
küree welche an der Abstimmung theilgenommen haben, ersehen 
lassen. 

Bezüglich der Urkunden über Rechtsgeschäfte und der Voll¬ 
machten eines Kreisverbandes bewendet es bei der Vorschrift des 
§. 137 Abs. 3 der Kreisordnung. 

§. 16. Die gemäß Ss. 64 Abs. 4, 67, 86 Abs. 4, 111 Abs. 2, 
117 Abs. 3, 122 Abs. 2 des Landesverwaltungsgesetzes zu er¬ 
theilende Belehrung über die Rechtsmittel ist stets am Schlufse 
der betreffenden Bescheide und Verfügungen und zwar, falls in 
denselben der dispositive Inhalt von der Begründung geschieden 
ist, am Schlusse der Gründe in einer thunlichst in die Augen 
fallenden äußeren Form zu ertheilen.
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Zuſtellungen. 

§. 17. Alle Namens des Kreisausſchuſſes zu bewirkenden 
Zustellungen erfolgen durch die eigenen Beamten desselben oder 
durch die demselben nachgeordneten Behörden (städtische Polizei¬ 
verwaltungen, Amtsvorsteher, Gemeindevorsteher, Gutsvorsteher) 
oder durch die Post. Im Uebrigen finden auf diese Zustellungen 
die Vorschriften des Nachtrags zu dem Regulative für den Ge¬ 
schäftsgang bei dem Oberverwaltungsgerichte vom 22. September 
1881 (M.Bl. f. d. innere Verw. 1882. S. 42), mit der Maßgabe, 
daß die Zustellungsurkunde durch eine beglaubigte Empfangs¬ 
bescheinigung der zur Annahme legitimirten Person ersetzt werden 
kann, sinngemäße Anwendung. 

Einreichung der Akten an die höhere Instanz. 

§. 16. Bei der Einreichung der Akten an die höhere Instanz 
ist auf Vollständigkeit des einzufendenden Materials an Vorakten 
u. dergl. Bedacht zu nehmen und außerdem Folgendes zu beachten. 

1. Die Akten sind zu foliiren, mit einem vorzuheftenden 
vollständigen Inhaltsverzeichnisse zu versehen und mittelst be¬ 
sonderen Begleitberichtes einzureichen, in welchem auf die Akten¬ 
folien der angefochtenen Entscheidung oder des angefochtenen 
Beschlusses, der in der höheren Instanz gewechselten Erklärungen 
und der von den Betheiligten ausgestellten Vollmachten zu ver¬ 
weisen ist. 

2. In diesem Berichte sind kurz ersichtlich zu machen: 
a) die Art des Verfahrens und die Bezeichnung des Rechts¬ 

mittels (Beschwerde, Berufung, Revision); 
b) Name, Stand und Wohnort der Betheiligten und die Be¬ 

zeichnung desjenigen, der das Rechtsmittel eingelegt hat; 
Jc) der Gegenstand des Verfahrens; 
d) n Verwaltungsstreitverfahren der Werth des Streitgegen¬ 

andes. 

8 19. Wenn gemäß §. 82 des Landesverwaltungsgesetzes 
aus Gründen des öffentlichen Interesses gegen die Entscheivung 
des Kreisausschusses von dem Vorsitzenden Berufung eingelegt ist, 
so hat derselbe hiervon sofort dem Regierungspräsidenten, zum 
Zwecke der Bestellung eines Kommissars für die Verhandlung 
wurtem Bezirksausschusse gemäß §. 84 a. a. O., Anzeige zu 
machen. 

Wenn gemäß F§. 92 (§. 74 Abs. 2) a. a. O. ein besonderer 
Kommissar des Regierungspräsidenten zur Wahrnehmung des
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öffentlichen Intereſſes an der mündlichen Verhandlung in zweiter 
Inſtanz vor dem Bezirksausſchuſſe Theil genommen hat und dem— 
nächſt gegen die ergangene Entſcheidung Seitens einer Partei 
das Rechtsmittel der Reviſion eingelegt wird, ſo hat der Kreis¬ 
ausſchuß hiervon dem Regierungspräſidenten Anzeige zu machen 
und zwar gleichzeitig mit der Einforderung der Gegenerklärung 
auf die Anmeldungs= und Rechtfertigungsschrift. Abschrift dieser 
Schriftsätze ist dem Regierungspräsidenten auf Verlangen mit¬ 
zutheilen. 

Kosten. 

§. 20. Die Einziehung der Kosten und baaren Auslagen 
des Verfahrens gemäß §§. 108, 124, 157 Nr. 2 a. a. O., 922 
der Reichsgewerbeordnung, erfolgt nach Maßgabe der hierüber 
besonders ergehenden Bestimmungen. 

Die Festsetzung der einer Partei im Verwaltungsstreit¬ 
verfahren zu erstattenden baaren Auslagen gemäß §. 108 des 
Landesverwaltungsgesetzes erfolgt ausf Antrag der Partei, erforder¬ 
lichen Falles nach Anhörung des Gegners. 

Geschäftskontrolbücher. 

§. 21. Die Einrichtung der erforderlichen Geschäftskontrol¬ 
bücher bleibt bis auf Weiteres der Bestimmung des Regierungs¬ 
präsidenten, für den Stadtausschuß zu Berlin der des Ober¬ 
präsidenten überlassen. 

Geschäftsjahr, Jahresbericht. 

§. 22. Das Geschäftsjahr der Kreisausschüsse ist das 
Kalenderjahr. 

Am Jahresschlusse hat der Vorsitzende dem Regierungs¬ 
präsidenten (für den Stadtkreis Berlin dem Oberpräsidenten) eine 
Uebersicht der vorgekommenen Geschäfte berichtlich einzureichen. 
In der Uebersicht ist die Zahl der im Laufe des Jahres abge¬ 
haltenen Sitzungen, die Zahl der anhängig gemachten, erledigten 
und unerledigt gebliebenen im Verwaltungsstreitverfahren und im 
Beschlußverfahren verhandelten Sachen (5. 1b, §. 2 des Regula¬ 
tivs), beide Sachen getrennt und nach Materien geordnet, ferner 
die Zahl der in diesen Sachen zusammen abgehaltenen Termine 
überhaupt, sowie diejenigen Termine, in denen mündliche Ver¬ 
gendlung stattgefunden hat. anzugeben. Die Bestimmung eines 
Formulars für diese Uebersicht bleibt vorbehalten. In den Be¬ 
richt sind die gutachtlichen Bemerkungen aufzunehmen, zu denen
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die bei Handhabung der materiellen und formellen Bestimmungen 
der einschlagenden gletgebung und des gegenwärtigen Regulatios 
gemachten Erfahrungen Anlaß bieten. 

Berlin, den 28. Februar 1884. 

Der Minister des Innern. 

v. Puttkamer. 

XXII. Verzeichniß 

der Stadtkreise und der Städte mit mehr als 100000 Ein¬ 
wohnern in den Landkreisen der Provinzen GEstpreutzen, West¬ 

preuhen, Grandenburg, Pommern, Ichlesten und Sachsen. 

a. Stadtkreise: 

Berlin, Brandenburg, Breslau, Charlottenburg, Danzig, Elbing, 
Erfurt, Frankfurt al O., Görlitz, Halle a S., Königsberg, Liegnitz, 
Magdeburg, Potsdam, Stettin, Stralsund. 

b. Städte mit mehr als 10000 Einwohnern: 

Anklam, Aschersleben, Beuthen, Braunsberg, Brieg, Bunzlau, 
Burg bei Magdeburg, Cöslin, Colberg, Cottbus, Cüstrin, Dirschau, 
Eberswalde, Eilenburg, Eisleben, Forst, Fürstenwalde, Glatz, 
Gleiwitz, Glogau, Grabow a' O., Graudenz, Greifswald, Grünberg, 
Guben, Halberstadt, Hirschberg, Jauer, Insterburg, Kattowitz, 
Königshütte, Landsberg a W., Langensalza, Lauban, Leobschütz, 
Luckenwalde, Memel, Merseburg, Mühlhausen i. Th., Naumburg, 
Neiße, Neu=Ruppin, Neustadt, Nordhausen, Oppeln, Prenzlau, 
Quedlinburg, Rathenow, Ratibor, Sagan, Schönebeck, Schweidnitz, 
Sommerfeld, Sorau, Spandau, Spremberg, Stargard, Staßfurt, 
Stendal, Stolp, Striegau, Thorn, Tilsit, Waldenburg, Weißenfels, 
Wittenberg, Zeitz. 

Berw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 33



Chronologiſches Verzeichniß 
der in ZBezug genommenen Gesetze, Verordnungen, Aller¬ 
höchsten Grdres u. a. mit Angabe der Seiten, auf melchen 
die Lezugnahme bezw. der Abdruck derselben sich befindet. 

(Die im Zuständigkeitsgesetze erwähnten Gesetze 2c. sind nur soweit 
aufgenommen, als sie die Kreisordnungsprovinzen betreffen.) 

Allgemeines Landrecht. — S. 165, 167, 188, 261, 287, 288, 331, 
343, 355, 391, 392, 393. 

abgedruckt II. Theil, Tit. 14 §. 79 auf Seite 165. 
Allgemeine Gerichtsordnung. — S. 473; Anhong. — S. 261. 
Reichsverfassung, Art. 3. — S. 173. 

Deutsches Errafgesetzhuch — 8§§. 28, 29 S. 76; 8§§. 38, 39 S. 171; 

S. 367 no. 5 S. 79. 
Deutsches Handelsgesetztuch — S. 161, 450. 
Deutsches Gerichtsverfassungsgesetz. — S. 39 ff., 94, 189, 221. 

Einführungsgesetz zu demselben. — S. 64. 
Deutsche Strafprozeßordnung. — S. 171, 172, 189, 190. 
Deutsche Civilprozeßordnung. — S. 37 ff., 448 ff., 473. 

abgedruckt: 
41—44, 47 auf S. 34. 

. 109 Abs. 2 auf S. 61. 
§. 165—170 auf S. 442, 443. 

*r 182—184 auf S. 445. 
198—200 u. 226 S. 27. 28. 

. 341, 344—355 auf S. 42—46. 
FS. 541—546, 549, 554 auf S. 53—56. 
S. 678, 679, 681 u. 682 auf S. 452. 
§. 688, 689 auf S. 454, 455. 
709 auf S. 447. 
718, 719 auf S. 457, 458. 
740—712 auf S. 462. 
Einführungsgesetz zu demselben. — S. 185, 251, 262. 
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1808, 26. Dezember, Verordnung wegen verbeſſerter Einrichtung 
der Provinzial=, Polizei= und Finanzbehörden. — S. 465. 

1811, 28. März, Verordnung über die Einrichtung der Amts¬ 
blätter. — S. 388. 

— 15. November, Gesetz wegen des Wasserstaues bei Mühlen 
und Verschaffung von Vorfluth. — S. 285, 286, 287, 288, 289. 

1815, 30. April, Verordnung wegen verbesserter Einrichtung der 
Provinzialbehörden. — S. 4. 

1817, 23. Oktober, Instruktion zur Geschäftsführung der Regierun¬ 
gen in den Königl. Preuß. Staaten. — S. 11, 476 ff. 

1822, 7. März, Stempelgesetz. — S. 387. 
— 11. Juli, Gesetz, betr. die Heranziehung der Staatsdiener zu 

Gemeindelasten. — S. 163. 
— 18. September, Reglement über die Einrichtung der Ver¬ 

waltungsbehörden. — S. 21. 
1825, 31. Dezember, Kabinetsordre, betr. Abänderung der Organi¬ 

sation der Prov. Verwaltungsbehörden. — S 7, 465, 475 ff. 
1831, 25. Januar, Kabinetsordre, betr. die Erwerbung von Ritter¬ 

gütern durch Dorfgemeinden oder deren Mitglieder. — S. 261. 
1838, 8 Juni, Verordnung, betr. die Kommunikations-Abgaben. 

— S. 412. 
— 3. November, Gesetz über die Eisenbahn=Unternehmungen. — 

S. 330, 331. 
1839, 13. Juli, Kabinetsordre, betr. die rücksichtlich der Uebernahme 

von Nebenämtern durch Staatsbeamte zu beobachtenden Be¬ 
stimmungen. — S. 94. 

1840, 6. Juni, Sigmaringisches Gesetz über die Theilnahme an 
den Straßenbaukosten. — S. 414. 

1841, 30. Juni, Gesetz über die Versicherungs=Gesellschaften der 
Prov. Schlesien zur Vergütung der durch die Rindviehseuche 
veranlaßten Verluste. — S. 409. 

1842, 11. Mai, Gesetz über die Zulässigkeit des Rechtsweges in 
Beziehung auf polizeiliche Verfügungen. — S. 72, 74, 279; 

abgedruckt S. 342, 343. 
— 31. Dezember, Gesetz über die Aufnahme neu anziehender 

Personen. — S. 171. 
1843, 28. Februar, Gesetz über die Benutzung der Privatflüsse. — 

S. 285, 286, 289, 290. 
1844, 24. Januar, Verordnung über Festsetzung und Ersatz der 

Defekte. — S. 185, 220, 251, 262. 
1845, 3. Januar, Gesetz, betr. die Zertheilung von Grundstücken 

und die Gründung neuer Ansiedelungen. — S. 175. 
— 17. Januar, allgem. Gewerbeordnung. — S. 319. 

33*
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18 W Januar, Entschädigungsgesetz zur Gewerbeordnung. — 

1846, 23. Januar, Gesetz, betr. das für Entwässerungsanlagen ein¬ 
zuführende Aufgebots= und Präklusionsverfahren. — S. 286, 289. 

— 17. Juli, Verordnung, betr. feuer= und baupolizzeiliche Vor¬ 
schriften. — S. 324. 

— 21. Dezember, Gesetz, betr. die bei dem Bau von Eisenbahnen 
bessösice andarbeiter. — S. 324. 

7. April, Königl. Botschaft. — S. 408. 
1846. 38. Januar, Gesetz über das Deichwesen. — S. 301. 
1849. 9. Februar, Abänderung der Gewerbeordnung. — S. 316. 
155, !—* Gesetz zum Schutz der persönlichen Freiheit. — 

— 11. Mär z, Gesetz über die Polizeiverwaltung. — S. 59, 79, 
81, 82, 88 189; abgedruckt S. 344—348. 

1851, 1. Mai. Gesetz über die Klassen= und Einkommensteuer. — 
S. 24, 158, 161, 401. 

— 7. Mai, Gesetz, betr. Dienstvergehen der Richter — S. 17. 
— 10. Mai, Gesetz, betr. den Ansatz und * Erhebung der 

Gerichtskosten. — S. 59. 
— 11. Mai, Gesetz über die Kriegsleistungen. — S. 214. 
— 20. Juni, Hannoversches Chau ebaugeer. — S. 415. 
1852, 7. Januar, Verordnung über die Organisation der Ver¬ 

waltungsbe örden der Hohenzollernschen Vende. — S. 5. 
— 14. Mai, Gesetz über die vorläufige Straffestsetzung wegen 

Uebertretungen. — S. 190, 
— 21. Juli, Gesetz, betr. Sd Linorvergehen der nichtrichterlichen 

Beamten. — S. 9, 20, 24, 86, 122, 129, 130, 191, 253, 264. 
1853, 9. Mai, Gesetz, betr. Erleichterung des Lootsenzwangs. — 

S. 80 
— 11. Mai, Gesetz, betr. die Anwendung d der Vorfluthgesetze auf 

unterirdische Wasserleitungen. — S. 286 , 289. 
— 30. Mai, Städteordnung. — S. 94, 133, 255, 358, 389, 416. 
— 31. Mai, Gesetz, betr. die Verfassung der Städte in Neuvor¬ 

pommern und Rügen. — S. 134. 
1854, 13. Februar, Gesetz, betr. die Konflikte bei gerichtl. Ver¬ 

fol gungen wegen Amts= und Diensthandlungen. — S. 64. 
18896 *5 ärz, Abänderung des Gesetzes über die Dienstvergehen 

der Richter. — S. 17. 
— 35 Ar¬ Landgemeinde=Ordnung. — S. 355, 356, 357, 368, 

3 
1868, 51. Mai, Gesetz über das Abdeckereigewerbe. — S. 319. 
1861, 21. Mai, Gesetz, betr. die anderweite Regelung der Grund¬ 

steuer. — S. 163, 189.
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1861. 21. Mai, Gesetz, betr. die Einführung einer allgem. Gebäude¬ 
steuer. — S. 163, 199, 349, 351. 

— 24. Mai, Gesetz, betr. die Erweiterung des Rechtswegs. — 
S. 165, 271, 331; abgedruckt §§. 9 u. 10 auf S. 165. 

— 19. Juli, Gesetz, betr. einige Abänderungen des Gewerbesteuer¬ 
esetzes v. 30. Mai 1820. — S. 352. 

1862, 2. Oktober, Nassauisches Gesetz, betr. die Erbauung chaufsirter 
Verbindungsstraßen. — S. 415. « 

1865, 24. Juni, Berggeſetz. — S. 308, 327. 
— 27. Dezember, Holsteinsches Patent, betr. Nebenlandstraßen 

und Nebenwege. — S. 414. 
1867, 7. Februar, Gesetz, betr. die definitive Untervertheilung und 

Erhebung der Grundsteuer. — S. 392. 
— 9. Februar, Vorfluthsgesetz für Neuvorpommern und Rügen. 

— S. 284, 285, 286, 287, 288, 289. 
— 6. Mai, Verordnung, betr. die Form der Diensteide. — S. 169, 

187, 387, 394. 
— 20. September, Verordnung über die Polizeiverwaltung in 

den neuerworbenen Landestheilen. — S. 79, 81, 82, 83. 
— 23. September, Allerh. Ordre, betr. Kommunalsteuer=Privilegien 

der Beamten. — S. 164. 
— 26. September, Verordnung, betr. die Kreisverfassung im 

Reg.=Bezirk Wiesbaden. — S. 416. 
1868, 7. März, Gesetz, betr. die Ueberweisung von 500000 Thalern 

an den provinzialständischen Verband der Provinz Hannover. 
— S. 407, 409, 410, 411, 414. 

— 18. März, Gesetz, betr. die Errichtung öffentlicher Schlacht¬ 
häuser. — S. 318. 

— 25. Juni, Bundesgesetz, betr. die Quartierleistung für die be¬ 
waffnete Macht während des Friedenszustandes. — S. 274, 275. 

1869, 6. Mai, Gesetz, betr. die Befähigung für den höheren Ver¬ 
waltungsdienst. — S. 197. 

— 21. Juni, Gesetz, betr. die Beschlagnahme des Arbeits= und 
Dienstlohnes. — S. 464. 

– 21, Juni, Reichsgewerbeordnung. — S. 39, 57. 86, 301, 303, 
—317. 

1870, 7. Januar, Lauenburgisches Gesetz, betr. die Polizeiver¬ 
waltung. — S. 79, 81, 82, 83. 

— 24. Februar, Gesetz, betr die Handelskammern. — S. 320. 
— I1. Juni, Reichsgesetz, betr. die Bundes= und Staatsangehörigkeit. 

— S. 173, 329. 
— 6. Juni, Reichsgesetz über den Unterstützungswohnsitz. — 

S. 32, 87, 268.
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1871, 8. März, Geſetz, betr. die Ausführung des Reichsgeſetzes 
über den Unterstützungswohnsitz. — S. 48, 58, 87, 268, 269, 
270, 357. 

— 21. Dezember, Reichs=Rayongesetz. — S. 328. 
1872, 11. März, Gesetz, betr. Dotirung des kommunalen Verbandes 

des Reg.=Bez. Wiesbaden. — 411, 414. 
— 27. März, Pensionsgesetz. — S. 85. 
— 2. April, Hohenzollernsche Amts= und Landesordnung. — S. 18. 
— 26. April, Gesetz, betr. die Marktstandsgelder. — S. 318. 
— 17. Dezember, Gesetz über das Abdeckereigewerbe. — S. 319. 
1873, 10. März, Instruktion, betr. Zusammensetzung des Kreis¬ 

tags. — S. 163, 198, 392, 397, 424; abgedruckt S. 348—379. 
— 23. März, Gesetz, betr. Jadegebiet. — S. 404. 
— 24. März, Gesetz, betr. die Tagegelder und Reisekosten der 

Staatsbeamten. — S. 18. 
— 31. März, Reichsbeamtengesetz. — S. 164. 
— 30. April, Dotationsgesetz. — S. 117, 194; abgedruckt 

S. 380, 381. 
— 25. Mai, Reichs=Eigenthumsgesetz. — S. 163. 
— 25. Mai, Gesetz, betr. die Abänderung des Gesetzes vom 

1. Mai 1851 über die Klassen= und Einkommensteuer. — S. 24, 
158, 161, 403. 

— 10. Juni, Cirkular, betr. Kosten der Amtsverwaltung. — 
S. 180, 193, 194; abgedruckt S. 382, 383. 

— 18. Juni, Instruktion, betr. die Bildung der Amtsbezirke, die 
Amtsvorsteher u. a. — S. 177; abgedruckt S. 384—389 
und Cirkular. — S. 389. 

— 16. August, Reglement über die Anwendung der Königlichen 
Wappen. — S. 438. 

— 20. September, Cirkular und Instruktion zur Ausführung der 
drei ersten Abschnitte des 2. Titels der Kreisordnung. — 
S. 166; abgedruckt S. 389—400. 

— 8 Dezember, Cirkular, betr. Bildung der Amtsausschüsse. — 
. 181. 

1874, 8. März, Personenstandsgesetz. — S. 329. 
— 7. Mai, Reichspreßgesetz. — S 311. 
— 30. Mai, Fischereigesetz. — S. 77, 302. 
— 10. Juni, Cirkular, betr. die Vertheilung der Kreisabgaben. 

— S. 158; abgedruckt S. 401—404. 
— 10. Juni, Gesetz, betr. die Betheiligung der Staatsbeamten 

bei der Gründung und Verwaltung von Aktien=, Kommandit¬ 
und Bergwerks=Gesellschaften. — S. 94. 

— 11. Juni, Gesetz über die Enteignung von Grundeigenthum. 
— S. 327, 328.
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1875, 4. Januar, Bahnpolizeireglement. — S. 79. 
— 6. Februar, Reichs=Personenstandsgesetz. — S. 329. 
— 13. Februar, Gesetz über die Naturalleistungen für die be¬ 

waffnete Macht im Frieden. — S. 274. 
— 16. Juni, Gesetz, betr. einige Abänderungen der Vorschriften 

für die Veranlagung der Klassensteuer. — S. 330. 
— 28. Juni, Gesetz, betr. Abänderung des Gesetzes über Tage¬ 

gelder und Reisekosten der Staatsbeamten. — S. 18. 
— 2. Juli, Gesetz, betr. die Anlegung und Veränderung von 

Straßen und Plätzen. — S. 325. 
— 5. Juli, Vormundschaftsordnung. S. 453. 
— 6. Juli, Gesetz, betr. Schutzwaldungen und Waldgenossen¬= 

schaften. — S. 223. 
— 8. Juli, Gesetz, betr. Ausführung der §#§. 5 und 6 des Dotations¬ 

gesetzes. — S. 118, 422, 433; abgedruckt S. 404—421. 
— 6. November, Allerh. Ordre, betr. den Rang der Mitglieder 

des Oberverwaltungsgerichts. — S. 94. 
1876, Appit, Reichsgeſetz über die eingeschriebenen Hülfskassen. 

— 15. April, Verordnung, betr. Tagegelder und Reisekosten der 
Staatsbeamten. — S. 18. 

— 1. Mai, Cirkular, betr. die Wahlen zur Ergänzung der Kreis¬ 
tage. — S. 198; abgedruckt S. 423—425. 

— 18. Juni, Gesetz, betr. die Einführung der Kreisordnung in 
die Grafschaften Wernigerode und Stolberg. — S. 232; ab¬ 
gedruckt S. 425, 426. 

— 21. Juli, Cirkular, betr. die Wahl der Kreistagsabgeordneten. 
— S. 198; abgedruckt S. 427—431. 

— 26. Juli, Gesetz, betr. die Zuständigkeit der Verwaltungs¬ 
behörden und Verwaltungsgerichtsbehörden. — S. 87, 332. 

— 28. Juli, Gesetz, betr. den Austritt aus den Synagogen¬ 
gemeinden. — S. 276. 

— 14. August, Gesetz, betr. die Verwaltung der den Gemeinden 
und öffentlichen Anstalten gehörigen Holzungen. — S. 26. 

— 25. August, Gesetz, betr. Grundstückstheilung und Gründung 
neuer Ansiedelungen. — S. 325. 

— 28. August, Gesetz, betr. die Gesprächssprache. — S. 37. 
— 8. November, Cirkular und Tarif für die Berechnung der 

Kosten in streitigen Verwaltungssachen S. 482. 
1877, 20. Januar, Allerh. Ordre, betr. Titel der Provinzial¬ 

beamten. — S. 128. 
— 27. Jannar, Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz. 

— S. 64.
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1877, 12. März, Gesetz, betr. Veranlagung der Grundsteuer, der 
Klassen= und Einkommensteuer. — S. 163. 

— 19. März, Gesetz, betr. die Theilung der Provinz Preußen. 
— S. 110; abgedruckt S. 432, 433. 

— 5. Sevtember, Gesetz, betr. den Uebergang der Verwaltung 
der Angelegenheiten der evangelischen Landeskirche auf den 
Evangelischen Oberkirchenrath und die Konsistorien S. 11. 

— 12. September, Verordnung, betr. die Vertheilung der Jahres¬ 
renten der Dotation — abgedruckt S. 422. 

1878, 30. Januar, Regulativ für den Geschäftsgang bei dem Ober¬ 
verwaltungsgericht. — S. 98; abgedruckt S. 434—441. 

— 13. Februar, Gesetz, betr. die bischöfliche Vermögensverwaltung. 
— S. 78. 

— 22. März, Cirkular, betr. Verwaltungsgericht. — S. 412. 
— 2. April, Bestätigung des Regulativs vom 30. Januar 1878. 

S. 434 
— 24. April, Ausführungsgesetz zum deutschen Gerichtsverfassungs¬ 

esetz. — S. 18, 25, 94, 172, 189. 
— 8 Hun, Bekanntmachung, betr. Aenderung des Bahnpolizei¬ 

reglements. — S. 79. 
— 18. Juni, Reichs=Gerichtskostengesetz. — S. 57, 59. 
— 30. Juni, Reichs=Gebührenordnung für Zeugen und Sach¬ 

verständige. — S. 58; abgedruckt S. 489—492. 
1879, 4. März, Gesetz, betr. die Zwangsvollstreckung in Immobilien. 

— S. 463, 466. 
— 10. März, Ausführungsgesetz zum deutschen Gerichtskostengesetz. 

— S. 60; abgedruckt F§. 30 auf S. 60. 
— 11. März, Gesetz, betr. die Befähigung für den höheren Ver¬ 

waltungsdienst. — S. 94, 197. 
— 14. März, Hinterlegungsordnung. — S. 460. 
— 24. März, Ausführungsgesetz zur deutschen Civilprozeßordnung. 

— S. 446, 460, 463; abgedruckt §. 16 auf S. 461, §. 17 
auf S. 463. 

— 1. April. Gesetz, betr. die Wassergenossenschaften. — S. 27, 
294, 299, 331. 

— 9. April, Gesetz, betr. Abänderung der Bestimmungen der 
Disciplinargesetze. — S. 9. 

— 7. Juli, Reichs=Gebührenordnung für Rechtsanwälte. — S. 57. 
— 28. Juli, Allerh. Erlaß betr. den Rang der Senatspräsidenten 

des Oberverwaltungsgerichts. — S. 94. 
— 1. August, Gesetz, betr. die Kompetenzkonflikte. — S. 63. 
— 7. September, Verordnung, betr. das Verwaltungszwong ⸗ 

verfahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen. — S. 32, 76; 
abgedruckt S. 446—468.
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1879, 1. November, Cirkular, betr. richtige Form und Inhalt von 
Kreistagsbeschlüssen. — S. 160; abgedruckt S. 469—474. 

1880, 18. Februar, Gesetz, betr. das Verfahren in Auseinander¬ 
setzungsangelegenheiten. — S. 10, 177. 

— 26. Juli, Gesetz über die Organisation der allgemeinen Landes¬ 
verwaltung. — S. 3, 85, 90, 190, 222, 225, 227. 

— 16. August, Geses, über die Generalkommissionen. — S. 10. 
1881, 18. Januar, Gesetz, betr. die Aufhebung der kommunal= 

ständischen Verbände in der Provinz Pommern. — S. 141. 
— 19. Januar, Gesetz, betr. die Aufhebung des kommunal= 

ständischen Verbandes der Neumark. — S. 141. 
— 26. Januar, Verordnung, betr. die zuständigen Behörden für 

Berlin. — S. 22; abgedruckt S. 22. 
— 9. März, Gesetz, betr. die öffentlichen Schlachthäuser. — S. 319. 
— 12. März, Viehseuchengesetz. — S. 77. 
— 14. März, Gesetz, betr. gemeinschaftliche Holzungen. — S. 228. 
— 11. April, Allerh. Erlaß, betr. den Rang der Oberpräsidial¬ 

räthe. — S. 7. 
— 14. April, Cirkular, betr. die Erledigung der Geschäfte der 

aufgehobenen Reg.=Abth. des Innern. — S. 11. 
— 29. Juni, Novelle zum Reichs=Gerichtskostengesetz. — S. 57. 
— 18. Juli, Novelle zur Reichs=Gewerbeordnung. — S. 316, 317. 
— 22. September, Nachtrag zum Oberverwaltungsgerichts=Geschäfts¬ 

regulativ, betr. die Zustellungen im Verwaltungsstreitverfahren. 
— S. 496, 503, 511; abgedruckt S. 441—446. 

1883, 26 März, Gesetz, betr. die Aufhebung der beiden untersten 
Stufen der Klassensteuer. — S. 158. 

— 23. April, Gesetz, betr. den Erlaß polizeilicher Strafverfügungen 
wegen Uebertretungen. — S. 190. 

— 23. Mai, Gesetz, betr. die Befähigung für den höheren Ver¬ 
waltungsdienst. — S. 197. 

— 15. SZumt. Geset, betr. die Krankenversicherung der Arbeiter. 
— S. 323. 

— I1. Juli, Novelle zur Gewerbeordnung. — S. 308, 311. 
— 20. August, Gesetz, betr. die Befugnisse der Strombauver= 

waltung gegenüber den Uferbesitzern an öffentlichen Flüssen. 
– 301. 

— 24. Dezember, Reichsgesetz, betr. Gebührenfreiheit in dem Ver⸗ 
fahren vor dem Neichsgeliche — S. 59. 

— 31. Dezember, Verordnung zur Ausführung der Novelle zur 
Gewerbeordnung. — S. 310; abgedruckt S. 313—315. 

1884, 9. Februar, Cirkular, betr. Aenderungen zur Geschäfts¬ 
führung der Regierungen. — S. 11 ff.; abgedruckt S. 475 
bis 481.
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Februar, Cirkular und Tarif für die Berechnung des 
Kostenpauschquantums im Verwaltungsstreitverfahren. — S.58; 
abgedruckt S. 481—488. 

— 23. Februar, 
S. 30; abgedruckt S. 492—497. 

— 28. Februar, Geschäftsregulativ für die Bezirksausschüsse. — 
S. 30; abgedruckt S. 498—505. 

— 28. Frbruer. Geschäftsregulativ für die Kreisausschüsse. — 
; abgedruckt S. 505—513. S. 30 

Verzeichniß 

Geschäftsregulativ für die Provinzialräthe — 

der sonstigen, in Zezug genommenen Ministerial-Erlasse, 
Cirkulare, Regulative u. dal. 

1833, 
1840. 
1864, 

18590. 
1868. 
1871. 

1872,. 
1873, 

1874, 

14. November 
5. Mai 
17. April 
8. August 
14. April 

8. September Z 
12. April 
3. September Z 
30. Dezember 
25. Mai 
7. Juli 
28. September. 
31. Oktober 
24. November 157, 
18. Dezember 
7. Februar. 
11. März. 
14. März. 

Seite 

383 
400 
473 
44 
357 
229 
171 
171 
161 
162 
219 
162 

160, 470 
208 
181 
179 
157 
188 

1874, 17. März. 

  

!6 60
5 

1
 

20. März 
3. April 
29. Mai 
31. Mai 
8. Juni 
13. Juni. 
15. Juni. 
4. Juli 
14. Juli 
30. September v 
9. Oktober 
1. Oktober 
29. Oktober 
12. Dezember 

b 31. Januar 
3. Februar 
19. Februar#. 

*180, 

177, 

193, 

160, 

Seirte 
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191 
180 
216 
179 
161 
191 
186 
193 
197 
162 
184 
224 
197 
196 
159 
191 
470
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Seite 

1875, 25. Februur. 162 179, 1. November 219, 
— 22. März. 229, 472 — 2. November 
— 21. Juli 4372 1880, 16. Februnrr 
— 11. August 1560, 470 — 26. März 193, 
— 15. September. 188 — 26. Mai 32, 60, 
— 10 November 41 — 4. August 
— I17. Dezember 224 — 4. Dezember 

1876, 15. April 193 — 22. Dezember 
— 14. Juni — 10. Februar? 

1877, 1. März. 41 — 3. März 
— 24. März. 188 — 9. März .. 
—7.November 56 — 256. März. 151, 

1878, 8. Januar 472 — I7. April .. 
— 23. März. 193 — 6. Mai 
— 20. Mü 41 — 16. Juli. 
— 8. September 472 1882, 25. März. 
— 2. November 472 — I17. April. 
— 4. November 180 — 12. Juni 
— V. November 124, 223 — 19. Juli 
— I17. Dezember 187 1883, 28. Februar. 

1879, 31. Januar 162 — 8. Juni 
— 6. Februar 164 — 9. Juli 
— 26. Februar. 162 — 16. August 
— 6b. Juni . . . 161 — 2. November 
— 15. September 467 — 20. Dezember 
— 18. September 171, 189 — 29. Dezember   
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229 
159 
160 
226 
483 
223 
162 
193 
475 
193 
193 
187 

277 
475 
36 

210 
77 
40 
77 
25 

190 
190 
229 
216 
18 
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Sachregister. 

A. 
Aachen, Regierungs=Abtheilung für 

Kirchen= und Schulsachen 12. 
Ab#rerung von Bestimmungen der 

Provinzialordnung 108. 104; 
der Ortsverfassung 260, von Innungs= 

statuten 316. 
Abdeckereianlage 308. 
Abdeckereigewerbe 319. 
Abfassung der Kreistagsprotokolle 218, 

von Petitionen und Eingaben des 
Kreistages 219. 

Abgaben, welche der Beitreibung im 
Berwaltungszwangsverfahren un¬ 
terliegen 447; — Befreiung 165; 
s. a. Provinzial=, Kreis=, Gemeinde¬ 
und Amtsabgaben. 

Abgeordnete, s. Provinziallandtag und 
Kreistag. 

Ablehnung unbesoldeter Aemter im 
Kreise 156, in der Gemeinde=Ver¬ 
waltung oder=Bertretung 217. 258, 
des Gemeindevorsteher= u. Schöffen¬ 
amtes 168, von Gerichtspersonen 
im Berwaltungsstreiwerfahren 32, 
38. 

blösang von Gewerbeberechtigungen 
319. 

Abstimmung des Amtsausschusses 183, 
184, Bezirksausschusses 17, 500, 
Kreisausschusses 21. 225, 508, Kreis¬ 
tags 218, Oberverwaltungsgerichts 
97, 436, Provinzialausschusses 122, 
Provinziallandtages 115, Provin= 
zialraths 10, Stadtausſchuſſes 20, 
235, bei Wahl der Kreistagsabge¬ 
ordneten 202, 360. 

äusschltetzung betheiligter Mitglieder 
64, 123.   

Abwesentert, häufige, vom Wohnort 
, 168. 

Abzeichen der Amtsvorsteher 87. 
Ackerbauschulen, Uebertragung der 

Verwaltung auf die Provinzial¬ 
verbände 410. 

Aerzte, Zurücknahme der Approbation 
318, nicht pfändbare Sachen 456. 

Mgenten. Zurücknahme der Konzession 
13. 

Nichpfähle 294, 297. 
Akklamation bei Wahlen auf dem 

Kreistag 249, auf dem Provinzial¬ 
landtage 146. 

Akten als Grundlagen der Beschluß¬ 
fassung 68. 

Aktiengesellschaften, Kreisabgaben¬ 
pflicht 161, 162, — als Gutsvor¬ 
steher 172. Zugehörigkeit zu den 
Wahlverbänden 199. 200, Stell¬ 
vertretung bei den Wahlen 208. 

Alimentenforderungen, nicht pfänd¬ 
bar 463. 

Alter, s. Lebensalter. 
Amortisation von Schuldverschrei¬ 

bungen 473. 
Amtmänner in Westfalen, s. Gemeinde¬ 

vorsteher. 
Amtsabgaben 194. 
Amts#angehörige 186, 384. 
Amtsanuwaltschaft, Beauftragung der 

Gemeindevorsteher 171. 
Amtsansschuß, Organ der Amtsver¬ 

waltung 180, 391; Bildung 180; 
fllt in Amtsbezirken, aus einem 
Gutsbezirk bestehend, fort 181; 
Boriitz 188; Beschlußfähigkeit 184; 
Befugnisse 183 ff.; beschließt auf 
Einspruch gegen die Wahlen 182, 
prüft die Legitimation seiner Mit¬
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glieder 182, beschließt über die 
Giltigkeit der Wahl 182, über die 
Ueberweisung von Kommunal¬ 
angelegenheiten an Amtsbezirke 
183, desgl. auf Beschwerden und 
Einsprüche betr. Amtsanstalten¬ 
und Abgaben 194; Zustimmungs¬ 
recht zu Strafpolizeiverordnungen 
der Amtsvorsteher 190; Zustän=¬ 
digkeit für Be= und Entmässerungs¬ 
Anlagen 299; 

#Leanstandung von Beschllissen der 
Amtsvorsteher 184; 

tritt in den Hohenzollernschen Landen 
an die Stelle des Kreisausschusses 5. 

Amtsbehörden, Inanspruchnahme der 
Thrtigkeit durch d. Landesdirektor 
127. 

Amtsbezirk 166, 177, 391; an der 
Spitze steht der Amtsvorsteher 167; 

Bildung ders. 178, 233, 884; Revision. 
endgiltige Feststellung und Ab¬ 
änderung 179, 183, 245. 

Amtsbezirksrath 260. 
Amtsblatt s. Bekanntmachung. 
Amtsdiener 180. 
Amtseintheilung in Hannover 4. 
Am#se#ebung s. Disciplinarver¬ 

ahren. 
Amtsgefängnisse 388. 
Amtskassen, Vereinnahmung der Geld¬ 

bußen u. Konfiskate 195, Defekte 
185, Rendant 180. 

Amtssekretäre 180, 383. 
Amtssitz des Oberpräsidenten. Regie¬ 

rungspräsidenten und Landraths 
4, 21, des kommissaricchen Amts¬ 
vorstehers 386. 

Amtsunkosten des Gemeindevorstan¬ 
des. Gutsvorstehers und der 
sonstigen Gemeindebeamten 261, 
Entschädigung des Amtsvorstehers 
193, 382, 385, der Gemeindevorsteher 
und Schöffen 169. 170. 174, 261, 
der Gutsvorsteher 174, s. a. Ent¬ 
schädigung. 

Amtsverband, Korporation 184, Auf¬ 
sicht des Staats 186, 245, Beamte 
264. Veräußerung von Grund¬ 

cken 2c. und Aufnahme von An¬ 
eihen 185, Zwangsvollstreckung 

185, Zwangsetatistrung 195, Kassen¬ 
defekte 186. Neinungsbecharge 185. 

A#m#k#nermoltung. Organe 180. 391, 
Controle der Ausgaben 182, Kosten 
198, 194, 382 ff. 

Amtsvorsteher sind mittelbare Staats¬= 
beamte 186, Dienstabzeichen 187,   
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Ernennung und Bereidigung 188. 
233, 384 ff., Stellvertretung 187, 
188, 387. einstweilige Wahrneh¬ 
mung der Geschäfte 385, 386, kom¬ 
missarische A. 188, 386, dessen Re¬ 
muneration 193, 383, 386, Beauf¬ 
sichtigung 191; Dienstvergehen 191, 
192, Pensionsanspruch 387. Amts¬ 
unkosten=Entschädigung 193, 382, 
385 

steht an der Spitze des Amtsbezirks 
167, 1ist Organ der Amtsverwallung 
180. 391. führt den Vorsitz im Amts¬ 
ausschuß 183, Stimmrecht 184. 
Stellung zum Gemeinde= u. Guts¬ 
vorsteher 190, zu den Gendarmen 
190, zum Landrath u. Kreisausschuß 
191, ist Hülfsbeamter der Staats¬ 
anwaltschaft 189; 

Obliegenheiten 188 ff., verwaltet die 
örtliche Polizei 188, 344. Polizei¬ 
verordnungsrecht 183, 189, Recht 
der vorläufigen Straffestsetzung 190, 
195, beanstandet Beschlüsse des 
Amtsausschusses 184, vollzieht die 
Urkunden des Amtsverbandes 184, 
ist bei Vermehrung der Schöffen 
zu hören 167, desgl. vor Bestäli¬ 
zunf der Gemeindevorsteher und 
Schöffen 169, der Ortssteuererheber, 
Vemeinde¬ u. Dorfgerichtsschreiber 
892; 

beauftragt den Gemeindevorſteher 
mit der Ausfllhrung polizeilicher 
Maßregeln 171, ist befugt zur Klage 
gegen Beschlüsse des Amtsaus¬ 
schusses, betr. die Wahl der Ab¬ 
cordneten 182; 

Hschwerde gegen dessen Verfligungen 
in nicht polizeilichen Angelegen¬ 
heiten 191. 

Androhung von Zwangsmitteln und 
Geldstrafen 75, 76. 79, 80, Rechts¬ 
mittel 77. 

Aufechtung in Berwaltungssachen 26. 
desgl. der Eischeidunß Über den 
Kostenpunkt 57, von Beschlissen 70. 

Angehörigkeit zum deutschen Reich, 
Erforderniß für die Mitgliedschaft 
beim Amtsausschuß 181, desgl. für 
das Amt eines Gutsvorstehers 173, 
desgl. für das Wahlrecht bzw. Wähl¬ 
barkeit 111, 121, 203, 204, ſ. a. 
Amts=, Bezirks=, Kreis= u. Pr 
vinzialangehörige. 

Angelegenheiten der Provinzen 263, 
der Kreise 244, der Amtsverbände 
245, der Stadtgemeinden 266 ff.,
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der Landgemeinden und selbststän¬ 
digen Gutsbezirke 266 ff. 

Aab#sssen 156. 
An des. s. gewerbliche. 
Anlelhen der Amtsverbände 185. der 

Kreise 214, 229, der Provinzen 118, 
1837. 

Anordnungen, obrigkeitliche 72. 78, 
deren Anfechtung 72, statutarische 
des Kreistags 228. der Wasser¬ 
lösungskommissionen u. Schauungs¬ 
männer 291, 1. a. Verfügungen, 
Polizei u. Außerkraftsetzung. 

Ansiedelungssachen 325. 
Ansprüche auf Ermäßigung der Pro¬= 

vinzialabgaben 135. 
Anstalten der Kreise 156, 164, der Pro¬ 

vinzialverbände 108, 118, 124, der 
Amtsbezirke 194, s. a. gewerbliche A. 

Anstellung der Provinzialdeamten 128, 
138. von Polizei=Kommissarien 344. 

Antrag auf mündliche Verhandlung im 
Beschlußverfahren 65, im Verwal¬ 
tungsstreitverfahren 35, 38, 323, 
Frist 26. 27. aufschicbende Wirkung 
28, schließt die Beschwerde aus 26; 
in der Auseinandersetzung beim Aus¬ 
scheiden von Landgemeinden bzw. 
Gutsbezirken aus Amtsbezirken 179. 
180, Wasserpolizei 288,289. Gewerbl. 
Concesston 309. auf Berichtigung 
des Verzeichnisses der Wahlberech¬ 
tigten zum Kreistage 210. 

Antrittsgeld dei Aufnahme in eine 
Innung 316. 

Anweisungen der Amtsvorsteher 191. 
Avotheker, Zurücknahme der Appro¬ 

bation 313, nicht pfändbare Gegen¬ 
stände 457. 

Approbation der Aerzte u. Apotheker, 
Zurücknahme 313. 

Arbeiter bei Bauausführungen 324. 
Arbeitslohn, Pfändung 464. 
Archive, Veränderung u. Veräußerung 

250. 
Armenangelegenheiten, Zuständig¬ 

keit 267, s. a. Landarmen. 
Armenpflege, Kosten in Gemeinden 

270. Statuten 268. 
Armenpolizei 188. 
Armenstreitsachen 268—970. 
Armennnterstützung 268. 
Armenverbände, Streitsachen zweischen 

solchen 267, 269, s. a. Orts=, Ge¬ 
sammt= und Landarmenverdände. 

Arusberg, Regierungs=Abtheilung für 
Kirchen= und Schulwesen 12.   
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Arreste im Verwaltungszwangsver= 
fahren 466. 

Arzeneien 79. 
Msphaltkochereien, Anlage 307. 
Aufbereitungsanstalten, Wassertrieb¬ 

werke 308. 
Aunfbewahrung von Gilftwaaren, 

Schießpulver, Sprengstoffen Kc. 79. 
Anfbringung der Provinztalabgaben 

133, der Kosten der Amtsverwal¬ 
tung 193. 194, 383, der Kreisab¬ 
gaben 158, 214, der Gemeinde¬ 
abgaben u. Dienste 250, der etats¬ 
mäßigen Kosten der Handelskam¬ 
mer 320. 

Aufseet von Schuldverschreibungen 

Aufhebung von Vollstreckungsmaß¬ 
regeln 454. 455, von polizeilichen 
Verfligungen im Verwaltungsstreit¬ 
verfahren 74. der kommunalstän¬ 
dischen Verbände 141, der Berech¬ 
tigung und Verpflichtung zur Ver¬ 
waltung des Schulzenamtes 174, 
der gutsherrlichen Polizeiverwal= 
tung 177. von Schornsteinfeger¬ 
Kehrbezirken 819. 

Auflösung eines Provinziallandtags 
139, Kreistags 231, der Gemeinde¬ 
Vertretung 251, 262, von Innun¬ 
gen 316. 

Aufnahme- Urkunde der Staatsange¬ 
hörigen 324. 

Aufschiebende Wirkung der Anfechtung 
von Beschlissen 70, 136, der Bean¬ 
standung von Beschlüssen 184, 230, 
249, 259, von Beschwerden u. Ein¬ 
sprüchen im Beschlußverfahren 165, 
195, von Klagen im Verwaltungs¬ 
streitwerfahren 8. 28. 70, 135, 165. 
182, 213. 222, 263. 

Aussicht Über die Geschäftsführung der 
Amtsvorsteher 191, des Bezirks¬ 
ausschusses und Provinzialraths 25. 
der Kreis= (Stadt=) Ausschüsse 24, 
323; 

Über die Kreisbeamten 2283; 
über die Amtsführung der Standes¬ 

beamten 328; 
über die Verwaltung der Angelegen¬ 

heiten der Amtsverbände 186, 245, 
der städtischen Gemeindeangelegen¬ 
heiten 246, der Gemeinde u. Guts¬ 
bezirke 250, der Landkreise u Kreis 
Magdeburg?229. der Stadt Berlin 21, 
der Provinzialverbände 135—139. 

über die Gemeinde= und Kreisspar¬ 
kassen 276.
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Anssichtsbehörden, deren Befugnisse 
gegenüber den nachgeordneten Be¬ 
börden 25, 26, ilber die Provinzial= 
verwaltung 136, die Kreisverwal¬ 
tung 229. Befugnisse d. Aussichts¬ 
behörden 230, erhalten Abschrift 
der Etats der Städte von Neuvor¬ 
vommern und Rügen 252. 

Aufstellung des Provinzialhaushalts¬ 
ctats :31, 132, des Vertheilungs¬ 
planes der Kreistagsabgeordneten 
210, des Kreishaushaltsetats 219. 

Aufträge der Amtsvorsteher 191. 
Anktionatoren, Zurücknahme der Be¬ 

stallung 313. 
Auseinandersetzungsangelegen¬ 

heiten 16, 177. 
Anseinandersetzungsbehörden 13, 

176. 300, bei Streitigkeiten zwischen 
Gemeinden und Schulzenguts¬ 
besitzern 176, 395, 400, Kosten 177, 
400. 

Ausfertigung der Entscheidungen der 
Verwaltungsgerichte 46. 47. 438, 
von Urkunden, welche den Provin¬ 
Kolverband verpflichten 127, der 

schlüsse 2c. der Provinzialräthe 
496, desgl. der Bezirksausschlisse 
502, der Kreisausschüsse 510. 

Aunsfertigungsgebühren 247. 
Ausführung von Zwangsmitteln 77, 

Rechtsmittel 77. 
Ausgaben des Bezirksausschusses 18, 

der Amtsverwaltung 182. — An¬ 
weisung 132. 

Anslagen, baare, im Verwaltungs¬ 
streitwerfahren 56, 230, 504, Fest¬ 
sevung 59, 60, 63; im Beschluß¬ 
verfahren 69. s. a. Entschädigung 
und Dienstunkosten. 

Ausländer als Jagdpächter 305. 
Ausland, Zustellungen daselbst 445, 

451. 
Aunslegung der Gemeindewählerliste 

247. 248. 
Ansscheiden großer Städte aus den 

Kreisverbänden 154, 155, 244. 
Ausschließung von der Berathung und 

Adstimmung 64, 123, 217. 225; 
von Gerichtspersonen im Berwal¬ 

tungsstreitwerfahren 32. 
Ausschreibung von Provinzialabgaben 

132, von Kreisabgaben 159. 162. 
Anßerkraftsetzung von Verfügungen 

und Anordnungen nachgeordneter 
Behörden 26, von Polizeivorschriften. 
80, 81. 82, 346. 347. 

Ausstattung der Provinzial= und Kreis¬ 
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verbände mit Fonds zur Selbst¬ 
verwaltung 117 ff., 194. 380. 382 ff., 
40% ff., 422 ff. 

Auswandernugsunternehmer, 
rücknahme der Konzession 313. 

Bachregulirung 296. 
Bäche, Raumung 284. Befreiung von 

Kreisabgaben 350. 
Bahnbne Reglement 79. 
Bauausführung, die dabei beschäf¬ 

tigten Handarbeiter 324. 
Baupolizei 188. 324. 
Baupolizeiliche Bestimmungen, Dis¬ 

pensation 324. 
Beamte, Vernehmung als Zeugen 42. 

Tagegelder und Reisekosten als 
solche 491. Vertretungsverbindlich¬ 
keit 74, 313; 

der Pföndung nicht 
Sachen 456; 

welche bei der Umbildung der VBer¬ 
waltungsbehörden nicht verwendet 
werden 83. 84. 

— der Amtsverbände 264, der Ge¬ 
meinden 169. 171. 264, der Kreise 
214, 223, des Landesdirektors 115, 
119, 123, 127, der Landgemeinden 
264, des Oberpräsidenten 7, der 
Provinzialverbände 8. 15, 119, 121, 
125, 128, 138, der Regierungen 7, 
11, 12, des Regierungspräsidenten 
7, 11, 12, des Landeskommunal¬ 
verbandes in den Hohenzollernschen 
Landen 18, des Polizeipräfidiums 
in Berlin 23. 

Beanstandung von Beschliüssen des 
Amtsausschusses 184, des Kreisaus= 
schusses, der Kreiskommission und 
des Kreistags 219, des Provinzial¬ 
ausschusses. =Kommission u.=Land¬ 
tags 136. 

Beaufsichtigung von Wasserbetriebs¬ 
werken 284, s. a. Aufsicht. 

Befähigung zum höheren Verwal¬ 
tungsdienst 94. 197, Erforderniß 
für Mitglieder des Bezirksaus¬ 
schusses 15, des Stadtausschusses 19, 
des Oberverwaltungsgerichts 93.94; 

— zum Richteramt, für Mitglieder 
des Bezirksausschusses 15, des Stadt¬ 
ausschusses 19, des Oberverwal¬ 
tungsgerichts 93, 94. flr einen Rath 
des Regierungs=Präsidenten 11, den 
Syndikus beim Kreisausschuß 221, 
beim Kollegium in Wiesdaden 13. 

Zu¬ 

unterworfene
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Erforderniß des einen oder andern 
für den Landrath 196. 

Befangenbeit, Ablehnungsgrund von 
Richtern im VBVerwaltungsstreit¬ 
verfahren 38. 

Schießpulver, Beförderung von 
Sprengstoffen rc. 79. 

Befreinng von Abgaben 165, von 
Kreisabgaben 163, 164, von Ge¬ 
meindeabgaben 164; 

der Schulzengüter 175. 
Befugnisse, amtliche, der Verwaltungs¬ 

behörden 5; der staatlichen Auf¬ 
sichtsbehörden 26, der Oberfisch¬ 
meister 77; 

zum Erlaß von Polizeivorschriften: 
der Minister 78. 63. der Ober¬ 
präsidenten 79—81, der Regierungs¬ 
präsidenten 79—83, des Landraths 
81, der Ortspolizeibehörde 82, des 
Provinziallandtages 116 ff., des 
Amtsausschusses 182 ff. 

Begräbnißplätze, frei von Kreisab¬ 
gaden 350. 

Begrenzung der Provinzialverbände 
106, der Provinzialkommissionen 
130, der Kreise 158. 

Behändigungsschein, s. Zustellungs¬ 
urkunde. 

Behörden für den Stadtkreis Berlin 
21, Exekutivbefugniß der staatlichen 
Behörden 76. 

Beigeladene im Verwaltungsstreit¬ 
verfahren 38. 

Veieerdnete, Disciplinarverfahren 

Beitrag des Staats zu den Kosten der 
Amtsverwaltung 193. 

Beitreibung von Geldbeträgen im Ver¬ 
waltungszwangsverfahren 76, 446. 

Bekanntmachung lber vorzunehmende 
Wahlen 237; 

der Polizeiverordnungen 81. 82: 
der Staturen u. Reglements der Kreise 

166, desgl. der Provinzen 109; 
Über Einzichung u. Verlegung öffent¬ 

licher Wege 279, der Bersteigerung 
gepfändeter Sachen 457, der aus¬ 
geloosten und gekündigten Schuld¬ 
verschreibungen 478; 

der Veränderung der Kreisgrenzen 
154, der Provinzialgrenzen 107; 

der Bildung der Amtsbezirke und 
Vrnennung der Amtsvorsteher 233, 

einer Frist vor Festsehung der Amts¬ 
bezirksgrenzen 179;   
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der Amtsabgaben 194. Kreisabgaben 
164. Prov aftelabgaben 134: 

des Verzeichnisses der Wahldberech¬ 
tigten zum #istag 210, 424, des 
Vertheikungsplans Über dieselben 
211, 212, 30; 

der Zahl der zu wählenden Abgeord¬ 
neten zum Provinziallandtag 110; 

der Namen der Abgeordneten zum 
Kreistag 2183, 430, zum Provinzial¬= 
landtag 112; 

der Kreistags=Protokolle 218; 
des Kreishaushalts=Etats 219, der 

Provinzialhaushalts=Etats 131; 
von Auszlilgen aus der Jahresrechnung 

der Provinz 132, der Kreisverwal¬ 
tung 220. 

Belastung des Provinzialverbandes 187. 
Belehrung der Parteien über einzu¬ 

legende Rechtsmittel 2c. 35, 49, 
68, 496, 508. 510, der Zeugen ülber 
ihr Recht zur Verweigerung des 
Zeugnisses 44. 

Berathung, Ausschließung betheiligter 
Mitglieder 64. 123. 197. 275. 

Berechtigung zur Verwaltung des 
Schulzenamtes 174. 399. 

Berggewerkschaften, Kreisabgaben¬= 
Pflicht 161, 162. 

Bergwerke, Wassertriebwerksanlagen 
308, Enteignungssachen 327. 

Bergwerksbe w 
161; Einschätzung 162. Zugehörig¬ 
keit zu Wahlverbänden 200, 205, 
Berzeichniß 210, 349. 

Berlin, selbständiger Berwaltungs¬ 
bezirk 3, 107; 

Behörden des Stadtkreises 21—24, 
Sestärtgung. des gewählten stellver¬ 
tretenden Vorsitzenden des Stadt¬ 
ausschusses 19; 

Aufsficht über die Verwaltung der 
Gemeindeangelegenheiten 21. 246; 

Disciplinarverfahren über die Ge¬ 
meindebeamten 24, 258; 

Bezirksausschuß= und Provinzial¬= 
rath 22; 

kirchliche Verwaltung, landesherr¬ 
liches Patronat und Schulwesen 23. 
direkte Steuerverwaltung 22. 24, 
s. a. Oberpräsident. 

Berufung im Verwaltungsstreiwer¬ 
fahren 47 ff., an das Oberlandes¬ 
kulturgericht 48, 176. 291, an das 
Bundesamt für Heimathwesen 48, 
im öffentlichen Interesse 47, 51, 

rist 49, Verfahren 409. 
Bescheid in Berwaltungssachen 26,



Sachregiſter. 

Rechtsmittel 35, im Verwaltungs¬ 
streitwerfahren auf Zurückweisung 
der Klage 35, auf Klaglosstellung 
des Klägers 35. 

Beschlüsse, endgültige 34, 36. 66, 67, 
70, 184, 185, 187, 189, 190, 215, 
220, 251, 262, 268, 269, 275, 287, 
288, 305, 307, 329. 

Beschlußbehärde 223. 
Seschlutzfabigtent des Amtsausschusses 

184, des Bezirksausschusses 17. 64. 
65, der Gemeindebehörden 251. 262, 
des Kreis= (Stadt=) Ausschusses 
20,. 64, 65, 225, des Kreistages 217, 
des Provinzialausschusses 122, 123, 
des Provinzial landtags 115, des 
rovinzialraths 10, 64, 65. 

Beschlußfassung auf Grund der Akten 
66, durch das Kollegium 65. 

Beschluhverfahren 26. 61 ff., In¬ 
stanzenzug 25, örtliche Zuständig¬ 
keit für dasselbe 30, Vollstreckung 
32, Ausschließung v. d. Berathung 
u. Abstimmung 64, Beschlußfähig¬ 
keit 64. 65, Rechtsmittel 66. 67, 
Theilnahme technischer Staats¬ 
oder Kommunalbeamten an der 
Berathung 686. Beschlußfassung ee, 
Beweiserhebung 67, Fristen 68. 
Einlegung der Beschwerde aus 
Gründen des öffentlichen Interesses 
69, Kosten, Gebühren, Auslagen 
69, 70, Anfechtung endgültiger Be¬ 
schlüsse 70. 

Beschwerde gegen Berfügungen der 
Berwaltungsbehörden 258. 
Pist 26. 27. aufschiebende Wirkung 

.des Amtsvorstehers 191; 
im Beschlußverfahren: gegen 

Beschlüsse des Kreis= Stadt=) Aus¬ 
schusses 67, des Bezirksausschusses 
67. des Provinzia-raths 67. 250, 
Anbringung der B. 68, Gegen¬ 
erklärung 68, Einlegung im öffent¬ 
lichen Interesse 69, 250; 

gegen polizetliche Verfügun¬ 
gen 71, 342; 

gegen die urückweis ung unzu Kssiger¬ 
weise angebrachter Rechtsmittel 73, 
— die Leitung des Berfahrens 

i den Krceis= u. Bezirksausschüssen 
61, gegen die Androhung #. von 
wangsmitteln 77; 

welche der Beschlußfassung der Ge¬ 
meindevertretung unterliegen 247, 
257. 258 (s. a. Gemeindevertretung), 
desgl. dem Gemeindevorstand 251, 
263 (s. a. Gemeindevorstand): 

Verw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 
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gleichzeitige Anbringung der B. und 
der Klage 78; 

üder die Provinzialverwaltung 136, 
Mitbenutzung der Kreisanstalten 
und Einrichtungen 164, desgl. der 
Amtsbezirke 194. Kreisabgaben 164, 
165. Amtsabgaden 194, in Ange¬ 
legenheiten der Amtsverbände 186, 
195. gegen Statuten, betr. Ver¬ 
tretung im Amtsausschuß 181, ge¬ 
gen VerfüÜgungen des Amtsvor¬ 
stehers in nichtpolizeilichen Ange¬ 
legenheiten 191, bei Ordnungs¬ 
strafen gegen Amtsvorsteher 192. 
desgl. gegen Kreisbeamte 223. 
desgl. gegen städtische und ländliche 
Gemeindebeamte 258. 264. in Ge¬ 
meindeangelegenheiten 246, 250. 
266, in Armenangelegenheiten 268, 
269. 270, in Schulangelegenheiten 
271 ff., in Deichangelegenheiten 
302, in Jagdpolizeisachen 305, 306, 
in Baupolizeisachen 325, in Markt¬ 
angelegenbeiten 317, in Gewerbe¬ 
angelegenheiten 309, in Ansiede¬ 
lungssachen 326, in Enteignungs¬ 
sachen 327, gegen die Festsetzung 
der Entschädigung der Standes¬ 
beamten 329. desgl. der Zeugen¬ 
u. Sachverständigen=Gebühren 491, 
in Kostensachen 60, 61; 

im Ausfsichtswege 77. 78, 256; 
Einlegung im Verwaltungs¬ 
streitverfahren 34, 50. 61, der 
Zeugen und Sachverständigen 41, 

gegen Vollstreckungs=Berfügungen des 
Vorsivenden 32, im Verwaltungs¬ 
zwangsverfahren 32. 447; 

Mitwirkung der Minister 330. 
Beschwerdeschrift ês. 
Besetzung des Gerichts, unvorschrifts¬ 

mäßige 54. 
Besoldungen der Gemeindebeamten 

174, 261. 

Bestätigung des gewählten Vorsitzen¬ 
den der Stadtausschüsse 19; 

der Gemeindevorsteher und Schöffen 
333 anderer Gemeindebeamten 169, 
48 

der Gutsvorsteher 178; 
von Gemeindebeschlüssen und Statu¬ 

ten 250, 260; 
von Beschlüssen des Provinzialland= 

tages 137, 138, der Amtsverbände 
185, des Kreistags 228, 229, von 
Sparkassenstatuten 275. 

Bestimmungen, durch das Landesver¬ 

34
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waltungsgesetz nicht berührte 86, 
87, aufgehobenc 87. 

Bethbeiligung, einer Kreiskorporation 
ei der Beschlußfassung des Kreis¬ 

(Stadt=) Ausschusses 31, als Parteie 
vor diesem im Berwaltungsstreit¬ 
verfahren 31; 

— perfönliche des Amtsvorstehers bei 
Erledigung von Amtsgeschäften 187. 

Betten, gebrauchte. Untersagung des 
ndels mit denselben 312. 

Bevölkerung, (. Civilbevölkerung u. 
Städte. 

Bevollmächtigte Partei im Verwal¬ 
tungsstreitverfahren 40, s. a. Ver¬ 
treter. 

Bevormundete Personen, Vertretung 
bei den Wahlen 204. 

S#ersser en 266, 289 ff. 
Bewässerungsgenossenschaft 293. 
Beweismittel im Verwaltungsstreit¬ 

verfahren 36, 37, Beweiserhebung 
41. 67. 

Bezirksangehörige, wählbar in den 
Bezirksausschuß 15. 

Bezirksausschuß 4. Zusammensetzung 
15, 16. 23. Milgliedschaft 15, 131, 
Beschlußfähigkeit 17. Verfahren 
20 ff., 498, Befugnisse des Vor¬ 
sivenden 65, 499, zur Bescheidung 
auf die Klage im Verwaltungs¬ 
streitverfahren 35, zur Einlegun 
der Berufung aus Gründen de 
öffentlichen Interesses 48, desgl. 
der Revision ö1 und Beschwerden 
69, zur Bescheidung auf die Be¬ 
rufung im Einverständniß mit den 
ernannten Mitgliedern 49, Stell¬ 
vertretung des Vorsitzenden 16, 
Vereidigung der Mitglieder 17, 
Disciplinargericht für dieselben 17, 
ewählte itglieder und deren 
tellvertreter erhalten Tagegelder 

und Reisekosten 18. Geschaftskreis 
408, Beurlaubung u. Ferien 499, 
Urschriften und Ausfertigungen 
der Entscheidungen 2c. 502, Zu¬ 
stellungen 508, Kosten und baare 
Auslagen 504, Geschäftsjahr 504, 
Jahresbericht 504, 505. Einnahmen 
und Ausgaben 18, Ausschließung 
der ständigen Mitglieder von dem 
Amte eines Schöffen 18. Beschäf¬ 
tigung derselben bei der Regierung 
und deren Abtheilungen 479; 
Funktionirung als Verwaltungs¬ 

gericht 6, tritt an die Stelle der 
Deputationen für das Heimath¬   

wesen 6, in den Hohenzollernschen 
Landen 18. für Berlin 22, Zu¬ 
ständigkeit 23, bestimmt die zu¬ 
ständige Behorde für das Ber¬ 
waltungsstreiwerfahren in Betreff 
von Grundstücken 31, beauftragt 
desgl. einen Kreis= oder Stadt¬ 
Ausschuß bei Betheiligung einer 
Kreiskorporation oder Stadtge¬ 
meinde 31, Theilnahme von tech¬ 
nischen Staats= oder Kommunal= 
beamten an den Verhandlungen 66, 

Aufsicht Über dessen Geschäfts¬ 
flührung 24, Anfechtung endgllltiger 
Beschllsse desselben 70; 

Zustimmungsrecht zu Polizei¬ 
vorschriften 80—83, 346, zur Ver¬ 
sagung der Genehmigung von 
Sparkassen 276, zur Nichtbe¬ 
stätigung von Gemeindebeamten 
249, zur Anwendung der Vor¬ 
schriften betr. Handarbeiter bei 
Bauten 324; 

Aufsichtsrecht über die Ver¬ 
waltung der städtischen Gemeinde¬ 
angelegenheiten 246; 

Bestätigung von Beschlüssen des 
Kreistags 229; 

Feststellung von Statuten zur 
Regelung der Armenpflege 268; 

Mitwirkung bei der Revision, 
endgiltigen Feststellung und Ab¬ 
änderung der Amtsbezirke 179. 
245, desgl. bei der Vercinigung 
von Gemeinde= und Gutsbezirken 
mit Stadtbezirken bez. der Ver¬ 
waltung der Polizei 179, 215. 
desgl. dezüglich der Ausscheidung 
von Landgemeinden u. Gutsbezirken 
aus dem Amtsbezirke 180, 245; 

beschließt: über die Auseinander¬ 
setzung bei Veränderung von Kreis¬ 
grenden 154, 244, ebenso bei 

ildung von Stadtkreisen 155, 
246, Festsetzung des Beitrags von 
Landgemeinden und Gutsbezirken 
u den Kosten der städtischen 
olizeiverwaltung 180, Über die 

Mitgliederzahl der Gemeindever¬ 
tretung und Ersatzwahlen zur 
Gemeindevertretung 248, über die 
Bestätigung der Statuten zur 
Regelung der Armenpflege 268, 
über Auflösung der Gesammt¬ 
armenverbände 268, bei Beschluß¬ 
unfähigkeit der Gemeindebehörden 
251, an Stelle der aufsgelosten
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Gemeindevertretung 251, über 
Zwangsvollstreckung gegen Stadt¬ 
gemeinden 251. über die Giltigkeit 
von Gemeindebeamtenwahlen 249, 
üÜber die Bestätigung von Orts¬ 
statuten und Gemeindebeschlüssen 
250, über Meinungsverschieden¬ 
heiten zwischen den Gemeinde¬ 
behörden 251, über streitige Pen¬ 
sionsansprliche der Gemeinde¬ 
beamten 254, in Jadydpolizei¬ 
sachen 305, 306, Fischereipolizei¬ 
sachen 302, Deichangelegenheiten 
301. Gewerbliche Anlagen und 
Gewerbeauslibung 308, 309, 310, 
Dispensationen in baupolizeilichen 
Bestimmungen 324. Enteignungs¬ 
lachen 327. 328, Entschädigung in 
Festungs=Rayonsachen 328, Defekte 
der Kreisbeamten 220, desgl. der 
Gemeindebeamten 251, in Be= u. 
Entwässerungs = Angelegenheiten 
289, 293. 294, 296, 297, Konzes¬ 
ionen zur Errichtung von Vogel¬ 
ojen 307, über die Genehmigung 
von Ortsstatuten betr. gewerbliche 
Angelegenheiten 316, Ülber An¬ 
gelegenheiten der Innungen 316, 

sgl. der Märkte 317, desgl. der 
öffentlichen Schlachthäuser 318, 319, 
desgl. der Kehrbezirke 319, über 
die Bildung von Einschätungs¬ 
bezirken für die Klassensteuer 380, 
in Hilfskassenangelegenheiten 323, 
Über feuer= und baupolizeiliche 
Vorschriften 324, in Quartier¬ 
leistungssachen 274; 

entscheidet: über Ertheilung von 
Schankkonzessionen 310. Über 
Zurücknahme der Erlaubniß und 
Untersagung des Gewerbebetriebes 
315, Über Zurücknahme des Wander¬ 
gewerbescheines 315, Über Ablösung 
von Gewerbeberechtigungen 319, 
Üder Schließung einer Innung 
oder Innungsausschusses 317, in 
Stadtschulangelegenheiten 271 ff., 
bei Zwangsetatisirung der Schul¬ 
verbände 273, in Sypnagogenge¬ 
meinde=Angelegenheiten 276, in 
Wegepolizeisachen 278, 279, in 
ischereipolizeisachen 304, Über 
ranziehung zu Kreisabgaben u. 
tbenutzung der Kreiseinrich= 

tungen und Anstalten 165, Zwangs¬ 
etatisirung bei den Amtsverbänden 
195, bei den Landgemeinden und 
Gutsbezirken 264, 
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der Verzeichnisse der Wahlbe¬ 
rechtigten zum Kreistage 210. 424, 
desgl. des Bertheilungsplanes 212, 
430, Giltigkeit dieser Wahlen 212. 
313, Mitgliedschaft beim Kreis¬ 
ausschuß 222. Beanstandung von 
Beschlüssen des Kreistags, der 
Kreiskommission und des Kreis¬ 
ausschusses 230. Auseinandersetzung 
dei Veranderung von Kreisgrenzen 
244, Jagdpolizeisachen 306. Streitig¬ 
keiten der Armenverbände 267, 
Wasserpolizeisachen 285, Wasser¬ 
lösungsangelegenheiten 292. Han¬ 
delskammersachen 321. Schließung 
eingeschriebener Hilfskassen 323. 
Druckschriftenverbreitung 311, Ver¬ 
sagung des Legitimationsscheines 
811, 314; 

Beschwerde=Instanz gegen Be¬ 
schlüsse des Kreis= (Stadt=) Aus¬ 
schusses 60, 67. bei statutarischer 
Regelung der Vertretung im Amts¬ 
ausschuß 181, gegen Ordnungs¬ 
strafen des Amtsvorstehers 192, 
in Armenangelegenheiten 2068, 
270, in Jagdpolizeisachen 305., in 
Standesbeamten=Angelegenheiten 
329. in Einquartierungsangelegen¬ 
heiten 275, im Verwaltungsstreit¬ 
verfahren 61. in Kostensachen 60; 

Berufungs=Instanz im Ver¬ 
waltungsstreitverfahren 47; 

Disciplinarbdehörde. I. Instanz 
gegen Gemeindebeamte 258. gegen 
Mitglieder des Kreis=(Stadt=) Aus¬ 
schusses 20; 

Zuständigkeit für den Stadtkreis 
Berlin 332. 

Bezirksbehörden 10. 
Bezirksregierung 10, Befupisse 448, 

in Deichsachen 302, bezlaglich der 
örtlichen Polizei=Verwaltung 344 
bis 346. 

Bibliotheken, Zuschüsse 406. 
Bischöfliche Vermögensverwaltung, 

Androhung von Zwangsmitteln 78. 
Blinde, Fürsorge für dieselben 140. 
Blindenaustalten, Reglements 188, 

Fonds 406. 
Börsen 320. 
Braer. Zurücknahme der Bestallung 

1 
Brandenburg, Ausscheiden der Stadt 

Berlin 3. Ansiedelungen 326. 

Braunkohlentheer=Bereitungsanstal¬ 
ten 307. 

34-
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Bromberg, Generalkommission 10. 
Brücken, Kel von Kreisabgaben 350. 
Brunnen, frei von Kreisabgaben 350. 
Bücher, nicht pfänddare 457. 
Büreaubeamte der kommunalen Pro¬ 

vinzialverwaltung 128. 
Bärger-Ausschuß 255, 256., 267. 
Bürgereid 247. 
Bürgergewinngelder 247. 
Bürgerklasse 247. 
Bürgermeister 255, Vorsitzender des 

tadtausschusses 19, der Wahlver¬ 
sammlung für die Kreistagswahlen 
207, Vertreter des Amtsvorstehers 
187. 188, Beanstandung von Be¬ 
schlussen der Gemeindevertretung 
oder des kollegialischen Gemeinde¬ 
vorstandes 249, Disciplinarver¬= 
fahren 258, örtliche Polizeiverwal¬ 
tung 344. B. i. d. Rheinprovinz 
s. Gemeindevorsteher. 

Bürgerrecht,. Bedingung für die Wähl¬ 
darkeit als Wahlmann 208, 247. 

Bürgschaft, Uebernahme durch Kreis¬ 
verdand 229, durch Provinzialver= 
band 118. 137. 

Bundesamt für Heimathwesen 48. 
Bundesangebörigkeit, Erwerb und 

Verlust 329. 
Bundesrathsmitglied, Vernehmung 

als Zeuge 48. 

C. 
Cassel, Wegepolizei 282, 283. 
Centralverwaltungsbehörden, deren 

Befugniß zur Erhebung des Kom¬ 
tenz=Konfliktes im Verwaltungs¬ 
reiwerfahren 63. 

Chausseebanten- Projekte. technische 
fung 472. 

Chausseen 277. Streitigkeiten 278, 
Bauausführung 406. 471, Bauten in 
den Provinzen Preußen 433, Ueber¬ 
tragung der Berwaltung und 
Unterhaltung auf die Provinzial¬ 
verbände 417 fl. 

Civilbevölkerung, 110. 198, 332, 357. 
Ceblenz. Regierungs=Abtheilung für 

Kirchen= und Schulwesen 12. 
Cöln, desgl. 12. 

D. 
Dachſilzfabritk, Anlage 307. 
Dachpappensabrik, Anlage 307. 
Dampfkesselanlage, 308. 
Danzig, Regierungs=Abtheilung des   

Sachregister. 

Innern 13, desgl. für Kirchen¬ 
und Schulwesen 12. 

Darmsaitenfabrik. Anlage 307. 
Daru##bereitungsanftalt, Anlage 

0!7J . 
Dechargirung, s(. Rechnungen. 
Defekte bei den Amtsverbänden 186, 

Kreisbeamten 220, Landgemeinden 
262. 

De#raiben 308. 
Deichangelegenheiten 301. 
Deichanlagen sind von Kreisabgaben 

befreit 349. 
Deichverband 285, 307. 
Deukmäler. deren Unterhaltung 406. 
Deputationen flr Heimathswesen, an 

deren Stelle treten Bezirksaus¬ 
schüsse 6. 

Diäten der Kreisdeputirten 197, Kreis¬ 
kommissions=Mitglieder 227., der 
Mitglieder des Bezirksausschusses 
18, Kreistagsabgeordnete beziehen 
keine 213. 

Dienstabzeichen der Amtsvorsteher 187. 
Dienstanbietungsgewerbe, Unter¬ 

sagung 312. 
Dienstaufwandsgelder, nicht pfänd¬ 

bar 464. 
Diensteinkommen, Grenze der Pfänd¬ 

barkeit 464. 
— der Staatsbeamten;: Besteuerung 

168. 164. 

Dienstemolumente, Befreiung von den 
Gemeindelasten 1864. . 

Dienstgrundstücke der Geistlichen. 
Kirchendiener u. Elementarlehrer 
sind von Kreisabgaben befreit 168. 

Dienstlohn, Whändn ## 
Dienstunkosten- Entschädigung, siehe 

Amtsunkosten. *§s 
Dienstvergehen, s. Disciplinarver= 

fahren. 
Diseiplinargericht 9. 
Disciplinarverfahren 86. 87. egen: 

WMitglicber des Bezirksausschusses 
17, Kreis= (Stadt=) Ausschusses 20, 
222, Oberverwaltungsgerichts 94, 
96. Provinzialausschusses 122, Pro¬ 
vinzia lraths 9, Amtsvorsteher 192, 
264, Gemeindevorsteher, Schöffen, 
Gutsvorsteher, Mitglieder des Ge¬ 
meindevorstandes und sonstige Ge¬ 
meindebeamte 264, Gemeindebe¬ 
amte in Berlin 258, Bürgermeister, 
Beigeordnete, Magistratsmitglie¬ 
der und sonstige Gemeindebeamte 
253 ff., Kreisbeamten 223, Pro¬ 
vinzialbeamten 129, 130, Landes¬
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direktor und Provinzialbea mie 139; 
gegen Mitglieder der Gemeinde¬ 
vertretung findet dasselbe nicht 
statt 254. 

Zuständigkeit der Direktion für die 
Berwaltung der direkten Steuern 
in Berlin 24. 

Dismembrationssachen 325. 
Distrikts=Kommissar in Posen 345. 
Dolmetscher im Verwaltungsstreitver¬ 

fahren 37, Entschädigung 491. 
Domänenpächter vertreten den Staat 

bei der Wahl der Kreistagsab¬ 
geordneten 20s. · 

Domänenverwaltung 11, mit kolle¬ 
gialischer Behandlung 4. 

Doppelbestenerung bei den Kreis¬ 
abgaben 162. 

Dorfeinwohner, nicht angesessenc. 
deren Stimmrecht 392. 

Dorfgemeinden 261. 
Dorfgerichtsschreiber 391, 392. 
Dorfgeschworene (Schöffen) 167. 
Dorfrichter (Gemeindevorsteher) 167. 
Dotation der Provinzial= und Kreis¬ 

verbände 117. 194, 380 ff., 382 ff., 
40“ ff., 422 ff. 

Dräumen, Untersagung des Handels 
mit denselben 812. 

Drucsschriften, öffentliche, deren Ver¬ 
breitung 311. 

Duplikate der Schriftstücke im Ver¬ 
waltungsstreitverfahren 36, 37. 

E. 
Ehefrauen, Vertretung bei den Wahlen 

204; Ausschließung der Gerichts¬ 
personen in Sachen ihrer E. 33. 

Ehegatte einer Partei, Zeugnißver= 
weigerung 44. 

Ehrenurechte, bürgerliche, Verlust der¬ 
selden ist Hinderniß zur Wählbar¬ 
keit 110, 111. 112, 174, 181, 203, 
204, 221. 

Ehrenzeichen, nicht pfändbar 457. 
Eidesform für die Vereidigung der 

Gemeindevorsteher und Schöffen 
169, desgl. der Amtsvorsteher 186. 

Eink#rufung des Provinziallandtages 
4. 

Einfährung neuer Gemeindesteuern 

Eingaben des Kreistages 219. 
Einkommenstene, (. Staatssteuer. 
Einahmen des Bezirksausschusses 18, 

des Kreisausschusses 226, aus Geld¬ 
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bußen und Konfiskaten der Amts¬ 
vorsteher 195. 

Eingnartierungsangelegenheiten 

Einrichtung von Kebrbezirken der 
Schornsteinfeger 319, der Amts¬ 
gefängnisse 388. 

Einrichtungen der Provinzialverbände 
108, 109, der Kreise 156, 164, 166, 
der Amtsbezirie 194. 

Einschätzungsbezirke für die Klassen¬ 
steuer 330. 

Einsetzung von Provinzialkommissionen 
130. 

Einspruch auf mündliche Verhandlung 
im Verwaltungsstreitverfsahren 35, 
mündlicher, dessen Rechtsgiltigkeit 
258, gegen: das Verfahren bei 
Wahl der Abgeordneten zum Pro¬ 
vinziallandtag 113, desgl. zum 
Provinzialausschuß 119, Amtsaus¬ 
schuß 182, Kreisausschuß und Kreis¬ 
kommission 215. Kreistag 212, die 
Wahl der Gemeindebeamten 258; 

gegen Anordnungen der Wegepolizei⸗ 
ehörde 277; 

gegen Kreisabgaben 164. 165, Amts¬ 
abgaben 144, über Mitbenupyung 
der Kreiseinrichtungen und An¬ 
salten 164, desgl. der Amtsbezirke 
194; 

ferner gegen Vertheilung der Jagd¬ 
nutzung 306, das Verzcichniß der 
hochbesteuerten Ortsbürger 248, die 
Hohe von Gemeindezuschlägen zu 
den direkten Staatssteuern 252. 
263, 270, die Richtigkeit der Wähler¬ 
liste 258, die Gültigkeit der Wahlen 
258, in Armenangelegenheiten 269, 
in Schulangelegenheiten 271 ff., 
in Watsserpolizeiangelegenheiten 
284, Einsprüche, über welche die 
Gemeindevertretung beschließt 247, 
257, 258 (s. a. Gemeindevertretung), 
desgl. der Gemeindevorstand 261, 
263 (s. a. Gemeindevorstand). 

Einstellung von Vollstreckungsmaß¬ 
regeln 454, 455. 

Einwohnerzahl, Berechnungsart 832. 
s. u. Civilbevölkerung und Städte. 

Einziehung im Verwaltungszwangs¬ 
verfsahren 448 ff. von Kosten in 
streitigen Verwaltungssachen 488. 

Eisenbahnen, Uedertretung der Vor¬ 
schriften des E.=Reglements 78. 
beim Bau derselben beschäftigte 
Arbeiter 324. Befugnisse des Mi¬a 
nisters der öffentl. Arbeiten 3381.
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Eisenbahngesellschaften. Heran¬ 
ziehung zu den Kreisabgaben 161. 

Elementarschullehrer können nicht 
Mitglieder des Kreisausschusses 
sein 221. ihre Dienstarundstücke sind 
von Kreisabgaben befreit 350, Re¬ 
gulirung ihres Diensteinkommens 

-0. 
Eltern. Stellvertretung bet Wahlen 

4. 
Endgültige Beschlüsse 34, 36. 66, 67, 

70, 184, 185. 187, 189, 190, 215, 
220, 251, 262, 268, 269., 275, 287, 
288, 305, 307. 329; · 

— Anfechtung von Beſchlüſſen 70; 
— Entscheidungen 72, 289, 310. 

Endurtheile 
sachen 29. 290, 311, 321. 

Entbindungsanstalten., Konzession 
810, deren Zurücknahme 318. 

Enteignungssachen 327. 
Entfernung aus dem Amte, (. Disci¬ 

plinarverfahren. 
Entlassung der Provinzialbeamten 

128. 138. 
Entlassungsurkunden für Staats¬ 

angehorige 329. 
Entschädigung der Gemeindevorsteher 

169, 170. I74, der Mitglieder des 
Kreisausschusses 226, desgl. des 
Provinziallandtags, =Ausschusses 
und =Kommission 131, s. a. Amts¬ 
unkosten: 

— bei Bewässerungsanlagen 290. 
Entscheidung von Meinungsverschie¬ 

denheiten zwischen dem Gemeinde¬ 
vorstande und der Gemeindever¬ 
tretung 250, 251; 

in streitigen Berwaltungssachen 46, 
47. 51. 52. 57. 252: 

Verkündigung 495, 501, 509, Aus¬ 
fertigung 496, 502, 510, Voll¬ 
streckung 32; 

Über den Kostenpunkt 601. 512. 
Entschuldigungsgründe zur Ableh¬ 

nung oder Niederlegung unbesol¬ 
deter Aemter im Kreise 156, 168. 

Entwässerungsanlagen 286. 288. 289. 
Entwässerungsgenossenschaft 298. 
Entwässerungsplan, dessen Abände¬ 

rung 288. 
Erdöl- De#illationsanstalten 307. 
Erfurt, Negierungs=Abtheilung für 

Kirchen= und Schulwesen 12. 
Ergänzung von Bestimmungen der 

Provinzialordnung 108, 104, der 
Berzeichnisse der Wahlberechtigten 
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zum Kreistage 210, der bestehenden 
Ortsverfassung 260. 

Ergänzungswahlen der Kreistags= 
abgeordneten 209, 211, s. a. Wahlen. 

Erlaß von Statuten und Reglements 
117. 137, 138. 

Ernennung der Mitglieder des Ober¬ 
verwaltungsgerichts 94, der Kreis¬ 
beamten 223, des Untersuchungs¬ 
kommissars und des Vertreiers der 
Staatsanwaltschaft im Disciplinar= 
verfahren gegen Gemeindebeamte 
258, 254. 

Ernennungsurkunde für Amtsvor¬ 
steber 387. 

Errichtung von Wasserbetriebswerken 
284, von gewerblichen Anlagen 307. 

Ersatz der Defekte der Gemeindebeamten 
251. 

Ersatzwahlen der Kreistagsabgeord¬ 
neten 209, 210, 213, des Kreis¬ 
ausschusses 222, der Gemeinde¬ 
vertretung 248, 261, des Gemeinde¬ 
vorstandes 248. 261, s. Wahlen. 

Erstattung der Kosten und baaren 
Auslagen im Verwaltungsstreit¬ 
verfahren 59. 60. 63. 504, 512, baarer 
Auslagen an die Schöffen 170. 

Er#teungs elder, nicht pfändbar 464, 
deren Befreiung von den Gemeinde¬ 
lasten 164 

Etat, s. Haushaltsetat. Zwangsetati¬ 
flrung und Stadtetat. 

Etatsüberschreitung 132. 
Evangelische Landeskirche 11. 
Execution, s. Zwangsvollstreckung. 
Executivbefugniß der Verwaltungs¬ 

behörden 2c. 76, 396, der Polizei¬ 
behörden 347. 

Executivische Einziehung von Kosten 
in Entwässerungssachen 289. 

¬* 
brikanlage für Dampfkessel 308. 

abrikarbeiter, nicht pfändbare Sachen 
456. 

austpfandrecht 447. 
eilhaltung von Sprengstoffen 2c. 79. 
ldmesser, Zurücknahme der Bestal¬ 
lung 313. 

Feldwentgzer 188, 21413. 
erien des Bezirksausschusses 499. 

Kreis= (Stadt=) Ausschusses 507, 
Oberverwaltungsgerichts 439. 

Festnahme. vorläufige, durch Gemein¬ 
devorsteher 171. 

Festsetzung der Besoldungen 2c. der
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Gemeindebeamten 261, der Amts⸗ 
unkostenentschädigung der Amts¬ 
vorsteher 1983, 366. der Gebühren 
der Zeugen und Sachverständigen 
491. der Kosten und daaren Aus¬ 
lagen im Berwaltungsstreitver¬ 
fahren 504. 

Feststellung des Provinzialhaushalt= 
etats 131, 132, des Kreisabgaben¬ 
solls 159, des Kreisabgaben=Ver¬ 
theilungs=Maaßstabes 159. 214, des 
Kreishaushaltetats 214. 219, der 
Desekte der Gemeindebeamten 251, 
der Dejekle bei Kassen und anderen 
Berwaltungen der Landgemeinden 
267, der Statuten zur Regelung 
der Armenpflege 268, der Zahl der 
Mitglieder des Kreistages 358, 360, 
863. 

nerlöſchweſen 322. 
nerpolizei 188. 

enerspritzen, Anschaffung u. Unter¬ 
haltung 322. 

Feuerwerk, Aufbewahrung und Be¬ 
förderung 79. 

Finanzminister, Bestätigung von Be¬ 
schlüssen des Provinziallandtags 
137, des Kreistags 229. Aufstellung 
des Kostentarifs 58;: 

Beschwerde=Instanz W Beschlüsse 
des Provinzialraths 250, des Be¬ 
zirksausschusses 260; 

Zustimmung bei Einführung von 
neuen oder Veränderung von Ge¬ 
meindesteuern 250, 260. 

Elkateheder#t, andegen 307. 
ischerei. Befugnisse der Beamten und 
* zur Beaufsichtigung der 

F. 77. 
ischereigenofsenschaft 303. 304. 
Kdekstni: 188, 302—304. 
ischpässe 303. 
iskus. Heranziehung zu den Kreis¬ 
albgaben 161. 351, 403. 
lachsröten 303. 
luthschleusen 299. 
onbds des Provinzialverbandes, deren 

Berwaltung 117, einzelner Kreis¬ 
theile, Verfügung darüber 215. 

Forderungen, Zwangsvollstreckung in 
solche 460, Eintragung in die Grund¬ 
und Hypothekenbücher 463. 466. 

Forensen, Kreisabgabenpflicht 158., 
160. Einschäyung 162. 
mn der Kreistagsbeschlüsse 219, 469. 

eurftpelizei 188. 
erstverwaltung 11, mit kollegialischer 

Behandlung 4. 

l 
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Fortbildungsſchulen, gewerbliche, 
deren Einrichtung 316. 

Forerbblu Na. 
ragerecht im Verwaltungsstreitver¬ 

ahren 39. 
Frist für die Beschwerde gegen Be¬ 

schlüsse der Verwaltungsbehörden, 
die Klage bezw. den Antrag auf 
mündliche Verhandlung im Ver¬ 
waltungsstreitwerfahren 26, Berech¬ 
nung 27, 28. Wiedereinsezung bei 
Versäumniß 27. 62, Versäumniß dei 
Beschwerden 68; 

Nichtanrechnung der Zwischenfrist bei 
unrichtigem Instanzengang 74; 

— im VBerwaltungsstreiwerfahren ist 
präktusivisch 27, Berechnung 27, 28; 

— vor Festsetzung der Amtsbezirke 
179; 

— von 6 Monat 231, von 3 Monat 
1389, von 2 Monat 164. 194, von 
1 Monat 55, von 4 Wochen 210, 
212, 110, 135, 279, 317. 434, von 
21 Tagen 275, von 10 Tagen 424, 
von 3 Tagen 449. 

Früchte, deren Pfändung 456, Ver¬ 
steigerung 468. 

Funktionen, öffentliche, deren Aus¬ 
übung im Kreise 391. 

Garnabfälle, Untersagung des Han¬ 
dels mit denselben 312. 

Gasbereitungs- und Bewahrungs¬ 
anstalten 307. 

Gastwirthschaftsbetrieb 309, Kon¬ 
zessionszurücknahme 312. 

Gebänude, welche von Kreisabgaben 
befreit sind 163, 350. 

Gebändesteuer, s. Staatssteuer. 
Gebühren, 1. a. Kosten; 

der Rechtsanwälte im Verwaltungs¬ 
streitverfahren 57; . 

der Zeugen und Sachverständigen in 
den vor die ordentlichen Gerichte 
ehörigen Rechtssachen 489 ff., im 

Herwaltungsstretwerfabren 57.482,. 
im Beschlußverjahren 69. 482, der 
Sachverständigen im Verwaltungs¬ 
zwangsverfahren 46714 

der Vollziehungsbeamten im VBer¬ 
waltungszwangsverfahren 466 ff. 

Gefsälle, welche der Beitreibung im 
Berwaltungszwangsverfahren un¬ 
terliegen 447. Z 

Gegenerklärung auf die Klage im 
Berwaltungsstreiwerfahren 36, auf
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die Berufungsschrift 4% bei Be¬ 
schwerden 68. 

Geisteskranke, Fürsorge für solche 140. 
Geistliche können nicht Mitglieder des 

Kreis=Ausschusses sein 221; 
ihr Einkommen und Dienstgrundstücke 

find fiei von Kreisabgaben 168, 
164. 350; 

der Pfändung nicht unterworfene 
Sachen derselben 466; 

Zeugnißverweigerung derselben 44. 
Geldbeträge, Bezeichnung in der Kreis¬ 

ordnung 150; 
Beitreibung im Verwaltungszwangs¬ 

verfahren 446 ff.; 
Empfangnahme durch Vollziehungs¬= 

beamte 454. 
Geldstrafe, Androhung u. Festsetzung 

75—80. 346. 347: 
vorläufige Festsetzung durch Amts¬ 

vorsteher 190, 195; 
bei Ungehorsam der Zeugen u. Sach¬ 

verständigen 42, bei deren Aus¬ 
bleiben 43; 

gegen Amtevorsteher 192 fließen zur 
Kreiskommunalkasse 182. 

Gemeinden. s. a. Landgemeinde: 
selbständige Amtsbezirke 178. 196; 
können Kommunalangelegenheiten 

den Amtsdczirken zur Verwaltung 
Überweisen 183. Vertretung der¬ 
selben im Amtsausschuß 181, Stel¬ 
lung zu den Gutsbezirken 391, 
wählen Ortssteuererheber 391, 392, 
Gemeinde= u. Dorfgerichtsschreiber 
392. 

Gemeindeabgaben 250. 260, Erhöhung 
bei Ablehnung des Gemeindevor¬ 
steher= und Schöffenamtes 168. 

Gemeindeanstalten, öffentliche, deren 
Mitbenugung 251. 

Gemeindeausschuß 255, 266. 267. 
Gemeindebeamte 169. Wahl 248, Be¬ 

soldung und Remuneration 174, 
261, Dienswergehen 253. 264. Pen¬ 
sionsan prüche 264. 265. f. a. Ge¬ 
meindevorsteher. Schöffen u. Guts¬ 
vorsteher. 

Gemeindebehörden, Inanspruch¬ 
nahme ihrer Thätigkeit durch den 
Landesdirektor 127. Beschlußun¬ 
fähigkeit 251, 262. Ertheilung ge¬ 
werblicher Konzessionen 310, in 
Marktangelegenheilen 318. 
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mit Stadtbezirken bez, der Verwal¬ 
waltung der Polizei 179, 245. 

Gemeindebezirks - Grenzen 107. 154, 
179. 256. 

Gemeindebürgerrecht 257. 
Gemeindediene 250. 260. 
Gemelndegerecheigkeit. Veräußerung 

Gemeindegrundstücke, Beräußerung 
und Belastung 118. 218. 22. 

Gemeindelasten, Streitigkeiten dar¬ 
über 251. 288. Befrelungen von 
denselben 164. 

Gemeindemitgliedschaft 257. 
Gemeindenn##ungen, Streitigkeiten 

darüber 251, 263. 
Gemeindeord#nung, kurhessische 248. 
Gemeindepolizeibehörde, Ertheilung 

gewerblicher Konzessionen 3009, ſ. a. 
Ortspolizeibebörden. 

Gemeinderath 255, 256. 266. 267. 
Gemeindeschreiber 391. Wahl u. Be¬ 

stätigung 392, Amtsdauer 393. 
Geueindeschuiden, Aufnahme solcher 

Gemeindesparkassen 275. 
Gemelindestatuten 260. 
Gemeindesteuern, Neueinführung 

bezw. Veränderung 250, 260. 
Gemeindevermögen, Theilnahme an 

den Erträgen 251. 
Gemeindeversammlung 108. 181. 

wählt die Wahlmänner der Land¬ 
emeinden 206, Stimmrecht in der¬ 
elben 257, 258. 

Gemeindevertretung. Feststellung der 
Mitgliederzahl 248. 261, wahlt 
Mitglieder des Stadtausschusses 19. 
die Gemeindevorsteher und Schöffen 
168, beschließt bei Ablehnung dieser 
Aemter 168. seht die Entschädigung 
der Standesbea mtenfest 329, nimmt 
in Amtsbezirken, bestehend aus 
einer Gemeinde, die Geschäfte des 
Amtsausschusses wahr 181, gegen 
Mitglieder derselben findet ein Dis¬ 
ciplinarverfabren nicht statt 254; 

Stimmrecht 257. 260. Zustimmungs¬ 
recht zu Polizeiverordnungen über 
Landwirthschaftsangelegenbeiten 
346. Befugnisse der G. der Stadt¬ 
gemeinden 247. der Landgemeinden 
und selbständigen Gutsbezirke 206, 

Gemeinbeverwaltung 267. 
Gemeindebeschlüsse, deren Bestäti. Gemeindevorsteher (-vorstand), Amt 

gung 250, 260. Beanstandung 250. 
Gemeindebezirke, deren Bereinigung 

67 ff., 301, Wahl 166, 391, Be¬ 
stätigung und Bereidigung 1869,
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Rechte und Pflichten 170. 171, 
Dienstvergehen 264, steht an der 
Spiye der Gemeindeverwaltung 
167. vertritt die Gemeinde im 
Amtsausschuß 181, ist in Amts¬ 
bezirken, bestehend aus nur einer 
Gemeinde, zugleich Amtsvorsteher 
186, 388, Vermehrung der Mit¬ 
H#ederabl 261, Dienstvergehen der 

#glieder 264. Besoldungen 2c. 261, 
Dienstunkosten=Entschädigung 1869, 
170. Befugniß zur Klage gegen Be¬ 
schlüsse der meindevertretung 
248, 259, Beanstandung von Be¬ 
schlüssen 249, 259 

Zwangemittel zur Durchsetzung seiner 
Anordnungen 75 ff., 396: 

Zustimmungsrecht zu Polizeivor¬ 
schriften 82, 346; 

dienstliche Stellung zum Amtsvor¬ 
steher 190; 

vertritt ohne Bollmacht die Gemeinde 
im Verwaltungsstreitverfahren 40, 
Befugnisse in Quartierleistungs¬ 
sachen 275. Entschädigung bei Be¬ 
wässerungsanlagen 291. ist Hülfs¬ 
becamter der Staatsanwaltschaft 
171, Befugnisse des G. der Stadt¬ 
gemeinden 251, der Landgemeinden 

Gemeindewählerliste 247. 248, 258. 
Gemeindewahlen 258. 
Gemeindewaldungen 250. 260. 
Gemeindewegebau, Verwendung der 

Dotation 406. 
Gemeindezuschläge zu den direkten 

Staatssteuern 252, 263. 
Gendarmen, dienstliche Stellung zum 

Amtsvorstcher 190, 191. 

Genehmigung von Kreistagsbeschlüssen 
228, 229, von Ortsstatuten und 
Gemeindebeschlüssen 250, 260. 316, 
von Sparkassen 275, von gewerb¬ 
lichen Anlagen 307, von Innungs¬ 
staturen 316. 

Generalkommission 10, 19, für Prov. 
Brandendurg. auch für den Stadt¬ 
kreis Verlin 21. Streitigkeiten 
zwischen Gemeinden und Schulzen¬ 
gutsbesitzern 176. 

Genofsenschaft, eingetragene, Kreis¬ 
abgabenpflicht 162. 

Gerberei-Anlage 308. 
Gerechtigkeiten der Schulzengüter 175. 
Gerichtsgesschworene (Schöffen) 167. 
Gerichtsmänner (Schöffen) 167. 
Gerichtspersonen im Berwaltungs¬ 
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streiwerfahren, Ablehnung und 
Ausschließung 32, 33. 34. 

Gerichtsvollzieher, deren Rechte und 
Pflichten 452, Geblührenordnung 
467: 

demselben kann die Zwangsvoll¬ 
streckung im Berwaltungszwangs¬ 
verfahren übertragen werden 448. 

Gesammtarmenverbände 268. 270. 
Geschäfte der allgemeinen Landesver¬ 

waltung, deren Erledigung 4. Ber¬ 
fabren 26 ff., des Kreistags 213 ff. 

Geschäftsbericht des Bezirksausschusses 
505, Kreis=(Stadt=) Ausschusses 512, 
des Oberverwaltungsgerichts 441, 
der Provinzialräthe 497. 

Geschäftsgang bei den Verwaltungs¬ 
behörden 30, bei dem Oberver¬ 
waltungsgerichte 98, bei dem Pro¬ 
vinziallandtage 116, bei den Pro¬ 
binzialräthen 492 ff. 

Geschäftsjahr bei den Berwaltungs¬ 
gerichten 441, 497, 504. 517. 

Geschäftsordnun (Regulativ des 
ezirksausschusses 498. des Kreis¬ 

tugs 219. des Kreis= (Stadt=) Aus¬ 
schusses 226, 505 ff., des Oberver¬ 
waltungsgerichts 434 ff., des Pro¬ 
vinzialausschusses 192, 124, Pro¬ 
vinziallandtags 116 ff., der Pro¬ 
vinsialräthe 492 ff. 

Geschäftsrevision durck die Aufsichts¬ 
behörden 24. 136, 230. 

Geschäftssprache im Verwaltungs¬ 
streiwerfahren 37. 

Geschworenenlisten 248. 
Gesetz, durch solches erfolgt die Ver¬ 

änderung der Provinzgrenzen 107, 
desal. der Kreisgrenzen 154, Ueber¬ 
weisung von Gegenständen zur Be¬ 
schlußfassung des Kreistags 218. 

Gesetzmäßigkeit polizeilicher Verf#¬ 
gungen 72. 

Gesindepolizei 188. 
Gesindevermiethungs-Gewerbe, Un¬ 

tersagung desselben 312. 
Gesundbeitsvolizei 188. 
Gewalt, obrigkeitliche, der staatlichen 

Bebörden 76. 
Gewerbeausübung 307. 
Gewerbeberechtigungen, deren Ab¬ 

lösung 319. 
Gewerbebetrieb im Umherziehen, 

Legitimationsschein 311. 
Gewerbeordung, im Landesverwal¬ 

tungsgesetz nicht derührte Bestim¬ 
mungen 70o. 

Gewerbeyolizei 188, 307.
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Gewerbestener, s. Staatssteuer. 
Gewerbetreibende. Zugehörigkeit zu 

Wahlverdänden 200. 205, Berzeich¬ 
niß 210. Kreisabgabenpflicht 161. 

Gewerbliche Anlagen 307, Benuyung 
309. 

Gewerbliche Konzession 309, Legiti¬ 
mationsschein 311. Zurücknahme 
desselben 312. 

Giste, Handel damit 309, Untersagung 
812. 

Gistwaaren, Aufbewahrung und Be¬ 
sorderung 79. 

Glasbüttenanlagen 307. 
Gliederung der Kreise 390, 391. 
Gnadengehalt ist nicht pfändbar 464. 
Goldsachen, gepfändete, deren Ber¬ 

steigerung 458. 
Gräben, Räumung 284. 
Grenzstreitigkeiten 246. 
Grundbesitzer, ländliche. Wahlverband 

199 ff., Vergeichniß 210, 349, Kreis¬ 
abgadenpflicht 161. 

Grundstener, s. Staatssteuer. 
Grundstück, bestimmen die örtliche 

Zuständigkeit der Berwaltungs¬= 
dehörden 30. der Provinzialver¬ 
dände, dercn Beräußerung 118. 
desgl. der Amtsverdbände 185, der 
Kreise 229. 

— welche von Kreisabgaben befreit 
sind 163. 164. 350. 

Sequestration u. Wiederwerpachtung 
im Verwaltungszwangeverfahren 
465. 

Grundvermögen des Provinzialver= 
dandes. erwendung der Gin¬ 
nahmen aus demselben 117, der 
Kreise 214. 218. - 

Gältigkeit der Kreistagsbeschlüsse 219. 
Güter, selbstständige 357. 
Güterbestätiger, Zurucknahme der 

Bestallung 313. 
Güterkonsolidation 13. 
Gumbinnen. Regierungsabtheilung 

des Innern 13. 
Gnutachten, Hinderniß der Theilnahme 

an der Berathung u. Abstimmung 
64, 123, 225 

des Kreisausschusses 223. Kreistags 
215, Provinzialausschusses 125, Hro¬ 
vinzlallandtags 116. 

Gutsbezirk 171, selbständiger Amts¬ 
bezirk 178. 186. 195, kann Kom¬ 
munalangelegenheiten den Amts¬ 
bezirken überweisen 183, deren 
Bereinigung mit 
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179. 245. Vertretung derselben im 
Amtsausschuß 181, deren Ausschei¬ 
den aus dem Amtsbezirke 180, 245, 
Zwangsctatisirung 263. Stellung 
ön den Gemeinden 8391, Ortsver¬ 
waltung 391. 

Gtstezirtsgrenzen 107, 154. 179, 
56 

Gutsberren, Beiträge zur Remune= 
ration der Gemeindevorsteher 170. 

Gutsberrliche Polizeiverwaltung ist 
aufgeboben 177. 

Gutsvorsteher 157. 167, 172, Stell¬ 
vertretung 172, 1783, 397. Bestäti¬ 
gung und Vereidigung 178. Wahr¬ 
nehmung der Geschäfte durch Ge¬ 
meindevorsteher 170. 172. Stellung 
zum Amtsvorsteher 190,. Dienst¬ 
vergehen 264, ist Hülfsbeamter der 
Staatsanwaltschaft 171, ist in Amts¬ 
bezirken, bestehend aus nur einem 
Gutsbezirke, zugleich Amtsvorsteher 
16. Zuständigkeit in Armensachen 
70. 

Gypsöfenanlagen 307. 

äbfen, frei von Kreisabgaben 360. 
esenwolizen 78, 80, 188, 300. 
aft an Stelle der Geldstrase bei 

Durchsetzung obrigkeitlicher An¬ 
ordnungen 76. 77. bei Zeugniß¬ 
oder Eidesleistungs=Weigerung 46, 
gerichtliche, hemmt Wähldarkeit 
und Wahlrecht 112, 203. 

ammerwerks=Anlage 307. 
andarbeiter., s. Arbetter. 
andel mit Giften 309, Zurücknahme 

der Konzession 312, s. a. Klein¬ 
bandel. · 

Dasseldsefellqufmhsteter-banden- 
pflicht 160, 161. 

audelskammer=Angelegenheiten 320. 
andelsmakler. Zurücknahme der 

Konzeision 313. 
Ker### en. deren Erzwingung 75. 
andwerker, nicht pfändbare Sachen 

456. 
#ufröten,. Verbot 308. 
annver. Provinz. Verwaltungsein¬ 

theilung 4. Behörden 14; 
Inkraftireten des Landesverwal¬ 

tungsgesetzes 86; 
Chausseebaugesenz 415. Wegepolizet 

W1. 283. 284. Be=, Entwässerungs¬= 
und Stau=Anlagen 293. 29/4. Er¬ 
hohung der Renten des Provinzlal=



Sachregiſter. 

verbandes zu Wohlthätigkeitszwecken 
411. 

Haushalts-Etat der Amtsverbände 
195, Kreise 214. 219. 220. Pro¬ 
vinzialverdände 118. 131, 136, der 
Stadtgemeinden 252. 

Hebeammen, Zurücknahme der Prü¬ 
sungszeugnisse 318, nicht pfändbare 
Sachen 456; 

Zuschüsse zu Beihülfen und Prämien 
40 

Hebeammenlehrinstitute, Reglements 
188, Uebertragung der Berwaltung 
an die Provinzialverbände 409. 

Hebungen aus Kranken=Oulfs=Sterbe¬ 
kassen und Knappschaftskassen sind 
nicht pfändbar 464. 

Heimathswesen, Bundesamt 48, De¬ 
putationen für H., an deren Stelle 
treten die Bezirksausschüsse 6, 
Kosten 407. 

Herausgabe körperlicher Sachen im 
Berwaltungszwangsverfahren 462. 

Hessen=Nassan. Inkrafttreten des 
Landesverwaltungsgesetzes 86. 

Hinterlegung eines Kostenvorschusses 
42. des Erlöses mehrfach ge¬ 
pfändeter Sachen 459, desgl. For¬ 
derungen 465. 

Hohenzollerusche Lande, Verwal¬ 
tungsorganisation 5, Bezirksaus¬ 
schuß 18, Kosten der Landeskom¬ 
munalverwaltung 407, Ausfsicht 
über die Berwaltung der Ge¬ 
meindeangelegenheiten 246. Dis¬ 
ciplinarverfahren gegen Bülger¬ 
meister. Beigeordnete. Magistrats¬ 
mitglieder und sonnige Gemeinde¬ 
beamte 258. 

Anlegung und Unterhaltung der 
Staatsstraßen 414. s. a. Sigma¬ 
ringen. 

Holstein, Instandsetzung und Unter¬ 
haltung der Nebenlandstraßen 414; 

Stau=, Ent= und Bewässerungs¬ 
Anlagen 292, 293. 

Holzimprägnir#ungsanstalten 308. 
Holzangen 223, vorgeschriebene Fristen 

————# 107. 
Spitäler, Uebertragung der Ver¬ 
waltung an Provinzialverbände 

Alfsardeiter 12, 1. u. Beamte. 
alssteente der Staalsanwaltschaft 

1, . 
Hülfskassen der Provinzen 138, ein¬ 

geschriebene 328. 
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Hülfskassenfonds, Uebereignung an 
die Provinzialverbände 408. 

Hyyothekarische Eintragung von For¬ 
derungen 465, 466. 

J. 
Ingdbezirke Bildung derselben 305, 

C 
Janduntzung, gemeinschaftliche, Ver¬ 

theilung der Erträge 306. 
agdpächter, Ausländer 305. 
xE 304—307. 
abresbericht, s. Geschäftsbericht. 
ahresrechnung. s. Rechnung. 
abresrenten des Provinzialver= 

dandes, deren Verwendung 117, 
ur Dotirung der Provinzial= und 
eisverbände 422. 

dioten, Kürsorte für dieselben 140. 
diotenanstalten, Reglements 138, 

Fonds 406. 
Immobiliarrechte der Provinzialver= 

bände, deren Veräußerung 118, 
desgl. der Amtsverdände 185, der 
Kreise 229. 

J olt der Kreistagsbeschlüsse 219, 469. 
#nkrafttreten des Landesverwaltungs¬ 

geſebes 5, bez. der Provinzen 
Posen, Schleswig=Holstein, Han¬ 
nover, Hessen =Nassau, Westfalen 
und der NRheinprovinz 86, der 
Provinzialordnung 139. 

Innungen. Statuten und Auflösung 
316. Slreitigkeilen 317. 

Jaktensea 25, 34, 42. 
nuvealiden=Pensions= und Unter¬ 

stützungsangelegenheiten in Berlin 
22; 

— der Unteroffiziere und Soldaten 
nicht pfändbar 464. 

Irrenanstalten, Reglements 138, 
Konzession 310, Zurücknahme 313, 
Fonds 406, Uebertragung der 
Verwaltung auf Provinzialver= 
bände 407. 

Sebn Spaggeanehegenbetten — 
uristische Personen, Einschätzung 

162, Kreisabgabenpflicht 158, 160, 
— als Gutsvorsteher 172. Zuge¬ 
börigkeit zu Wahlverbänden 199, 
200, Vertretung bei Wahlen 208. 

K#. 
Kalköfen=Anlagen 307. 
Kanäle, schiffbare, frei von Kreisab¬ 

gaben 3536.
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Kanalbauten, dabei beſchäftigte Ar⸗ 
beiter 324. 

Kovitalvermögen des Provinzialver¬ 
bandes, dessen Verwendung 117, 
des Kreises 214. 218. 

Kasernen, Zwangsvollstreckung in den¬ 
selben 449. 

Kassenbeamte der kommunalen Pro¬ 
vinzialverwaltung 128. 

Kassenrevision durch die Aussichts¬ 
behörden 136. 191. 230. 

Kastenwesen der Provinzialverbände 
118. 

NKaufmänniſche Korporationen 120. 
Kehrbezirke der Schornsteinfeger 319. 

Kinder. Bertretung bei den Wahlen 
04. 

Kirchendiener können nicht Mitglieder 
des Kreisausschusses sein 221; 

ihre Dienstgebäude frei von Kreis¬ 
abgaben 350. 

Kirchensachen 11, 12, mit kollegiali¬ 
scher Behandlung 4, in Hannover 
14,. flr Berlin 23. 

Kirchböfe, frei von Kreisabgaben 350. 
Kirchspielverbände, Beachtung bei 

Bildung der Amtsbezirke 179. 
Klage im Verwaltungsstreiwerfahren 

schlicht die Beschwerde aus 26, 
rist 26, 27, aufschiebende Wirkung 
8. Einreichung und Indhalt 35, 

Lurickweisung durch Bescheid 35, 
escheid auf Klaglosstellung des 

Klägers 35. Berichtigung und Ab¬ 
änderung 38. gleichzeitiges An¬ 
bringen der Klage und Beschwerde 

— zur Anfechtung gllltiger Beschlüsse 
70. 137. desgl. poligcilicher Ver¬ 
fügungen 71, 74. 
meiner Anlagen und Abgaben 165, 
gegen Beschlüsse des Amtsaus¬ 
schusses 182. wegen Beanstandung 
der Beschlüsse des Kreistages. der 
Kreiskommissionen und des Kreis¬ 
ausschusses 230. gegen Reklama¬ 
dionsentscheidungen des Provinzial= 
ausschusses 243. über die Ausein¬ 
andersetzung bei Veränderung von 
Kreisgrenzen 244, von Stadtgren¬ 
zen 246, gegen Beschlüsse der 
Gemeindevertretung 2457, 258, desgl. 
des Gemeindevorstandes 249. 252, 
759. 263, uber streitige Penfions= 
ansprüche der Gemeindebeamten 
254, gegen Disciplinawerfügungen 
129, gegen Zwangsetatisirung der 
Provinzialverbände 1309, desgl. der 

wegen allge¬ 
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Amtsverbände 196, der Kreise 231, 
der Stadtgemeinden 252, der Land¬ 
bemeinden und Gutsbezirke 264, 

fza Schulverdände 273, gegen Be¬ 
schllsse des Kreistags 157, des 
Bezirksausschusses bezw. des Ober¬ 
präsidenten 192. in Armenange¬ 
legenheiten 270. in Schulangelegen¬ 
heiten 271. in Wegepolizeisachen 
278, in Wasserpolizeisachen 288, 
in Wasserlösungsangelegenheiten 
292. gegen Versagung gewerblicher 
Konzessionen 311, der Aufsichts¬ 
dehörde in Innungssachen 317, in 
Reichs= und Staatsangehörigkeits= 
sachen 329; 

s. a. Bezirksausschuß, Kreis=(Stadt=) 
Ausschuß und Oberverwaltungs¬ 
gericht. 

Klagtostellung des Klägers, Bescheid 

Klassenstener, Aufhebung der beiden 
untersten Stusen158. Einschätyungs¬ 
bezirke 330. s. a. Staalssteuern. 

Kleinhandel mit Branntwein und 
Spiritus 309, Zurücknahme der 
Konzession 319. 

Kunochenbrennereien, -Darren, koche¬ 
reien, =bleichen 307. 

König ernennt den Landrath 196., 
Mitglieder des Bezirksausschusses 
15, ebenso des Oberverwaltungs¬ 
gerichts 94, bestatigt den Landes¬ 
direktor 125, deruft den Provinzial= 
landtag 114, in dessen Namen wird 
die Volizei (im Amtedezirk) aus¬ 
geübt 177, Genehmigung zur 
Außerkraftsetzung poltzeilicher Vor¬ 
schriften 347. 

Könisliche Berordu#ung über Orga¬ 
nisation der Hannöverschen Regie¬ 
rung 14. Zuständige Behörden für 
Berlin 21, Inkrafttreten des Lan¬ 
desverw. Ges. in einigen Provinzen 
86, Auflösung des Provinzialland¬ 
tags 139, des Kreistags 431, 
Regelung der Provinzialwerdände 
140, Bildung von Abtheilungen 
des Bezirksausschusses 16. von 
Stadtkreisen 154. kongessionspflich¬ 
tige Anlagen 308, Feststellung der 
auf die Kommunalverdände ent¬ 
fallenden Jahresrenten der Dota¬ 
tion 405, Bestimmung der zur 
Ertheilung und Zurücknahme der 
Konzession, sowie zur Untersagung 
des Gewerbebetriebes zuständigen 
Behörde 313, s. a. lanotsherrulche.
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Knigsberg, landwirthschaftliche Re¬ 
gierungsabtheilung 18. 

Körßerliche Sachen, Pfändung 455, 
esgl. von Ansprichen auf Heraus¬ 

gabe u. Leistung k. S. 462. 
Kollegialische Behandlung in Landes¬ 

verwaltungsgeschäften 4. 
Kolleginm, Zusummung zu Verfi¬ 

gungen und Bescheiden des Vor¬ 
sitzenden 6o0. 66, zur Theilnahme 
technischer Staats= und Kommunal= 
beamten an den VBerhandlungen 
66, zu Polizeivorschriften 80. 81, 
zur Uebernahme der VBerwaltung 
eines benachbarten Amtsbezirks 
seitens des Bürgermeisters 188. 

Kolektipstimmen 205, 206, 210. 
Kolektipstimmrecht 361, 362. 
Kommanditgesellschaften auf Aktien, 

Kreisabgabenpflicht 161, Ein¬ 
schätzung 162, als Gutsvorsteher 
172. Zugehorigkeit zu Wahlver¬ 
bänden 199. 200. Stellvertretung 
bei Wahlen 203. 

Kommissar beim Amtsausschuß 188, 
beim Provinziallandtag 114; 

des Kreines 214, 216, 223. für Zwecke 
der kommunalen Provinzialver¬ 
waltung 119, 130, für die Aus¬ 
einandersetzung zwischen Gemeinde 
u. Schulzengutsbesitzer 176. 400, 
ur Wahrnehmung des öffentlichen 
nteresses im Verwaltungsstreit¬ 

verfahren 40, 437, 501, 511, zur 
Einlegung der Berufung im öffent¬ 
lichen Interesse 49, öll, in Be¬ 
und twässerungs = Angelegen¬ 
heiten 290. 

Komwtssionen des Amtsausschusses 

des Provinziallandtags 119. 123. 193, 
s. a. Provinzialkommissionen; 

der Kreise 214, 220, 223, 226, Diä¬ 
#en u. Reisekosten der Mitglieder 

Kommunalbeamte, technische, können 
mit berathender Stimme an den 
VBerhandlungen der Behörde theil¬ 
nehmen 66; f. a. Gemeindebeamte. 

Kommunalbehörden 31. 
Kommunalbestenerung 138. 
———— — ##derungen 

Kommnunallandtag in den Hohen¬ 
zollernschen Landen 18, Kosten 407. 

Kommnnalständische Verbände 140, 
deren Umbildung und Aufhebung 
141.   
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Kommunalverband der Provinzen 
(Provinzialverband) 106, 140. 

der Kreise 153, der Provinz Branden¬ 
burg. für denselben ist der Bezirks¬= 
ausschuß zu Potsdam zuständig für 
das Berwaltungsstreit= und Be¬ 
schlußverfahren 80. « 

Kemmunalberwaltung des Kreises 
197. 

Kompetenzkonstikt: in streitigen Ver¬ 
waltungssachen 63, zwischen den 
Gerichten und Berwaliungsbehör¬= 
den 63. 

Koufiskate der Amtsvorsteher 195. 
383. 

Konukurs, Hinderniß der Wählbarkeit 
112, 203, 204, 221. bei Gutsvor¬ 
steher 174. 

Konsens. Ertheilungen gehören zu 
den polizeilichen Berfügungen 72. 

Konsistorien 11. 14. 
Kontributions Ueberschüsse der Kur¬ 

und Neumark Brandendurg 215. 
Keee. s. Gewerbliche. 
Konzessionsertheilungen gehören zu 

den polizeilichen Verfügungen 77. 
Konzesstonspflichtige Anlagen 307, 

35 
Korporationen, örtliche Zuständigkeit 

der Verwalkungsbehörden 30; 
Amtsverbände 184, Kreisverbände 

153. Provinzialverbände 106; 
deren Bertretung bei den Wahlen 

·0# 
Betheiligung bei der Beschlußfassung 

des Kreis=(Stadt=) Ausschusses 31. 
— als Partei im Verwaltungsstreit¬ 

verfahren 31; 
— kaufmännische 320. 

Korrigendenanstalten, 
138. Fonds 406. 

Kosten der Amtsverwaltung 198,. 194, 
195, 382 ff., der Kreisverwalkung 
296. tm Verwaltungsstreitverfahren 
56 ff., 266 Cirkular 481, a 58. 
483, beim Kreis=(Stadt=) Ausschuß 
512. Bezirksausschuß 506, im Ber¬ 
waltungszwangswersahren 453, 454, 
der Zwangsvollstreckung 466, dei 
Auseinandersepungen zwischen Ge¬ 
meinden und Schulzengutsbesitern 
177, 400, im Disciplinarverfahren 
keine 87. desgl. bei Kompetenz= 
konflikten 63, etatsmäßige, der 

ndelskammern 370, des Feuer¬ 
öschwesens 3832, der örtlichen 
Polizeiverwaltung 344. 

Kosteneinziehung 60. 

Reglement
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Kostenerstattung 80. es. 512. 
Kottensestsetzung 59. 
Kostenfreibeit 68. 60. 
Kostenstundung 60. 
Krammärkte 317. 
Krankenanstalten,„ Konzessiontrung 

dus¬ Zurücknahme der Konzession 
13. 

Krankheit, anhaltende, berechtigt zur 
Ablehnung u. Niederlegung un¬ 
besoldeter Aemter 156, 168. 

Kreditverbände, Recht bei Sequestra¬ 
tion u. Subhastation von Gütern 
466. 

Kreis als Berwaltungsbezirk 3. 153. 
Umsang und grenzung 1583 
—155. Bildung und Zusammen¬ 
legung 154. 244, Gliederung und 
Aemter 390, 391. in Hannover 4, 
Behorden 4. 19, Verwaltung u. Ber¬ 
tretung 156. 157, 198 ff., zerfällt 
in Amtsbezirke 178, an der Spitze 
steht der Landrath 19. 

Kreisabgaben 214.229. Beitragspflicht 
157. 239, Aufdringung und Ver¬ 
theilung 158 ff., 214, 216, 401, 
Untervertheilung 159, Heranzie¬ 
hung des F#kus 161, 351, 108, 
Mehr= oder Minderabgaben ein¬ 
zelner Kreistheile 160, 216, 229; 

Heranziehung und Einschätung der 
Forensen, juristischen Personen 2c. 
160—162. stärkere Heranziehung 
dei Berweigerung anbesolden 
Aemter 157; 

Doppelbesteuerung 162, Befreiungen 
163, 164, 349, 360: 

Masßstab dient auch als Maßstab für 
die Aufbringung der Kosten der 
Amtsverwaltung 191. Beschwerden 
wegen der Veranlagung der Kreis¬ 
abaaben 164. 165. 

Kreisämter 166, 214, unbefoldete 158. 
Kreisamtmänner führen die örtliche 

Polizeiverwaltung 344. 
Kreisangehörige 155, 196, Rechte 156, 

Pflichten 156 ff., Wahlen in den 
Kreisausschuß 221. Belastung durch 
Kreisabgaben 218. 229, Mehr¬ 
belastung der Kreisangehörigen 
eingelner Kreistheile 469. 

Kreisanleihen 214. 229. 
Kreisanstalten 156, 164, 166. 214. 
Kreisausschußz, für Stadtkreise 227. 

für den Stadtkreis Magdeburg am 
Amtsite des Landraths 6; 

Stellung und Zusammenseyung 19, 
24, 221, Beschlußfähigkeit 20, 225, 
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Disciplinarverfahren gegen die 
Mitglieder 20, deren Amtsdauer. 
Vere digung und Dienstvergehen 

Funktionirung als Verwaltungs¬ 
gericht 6; 

fungirt als Beschlutßbehörde und 
als Berwaltungsgericht 283, als 
Waldschupgericht in Ungelegen¬ 
beiten der Waldgenossenschaften 

Berfahren 29 ff., 225, 506. Ge¬ 
schäftskreis 222 ff., 506, Geschäfts. 
regulatid 226. 505 ff. Vorsitzen= 
der ist der Landrath 19. 197, Vor¬ 
sitz 224. Befugnisse des Vorsitzenden 
65. 507, Leitung der Verhandlung 
508. 509, Sitzungen 506. Behinde¬ 
run von itgliedern 506, 
Geschäftsvertheilung 507, Beschluß¬ 
fassung u. Abstimmung 21. 275, 
508. Ausschließung von Mitglie¬ 
dern von der Berathung und Ent¬ 
scheidung 225, Protokoll 509, Ver¬ 
kündiaung und Ausfertigung der 
Entscheidungen 509. 510. Zu¬ 
stellung 511. Vollziehung der Ur¬ 
kunden u. Schriftwechsel 224. 510, 
Siegel 507. 510. Einreichung der 
Akten an die höhere Instanz 511, 
Geschäftskontrolen 512, Ferien. 
Geschäftsjahr und Geschäftsbericht 
512, Theilnahme von technischen 
Staats= und Kommunalbecamten 
an den Berhandlungen 66; 

Aufsicht über die Geschäftsführung 
desselben 24. Anfechtung endgülti¬ 
er Beschllsse desselben 70. Bean¬ 
tandung von Belchlüssen in Kom¬ 
munalangelegenheiten 230; 

ernennt die Kreisbeamten 2283, be¬ 
stellt Bertreter für Gemeindevor= 
steber u. Schöffen 169, u. für Guts¬ 
vorsteher 173, ordnet die Stellver¬ 
tretung des Amtsvorstehers 187, 
hat Vorschlagsrecht bei Bestellung 
eines kommissarischen Amtsvor¬ 
stehers 188. 386, 388, Disciplinar¬ 
behörde erster Instanz für Amts¬ 
vorsteher 192 u. Kreisbeamte 223, 
verbhängt über diefelben Ordnungs¬ 
strafen 192. 223, ernennt ferner 
Kommissarien Behufs Festsetzun 
der Höhe des Wasserstandes de 
Stauwerken 286. 2867, das Schieds¬ 
gericht in Entwässerungssachen 288, 
Sachverständige. Kommissarien und 
Taxatoren in Bewässerungsfachen
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290 u. stellt die Entschädigung fest 
290, entwirft den Kreishaushalts¬ 
etat 219; 

Aufsichtsrecht über die Verwal¬ 
tung der Landgemeinden und 
Gutsbezirke 256, der Angelegen¬ 
heiten der Amtsverbände 186, über 
Fischereigenossenschaften 303. dienst¬ 
liche Stellung zum Amtsvorsteher 
191: 

Zustimmungsrech! zu Pollzei= 
verordnungen 81, zu Polizeistraf¬ 
verordnungen des Amtsvorstebhers 
190, bei Nichtbestätigung der Ge¬ 
meindevorsteher und Schöffen 169, 
der Ortssteuererheber. Gemeinde¬ 
und Dortgerichtsschreiber 392, dei 
Ernennung eines Stellvertreters 
für dieselben 391; 

Bestätigung gewisser Beschlüsse der 
Amtsverbände 185, von Gemeinde¬ 
beschlüssen und Ortsstatuten 2060, 
der Seatuten der Spritzenverbände 
322, betr. Armenpflege 260, von 
Auseinandersetzungsrezessen 176; 

der Borsitzende revidirt die Kreis¬ 
kom munalkasse 220, bestellt Kom¬ 
missare zur Wahrnehmung des 
öffentlichen Interesses im Verwal¬ 
tungsstreitverfahren 40. legt Be¬ 
rufung im öffentl. Interesse ein 
4, 69, Kostenfreiheit 58. Besug¬ 
niß desselben zur Bescheidung auf 
die Klage 36, desgl. auf die Be¬ 
rufung 49. zur Anfcchtung end¬ 
gültiger Beschlüsse des Kreisaus¬ 
schusses 70, zur Einle ung. der 
Klage gegen den Beschluß des Kreis¬ 
ausschusses über die Gültigkeit der 
Wahlen 222; 

beschließt ferner über: 
Einschätzung der Forensen, juristi¬ 
schen Personen u. a. zu den Kreis¬ 
abgaben 162, Vermehrung der 

öffen 167. Dienstunkosten. Be¬ 
soldung und Remuneration der 
Gemeindebeamten 174, 395. Rege¬ 
lung der Vertretung der Gemein¬ 
den im Amtsausschuß 181, Zwangs¬ 
vollstreckung gegen Amtsverbände 
185, Kassendefekte und Rechnungs¬ 
decharge derselben 185, Bestimmung 
eines Amtsvorstehers bei Wege=, 
VBorfluths= oder anderen polizei¬ 
lichen Angelegenheiten verschiede¬ 
ner Amtsbezirke 189, Feſhevung 
der Amtsunkosten=Entschädigung 
der Amtevorsteher 193, 382, Rege¬   

lung des Kollektivstimmrechts 205. 
206. Bestimmung des Wahlorts 
bei Kreistagsabgeordneten=Wahlen 
207. Wahlberechtigten=Berzeichniß 
210. 124. Vertheilungsplan der 
Kreistagsabgeordneten 211. Pro¬ 
positionen für den Kreistag 216, 
Theilnahme der Mitglieder an der 
Berathung des Kreistags 218. Be¬ 
richterstattung an den Rreistag 
über den Stand der Kommunal= 
angelegenheiten 219. Revision der 
Jahresrechnung 220. die Gültigkeit 
der Wahl der Mitglieder 222, 
Veränderung der ländlichen Ge¬ 
meinde= und Gutsbezirks=Grenzen 
256, Auseinandersetzung zwischen 
den Betheiligten 257, im öffent¬ 
lichen Interesse vorläusig bei 
Streitigkeiten über die bestehenden 
Grenzen 257, desgl. Über die 
Eigenschaft eines Orts als Ge¬ 
meinde bezw. Gutsbezirk 257, Er¬ 
änzung oder Abänderung der be¬ 
tehenden Ortsverfassung 260, Zahl 
der zu wählenden Mitalieder der 
Gemeindevertretung 261, Vor¬ 
nahme außergewöhnlicher Ersat¬ 
wahlen der Gemeindevertretung 
bezw. des Vorstandes 261, Ver¬ 
mehrung der Mitglieder des Ge¬ 
meindevorstandes, der Schöffen u. 
Ortsvorsteher 261, Bestellung von 
Ortsvorstehern 261, Festsetzungen der 
Besoldungen, Dienstunkostenent¬ 
schädigungen und baaren Auslagen 
der Gemeindebeamten 261, Fest¬ 
stellung u. den Ersatz von Defekten 
in Landgemeinden 262, bei Mei¬ 
nungsverschiedenheiten zunschen 
Gemeindebehorden 262, bei Be¬ 
schlußunfähigkeit der Gemeinde¬ 
behörden 262, an Stelle der auf¬ 
geiöften Gemeindevertretung 267, 

ber gerichtliche Zwangsvoll¬ 
streckung gegen Landgemeinden 262, 
die Streitsachen zwischen Armen¬ 
verbänden 239, desgl. gegen die 
zur Unterstützung verpflichteten 
Angehörigen 269, uber den Erlaß 
von Reglements wegen Räumung 
von Grädben und Wasserläufen 284, 
Anträge auf Verschaffung von 
Vorfluth 287. Mitbenutzung von 
Entwasserungsanlagen 288, Ab¬ 
änderung eines Entwässerungs¬ 
planes 288. Ablehnung des Schieds¬ 
richteramtes 288, Zurückweisung
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unzulässiger Schiedsrichter 288. 
#lezung. der Bergütung der 

iedsrichter und Kommissarien 
288, Zulassung. Aenderung und 
Wegräumung von Be= und Ent¬ 
wässerungs=, Stau= und Wasserbau¬ 
Anlagen 293. 294. Setzung eines 
Stauziels 293. desgl. von Aich¬ 
pfählen 294. 297. Be= und Ent¬ 
wässerungsgräben 294, Drainsan¬ 
lagen 295. Anlegung von Stau¬ 
werken 295. Feststellung des Bei¬ 
trages zu den Kosten von Wasser¬ 
dauten 295, Bachregulirungen 296. 
Errichtung und Veränderung von 
Triebwerken 297. 298. Einquar¬ 
tierungssachen 274, 275. Jagd¬ 
polizeisachen 305, 306. Gewerbe¬ 
polizeisachen 307, gewerbdliche Kon¬ 
ession 309, Enteignungssachen 327. 

upolizeisachen 324, über die 
Entschädigung der Standesbeamten 
329. Über streitige Pensionsan¬ 
sprüche der ländlichen Gemeinde¬ 
beamten 265: 

auf Beschwerden in Armensachen 
269, 270. gegen Verfügungen der 
Amtsvorsteber in nichtpoliseilichen 
Angelegenheiten 191, auf Be¬ 
schwerden und Einsprüche 
betr. Mitbenuyung der Kreisein¬ 
richtungen und zanstalten 164, die 
Heranziehung oder Beranlagung 
zu den Kreisabgaben 164; 

Auseinandersetzung zzwischen 
Gemeinden und Schulzengutsbe¬ 
dern 176. 177. 400. desgl. bei 
sscheiden von Landgemeinden 

und Gutebezirken aus dem Amts¬ 
bezirk 180; 

Zuständigkeit für Klagen: 
gegen polizeiliche Verfügung 72. 
73, bei Ablehnung des Gemeinde¬ 
vorsteher= und Schöffenamts 169. 
betr. die Wahlen der Abgeordneten 
um Amtsausschuß 182, und der 
meindebeamten 169. gegen die 

Berfügung des Amtsvorstehers 
betr. Beanstandung von Beschlüssen 
des Amtsausschusses 184, betr. 
Benutung der Amtsanstalten und 
die Amtsabgaben 194, bekr. Ge¬ 
meindenugtzungen und =Lasten 251 
268, Jagdpolizet 306. Wasserpoltzei 
287. 269, Fischereipolizel 304. 
Wegepolizel 276, 279, Druck¬ 
schriften Verdreitung 311, Dis¬ 
membrations= und Ansiedelungs=   
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sachen 326, gegen Anordnungen u. 
Erkenntnisse der Wasserlösungs¬ 
kommissionen und Schauungs¬ 
männer 291; 

entscheidet serner: in Ent¬ 
u. Bewässerungs=Angelegenheiten 
288. 189. Über Streitigkeiten 
wischen Wegebaupflichtigen und 
runddesiyzern 377. über Streitig¬ 

keiten der Sprigenverbände 322. 
323; 

Disciplinarbehörde I. Instanz gegen 
Gemeindevorsteher, Schoffen und 
Gutsvorsteher u. a. 265, zuständig 
in Angelegenheiten der Land¬ 
gemeinden u. selbstständigen Guts¬ 
bezirke als I. Instanz im Ver¬ 
waltungssmeitverfahren 266, Be¬ 
stätigung der Statuten zur Rege¬ 
lung der Armenpflege 269, in 
Angelegenheiten der Landschulen 
270 ff., Räumung von Gräben und 
Wasserläusen 285. gewerbliche 
Konzessionen 309, 311, 312, 314. 

Kreisbanmeister 223. 
Kreisbeamte, Zahl und Besoldung 

214. Ernennung und Beaussichti¬ 
gung 228. 

Kreisbehörden 19, Inanspruchnahme 
der Thätigkeit durch den Landes¬ 
direktor 127. 

Kreisblatt 164, 210, 211, 213., f. a. 
Bekanntmachung. 

Kreisbürgschaften 229. 
Kreisdeputirte 197, 215, Diäten und 

Reisekosten 197. 
Kreigelnrichtungen 156, 164. 166. 

14. 
Kreisgliebderung 166. 
Kreisgrenzen 154, 155, 244. 
Kreisgrundstücke, Beräußerung 229. 
Kreishensbalts-- Etat 214, 219. 228, 

Zwangsetatifirung 231. 
Kreis-Jahresrechnung 220. 
Kreisinsticnte, deren Berwaltung u. 

Beaufsichtigung 226. 
Kreistommission 223. 226, 227. Be¬ 

anstandung der Beschllsse 230. 
Kreiskemnmunalkasse, Ueberweisung 

der Kreisabgaben 159 der Geld¬ 
strasen der Amtsvorsteher 192, 
Revision 220, Rechnungslegung 
220. 

Kreisobligationen 472. 473. 
Kreiserbunng 158. Novelle 149, Ein¬ 

führung in den Grasichaften Wer¬ 
nigerode und Stolberg 232, 426.
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Kreispolizeilbehörden, Beschwerden 
gegen deren Verflgungen 71. 

Kreispolizeiliche Vorschriften 82, 83. 
Kreisreglements 166. 213. 
Kreissekretär, Stellvertretung des 

Landratbs 197, 224. 
Kreissparkasse 2138. 
Kreisstadt, Wahlort 202. 
Kreisstataten 168, 207. 209, 213. 
Kreistag, Zusammensetzung 198, 348. 

Jah der Mitalieder 198, deren 
Feststellung 368, 360, Bildung von 
Wahlverdbänden für die Wahl der 
Kreistagsabgeordneten 199, Prü= 
fung der Legitimation der Mitalie¬ 
der und Gültigkeit der Wahlen 212, 
Vorsitz 197, 215, Berufung 215, 
Geschäftskreis 213 ff., 219, Ge¬ 
schäftsordnung 219, Propositionen 
216. Oeffentlichkeit der Sitzungen 
217. Beschlußfähigkeit 217, Stim¬ 
menmehrheit 218. Protokolle 218, 
Ausschließung wegen persönlichen 
nteresses 217, Theilnahme der 
itglieder des Kreisausschusses 

218, VPetitionen 219, Fassung der 
Beschlüsse 218, deren Form und 
Inhalt 219. Gültigkeit und Wirk¬ 
ſamkeit 219, Genehmigung 228, 
2739, Beanstandung 210, 230; 

Auflösung 231; 
Genehmigung aufßeretatsmäßiger 

Ausgaden des Kreises 220. Rech¬ 
nungsdechargirung 220. wählt die 
Mitglieder des Kreisausschusses 
214, 221, die Kreisdeputirten 197, 
die Abgeordneten zum Provinzial¬ 
landtag 111, kann Syndikus be¬ 
stellen 221, Vorschlagsrecht für die 
Ernennung des Amtsvorstehers 186, 
384, wie des Landraths 196. Fest¬ 
stellung des Kreisabgaben=Ber¬ 
theilungsmaßstabs 1569, Revision 
desselben 160, Mehr= oder Minder¬ 
belastungen 160. 229. Bildung der 
Amtsbezirke 179, 245, Regelung 
der Bertretung der Gemeinden im 
Amtsausschuß 181. beschließt bei 
Beschlußunfähigkeit des Kreisaus¬ 
schusses 2935, und über die Ent¬ 
schädigung der Kreisausschußmit¬ 
glieder 226, die Diäten u. Reise¬ 
kosen der Kreiskommissionsmit¬ 
glieder 287, beschließt bei Ableh¬ 
nung von unbesoldeten Aemtern 
im Kreise 157, vertheilt die Kreis¬ 
tagsabgeordneten auf die einzelnen 
Wahlverbände, Bezirke und Städte 

VBerw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 

1 
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210. 211, 428, beschlient Über die 
Abänderung des Bertheilungs¬ 
planes 211. stellt den Haushalts¬ 
etat fest 220, 228, wählt die Mit¬ 
glieder des Kreisausschusses 221, 
bildet die Wahlbezirke für den 
Wahlverband der Landgemeinden 
428, desgl. die Städtewahlbezirke 
428; — für Stadtkreise 227, für 
Stadtkreis Magbeburg 228; 

Kreistagsabgeordnete. Wahl 109 ff. 
348 ff., 376, 378, 423. 427. Wähl¬ 
barkeit 208. Berzeichniß der Wahl¬ 
berechtigten 210. 348 ff., 423, Ber¬ 
theilung auf die Wahlverbände u. 
Bezirke 200, 201. 210, 211, 368, 
360. 362 ff., 427, Wahlperiode 208, 
Ergänzungs= u. Ersatzwahlen 209. 
423, Einführung 209, bezieben 
keine Diäten und Reisekosten 213, 
Verfügung uber Fonds einzelner 
Kreistheile 215. 

Kreistagsbeschlüsse 219, deren Ge¬ 
nehmiaung 228, 229; Form u. In¬ 
halt 469 ff.; wegen Ausführung 
von Chansseebauten 471. 

Kreistagsprotokolle 218, Absassung, 
Veroffentlichung und Vollzichung 
derselben 218. 

Kreisverband 158 ff.; Ausscheiden 
großer Städte aus demselben 154. 
244. Ausstattung mit Fonds zur 
Selbstverwaltung s. Dotatton. 

Krlsverfaflung 1538 f. 
Kreisversammlung. s. Kreistag. 
Kreisvertretung 1566. 198, Verlust 

des Rechts zur Theilnahme 157. 
Kreisverwaltung, deren Beauffich¬ 

tigung 25, 228 ff. 
Kreiswegeban, Verwendung der Do¬ 

tation 406. 
Künstler, nicht pfändbare Sachen 456. 
Küterei, Verbindung mit der Schule 

4. 
Kunstwollefabriken 308. 
Kurhessen, Gemeindeordnung 348, 
" tau=¬, Be= und Entwässerungs¬ 

anlagen 294. " 

K. 
Ladung der Parteien und Dritter im 

Verwaltungsstreiwerfahren 37, 50, 
66. 

Leichschonrevier 302. 
Lanbarme, Fürtorge für solche 140. 40. 
Lanternessnstalten, Neglements 

138. 
Lanbarmenverbänbe 269, 270. 

35
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Lanbdotationen für die Berwaltung 
des Schulzenamis 170. 

Landdrosteibezirke in der Provinz 
Hannover 4, 14. 

Lanbesansschus in den Hohengollern¬ 
schen Landen 18. 

Lanbesbiblistbeken. 
baltung 406. 

Lanbesbirektor. Wahl 119. 125. Be¬ 
stätigung 125. Bereidigung und 
Einführung 126, Geschäfte 126, 132, 
kommissarische Verwaltung 125. 

Stellvertreter 126. Disciplinar¬ 
verfahren 129. Mitglied des Pro¬ 
pinzialausschusses 120, kann nicht 
Vorsivender des Provinzialaus= 
schusses sein 121, auf dessen An¬ 
trag ist der Provinzialausschuß zu 
berufen 122, Theilnahme an den 
Sitzungen des Provinziallandtags 
115. Kompetenkonflikts=Erhebung 
126, Vollzichung von Urkunden 
127, Befugniß zur Inanspruch¬ 
nahme der Thätigkeit der Kreis=, 
Amts= u. Gemeinde=Behörden 127. 

vandesbaupitmann,. s. Landesdirektor. 

Laudeßbberrliche Genehmigung von 
Beschlüssen des Provinziallandtags 
137, des Kreistags 220°, s. a. König. 

Laudeskommunalverhand in den 
Hohenzollernschen Landen 18, Be¬ 
amte desselben sind in den Bezirks¬ 
ausschuß nicht wählbar 18, Kosten 
407. 

Laubeskulturinteresse bei Bewässe¬ 
rungen 290, bei Stauanlagen 300. 

Laudesmeliorestion, Berwendung der 
Dotation 408. 

Landesverwaltung, Organisation ff., 
197. 214, 291—223. 227. 

Landesverweisung 74. 
Laudgemeinden, Ausscheiden aus dem 

Amtsbezirk 180, 245, Wahlver¬ 
band 199, 200, 204, s. a. Gemeinde, 
Streitsachen Üüber Rechnungen und 
Defekte 261, 262, Zwangsetati¬ 
sirung 268, Vertretung im Kreis¬ 
tage 205. 357. Vereinigung mit 
Stadtbezirken bez. der Verwaltung 
der Polizelt 179, 245, Zwangsvoll¬ 
streckungen gegen dieselben 262. 

Lanbgemeinbe-Orb###ng 185. 
Laudratb. Amt 196. Ernennung 196. 

Stellvertretung 197. amtliche Stel¬ 
lung 197. 391, Stellung gegenüber 
dem Regierungspräsidenten 11, 
Rechte und Pflichten 197. führt selbst¬ 
ständig die Geschäfte der allgemei¬ 

deren Unter¬ 
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nen Landesverwaltung im Kreis 
4. 197. Verantwortlichkeit 4. steht 
an der Spite des Kreifses 19. 167, 
führt den Borsitz im Kreisausschuß 
19. 224, im Kreistag 215, in der 
Kreiskommitssion 226, bei der Wahl 
der Kreistagsabgecordneten 202, 
207. gehört zum Kreisausschußt 221, 
nicht wählbar in den Provinzial¬ 
rath 8. Bezirksausschuß 15; 

bestätigt und vereidigt die Gemeinde¬ 
vorsteher und Schöffen 166, desgl. 
die Gutsvorsteher 173. ernennt die 
Stellvertreter 169, 174. 394. ver¬ 
eidigt die Amtsvorsteher 186, ist 
dei Verbinderung der Amisvor¬ 
steher zu benachrichtigen 187, 
Stellung zum Amtsvorsteher 191, 
hat gegen diesen kein Ordnungsstraf¬ 
recht 192, leitet gegen den Amts¬ 
vorsteher das Disciplinarverfahren 
ein 197, vereidigt die zu Stell¬ 
vertretern gewählten Kreisdepu¬ 
tirten 197. leitet die Kommunal¬ 
verwaltung des Kretses 197; be¬ 
stärigt die Ortssteuererheber, Ge¬ 
meinde= und Dorfsgerichtsschreiber 
392, theilt dem Regierungspräsi¬ 
denten die Berufung der Kreistage 
mit 216, beschließt in Jagdpolizel¬ 
sachen 304, 306:; 

loost die ausscheidenden Kreistags¬ 
mitglieder aus 209., 428, führt die 
Kreistagsabgeordneten ein 209, 
hat Ordnungsstrafrecht gegen Kreis¬ 
beamte 223, gegen Gemeindevor¬ 
steher (Amimänner, Bürger¬ 
meister). Schöffen. Gutsvorsteher 
und andere Gemeindebeamte 264; 

Anfechtung endgültiger Beschlüsse 
des Kreis=(Stadt=hausschusses 70. 
Beanstandung der Beschiüsse des 
Kreistags, der Kreiskommission 
und des Kreisausschusses 230; 

Beschwerdeinstanz gegen polizeiliche 
Verfügungen, gegen Strafver¬ 
fügungen der Amtmänner in 
Westfalen und der Bürgermeister 
in der Rheinprovinz gegen Unter¬ 
beamte 265, Polizeiverordnungs¬ 
recht 81. Zwangsmittel zur Durch¬ 
lebung seiner Anordnungen 75 bis 
78, 84. Zwangsetatisirung bei den 
Amtsverbänden 195, bei den Land¬ 
gemeinden und Gutsbezirken 264. 
den Schulverbänden 273, Befug¬ 
nisse bei den ersten Wahlen der 
Kreistagsabgeordneten 232, 3658;
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Bildung der Kreistagswahlbezirke 
360, Bertheilung der Kreistags¬ 
abgeordneten auf die Wahlverbände 
und Wahlbezirke 358. 360, 362 ff.; 

Entschädigung bei Bewässerungsan¬ 
lagen 290; 

als Vorsi#vender des Kreis¬ 
ausschusses 3214 ff., 256, Funk¬ 
ltionen 224. Auffichtsrecht über die 
Geschäftsführung des Amtsvor¬ 
stehers 191, der Standesbeamten 
328, über die Verwaltung der 
Angelegenheiten der Amtsverdande 
186. 245, desgl. der Landgemeinden, 
der Aemter in der Provinz West¬ 
falen, der Bürgermeistereien in 
der Rheinprovinz und der Guts¬ 
bezirke in I. Instanz 2686. leitet 
und beaufsichtigt den Geschäftsgang 
des Kreisausschusses 224. Stimm¬ 
recht 224, Vertretung desselben im 
Vorsitz 224, Vollziehung der 
Schriftstlicke, Urkunden und Voll¬ 
machten 225. 

Landwirthschaftliche Lehranstalten, 
Verwaltung und Unterstützung 410, 
Polizei 346; 

— Minister, s. Minister für Land¬ 
wirthschaft. 

Lauenburg, Wegepolizei 280, 288, 
Lastenvertbeilung bei Grundstücks¬ 
erstückelungen 320, Stau-, Ent. u. 
wässerungsanlagen 29, 293, 

Ansiedelungen 326. 

Lebensalter von 30 Jahr zur Wähl¬ 
barkeit in den Peoinfiallandtag 
111, zur Mitgliedschaft beim Ober¬ 
verwaltungsgericht 94. von 60 
Jahren berechtigt zur Ablebnung 
und Niederlegung unbesoldeter 
Acmter 156. 168. 

Legitimationsschein: zum Gewerbe¬ 
betrieb 311. 

Lehrer, nicht pfändbare Sachen 456, 
— (. a. Elementarlehrer. 

L#ehrerbesoldung 270. 
Leimsiedereien 307. 
Liegenschaften des Reichs, Kreisab¬ 

gadenpflicht 163. s. a. Grundstick. 
Loos über das Ausscheiden von Mit¬ 

gliedern und Stellvertretern des 
LBrovinzialraths 9. des Bezirks¬ 
ausschusses 16. Kreisausschusses 222, 
Kreistags 208. Provinzialaus. 
schusses 121, Stadtausschusses 20, 
dei den Wahlen 145, 2839, bei der 
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Vertheilung der Kreistagsabge¬ 
ordneten 20#. 

Lootsenzwansg 80. 

Magdeburg, Wahl der Abgeordneten 
des Stadtlreises M. zum Pro¬ 
rina#iatland'age 111, Bestimmung 
für den Stadtkreis 227. 228. für 
d"en Kreistag und Kreisausschuß 

Magistrat tritt an die Stelle des 
Kreisausschusses 5, als Kollegium 
5, wählt die Mitglieder des Stadt¬ 
ausschusses 19, des Bezirksaus¬= 
schusses für den Stadtkreis Berlin 
23. der Bezirkskommission für die 
klassisizirte Einkommensteuer in 
Berlin 24, die Abgeordneten zum 
Kreistag 207 und Prooingkalländ 
tag 111, Genehmigung gewerblicher 
Anlagen 307. 308. Ertheilung ge¬ 
werblicher Konzessionen 310. 

Magistratsmitglieder, Disciplinar= 
derfahren 283. 

Mahnung im Zwangsvollstreckungs= 
verfahren 449, Kosten 458. 

Marienwerder, landwirthschaftl. Re¬ 
gierungsabtheilung 13. 

Markt 317. 318. . a. Wochen=, Vieh¬ 
und Krammarkt. 

Marktstandsgelder 318. 
Medizinalkollegium für den Stadt¬ 

kreis Berlin 21. 
Mehrbelastung einzelner Theile der 

Provinz 134, 137, der Kreise 160. 
229, 469. 

Meineid begründet die Restitutions= 
klage 54. 

Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den Gemeindebehörden, deren Ent¬ 
scheidung 250, 251, 262. 

Meldung neu anziehender Personen 
171. 

Melierationen, s. Landes= und Pro¬ 
vinzialm. 

Messer, Zurücknahme der Bestallung 
313. 

Wectallöruch, Untersagung des Han¬ 
dels mit demselden 312. 

Metallgerätb, Untersagung des Han¬ 
dels mit demselben 312. 

Metalgieberel, Anlage 307. 
Militärbehörde 449. 
Militärinvallden. Berücksichtigung 

bei Besetzung der Provinzialbe¬ 

35“
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amtenstellen 129, desgl. der Kreis¬ 
beamtenstellen 23. 

MNilitärversonnen, Nichtangehörige des 
Kreises 155. Besteuerung 133. 164. 

vangsvollstreckung gegen sie 449. 
stellung 442. 449. Straffest¬ 

etung und Bollstreckung gegen sie 
43. 46: 

Ausschluß bei der Einwohnerzählung 
110, 188. 332, 260. 

Minden, Regierungsabtheilung für 
Kirchen und Schulsachen J12. 

Minderbelastung einzelner Theile der 
Provinz 134, 137, desgl. der Kreise 
160. 229. 

Minister, deren Vernehmung als Zeu¬ 
en 42, 43, haben die Oberleitung 

r Geſchäfte der allgemeinen 
Landesverwaltung 4. ordnen die 
Stellvertretung des Oberpräsiden¬ 
ten 7. desgl. des Newierungspra. 
sidenten 12, treten für Berlin an 
die Stelle des Provinzialraths 22, 
Polizeiverordnungsrecht 78. Ge¬ 
nehmigung der Reglements der 
Provinzialverbände 137. Bestellung 
von Kommissarien zur Wahrneh¬ 
mung des offentlichen Interesses 
im Berwaltungsstreiwerfahren 40, 
desgl. zur Vertretung der Be¬ 
rufung vor dem Oberverwaltungs¬ 
gerichte 49. 

Minister der Finanzen, s. Finanz¬ 
minister. 

Minister des Innern ernennt einen 
hoheren Berwaltungsbeamten für 
den Provinzialrath 7. Aussichtsrecht 
über den Provinzialrath 24, den 
Provinzialverband 136, die Stan¬ 
desbeamten 328. Maßregeln im 
Disciplinarverfahren gegen Mit¬ 
glieder des Provinzialraths 2, 
Kreis=(Stadt=)Ausschusses 20, gegen 
Provinzialbeamte 130. Amtsvor¬ 
steher 192, gegen Bürgermeister. 
Beigeordnete. Magistratemitglie¬ 
der und sonstige Gemeindebeamte 
253, 254, gegen Gemeindevorsteher. 
Schössen, Mitglieder des Ge¬ 
meindevorstandes und sonstige Ge¬ 
meindebeamte, sowie gegen Guts¬ 
vorsteher 265; 

Urlaubsertheilung 440, ordnet die 
kommissarische Berwaltung der 
Stelle des Landesdtrektors an 125; 

bestimmt die zuständige Behörde für 
das Beschlubwerfahren in Betreff 
von Grundstücken 31, desgl. bei   
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Beschlußunfähigkeit einen anderen 
Provinzialrath 865. erläßt Geschäfts¬ 
regulative für die Beschlutzbehömen 
90, den Kreisausschuß 226, Bezirks¬ 
ausschuß 30; 

ordnet die Bildung der Provinzial¬ 
verdände 107. 140, der Amtsbezirke 
179. 245. Erlaß von Poltzeivor= 
schriften 346. Befugniß zur Auter¬ 
kroftsetzung polizeilicher Vorschrif¬ 
ten 88, 347, zur Anordnung der 
kommissarischen Verwaltung der 
Stelle des Landesdirekiors 1256, 
zur Uebertragung der örtlichen 
Polizeiverwaltung an besondere 
Staatsbeamte 344. Bestätigung 
von Statuten für den Stadtkreis 
Berlin in baupolizeilichen Ange¬ 
legenheiten 325, Feststellung der 
Stadtkreise 154; 

Bestätigung von Beschllissen des Pro¬ 
vinziallandtags 137. des Kreistags 
229. Genehmigung der Reglements 
der Provinzialverbände 138; 

erhält Jahresberichte des Bezirks¬ 
ausschusses 505, der Provinzia lräthe 
497. Oberverwaltungsgerichts 441. 
Kostentarif=Festsetzung im Ver¬ 
waltungsstreitverfahren 58. 481 ff., 
Befugniß zur Vereinigung von 
Gemeinde= und Guts=Bezirken mit 
Stadtbezirken bez. der Verwaltung 
der Polizei 179, 245. bez. der 
Ausscheidung von Landgemeinden 
und Gutsbezirken aus dem Amts¬ 
bezirke 180, 245, Aufsicht über die 
Verwaltung der Gemeindeange¬ 
legenheiten der Stadt Berlin 246. 
desgl. der Hohenzollernschen Lande 
246, zur Ertheilung oder Ber¬ 
sagung der Bestätigung der Wahlen 
von Gemeindebeamten 249, Be¬ 
schwerdeinstanz gegen Beschlüsse 
des Provinzialraths 250, des Be¬ 
zirksausschusses 260, Zustimmung 
bei Einführung von neuen oder 
Veränderung von Gemeindesteuern 
250, 260. 

Minister der S#entlichen Arbeiten. 
Polizeibefugnisse bei Uebertretung 
des Bahnpolizeireglements 78. 
Baupolizei 345, Enteignungssachen 
8327,. Eisenbabnangelegenheiten 380, 
331. 

Minister für Haudel und Gewerbe, 
Befugnisse in Strom-, Schifffahrts¬ 
und DHafenpolizeisachen 78. 80. 83. 
in Marktsachen 317, 318, betr.
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Schlachthäuser 319. Handelskam¬ 
mersachen 320. Beschwerdeinstanz 
für gewerbliche Anlagen 390. 

MNinister für Landwirthschaft, Be¬ 
ichwerdeinſtanz in Viehſeuchejachen 
77, Deichſachen 302, für Stauan¬ 
lagen 300. 

Mitglieder der Senate der freien 
nſeſtüdte, deren Vernehmung 

als Zeugen 42, 43, desg. einer 
deutschen gesetzgebenden Versamm¬ 
lung 43. des Oberverwaltungsge¬ 
richts 94, 98, deren Ernennung. 
Befugniß zur Uebernahme eines 
Nebenamtes. Ausschließung von 
dem Amie eines Schöffen 94, Dis¬ 
ciplinarverfahren 94. 95. Vensio¬ 
nirung 95, Zahl der Mitglieder 
der Provinziallandtage 109, 110, 
131, Wählbarkeit derselben 111, 
Einführung 113, des Provinzial¬ 
ausschusses 120 ff., 131, 139, der 
Sl c 131, 139, 
des Amtsausschusses 181. 182, des 
Kreistags 198, des Kreisausschusses 
221. 

u———¬ Einrichtung u. 
enugung 298. 

Müblenwehre. Einrichtung von Fluth= 
schleußen an denselben 299. 

Mündliche Verhandlung im Beschluß¬ 
verfahren 66, im Berwaltungs¬ 
streitverfahren 35 ff., 180, 288, 
290, 2098 ff., 297 ff., 304, 309, 310, 
316. 322, 323, beim Kreis=(Stadt¬ 
Ausschuß 508. Bezirksausschuß 900, 
Oberverwaltungsgericht 436, 437, 
im Disciplinarwwerfahren 64, 130, 
bei den Provinzialräthen 4094. 

Münster, Regierungsabtheilung für 
Kirchen= und Schulsachen 12. 

Naslatz, Zwangsvollstreckung 
solchen 458. 

Nastau, Wegepolizei 282. 
Nasalleistungen 274. 
Naturalverpflegung 274. 
Naturereignisse, Grund 

insevung in den vorigen Stand 
6 

Nebenamt der Mitglieder des Ober¬ 
verwaltungsgerichts 94. 98. 

Neuvor#####mern, Feststellung der 
Stadretats 252. 

Neuwahlen bei Nichtbestätigung der 
Gemeindevorsteher und Schöffen 

in 
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169, bei Revision des Vertheilungs¬ 
planes der Kreistagsabgeordneten 
211. 212, bei Auflöfsung des Kreis¬ 
tags 231, Provinziallandtags 139, 
s. a. Wahlen. 

Nichtigkeltsklage 583. Zulässigkeit der¬ 
selben 54, FIrist 35. 

Niederlegung undesoldeter Aemter 
im Kreise 156. in der Gemeinde¬ 
verwaltung oder Bertretung 247. 

Niederschlagn#g von Kosten im Ver¬ 
waltungsstreitverfahren 60. 61. 

Notare, nicht pfändbarc Sachen der¬ 
selben 456. 

Nutzungen, bei Berechnung des Werth¬ 
oblekts 484. 

Oberamtmann in den Hohengollern¬ 
schen Landen 5. sind ausge Hlossen 
von der Wähldarkeit in den Be¬ 
zirksausschuß 18. 

Oberamtsbezirk in den Hohenzollern¬ 
schen Landen 5. 

Oberaufsicht über Kreisverwaltung 
228 ff., s. a. Aufsicht. 

Obersfischmeister, polizeiliche Befug¬ 
nisse 77. 

Oberkirchenrath 11. 
Oberianbeskulturgericht 4#, 176, 177. 

91. 
Oberpräfident. s. a. Borsiy; 

führt selbständig die Geschäfte der 
allgemeinen Landesverwaltung in 
den Provinzen 4. Verantwortlich= 
keit 4, an der Spipye der Ver¬ 
waltung 7. dessen Räthe und 
Hülfsarbeiter 7. Stellvertretung 7, 
Vorsitz im Provinzlalrath 7, aus¬ 
geschlossen von der Wählbarkeit 
in den Provinzialrath 8. Provin= 
ztalausschuß 121, Bezirksausschuß 
15, ist nicht mehr Präfident der 
Regierung 11; 

vereidigt die Mitglieder des Pro¬ 
vinzialraths 9 und den Landes¬ 
direktor 126. den Borsitzenden des 
Provinzia lausschusses 122, nimmt 
an den Berathungen des Provin= 
zialausschusses und der Provinzial= 
kommissionen Theil 136, ernennt 
den Wahlkommissar zur Wahlver¬ 
sammlung der Kreistage 111, die 
Amtsvorsteher 386. 387, bestellt 
kommissarische Amtsvorsteher 188, 
bestätigt den Vorsivenden des 
Stadtausschusses im Stadtkreise
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Berlin 19, die Kreisdeputirten 197, 
wuolteirt die Amtsbezirke und 
mtsvorsteher 238. 388. Auffichts¬ 

recht über die Amtsführung der 
Standesbeamten 328. Über den 
Bezirksausschuß 24, über die Kreis¬ 
verwaltung 229, Über die Ber¬ 
waltung der Angelegenheiten der 
Provinzialverbände 136. desgl. der 
städtif Gemecindeangelegen¬ 
heiten 246, Anfechtung von end¬ 
gültigen Beschlüssen des Provinzial¬ 
raths 70. Beanstandung von Be¬ 
schlüssen des Provinziallandtags, 
„Ausschusses und der Kommissionen 
136;: 

bestimmt die zuständige Behörde für 
das Beschlußverfahren in Betreff 
von Grundstücken 31. desgl. bei 
Beschlußunfähigkeit einen anderen 
Bezirksausschuß 66; 

Polizeiverordnungsrecht 79—81, Be¬ 
schwerdeinstanz gegen polizeiliche 
Berfügungen 71, 74, desgl. in 

bischöstichen VBermögenssachen 78. 
bei Ordnungsstrafen gegen Amts¬ 
vorsteher 192, Kreisbeamte 223. 
Bürgermeister. Beigeordnete. Ma¬ 
gistratsmitglieder u. sonstige Ge¬ 
meindebeamte 258. Gemeindevor¬ 
steher, Schöffen, Mitglieder des 
kolle lalischen Gemeindevorstandes, 

  
sonstige Gemeindebeamte u. Guts¬ 
vorsteher 264; 

ordnet die Wahlen zum Provinzial¬ 
landtag an 112, veröffent licht die 
Namen der neugewählten Abge¬ 
ordneten 112. eröffnet und schließt 
diesen 114, setzt bei Beschlußun¬ 
fählgkeit des Provinzialausschusses 
eine Kommission ein 123, Zwangs¬ 
etatisirung der Vrovinzialverdände 
138. 139, Obliegenbeiten bei ersten 
Wahlen zum Provinziallandtag 
140. Genehmigung von Sparkassen 
275. Vorschriften über Handarbeiter 
dei Bauten 324; 

für Berlin: 11. 23, erhält Jahres¬ 
bericht des Stadtausschusses 512. 
Aufssicht über die Amtsflhrung 
der Standesdeamien 328. Über die 
Verwaltung der Veweindeange: 
legenheiten 21. 246, desgl. über 
die Geschäftsführung des Stadt¬ 
ausschusses 24. 512, tritt an die 
Stelle des Bezirksausschusses 23. 
des Provinzialraths 22, Befugniß 
im Disciplinarverfahren gegen 
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Gemeindebeamte 24. 238. beschließt 
in Einquartierungsangelegenbeiten 
274. in Marktsachen 317. Über die 
Genehmigung von Ortsstatuten 
betr. gewerdliche Angelegenheiten 
316, über die Genehmigung von 
Sparkassen 276. beauftragt für das 
Beschlußverfahren einen Kreis= oder 
Stadtausschuß bei Betbeiligung 
der Stadtgemeinde 31, bestimmt 
bei Beschlußunfähtgkeit einen 
anderen Stadtausschuß 656. Be¬ 
schwerde=Instanz gegen ortspolizei¬ 
liche Verfügungen 71. 

Oberpräsidialrath 7. 
Oberregiernungsrath 11. 12. 83. 
Oberschulzen führen die örtliche Po¬ 

lizeiverwaltung 344. 

Oberverwaltungsgericht 6. 29; 
Zusammensetzung 93. Mitgliedschaft 

694. 98. Rang des Präsidenten, der 
Senatspräsidenten und der stän¬ 
digen Mitglieder 94. Amtsent¬= 
bebung 94. 95. Bersetzung in den 
Ruhestand 95. Beurlaubung 439, 
Subaltern= und Unterbeamte 98; 

Geschäftsregulativ 98. 434 ff.. Thei¬ 
lung in Senate 96. 434, V0 
97. 436, Bertheilung der Geschäfte 
98. 434, Präsidium 96. 97, 434, 
Präfidialbefugnisse 98, 440. Ver¬ 
tretung des Präsidenten 97. 440, 
Präjudizienbuch 495. Sitzungen 
435, Verfahren 52, Leitung des 
Berfahrens 435. mündliche Ver¬ 
handlung 436, 437. Beschlutzfassung 
und Stimmrechl 97. Entscheidungen 
54, 97, 98. 437, dieselben sind bei 
anderweiten Entscheidungen maß¬ 
gebend 56, Bollziehung der Ur¬ 
schriften der Endurtheile und Be¬ 
schlüsse 438. Jorm der Ausfertigung 
derselben 438. Stegel 438. Zu¬ 
stellungen 439. Ferien 439. Ein¬ 
reichung der Akten der unteren 

euoustanzen 504. Geschäftsjahr. Ge¬ 
cbäftsbericht 441: 

Wiederaufnahme des Berfahrens 53: 
Berufungsinstanz 48; 
Revisionsinstanz 51; 
Beschwerdeinstanz in Kosten¬ 

sachen 60. gegen Beschlüfsse des 
Bezirksausschusses und des Pro¬ 
vinzialraths 67, Disciplinarbebörde 
II. Instanz gegen Amtsvorsteher 
192, Gemeindebeamte 258, 264. 
265, erste und letzte Instanz gegen
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Subaltern⸗ und Unterbeamte des 
Oberverwaltun Bruchts 98; 

Thätigkeit des *# denten im Dis¬ 
ciplinarverfahren gegen Mitglieder 
des Bezirksausschusses 17, des 
Oberverwaltungsgerichts 96; 

Vorentscheidung bei gerichtlicher Ber¬ 
folgung von Beamten aus Amts¬ 
handlungen 64. Entscheidung bei 
Kompetenzkonftiklen es, Beauf⸗ 
tragung eines anderen Berwal¬ 
tungsgerichts bei Betheiltgung 
einer Korporation als Partei 381, 
832 

Zustän dig für Klagen: betr. 
Vertheilung der Provinzialabgaben 
244, bei Anfechtung von Beschllissen 
70. 137, in Reichs= und Staats¬ 
angehörigkeitslachen 329, Über die 
Mitgliedschaft beim Provinzialrath 
8, beim Provinzialausschuß 121, 
Bezirksausichuß 16. Zwangsetati¬ 
sirung der Provinzialverbände 138, 
139, der Kreise 231, 244, der Stadt¬ 
gemeinden 252, der Schulverbände 
273, gegen polizeiliche Verfügungen 
71, 74, in bischöf lichen Vermögens¬ 
verwaltungssachen 78, Über die 
Wahlen der Abgeordneten zum 
Provinziallandtage 113, bei Ord¬ 
nungsstrafen gegen Amtsvorsteher 
192, egen Kreisbeamte 228. 
* meindebeamte 253, 265, 
bei Streitigkeiten über Bildung der 
Provinzialverbände 107; 

bestimmt die zuständige Behörde 
für das Berwaltungsstreitverfahren 
in Betreff von Grundstlicken 31; 

s. a. Plenum. 
Obrigkeitliche Gewalt 75, der Ge¬ 

weendevorxtehe 170, Gutsvorsteher 
172. 

Obstbauschulen, Uebertragung der 
Verwaltung an die Provinzialver= 
bände 410. 

Oessentliche Ruhe, Ordnung und Si¬ 
cherheit, Erhaltung 171, 189. 

Oestentliche Wege 979. 
Oessentlicher Dienst, Liegenschaften u. 

Gebäude steuerfret 163. 
Oessentliches Interesse, Einlegung 

von Beschwerden im ö. J. 69, 250, 
260, desgl. der Berufung 48.51, der 
Revision 51, Bestellung von Kom¬ 
missaren zur Wahrnehmung d. ö. 
I. im Berwaltungsstreiwerfahren 
40. 4, 501. 511, Vereinigung von 
Gemeinde= und Gutsbezirken mit   
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Stadtbezirken bez., der Berwaltung 
der Polizei 179. 

Oessentlichkeit der Sitzungen des Pro¬ 
vinzia llandtags 114. Amtsaus¬ 
schusses 183. Kreistags 217, der 
Berwaltungsgerichte 34, 39., 495, 
501, 509. 

Oertliche Zuständigkeit für das Ver¬ 
waltungsstreit= und Beschlußver= 
fahren 30 ff. # 

Oftenbarungseid bei Stundung tegn 
Niederſchiagung von Koſten 61, im 
Verwaltungszwangsverfahren 455, 
461. 

Offiziere, nicht pfändbare Sachen 4ö8. 
Orden, nichtpfändbar 457. « 
Ordunng, Aufrechterhaltung in der 

Sivung der Provinzialräthe 495, 
der Bezirksausschüsse 501, der Kreis¬ 
(Stadt=) Ausschüsse 508. 

DSr###enn ei 188, 345. 
Ordnungsstrafe, s. Disciplin. 
Organisation der allgemeinen Landes¬ 

verwaltung 3 ff. 
Ortsarmenverbände 268. 
Hrtsgericht 267. 
Ortspolizeibehörden 30. 345, Ber¬ 

ordnungsrecht 82, Zwangsmittel 
zur Durchsetzung der Anordnungen 
75, 76, Ertheilung gewerblicher 
Konzessionen 810, Gestattung neuer 
Ansiedelungen 326, Jagdpolizei 
304, 305, Beschwerden gegen Ber¬ 
fügungen der Ortspolizeibehörden 
71 

Ortspolizeiliche Vorschriften 82, 3486. 
Ortsstatuten, deren Bestätigung 250, 

260, wegen Vertheilung der Luar¬ 
tierleistungen 2c. 274, betr. gewerb¬ 
liche Angelegenheiten 316, s. a. Ge¬ 
meindestatuten. 

Ortsstenererheber 391, Wahl und 
Bestätigung 392, Amtsdauer 393. 

Ortsverfasfung. Abänderung 260. 
Ortsverwaltung der selbstständigen 

Gutsdezirke 167, 391. 
Ortsvorsteher, Vermehrung der Zahl 

derselben 261, Bestellung besonde¬ 
rer Ortsvorsteher für verschiedene 
Ortschaften 261, Beiwohnung der 
Errsteigerung gepfändeter Sachen 

p. 
Partei im Berwaltungsstreiwerfahren, 

persönliches Erscheinen 37, 89. 
Batent der Stromſchiffer 313.
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HPauschenantum an Kosten im Ber¬ 
walrungsstreiwerfahren 57. 58. 
481 ff., im Beschlufwerfahren 6°. 
als Amtsunkostenentschädigung der 
Amtsvorsteher 1983, 382, 385. 

38 edereien 307. 
ensionen, abgabenfrei 164, nicht 

pfänddar 464. 
Pensionirung der bei der Neubildung 

der Berwaltungsbehörden nicht ver¬ 
wendbaren Beamten 84, der Mit¬ 
glieder des Oberverwaltungsge¬ 
richts 95, der Provinzialbeamten 
128, 138. 

Vensionsansprüche,. streitige, der Ge¬ 
meindedeamten 254. 265, der kom¬ 
missarischen Amtsvorsteher 387. 

Berſonenſtand 328. 
Letitionen des Kreistages 219. 
Pfändung im Verwaltungszwangsver= 

fahren 453. Widerspruch Dritter 
454. — in körperliche Sachen 455 fl., 
von Früchten 456. bereits gepfän¬ 
deter Sachen 459, freizulassende 
Sachen 456, 463, 464, von Geld¬ 
forderungen 460, von Ansprüchen 
auf Sachen 462. 468. 

Vf#dleihergewerbe, Betrieb 309, 
Untersagung 312. 

S###drecht durch Pfändung 447, 464. 
Vienarberathungen der Regierung 

479. 
Bleuum des Oberverwaltungegerichts, 

Borsit 97. Enticheidung bei Rechts¬ 
fragen 97. 98. 435, Erstattung von 
Gutachten 435. Erledigung allge¬ 
meiner Geschäftsangelegenheiten 
435, Disciplinargericht gegen Mit¬ 
lieder des Provinzialraths 9. des 
zirksausschusses 17. Oberverwal¬ 

tungsgerichts 94.95.96, Disciplinar¬ 
ß cht II. Instanz gegen Mitglie¬ 

r des Kreis=(Stadt-) Ausschusses 
20. 

Golizei, Ausübung derselben im Na¬ 
men des Königs 177. 344, Ber¬ 
waltung durch Amtsvorsteher 188, 
Organ der Amtsvorsteher und Ge¬ 
meindevorsteher 171, Ueberwachung 
durch den Landrath 197. 

Holizeianssicht, Beaufsichtigung der 
darunter stehenden Personen 171. 

Holizeibeamte, Bestätigung derselben 
durch die Staatsregierung 345. 

Foletheorden Borsteher König¬ 
icher. ausgeschlossen von der Wähl¬ 

barkeit in den Provinzialrath 8. 
Bezirksausschuß 15, Zwangsmittel 

. 

1 
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zur Durchführung ihrer Anord¬- 
nungen 75—78, 347. 

Volizeigefängnisse. 383. 
(4 eommissar 344. 

olizelliche Berfügungen 171. 344. 
genstand 345, Rechtsmittel 71, 

72. 347. 
— Borschriften (Berordnungen, An¬ 

ordnungen. Reglements) 72. 78. 
79, deren Anfechtung 71. — Be¬ 
scheide, deren Anfechtung 72. Auf¬ 
hebung derselben im Berwaltungs¬ 
streitverfahren 74: 

— Befuqgnisse der Minister 78, 83, 
der Oberfischmeister 77. des Ober¬ 
präsidenten 78—81, der Regierungs¬ 
bräftdenten 79—88, des Landraths 

1. 
Velizeipräsident von Berlin, Zustän¬ 

digkeit 21, 22, 23, 314. 332. 
Polizel=Präsidinm von Berlin. Be¬ 

amte desselben sind von der Er¬ 
nennung zum Präsidenten des Be¬ 
irksausschusses ausgeschlossen 28, 

Zuständigkeit in Entelgnungssachen 
327, bezlliglich des Berwaltungs¬ 
zwangsverfahrens 478. 

(E 347. 
olizeistrafverordnungen 81, 189, 

kanntmachung 81. Ausang ihrer 
Wirksamkeit 81, Außerkraftsetzung 
88, — des Amtsvorstehers 188, 
189. — 8=Recht 78 ff. 

Polizeiverwaltung, örtliche 344, in 
den neuerworbenen Landestheilen 
80, gutsherrliche, deren Aufhebung 
177., im Kreise 197. 

Pe#ers Ansiedelungen 326. 
oſen, Inkrafttreten des Landesver¬ 

waltungsgesetzes 86, — Ansiede¬ 
lungen 36. 

Vost. Zustellung durch diese 449, 450, 
451. 

Pots, Regierungsabtbeilung des 
Innern, Zuständigkeit für Berlin 

3 Bezirksausschuß. Zuständig¬ 
eit 30. 

Präfudizienbuch des Oberverwaltungs¬ 
gerichts 435. 

HPrätlusionsbescheid bei Be= und 

ftae Entwässe¬ 
butwässerun unlagen 28. 

HPrältlusionsverfahren 
rungsanlagen 288. 

räktlusivische Fristen 27. 
e. Druckschriftenverbreitung 311. 

reutzen, Ansiedelungen 316, Thei¬ 
lung der Provinz 432.



Sachregiſter. 

Eri#tdeiche, frei von Kreisabgaben 

Krike####e deren Benupung 285.286. 
rivat-Kranken-=, ECntbindungs= und 

rrenanstalten, Konzession 310, 
rücknahme 318. 

Privetrechtliche Berhältnisse 6. 72, 
107, 140. 166. 

Privatſchlachtanſtalten, Entſchädi⸗ 
gungsansprüche 319. 

Propositionen für den Kreistag 216. 
Protokoll. Anbringung von Beschwer¬ 

den 69; 
— im Verwaltungsstreitwwerfahren 41, 

501, 509, Über Zwangsvollstreckun= 
gen 458. 

Protokollführer im Berwaltungsstreit¬ 
verfahren 41, bei den Kreistags¬= 
verhandlungen 218. 

Provinzen 3. 243. 
Provinzialabgaben, Ausschreibung 

118, 132. Gertheilung und Auf¬ 
bringung 133 ff., Mehr= oder Min¬ 
derbelastung 134. Reklamationen 
gegen die Beranlagung 135, Rechts¬ 
m autel 135, Ermäßigungsansprüche 

epinzialämter 118, 119. 
eninlaleyg: örige 108, wählbar 

in den Provinzialrath 8. Rechte 
und Pflichten 108. "„ 

Provinzlalanleihen 118. 137. 
Grevinzialanstalten 108, 118, 124. 

Befugniß der Vorsteher zur Fest¬ 
sepvung von Ordnungsstrafen 129. 

Hrovinzialansschu#l 120. Zusammen¬ 
sehung 120, Vorsivender und Mit¬ 
glieder 120, 121, 131, 139, Ber¬ 
eidigung und Einführung dieser 
123, Disciplinarvergehen 122, Be¬ 
rufung und Sistungstage 122. Ge¬ 
schäftsordnung 122, 124. 

Ceschäfte 124. 125, 132. 134, Ge¬ 
schäftsinuruktion für Hrovinzial= 
beamte 128. desgl. für Sommmssar 
und Kommissionen sowie Ausfsicht 
über diese 131; 

wählt die Mitglieder des Provinzial¬ 
raths 8, Bezirksausschusses 15. be¬ 
schließt über Aufhören der Mit¬ 
gliedschaft 8, stellt die Zahl der zu 
wählenden Abgeordneten für den 
Provinziallandtag fest 110. 111; 

Theilnahme an den Sisungen dessel¬ 
ben 115, Borschlagsrecht zur kom¬ 
missarischen Berwaltung der Lan¬ 
desdirektorstelle 126. Berichterstat¬ 
tung llber die Provinzialverwaltung 
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132. Berantwortlichkeit für Eiats¬ 
Überschreitungen 132, beschließt über 
Reklamationen gegen Beranlagung 
zu den Provinzialabgaben 135, 243, 
Theilnabme des Oberpräßidenten 
an den Situngen 136; 

Beanstandung der Beschlüsse 136. ver¬ 
theilt die Provinzialabgaben 134. 

Preovinzialbeamte 8, 15. 119, 121, 
124 ff., 128, 188. Disckplinarver= 
fahren 129, 130, s. a. Landes¬ 
direktor. 

(EEBBT — 4. 7. 24. 
Tropinzialbürgschaft 118. 137. 

Provinzial-Chausseeverwaltung Be¬ 
amte 128. 

HProvinzial-Darlehnskassen, Regle¬ 
ments 138. 

FProvinzialgrenzen, deren Berände¬ 
rung 107. 

Spesalseurrie 118. 
roebinzialhanptkasse 132. 

Provinzial - Hoe#ushalts - Etat 118, 
131 fl., 138 

Vrovingtal-Halfskassen, Reglements 
88. 

robinzlal- Jahresrechnungen 132. 
rovinzialinstitute 128, 137. 138. 
rovinzlalkasse. Rechnungswesen 118. 
ropinzlalkommission, 120, 131, 136, 

139 
Provinzlallandtag. Zusammensetzung 

109, Mitgliederzahl 109, 110. der 
Provinzen Preußen 432, Feststellung 
der Zahl der Abgecordneten 110, 
Frist zur Einbringung des An¬ 
trages auf Berichtigung der Fest¬ 
stellung 110, Wahl der Abgeordne¬ 
ten 111, Wählbarkeit 111 ff., Ver¬ 
lust der Wählbdarkeit 112. Wahl¬ 
periode 112. Prlifung der Legiti¬ 
mation 113. Bersammlungen 114, 
Einberufung 114. Koniglicher Kom¬ 
missar 114. Oesfentlichkeit der Sitz¬ 
ungen 114, Beschlußfahigkeit 115, 
Abstimmung 115, Borsivender 115. 
116, dessen Theilnahme an den 
Provinzialausschuß=Sitzungen 129, 
Beanstandung der Beschlüsse 138, 
Bestätigung von Beschlüssen 137. 
138. Auflösung 139. Kosten 406; 

Geschäftsordnung 116. Geschäfte. Be¬ 
sugnisse u. Obliegenheiten 116 ff., 
Berbindung mehrerer Landkreise zu 
Wahlbezirken 110. Bestimmung der 
Wahlorte 110. Genehmigung der 
Geschäftsordnung des Ausschusses 
124;
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selt die Berwaltungsgrundsäte fest 
118; 

bestimmt die Zahl, Besoldung und 
Anstellung der Provinzialbeamten 
119, 128, wählt den Landesdirektor 
und die oberen Beamten 1190, 125, 
127, vollzieht die Wahlen zum 

cvinzialausschuß 119, bestellt 
mmissare zum Zwecke der kommu¬ 

nalen Provinzialverwaltung 119, 
wählt den Provinzialausschut 120. 

beschlietzt bei Beschlußunfähigkeit des 
Provinzialausschusses 123, Üder Er¬ 
laß von Statuten und Reglements 
117, Über Vertheilung von Staats¬ 
prästationen 117, über Provinzial= 
ausgaben und Verpflichtungen 117, 
Beräußerung von Grundstücken und 
Immobiliarrechten 118. Einrich¬ 
tung des Rechnungs= und Kassen¬ 
wesens 118, Feststellung des Haus¬ 
haltsetats 118. 131, Dechargirung 
der Jahresrechnungen 118, Ein¬ 
richtung von Provinzialämtern 118; 

beschließt ferner über die Einseyung 
von Provinzialkommissionen 130, 
131, Über Entschädigung der Mit¬ 
glieder 131, über Ausschreiben der 
Provinzialabgaben 132, über Mehr¬ 
oder Minderbelastung 134, Geneh¬ 
micung von Etatsllberschreitungen 
139, Anhorung bei Bildung von 
Stadtkreisen 155, Vertheilung des 
Beitrags des Staats zu den Kosten 
der Amtsverwaltung 198. Prllfung, 

ststellung und Entlastung der 
echnungen 132. 

e#p##ingiallasiten 108. 
E 408. 
rovinzialerdunng 106, Novelle 108. 

Broxinz alr git 4, Zusammensetzung 
7, für Berlin 27. Mitglieder 8. 
9, 16, 131, deren Beurlaubung 493, 
Beschlußfähigkeit u. Abstimmung 
10, Verfahren 29 ff., 492, Ge¬ 
schäftskreis 492, Befugnisse des 
Vorsiyenden 65, 69, 250, 493; 

stellvertretende Mitglieder 8, 493, 
Theilnahme von technischen Staats¬ 
oder Kommunalbeamten an den 
Berhandlungen 66; 

Aufsicht über die Geschäftsführung 24, 
45%8 , Anfechtung endattlitiger Be¬ 
schlüsse 70. Kosten 497. Geschäfts¬ 
kontrollbücher 497. Geschäftsjahr 
und Jahresbericht 4% : 

Zustimmungerecht zu Polizeivorschrif¬ 
ten 80, 81; 

Sachregister. 

Aussichtsrecht Üüber die Verwaltung 
der städtischen Gemeindeangelegen¬ 
heiten 246; 

Beschwerdeinstanz gegen Belchlüfse 
des Bezirksausschusses 67, in 
Armenangelegenheiten 269; 

Vorschlagsrecht für die Ernennung 
des Amtsvorstehers 188, beschließt 
Über die Zahl. Zeit u. Dauer der 
Kram= und Biehmärkte 317, der 
Vorschriften Über Arbeiter bei 
Bauten 324. Sgparkassenstatuten 
und Auflösung von Sparkassen 
75. 

Provinzialreglements 108, 109, 117, 
124. 128, 138, 4168. 

Provinzial-Schulkolleginm für die 
Provinz Brandenburg auch für den 
Stadtkreis Berlin 21. 

Provinzialständische Verbände, Aus¬ 
schusse und Kommissionen 140. 

Vrovinzialstatuten 0, 118 ff., 197, 
137. 

Provinzialverband 106. 107, Kor¬ 
poration 106. Verwaltung u. Ber¬ 
tretung 109, 110, 116. 126, Beamte 
8, 15. Einrichtungen u. Anstalten 
108. Staatsprästationen 117, Ab¬ 
aben 118, Anleihen 118, Grund¬ 
tücke 118, Bertretung nach außen 
126., Vollzlehung verpflichtender 
Urkunden 127. Aufsicht über die 

· Berwaltung 135 ff.; 
Ausstattung mit Fonds zur Selbst¬ 
« verwaltung, s. Dotation: 

Uebertragung der Verwaltung von 
Anstalten 407, der Hedeammen¬ 
letzinstitute 400, der Chausseen 
412 ff., Ueberweisung der Hülfs¬ 
kassenfonds 382, desgl. der Melio¬ 
rationsfonds 408. und Staats¬ 
nebenfonds 411, 418 ff. 

Preslhteterronne 06, 109. 

  
rovinzialvermögen 117, 118, 124. 
rovinzialvertretungen, Befugniß 
d Bildung der Wahlverbände 
19°9. 

Provinzlalverwaltung. Beaussichti¬ 
gung 25. Geschäfte 126, Beschwerden 
136, Kosten 406. 

PBrovinzialverwalmussbebörden, 
deren Befugniß zur Erhedung des 
Kompetenzkonfliktes im Verwal¬ 
tungsstreitverfahren 63. 

Vro#i#sisskwegeverwaltans, Beamte 
1 

Brũuinua, techniſche, der Chauſſeebau⸗ 
projekte 472. 
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O. 
Quartierleiſtnng. Vertheilung 274, 

K. 
Räthe 12, s. a. Beamte. 
Naug der Prästdenten u. Witglieder 

des Oberverwaltungsgerichts 94. 
Nechnungen der Amtsverdände 185. 

Kreise 159, 214. 220, Provinzial¬ 
verbände 118. 131, 132, 136. 

Rechtsanwalt, Vertretung im Ver¬ 
waltungsstreiwerfahren 40, im 
Verfahren auf Amtsentsetzung 
gegen Mitglieder des Oberver¬ 
waltungsgerichts 96; 

Gebllhren 56, 57, nicht pfändbare 
Sachen 456. 

Rechtsbülfeleistung der Berwaltungs¬ 
behörde 25. 

Nechtsirrthum 68. 
Rechtsmittel gegen polizeiliche Ber¬ 

Ügungen 71, gegen Bescheide im 
erwaltungsstreiwerfahren 35, 36, 

beten Bescheide und Verfügungen 
Vorsitzenden im Beschlußver¬ 

fahren 65, 66. gegen Androhung 
und Festsehung von Zwangsmitteln 
77. 78, gegen die Beranlagung zu 
den Provinzialabgaben 135, gegen 
Versagung gewerblicher Kon¬ 
zessionen 309 ff., Zurückweisung 
von unzulässigerweise angebrachten 
Rechtsmitteln 78; 

— außerordentliche, gegen die Ent¬ 
scheidungen des Oberlandeskultur= 
gerichts 177. gegen wegepolizei¬ 
liche Anordnungen 279, gleich¬ 
deitiges Anbringen der Klage und 
Beschwerde 783. s. a. Klage, Be¬ 
schwerde, Einspruch, Berufung und 
Revifion 

Resstsverlezung. Grund zur An¬ 
fechtung end#tiper Beschlüsse 70. 

Rechtswen, Zulässigkeit in Bezug auf 
rolizeiliche Berfügungen 342; 

— ördentlicher 165. 185, 220, 254. 
262. 266, 269, 447. 

Wienmn können Landräthe werden 

RNesierende Häuser, Bertretung dei 
den Wahlen 206. 

Negierungen führen die Geschäfte der 
allgemeinen Landesverwaltung als 
Bebörde der Bezirks=Instanz 4; 

— Exhebung des Kompetenzkonfliktes 

  

i 
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im Verwaltungeſtreitwerfahren 64. 
zum Erlasse von Polizeivorschriften 
nicht befugt 79: 

Berönderungen in der Veschäfts¬ 
fübrung 475 ff., Beschäftigung der 
ernannten Mitglieder des Bezirks¬ 
ausschusses bei denselben 479. 
Plenarberathungen 479. 

Regiernugsebtheilung des Innern 
12, 13, 476. 

— für landwirthschaftliche Angelegen¬ 
heiten 13, für Kirchen= u. Schul¬ 
sachen 12. 23. 

Regierungsbezirke 3. Behörden 4. 5. 
Regierungsmitglieder 11. 
Resterungsyri dent, s. a. Vorsitzen= 

r; 
führt ſelbſtſtändig die Geſchäfte der 

allgemeinen Landesverwaltung in 
den Regierungsbezirken 4, dessen 
Verantwortlichkett 4., verwaltet die 
Geschäste der bisherigen Re¬ 
gierungsabtheilung des Innern 
II. 476. Stellvertreter 12, 83, 476. 
481. Befugniß bezüglich der Be¬ 
schlüsse der Regierung 13, 480. 
persönliche Maßnahmen 14, ist 
ausgeschlossen von der Wähldarkeit 
in den Provinzialrath 8. den Be¬ 
zirksausschuß 15, 18. Provinzial= 
ausschuß 121, führt den Vorsitz im 
Bezirksausschuß 15. Beschwerde¬ 
Min gegen polizeiliche Ver¬ 
flaungen der Ortspolizeibehörden 
und des Landraths 71. Vertretung 
in Behinderungsfällen 186; 

Aussichtsrecht über die Geschäftsfüh¬ 
rung des Kreis=(Stadt-) Ausschusses 
24, Über die Kreisverwaltung 222, 
über die Verwaltung der Ange¬ 
legenheiten der Amtsverbände 186. 
245, der städtischen Gemeindean¬ 
gelegenheiten 246. desgl. der 
Landgemeinden und selbstständigen 
Gutsdezirke 256, üder die Amts¬ 
führung der Standesbeamten 328, 
Ordnungsstrafrecht über Amtsvor¬ 
steber 193, über Bürgermeister. 
Beigeordnete, Magistratsmitglie¬ 
der und sonstige Gemeindebeamte 
253, über Gemeindevorsteher, 
Schössen und Gutsvorsteher 264; 

Anfechtung endgülnger Beschlüsse des 
Bezirk#ausschusses 70; 

bestätigt den gewählten Vorsitzenden 
des Stadtausschusses 19. die Wah¬ 
len von Gemeindebeamten 249: 

Befugnisse in Enteignungssachen 377,
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zur Außerkraftseyung ortspolizei¬ 
licher Vorschriften 346. betr. die 
Erwerbung und den Verlust der 
Bundes= und Staatsangehörigkeit 
329. betr. das Disciplinarverfahren 
geren Mitglieder des Kreis=(Stadt=) 

usschusses 20. gegen Amtsvor¬ 
steher 191, 192 und Kreisbeamte 
223, Gemeindebeamte 253, 254, 
264, Zwangemittel zur Durch¬ 
ü#rung seiner Anordnungen 75 

I 
Polizeiverordnungsrecht 79—88; 
bestimmt die zuständige Behörde für 

das Beschlußverfahren in Betreff 
von Grundstücken 31. beauftragt 
einen Kreis=(Stadt=) Ausschus dei 
Betheiligung einer Kreiskorporation 
oder Stadtgemeinde 31,. desgl. bei 
Beschlußunfähigkett einen anderen 

Kreis=(Stadt=) Ausschuß 65, erhält 
Mittheilung von der Berufung der 
Kreistage 216, u. von deren Pro¬ 
tokollen 218, desgl. Abschrift des 
Etats= u. Verwaltungsberichts 219 
und Abschrift des Feststellungsbe¬ 
schlusses zur Jahresrechnung 220. 
Jahresbericht der Kreisausschüsse 
512; Zwangsetatifirung der Kreis= 
verwaltung 231. der Stadtgemein¬ 
den 252, der Schulverbände 273, 
Bestätigung von Gemeindebe¬ 
schlüssen 250, 260; 

bestellt Kommissare zur Wahrnehmung 
des öfsentl. Interesses im Berwal¬ 
tungsstreitverfahren 40. 501, und 
legt Berufung im öffentl. In¬ 
teresse ein 48. 49, desgl. Revifion 
als Vorsivender des Bezirksaus¬ 
schusses 51. Beschwerde=Instanz bei 
Strafverfügungen gegen Unter¬ 
beamte der Landgemeinden in 

Westfalen und der Rheinprovinz 

Einrichtung der Geschäftskontrollen 
des Kreis=(Stadt=) Ausschusses 512; 

Genehmigung von Sparkassen 276. 
Borschriften über Handarbeiter bei 
Bauausführungen 3824. Erwerb u. 
Berlust der Bundes= und Staats¬ 
angehörigkeit 328. 

Negiernugsvbicepräsident 10. 
RNetements, pelizeiliche 73. 78. deren 

Anfechtung 72, Üüber Räumung von 
en u. Wasserläufen 284, ſ. a. 

Neguletiv Über den Geschäftsgang u. 
das Bersahren der Beschlußbehörden 
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20, über den Geschäftsgang bei 
dem Oberverwaltungsgerichte 98. 
dei den Krelsausschussen 2#6. bei 
den Provinzlalräthen 492, bei den 
Bezirksausschüssen 498; 

s. a. Geschäftsregulativ. 
Messlirung der Lehrerbesoldungen 

o 
Neichsbeamte, Beſteuerung ihres 

iensteinkommens 184. 
Reichsbehörden, Bernehmung der 

ugen Vorst unde derselben als 
3 

Reichsstskus, Kreisabgabenpflicht 162. 
Neichs anzler, Bernehmung als Zeuge 

. 48. 
Reisekosten der Kreisdeputirten 197, 

Kreiskommissions=Mitglieder 227, 
Amtsvorsteher 382, der gewählten 
Mitglieder des Bezirksausschusses 
und deren Stellvertreter 18. der 
Zeugen und Sachverständigen 4%, 
der Beamten als Zeugen 491; 

Kreistagsabgeordnete erhalten keine 
213. 

RNeklamatienen gegen die Beranlagung 
44 den Provinzlalabgaben 136, 248, 

n Kreisabgaben 164. 
Nemuneration stellvertretender Guts¬ 

vorsteher und anderer Gemeinde¬ 
beamiten 174, der kommissarischen 
Amtsvorsteher 198. 382. 

Neutenbank, Direktion für den Stadt¬ 
kreis Berlin 21. 

Neprãſentantentollegium, bultger⸗ 
liches, wählt die Abgeordneten 
um Provinzlallandtage 111, zum 
eistage 207. · 

Uestituti oussefnyegen Pkåklusionss 
bescheide dei Be= und Entwässe¬ 
rungs=Anlagen 289. 

Restitutionsklage 53. Zulässigkeit 
derselben 54, 55, Fristen 45. 

Rettungsenstalten. Fonds 406. 
Revision, Instanz 51 ff., nur gegen 

den dispofitiven Theil einer An¬ 
scheidung 48. Gründe 51, 52, Frist 
und Berfahren 52; ç 

ausschließliches Rechtsmittel betr. 
Bertheilungsplan der Kreistags¬ 
abgeordneten 212, betr. die Her¬ 
anztehung und Veranlagung zu 
den Kreikabgaben 244, Innungs¬ 
angelegenheiten 316, gewertbliche 
Konzessionen 312. 315. ndels¬ 
kammern 331. gegen schei¬ 
dungen des Bezirksausschusses 165, 
255.
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Nezeß über Auseinandersetzung zwischen 
Fr und Schulzengutsbe¬ 

sitzer 176, 177. 
Rheinprovinz, Inkrafttreten des Lan¬ 

desverwaltungsgesetzes 86, Ver¬ 

änderung der Grenzen der Bürger¬ 

meistereien 256. Bildung von Ce¬ 
meinde= und Gutsbezirken 256, 
Bürgermeister, s. Gemeindevor=¬ 
teher. 

Kichel- usschliezung und Ablebnung 
im Verwaltungsstreitverfahren 32, 
33. 34. 

— (Gemeindevorsteher) 167. 

Richteramt, s. Befähigung. 
Richterliche Beamte können nur mit 

Genehmigung des vorgesetzten Mi¬ 

nisters Mitglieder des 

schusses sein 221. 
ter 261. 

r— Feststellung der Stadtetats 252. 

Ruhestand, s. Pensionen. Penfionirung. 
Rußhütten-Anlagen 307. 

reisaus= 

S. 

Sachsen, Wahlverbände 199, besondere 

Bestimmung der Kreisordnung 232, 

Ansiedelungen 326, Gemeinde= und 

Dorsgerichtsschreiber 391, 392. 

Sachverständige im Verwalungs¬= 
treiwersahren 39, 41, 42. Gebühr 

57, 482, im Beschlußverfahren 67, 

60, in Be= und Entwässerungs=An¬ 
gelegenheiten 290, in den vor die 
ordentlichen Gerichte gehörigen 

Rechtssachen 489 ff. 

Sanitätspolizeiliche Einrichtungen 

243. 
Schaffner, Zurücknahme der Bestallung 

313. 
kwirthschafts-Betrieb 309, Zu¬ 

Schaugittüscher Konzession 312. 

Schaner, Zurücknahme der Bestallung 
613. 

kommissionen 292. 

S# pielunternehmungen, Erlaub= 

S t 310, Zurltcnaenz aig ete n aunngsmänner, Zus . 

Ssiedssgrlcht in Entwässerungssachen 
288. 

Schiestpulver, Aufbewahrung und Be¬ 

Sollrrun 4 80. i88, 300 a .,. 
Schlachehn er, chtung öffentlicher 

18, 319. 
Schlächtereien, Anlage 308. · 
Schlesien, Verbindung von Landkreisen   
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zu Wahlbezirken 110, Ansiede¬ 
lungen 326. Gemeinde= und Dorf¬ 
gerichtsschreiber 391, 392, Vieh¬= 
assekuranzsonds 409. 

Schleswig, Reglerungsabtheilung des 
Innern und für landwirthschaft¬ 
liche Angelegenheiten 13, Stau¬ 
Ent= und Bewässerungs=Anlagen 
291, Vogelkojen 307. 

Schleswig- Holstein, 
des Landesverwaltungsgeseyes 86, 
Wegepolizei 280, 281. 

Schleusenverbände, 302. 
Schlöster, frei von Kreisabgaben 350. 
Schnellbleichen, Anlagen 307. 
Schöffen, Amt 167 ff., 233. 391. Wahl 

168, Bestätigung und Vereidigung 
169, Ersap baarer Auslagen 170, 
174, Vermehrung derselben 2561, 
Dienstvergehen 264, vertreten die 
Gemeinde im Amtsausschuß 181. 

Schöypen (Schöffen) 167, 181, 392. 
Scholze 167. 
Schonzeit des Wildes 306. 
Schornsteinfeger, Kehrbezirk 319. 
Schriftwechsel der Behörden 30. 
Schutaas egenheiten 270 ff. 
Schulaufsichtsbehörde, Anordnungen 

272. 274, Befugnisse bez. der Er¬ 
richtung 2c. gewerblicher Fortbil¬ 
dungsschulen 316. 

Schulbanten, 274. 
Schulbeiträge, Verpflichtung zur Lei¬ 

stung 271. 
Schuldverschreibungen, Bekannt¬ 

machungausgelooster und gekündig¬ 
ter 473, Aufgebot und Amortisanon 
473. Unterschrift 473. 

Schulen, Bau und Unterhaltung 272, 
landwirthschaftl., s. Lehranftalten. 

Schulgeld gehört nicht zu den Abgaben 
und Leistungen für die Schulen 

Schulgemeinde (Schulkommunc), 
Zwangsetatisirung 271. 

Schullehrer, Befreiung von Abgaben 
163, 164, Besoldungen 270, (. a. 
Lehrer. 

Schulsachen 11—183, 270, mit kollegia¬ 
lischer Behandlung 4, in Hannover 
14, für Berlin 23. 

Schulsocietäten, Einrichtung derselben 
271, 274, Zwangsetatisirung 273. 

Schultheiß 267. · 
Schulverbände, Beachtung bei Bildung 

der Amtsbezirke 179, Streitsachen 
271, 272. Zwangsetatisirung 273. 

Schulze, (Gemeindevorsteher) 167. 

Inkrafttreten
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Schulzenamt, Landdotation für die 
VBerwalmug des Amis 170, Auf¬ 
hebung der Berechtigung und Ber¬ 
pflichtung zur Berwaltung desselben 
174—177. 

Schulzeng#utsbesitzer 175. 176. 
Schnowaldun#en 223. · 
cssserichstdindertdüecheilnahs 

me an der Beratlung und Ab¬ 
stimmung 64. 122. 225. Ausschlie= 
bungsgund bei Gerichtsperionen. 
im Berwaltungsstreiwerfahren 338, 
Zeugnißverweigerung 44. 

Schwimmunterricht, Untersagung 312. 
Seifenstedereien, Anlagen 807. 
Selbitständige Güter 357. 
Selbstttändigkeit bei Angehörigen des 

deutschen Reichs 111, 112. 208. 221, 
de r Mitglieder des Amtsausschusses 
181. 

Sequestration von Grundstücken 465. 
Servis der Offiziere u. Militärbeamten, 

nicht pfändbar 464. 
Sicherbeitsleistung bei Aufhebung von 

Vollstreckungs=Maßregeln 454. 
Sicherbeitspolizel 82. 188. 
Stetzel des Bezirksausschusses 502. 

Kreis=(Stadt=) Auschusses 510, Ober¬ 
verwaltungsgerich:s 438. 

Siegelanlegang bei der Pfändung 455. 
Sigmaringen, Negierungsgeschäfte 17, 

polizeiliche Verfügungen 74, (. a. 
Hobengollern. 

Silbersachen, gepfändete deren Ber¬ 
steigerung 468. 

Sittenpolizel 188. 
Si's der Korporation bestimmt die ört¬ 

liche Zustandiqgkeit der Behörde 30. 
Sisungen des Provinziallandtages 114, 
115. des Amtsausschusses 183. 

Sioengstage des Provinzialaus¬ 
schusses 122. 

Sohn 168. f. Vater. 
Sold der Unteroffiziere und Soldaten, 

nicht pfändbar 464. 
Sparkassenaugelegesheiten 275. 
Spartahenſtatuten. deren Bestätigung 

Sprache im Berwaltungsstreiwerfahren r 

Syrengstoffe. Aufbemahrung und Be¬ 
for derung 79. 

Syprisesserbänbe 322. 
Soruchklolleginm, s.a. landwirthschaftl. 

Angelegenbeiten 13. , 
Stuf,Vektket-tngdeidethlen 
.dekLkeistaqdk-vqeordntten208. 

Sitaris-hunmittelbaressmndm 
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Ablehnuna unbeſoldeter Aemter im 
Kreise 1586. 168. 

Staatsanugehõörigteit, Ewerbung u. 
Bertust 399. 

Staattanwaltschaft. Hülssbeamte 171, 
189, beauftragt den Gemeindevor= 
steher 171, — im Disciplinarver= 
fahren, s. dieses. 

Staatsbeamten, Besteuerung ihres 
Diensteinkommens 168. 164, bedür¬ 
ſen keiner Genehmigung dei Ueber¬ 
nahme des Mandats als Kreistags¬ 
abgeordnete 208. 223. (technische, 
können mit berathender Stimme 
an den Verhandlungen der Behörde 
theilnehmen 66. 

Staatschanfseen. s. Chausseen. 
Staastseisesbahnen, Kreisabgaben= 

Ppflicht 162. 
Staatsgebiet, Berwaltungseinthei= 

lung 3. 
Staastskasse, in diese fließen die Ein¬ 

nahmen des Bezirksausschusses 18. 
auch die vom Landrath festgesetzten 
Geldstrasen 196. 

Staatsministerinm beantragt die Auf¬ 
lösung des Kreistags 231. des Pro¬ 
vinziallandtags 139, schlägt die Mit¬ 
glieder des Oberverwaltungsge¬ 
richts vor 94, theilt letzteres in 
Senate 96. ernennt bei demselben 
die Subaltern= und Unterbeamten 
2. bestätigt das Geschäftsregulativ 
des Oberverwaltungsgerichts 98, 
Revision und anderweite Festseyung 
des Tarifs für die Kosten der 
Zwangsvollstreckung im Berwal¬ 
lungszwangsverfahren 467. 

Staatsnebensonds, Ueberweisung an 
die Provinzialverbände 411, 418. 

Staatsprästationen, Aufbringung sei¬ 
tens der Provinzialverbände 117, 
Repartirung auf die Kreise 213. 

Staatsstenern, direkte, als Manstab 
für die Vertheilung der Krersab¬ 
gaben 138 ff., 401, der Prowin¬ 
ialabgaben 133, für die Bildung 
der Wahlverbände 199, 200, 205, 

s. a. Klassenstener. 
Staatsverwalmus, Wahrnehmung 

der Geschäfte durch die Amtswer¬ 
bände 1098. s. a. Landesverwaltung. 

Stadtausschuz 5. 237, Zusammen¬ 
sevung 12. als VBerwaltungsgericht 
6. Vorfsivender 19. Wahl der Mit¬ 
glieder 19. Dauer der Amtsperuode 
19. Einführung und Bereidigung 
20, Disciplinarverfahren gegen die



Sachregiſter. 

Mitglieder 20. Beschlußfähigkeit 20. 
Berfahren 29 ff., 506, Siyungen 
506. Bebinderung der Mitglicder 
507. Fertien 507. Ablehnung des 
Vorsivenden im Berwaltungsstreit= 
verfahren 34, Befugnisse des Vor¬ 
sivenden 65. 70, 307. Beweisauf¬ 
nahme 508. mündliche Verhandlung 
509. Protokoll 509. Theilnahme 
von technischen Staats= oder Kom¬ 
munalbeamien an den Verhand¬ 
lungen 66. Urschriften und Aus¬ 
serugungen der Entſcheidungen 
510, Siegel 510, Zustellungen 511, 
Einreichung der Akten an die hö¬ 
here Instanz 511, Kosten 512, Ge¬ 

schäftskontrollbücher 512, Geschäfts¬ 
jahr und Jahresbericht 512, Be¬ 
laents des Vorsiyenden zur Ein¬ 
legung von Beschwerden aus Grün¬ 
den des öffentlichen Interesses 69; 

beschließt über Strei##igkeiten 
zwischenm Armenverbänden 2569, 
gegen die zur Unterstützung ver¬ 
Mchtenen Angehorigen 269, ülber 

uu Erlaß von Reglements wegen 
Näumung von Gräben u. Wasser¬ 
läufen 284, über Anträge auf Ver¬ 
schaffung von Vorfluth 287, in Be¬ 
und Entwässerungsangelegenheiten 
288 ff., über die vorläufige Ge¬ 
stattung von Bewässerungsanlagen 
und die Höhe der zu erlegenden 
Kaution 291, in Wasserlösungsan¬ 
gelegenheiten 292, über Siauan¬= 
lagen 293, über Zulassung und 
VBeränderung von Wasserbauanla¬ 
gen 294. Sezung von Uichpfählen 
294, über Be= und Entwässerungs¬ 
Gräben und Drainsanlagen 294. 
295, über die Beiträge zu den Kosten 
von Wasserbauten 295, in Gewerbe¬ 
angelegenheiten 307, über gewerb¬ 
liche Konzcssionen 309; 

faßt den Präklusionsbescheid bei Be¬ 
wässerungsanlagen ab 289, führt 
die Bussicht über die Fischereige¬ 
nossenschaften 303, ernennt Sach¬ 
verständige Behufs Festietzung der 
Höhe des Wasserstandes dei Stau¬ 
werken 286. 287., desgl Sachver¬ 
ständige, Kommissarien und Taxa¬ 
toren in Bewässerungssachen 290, 
stellt die Entschädigung für diesel¬ 
ben sest 290; 

entscheidet auf das Restikutions= 
esuch in Ent= und Bewässerungs¬ 
achen 289, liber Widerzprüche gegen 

1 
| 

i 
I 

I 
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eine Bewässerungsanlage 289, 290, 
Über die Versagung gewerdlicher 
Konzessionen 305. über Sereitig= 
keiten zwischen Wegedaupflichtigen 
und Grundbesipern 327; 

Zzuständig für Klagen: gegen die 
Festichung der Höhe des Wasser¬ 
handes bei Stauwerken 287. betr. 
die Anfechtung der schiedsrichter¬ 
lichen Enncheidung in Entwässe¬ 
rungesachen 289. gegen die Anord¬ 
nungen, Festsetzungen und Erkennt¬ 
nisse der Wasserlösungskommissio¬ 
nen und Schauungsmänner 291. 
in Fischereiangelegenheiten 304, (. 
a. Kreisausschuß. 

Stadtbezirk 166, 391. 
Stadtbezirksgrenzen 246, Auseinan¬ 

dersetzung bei deren Beränderung 
246. Streitigkeiten über die be¬ 
stebenden Stadtbezirksgrenzen 246. 

Stadtetat, Feststellung 252. Z 
Stadtgemeinden, ngelegenheiten 

derselden 246 ff., Zwangsetatisi¬ 
rung 252. 

Stadtkreis 154, 227, 513. mit Stadt¬ 
ausschuß 5, Ortspolizelverordnung 

Stadtrath 255. 
Stadtverordnetenversammlung 

wählt Abgeordnete zum Provinzial¬ 
landtag 111, desgl. zum Kreistag 
207. 

Städte, Wahlverband 199. 200, Wahl¬ 
bezirk 207 363. Aufbringung der 
Kreisabgaben 159, Ausschelden der 
Slädte anus den Kreisverbänden 154, 
214: 

Berechnung der Einwohnerzahl 332, 
— mit einer Einwohnerzahl über 
oder unter 10 000 5. 71. 72. 78. 
109. 110. 154. 268. 278, 285, 202, 
307. 310—312. 324, 513. 

Städtische Behörden nehmen in Stadt¬ 
kreisen die Geschäfte des Kreisaus= 
schusses und des Kreistages wahr 
227. 

Stärkefabrifation, Anlage 307. 
Stärkesyrupfahrik, Aulage 307. 
Standesbeamte, Beaufsichtigung 328. 

Entschädigung 329. 
Stargardt, Generalkommission 10. 
Statut in Deichsachen 302, zur Rege¬ 

lung der Armenpflege 268. 1. a. 
Amts=, Kreis= und Provinzial¬ 
statuten. 

Stananlagen für Wassertriebwerke 
286, 293, 298—300, 308.
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Stauwerke, Festsepung des Wasser¬ 
standes 266. 

Steinkeblentheerbereitungsantal¬ 
ten 307. 

Stellung, amtliche, der Berwaltungs¬ 
dehorden 6, des Provinzialaus¬ 
schusses 120. 

Stellvertretende Mitglieder der Be¬ 
börden 15. 66. 120. 

Stellver###etung des Oberpräsidenten 7. 
Regierungspräsidenten 12. 83. Lan¬ 
desdirektors 120. Gemeindevor¬ 
stehers und Schöffen 169. Gutsvor¬ 
stehers 172, 173, 397, Landraths 
197; 

bei den Wahlen der Kreistagsabge¬ 
ordneten 208. 

Stemvelfreibeit im Berwaltungs¬= 

1I 

streiwerfahren 56, von Ernennungs¬ 
Urkunden für Amtevorsteher 387. 

Sterbegehalt, nicht pfänddar 464. Be¬ 
freiung von den Gemeindelasten 161. 

Stener, Berwaltung der direkten 
Steuer 4, 11, in Berlin 24, f. a. 
Staatesteuer. 

Stenerexekution 77. 
Stenerreklamatienen, s. Reklama¬ 

tionen. 
Steyerverwaltung. direkte, in Ber¬ 

n 24. 
Stiftungen, milde, Fonds. 406. 
Stimmenmehrheit, abſolute, 17, 115, 

122, 145. 221, 289, 361, zwei 
Drittel 218, s. a. Abstimmung. 

Stimmrecht, s. Abstimmung. 
Stimmzettel, ungültige 165, 288. 
Stolberg, Stolberg u. Stolberg=Roßla, 

Grasschaften. Einführung der Kreis¬ 
ordnung 232. 425. 

Strafe, s. Geldstrafe. 
Straffeſtſetzung u. Vollſtreckung gegen 

aktive „litärpersonen 438, vor¬ 
läufige, des Amtsvorstehers 190. 

Strafverfügungen, bolizeiliche 72, der 
Bürgermeister 253. 

Strafverord##n#sgsrecht der Amts¬ 
vorsteher 82. 

Stralfund, Negierung 12, 4861. 
Streitbanblung, versäumte, deren 

Nachbolung 62. 
Sereitige Berwaltungssachen 6. 47. 48. 
Streitebsett, unichävbar 482, (. a. 

Werthsberechnung. 
Streitsachen über Anfprüche und Ver¬ 

bindlichkeiten aus dem öffentlichen 
Recht §s, unter Armenverbänden 17. 
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Staner. Zurücknahme der Bestallung Eeichen Eisenbahngesellschaften u. 
rivatpersonen 331. 

Strutepierofibrtn Unlage 

etrembenverwalssus, Befugnisse 

E#####pelizel 78—80. 188. 200. 
—————nmme Pa⸗ 

tente 313. 
Studienſtipendien. nicht pfändbar 

Sen#bung von Koften 60. 61. 
Svnageogenangelegenheiten 276. 
Soyndiln#s# des Kreisausschusses 221, 507. 

T. 

Tagegelder der Mitglieder des Bezirks¬ 
ausschusses und deren Stellvertreter 
18. der Beamten als Zeugen 401, 
s. a. Diäten. 

Talgschmelzen 308. 
Tarhunterr cht. Untersagung 312. 
Tarif für die Berechnung der Kosten 

Berwaltungsstreitversahren im 
488 f#.; 

— für die Kosten im Berwaltungs¬ 
äwangsverfahren 468. 

Tanstmme. Fürsorge für dieselben 
0. 

Tanbstummenanstalten, Reglements 
138. Fonds 406. Uebertragung der 
Berwaltung auf Prrvinzialver= 
bände 407. 

.Taxatoren in Be= und Entwässerungs¬ 
Angelegenheiten 290. 

Technische Beamte 12, 66. 
Theerbereitungsanstalten 307. 
Thranstedereien 307. 
Triebwerke 297. 298. 
Trier, Negierungsabtheilung 

Kirchen= und Schulsachen 12. 
Trödelbetrieb, Untersagung 312. 
Turnunterricht, Untersagung 312. 

Uebernahme von Bürgschaften Seitens 
des Provinzialverbandes 118. 187. 

Ueberschreitung der Befugnisse, Grund 
ur genfehtung endgültiger Be¬ 

e 70. 
Ueberweisung gepfändeter Geldfor⸗ 

derungen 4600. 
Usewäfferungsanlagen 289. 

Umbildang der kommunalständischen 
Berbände 141. 

für
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Umſaug der Brovinzialverbände 106. 
der Kreise 153 

Unbesoldetes Amt im Kreise 156. 
Unbewesliches Vermögen. Zwangs¬ 

vollstreckung in dasselbe 465. 
Unmittelbarer Zwang zur Durchseung 

obrigkeltlicher Anordnungen 76. 
Unschätzbere Streitobjekte 482. 485. 
Unterbhaltung der Böche 284 
Usterlafung. Erzwingung derselben 

UnterstützungswohariitBestimmun¬ 
gen über Armenst achen 268; 

Aufbebung einiger Bestimmungen 87. 
Untesnhafte gerichtliche, hemmt 

Wähldarkeit u. Wahlrecht 112. 203, 
204, 221, bewirkt vorläufige Amts¬ 
entsehung der Mitglieder des Ober¬ 
verwaltungsgerichts 95. 

Untersuchungskommissar im Disci¬ 
plinarverfahren, (. dieses. 

Untervertheilung der Kreisabgaben 

Unzuständigkeit, Einrede 46. 68. 
Urkunden, den Provinzialverband ver¬ 

pflichtende 127, desgl. bezüglich der 
Kreise 224. 

Urkundensälschung, Grund zur Resti¬ 
tutionsklage. 54. 

Urlaub der Mitglieder des Bezirks¬ 
ausschusses 419, des Oberverwal¬ 
tungsgerichts 410, der Provinzial= 
räthe 408. 

Ba#ter und Sohn dürfen nicht gleichzeitig 
Gemeindevorsteher und Schöffen 
sein 168. 

VBerä#dernug der Provinzialgrenzen 
107, von Gemeinde u. Gutsbezirks¬= 
grenzen 107. 256, der Kreisgrenzen 
154. 241. des Vertheilungsmaß= 
stabes für die Kreisabgaben 218, 
gewerblicher Anlagen 337, von 
Kehrbezirken 319, in der Geschäfts¬ 
führung der Regierungen und Re¬ 
gierungspräsidenten 475 ff.. von 
Archiven 250, 260, von wissenschaft¬ 
lichen, historischen oder Kunstsachen 
250. 260. 

Verä#####z von Grundfstücken und 
Immobiliarrechten der Provinzen 
118. von Grund= und Kapitalver= 
mögen des Kreises 218. 229, von 
Archiven. wissenschaftlichen. histo¬ 
rischen oder Kunstsachen 250. 260. 

Verantwortlichkeit des Oberpräsiden¬ 

Berw.=Org.=Gesetze. 2. Aufl. 
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ten 4. Regierungspräsidenten 4. 13, 
des Landraths 4. 

Veransgebung onpengseofen w.2. 
Bereidigung des Landesdirektors 126, 

der oberen Beamten desselben 127, 
des Gemeindevorstehers u. Schöffen 
169. Gutsvorstehers 173. Amts¬ 
vorstehers 186; 

der Mitglieder des Bezirksausschusses 
17, Kreisausschusses 222. Provingial¬ 
ausschusses 127. Krovinzialratbs 9. 
Stadtausschusses 20, s. a. Ber¬ 
pflichtung. 

Bereine für Kunst und Wissenschaft, 
Zuschüsse 4086. « 

Berfahren der Verwaltungsbehörden 
5. 29, 30, in Auseinandersetzungs¬ 
angelegenheiten 177, bei den Pro¬ 
vinzialräthen 492 ft. 

Berfaffung der Verwaltungsgerichte 
93 8. 

Verfügungen der Verwaltungsbehör¬ 
den,. Beschwerde oder Klage im Ver¬ 
waltungsstreiwerfahren dagegen 
26, des Borsitenden im Beschluß¬ 
verfahren 65, polizelliche 71. 72. 

# Berhandlung 66. s. a. mündliche. 
Berkehrsanlagen, Aufbringung der 

Kosten 134, 135. 
Verkändigung der Entscheidungen im 

Berwaltungsstreitverfahren 47. s. a. 
Bekanntmachung. 

Berlobte einer Partei, Zeugnißver= 
weigerung 44. 

Bermittelungsverfahren Über Strei¬ 
zigkeiten zwischen Armenverbänden 
69. 

Ver##ögen, s. Kapitalvermögen, Grund¬ 
vermögen. 

Vermägensrechte, Zwangsvollstreckung 
in dieselben 460. 405. 

Berorduungen, polizeiliche 72. 78. 346. 
deren Anfechtung 72, Zustimmung 
88 denſelben 80, 81, Anfang ihrer 
2 irgfamten 81, Außerkraftsetzung 

1. 83. 
Berpilichtung, eidliche, der Boll¬ 

Abungstea mten 448. des Protokoll¬ 
Ührers im Verwaltungsstreitwer¬ 
fahren 41, zur Verwaltung des 
Schulzenamtes 174, 399, zur Ber¬ 
tretung von Amtsvorstehern 188. 

Serschngerte. s. Schwägerschaft. 
Versicherungs-Angelegenheiten 268; 
— Anstalten, Reglements 138; 
— Gesellschafnn. Heranziehung zu 

den Kreisabgaben 162; 
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— Untemehmer,D Zurücknahme der 
Konzession 312. 

Berſteigerung gepfändeter Sachen 657. 
458. — bei mehrfacher Pfändung 
45%. Kosten 466. 

Lertbeilung der Provinzlalabgaben 
133, der Kreisabgaben 158. 214. 
218, 401. der öffentlichen Lasten 
bei Grundstückstheilungen 3286, der 
Kreistagsabgeordneten auf die ein¬ 
zelnen Wahlverbände 358. 360, 
desgl. auf die Wahlbezirke 362 ff., 
der Dotation der Kreis= und Pro¬ 
vinzialverbände 404 ff. 

Vertreter dei der mündlichen Berhand¬ 
lung im Beschlußverfahren 66, 
desgl. im Berwaltungsstretwer¬ 
fahren 38, 40. 137, 139. 182. 184. 
196. 202, 213. 222. 230. 231, 244. 
255, 266, der Behörde dei Anfech¬ 
tung endgüluiger Beschlüsse 70. 

Vertretung der Provinzialverbände 
109, der Gemeinde u. Gutsbezirke 
im Amtsausschuß 181. des Kreises 
19 ff., des Kreiskommunalverban¬ 
des 218. 

Hertret##ungsverbindlichkelt der Be¬ 
amten 74. 343. 

Berwahrung, vorläufige, durch den 
Gemeindevorsteher 171. 

Derwaltung der BProvinzialverbände 
109, 135. 139, des Kreises 198 ff., 
des Schulzenamtes 399, kommis¬ 
sartsche, der Stelle des Landes¬ 
direktors 125, 126. 

Berwaltungsbehörden 5, örtliche Zu¬ 
ständigkeit 20. 31. 

Verweltungsbezirk d. Stadt Berlin 3. 
Ve#rwaltungsbienst, höherer, s. Be¬ 

fählgung. 
Berwaltungseintheilung bes Staats¬ 

gebieis #. 
VBerwaltungsgerichte s, 228; 

Organisation 6. sachliche Zuständig¬ 
keit 6, ortliche Zuständigkeit 30. 
Kosten 56, 406. Stempelfreiheit 56, 
nehmen ihre Zuständigkeit von 
Amtswegen wahr 68. berechtigt #r 
Kontrolle über die Alln it 
von Krestaßeeshisten 165. . a. 
Kreis- (Stadt.) Ausschuß, Bezirks¬ 
ausschuß, Oberverwaltungsgericht. 

Verwoltm#ssserichtsharkeit hör⸗ 
n 

Verwaltungsgerichtsbirekter 15. 16. 
VBerwaltungs — 

¬ eitverfahren 23. 25, 
26, 28, 29, 32, 74, örtliche Zustän¬ 
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Mtett für dasselbe 30, Vollrecu 
in demselben 32. Ausschließung un 
Ablehnung der Gerichtsperionen 32. 
Ingantenzug 25. 34. Verfahren in 

A Instanz 35 f#.. TEinreichung und 
Inhalt der Klage 35. Abweisung 
durch Bescheld 35. Bescheid auf Klag¬ 
losstellung des Klägers 35. J3 
zur Beantragung der mündlichen 
Verhandlung bezw. zur Einlegung 
des zulässigen Rechtsminels 35, zur 
Einreichung der Gegenerklärung 
auf die Klage 36. Beweismittel 36. 
37, Entscheldung durch Bescheid bei 
nicht deantragter mündlicher Ber¬ 
handlung 37. 41. mündliche Ber¬ 
handlung, Vorladung zu derselben, 
Elrnokkunz 37. Seha#en * der¬ 
elben 38. Fragerecht 39. ent¬ 
lichkeit 9. Befugnisse des Bor¬ 
sitenden 35, 38. 39. Wahrnehmung 
des öffentlichen Interesses 40. Be¬ 
weiserhebung 41. Protokollführer 
41. Enticheidung ohne mündliche 
Berhandlung 46. Berkündung der 
Entscheldung 47. Berfahren in den 
welteren Instanzen und von der 
Wiederaufnahme des Berfahrens 
47—56. Berufung an den Bezirks¬ 
ausschuß 47. das Oberverwalmngs= 
gericht 48, Bertretung der aus 
Gründen des öffentlichen Interesses 
eingelegten Berufung 49. 50. Me⸗ 
vifion 51. 52, Wiederaufnahme des 
Berfahrens 53, Kosten 56 ff., Stem¬ 
pelfreiheit 56. Gebfihren der Rechts¬ 
anwälte 57. der Zeugen und Sach¬ 
verständigen 58. 482. Wiederein¬ 
setzung in den vorigen Stand 62, 
Erhebung des Kompetenz=Konstiktes 
6, Entscheidung nach freier Ueber¬ 
zeugung 277. 

Verwaltungszwmaengsverfahren 32, 
75 ff, 446, gegen Militärpersonen 
449. Kosten 468. 466 fr. 

Verwentschait bindert die Theil¬ 
nahme an der Berathung und Ab¬ 
stimmungé. 122. 123, B5ö, zwischen 
Gemeindevorsteher u. en 168; 

Ausschließungegrund bei richts¬ 
personen 32. 33; 

Zeugnißwerweigerung 44. 
Verw#### bei Ladung der Parreien 

ur mündlichen Verbhand Fibn im 
# ————— ren 937. 50 

r r 
nm 210. 
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Vi#ekuranzsonds 400. 
Bie Fint 
Biehſenchen 77. 
—obt 307. 
Lollmacht der Bertreter im Berwal¬ 

tungsstreiwerfahren 40, stempel¬ 
pflichtig 56. 

So Kreckung in Schulsachen 273. im 
Beschluß= und Berwaltungsstreit¬ 
verfahren 32. s. a. vorläufige B. 

Sollſtrefungsbehörden u ⸗Beamte⸗ 
im Berwaltungszwangsverfahren 
448. Gebühren 467. 

Sollstrek##ungsmahregeln, deren Auf¬ 
hebung und Einstellung 454, 455. 

Solzlemug der Wahlen zum Pro¬ 
binziallandtage 111, der Ersatz 
wahlen 113, der Wahlen der Kreis¬ 
tagsabgeordneten in den Wahl¬ 
verbänden der größeren Grund¬ 
besiyer 202 ff., desgl. in den Wahl¬ 
bezirken des Nerbandes der Land¬ 
gemeinden 204 ff., desgl. in den 
Städten 207 ff., der Kreistags¬ 
protokolle 218. 

Solzieh#sbeamte 448. 449, Legi¬ 
limation 452. Rechte und Pflichten 
452. 456, Gebühren 466 ff. 

Verppescheldung bei Berfolgung von 
Beamten aus Amtshandlungen 64. 

Verstus-Auselegenheiten 180. 284 

Lorldu#ige Vollstreckung von Beschlüs¬ 
sen bei Beschwerden 2c. 28. 69; 

in Fischereipolizeisachen 304, Schließ¬ 
ung von Hülfskassen 323: 

SEnaffestiehung des Amtsvorstehers 

Vorrechte der Schulzengllter 1756. 
Vorschriften, polizeiliche 72. 78, 345, 

deren Anfechtung 72. Zustimmung 
denselben 80, 81, Anfang ihrer 

Wiramkeeit 81, Außerkraftsetzung 

B 1 bei Zengenladungen 42. 
B vereine, Kreisabgabenpflicht 

6 

Voerstender des Amtsausschusses 183. 
zirksausschusses 15. des Kreis¬ 

ausschusses 19, 40. 222. 234, der 
Kreiskommission 226, des Stadt¬ 
ausschusses 19, 40, des Kretistags 
215, des Provinzialausschusses 120. 
121, 1122, des Hooinalallandtag 
115. 123, des Provinzialraths 7. 10, 
49#, bei der Wahl der Kreistags= 
abgeordneten 202. 207; 

Funktionen 29. Erlassung von Ber¬   
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fügungen und Bescheiden Namens 
der Behörden 65. Einlegung von 
Beschwerden 69. Anfechtung end¬ 
gültiger Beschlüsse 70; 

im Berwaltungsstreit- und Be¬ 
schlußverfahren: beim Bezirks¬ 
ausschun 15. Staodtausschuß 12. 
Prorintialkore 7. Kreisausschuß 19. 
berverwaltungsgericht 27. Befug¬ 

nisse 32, 38. 39. 65. c0, Mittbeilung 
der Bescheide 2c. an das Kollegium 6#. 

Vors###n. Bertbeilung 274. 
Vorzugsrecht 447. 454. 

Waarenankäufe 311. 
Wachstuchsabrik 307. 
Wäger, Zurücknahme der Bestallung 

13. 

Wählbarkeit zum Provinziallandtags¬ 
abgeordneten 111. deren Berlust 
114, zum Prooinzialausschuß 121, 
zum Wahlmanne und zum Kreis¬ 
lagsabgeordneten 206. 372. zum 
##meindevorsteher und n 
80 

Wäãhlerliſte 367, 276, Einſprilche gegen 
dieſelbe 247, 258, öffentliche Aus¬ 
legung derselben 246, 368. 376. 

Wäsche. gebrauchte,. Untersagung des 
Handels 318. 

Wahl des Landesdirektors 119, 125, 
der Gemeindevorsteher u. Schöffen 
168. 392, der Kreisdeputirten 197; 

der Mitglieder des Amtsausschusses 
182, Bezirksausschusses 15, der Be¬ 
irkskommission für die klassifizirte 
nkommensteuer in Berlin 24, 

des Kreisausschusses und der Kreis¬ 
kommission 214, 221, des Kreistags 
99 ff., 423, 427. 430. des Provingial¬ 
ausschusses 119, 120, 121, des Pro¬ 
vinziallandtags 111 ff., 139, 144, 
des Provinzialraths 8, des Stadt¬ 
ausschusses 19, der Provinzialkom= 
missionen 131, der Ortssteuererhe¬ 
ber. Gemeinde= und Dorfgerichts¬ 
ſchreiber 391, 392 

Watlbezirk für die Wahl der Kreis¬ 
tagsabgeordneten 201, 360. 352,. 
363, der Provinziallandtagsabge¬ 
ordneten 110. des Vorsfiyenden 
Vr##inziallandtages und seines 

wa 115. zn 
renzen 154. 

Kte 1II, 144. 
Wablmann 207—209. 874. 
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Wahlort 110. 207. 
Wablvperiode der Provinziallandtags¬ 

abgeordneten 112, der Kreistags¬ 
abgeordneten 208. 

Wablyrotekel, s. Wahlreglement. 
Wahlrecht 157, 208, 247. 362, 368, 

356. 366. 
Wahlreglement zur BProvinzialord¬ 

nung 144—166, zur Kreisordnung 
206, 201, 237. 

Wahlverbände 199 ff., Bertheilung 
der Kreistagsabgeordneten auf die¬ 
selben 200, 47. 

Wablversamulung 
Waylvorstand 144. 237—2305, 371. 
Waisenanstalt, Uebertragung der Ber¬ 

waltung auf die Provinzialverbände 
40 . 

Waldgenossenschaften 223. 
Waldsch##gericht 223. 
Wartegeld, nicht verwendeter Beamten 

85. Befreiung von den Gemeinde¬ 
lasten 164. 

Wasserbetriebswerke für Bergwerke 
u. a. 284, 295, 296, 300, 308. 

Wassergenossenschaften 27. 294. 299, 
300. 331. 

Ero deren Räumung 281. 

111. 204. 

Wassferleitungen 286. 
Wasserlöfungstommissionen, Zu¬ 

tändigkeit derselben 291. 

### nrlöS vernde 802. 
8 ermühlen 299. 

a erpolizei 188. 284 ff., 330. 
Wa 58 Streitigkeuen uder die 

deffelden 287. 298. 
Wechsel, Pfändung aus solchen 460. 
Wege, öffentliche, deren Einziehung 

und Verlegung 279. 
Wege# darauf zu verwendende 

ummen der Dotation 406; 
— bezirke, deren Beachtung bei der 

Bildung der Amtsbezirke 179. 
— sachen,. Befugnisse des Kreisaus¬ 

schusses 189, de# Ministers der 
d öatenichen Arbeiten n 

epolizei 188, 189, 276 ff., (. a. 
Lsasseen: 

— behörde 277, 277. 
#Wesewesen 277 ff. 
Wernigerode, Grafschaft, Einführung 

der Kreisordnung 233, 45 fl. 
Werth des Streitobjekts im Verwal- 

tungsstreitsverfahren 67. 483 ff., 
* des Minderwerths von 
rundstücken 118, wissenschaftlicher. 

ditoriſcher oder Kunstwerth 250,   

Sachregister. 

Werthyapiere, ndete, deren Ver¬ 
kauf erhw. rftelgerung 48; 

Wiederinkursseyung 468. 
Wesfalen, Inkrafttreten des Landes¬ 

verwaltungsgesepes 86. Berän¬ 
derung der Grenzen der Aemter 
256, Bildung neuer Gemeinde= u. 
Gutsbezirke 256, Ansiedelungen 
326, Amtmänner, s. Gemeindevor¬ 
steher. 

Wetternverbänbe 302. 
Wieteranfnahme des Verfahrens 17ff.. 

5 
Wiedereinse##ng 

Stand 27. 67. 
Wierrinturusg gepfändeter 

Werthpapiere 456. 
Wiesbaben, Regierungsabtheilung des 

Innern 13. Erhöhung der Renten 
des Kommunalverdandes zu Wohl¬ 
thätigkeitszwecken 411. 

Wieſenbauſchulen, Uebertragung der 
Berwaltung an die Provinzialver= 
bände 410. 

Wiesenord###g 286. 
Wild, Ubschuß 306., Schonzeit 306. 
Virtfemrein der Kreistagsbeschlüsse 

19. 
Wittwenpenstonen, Befrelung von 

den Gemeindelasten 164. 
Wochenmärkte 317, 318. 
Wohlthätigteits- Anstalten, Fonds#os. 
Wohnsit bestimmt die örtliche Zu¬ 

Händigkeit 30. 

in den vorigen 

. 
Zeugen im Verwaltungsstreitverfahren 

. 41. 4 4, 57. Gebühren 482 ff. 
Zeugnitz- Verweigerung 42—46; 
— falsches, Grund zur Restitutions¬ 

kloge 54. 
iegelsfen. Anlage 307. 
insen, bei Berechnung des Werth= 

objekts 484. 

#bereitung von Sprengstoffen 2c. 79. 
abrreitusg#enalten für Thier¬ 

haare 
Zufälle, unabweisbare, Grund zur 

Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand 62. 

3 #gteit der Ansprüche auf Er¬ 
mäslgung der Provinzlalabgaben 
135, der Pfändung des UArbeits¬ 
und DienKtlohnes 464, der Zwangs¬ 
vollstreckung in das unbewegliche 
Bermogen 465.



Sachregiſter. 

Zuschlag dei Bersteigerung gepfän¬ 
deter Sachen 458. 

Zuständigkeit. örtliche, der Verwal¬ 
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4. der Bezirksausschüsse 503, der 
Kreis= (Stadt-) Ausschüsse 611. 

Zumnelungburkunde 444. 451, 496, 
tungsbehörden 20, sachliche, der 
Verwaltungsbehörden 5. 243. des 
Bezirksausschusses für den Stadt¬ 
kreis Berlin 23, der Direktion für 
die Verwaltung der direkten 
Steuern in Berlin in Disciplinar¬ 
sachen 24, der staatlichen Auf¬ 
sichtsbehörden 26. des Bezirksaus= 
schusses zu Potsdam bezw. des Kom¬ 
munalverbandes der Provinz 
Brandenburg 30, des Oberverwal¬ 
tungsgerichts 93. 241. 252, 253, 
t¬ der Provinzialkommissionen 

Zustellung, als Beginn der Fristen 
27. 35t 

bei Verfügungen und Bescheiden des 
Vorfiyvenden 65. Aussepung bei 
Beschwerden 69; 

im VBerwaltungsstreitverfahren 27. 
35, 47. ö1, 436, 441, 450. 

im Gerwaltungstern #zwerfahren 449 
bis 4561, 460. #.## r   

Zwangsvolltreckun 

508, 511. 
amm#s, s. Kollegium. 
wanssbefnug#nisse u. Zwangsmittel 

76 ff. I171. 189, 367. 
Zwangsetatistrung bei den Amts¬ 

verdänden 195, den Landgemeinden 
und Gutsdezirken 263. 264, den 
Kreisen 231. 244, den Provinzial¬ 
verbänden 138. 139, den Stadt¬ 
gemeinden 252, den Schulver¬ 
bänden 273. 

gegen Amtsver¬ 
dände 1856. Landgemeinden 262, 
gegen Stadtgemeinden 251; 

im Berwaltungszwangeverfahren s. a. 
dieses: « 

in bewegliches Bermögen 453 ff., in 
körperliche Sachen 455, in ⸗ 
derungen 460, in andere r⸗ 
mögensrechte 460, 465. in Ansprüche 
auf Sachen 462, 463, in das un¬ 
bewegliche Bermögen 465. Kosten 
468, 466 fl.; 

ſ. a. Lollstreckung.
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